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Vorbemerkung

ln der Bundesrepublik Deutschland werden Landwirtschattszählungen im Abstand von 8 bis 12 Jahren durchgeführt. Seil lgTS werden
sie durch zweijährlich slatttindende Agrarstruhurerhebungent) ergänzt. Mit dem Erhebungs- und Darstellungsprogramm der
Agrarstrukturerhebung werden zugleich die Anforderungen der im selben zweijährlichen Turnus vorgeschriebenen
Agrarstruhurerhebungen der Europäischen Gemeinschaften / Europäischen Union erfüllt.2) Landwirtschaftszählungen und
Agrarstrukturerhebungen werden unter dem Oberbegriff ,Strukturerhebungen in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben"
zusammengefasst. ln Jahren mit einer Landwirtschaftszählung ist die Agrarstrukturerhebung in diese Großzählung integried.
Entsprechend werden alle im Rahmen der Landwirtschaftszählung erhobenen Daten auch als Ergebnisse der Landwirtschaftszählung
veröffentlicht. Die Weinbauerhebung 1999 war erstmals integrierter Bestandteil der Landwirtschaftszählung, wobei auch weitere
Merkmale aus der Weinbaukartei vemendet wurden. Neben der Landwirtschaftszählung werden die Gartenbau- und die
Binnenfischereierhebung als nachfolgende Erhebungen der Großzählung durchgelührt.

Ziel der Erhebungen über die Struktur land- und forstwirtschaftlicher Betriebe ist die Bereitstellung aktueller betriebsbezogener Daten
über Ezeugungsgrundlagen und -strukturen. Der Ergebnisnachweis bezieht sich u.a. auf die Nutzung der Bodenflächen, auf
Viehbestände, den Einsatz von Arbeitskräften, sozialökonomische Verhältnisse sowie Eigentums- und Pachtverhältnisse. Die
Veränderungen im zeitlichen Verlauf spiegeln den strukturellen und sozialen Anpassungsprozess der Landwirtschaft an veränderte
marktwirtschaftliche und agrarpolitische Bedingungen wider. Sie dienen einer Abschätzung künftiger Entwicklungen und sind somit eine
unentbohrliche Grundlage für sachgerechte agrarpolitische und sozialökonomische Entscheidungen aul nationaler und supranationaler
Ebene.

Die Strukturerhebungen in land- und forstwirtschafllichen Betrieben setzen sich aus Einzelerhebungen (Bodennutzungshaupterhebung,

Viehzählung, bis 1997 auch Arbeitskräfteerhebung) sowie aus weiteren Strukturdalen und sozialökonomischen Merkmalen zusammen,

diE im Zusammenhang mit einer Agrarstrukturerhebung bzw. im erweiterten Umfang mit einer Landwirtschaftszählung zusätzlich

erhoben werden. Beginnend mit der Landwirtschaftszählung 1999 werden die Merkmale über Bodennutzung und Viehbestände

zeitgleich mit den Merkmalen zu den Arbeitskräften und den übrigen Erhebungsmerkmalen als "lntegrierte Efiebung" im Mai erfragt.
Repräsentativ erhobenen Merkmalen liegt jetzt ein einheitliches Stichprobenkonzept zugrunde. Mit der Novellierung des
Agrarstatistikgesetzes vom 25. Juni 1998 (BGBI. I S. 1635) wurde überdies der Erhebungsbereich von Produktions- und

Strukturstatistiken vereinheitlicht und die unteren Erfassungsgrenzen angehoben. Die für 1999 dargestellten Ergebnisse beziehen sich
nunmehr aul Betriebe mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von mindeslens zwei Hektar bzw. mit einer Waldfläche von

mindestens zehn Hektar (bis 1997 jeweils ein Hehar). Für Betriebe, die diese Flächenausstattung nicht aufweisen, aber über
Vi€hhaltung bzw. über Spezialkulturen verfügen, besteht Auskunftspflichl, wenn vom Agrarstatistikgesetz vorgegebene Viehbestände
oder Mindestanbauflächen vorhanden sind. Die "lntegrierte Erhebung' dient ietzt gleichermaßen dem produktions- und

struhurstatistischen Ergebnisnachweis. Aus den genannten Gränden ist die Vergleichbarkeit der aktuellen Ergebnisse mil denen

vorangegangener Erhebungen nicht mehr in vollem Umfang gegeben..

Seit 1997 erfolgt tlie Ergebnisaufbereitung mit dem neuen Aulbereitungskonzept *AGRA". ln diesem Zusammenhang ist auch das
Tabellenprogramm der Landwittschaftszählung/Agrarctrukturerhebung durchgreifend üb€rarbeitet worden. Mit der Reduzierung des

zahlenmäßigen Tabellenumfanges und der Neugestaltung der meisten Tabellen wurde versucht, dem tatsächlich bestehenden

lnformationsbedarl besser Bechnung zu tragen.

1) Bis 1997 Agrarborichter8hnung.

2) AufJer2001.

Statistisches Bundesamt, Fachsorie 3, Meth. Grundl. ab i999-6-



Hinweise zur Methodik

1 Allgemelnes

Die agrarstatistischen Bechtsvorschriften schreiben

Agrarstrukturerhebungen (ASE) in zweijährlichen,

Landwirtschaftzählungen in 8-12 iährlichen Abständen

vor. lm Jahr einer Landwirtschaftszählung ist die ASE

integrierter Bestandteil dieser. Aufgrund der Mitte 1998

in Kraft getretenen Neufassung des Agrarsta'

tistikgesetzes wurden ab 1999 Anderungen gegenüber

der bisherigen Erhebungspraxis wirksam, die sich u.a.

auch aut die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit

denen vorangegangener Erhebungen auswirken.

(Veränderungen von 1991 bis 1997 siehe Fachserie 3

"Methodische Grundlagen der Agrarberichterstattun-

gen/Landwirtschaftszählung (Haupterhebung) 1991'

1997').

Mit der vorliegenden Verölfentlichung werden die

Veränderungen ab 1999 dargestellt. Diese lassen sich

wie lolgt zusammenfassen:

1.1 Veränderungen ln der Agrarstatlstlk ab 1999

Die Strukturerhebungen in land- und forstwirt-

schaftlichen Betrieben (Agrarstrukturerhe-

bung/Landwirtschaftszählung) wurden mit der No-

vellierung des Agrarstatistikgesetzest) im Jahre

1998 erstmals in einem gemeinsamen Abschnitt

geregelt und sie umlassen lolgende Einzelerhe-

bungen:

Agrarstrukturerhebung (ASE) bestehend aus

dem
o Grundprogramm und dem
o ErgänzungsprogEmm.

D Grund- und Ergänzungsprogramm der Agrarstruk-

turerhebung werden gemeinsam durchgefühd. Diese

neue Organisalionsform der "lntegrieden Erhebung'

ist im Grundsatz die enge Vezahnung der

Produktions- und Strukturstatistiken b€i einem ein'

heitlichen Betriebskreis.

> Die Agrarstrukturerhebung wird alle zwei Jahre,

beginnend 1999, im Wechsel allgemein und reprä.

sentativ durchgefühi.

D Die Haupterhebung der Landwidschaftszählung wird

gemeinsam mit der Agrarstrukturerhebung im ersten

Halbjahr I 999 durchgefühd.

D Das Grundprogramm der Agrarstrukturerhebung

besteht aus den Erhebungsmerkmalen der

tr Bodennutzungshaupterhebungundder

tr Viehzählung,

den "sogenannten" Produktionsstatistiken.

D Erhebungsmerkmale des Ergänzungsprogramms

sind

tr Arbeitskräfte (bis 1997 als eigenständige Erhe-

bung durchgeführl)

tr Eigentums-undPachtverhältnisse,

tr SozialökonomischeVerhältnisse,

tr GewinnormittlungundUmsatrbesteuerung,

tr Anfall und Aulbdngung von Wiilschaftsdüngem

tierischer Herkunft,

den "sogenannten" Strukturmerkmalen.

> Die Landwirtschaftszählung 1999 besteht aus der

tr Hauptefiebung

(sie umlasst die Agrarstrukturerhebung mit ihrem

Grund- und Ergänzungsprogramm und weitsre

spezilische Merkmale der Landwirlschaftszäh'

lung selbst wie Hofnachfolge, Berufsbildung, so,

ziale Sicherung und Vermietung von Unterkünf-

ten) und aus der

tr Weinbauerhebung.

D Der Erhebungsbereich der Produhions- und Struktur-

statistiken wurde vereinheitlicht (eine Noftvendigkoit

dor lntegrielten Erhebung), und die eine Auskunfts-

pflicht bogrilndenden unteren Erfassungsgrenzen

a

a

Die Möglichkeit der Durchlührung eines Zusatzpro-

gramms wurde gestrichen.

Landwirtschaftszählung bestehend aus der
o Haupterhebung,
o Weinbauehebung,

" Gartenbauerhebung,
o Binnenlischereierhebung.

1)G€§€tzOb€rAer8ßtatlrtiken(Agrar8taßrlikgps€tr-Agrstalc) h(brFassungderB€kanntnadlungyom25.Junil99S(BGBI.l5.1635).

Statislisches Bundosamt, Fachserie 3, Moth. Grundl. ab 1999
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der landwirtschaftlich genutzten Fläche (LF) und der

Waldfläche (WF) wurden angehoben. Gleichzeitig

wurden die ebenfalls eine Auskunftspflicht begrün-

denden Mindesttieöestände und Mindestan-

bauflächen (bis 1997 natürliche Ezeugungseinheiten)

präzisiert.

Neu aufgenommen wurde, dass Betriebe, die entwe-

der über die LF oder WF oder über festgelegte

Mindesttierbestände oder Mindestanbauflächen

auskunftspflichtig werden, alle Merkmale der

betreffenden Erhebungen anzugeben haben, und a,ar
unabhängig vom Erreichen einzelner, im

Agrarstatistikgesetz festgelegter Grenzen.

Mit dem 3. Statistikbereinigungsgesetz vom

19. Dezember 1997 wurde bereits die Nutzung von

Venraltungsdaten im Agrarbereich für Zwecke der

Agrarstatistik zulässig. Damit konnten die im Rahmen

von Verualtungsmaßnahmen der Landwirtschaftsbe-

hörden erteilten Angaben für die Bodennutzungs-

haupterhebung und die Viehzählung veMendet wer-

den. soweit die Angaben mit den Merkmalen dieser

Statistik übereinstimmen und sich auf dieselben Er-

hebungszeiträume beziehen. Mit der Novellierung des

Agrarstatistikgesetzes '1998 wurde die Übernahme von

Veruvaltungsdaten für die Viehzählung mit festem

Erhebungszeitpunkt (Stichtagsregelung) fest-

geschrieben.

Mit der Novellierung des Agrarstatistikgesetzes 1998

wurde erstmals auch die Nutzung von ausgewählten

Merkmalen der bei den landwirtschaftlichen Beruß-

genossenschaften vorliegenden Daten für die Aktua-

lisierung des in den Statistischen Landesämtern für die

Vorbereitung und Durchführung der Agrarstatistiken

notwendigen Betriebsregisters Landwirtschaft möglich.

1.2 Verlauf der Agrarctrukturstatistiken ab 1999

1.2.1 Landwirtschaftszählung 1999

Die Landwirtschaftszählung 1999 wurde im ersten Halbjahr

1999 (Anfang Mai '1999) durchgeführt (die letzte Landwirt-

schaftszählung, und damit die erste Zählung nach der

Wiedervereinigung, erfolgte 1991). Die Landwirtschafts-

zählung 1999 besteht aus dem Grund- und Ergänzungs-

programm der Agrarstrukturerhebung und weiteren spezi-

fischen Merkmalen der Haupterhebung der Landwirt-

schaftszählung selbst. Es handelt sich um die

Erhebungsmerkmale:

tr Vermietung von Unterkünften an Ferien- oder Kur-

gäste,

tr Weiterführung des Betriebes "Hofnachfolge",
die allgemein, d.h. in allen landwirtschaftlichen Betrieben

erfasst wurden,

tr Berufsbildung des Betriebsinhabers, seines

Ehegatten und des Betriebsleiterc,

tr soziale Sicherung des Betriebsinhabers und seiner

Familienangehörigen,

die repräsentativ in 100 000 landwirtschaftlichen Betrieben

erhoben wurden.

Die mit dem Agrarstatistikgesetz angeordnete Erhebung

der ,,überbetrieblichen Bindungen beim Absatz von

Ezeugnissen" wurde mit der Verordnung vom 03. Mäz
1999 zurAussetzung von Erhebungsmerkmalen nach dem

Agrarstatistikgesetz (AgrStatGAussV) BGBI. I S. 300 für

1999 ausgesetzt

Die Weinbauerhebung wurde zeitlich gemeinsam mit der

Haupterhebung der Landwirtschafrszählung durchgefüh(

Die in der Weinbauerhebung zu erfassenden Betriebe

wurden mit identischen Erhebungsmerkmalen in die

Haupterhebung einbezogen. Für die Darstellung wein-

bauspezifischer Verhältnisse wurden überwiegend Daten

aus der Weinbaukartei übernommen.

1.2.2 Agrarctrukturerhebungen 1999 und 2001

Repräsentativ werden im zweijährlichen Abstand ab 1999

ausgewählte landwirtschaftliche Betriebe (,,Stichprobenbe-

triebe') befragt. Erhoben werden sämtliche Merkmale des

Grundprogramms sowie des Ergänzungsprogramms

(Arbeitskräte nach dem Einzelpersonenkonzept, Eigen-

tums- und Pachtverhältnisse, außerbetriebliche Enverbs-

und Unterhaltsquellen, sozialökonomische Verhältnisse,

Anfall und Aubringung von Wirtschaftsdüngern tierischer

Herkunfr).

ln jedem vierten Jahr ab 1999 werden außer den

Stichprobenbetrieben auch die übrigen landwirtschaft-

lichen Betriebe und alle Forstbetriebe in die Erhebung

einbezogen (Totalerhebung). ln diesen Jahren setzen sich

die Ergebnisse der ASE aus denen des repräsentativen

und des allgemeinen Erhebungsteils zusammen, wobei

der allgemeine Erhebungsteil ein eingeschränktes

Erhebungsprogramm darstellt (siehe Übersicht'l ).

lm Jahr 2001 wird die Agrarctrukturerhebung nach dem

AgrStatG als eine repräsentative Erhebung in landwirt-

Stalistisch6 Bundesamt, Fachsede 3, Meth. Grundl. ab 1999
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Übersicht 2:

Agrarstrukturerhebung/Landwirtschaftszählung 1 999
- lntegrierte Erhebung -

Efisbungs-
26itraum raum, -punkt

Betriebg

Grundprogramm mit Merkmalen der
Einzelerhebungen
.Bodennut2ungshauptefi ebung

- R*htsfom der B€triebs
. Haupinutzungs- und Kulturarten (Nutzung dsr
Gesamtlläche)

. Anbau aul dem Ackorland (Nutzung der
Bodenlläche)

. Strllgele$e Flächon

. Zwi$h€nlruchEnbau

.Viohb€sländ6
. Rinder, Schweino. Schale, Pl€rde und Geflügsl

Ergänzungsprcgramm
.Arbeitskrätte

- Einzalp€ßonenkonzept
g€lriobsinhabsr, Ehogatte
und sein€ mil betdeblichon
Aröoitsn b€schätligton Fami-
lisnangohörigen
ständig€ f amili6nf rEmda
Arb€itskätlo
nichtständigs f amilienlremdo
Arb€ilskrätle (ein$hl.
Saisnarbeitskätte)

Porsonengrupp€nkonzept
Mit betrieblichen Aöoilen
be$häft igto Familienaöeits-
krätle nach vier Arbeitszeitgrupp€n

ständigo und nichtgtändig€
tamilienlrgmds Arbeitskrätls
nadl vi6r Arb€itsz€itgrupp€n

sozialökmmische Verhältnisso

außarö€tdsbliche Eilsös. und
uniofialtsqGlbn

- Gilinneminlung und Um6atz.
b€stguorung

- Eig€ntums- und Pachtv€riält-
nßso. in (bn btAen zw€i
Jahren Yar€inbade Pachtent-
goh.

. Auslall und Ausbringung von
Wirtsdraftldüng€m ti6n$her
Hefiunll

t ndwltbch.ftrdhlung (H.upt it bung)

. Grundpogramm und Ergänzungsprogramm
der Agraßtruklurgrh€bung

. Zusätrlbhe Meftmals dsr Haupterhebuog
- Vsmi6tung von Untedüntten an Ferisn- odg,

Kurgäslo

- Waitedührung des B€triobes ,Hofnachfolge'

- Borursbildung des Botriebsinhabors, seines
EhegBtten und dss Betriebsleitsrs

. Sozialo Sicharung des B€tri€bsinhabs6
und soiner Familisnangehörigen

- Übert€trieblfu$e Bindungon beim Absatz von
Ezsugnisffi

Januar bis Mai in der Bogel der Tag der eßtsn
Autlorderung zur
Auskunftseneilung

L,F T

3. Mai (bis ca. 15. Mai) 3. Mai L,F T

3. Mai vigr auf oinandor lolgende
Wochen, die ganz oder
loilweise aul den April onltallon

L R

3. Mai 12 Monato vor d6m
Eö€bungszgitpunh (Mai d6s
Voriahros bis April d6s
Borichtsjehr€s)

L R

3. Mai L,F

L,F

T

T

3. Mai Mai d€s Vorjahres bis April dss
B€ri$lsjahros $wie 4 Wmhen
im April

L T

3. Mai

3. Mai

3. Mai

Maidgs Vorjahres bis April (bs
B€richtsiahros

L T

Widschattsjahl L T

in de. Rogol der Tag der orslen
Autlorderung zur
Auskunftseneilung

L T

3. Mai Mai des Vorjahres bis Apdl des
Bgrichtsiahrss

R

Üb€rnahme d€, oinzelbelrieblich€n Angab€n aus dsr Agrarstruktufierhebung

3 Mai

3. Mai

3. Mai

3, Mai

vorausgohondes Kalanderjahl

Tag der ersten Aultorderung

L T

T

F

R

L

voßusg€hendes Kalende4ahr L

Fü. das Jahr 1 ausgeset2t

Statistisches Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999
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Erhebung

Merkmal

Erhebungsbereich
L=landw. Betneb€

Erh6bungsarlen
T=lotal

R=Eoi5snlaliv

L



schattlichen Betrieben durchgefOhrt. Erhoben werden

sämtliche Merkmale des Grundprogramms, außer Merk-

male des Zwischenfruchtanbaus und der Flächenstillle-

gung, sowie des Ergänzungsprogramms (Arbeitskräfte

nach dem Einzelpersonenkorizept, Eigentums- und Pacht-

verhältnisse, außerbetriebliche Enruerbs- und Unterhalts-

quellen, sozialökonomische Verhältnisse, Anfall und Auf-

bringung von Wirlschaftsdüngern tierischer Herkunft).

Eine Besonderheit der ASE 2001 ist, dass nach dem

AgrStatG die Bodennutzungshaupterhebung und die

Viehzählung als Produktionsstatistiken allgemein (total)

durchgeführt werden. Für die ASE werden die

Stichprobenbetriebe mit ihren Erhebungsmerkmalen über

die Bodennutzung und Viehzählung übemommen (siehe

Üuersicnt s1.

1.2.3 Ab 1999 geltende Rechtsvorschrlften

Ab 1999 gelten für die AS9I-Z 1999 folgende Rechts-

grundlagen:

1. Gesetz über die Statistik lür Bundeszwecke (Bundes-

statistikgesetz - BStatG) vom22. Januar 1987 (BGBI.

I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Adikel 2 des

Gesetzes vom 16. Juni 1998 (BGBI. I S. 1300).

2. Gesetz über Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz -

Agrstatc) in der Fassung der Bekanntmachung vom

25. Juni 1998 (BGBI. I S. 1635 ).

3. Verordnung (EWG) Nr. 571/88 des Rates vom 29.

Februar 1988 zur Durchführung von Erhebungen der

Gemeinschaft über die Struktur der landwirtschaftli-

chen Betriebe (ABl. EG Nr. L 56 vom 02. Mäz 1988,

S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.

2467196 vom 17. Dezember 1996 (ABl. EG Nr. L 335

vom 24. Dezember 1996, S. 3). Anhang l, ersetzt

durch die Entscheidung der Kommission (9U377/EG)

vom 18. Mai 1998 (ABl. EG Nr. L 168 vom 13. Juni

1998, S. 29) und Anhang ll, geänded durch die Ver-

ordnung (EG) Nr. 2467196 des Rat€s vom 17. De-

zember 1996 (ABl. EG Nr. L 3il5 vom 24. Dezember

1996, S.3).

4. Gesetz zur Gleichstellung stillgelegter und landwirt-

schaftlich genutzter Flächen vom 10. Juli 1995 (BGBI.

r. s.910).

5. Verordnung vom 03. März 1999 zur Aussetzung von

Erhebungsmerkmalen nach dem Agrarstatistikgesetz

(Agrstatc AussV) (BGBI. I S. 300).

Siehe Anhang dieser Veröffentlichung Anlagen 'l bis 5.

2 Betrleb als Erhebungs- und Darstel-
lungseinheit

2.1. Allgemelnes

Gegenstand der ASE/LZ sind Erhebungseinheiten, die

die Kriterien eines Betriebes in der Land- und Forst-

wirtsihaft erfüllen (vgl. Abschnitt 2.2). Diese Betriebe

werden mit ihren Erzeugungsgrundlagen und -struktu-

ren dargestellt.

2.2 Erhebungs- und Darstellungsberelch

Zum Erhebungs- und Darstellungsbereich der ASE/LZ

gehören landwirtschaftliche Betriebe oder Forstbetriebe in

der Abgrenzung nach der Hauptproduktionsrichtung

(HPB), und zwar:

a) mit einer LF von mindestens zwei Hektar,

oder mit mlndestens jeweils

- acht Rindem oder Schweinen oder

- zwanzig Schafen oder

- zweihundert Legehennen oder Junghennen oder

Schlacht-, Masthähnen, -hühnem und sonstigen

Hähnen oder Gänsen, Enten und Truthühnem

oder

- jeweils dreißig Ar bestockter Rebfläche oder

Obstfläche, auch soweil sie nicht im Ertrag ste-

hen, oder Hopfen oder Tabak oder Baumschulen

oder Gemüseanbau im Freiland oder Blumen-

und Zierpflanzenanbau im Freiland oder Anbau

von Heil- und Gewüzpflanzen oder Garten-

bausämereien lür Emerbszwecke oder

- ieweils drei Ar Anbau für Enrerbszwecke unter

Glas von Gemüse oder Blumen und Zerpllanzen

b) mit einer Waldfläche von mindestens zehn Helctiar

(Foßtb€trieb€).

Betriebe mit weniger als zwei Hektar LF werden in di6

Erhebung einbezogen, wenn bei mindestens einem der in

Frage kommenden Merkmale die angegebene

Mindestgröße an Tierbeständen oder Spezialkulturen er-

reicht oder überschritten wird.

Siehe auch Uteraturhinweise auf S€ite 289 dieser

Veröffentlichung.

Statistbches Bunde6amt, Fachserlo 3, Moth. Grundl. ab l9SS
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2.9 Betrlebsort

Die Erhebung aller Angaben erlolgt nach dem O r t d e s

B e t r i e b s s i t z e s, nicht nach der Belegenheit der vom

B€trieb selbst bewirtschafteten Flächen. Betrisbssltz lst die

Gemeinde, in der sich die wichtlgsten WirtschaftsgeMud€

des Betriebes bElinden. Dies gilt auch lür Betliebe, deren

Flächen teils im lnland, teils im Ausland liegen sowie lür

das aul diesen Flächen befindliche Vieh. Demzulolge lst

Vieh, das sbh aul den im Ausland bowlltschelteten Flä'

chen von Betrleben mit B€triebssitz im lnland befindet, in

den Ergebnissen enthalten, Vieh auf den im lnhnd gele'

genen Flächen von Betrieben mit Botriebssitr im Ausland

dagegen nicht. Zugepachtete Fläcten und zur Bewiil-

schaftung unentgelüich elhaltenes Land sowie Dienstland,

aulgebilte Allmende und dergleich€n Flächen weden

demjenigen Betrieb zugerechnet, der sie bewiftschaftel

(selbstbewiilschaftete Fläche). Entsprechend YYeIden

verpachtete Flächen eines Betriebes nicht bel ihm, son-

dem belm zupachtenden B€trieb erlasst und nachgewie'

sen.

In der ASE werden jene Tiere nachgewiesen, die sich am

Stichtag ln den Ställen und auf den Flächen des Betrieb€s

befinden, unabhängig davon, ob sie Eigentum des Be'

triebsinhabers sind oder nicht. ln Pension weggegebene

eigene Tiere gehen somit in die Ergebnisse des Pensions-

betriebes ein.

3 Merksmals(Erhebungs)programm

Das Mefimalsprogramm der ASE/IZ isl vom GeseEgebor

mit der Neulassung des Agrarstatistikgesetzes vom

25. Juni 1998 vorgegeben.

Hlerdurch setzte sich das ErfreOungsprogramm det V
1999 aus einem repräsentativen und einem allgemei'

nen Erhebungsteil zusammen.

Den allgemeinen Erhebungsteil hatten hierbel alle

Betriebe, den umfangreicheren repräsenlativsn Erhe'

bungsteil ledoch nur ca. 2Och allsr Botriebe zu boant'

worten,

über das retzigo Merksmalsirrogramm und die in Kraft

getretenen Veränderungen lnformlert dgr nachste-

hende Überbllck:

Slatisdscü€s Bundosarnt, Fachs€rla 3, Meth. Grundl. ab 1909

o Bodennutzung

Die Bodennutzung wird anhand eines Frageprogramms

zur Nutzung der Gesamtflächen nach Hauptnutzungs-

und Kulturarten, zum Anbau aul dem Ackerland, zur

Flächenstilllogung und zum Zwischenfruchtanbau un-

tersucht. Es umfasst alle lür die Beurleilung der

Bodenbewirtschaftung wichtigen Flächenkategorien.

Neu aufgenommen wurde die ,Art der

Bewinschaftung'. Sie dient der Unterscheidung der

landwirtschaltllchen Betriebe ln ,konventionelle'

Betriebe und Betrlebo des ökologischen Landbaus. Mit

Hille dieser Zusatzfrage können wirtschaltlich wichtige

Merkmale getrennt lür . beide Betriebsgruppen

ausgewertet werden, wobei für Betriebe des

ökologischen Landbaus aber alle Flächen des

Betriebes nachgewiesen werden. Ein gottennter

Nachweis der Flächen .nuf filr den ökologischen

Landbau erlolgt nicht.

o Vlehzählung

Die Angaben zu den Viehbeständen der Betriebe wer-

den äber ausgewählto Tierkategorien erhoben. Vieh'

bestände ln Kombination mit der Bodennutzung wer'

den lür die Betriebsklassifizierung und Berechnung

des Standardbetriebseinkommens veryv€ndst.

o Rechtdormcn

Gegenäber der vorhergehenöen Landwirtschaftszäh'

lung 1991 hat sich der Nachweis ,ür Betriebe, deren

lnhaber natüdiche Personen sind, geändert, und zwar

in Betriebe, die in der Bechtslorm eines Einzelunter-

nehmens (Alleininhaber) geführt werden, und solche

von Personengemelnschaften/Personengesellschaften

(lm weiteren Personengemeinschaften). Sle werden

nunmehr getrennt dargestellt.

o Arbclttkräftc

Dlo Arbellskräfte der Nichtstlchprobenbetriebe werden

bei der Landwirtschaftszählung 1999 erstmals nicht

mehr nach dem Einzelpersonenkonzept (Nachwels

jeder lm Betrieb ständig beschäftigten Arbeitskraft)

erlasst, welches nur lür die Stichprobenbetriebe zur

Anwendung kommt. Flir die Nichtstlchprobenbetriebe

wird die Anzahl der Arbeitskräfte nach zwei Personen'

gruppen, a) Famltlenarbeitskräfte und b) Ständag und

nicht ständlg Beschäftigte einschließlich Saisonar'

beitskräfte (ohne Famillenarbeitskräfte), nachgewie'

-13-



sen. Beide Personengruppen sind dann in Abhängig-

keit von den geleisteten Arbeitsstunden bzw. Arbeits-

tagen im Jahr in vier Arbeitszeitgruppen einzuordnen.

Nur diese vorgenannten Erhöbungsmerkmale werden

bei der Landwirtschaftszählung '1999 auch in forstwirt-

schaft lichen Betrieben erhoben.

o Sozialökonomieche Verhältnisse

Mit dem Sachkomplex sozialökonomische Verhältnisse

der Betriebe werden Merkmale erfasst, die in Kombina-

tion mit den Angaben über 'die Arbeitskräfte der Be-

triebe Aussagen über deren Haupt- oder Nebener-

werbscharakter (bei Einzelunternehmen) zulassen.

Diese sozialökonomische Betriebstypisierung hat sich

gegenüber der Landwirtschaftszählung 1991 verän-

dert. Die amtliche Statistik nahm 1991 eine Unter
scheidung der Betriebe, deren lnhaber natürliche

Personen waren, in Haupt- bzw. Nebenerwerbsbe-

triebe allein über das Vorhanden-

sein/Nichtvorhandensein außerbetrieblichen Einkom-

mens bei Betriebsinhaber und/oder seinem Ehegatten

während des Bezugszeitraums April des Vorjahres bis

März des Berichtsjahres und das Verhältnis des be-

trieblichen Einkommens zum außerbetrieblichen Ein-

kommen vor. Nunmehr kommen der tatsächliche Ar-

beitseinsatz und das Verhältnis zwischen dem betrieb-

lichen Einkommen und dem Gesamteinkommen des

Betriebes zur Anwendung. Als Hauptenrverbsbetrieb

wird letzt der Betrieb definiert, der - unabhängig vom

Einkommen des Betriebes - über 1,5 Arbeitskräfte-

Einheiten (Vollarbeitskräfte) und mehr verfügt. Zu den

Haupterwerbsbetrieben werden aber auch die Betriebe

gezählt, die mit weniger als 1,5 Arbeitskräfte-Einheiten

bewirtschaftet werden (0,75 bis unter 1,5 Arbeitskräfte-

Einheiten), und bei denen der Anteil des betrieblichen

Einkommens am Gesamteinkommen des Betriebes

50% und mehr beträgt. Betriebe, die dieser Definition

nicht entsprechen, iind Nebenerwerbsbetriebe.

o Eigentums-undPachtverhältnisse

Das Frageprogramm über die Eigentums- und Pacht-

verhältnisse an der landwirtschaftlich genutzten Fläche

(LF) spiegelt wider, inwieweit die landwirtschaftlich
genutzte Fläche des Betriebes als eigene oder ge-

pachtete oder als unentgeltlich zur Bewirtschaftung

erhaltene LF bewirtschaftet wird und welcher Pacht-

preis für die zugepachtete LF an die Verpächter zu

entrichten ist. Außerdem sind die verpachteten und

unentgeltlich zur Bewirtschaftung abgegebenen land-

wirtschaftlich genutzten Flächen nachzuweisen.

o GewinnermittlungundUmsatzbesteuerung

ln diesem Komplex wird bei der Gewinnermittlung die

Art und bei der Umsatzbesteuerung die Form darge-

stellt, in vorhergehenden Erhebungen die Buchführung

aufgrund steuergesetzlicher Vorschriften.

e Weitere Strukturmerkmale

Zur Landwirtschaftszählung 1999 wurden des Weiteren

erhoben:

bei der Vermietung von Unterkünften an Fe-

rien- oder Kurgäste, die Zahl der Betten nach

der Art der Unterkunft,

bei der Hofnachfolge die Vereinbarung, Ab-

sprache oder sonstige Verständigung über die

Hofnachfolge, das Alter, das Geschlecht, land-

wirtschaftliche und außerlandwirtschaftliche

Berufsbildung eines Hofnachfolgers sowie die

Mitarbeit im Betrieb,

bei der Berufsbildung des Betriebsinhabers,

seines Ehegatten und des Betriebsleiters die

landwirtschaftliche und außerlandwirtschaftli-

che Berufsbildung jeweils nach der Art des Ab-

schlusses,

bei der sozialen Sicherung des Betriebsinha-

bers und seiner Familienangehörigen die Mit-

gliedschaft in landwirtschaftlichen Alterskassen

und in der gesetzlichen Rentenversicherung.

Nach dem AgrStatG waren auch die

,überbetrieblichen Bindungen beim Absatz von

Erzeugnissen, die Mitgliedschaft in Er-

zeugergemeinschaften oder -organisationen

und einzelverlragliche Bindungen, die Art und

der Umfang der einbezogenen Erzeugnisse" zu

erfassen. Diese wurden durch die

AgrStatGAussv vom 03. März 1999 (BGBI. I

S. 300) ausgesetzt.

Detaillierte Ausführungen zu den Erhebungsjahren vor

1999 siehe Fachserie 3 ,,Methodische Grundlagen der

Agrarberichterstattung/Landwirtschaftszählung

(Haupterhebung) 1 991 -'l 997".

Statistisches Bundosamt, Fachserie 3, M€th. Grundl. ab'1999
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4 Venrendete Begriffe und Definitionen

Betrieb

Technisch-wi(schaflliche Einheit, die die im Abschnitt 2.2

genannte Mindestgröße an LF oder WF auftveist bzw. über

vorgegebene Mindesttierbestände oder Mindestanbau-

flächen für Spezialkulturen verfügt, für Rechnung eines

lnhabers (Betriebsinhaber) bewirtschaftet wird' einer

einheitlichen Betriebsführung untersteht und land-

und/oder forstwirtschaft liche Ezeugnisse hervorbringt.

Betriebe nach der Hauptproduktionsrichtung (HPR)

Kennzeichnung der Betriebe nach derjenigen Erzeug-

nisgruppe (LandwirtschafUForstwirtschaft), bei der

- gemessen am Verkaufswert der Erzeugnisse (ein-

schließlich Eigenverbrauch) - das Schwergewicht der

Produktion liegt. Die Kennzeichnung HPR "Landwirt-
schaftlicher Betrieb" oder HPR "Forstbetrieb" erfolgt

anhand des Verhältnisses der LF zur WF, wobei fol-

gende Schwellenwerte zugrunde gelegt werden:

- Landwirtschaftlicher Betrieb: Die LF ist gleich oder größer

als 10 % derWF,

- Forstbetrieb: Die LF ist kleiner als 10 % der WF.

ln begründeten Einzelfällen wird von dieser nur flächenbe-

zogenen Zuordnung abgewichen und der Betrieb gezielt

der anderen HPR zugeordnet (2. B. Betriebe mit Waldflä-

chen und bedeutender Viehhaltung zur HPR "Landwirt-
schaftlicher Betrieb").

Betriebe nach der Rechtsform

Betriebe der Rechtsform,,Eimeluntern€hmen"

Eine natürliche Person ist Alleininhaber eines selbständig

wirtschaftenden Betriebes.

Einem Alleininhaber sind - sofern kein entsprechender

Vertrag vorliegt - Ehepaare, Geschwister, Erbenge-

meinschaften gleichgesetzt.

Betriebe der Rechtsfom,,Perconengemeinschaften"

Mehrere natürliche Personen, die als Gesellschafter

Träger der Rechte und Pflichten in ihrer Verbundenheit

sind, die sich nach den Regeln über die Gesamthand

richten. Personengemeinschaften haben keine eigene

Rechtspersönlichkeit. Zu den Personengemeinschaften

rechnen: Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, Offene

Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Perso-

nengemeinschaft mit Gesellschaftervertrag.

Betriebe der Rechtsform iuristische Perconen

Betriebe, deren lnhaber eine juristische Person ist, und

ANAI

- des privaten Rechts:

eingetragene Genossenschaft, eingetragener Ver-

ein, Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(GmbH), Aktiengesellschaft (AG), Stiftung des pri-

vaten Rechts (einschl. Gemeinschaftsforsten mit

ideellem Besitzanteil),

des öffentlichen Rechts:

o Kirche, kirchliche Anstalt oder dergleichen Anstalt

oder Stifiung des öffentlichen Rechts,

o Gebietskörperschafren: Bund, Bundesland, Bezirk,

Kreis, Gemeinde, Bezirks-, Kreis- oder Gemeinde-

verband.

Betriebssystem

Bezeichnung für Gliederungen der Betriebssystematik

in der Landwirtschaft, denen die Betriebe in einem

speziell hierfür entwickelten Klassifizierungsverfahren

entsprechend dem Verhältnis des

Standarddeckungsbeitrages einzelner Merkmalsgrup-

pen (Produktionsbereich, -richtung, -zweig) zueinander

bzw. zum Standarddeckungsbeitrag des Betriebes

zug'eord net we rden. Das Betriebssystem kennzeichnet

die wirtschaftliche Ausrichtung eines Betriebes, d.h.

seinen Produktionsschwerpunkt und damit auch seinen

Spezialisierungsgrad. Der Begriff Betriebssystem wird

als allgemeiner Begriff für die in der Betriebssystema-

tik im Einzelnen definierten Betriebsbereiche, -formen,

-arten und -typen oder gegebenenfalls auch für

genauer bezeichnete Zusammenfassungen hiervon

verwendet.

Betriebe nach den sozialökonomischen Verhält-

nissen (Enrerbscharakter)

Die aus den personenbezogenen Daten berechnete

Arbeitsleistung, ausgedrückt in Arbeitskräfte-Einheiten

(AK-E), je Betrieb und das Verhältnis von betriebli-

chem und außerbetrieblichem Einkommen bilden die

Grundlage für die Zuordnung zu den ,sozialökonomi-

schen Betriebstypen".

Statistbches Fachs€de 3, Meth. Grundl. ab 1999
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Hauptenrverbsbetriebe:

1. Betriebe mit 1,5 Arbeitskräfte-Einheiten je Be-

trieb und mehr oder ..

2. Betriebe mit 0,75 bis unter 1,5 Arbeitskräfte.

Einheiten je Betrieb und einem Anteil des be-

trieblichen Einkommens am Gesamteinkommen

des Betriebes von 50 % und mehr.

Nebene rwerbsbetriebe :

Alle Betriebe, die den oben angsführten Kriterien

nicht entsprochen, werden den Nebenerwerbsbe-

triebon zugeordnet.

Gewlnnermlttlung und Umsatzbosteuerung der
Betrlebe

Die Angaben zur Gewinnermittlung der Betriebe wur-

den durch vier Fragen nach der Art und durch eine

Frage zur Umsatzbesteuerung im Erhebungsvordruck

zut Agrarstrukturerhebung/Landwirtschaftszählung

1999 gewonnen.

Die Gewinnermittlung lür steuerliche Zwecke kann

nadl ehem der vier tolgenden Verlahren durchgeführt

wErden:

- Bnchtührung mit Jahresabschluß

Landwirte, die verptlichtet sind, Bücher zu führen

und aufgrund jährlicher Bestandsaufnahmen Ab-

schlüsse zu machen nach d6r Abgabenverordnung

(§ 141 A) oder wenn der Wirtschaftswert 40 000

DM, der Gewinn im Kalendsrjahr 48 000 DM oder

dsr Umsatz im Kalenderjahr 500 000 DM über-

steigt. Als Beslandsaufnahme gilt die Aufstellung

über das lebende und lots Inventar an einem be-

stimmten Stichtag.

- Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung

Landwirte, die nicht aulgrund gesetzlicher Vor.

schriften verpflichtet sind, Bächer zu führen und

regelmäBig Abschlüsse zu machen oder freiwillig

Bächer lühren und solche Landwirte, die die Vor-

aussetzungen für die Gewinnermittlung nach

Durchschnitlssätzen nicht erlüllen oder rreiwillig

aut Antrag aus dioser Gewinnermittlungsmsthode

ausgeschieden sind.

- Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen (§ 13 a

Landwirt)

BEi Landwirten, die nicht aufgrund gesetzlicher

Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu tühren und

r€gelmäßige Abschlüsse zu machen, orlolgt die

Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen, wenn

o der im Einkommenssteuergesetz (ESIG) testge-

legte Ausgangswert 32 000 DM und

o der Viehbesatz die im EstG aufgelährten Gren-

zen nicht überschreitet.

- Gewinnschätzung des Finanzamtes

Buchlührungspflichtige Landwirte, dle di6ser Prlicht

nicht oder nicht ordnungsgemäß nachkommen oder
Landwirte, die unter die Überschussrechnung

fallen, abEr keine entsprechenden Aulzeichnungen

tätigen.

Umsatzbesteuerung

Für die Umsätze land- und torstwirtschaftlicher Be-

triebe sind bestimmte Durchschnittssätze fsstgesetzt,

deren Höhe so zu bemessen ist, dass sie der Vorsteu-

erbslastung des Sektors Land- und Forstwirtschatt

entsprechen und deshalb eine Sleuezahllast nicht

entsleht

Durch eine Option kann der Landwirt gegenüber dem

Finanzamt erklären, dass seine Umsätze nach don

allgemeinen Vorschriften des Umsatzslouergesetzes

behandelt werden sollen (sog. Regelbesteuerung). Hat

der Landwirt eine entsprechende Option gegenäber

dem Finanzamt abgegeben, liegt Umsatzbesteuerung

vor.

Standarddeckungsbeltrag (StDB)

Der Standarddeckungsbeitrag je Flächeneinheit eln€r
Fruchtart oder je Tiereinheit einer Viehart ist eine sich

aus erzeugter Menge mal zugehörigem Preis

ergebende geldliche Bruttoleistung abzüglich der

zurechenbaren variablen Spezialkoslen. Dabei wird

nicht mit betriebsspezifischen, sondern mit

standardisierten Erlrägen, Preisen und Kosten

gerechnet. Die Bruttolei6tungen und die

zurechenbaren variablen Spezialkosten werden aus

Statlstlsches Bundeoarrt, Fachsarie Meth. Grundl. ab 19So
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Statistiken und Buchführungsunterlagen über Preise,

Erträge und Leistungen sowie durchschnittliche Erlöse

und Kosten ermittelt. Die so ermittelten SIDB je Flä-

chen- bzw. Tiereinheit werden mit den betrieblichen

Angaben über Art und Umfang der Bodennutzung und

Viehhaltung multipliziert. Um die Struktur des betriebli-

chen SIDB für die Bestimmung des Betriebssystems

ermitteln zu können, werden diese Ergebnisse - auf

vier Aggregationsstufen - zu SIDB der Produktions-

zweige, -richtungen und -bereiche sowie schließlich

zum SIDB des Betriebes summiert.

Standardbetriebcelnkommen (StBE)

Das Standardbetriebseinkommen ist ein unter

Verwendung statistischer Quellen berechnetes

Einkommen zur Kennzeichnung der wirtschaftlichen

Größe der Betriebe.

Auf der Grundlage der für die einzelnen betrieblichen

Produktionszweige (Frucht- und Vieharten) ermittelten

Standarddeckungsbeiträge wird der SIDB des Betrie-

bes berechnet. Differenziert nach dem Betriebssystem

und der Höhe dieses SIDB werden die den einzelnen

Frucht- und Vieharten nicht zurechenbaren festen

Spezial- und Gemeinkosten abgezogen. Dabei sind

sonstige Erträge (2.B. aus Jagd- und Fischereiver'

pachtung, Einnahmen aus der Vermietung von Ma-

schinen und Geräten, Arbeiten ftir Dritte), Ausgleichs-

zahlungen (bis 1995), betriebsbezogene Beihilfen

sowie sonstige Aufwendungen per Saldo einbezogen.

Die Ausgleichszahlungen für benachteiligte Gebiete

werden ab der AB 1997 gesondert bei der Berechnung

des StBE berücksichtigt.

Das so berechnete SIBE entspricht - vom

Konzept her - auf der betrieblichen Ebene etwa dem

Betriebseinkommen in der Buchführungsstatistik und

auf sektoraler Ebene etwa der im Rahmen der Volks-

wiilschaftlichen Gesamtrechnung berechneten Netto-

wertschöpfung zu Faktorkosten.

Die vom Betriebsinhaber zu zahlenden Löhne, Pachten

und Schuldzinsen sind somit noch im SIBE enthalten,

seine Einnahmen aus Lohnarbeiten und Verpach-

tungen sind nur teilweise und pauschal in Form der

,sonstigen Erträge' berücksichtigt, und die von ihm

eingenommenen Zinsen sind nicht einbezogen.

Da die Berechnung von durchschnittlichen Angaben

über Erlöse und Kosten ausgeht, kann das tatsächlich

erzielte Betriebseinkommen der einzelnen Betriebe

vom statistisch berechneten Standardbetriebseinkom-

men mehr oder weniger stark abweichen.

Einheltsguadratmeter (EQt)

Flächenäquivalent, mit dem unterschiedlich intensiv

bewirtschaftete Flächen verschiedener Betriebe tlurch

Multiplikation mit Faktoren in ihrer Flächen- und

Arbeitsproduktivität dargestellt und verglichen werden

können. Es ermöglicht Vergleiche zwischen Betrieben

mit umfangreichem Anbau von Gemüse (auch unter

Glas) und anderen Bet?ieben, die llbenriegend

weniger intensive Kulturen (2.B. Getreide) anbauen.

Die allgemein gängigen Koeffizenten zur Ermittlung

der EQM wurden den Bedingungen der Agrar-

strukturerhebung angepasst:

o Blumen und Zierpflanzen unter Glas = Faktor 19,4

. Gemtlse, Erdbeeren im Wechsel

mit Gartengewächsen unter Glas = Faktor 8,6

o Blumen und Zierpflanzen im Freiland,

Gartenbausämereien, auch unter Glas + Faktor 2,0

. Gemüse, Erdbeeren im Wechsel mit

Gartengewächsen im Freiland odor

landwirtschaft lichen Kulturen,

Obstanlagen, Baumschulen = Faktor 1,0

o Getreide einschl. Mais, Hlilsenfrochte

Kartoffeln, Rüben, Ölfruchte, Handels-

gewächse, Tabak, Hopfen, Rebland

und stillgelegte Flächen + Faktor 0,2

Bodennutzung der Betriebe

Hauptnutzungsarten:

Selbstbewlrtschaftete Gesamtf!äche des Betrlebes
(Betrlebsfläche)

Die Betriebsfläche (BF) umfasst folgende Hauptnut-

zungsailen:

- landwirtschaftlichgenutzteFläche,

- Öd- und Unland,

- unkultivierteMoorfläche,

- Waldfläche,

- Gewässerfläche,

- Ubrige Flächen.

Statlstlecfi€s Bundesaflrt, Fachsorle 3, Meth. Grundl. ab 1900
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Landwlrtschattllch g€nutzte F!äche

Die LF umfasst alle landwirtschaftlich oder gärtnerisch

genutzlen Flächen, einschließlich der im Rahmen des

Stilllegungsprogramms stillgelegten Flächen. Zur LF

rechnen im Einzelnen folgende Kulturarten:

- Ackerland einschließlich gärtnerisch€ Kulturen,

Erdbeeren und Unterglasanlagen,

- Dauergrünland,

- Haus- und Nutzgärten,

- Obslanlagen (ohne Erdbeeren),

- Baumschulflächen (ohne forstliche Pllanzgärten für

den Eigenbedarl),
- Rebland,

- Weihnachlsbaumkulturen außerhalb des Waldes,

Korbweiden- und Pappelanlagen.

Nlcht mchr gcnutzte landwlrtrchaltllche Fläche

Aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr bestolltes
Ackerland, nicht mehr gemähtes oder beweidetes

Dauergrünland, nicht mehr genutztes Rebland, nicht

mehr genutzte Obstanlagen.

Öd- und Untand

Flächen, die land- und ,orstwirtschaftlich nicht nutzbar

sind, wie Felsen, Schutthalden, Hecken, aber auch

Sandgruben, Steinbräche, Torlstiche und anderes

Abbauland.

Unkultlvlcrtc lloorllächen

Ohne Torlstiche und bereits abgetorfte, aber noch

nicht kultivierte Flächen.

Waldllächcn

Holzbodenlläche und forstliche Pflanzgärten lür den

Eigenbedarf. Zur Holzbodenlläche gehören auch Wege

unter 5 m Breite, Blößen (Kahlflächen, die wieder

aurgetorstet werden), gering bestockte (Nichtwirt-

schaftswald) und unbestockte Flächen (2.8. Holzla-

gerplätzs), deren Größe den Zuwachs nicht wesentlich

mindert.

N i c h t zur Waldlläche rechnen alle innerhalb des

Wald€s gelegenen, dauernd als Acker oder Wiese

usw. genutzte Flächen, lerner llächenmäßlg ausge-

schiedene Wege, Wasserläule, Teiche, Öd- und Un-

landllächen sowie bebaute Flächen und dazugehö-

rende Hofräume und Gärten (2.8. Forstdienstgehöfte),

ferner die Flächen der Weihnachtsbaumkulturen,

Korbweiden- und Pappelanlagen außerhalb des Wal-

des.

Gewässerflächen

Seen, Teiche, Bäche und Gräben (soweit zur Ge-

samtlläche des Betriebes zugehörend).

tJUrtge Ftächon

Gebäude- und Holllächen, Wege, Straßen, Überwege,

Campingplätze, Parks, Ziergärten und Rasen.

Kulturarton:

Ackerland

Flächen der landwirtschartlichen Feldlrüchte ein-

schließlich Hopfen, Grasanbau (zum Abmähen oder
Abweiden) sowie Gemüse, Erdbeeren, Blumen und

sonstige Gartengewächse im feldmäßigen Anbau und

im Erwerbsgartenbau, auch unter Glas. Ebenso Acker-

llächen mit Obstbäumen, bei denen das Obst nur die

Nebennutzung, Ackerfrüchte aber die Hauptnutzung

darstellen, sowie Schwarzbrache und stillgelegte
Ackerllächen im Rahmen des Stilllegungsprogramms.

N i c h t zum Ackerland rechnen die Ackerllächen, die

aus sozialen, wirtschattlichen oder anderen Gründen

brachliegen sowie die Ack€rflächen mit Obstbäumen,

bei denen das Obst die Hauptnutzung darstellt (sieh€

Obstanlagen).

Haus- und Nutzgärten

Gartenflächen, aul denen lür den eigenen Bedarl
Gartengewächse (Obst, Gemüse, Zierpflanzen) oder
Kartofleln u.a. angebaut werden, auch Grabeland auf

dem Acker außerhalb der Fruchtfolge.

N i c h I zum Gartenland rechnen die Flächen des

Feldgemüsebaus und des Erwerbsgartenbaus, auch

wenn sie eingezäunt sind, sowie private Parkanlagen,

Rasenf lächen und Ziergärlen.

Dauerkultursn

Landwirtschaftliche Kulturen außerhalb der Frucht-

folge, die den Boden während eines längeren Zeit-
raums beanspruchen, wie Obslanlagen, Rebland,

Baumschulen sowie Weihnachtsbaumkulturen, Korb-

weiden- und Pappelanlagen außerhalb des Waldes.

Statlstlsch€s Bundesamt, Fachsefu Meth. Grundl. ab 1999
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Obstanlagen

Ertragfähige und noch nlcht ertragfähige Anlagen von

Obstbäumen und Obststräuchern ohne Unterkultur

oder als Hauptnutzung mit Unterkultur (aul Ackern,

Wiesen oder Viehweiden, aul denen dis Arb€iten

hauptsächlich aul die Bedärfnisse der Obstkulturen

ausgerichtet sind).

Baumrchu!flächen

Flächen zur Anzucht und Vermehrung von Gehölzen'

ledoch ohne forstlicho PllanzgäIten für den Eigenbe'

darl und ohne Hebschulllächen und Rebschnittgärten.

Daucrgrllnland

Gränlandtlächen (Wiesen, Mähweaden, Weiden, Hu'

tungen, Almon, Streuwlesen), die zur Futter' oder

Streugewinnung oder zum Abwelden - ohne Unt€rbro-

chung durch andere Kulturen - bestlmmt sind. Auch

Grünlandllächsn mit Obstbäumen als Nebennutzung

und Gras- oder Heugewinnung als Hauptnutzung.

N ic h t zum Dauergrünland rechnen die Wiesen und

Weiden mit Obstbäumen, bei denen das Obst die

Hauptnutzung darstellt, sowie der Grasanbau aul dem

Ackerland und die Dauerg.rünflächen, die aus sozlalen,

wirtschaltlichen oder anderen Gründen nicht mehr

genutzt werden.

Rsbland/Rebl!ächc

Mlt Beben beslockte Flächen (einschl. Rebschulflä'

chen, Bebschnlttgärten, Jungfelder) und Rebbrache.

Wclhnachtrbaumkultutcn, Korbweldcn- und

Pappelanlagon

Flächen mit geschlossenen Beständen von Weih'

nachtsbäumen, Korbweiden oder Pappeln außerhalb

des Waldes.

Fruchterton (Anbau aut dem Ackcrtend):

Gctrcldc clnrchl. Körnsrmalt

Weizen, Triticale, Roggen, Gerste, Haler, Mengge-

trelde, Körnermais, Corn-Cob-Mix zur Körnergewin'

nun9.

StalietEch€ Bundesamt, Fachsorb 3, Meth. Grundl. ab 1999

Hälsenfrochto

Zum Ausreifen bestimmte Hülsenfrüchte (einschl.

Flächen mit geäischtem Anbau von Getreide und

Hülsenfrächten); Flächen mit grün abgeernteten H0l-

sonlrüchten werden unter der dem Verwendungszweck

entsprechenden Anbaulläche nachgewiesen, z.B.

Frischerbsen, Buschbohnen unter der Position ,Ge-

müse', Grünwickdn u.a.m. unler der Position .Futler'
pflanzen'.

Hacklr0chte

Kartoffeln,

Zuckerr0ben

zur Rübengewlnnung (ohne Samenbau),

Futterhacklrüchte

Runkel- oder Kohlrilben (ohne Samenbau), Mark'

stammkohl, Futlermöhren, Futterkohl, usw.

Flächen mlt Garlcngcwächrcn

Flächen im Freiland und unler Glas lür den Anbau von

Gemüse, Spargel, Erdbeeren im Wechsel mlt landwirt'

schaftlichen Kulturen uncl im Wechsel mlt Geltenge-

wächsen, für den Anbau von Blumen, Zlerpllanzen,

Slauden und Jungpllanzen sowio von Gartenbausäme'

reien, Blumenzwiebeln und -knollen.

Handolrgcwäch3c

- Zum Ausreilen bestimmte Ö[rüchte (Raps, Rüb'

sen, Flachsy'Leln, Kömersonnenblumen u.a.),

- Hoplen,

- Tabak,

- Räben und Gräser zur Samengewinnung,

- Heil- und Gewilzpflanzon, Zlchorlen und andere

Handelsgewächse (2.8. Topinambur, Hanf, Kana-

riensaat, Kenal, Hirse, Buchweizen, Chlnasch3lf).

Futtcrpllanzen

Klee, Kle€gras, Klee-Luzerne-Gemlsch, Kleebra-

che, Luzerne,

Grasanbau (aul dem Ackerland zum Abmähen oder

Abweiden),

Silomals (Grün- und Silomais) einschlleßlich

Lioschkolbenschrot,

- 19-



- alle anderen zur Grünfutter- oder Heugewinnung
' bestimmten Pflanzen einschl. Flächen mit in grü-

nem Zustand abgeerntetem Getreide, Hülsen-

früchten und Ölfrüchten.

Brache

Brache (Rotations- und Dauerbrache) einschließlich

stillgelegter Fläche zur Erlangung der Ausgleichszah-

lung ohne Anbau von nachwachsenden Rohstoffen.

Viehhaltung der Betriebe 
.

Ausgewählte Tierkategorien :

ililchkühe

Hierzu gehören alle Kühe, die zur Milchgewinnung

gehalten werden, ohne Ammen- und Mutterkühe und

ohne Schlacht- und Mastkühe.

Ammen- und tutterkühe

Kühe, die das ganze Jahr nicht gemolken werden und

deren Milch nur von Kälbern verbraucht wird.

lSastschwsine

Jung- und Mastschweine jeden Gewichts.

Geflügel

Legehennen und Junghennen (einschl. der zut

Aufzucht als Legehennen bestimmten Küken),

Schlacht- und Masthähne und -hühner (einschl. der
'hierfür bestimmten Küken) und sonstige Hähne,

Gänse, Enten und Truthühner ohne Perl- und

Zwerghühner.

Betriebe nach Eigentums- und Pachtverhältnissen

Die Eigentums- und Pachtverhältoisse an der LF u,erden

nach Besitz- und :Eigentumsverhältnbsen dargestellt:

BsciEvärhältnisse

- Selbstbewinschaftete LF des Betriebes

Das ist die vom Betrieb selbst bewiilschafrete LF,

ohne Rücksicht darauf, ob diese Fläche im Eigentum

des Betriebes steht, von diesem zugepachtet oder ihm

zur Bewirtschafrung unentgeltlich überlassen worden

ist. Sie schließt die Fläche von erhaltenem Dienstland,

Heuerlingsland und auEeteilter Allmende ein.

- GepachteteselbstbewirtschafreteLF

Gepachtete selbstbewirtschaftete LF sind Flächen,

die vom Betrieb gegen Entgelt (in Geld, Naturalien

oder sonstigen Leistungen) aufgrund eines schriflli-

chen oder mündlichen Pachtvertrages zur Nutzung

übernommen worden sind und auch von diesem be-

wirtschaftet werden. Hiezu zählt ebenfalls gepachtete

LF, die vorübergehend stil§elegrt ist (Brachlegung),

sofern sie nicht aufgeforstet oder einer nichtlandwirt-

schaftlichen Nutzung zugefllhrt wurde.

Nicht einzubeziehen war gepachtete LF, die an Dritte

weiterverpachtet.worden ist. Die Pachtfläche umfasst die

LF von Einzelgrundstücken und/oder von gesamten

Betrieben ("Geschlossene Hofracht" ohne Gebäude). Bei

der Erhebung wird unterschieden, ob die Verpächter

dieser Flächen

o Familienangehörige (Eltem, Ehegatte oder sonstige

Verwandte und Verschwägerte des Betriebsinhabers)

oder

. sonstige natürliche oder juristische Pesonen sind

("andere Verpächtef).

Unentgeltlich zur Bewirtschaftung erhaltene LF

Zu der unentgeltlich zur Bewirtschaftung erhaltenen LF

gehören z. B.

o von der Bodenverwertungs- und -venraltungsge-

sellschaft (BWG) venraltete bisherige volkseigene

Flächen, sofern keine Pacht gezahlt wird,

o Flächen, zu deren Nutzung der abtvesende Ei-

gentümer keine (ausdrückliche mündliche oder

schrifiliche) Zustimmung erteilt hat, die jedoch aus

Gründen des allgemeinen lnteresses (2. B. Land-

schaftspflege, SchuE vor Verunkrautung) bewi(-

schafiet werden müssen,

o Dienstland, Heuerlingsland, aufgeteiheAllmende,

o Flächen im Zuge der Durchftihrung eines Flurbe-

reinigungsverfahrens.

Eigentumsvertältnisse
- Eigene LF des Betriebes (überhaupt)

Sie umfasst die eigene LF des Betriebes

überhaupt, und zwar ohne Rlicksicht darauf, ob

diese Fläche vom Betrieb selbst bewirtschaftet

wird, verpachtet oder zur Bewirtschaftung un-

entgeltlich abgegeben worden ist. Die LF von

Betrieben, die ihre gesamte eigene LF nicht selbst

bewirtschaften, jedoch aufgrund der Größe der

selbstbewirtschafteten Pachtfläche bzw.

vorhandener Mindesttierbestände oder

Mindestanbauflächen für Spezialkulturen zum

Staüsüscfios Bundesamt, Facfisede Meth. Grundl. ab 1999
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Übersicht 4: Landwirtschaftlich genutzte Fläche nach Eigentums- und Pachtverhältnissen

Früheres Bundesgebiet

. Von Pächtem bewifischaftete LF
(einschl. unentgeltlich zur Bewidschaftung erhallener LF,

die nicht konkret zuordenbar ist)

Neue Länder und Berlin-Ost

StaüGNisches Bundesam! Fa!fuetu 3, lleth. Grundl. ab 1909

Bewiilschaftete LF lnsgesamt

LF anderer Eigent0merLF im Eigentum bestehender Betriebe

Von den Eigentämem
b€stehender B€triebe

nicht selbstbewirtschaftete LF

Von den Eigentümem
bestehender Betrieb€

selbstbewirtschaftete LF

Bewirtschaftete LF insgesamt

LF im Eigentum bestehender Betriebe
LF im Eigenlum ehemaliger LPG-Mitglieder

ohne eigenen Betrieb bzw. von der BWG ver-
waltetetuepachlele Flächon ehemaligel VEG

Von den Eigentämem
bestehender Betriebe

nicht selbstbewirtschaftete LF

Von den Eigentümem
bestehender Betriebe

solbstbewidschaftete LF

Von Pächtem bewirtschaftete LF
unentgeltlich zur Bewiischaftung erhaltener

die nicht konkret zuordenbar ist)
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Erhebungs- und Darstellungsbereich der

ASE/LZ 1999 gehören, sind in den Nachweis der

,eigenen LF überhaupt" einbezogen. Dabei werden

Flächen, die vom Betriebsinhaber als Nutznießer

oder Erbpächter bewirtschaftet werdon, der eig€-

nen LF gleichgesetzt.

Selbstbewirtschaftete eigene LF

Das ist die selbstbewirtschaftete LF des befragten

Betriebes, die Eigentum des Betriebsinhabers isl.

Altenteilerland wird zur. selbstbewirtschafteten ei-

genen LF des abgebenden Betriebes gerechnet,

solern es vom Allenteiler nicht mit eigenen Arbeits-

kräften und eigenen Produktionsmitteln bewirt-

schattet wird.

Verpachtete eigene LF

Hierbei handell es sich um verpachtete Eigenflä-

chen aus der LF des belragten Betriebes.

Unentgeltlich abgegebene eigene LF

Unentgeltlich abgegebene eigene LF des belragten

Betriebes ist die Oritten ohne iegliche Geld- oder

Naturalleistungen aul bestimmte oder unbestimmte

Zeil zur Bewirtschaftung überlassene LF. Dazu ge-

hört auch an Heuerlinge unentgeltlich abgegebe-

nes Heuerlingsland.

Peraonon und Arbcltrkräftc2)

.Betrlcbrlnhabcr
Diejenige natärliche oder juristische Person, lür deren

Rechnung der Betrisb bewirtschaftot wird, ohne Bück-

sicht aul die jeweiligen individuell gestalteten Eigen-

tumsverhältnisse.

Aut dcm Bctrlcb lcbende Famlllcnangehörlge

Ehegatte, Verwandte und Verschwägerte des Betriebs-

inhabers (einschließlich Kinder), die während des Be-

richtszeitraumes, auch wenn nur vorübergehend, dem

mit dem Betrieb räumlich verbundenen Haushalt d€s

Betriebsinhabers angehören; ferner Verwandte und

Verschwägerte des Betriebsinhabers, die lm Berichts-

zeilraum einem anderen, räumlich mit dem Betrieb

verbundenen Haushalt angehöron, sotern ihre Verpfle-

gung überwiegend vom Betrieb bezog€n wird. Ver-

wandte und Verschwägerte, die auf dem Betrieb leben,

aber nichl mit betrieblichen Arbeiten beschäftigt sind,

werden ab der ASE 1999 nicht mehr in die Erhebung

einbezogen.

lm landwlrtschaftllchen Betrleb mlt betrlebllchen
Arbelten beschäfttgt

Zur Tätigkeit für diesen landwirtschaftlichen Betrieb

(einschließlich verarbeitenden Nebonbetrieb€n) r€ch-

nen z.B. alle lolgenden ausgeführten Arbeiten:

- Feld-, Hof- und Stallarbeiten (einschließlich Mel-

ken), Arbeiten im Wdd dieses Betriebes,

- Tätigkeit in d6n zu diosem Betrieb gehörenden,

überwiegend selbsterzeugte Produkte des land-

wirtschaftlichen Betriebes verarbeitenden Neben-

betrieben, z.B. landwirtschaftliche Brennereien,

- Tätigkeiten lür die Betreuung von Gästen im Rah-

men von ,Ferien auf dem Bauernhof",

- Transportleistungen, z.B. beim Absatz der

selbsterzeugten landwirtschaftlichen Produkte

dieses Betriebes (auch Direktvertrieb von Eiern

u.ä.) und beim Bezug von Produktionsmitteln,

- Arbeiten für die Unterhaltung der Betriebs-

gebäud€ und des lnventars,

- Arbeiten lür dio Betriebsorganisation und

-lührung (einschließlich Buchlührung),

- Nachbarschattshilfe in anderen landwidschaftli:

chen Betrieben.

lm Haurhalt deg Betrlebslnhabera beschätllg[ .

Zur Tätigkeit lür den Haushalt des Betriebsinhabers

rechnsn z.B. alle lolgenden aulgeführten Arbeiten:

- Beköstigung und Versorgung,

- Wäsche- und Wohnungspllege,
- Arbeiten im Haus, Garton und dergleichen

nur für den Betriebsinhaber und/ oder den Ehegaüen.

Ab '1999 wird die Beschättigung lm Haushalt lilr die

Familienangehörigen (außer fär den Ehegatten) nicht

mehr errragt.

Stratlsüsche§ Fachserie Moth. Grundl. ab 1990

2) 15 J!hr. und lltrr
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tn anderer Enverbstätlgkelt beschäftlgt

Betriebsinhaber und seine mit betrieblichen Arbeiten

beschäftigten Familienangehörigen, die im Berichts-

zeitraum außerbetriebliche Tätigkeiten ausüb€n'

gleichgültig, ob sie regelmäßig oder nur gelegentlich

ausgeübt werden. Hiorzu rechnen alle aul E r w e r b

ausgerichteten außerbetrieblichen Tätigkeiten (z'8. in
gewerblichen Betrieben and€rer Eigentümer (lndustrie,

Handel), im Öffentlichen Dienst, in einem Geweöebe-

trieb des Betriebsinhabers; in einem fremden Forstbe'

trieb, z.B. als Waldarbeiter oder Arbeiten aufgrund

eines Heimarbeitsvertrages)

N lc h t zur anderen Erwerbstätigkeil rechnen dage-

gen die Nachbarschaltshille in einem anderen Betrieb

sowie die Tätigkeit in der - ln steuerlicher Hinsicht -
,gewerblichen' Viehhaltung des eigenen Betrlebes.

Arbeltskrälte

Personen, die im ieweiligen Arbeitsbereich während

des Berichtszsitraums beschäftigt sind.

Faml llenarbeltskräfte

Betriebsinhabor und ihre sowohl aul dem Betrieb le'

benden als auch mit betrieblichen Arbeiten beschäf-

tigten Familienangehörigen, die während des Be'

richtszeitraums in den lär die Darstellung der Ergeb'

nisse zugrundegelegten Arbeitsbereichen

- Betrieb (für Betriebsinhaber und o.9. Familienan-

gehörige),

- Haushalt des Betriebsinhabers (für Betfiebsinhaber

und selnen Ehegatten),

- in anderer Erwerbstätigkelt (fät Betriebsinhaber

und seinen Ehegatton in jedem Fall, ftir die weite'

ren Familienangehörigen nur, wenn diese ebenlalls

im Arbeitsbereich "Betrleb" beschäftigt sind).

Ständlge Arbeltslüäfte

Arbeitskräfte, die im Berichtszeitraum lm Aöeitsbe'
relch EgElgb (bis elnschließlich 1997 gab es neben

dem Arbeitsbereich B€trieb den Haushalt des Be'

triebsinhabers) in einem unbelristetgn oder aul min-

destens drel Monate abgeschlossenem Arbeitsverhält'

nis zum Bstrleb beschäftlgt sind (einschließlich im

Betrieb beschäftigte Verwandte und Verschwägerte

des Betrisbsinhabers, die nicht aul dem Betrieb leben).

Slaüsliscü€s Bundosamt, Fachso.le 3, Meth. Grundl. ab 1990

Arbeltskräfte ln Kost und Wohnung:

Dieses Merkmal wird ab 1999 nicht mehr erhoben.

Nlchtständlge Arbeltskräfte

Alle übrigen Arbeitskräfte (einschl. Saisonarbeits-

kräfte), die im Berichtszeitraum lür Rechnung des

Betriebsinhabers, auch wenn nur gelegentlich, mit

betrieblichen Arbeiten beschäftigt sind.

N ic h t hierzu zählen Arbeitskräfte, die im Rahmen

der Nachbarschaftshilte oder im Auftrag von Lohnun-

ternehmen im Betrieb tätig sind.

Vollbeschältlgtc

Familienarbeitskräfte sowie ständige Arbeitskräfte, die

im jeweiligen lär die Darstellung der Ergebnisse zu'

grundegelegten Arbeitsbereich

- Betrieb,

- Haushalt des Betriebslnhabers,

- andereErwerbstätigk€it

in jeder der vier Wochen des Berichßzeltraums 42

(Familienarbeitskäfte) bzw. 40 (ständige familien'

fremde Arbeitskräfte in den Neuen Ländem und Berlin'

Ost) oder 38 (ständige Arbeitskräfte im Fräheren

Bundasgebiet) oder mehr Stunden beschäftigt sind;

Betrlebslnhaber unüoder Ehegatt€n, die im Arbeitsbe'

reich

- andere Erwerbstätigkeit

in jeder der vier Wochen des Berichtszeitraums 38

oder mehr Stunden boschäftigt sind.

Teltberchäfttgto

Familienarbeitskräfte sowie ständige Arbeitskräfte, dle

die Mindestzahl der ltir vollbeschäfllgte Arbeltskrälte

gültigen Anzahl der Wochen und Stunden nlcht errei-

chen.

AK-Elnhelt (llaBclnhelt der Arbcltrlclrtung)

Die AK-Elnheit ist die Maßeinheit der Arb€it§lelstung

elner lm Berichtszeitraum mit betrieblichen Arbelten

vollbeschäftigten und nach ihrem Alter voll leistungs'

fählgen Arbeitskraft. Die Arbeitsleistung wird aus der ie
Arbeitskraft filr den Arbeitsbereich Betrieb angegebe-

nen Arbeilszelt (Zahl der Wochen und Zahl der durch'

schnittlichen wöchentlichen A6eibstunden) ermittelt.
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Dabei wird die an der belrieblichen Arbeilszeit gemes-

sene Arbeitsleistung einer mit betrieblichen Arbeiten

vollbeschäftigten Arbeitskraft

im Alter von 16 Jahren bis unter 65 Jahren mit 1,0

AK-Einheiten,

im Alter von 15 Jahren mit 0,5 AK-Einheiten;

im Alter von 65 Jahren oder mehr mit 0,3 AK-

Einheiten

bewertet. Bei den B€triebsinhabern und 65 Jahre und

älteren ständigen Arbeilskräften wird kein altersab-
hängiger Abzug vorgenommen. Entsprechend wird die

Arbeitsleistung der teilbeschättigten Arbeitskräfte an

der durchschnittlichen Arbeitsleistung der männlichen

vollbeschäftigten Arbeitskräfte gemessen uld mit

entsprechonden Bruchteilen einer AK-Einheit errechnet
in die Ergebnisse einbezogen.

Bei den nichtständigen Arbeitskrätten, bei denen die

Zahl der Arbeitstage (1 Arbeitstag = 8 Stunden) erlasst
wird, wird tür eine AK-Einheit die Arbeitsleistung von

220 Arbeitstagen im Bsrichtszeitraum (Zeitraum von 12

Monaten vor dem Erhebungszeitraum) zugrunde

gelegt.

Die fOr die Gesamtheit der mit betrieblichen Arbeiten

beschäfligten Aöeitskräfte ermittslte Arbeitsleistung in

AK-Einheiten wird dem betrieblichen Arbeitsaufwand

.aller Betriebo gleichgesetzt.

Arbclttkräftc nach Pcrronengruppen

ln Stichprobenbetrieben werden die Arbeitskräfte nach

dem Einzelpersonenkonzept, in Nichtstichproben-

betriebsn nach zwei Personengruppen und vier Ar-

beitszeitgruppen erhoben.

Personengruppen

o Familienarbeitskräfte
o Ständig und nicht ständig Beschäftigte (ein-

schließlich Saisonarbeitskräfte)

Arbsitszeitgruppen
o vollbeschäftigt,
. überwiegendbeschäftigt,
r teilweisebeschäftigt,
. goring beschäftigt.

Betrlebllche Elnkommen

Zu den Einkommen aus dem landwirtschaftlichen
Betrieb gehören die Einnahmen aus dem Verkauf

landwirtschaftlicher Produkte und - sofern

vorhanden - auch die Einnahmen aus der
Zimmervermietung an Ferien- oder Kurgäste.

Unberücksichtigt bleiben Einkünfte, die in einem Hotel,

Gasthof, einer Pension oder dergleichen Beherber-
gungsstätten des Betriebsinhabers angefallen sind.

Außerbetrlebllche Elnkommon

Berücksichtigt werden die außerbetrieblich bezogenen

Einkommen des Betriebsinhabers und seines Ehe-

gatten in der Unterscheidung nach folgenden Quellen:

aus außerbetrieblicher (anderer) Erwerbstätigkeit
(abhängige Tätigkeit als Angestellter, Arbeiter, Be-

amter oder lreiberulliche/selbständige Tätigkeit,

z.B. in eigener Gaststätte, Metzg€roi oder dgl. ei-

genem Gewerbebetrieb; ebenlalls werden Ein-

kommen aus vorübergehender Erwerbstätigkeit,

z.B. in einem tremden Forstbetrieb als Waldarbei-

t€r oder aufgrund eines Heimarbeitsvertrages ein-

bezogen),

- aus sonstigen außerbetrieblichen Quellen (Alters-

geld für Landwirte, Landabgaberenle, Produktions-

aufgaberente, Rente, Pension, Arbeitslosen96ld/
- hilfe, Sozialhille, Einkommen aus Verpachtung,

Vermietung, Kapitalvemögen und dgl.).

Darüber hinaus werden die Quellen für das außerbe-

triebliche Einkommen des Betriebsinhabers und seines

Ehegatten (sowie seiner mit betrieblichen Arbeiten be-

schäftigten Familienangehörigen) in der Unterschei-

dung nach 4 Einkommensarten erhoben.

Nicht zum Nettoeinkommen (weder betrieblich noch

außerbetrisblich) zählen u.a.:

- Heirats- und Geburtsbeihilren des Arbeitgebers,

- Auszahlung lälliger Lebensversich€rungen o.a.

Versicherungsleistungen,

- Erbschatten,

- Erstattung privater Steuern (2.B. Einkommons -

A/ermögenssteuer),

- Reisekosten-, Umzugsvergütungen aus öffentli-

chen Kassen.

Statleliscfies Fachsorb 3, Meth. Grundl. ab t99g
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Anlall und Aulbrlngung von Wlrtschattsdüngern

tlerlscher Herkunlt

ln der Tierproduktion anfallender Dung in fester und

flüssiger Form, der aus den Stallungen entfernt,

gelagert oder ausgebracht wird. lm Einzelnen

bedeuten in diesem Zusammenhang:

Festmist: Kot (mit oder ohne Einstreu) von

Nutztieren.

Jauche: Harn von Nutztieren, der in der Regel

zusammen mit Festmist anfällt.

Gülle: Gemisch aus Kot- und Harnausschei-

dungen von Nutztieren, das auch mit

Wasser vermischt sein kann.

Gülle-Lager-

kapazität: Vorhandener und nulzbarer Lager-

raum für Gülle in dalür vorgesehenen

Behältern, Gruben, Lagunen u.a.

Dungeinheit: Eine Dungeinheit (DE) bedeut€t 80 kg

Gesamtstickstoff oder 70 kg Gesamt-

phosphat aus Wirtschaftsdüngern tie-

rischer Herkunft. Eine DE entspricht

somit einem Tierbesatz, der nicht

mehr als diese Düngermenge absetzt.

Berulcblldung

Angaben zur Berulsbildung waren vom Betriebsinha'

ber, seinem Ehegatten und - sofern mit dem Be'

triebsinhaber nicht identisch - vom Betriebsleiter

gelordert. Anzugeben waren sowohl die Ausbildung

auf landwirtschaftlichem als auch auf nicht landwirt-

schattlichem Gebiet, solern damit eln Abschluss ver'

bunden war.

Eine landwirtschaftliche Berulsbildung liegt vor, wenn

die Ausbildung auf einem der lolgenden Gebi€te ab'

solviert worden ist:

Landwirtschaft, Gartenbau, Weinbau, Forstwirt-

schaft, Fischzucht, TierzuchU-haltung, landwirl-

schaftliche Technologie, ländliche Hauswirt-

schaft , Ernährungslehre.

Erfasst wurde die abschlossene berufliche Ausbildung

in allen Qualifikationsstufen:

Berufsschul-,

(ohne Lehre),

r Berufsausbildung/Lehre,

o Landwirtschaftsschule auch Weingartenbau-

schule, Winterschule,

e Fortbildung zum Meister, Fachagrarwirt,

. Höhere Landbauschule, Technikerschule,

Fachakademie,

o Fachhochschule, lngenieurschule,

o Universität, Hochschule.

Konnte keine landwirtschaftliche Berufsbildung mit

Abschluss nachgewiesen werden, sondern lagen aus'

schließlich Erlahrungen aufgrund praktischer Arbeit in

einem landwirtschaltlichen Betrieb vor, war das ge-

sondert kenntlich zu machen.

Welterfährung des Betrlebee (Hofnachlolge)

Verwandter bzw. Verschwägerter eines Betriebsinha'

bers von einem landwirtschattlichen Betrieb der

Rechtsform Einzelunternehmen, der diesen Betrieb

voraussichtlich zu gegebener Zeit weiterführen wird.

Als Hofnachlolger kann auch eine familienlremde

Person in Betracht kommen.

Vermletung von Unterkünften an Ferlen- oder Kur-

gäste

Zahl der Betton nach der Art der Unterkünfte in land'

wirtschaftlichen Betrieben, die im Rahmen von "Ferien
auf clem Bauernhot" zur Verfügung gestellt werden.

Unberücksichtigt bleiben hierbei Unterküntte in Hotels,

Gasthöfen, Pensionen und dgl.

Detaillierte Übersicht zu den Erhebungsmerkmalen der

ASE/LZ 1999 und zur ASE 2001 siehe Merksmalska'

talog im Anhang, Anlage 6.

5 Erläuterungen zum Verfahren der Be-
triebsklassif izleru ng

5.1 Verlahren

Ziel der Betriebsklassifizierung ist es, die Betriebe

nach ihrer wirtschaftlichen Ausrichtung und Größe zu

kennzeichnen und zu gruppieren. Sie stützt sich auf:

a) einzelbetriebliche Angaben über Art und Umlang

der Bodennutzung sowie über Größe der Viehbe'

stände und deren Struktur,

Statistisches Bundesamt, Fachs€rie 3, Meth. Grundl. ab 1999

a Berulslachschulausbildung
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b) Standarddeckungsbeiträge,

c) Einstufungen der Kreise in fünf Leistungsklassen

der Betriebszweige,

d) Funktionen für die festen Spezial- und Gemein-

kosten,

e) sonstige Erträge je ha LF und je ha WF

Bei der Klassifizierung werden die bei der Boden-

nutzungshaupterhebung ünd der Viehzählung in physi-

schen Größen (Flächen in Hektar, Anzahl Tiere) ge-

wonnenen einzelbetrieblichen Angaben über die

pllanzlichen uncl tierischen Produktionsgrundlagen mit

fruchl- und viehartonspozifischen S t a n d a rd -

' dec k un gsbeiträge n bewertet. Diese werden

für fünf Klassen der wirtschattlichen Erlragfähigkeit

berechnet, um die unterschiedlichen natürlichen und

wirtschaftlichen Produktions-, Bezugs- und Absatzbe-

dingungen des Betriebsstandortes b€rücksichtigen zu

können.

Anhand der zu 13 Betriebszweigen zusamm€ngefass-

ten Msrksmalsgruppen werden alle 445 Landkreise

und kreisfreien Städte (einschl. Stadtstaaten) des

Bundesgebieles in je eine von fünl Leistungsklassen

eingestuft. Übersicht 5 zeigt die in die Betriebsklassifi-

zierung einbezogenen Morkmale der Bodennutzung

und Viehhaltung sowio ihre Zuordnung zu den Be-

triebszweigen.

Die Ermittlung der Leistungsklassen in den Kreisen

stützt sich lür die Betriebszweige Sommer-, Winterge-

treide, Ölfrüchte, Kartoffeln, Zuckerrüben und Milch-

kühe aul die regionalen Unterschiede in der durch-

schnittlichen Höhe der Hektarerträge und Milch-

leistungen. Die Betriebszweige Rindermast, Schweine

und Geflügel (Eier) werden in Anlehnung an die

regional dillerenziert z! erzielenden Edöspreise

eingestuft, und der Gliederung der Betriebszweige

Feldgemüse, Rebland, Obstanlagen, Gartenbau und

Forst liegen die durchschnittlich regionsspezitisch

ermittelten Standarddeckungsbeilräge zugrunde.

lm weiteren Rechengang der Betriebsklassifizierung

werden - ausgehend von dem Kreis, in dem sich der

leweilige Sitz des Betriebes befindet - die betriebli-

chen Merkmalsangaben mit den merkmalsspezifischen

Standarddeckungsbeiträgen derjenigen Leistungsklas-

se bewertet, in die der Kreis bei dem betreffenden

Betriebszweig eingestuft wurde. Die Ergebnisse dieser

Berechnung werden für ieden Betrieb aul vier

Aggregationsstufen zu Standarddeckungsbeiträgen der

Produktionszweige, - richtungen und -bereiche und

schließlich zum SIDB des Betriebes summiert (siehe

Übersicht 5). Der Standarddeckungsbeitrag des

Betriebe§ bildet die Bezugs- und Ausgangsgröße für

die Ableitung des Betrlebssystems und für die

Berechnung des Standardbetrlebgelnkommens.3l

Das B et ri e b s s y st e m kennzeichnetdie wirt-

schaflliche Ausrichtung eines Betriebes. Es wird

ermittelt, indem jeder der Betriebe anhand des Ver-

hältnisses der Standarddeckungsbeiträge, und zwar

sowohl einzelner Merkmalsgruppen (Produktionsbe-

reich, -richtung, -zweig) zueinander als auch zum

gesamten SIDB des Betriebes, einer der Gliederungen

der Betriebssystematik für die Landwirtschaft zugeord-

net wird.

Das Stand a rd bet ri ebsei n ko m m e n ist

ein Maßstab für die wirtschaftliche Betriebsgröße, d.h.

für die aus den vorhandenen pflanzlichen und tieri-

schen Produktionsgrundlagen abgeleitete Einkom-

menskapazität des Betriebes. Es wird errechnet, indem

vom SIDB des Betriebes die festen Spezial- und

Gemeinkosten abgezogen werden. Diese werden mit

Hilfe von Festkostenfunktionen ermittelt. Sie weisen

einen mit steigender Höhe des betrieblichen Stan-

darddeckungsbeitrages degressiven Funktionsverlauf

aul und sind nach Betriebsformen diflerenziert.

ln den festen Spezial- und Gemeinkosten sind seit

1987 auch die Ansätze für sonstige Erträge, für be-

triebsbezogene Beihilfen, lür sonstige Aulwendungen

und lür die Ausgleichszulage saldierend enthalten. Die

3) Lileraturhinweise zum Thoma siohe:,Methodische GrundlEgen der Agrarbsrichterstattungy'Landwirlschaltszählung (Hauptsihebung) 1991-1997'

Statistisches Bundesamt, Fachserie Meth. Grundl. ab 1999
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Pauschale für die sonstigen Erträge berücksichtigt u.a.

Einnahmen aus Jagd- und. Fischereiverpachtung, aus

Arbeiten für Dritte und aus Vermietung von Maschinen

und Gebäuden.

Die für die Betriebsklassifizierung verwendeten mone-

lären Rechenwerle (Standarddeckungsbeiträge, Fest-

kostenfunktionen, sonstige Erträge) werden unter

Verwendung von Statistiken und Buchlührungsunterla-

gen über Preise, Erträge und Leistungen sowie über

durchschnittliche Erlöse und Kosten berechnet.

Dabei wird nicht auf betriebsspezifische, sondern auf

standardisierte statistische Basisdaten zurückgegrif-

fen, die in repräsentativ ausgewählten Betrieben

durchschnittlich ermittelt wurden.

Aus diesen Gründen kann

- sich der am konkreten Einkommensbeitrag der

einzelnen Betriebszweige gemsssene tatsächli-

che Produktionsschwerpunkt von dem statistisch

abgeleiteten Betriebssystem unt€rsch€iden,

- das tatsächlich erzielte Betriebseinkommen der

einzelnen Betriebe von dem statistisch berech-

neten Standardbetriebseinkommen mehr oder

weniger stark abweichen.

Die Einzelheiten der methodischen Grundlagen des

Klassifizierungsverfahrens - einschl. der von 1971 bis

1999 eingelührten Anderungen - wurden in den dazu

herausgegebenen Veröflentlichungen ausführlich

begründet und dargestellt (siehe Literaturhinweise in

Fachserie 3 "Methodische Grundlagen der Agrarbe-

richterstattungen/Landwirtschaftszählung (Haupterhe-

bung) 1991 bis 1997").

5.2 Hinweise zu den Berechnungsgrundlagen
und zu methodlschen Anderungen

Für die Beurteilung der Ergebnisse der Betriebsklassi-

lizierung sind folgende zusätzliche Hinweise zu den

Berechnungsgrundlagen und zu den methodischen

Anderungen, die gegenüber vorangegangenen Agrar-

berichterstattungen eingeführt worden sind, von Be-

deutung.

4) Wirtechaltsiah, ln der Lindwlrtschatl: 1. Juli bis 30. Juni des Folgeiahres.

5) Vor der lelzlen Tolalorlrebung.

Statistisch€s Bundesamt, Fachserie 3, M€th. Grundl. ab 1999

Seit 1999 wird das für die Klassifizierung herangezo-

gene Merkmal "Mittelfrühe und späte Kartolfeln" un-

terteilt in "Speisekartoffeln zum Direktverzehr" und ,ln-
dustrie-, Futter- und Pflanzkartoffeln' um das optionale

Merkmal "Verarbeitungskartoffeln für Speisezwecke"

ergänzt.

Bezugszeiträume

Seit der Agrarberichterstattung 1991 wurden zur Be-

triebsklassitizierung Standarddeckungsbeiträge und

Funktionen für die festen Spezial- und Gemeinkosten

herangezogen, denen ein Bezugszeitraum von fünf

Wirtschallsjahrena) zugrunde liegt.

Die der ASE/LZ zugrunde liegenden Standard-

deckungsbeiträge werden als arithmetisches Mittel der

Rechenwerte aus fünf Wirtschaftsjahren berechnet.

Die Festkostenlunktionen werdsn aus dem arithmeti-

schen Mitlel der aus Ergebnissen der Buchführungs-

statistik berechneten Festkostenwerte dieser fünf

Wirtschatlsjahre abgeleitet. Diese sind nach Größen-

klassen des Standarddeckungsbeitrages degressiv

gestatfelt und auf jeweils 1 000 DM Standard-

deckungsbeitrag bezogen. ln der ASE/LZ werden

betriebliche Angaben des während der Erhebung

laufenden Wirtschattsjahres als letzte in den Durch-

schnitt der monetären Rechenwerte einbezogen, um

eine frühzeitige Aufbereitung und Verölfentlichung der

Ergebnisse der Betriebsklassilizierung zu ermöglichen.

Einstulung der Kreise

Der zur ASE/LZ venrendeten Kreiseinstulung liegen

die Anbautlächen im Mai des Jahres 1995, die Viehbe-

stände im Dezember des Jahres 't994 sowie die Er-

träge je ha bzw. je Milchkuh, Erlöspreise und Stan-

darddeckungsbeiträge zugrunde, die als Durchschnitt

der fünf Wirtschaftsjahres) berechnet werden.

Feste Spezial- und Gemeinkosten

Die festen Spezial- und Gemeinkostsn abzüglich nicht

betriebszweiggebundoner Erträge und Belräge aus be-

triebsbezogenen Stützungsmaßnahmen werden be-

triebsform- und betriebsgrößenspezifisch ermittell. Sie

enthalten feste oder "sprungfixe" Kosten, die ein€m

Betri€bszweig direkt zugeordnet werden können oder

-29 -



auf den ganzen Betrieb einwirken.

Weitere Hinweise und Unterlagen zur Klassifizierung

der landwirtschaftlichen Betriebe und zur Ableitung

- der Bruttoleistungen urid variablen Spezialkosten

für die Berechnung der Standarddeckungsbeiträge

der einzelnen Frucht- und Vieharten

sowie

- der festen Spezialkosten und Gemeinkosten

können entsprechenden Veröttentlichungen des Kura-

toriums für Technik und Bauwesen in der Landwirt-

schaft (KTBL) entnommen werden.

6 HlnwelsezurStlchprobenerhebung

6.1 Grundlagen

S€it 1975 wird in jedem zweiten Jahr (Berichtsjahr) eine

Erhebung über die Struktur in land- und forstwirtschaftli-

chen Betrieben durchgeführt; bis einschließlich 1997 unter

der Bezeichnung Jgrarberichterstattung", ab 1999 als

,Agrarstrukturerhebung". lm repräsentativen Teil dieser

Erhebung werden rund ,100 000 landwirtschaftliche Be-

triebe befragt. Die Stichprobe ist als Mehzweckstichprobe

angelegt. Bis 1997 diente sie außer für die Agrarberichler-

stattung (EG-Agrarstrukturerh€bung) auch für die Ein-

zelerhebungen über die Arbeitskräfte in der Landwirtschaft

und für die Bodennutzungshauptorhebung. Für die Erhe-

bungen über die Viehbestände wurde bis 1998 ein eigenes

Stichprobenkonzept angewendet. Die bis 1997 eigenstän-

digen Erh€bungen über die Viehbestände, Bodennutzung

und Arbeilskräfte wurden 1999 in die Strukturerhebungen

integriert.

Zur Verbesserung der Ergebnisqualität wurde das Prinzip

der,Kontrollierten Stichprobenauswahl" zusätzlich einge-

führt (siehe Punkt 6.2 - Auswahl).

Mit dem Agrarstatistikgesetz von 1998c) wurde eine

neue Terminologie für die ,Strukturerhebungen in land-

und forstwirlschaftlichen Betrieben" eingeführt. Unter

dieser Bezeichnung werden die all€ zwei Jahre stath

findenden Agrarstrukturerhebungen sowie die im Ab-

stand von acht bis zwölf Jahren durchg€führten Land-

6) Gesolz übor Agra6latisliken in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1 996

wirtschaftszählungen subsumiert. Das Grundprogramm

der Agrarstrukturerhebung (Bodennutzung,

Viehzählung) und das Ergänzungsprogramm (Arbeits-

krälte, ergänzende Strukturmerkmale) werden teil-

weise total, teilweise repräsentativ erfasst. Die Erhe-

bung des Grund- und Ergänzungsprogramms der

Strukturerhebungen wurde von bisher unterschiedli-

chen Erhebungszeitpunkten auf einen gemeinsamen

Erhebungszeitpunkt (03. Mai des Erhebungsjahres)

gesetzt. Mit der gleichzeitigen Anhebung der unteren

Erfassungsgrenzen von t ha landwirtschaftlich ge-

nutzler Fläche (LF) auf 2 ha LF sowie von t ha auf

10 ha Waldfläche und der Anpassung von

Mindestgrößen von Tierbeständen und Spe-

zialkulturen, die für sich eine Auskunftspflicht des land-

wirtschaftlichen Betriebes begründen, wurden die

Voraussetzungen für die Einführung der "lntegrierten
Erhebung" geschaffen. Das Organisationskonzept der

"lntegrierten Erhebung' ermöglicht es, zeitgleich alle

betrieblichen Produktions- und Strukturmerkmale zu

erheben. Das bisherige Auswahlkonzept der

Stichprobenerhebung wurde dafür in den Grundzügen

beibehalten, lediglich die Präzision von

Viehmerkmalen wurde verbessert, indem die

korrespondierenden Schichten ergänzt wurden.

6.2 Auswahlplan

Die Schichtgrenzen der repräsentativen Agrarstrukturer-

hebung werden seit Einführung der Agrarberichterstattung

im Jahre '1975 anhand der Vorperioden-Ergebnisse des

totalen Zählungsteils (Auswahlgrundlage) testgelegt.

Die Auswahlabstände der nach fachlichen und metho-

dischen Gesichtspunkten abgegrenaen Schichten sind je

Bundesland gesondert aul der Grundlage der lachlichen

Gliederung und regionalen Verteilung sowie der aus den

einzelbetrieblichen Angaben des allgemeinen (lotalen)

Zählungsteils berechneten Mittelwerte und Varianzen

ermittelt worden.

Auswahl

Die Stichprobe ist als einstufiges (geschichtetes) Aus-

wahlverlahren konzipiert. Jeder Betrieb wird in aufstei-

gender Folge der 20 Schichten jeweils der ersten

Schicht zugerechnet, deren Kriterien lür ihn zutreffen.

Statistisches Fachserie 3, M€th. Grundl. ab 1999
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Und dies unabhängig davon, ob er auch noch Kriterien

anderer Schichten erf üllt.

Die Auswahl der Stichprobenbetriebe wird in den

Statistischen Landesämtern mit einem maschinellen

Standard-Auswahlprogramm durchgeführt, bei dem bis

1983 systematische Auswahl und Zufallsauswahl mit-

einander kombiniert wurden. Für die Zulallsauswahl

der Stichprobenbetriebe wird das Verfahren der ,Kon-

trollierten Auswahl" angewendet. Ziel ist es, die Ab-

schwächung eines zufallsbedingten Bruches in einer

Ergebnisreihe, der durch eine Neuauswahl von Betrie-

ben entstehen kann, zu erreichen. Je Bundesland

werden lünf voneinander unabhängige Stichproben

gezogen, wobei für iede dieser Stichproben eine

"Schattenaufbereitung" von ausgewählten, wichtigen

Erhebungsmerkmalen (Kontrollmerkmalen). durchge-

führt wird, die anschließend mit den enlsprechenden

Totalwerten der Auswahlgrundlage verglichen wird. Es

wird die Stichprobe ausgewählt, die die geringsten

Abweichungen (Summe der Absolutbeträge der

relativen Abweichungen zwischen den Schätzwerten

der jeweiligen Stichprobe le Bundesland und den

entsprechenden Totalwerten der Kontrollmerkmale)

repräsentiert. Damit eine.gute Repräsentation erzielt

werden kann, sind die Betriebe vor der Auswahl ie
Schicht noch nach regionalen Gliederungsmerkmalen

(Regierungsbezirke, Kreise, Gemeinden) angeordnet.

Schichtuno

Die Schichtung wird in regionaler Hinsicht nach Bun-

desländern ausgerichtet. ln sachlicher Hinsicht bietet

sich kein Gliederungsschema der Aufbereitungstabel-

len an, welches unmittelbar als Schichtungsschema

dienen könnte. Deshalb wurden die Schichtungsmerk-

male und Schichtgrenzen ausschließlich nach stich-

probenmethodischen Gesichtspunkten festgelegt.

Dabei dient die Schichtung nach Größenklassen det

landwirtschaftlich genutzten Fläche (LF) als Ansalz lür

eine erfahrungsgemäß stabile und wirksame Gruppie-

rung der Betriebe vor dsr Auswahl. Darüber hinaus

sind zur Steigerung der Ergebnisgenauigkeit zusätzli-

che Schichten gebildet worden. Sie umlassen die

relativ geringe Zahl der Betriebe, die sich durch ihre

einseitige Produktionsrichtung oder durch besondere

Bedeutung ihrer Produktion wesentlich aus der Masse

der landwirtschaftlichen Betriebe hervorheben. Dieser

Ansatz gewährleistet, dass diese Betriebe mit genü-

gender Sicherheit erfasst werden, und andererseits

wird dafür gesorgt, dass die Betriebe innerhalb der

Größenklassen der LF hinsichtlich der

Erhebungsmerkmale weitgehend homogene Gruppen

bilden.

Die Schichten wurden in den Jahren 1985 und 1999 an-

gepasst. Damit wurde struklurellen Entwicklungen

Rechnung getragen bzw. die Präzision von Erhe-

bungsmerkmalen (über Viehbestände) verbessert.

1985 wurden gegenüber den Vorjahren folgende

Schichten gebildet:

lm Einzelnen wurde damit erreicht:

die totale Erlassung von Großbetrieben wurde auf

das stichprobenmethodisch erlorderliche Minimum

reduziert,

- die Schichtgrenzen für große Viehhaltungen wur-

den an die spezilischen Gegebenheiten der Län-

der angepasst,

- die Merkmalsausprägungen ,Masthühnef und Jung-
hennen" wurden in die Schichtabgrenzung einbezo-

gen,

- auf die Größenklassengliederung der LF für die

Sonderkulturen Tabak und Hoplen wurd€ vezichtet,
- die Schichtgrenzen für die LF wurden im Allgemeinen

bundeseinheitlich festgelegl.

Zur Agrarstrukturerhebung/Landwirtschaftszählung

1999 ist gegenüber den vorangegangenen drhebungen

über die Slruktur der landwirtschaftlichen Betriebe

insbesondere die Auswahlschicht 2 (Zuchlsauen 'l0O

u.m. oder Mastschweine 1000 u.m.) verändert worden,

Statistisches Bundesamt, Fachse.io 3, Meth. Grundl. ab 1999

Schicht 1 Betriebe mit großem Geflügelbe-

stand

Schicht 2 Belriebe mit großem Zuchtsauen-

oder Mastschweinebestand

Schicht 3 Betriebe mit 200 ha LF u.m. oder 10

ha Bebland u.m.

Schicht 4 Betriebe mit Hopfen und Tabak

Schicht 5 und 6 Betriebe mit Rebland (nach Grö-

ßenklassen des Reblandes)

Schicht 7 bis 11 Betriebe mit Gartenbau (nach

Größenklassen der LF)

Schicht 12 bis 20 Sonstige Betriebe (nach Größen-

klassen der LF).
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Sch ichtabgrenzung
der

Betriebe ,)
Merkmal 2)

Deutsch-
land

Eaden-
Württem-

berE
Bayern

Branden-
burg Hessen

Übersicht 6

Schicht-
Nr.

Auswahlplan für die Agrarstrukturerhe
(zugleich EG - Agrar

Mecklenburg-
Vor-

2

3

4

5

Legehennen oder
Junghennen
3000u.m s)

Zuchtsauen 100 u. m.
oder Mastschweine
1 000 u. m. ')

LF 200 ha u. m.
oder Rebland
10 ha u. m.

Hopfen oder Tabak

Rebland
unter 3 ha

Rebland
3 bis unter 10 ha

Gartenbau 5)

unter t ha LF

Gartenbau 5)

1 bis unter 2 ha LF

Gartenbau s)

2 bis unter 5 ha LF

Gartenbau 5)

5 bis unter 10 ha LF

Gartenbau 5)

10 ha u. m. LF

Sonstige Landwirtschaft
unter t ha LF

Sonstige Landwirtschaft
1 bis unter 2 ha LF

Sonstige Landwirtschaft
2 bis unter 5 ha LF

Sonstige Landwirtschafl
5 bis unler 10 ha LF

Sonstige Landwirtschafl
10 bi§unter 20 ha LF

Sonstige Landwirtschaft
20 bi§unter 30 ha LF

Sonstige Landwirtschaft
30 bis unter 50 ha LF

Sonstige Landwirlschaft
50 bis unter 100 ha LF

Sonstige Landwirtschafl
100 bis unter 200 ha LF

Zugängo
lnsgesamt

SchichtumfangAuswahlsatz o/o

Stichproben umfang
SchichtumfangAuswahlsatz %
Stichprobenumfang
SchichlumfangAuswahlsatz %
Stich probenumfang
SchichtumfangAuswahlsatz lo
Stichprobenumfang
SchichtumfangAuswahlsatz o/o

Stichprobenumfang
SchichtumfangAuswahlsatz %
Stichprobenumfang
SchichtumfangAuswahlsatz oÄ

Stichprobenumfang
SchichtumfangAuswahlsatz lo
Stichprobenumfang
SchichtumfangAuswahlsatz %
Stichprobenumfang
SchichtumfangAuswahlsatz %
Stichprobenumfang
SchichtumfangAuswahlsatz lo
Stichprobenumfang
SchichtumfangAuswahlsatz o/o

Stichprobenumtang
SchichtumfangAugwahlsatz c/o

Stichprobenumtang
SchichtumlangAuswahlsatz o/o

Stichprobenumfang
SchichtumfangAuswahlsatz %
Stichprobenumfang
SchichtumfangAuswahlsatz oh

Stichproöenumfang
SchichtumfangAuswahlgalz o/o

Stichprobenumfang
SchichtumtangAuswahlsatz o/o

Stichprobenumtang
SchichtumfangAuswahlsatz %
Stichprobenumfang
SchichtumfangAuswahlsatz oÄ

Stichprobenumfang

SchichtumfangAuswahlsatz Vo
Stichprobenumfang

113
100,0

113
382 1 304100,0 100,0382 1 304
127

100,0
127

3
100,0

3
554

33,4
185
272

40,1
109
590

E0,0
472
224

67,0
150
251

100,0
251
124

100,0
124
260

100,0
260
97

24,7
24

164
25,0

41
5 sb2

5,9
325

5 481
8,3
457

6 192,t4,3
EE5

3 576
25,0
894

3 733
33,3

1 244
2 923
40,0

1 169
422

66,6
414

679
100,0

679

2 973
99,9

2 970
14 435

76,8
11 083
3 931
94,6

3 719
3 191

37,4
I 195

28 647
18,5

5 288
I 212

32,7
3 012
I 61E

26,2
2 523
4 560

37,5
1 708
4 696

55,5
2 607
2 567

73,3
1 881
4 730

E6,7
4 100
9 497

17,5
1 661
4 221

17 ,1
720

74 024
5,3

3 91 1

71 173
6,6

4 694
E3 109

10,5
I 747

53 463
15,4

8 231
60 153' 19,3
11 620
47 243

26,2
12 366
11 205

47,1
5 274
2 093

318
100,0

318
1 244
50,0
642
243

100,0
243
643
33,4
214

't4 372
20,0

2 875
1 E67

25,O
467

2 924
16,7
487

1 406
25,0
351

1 174
40,0
470
593

66,6
395
797

E0,1
636

1 378
25,p
344
134

20,0
87

11919
4,0
477

10 E67
5,9

639
11 953

10,0
1 195
6 826

14,3
975

6 970
20

1 394
4 811

25,0
't 203
1 009
39,9
404
79

402
1 00,0

402
1 654
50,0
827
2'19

100,0
219

2 252
33,3
751

3 371
20,0
674
426

50,0
213

1 388
25,O
347
660

40,0
264
80E

66,6
53E
522

79,S
417
582

100,0
5E2

3 900
16,7
650
936
14,2
133

24 690
4,0
987

30 665
5,0

1 533
37 665

9,1
3 421

23 944
12,5

2 993
20 879

14,3
2 9E3
I 588

25,0
2 397
I 307
50,0
654

100,0
94

9493
100,0

93
1 332
100,0
1 332

394
100,0

394

00

00,

I
0
9
1

0
1

16

7

I

9

1o

11

12

13

14

15

16

17

1E

19

20

100,0
1

95
24,2

23
46

50,0
23
74

79,7
59
40

100,0
40

't 40
100,0

140
54

40,7
22
87

25,3
22

1 212
10,0,t21

779
11,2

87
El6
16,7
136
389

20,1
78

456
33,3
152
452

50,0
226
352

66,8
235
558

:
72

33,3
24
28

39,3
11

20
65,0

13
I

44,4
4

42
100,0

42
85

24,7
21
53

24,5
13

806
10,0

81
549
12,4

68
615
14,3

88
zEA

20,1
58

360
23,0

90
351

33,3
117
303

39,9
121
150

5 877
52,E

2 997

502 688 81 7E6 16s 858 6 82'l 31 191
19,8 17,0 12,7 55,0 24,4

99 403 13 897 20 990 3752 7 610

') Sia umfa!st: ein Grundprogramm mil Merkmalen der Bodannutzungshauptsrhebung und Vighzehlung und sin Ergänzungsprogramm mit Merkmalen üb€r
Arboitskreltc und weitero Strukturm€rkmelc, di9 gemoinsam im Mai dos Berichtsiahrsr srhob€n werden.
Einbczogon wurdon: Landwirllchaftliche Betricbe mit €insr landwirtschettlich genutzten Fläche von mindoglen! 2 ha (bisher I ha) oder mit weniger al3
2 he LF, wcnn tostgalogto Mindcatgrößon an Tiorbeltänden od€r Sp6zialkulturon 6110icht oder überschritten wurden. - Dio Zahl der ausgewählten StichProbon-
betriebe 3chließt auch die zu smarlendcn Zugängc bzw. Ausfälla von B€triebon,(2.8. inlolge von Eotriebsauflösung odgr Absinkon untsr die Erfassungsgrenzo):
oin.

1) Zum Toil abwoichende Schichtabgrenzungen haben vamendot
Berlin,Er6msn,H.mburgundSaarlsnd: Schicht ,,+r3?f#XXJlenrLogahennsnoderJunghennenodorl00undmohrMasthühneroderGänse,Entsn,

Schicht 2: 50 und mohr Zuchtsauen odgr 200 und mahr andors Schw€in3.
Eaden-Würltsmbarg: Schicht 2: 100 und mghr Zuchtsauen od6r 600 und mehr sndars Schweins.

schichr 9: 2 bi3 7 ha.
Schichl 10: 7 bis 15 ha.

. Schicht 11: lShaundmehr.
Bay6rn: Schicht 2: . . . oder 600 und mohr andero Schw€ins.
Hasson: Schicht 2: . . . oder 500 und m€hr andero Schw€ine.
Niodorsachsen: Schicht 1: 5 000 und J.n9Ir L€gehenn€n oder Junghsnnon oder l0 000 und mohr Masthühner odsr Gänse,

Enton. Trulhühner.
Nordfiein-Wostfalen: Schicht l: 5 OOO und mshr Lagehenn€n oder Junghsnnon oder I OOO und mehr Mesthühner odar GänBe,

Enton, Truthühner.
Rhoinland-Pfalz: Schicht 2: . . . oder 500 und mohr andsro Schweine.

Schicht 3: . . . odor 20 ha und mehr Rsbland.
Schichl 6: 3 bis unter 20 ha.

Statislisches Bund€samt, Fachserio Meth. Grundl. ab 1999
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bung / Landwirtschaftszählung 1999
strukturerhebung)*)

Nieder-
sachsen

1 061
99,9

1 060
2 624
66,3

1 74',1

6'.|2
66,0
104

11
100,0

11

476
100,0

476
1 804
50,0
902
106

100,0
106

,|

100,0
1

2
100,0

2
't 217
25,0
304
754

39,9
301
893

50,1
447
415
80,0
332
915

E0,0
732
300

14,3
128

e,7
61

E95

60 388
18,6

11 230

72
100,0

72
279

66,7
186
96

100,0
96

194
67,0
130

10 187
14,3

1 455
6 614

33,3
2 201

744
20,0
149
260

40,0
104
250

66,E
167
116

80,2
93

431
80,0
345
63

25,4
16

150
24,7

37
3 164

6,7
211

3 034
7,7
234

3 198
12,5
400

1 E93
20,0
375

2 578
25,O
644

2 349
33,3
7E3
655

50,1
32E

36 327
22,1I 033

69
100,0

69
969

100,0
969
273

100,0
273

29
100,0

2S
74

100,0
71

8
100,0

E

641
25,'.|
1El
120

66,7
EO

110
100,0

110
33

100,0
33
89

100,0
E9

200
50,0
100
1'.t4

25,4
29

1 65E
't 0,0
166

1 010
14,3
144

1 063
19,9
212
451

40,1
161
398

50,0
100
441

aa,7
294
251

100,0
254

2E
E OO.l

43,8
3 502

56
9E,2

55
1 072
99,7

1 069
669

99,4
605

11
E1,8

9
7A

25,0
19
11

45,5
5

29
20,7

6
30

33,3
10
41

50,0
20
40

75,0
30
72

100,0
72
5E

22,1
13
73

24,7
18

695
9,9
69

3E5
12,5

4E
428. 14,0
60

219
25,1

55
2E3

24,7
70

305
33,2
121
306

49,5
190
24

5 000
52.e

2 A34

49
100,0

49
793

100,0
793
206

100,0
204

21
100,0

21
1

100,0
1

:
232

39,7
92
52

100,0
52
44

100,0
44
17

100,0
17
43

100,0
43
34

32,4
11

71
25,1

1E
1 316

12,5
164
761
20,2
152
621

25,1
156
225

40,0
90

191
71,9
143
198

100,0
198
184

100,0
181
335

5 059
54,7

2 789

2 593 380

5 470
99,9

5 467
2 221

99,E
2 217

70
97,1

68
152

62,5
95
20

70,0
14

1 0E0
29,3
317
270

252
E5,3
249
140

89,3
125
388

100,0
38E
431
38,7
167
398

25,1
100

5 689
10,6
603

3 4E5
14,4
501

3 544
18,4
653

1 573
2e,4
.183

1 66E
38,7
654

1 807
52,9
056

I 490
66,5
991

1 095
30 596

51,2
15 880

Schicht-

11

13

11

15

t6

17

18

10

Zugängo
lnsgesamt

Nr

27

46

133
100,0

133
EE5

100,0
885
293

100,0
259

18
100,0

1E

:

10
90,0 99,9 00,7

2 591 379
100,0

27

100,0
46
12

100,0
12

I 965
62,6

5 616
1 710
87,8

1 502
3 121

36,1
1 127

28 495
18,2

5 193
s 1s2

32,6
2 998
8 53E
25,6

2204

4 404
53,5

2 35E
2 427

72,4
1 756
4 342

85,5
3 712
9 066

16,5
1 494
3 E23

1A,2
620

6E 335
4,E

3 30E
67 68E

6,2
4 193

79 505
10,2

8 094
51 ESo

r5,0
f 768

58 465
1E,E

10 968
45 176

25,1
11 410
I7t5

44,1
4 203

s98
472 092

17,7
8C 723

I
7

71,4
5
2

100,0
2

:

2

3

4

10

12

10
30,0

3
11

27,3
3

84
23,8

20
16

50,0
E

31
100,0

3'l

6

813
24,8
202
52E

33,3
176
595

39,7
236
41'.l

49,6
201
886

79,6
705

3 159
10,9
344

1 053
11,2
145

I 191
5,0
457

7 097
7,'l
505

a 292
9'1

751
6 540

14,3
933

11 038
16,6

1 E37
13 339

20,o
2 665
3 705

32,3
1 232

235
70 955

19,5
13 417

10 362
5,6
570

E 030
7,1
573

9 SE3
11,1

1 109
7 253

14,7
1 216
I 647

20,o
1 929
6 434

25,0
1 609

852
50,0
128

18
100,0

18
13

100,0
13

E
37,5

3
11

21,4
3

353
5,9
2'.|

253
7,E
22

2E9
12,1

35
215

22,6
19

213
2E,6

61
s02
43,4
131
151

70,9
107
70

2 098
32,6
6E3

269
39,E
10E
150

50,0
75

251
50,2
126
174

79,9
139
348

100,0
34E
1.08

33,1
50

187
25,1

41
3 010

7,7
231

2 153
10,0
216

1 903
14,3
272

't 550
20,0
310

3 313
25,O
E29

5 604
25,0

1 401
1 387
50,0
693
611

21 754
31,2

6 779

:
518

21,7
128
20e

36,0
103
154

6't,7
95
55

63,6
35

112
81,3

91
4

50,0
2

10
10,0

1

124
't s,E

25
80

20,0
16
91

26,4
21
54

37,0
20
96

46,9
45

126
45,3

52
28

90,9
2A

1

1 759
38,7
680

64,0
178

242
35,7
530

1

1

7

E

I

20

Brandenburg, Mocklonburg-Vorpommorn,
Sachlan, S.chsen-Anhalt und Thüringon:

Schicht

Schicht

I . iow€ils 5Oo und mahr Lcachennen odor Junghennen odor Masthühner oder Gencc. Enlen'
Truthohn.r.

2: iswgih IOO und mahr Zuchtlaucn odor andere Schweino oderilrilchkühe odrr Rinder.

2) Schichtumfeng: Zehl der B6tri.bo; Auswahlsatz 9ß: Auswahlsatz in Prozonl; SlichProb.numfang: Zahl dcr B€trieba.
3) Od.r 500 und mohr Masthohner oder 500 und m€hr Gän3e, Enl.n, Trulhühner.
4) Jung- und Martschw.ine.
5) Landwirtlchafilicho Botrieb€. in don6n dio Summo d6r Anbeufläche von Gcmülc, Sparg€1, Erdbceron, Bluman, ZiarPflenzan, Garlenbau!ämercian. Baumlc'lrulen

und Obsl mehr als 20 % der LF des Botrisbes umfalst.

Statistisch€s Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999

Nachrichtlich:
I:l?ilillEn Neu€ Länder

Berlin-Ost
Thüringen

Holstein
Stadt-

staaten
Saarland Sachsen Sachsen-

AnhaltPlalz
land-Nordrhein-

Westfalen ffi
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Deutsch-
land

| ,"0"n-

lwurrtemuero
Bayern Branden-

burg Hessen

Mecklen-
burg-
Vor-

oomm€rn

genutzte Fläch6
bis unter ... ha

Landw.
von ..

Lfd.
Nr.

Überslcht 7: Einfache relative Standardfehler für die Merkmale ,,Landwirtschaftliche Betriebe" und
(zugleich EG- Agrar

Einfacher relativer

Nieder-
sachsen

+l-

Landwlrtschaft

unler 21

2

3

4

5

6

7

8

9

2- 5.......

7,05

7,49

8,71

6,98

9,03

7,08

5,20

1,31

1,50

4,51

4,01

3,71

2,71

2,79

1,77

1,46

1,83

0,94

5- 10

10- 20

20- 30

30- 50

50 - 100

100 und mehr ..........................

lnsgesamt ..

unter 2

2- 5

5- 10

10- 20

20- 30

30 - 50'

50 - r00

100 und mehr ........................,.

lnsgesamt ..

1,04

1,35

1,27

0,89

0,97

o,77

0,68

0,75

0,39

1,66

3,39

2,90

2,21

2,48

'l,97

2,10

3,32

0,96

1,89

3,57

2,97

2,24

2,49

1,98

2,19

3,24

0,95

3,09

2,99

2,31

1,49

1,6'l

1,52

1,67

2,65

0,81

3,43

3,78

5,81

4,01

6,48

3,91

3,00

1,22

0,89

4,41

4,35

6,10

4,14

6,49

3,89

2,94

1,00

o,73

3,72

4,47

4,19

2,88

3,06

2,30

2,O4

2,60

1,27

5,54

4,64

4,23

2,88

3,04

2,28

2,O4

2,31

0,96

Lrndwlrt.ch.ftllch

10

11

12

13

14

t5

16

17

't8

1,29

1,42

1,30

0,91

0,98

o,77

0,68

0,60

0,31

3,76

3,09

2,36

1,51

1,62

1,53

1,67

2,63

o,71

12,91

8,01

8,81

7,OA

8,98

6,89

5,10

0,62

0,60

6,0s

4,18

3,81

2,74

2,81

1,78

1,49

1,75

0,84

Statistischos Bundesamt, Fachsodo 3, Meth. Grundl. ab 1999
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,,Landwirtschaftlich genutzte Fläche" der Landwirtschaftszählung/ Agrarstrukturerhebung 1999

strukturerhebung )

Nordrhein-
Westlalen

llcho Betrlebo

Lfd.
Nr.

4,08

3,52

3,71

2,66

2,60

1,89

1,91

3,33

1,06

gcnutzto Flächo

5,43

3,65

3,78

2,68

2,61

1,90

1,92

3,12

0,98

2,53

3,32

3,59

3,10

4,03

3,02

2,58

3,66

1,09

6,62

9,36

't6,41

7,25

1 1,80

8,36

6,54

3,96

't,84

5,14

6,22

6,66

5,1 1

5,53

4,51

2,28

0,94

2,03

10,96

8,54

10,93

9,36

9,45

I,r3

5,13

r,81

2,61

5,15

3,34

4,42

3,93

4,06

2,37

1,30

1,66

0,55

6,13

3,70

4,53

3,99

4,U

2,37

1,32

1,29

0,49

4,25

3,43

4,47

3,53

4,96

3,97

1,04

0,97

1,70

7,92

13,60

9,86

10,96

7,71

5,19

11,21

't,25

1,09

1,44

1,33

0,92

1,00

0,79

0,70

0,95

0,40

2,62

2,57

3,10

2,49

3,13

2,51

1,66

0,64

o,77

2

3

4

5

6

7

8

9

2,94

3,45

3,64

3,16

4,O2

3,04

2,59

3,44

't,27

7,56

6,48

6,64

5,19

5,49

4,60

2,22

o,74

0,79

8,22

3,84

4,51

3,69

4,93

3,77

0,94

0,31

1,33

1,51

1,36

0,94

1,OO

0,79

0,71

0,88

0,35

4,01

2,75

3,16

2,56

3,12

2,51

1,64

0,40

0,36

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1 1,15

10,25

15,95

7,43

11,58

8,26

e,12

3,91

1,95

14,65

8,96

11,48

9,53

9,42

8,22

5,19

1,05

1,04

4,25

8,38

14,34

9,48

1 1,31

8,05

5,56

11,31

2,'.t2

Stalistisches Bundesamt, Fachsodo 3, Meth. Grundl. ab 1999

Nachrichtlich:
Stadt-

staaten
Früh€res
Bundes-
oebist

Neue
Ländor u.
Berlin-Ost

Sachs€n-
Anhalt

Schloswig-
Holstein ThüringenSaarland SachsenRheinland-

Plalz
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um die Präzision der Viehmerkmale zu verbessern. ln

dieser Schicht sind in den Bundesländern des

Früheren Bundesgebietes Milchkühe, Rinder und

Schafe hinzugekommen, während in den Neuen

Ländern Schafe sowie Ammen- und Multerkühe

aufgenommen wurden.

Die aktuellen Schichtgrenzen der Bundesländer kön-

nen dem Auswahlplan (Übersicht 6) enlnommen wer-

den.

Die 1975 vorsorglich eingerichteten zwei Schichten für

Neuzugänge - getrennt für Neuzugänge nach bzw. im
Rahmen der Erhebung ermittelt bzw. Neuzugänge; die vor

der Auswahl bekannt wurden, aber keiner der aktuellen

Schichten zugeordnet werden konnten - sind nach wie vor

Bestandteil des Auswahlplanes.

Auswahlabstände

Die Aufteilung des vorgesehenen Stichprobenumfangs

von maximal rund 100 000 landwirtschaftlichen Betrie-

ben auf die Bundesländer wurde so ausgerichtet, dass

sowohl die Ergebnisse der Bundesländer insgesamt

als auch diejenigen für "Erhebungsbezirk6" hinsichtlich

ihrer Zuverlässigkeit jeweils hinreichend vergleichbar

sind. Die Auswahlabslände für die sachlich unter-

schiedlichen Schichten je Bundesland erfolgen nach

dem Prinzip der vergleichbaren Präzision mit einem

Exponenten'von 0,25. Dieses Aufteilungsverlahren

beruht auf der Vorgabe einer Abstufung der relativen

.Standardtehler eines Richtmerkmals in Abhängigkeit

von den Totalwerten dieses Merkmals in den Ergeb-

nispositionen. Die Auttoilung auf die Bundesländer

orientiert sich an den unterschiedlichen Besetzungs-

zahlen.

Nach der Berechnung der Schichtbesetzungszahlen

und der Streuungsparameter - hier wurde das

Standardbetriebseinkommen herangezogen - wurde

als Aulteilungsverfahren zunächst jeweils das

Verfahren der abgeschwächten Proportionalität zu den

Betriebszahlen je Schicht sowie das Optimalverfahren

von Neyman-Tschuprow mit dem

Standardbetriebseinkommen als Autteilungsmerkmal

angewendet. Die Kombination mit dem an der Zahl der

Betriebe orientierten Ansatz wurde eingeführt, um vor

allem die Ergebnisgenauigkeit für den Nachweis der

Zahl der Betriebe, insbesondere in nach der LF

gegliederten Tabellen, zu erhöhen. Die endgültigen

Auswahlsätzo wurden dann durch Bildung eines

gewichteten Mittelwertes aus den Resultaten beider

Verfahren ermittelt (dabei wurde die durch das

Optimalverfahren erzielte Lösung dreimal so stark

gewichtet wie die des wurzelproportionalen Ansatzes).

Sehr hohe Auswahlsätze (90 % u.m., in den neuen

Ländern auch teilweise über 80 %) wurden aul 100 o/o

angehoben.

Für Forstbetriebe wurde je Land der in den Schichten

1-20 auftretende kleinste Auswahlsatz angesetzt.

6.3 Hochrechnung

Die Ergebnisse werden durch freie Hochrechnung der

für die einzelnen Stichprobenbetriebe ermittelten An-

gaben gebildet. Sie werden in '1000 mit einer Dezimal-

stelle widergegeben. Durch Bundungen bedingte

Diflerenzen werden in den Ergebnissen nicht ausgegli.

chen, da ohne Bücksicht auf die Endsumme auf- bzw.

abgerundet wird.

6.4 Genauigkeit

Die mit einer Stichprobe ermittelten Ergebnisse über

eine Gesamtheit von Einheiten (2.8. Betriebe) sind in
aller Regel mil Zufallsfehlern behaftet. Diese entstehen

dadurch, dass nicht alle Einheiten der zu untersuchen-

den Gesamtheit befragt werden und die zulällig aus-

gewählten Stichprobenelemente nur höchst selten die

Situation in der Gesamtheit "verkleinert" darstellen.

Aus Slichproben gewonnene Resultate erlordern daher

für eine Beurteilung der Qualität der Ergebnisse eine

statistische Bewertung durch eine Fehlerrechnung.

Die Fehlerrechnung basiert aul dem Standardfehler als

quantitatives Maß tür die Größe des (im konkrelen

Einzellall unbekannten) Zufallsfehlers. Theoretisch ist

im Durchschnitt von 1000 analog ermitlelten Stichpro-

benergebnissen der Zufallsfehler von

683 Ergebnissen (rd. 213 der Ergebnisse) kleiner"als

der einfache Standardfehler

955 Ergebnissen kleiner als der dopplte Standardfeh-

ler,

997 Ergebnissen kleiner als der dreifache Standard-

fehler.

Da der Standardlehler des Schätzwertes eines statisti-

schen Merkmals dessen Dimension bositzt und von der

Statistisches Eundesamt, Fachsede Moth. Grundl. ab tggg
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Maßeinheit abhängig isl, ist es lür Vergleichszwecke

sinnvoll und zweckmäßig, den Standardfehler zu relativie-

ren, das heißt ihn in Prozenten des zu schätzenden Wer-

tes anzugeben. Daher werden Zufallsfehlerschätzungen

für die einzelnen Tabellenfelder mittels einer in die Aube'

reitung integrierten Fehlerrechnung durchgetührt (Berech'

nung des einfachen relativen Standardfehlers). lm vorlie-

genden Bericht werden die Ergebnisse der Fehlerrech'

nung für die Erhebungsmerkmale "Landwirtschaftliche
Betriebe' und "Landwirtschaftlich 

genutzte Fläche" in

Übersicht 7 dargestellt.

7 Vorbereltung der Erhebung

ASE und lZ sind dezentrale Bundesstatistiken. Gemäß

§ 3 Abs. I Nr. 1 Buchst. 9 des Gesetzes über die Statistik

für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz) obliegß die

Koordinierung und die methodische Vorbereitung -der

ASSI.Z dem Statistischen Bundesamt (SIBA), die sich

anschließende Durchführung den Statistischen Landes'

ämtem.

Zur organisatorischen Vorbereitung durch die SILA

gshören insbesondere:

1) die Fostlsgung der zum Erhebungsbereich

gehörenden Betriebe. Hierlür bildet das

Betriebsregister Landwirlschaft (BRL) die

wesentliche - wenn auch nicht die einzige -
Grundlage. Dieses Register enthält alle

Erhebungseinheiten, die in agrarstatistische Er-

hebungen einbezogen werden. Für die ASE/LZ

betriftt das die Erhebungseinheiten, die

Gegenstand dieser Erhebungen sind,

2l bei repräsentativen Erhebungsteilen die Vor-

nahme der Stichprobenauswahl,

3) der maschinelle Adressaufdruck aul den Erhe-

bungsbögen usw.,

4) der Aufbau einer Erhebungsorganisation ein-

schließlich der Schulung des Personals sowie

dessen Verpflichtung zut Geheimhaltung

bekanntwerdender Angaben

5) der Druck der Erhebungsunterlagen in Eigen'

verantwortung der Länder,

6) der Druck ergänzender Erhebungspapiere wie

z.B. Mitteilungen über das Zählungsvorhaben an

Kreis- und Gemeindeverw.altungen sowie

Auskunttspllichtige, öffentliche Aushänge,

Kontrolllisten für die Abgabe der Unterlagen an

die Erheber und für den Rückfluss der Unterlagen,

Hinweisbogen auf Betriebsänderungen, Zweit-

.oder Teilbetriebe, Mahnwesen, Fertigung von

Zähler- und Erheberausweisen, Unterlagen zur

Einberufung und zut Durchlührung der

Erheberschulungen,

7l die Prüfung des Bogenrücklaufs auf Vollzähligkeit,

Prüfung der Angaben auf vollständige und - in

Form einer Blickkontrolle - wahrscheinliche

Bichtigkeit sowie die Durchlührung von

Rückfragen im Betrieb..

Die Organisation und Durchrührung der Erhebung wid
durch zahlreiche länderspezifische Hegelungen, Vor-

schriften und strukturelle Gegebenheiten im Verwaltungs-

bereich maßgeblich beeinflusst. Die Unterschiede reichen

bis zur Beleggsstaltung, wobei oft nur gerin$ügige Äbwei-

chungen in der Anordnung von Fragen oder im Aufbau der

Formulare zu beobachten sind oder Unterschiede in der

technischen tursrichtung (2.B. maschinell lesbare gegsn-

über manuell zu verarboitenden Belegen) bestshen.

Die bei der Erhebung venvendeten

Erhebungsunterlagen sind im Anhang dieser

Veröflentlichung enthalten (Anlagen 7 und 8).

8 Aulbereltung

8.1 Technleche Vorarbelten lür dle Aufberel-
tung

Die ASE/IZ wird in vollem Umfang maschinell autboroitet.

Die lür die maschinelle Aufbereitung erforderlichen Ma'

schinenprogramme werden lm Rahmen und unter Beach'

tung der zwischen dem SIBA und den SILA lür die Ver'

bundprogrammierung vereinbarten Begeln der Spezifizi+

rung und Programmierung entwickelt.

Aul der Grundlage dieser Spezilizierungen wird dle Pro
grammierung durchgetührt, an der sich mehrere StlrÄ

beteiligen. Für die Tabellenspezifizierungen, die sorvohl

genaue Anweisungen über den sachlichen lnhalt eines

jeden Tabellenfeldes als auch die erforderlichen Vorgaben

für die Gestaltung des Druckbildes der Tabellen enthahen,

zeichnet die Fachabteilung des SIBA verantuortlich. Die

Kontrolle dor lertiggestellten Programms erlolgt anhand

von sp€ziellen Testuntersuchungen, die in der Regel in der

Statistisctrs Bundesamt, Fachser'E Meth. Grundl. ab 1999
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Fachabteilung des SIBA oder des programmierenden SILA

eraöeitet werden.

Wie bereits zur AB 1 997 wurde auch zur ASE/LZ 1999 das

neue Aufbereitungskonzept 3GRA" angewendet. Eine

völlige Neuprogrammierung war somit nicht erforderlich.

Das Aufbereitungskonzept JGRA" musste allerdings um

die Erfordernisse der l-Z erweitert und in den organisatori-

schen Ablauf eingepasst werden. ,/qGRA" besteht aus

zwei korrespondierenden Elementen. Grundlage für die

Aufbereitung der Ergebnisse bildet die neue Online-

Anwendung, d.h. eine im Dialog (mit dem Bildschirm)

erlolgende Erstellung, Bearbeitung und Plausibilisierung

des eingelesenen Datenbestandes. Den einzelnen

Arbeitsschrittsn liegt dabei ein alle Merkmale umlassender

Datensatz zugrunde. Die vorgenommene Verbindung der

einzelnen Erhebungsteile (Bodennutzungshaupterhebung,

Viehzählung, Arbeitskräfte und weitere

Erhebungsmerkmale) zu diesem einheitlichen Datensatz

edorderte eine durchgehende Codierung aller Merkmale,

wodurch der gewünschten, verstärkt ganzheitlichen Sicht

des landwirtschaftlichen Betriebes Rechnung getragen

wird. Um die Bereitstellung vorläutig€r Ergebnisse zu

beschleunigen, können außerdem zu jedem Zeitpunh der

Aufbereitung Eckzahlen (nicht tabellierte Summierungen,

die auch unter regionalen Anforderungen errolgen) und

spezielle Vorabergebnisse erstellt werden.

Die sich daran anschließende Ergebnisaulbereitung glie-
'derl sich in einen konslanten für jede ASE/IZ zu erstellen-

den Tabellenteil und einen sich an die jeweiligen Beson-

dertreiten der einzelnen Efiebung(en) anzupassenden

variablen Tabellenteil.

8.2 Kontrollarbelten

Je nach der von den Bundesländem lestgeleglen Organi-

sation des Erhebungsverfahrens wird teils von Erhebungs-

beauftragten, teils von den SILA die sachgerechte Eintra-

gung der erfragten Angaben in den Erhebungsunterlagen

überprüft. Die Erhebungsvordrucke werden dann in den

Stl-A einer gezielten ,Eingangs- und Blickkontrolle" unter-

zogen. Dabei wird sowohl der vollzählige Eingang der

ausgefüllten Vordrucke, die Lesbarkeit und die Richtigkeit

der Angaben über Anschriftenänderungen, Neuaufnahme

und Löschung von Betrieb€n als auch die Richtigkeit

einiger weiterer für die Aufbereitung wichtiger einzelbe-

trieblich€r Angab€n gepräft. Je nach der Bedeutung dabei

testgestellter Unklarheitsn oder Fehler wird vom Statisti-

schen Landesamt entschieden, ob die Korrehur eine

Rückfrage erfordert.

Der Eingangs- und Blickkontrolle folgt die Übernahme der

Angaben auf Datenträger. Grundlage hiertür ist die von der

maschinellen Aufbereitung des SIBA gefertigte "Datener.
fassungs- und Prüfanleitung". An sie schließt die

maschinell durchgeführfe Plausibilitätskontrolle der

einzelbetrieblichen Angaben an, bei der Signier-,

Additions-, Maxima- und Kombinationskontrollen

durchgeführt werden. Bei der Plausibilitätskontrolle wird

zwischen "Muss-Fehlern",,Kann-Fehlern" und "maschinell
zu bereinigenden Fehlem" unterschieden.

lm Einzelnen handelt es sich bei

Muss-Fshlern um solche, die auf jeden Fall bereinigt

worden müssen (2.B. lehlende Altersangabe für eine

Person), also offenkundige, nicht hinnehmbare feh-

lerhafte Angaben oder Unstimmigkeiten bei Bezie-

hungen von Angaben zueinander,

Kann-Fehlern um Angaben oder Beziehungen von

Angaben zueinander, die zwar möglich sind, aber

entweder unter Berücksichtigung der Betriebs- und

Wiftschaltsverhältnisse in der Landwirlschafl unwahr-

scheinlich oder selten sind oder aus zeitlich unter-

schiedlichen Einzelerhebungen stammen und daher

nicht zwingend zueinander passen müssen. ln derar-

tigen Fällen wird durch Heranziehen sonstiger Anga-

ben geprüft, ob und ggf. in welcher Weise eine Be-

richtigung der betreffenden Angaben erlorderlich ist.

maichlnell zu berclnlgenden Fehlern um solche,

deren Konektur aufgrund der vorliegenden Angaben

zweilelsfrei und eindeutig vorgenommen werden

kann.

Die Durchlührung der Plausibilitälskontrollen im Hah-

men der ASE/LZ sind so angelegt, dass sowohl die

Erhebungsteile Bodennutzungshaupterhebung, Vieh-

zählung und weitere Merkmale im Zusammenhang für

den ganzen Betrieb als auch für jeden Erhebungsteil

getrennt - gesteuert über die Statistik-Nummern -

durchgeführl w€rden können. Kommen in den ge-

nannten Merkmalsbereichen gleiche W€rte und Signie-

rungen vor, werden diese untereinander abgeglichen.

Nach Vorliegen der so überprüften tabellierten Ergeb-

nisse erfolgt eine abschließende manuell durchge-

führte Kontrolle auf sachliche und rechnerische Rich-

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999
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tigkeit. Sie bezieht sich aul die Ergebnisse innerhalb

einer Tabelle und auf den inlertabellarischen Ver'

gleich. Anschließend werden die Ergebnisse zur Ver'

öffentlichung zusammengestellt.

8.3 Tabellenprogramm

Das Tabellenprogramm lasst sämtliche Aufbereitungs'

tabellen der ASE/LZ zusammen. Es vermitlelt damit in

kompakter Form lnlormationen über die thematische

Gliederung der Tabellen sowie über die fachliche Tiefe

des Ergebnisnachweises. Dem Programm ist weiterhin

zu entnehmen, ob es sich um eine ASE- oder um eine

LZ-Tabelle handelt, welche der Tabellen dem allge-

meinen (totalen) oder rspräsentativen Erhebungsteil

zuzuordnen sind, wann es sich um eine Veröffentli'

chungs- oder um eine Arbeitstabelle handelt. Arbeits-

tabellen werden nur für interne Zwecke erstellt' lm

Zusammenhang mit den GrößenklassengliederungenT)

für Tabellenvor- und -kopfspalten wird zwischen

Tabellen mit voller (am tielslen geglioderten) und

solchen mit eingeschränkter (gestratfter) bzw' ohne

Größenklassengliederung unterschieden. Den beste-

henden regionalen Besonderhoiten wird durch eine

spezielle Bund-, Ost-, Nord- und Südversion Rechnung

getragen. Den Regionalversionen sind ieweils be'

stimmt6 Bundesländer zugeordnet. So haben bei-

spielsweise die Neuen Länder ihre Ergebnisso nach

der Ostversion aufbereitet. ln Veröffentlichungen des

SIBA werden diese Ergebnisse nach der Bundesver-

sion nachgewiesen.

lm Zusammenhang mit dem neusn Aufbereitungskon'

zept ,AGBA' ist das Tabellenprogramm zur Agrarbe-

richtsrstattung 1997 grundsätzlich überarboitet wor-

den, was die Vorbereitung des Tabellenprogramms zur

ASE/LZ 1999 erleichterte. Als Folge der inhaltlichen

Überarbeitung der Ergebnisdarstellung und der Be-

grenzung aut den tatsächlichen lnformationsbedarl

wdren erhebliche Einspareflekte im Darstellungsum-

fang dsr Ergebnisse verbunden.

Das Tabellenprogramm war zur AB 1997 und ist.euch

zur ASE/LZ 1999 ff. dadurch gekennzeichnet, dass

. Tabellen der Fepräsentativerhebung den Kern der

Ergebnisdarstellung bilden; in Jahren mit einer

Allgemeinerhebung (wie 1999) wird das Ta-

bellenprogramm durch zusätzliche Tabellen er-

gänzt,

das veränderte System der Tabellennumme'

rierung nur der inhaltlichen Gliederung der

Tabellen dient; die Unterscheidung von Total' und

Repräsentativtabellen wird durch die

Kennzeichnung T (total) bzw. R (repräsentativ)

nach der jeweiligen Tabellennummer

gewährleistet,

der Tabellenrahmen für die Sachverhalle, die im

zeitlichen Wechsel repräsentativ bzw. lotal erho-

ben werden, einheitlich bleibt,

je Gliederungsmerkmal eine einheitliche Größen-

klassengliederung mit regional begründeten al'
ternativen "Darunter-Nachweiseh" verYvondet ward,

. sich die Ergebnisdarstellung jeweils auf maximal

zwei Tabellenseiten erstreckt und Tabellenunter'

gliederungen stark eingeschränkt worden sind.

lnhaltlich sind insbesondore die Bereiche

Boderfiutzung und Viehhaltung der Betriebe gestrafft,

die der Eigentums- und PachtverhältnBso dagegen

ausgeweitet worden. Stark üb'erarbeitet wurde der

Sachkomplex zu den ,Personal' und

Arbeitsverhältnissen'. lnhaltlich verändert hat sich der

Nachweis der sozialökonomischen Verhältnisse.

lnnerhalb der Betriebe der Rechtslorm

Einzelunternehmen werden die Betriebe nach Haupt-

und Nebenerwerbsbetrieben nach einer vom BMVEL

vorgegebenen Delinition unterschaeden.

Präzisiert wurde der Nachweis der B€trisbe nach

Rechtsformen. Durch eine Aulgliedorung der Betriebe

der Rechtslorm natärliche Porsonen in die Rechtsror'

men,Betriebe d€r Rechtslorm Einzelunternehmon'

und in "Personengemeinschaften, 
-gesellschaften'

wurde neuen Entwicklungstendenz€n in der Lendwart-

schaft Bechnung getragen.

Ausgehend vom Tabellenprogramm zut Agrarbe'

richterstattung 1997 wurden die mit dem neuen Agrar'

statistikg€setz vorgsgebenen Veränderungen, die in

7) Dabel hsnden 03 slch um GröRonklessenglloderungen l0r dle landwlrtschattllch g€nutzto Fläche, dle waldtläch€, de3 stendatdbetrlobseinkommen'

Allerseruppen und dle Arbeitokrälle.
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9.1 Veröflentllchungen durch
Statlstlsche Bundesamt (StBA)

den Abschnitten 1, 2 und 3 dieser Veröffentlichung

auslührlich beschrieben wurden, eingearbeitet.

Auf den konkreten Nachweis der Vor- und Kopfspal-

tengliederung der einzelnen Tabellen wird im Rahmen

der vorliegenden Verötfentlichung verzichtet. Entspre-

chende lnformationen können den im nachlolgenden

Abschnitt 9 dieser Veröffentlichung genannten Veröf-

fentlichungen zur ASE/LZ 1999 bzw. zur ASE 2001

entnommen werden.

Die Anlagen 9 und 10 vermitleln einen detaillierten

Überblick über die thematische Übersicht, die Existenz

und Nummerierung der Tabellen sowie die Vorspalten-

Größenklassenschemata zur ASE/LZ 1999 und zur

ASE 2001.

9 Veröffentlichung der Ergebnisse

Repräsentativergebnisse werden generell in 1 000

ausgewiesen, auftretende Rundungsdilferenzen sind

dabei nicht ausgeglichen worden.

Die vom SIBA herausgegebenen ASE/LZ-Ergebnisse

erscheinen in der Fachserie 3 ,Land- und Forstwirt-

schaft, Fischerei", so die ASE/LZ-Ergebnisse innerhalb

dieser Fachserie in der Reihe 2.1. Für die LZ-Ergeb-

nisse sind Verötfentlichungen und gesonderte Arbeits-

unterlagen vorgesehen. lm lnteresse einer möglichst

raschen Ergebnisbereitstellung sind ausgewählte

ASE/LZ-Ergebnisse vorab zusammengestellt sowie im

Rahmen von Sonderheften zur lnternationalen Grünen

Woche 2000 und 2001 publiziert worden.

Ergebnisse über administrative und nichtadministrative

Gebietseinheiten (Arbeitsmarktregionen, Landwirt-

schaltliche Wirtschaftsgebiete, Benachteiligte Gebiete)

werd€n der Ötlentlichkeit außerhalb der Fachserie 3

als Arbeitsunterlage zur Verfügung gestellt.

Die veröffentlichten ASE/LZ-Ergebnisse liegen für

1999 und für die ASE 2001 in folgender sachlicher

Gliederung vor:

- Bodennutzung der Betriebe

(Reihe 2.1.2; Tabellen 1-1 1)

- Viehhaltung der Betriebe

.(Reihe 
2.1.3; Tabellen 51-56)

- Betriebssysteme und Standardbetriebseinkommen
(Heihe 2.1.4; Tabellen 101, 102)

- SozialökonomischeVerhältnisse
(Reihe 2.1.5; Tabelle 151)

- Besitzverhältnisse in den landwirtschaftlichen

Betrieben

(Reihe 2.1.6; Tabellen 201-210)

- Außerbelriebliche Einkommen und Arbeitsverhält-

nisse für ausgewählte Betriebsgruppen

(Beihe 2.1.7; Tabellen 301-306)

- Arbeitskräfte

(Reihe 2.1.8; Tabellen 251-2611

- Ausstattung mit und Einsatz von landwirtschaftli-

chen Maschinen

(Heihe 2. 1 .9, Tabellen 479-47 5', 1 995 letztmalig

veröftsntlicht))

das

a

Das SIBA verötfentlicht die ASE/LZ-Ergebnisse für

Deutschland und die Länder. Zusätzlich werden ,ür das

Frühere Bundesgebiet und die Neuen Länder und

Berlin-Ost Teilergebnisse erstellt. Der Ergebnisnach-

weis erfolgt in bundeseinheitlicher Vor- und Kopf-

spaltengliederung sowie in der fachlich tiersten Gliede-

rung. Abweichungen hierzu ergeben sich aus Gründen

des Datenschutzos oder haben inhaltliche Ursachen:

So werden die Länder Berlin, Bremen und Ham-

burg in der Regel zum Stadtstaatenergobnis insge-

samt zusammengelasst.

Teilweise wird für die Länder auf einen detaillierten

Ergebnisnachweis vezichtet oder der Ergebnis-

nachweis beschränkt sich nur auf die Zusammen-

lassungen Deutschland, Früheros Bundesgebiet,

Neue Länder und Berlin-Ost.

ln Tabellen mit allgemeinen (totalen) Ergebnissen

werden auftretende Einzelangaben grundsätzlich

gelöscht. Die betreffenden Tabellenlelder werden

durch einen Punkt gekennzsichnet. 
"Folgege-

heimhaltungen" verhindern die rechnerische Er-

mittlung dieser geheimgehaltenen Angaben. Die

gelöschten Daten sind jedoch in den Zusammen-

lassungen enthalten.

a
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Die Herausgabe von Ergebnissen, die im Zusammen-

hang mit der Landwirtschaftszählung 1999 erhoben

wurden, ist in Form von Arbeitsunterlagen wie folgt

vorgesehen:

- Besitz- und Eigentumsverhältnisse, V6rmietung

von Unterkünften, Hofnachfolge, (Tabellen 701-

707,741 ,751,7521

- Arbeitsverhältnisse in den land- und forstwirt-

schaftlichen Betrieben (Tabellen 717-713, 251 ,

263)

- Landwirtschaftliche und auRerlandwirtschaftlicho

Berufsbildung, soziale Sicherung, (Tabellen 721,

722,731-734t

Mit der vorliegenden Veröffentlichung werden die

methodischen Grundlagen der ASE/LZ (Haupterhe-

bung) 1999 und der ASE 2001 dargestellt.

Mit bundeseinheitlich abgestimmter Vor- und Kopf-

spaltengliederung liegen regionale Ergebnisse als

Arbeitsunterlagen vor. Sie beziehen sich auf

- Stadl- und Landkreise

- Arbeitsmarktregionen

- LandwirtschaftlicheWirtschaftsgebiete
jeweils nach folgenden Ergebniskomplexen ge-

gliedert:

. Betraebssysteme, Bodennutzung und Vieh-

haltung,

o Besitz-undArbeitsverhältnisse,

r Hofnachfolge, Vermietung von Unterkänften,

Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft,

- BenachteiligteGebiete.

9.2 Veröffentllchungen durch
Statlstlschen Landesämter (SILA)

dle

Die SILA publizieren ihre ASE/LZ-Ergebnlsse aul der

Grundlage des zwischen den Ländern vgreinbarten

Mindestvorötfentlichungsprogramms. Das schließt

Festlegungon der Länder über die in den Tabellenvor-

spalten ausgewiesenen Größenklassen und über die

regionale Gliederung ein. Es liegt im Ermessen der

Landesämler, mit ihren Veröflentlichungen äber das

Mindestverötlentlichungsprogramm hinauszugehen.

10 Unterschlede zwlschen Ergebnlssen
aus totalen und aus repräsentativen
Zählungstellen für glelche Sachver-
halte

Die methodische und organisatorische Verbindung von

LZ 1999 und ASE 1999 ermöglicht es bei gleichen

Merkmalskomplexen, total erhobene Angaben der V
und hochgerechnete Ergebnisse des repräsentativen

Erhebungsteils der ASE gegenüberzustellen. Dabei

werden in unterschiedlichem Umfang Abweichungen

zwischen den Ergebnissen des totalen und des reprä-

sentativen Zählungsteils erkennbar. Diese Abwei-

chungen sind teils methodischer, teils zutälliger Art.

Sie können begründet sein

bei totalen Erhebungen:

im nicht vollständigen Erlassen aller Auskunlts-
pflichtigen aufgrund lehlender lnformationen, was

sich insbesondere im Bereich der untsren

Erfassungsgrenze auswirkt,

im Fehlen von Nachpräfungsmöglichkeiten, insbe-

sondere bei sensiblen Merkmalen, was auf man-

gelnde Kapazität oder auf die An des Erhe-

bungsverlahrens zurückzuf ühren sein kann;

bel repräsentativen Erhebungen:

in der Nichtberücksichtigung von Einheiten, die

zwischenzeitllch z.B. durch Neugrändung oder

durch Teilung bereits bestehender betrieblicher

Einheilen entslandon sind,

in der Methodik des Stichprobenplans,

in der Verwendung der Stlchprobo auch lür die

repräsentative Erlassung von Merkmalen, dle boi

der Gestaltung des Stichprobenplans nlcht be-

rücksichtigt wurden, sondern erst später einbozo-

gen worden sind.

Von diesen vorstehend genannten Gränden ist dle

Verbesserung der Erfassung - insbesondere die Be-

rücksichtlgung neu enlstandener Einheiten - ln den

der ASE/LZ 1999 folgenden Agrarstrukturerhebungen

eingel€itet worden.

Die Übersicht 8 verdeutlicht am Beispiel der Besitzver-

hältnisse den Umfang der Abweichungen, die bei

entsprechenden Vergleichen sichtbar werden.

Stttfistiscfies Fachaerie M€th. Grundl. ab 1990
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lnsgesamt selbstbewi
LF

BetriebeBetriebe LF Betriebe Eigenfläche
1 000 ha 1 000 1 000 ha 1 0001 000

Übersicht 8: Vergleich der Ergebnisse über Besifverhältnisse der landwirtschaftlichen Betriebe aus den total und den
repräsentativ erhobenen Angaben 1 999

aftliche Betriebe
arunter mitLandwirtschaftlich

genutzte Fläche
von ... bis
unter ... ha

unter 2 .........
2 - 5 .........
5 - 10 .........

10 - 20 .........
20 - 30 .........
30 - 50 .........
50 - 100 .........

100 und mehr....
lnsgesamt...

unter 2 .......
2 - 5 .......

sel

Totalergebnisse der Landwirtschaftszählung 1999

LF
Pachtfläche

1 000 ha

37,8
79,8
73,9
87,4
51,8
62,6
54,3
24,4

472,0

34,5
75,3
72,2
87,0
51,3
63,1

54,3
24,3

461,9

91,3
94,3
97,7
99,5
99,0

100,8
100,0
99,8
97,9

31,0
266,0
534,3

1284,0
1 280,9
2 426,8
3 738,6
7 589,9

17 151,6

28,8
252,3
522,',|

1279,1
1270,6
2 438,8
3 737,9
7 589,1

17 119,2

92,9
94,8
97,7
99,2
99,2

100,5
100,0
100,0
99,E

31,5
69,8
64,9
77,3
46,4
55,7
48,0
19,8
13,3

29,3
66,3
63,6
77,3
46,1

56,2
48,1

19,9
4ß,7

93,0
95,0
98,1

100,0
99,3

101,0
100,1

100,2
98,4

24,3
201,1

378,6
839,2
760,9

1 239,0
1!A3,4
1237,9
6224,3

22,6
189,7
368,0
840,3
751,3

1243,9
1 537,8
1 237,O

6190,7

93,1

94,4
97,2

100,1

98,7
100,4
99,6
99,9
99,5

10,5

29,2
39,8
62,3
43,3
56,4
51,2

23,5
316,2

9,9
29,0
39,6
62,6
43,1

56,9
51,5
23,4

316,0

94,2
99,0
99,4

100,5
99,5

101,0
100,6
99,8
99,9

6,3
58,6

144,9
426,8
506,5

1 169,7
2168,7
6 285,1

10 766,6

5,9
56,9

142,8
423,4
507,5

1 177,3
2'.t76"2
6 288,0

10 778,0

93,4
97,2
98,5
99,2

100,2
100,6
100,3
100,0
100,1

Repräsentativergebnisse der Agrarberichterstattung 1 999

Totale Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 1999 = 100

5 - 10 .....
10 - 20 .....

20 - 30 .....

30 - 50 .....

50 - 100 .....
100 und mehr

lnsgesamt....

Statislisches Bundesamt, Fachserio 3, Meth. Grundl. ab 1999
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11 EG-Agrarstrukturerhebung 1999

Die Bundesrepublik Deutschland lieferte Eurostat im

Rahmen der EG-Agrarstrukturerhebung Ergebnisse'

die mit der ASE/LZ 1999 erhoben wurden. Die EG'

Agrarstrukturerhebung war somit in die ASE/LZ 1999

integrierl. Die Definitionen sind aufeinander abge'

stimmt. Ab 1999 werden Eurostat die Daten in Form

von Einzeldaten übergeben.

Die Übermittlung, Auswertung und Verötfentlichung der

Daten erfolgt auf EU-Ebene mit Hilfe des EUROFARM'

Systems. Hierbei handelt es sich um ein Netz von

Datenbanken, das die Auswertung der Gemein'

schaftserhebungen über die Struktur der landwirl'

schaltlichen Betriebe für die Zwecke der einzelstaatlF

chen und der gemeinsamen Agrarpolitik erlaubt.

Eurostat führt 2001 keine EG'Agrarstrukturerhebung

durch.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999
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Anlage 1

Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke
(Bundesstatistikgesetz - BstatG) vom 22. Januar 1987 (BGBI. I S. 462,
565), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Juni 1998

(BGB!. r S. 1300)
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Stand 23. August 2000 BStatG 10

Gesetz
über die Statistik für Bundeszwecke

(Bundesstatistikgesetz - BStatG) r)2)3)1)5)

Yom22. Januar 1987

(BGB|. tS.462,565)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen

§1
Statistik für Bundeszwecke

Die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistik) hat im föderativ gegliederten Gesamtsystem der
amtlichen Statistik die Aufgabe, laufend Daten über Massenerscheinungen zu erheben, zu sam-
meln, aufzubereiten, darzustellen und zu analysieren. Für sie gelten die Grundsätze der Neutrali-
tät, Objektivität und wissenschaftlichen Unabhängigkeit. Sie gewinnt die Daten unter Verwendung
wissenschaftlicher Erkenntnisse und unter Einsatz der jeweils sachgerechten Methoden und ln-
formationstechniken. Durch die Ergebnisse der Bundesstatistik werden gesellschaftliche, wirt-
schaftliche und ökologische Zusammenhänge für Bund, Länder einschließlich Gemeinden und
Gemeindeverbände, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung aufgeschlüsselt. Die Bundesstati-
stik ist Voraussetzung für eine am Sozialstaatsprinzip ausgerichtete Politik. Die für die Bundessta-
tistik erhobenen Einzelangaben dienen ausschließlich den durch dieses Gesetz oder eine andere
eine Bundesstatistik anordnende Rechtsvorschrift festgelegten Zwecken.

§2
Statistisches Bundesamt

(1) Das Statistische Bundesamt ist eine selbständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich
des Bundesministers des lnnern

(2) Der Präsident des Statistischen Bundesamtes wird vom Bundespräsidenten auf Vorschlag der
Bundesreg ierung ernannt.

(3) Das Statistische Bundesamt führt seine Aufgaben nach den Anforderungen der fachlich zu-
ständigen Bundesminister im Rahmen eines mit der Finanzplanung abgestimmten Aufgabenpro-
gramms und der vgrfügbaren Haushaltsmittel auf der Grundlage der jeweils sachgerechten Me-
thoden durch.

Geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom lT.Dezember 1990 (BGBI. I S. 2837).
Geändert durch Artikel 6 Abs. 36 des Gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBI. I S. 2378)
Geändert durch Artikel2 des Gesetzes vom 17. Januar 1996 (BGBI. I S. 34).
Geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Juni 1998 (BGBI. I S. 1300).
Geändert durch Artikel4 des Gesetzes vom 2. August 2000 (BGBI. I S. 1253).

Statlstisches Bundesamt, Fachsede Meth. Grundl. ab 1990
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10 BStatG
§3

Aufgaben des Statistischen Bundesamtes

(1) Aufgabe des Statistischen Bundesamtes ist es, vorbehaltlich der Regelung in § 26 Abs. 1 oder
sonstiger Rechtsvorschriften,

1.a) Statistiken für Bundeszwecke (Bundesstatistiken) methodisch und technisch im Benehmen
mit den statistischen Amtern der Länder vorzubereiten und weiterzuentwickeln,

b) auf die einheitliche und termingemäße Durchführung der Erhebungs- und Aufbereitungspro-
gramme von Bundesstatistiken durch die Länder hinzuwirken,

c) die Ergebnisse der Bundesstatistiken in der erfordertichen sachlichen und regionalen Gliede-
rung für den Bund zusammenzustellen sowie für allgemeine Zwecke zu veröffentlichen und
dazustellen,

2.a) Bundesstatistiken zu erheben und aufzubereiten, wenn und soweit es in diesem oder einem
sonstigen Bundesgesetz bestimmt ist oder die beteiligten Länder zustimmen sorvie

b)Zusakaufbereitungen für Bundeszwecke und Sonderaufbereitungen durchzuführen, soweit
die statistischen Amter der Länder diese Aufbereitung nicht selbst durchführen,

3. im Auftrag oberster Bundesbehörden Statistiken nach § I zu erstellen,

4. Statistiken anderer Staaten, der Eur:opäischen Gemeinschaften und internationaler Organisa-
tionen zusammenzustellen und ihre Ergebnisse für allgemeine Zwecke zu veröffentlichen und
darzustellen,

5. auf die sachliche, zeitliche und räumliche Abstimmung der Statistiken oder statistischen Aufbe-
reitungen hinzuwirken, die in den Nummern 1 bis 3 und in den §§ 8 und 26 Abs. 1 genannt
sind,

6. an der Vorbereitung des Programms der Bundesstatistik und der Rechts- und allgemeinen
Verwaltungsvorschriften des Bundes, die die Bundesstatistik berühren, mitzuwirken,

7. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen und sonstige Gesamtsysteme statistischer Daten für
Bundeszwecke aufzustellen sowie sie für allgemeine Zwecke zu veröffentlichen und darzustel-
len,

8. das Statistische lnformationssystem des Bundes zu führen sowie an der Koordinierung von
speziellen Datenbanken anderer Stellen des Bundes mitzuwirken; das gleiche gilt, soweit der
Bund in entsprechende Vorhaben außerhalb der Bundesverwaltung eingeschaltet wird,

9. zur Vereinfachung und Verbesserung der Datengewinnung und -verarbeitung für Zwecke der
Bundesstatistik an Nummerungsvorhaben und Bestrebungen des Bundes zur Automation von
Verwaltungsvorgängen und Gerichtsverfahren mitzuwirken; das gleiche gilt, soweit der Bund in
entsprechende Vorhaben außerhalb der Bundesvenraltung eingeschaltet wird,

10. die Bundesbehörden bei der Vergabe von Forschungsaufträgen bezüglich der Gewinnung und
Bereitstellung statistischer Daten zu beraten sowie im Auftrag der obersten Bundesbehörden
auf dem Gebiet der Bundesstatistik Forschungsaufträge auszuführen, Gutachten zu erstellen
und sonstige Arbeiten statistischer und ähnlicher Art durchzuführen.

(2) Die statistischen Amter der Länder und die sonstigen mit der Durchführung von Bundesstatisti-
ken betrauten Stellen leiten dem Statistischen Bundesamt auf Anforderung Einzelangaben zu,
soweit dies für die methodische und technische Vorbereitung von Bundesstatistiken und die Wei-
terentwicklung nach Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a oder die Durchführung von Aufbereitungen nach
Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b erforderlich ist; das gleiche gilt für die Erfüllung der entsprechenden
Aufgaben des Bundesamtes im supra- und internationalen Bereich.

(3) Bei Landesstatistiken, an deren bundeseinheitlicher Zusammenstellung ein Bundesinteresse
besteht, kann das Statistische Bundesamt die Aufgaben nach Absatz 1 Nr. 1 wahrnehmen, soweit
die beteiligten Länder zustimmen.

§4zp
Statistlsches Bundesamt, Facfisod€ 3, Me&. Grundl. ab 1999
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Statistischer Beirat

(1) Beim Statistischen Bundesamt besteht ein Statistischer Beirat.

(2) Der Statistische Beirat hat die Aufgabe, das Statistische Bundesamt in Grundsatztragen zu
beraten.

(3) Der Statistische Beirat setzt sich zusammen aus
1. je einem Vertreter der Bundesministerien, des Bundesrechnungshofes und der Deutschen-Bundesbank,2)

2. den Leitern der statistischen Amter der Länder,

3. dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz,

4. je einem Vertreter der kommunalen Spitzenverbände,

5. sieben Vertretern der gewerblichen Wirtschaft, einem Vertreter der freien Berufe und einem
Vertreter der Arbeitgebärverbände, o)

6. drei Vertretern der Gewerkschaften,
7. antei Vertretern der Landwirtschaft,

8. zwei Vertretern der wirtschaftswissenschaftlichen lnstitute,

9. zwei Vertretern der Hochschulen.

Die Geschäftsführung des Statistischen Beirats obliegt dem Statistischen Bundesamt. Der Statisti-
sche Beirat tagt unter Vorsitz des Präsidenten des Statistischen Bundesamtes. Der Präsident des
Statistischen Bundesamtes und die untör den Nummern 1 bis 3 genannten Mitglieder haben im
Falle der Beschlußfassung nur beratende Stimmen.

(4) Der Statistische Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung.

(5) Die Landesregierungen sind zu den Sitzungen des Statistischen Beirats zu laden. lhre Vertre-
ter müssen jederzeit gehört werden.

(6) Die Mitglieder nach Absatz 3 Nr. 4 bis 9 sind durch den Präsidenten des Statistischen Bundes-
amtes auf Vorschlag der in Frage kommenden Verbände und Einrichtungen zu berufen; der zu-
ständige Bundesminister bestimmt die vorschlagsberechtigten Verbände und Einrichtungen.

(7) Der Statistische Beirat kann für bestimmte Sachgebiete Fachausschüsse oder Arbeitskreise
einsetzen. Zu den Sitzungen des Statistischen Beirats, der Fachausschüsse und der Arbeitskreise
können Sachverständige hinzugezogen werden. Zu den Sitzungen der Fachausschüsse und Ar-
beitskreise sind die Bundesministerien zu laden und jederzeit zu hören.

(8) Die Tätigkeit im Statistischen Beirat, in den Fachausschüssen und in den Arbeitskreisen ist
ehrenamtlich.

§5
Anordnung von Bundesstatistiken

(1) Die Bundesstatistiken werden, soweit in diesem Gesetz oder in einer sonstigen Rechtsvor-
schrift nichts anderes bestimmt ist, durch Gesetz angeordnet. Die Rechtsvorschrift soll auch das
lnformationsbedürfnis der Länder berücksichtigen.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, Wirtschafts- und Umweltstatistiken bei Unternehmen,
Betrieben und Arbeitsstätten sowie sonstige Statistiken, die als Bundesstatistiken durchgeführt
werden, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates mit einer Geltungsdauer bis
zu drei Jahren anzuordnen, wenn folgende ror:X;:"Oungen gegeben sind:

Statistisch6 Bundesamt, Fachsede 3, Meü. Grundl. ab 1990
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1. Die Ergebnisse der Bundesstatistiken müssen zur Erfüllung bestimmter, im Zeitpunkt der Erhe-
bung schon festliegender Bundeszwecke erforderlich sein, '

2. die Bundesstatistiken dürfen nur einen beschränkten Personenkreis erfassen,

3. die voraussichtlichen Kosten der jeweiligen Bundesstatistik ohne die Kosten für die Veröffentli-
chung dürfen beim Bund und bei den Ländern einschließlich der Gemeinden und Gemeinde-
verbände zusammen zwei Millionen Deutsche Mark für die Erhebungen innörhalb eines Jahres
nicht übersteigen.

Wirtschafts- und Umweltstatistiken dürfen mit Auskunftspflicht sonstige Statistiken dürfen nur oh-
ne Auskunftspflicht angeordnet werden.

(3) Die Bundesregierung erstattet dem Deutschen Bundestag alle zwei Jahre, erstmals im Jahr
1988, einen Bericht über die nach AbsaE 2 angeordneten Statistiken sowie über die Statistiken
nach § 7. Dabei sind die geschätzten Kosten darzulegen, die dem Bund und den Ländern ein-
schließlich der Gemeinden und Gemeindeverbände entstehen. Ferner soll auf die Belastung der
zu Befragenden eingegangen werden.

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes'
rates bis zu vier Jahren die Durchführung einer Bundesstatistik oder die Erhebung einzelner
Merkmale auszusetzen, die Periodizität zu verlängern, Erhebungstermine zu verschieben sowie
den Kreis der zu Befragenden einzuschränken, wenn die Ergebnisse nicht mehr oder nicht mehr in
der ursprünglich vorgesehenen Ausführlichkeit oder Häufigkeit benötigt werden oder wenn tat-
sächliche Voraussetzungen für eine Bundesstatistik entfallen sind oder sich wesentlich geändert
haben. Die Bundesregierung wird außerdem ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates bis zu vier Jahren von der in einer Rechtsvorschrift vorgesehenen Befragung mit
Auskunftspflicht zu einer Befragung ohne Auskunftspflicht überzugehen, wenn und soweit ausrei-
chende Ergebnisse einer Bundesstatistik auch durch Befragung ohne Auskunftspflicht erreicht
werden können.

(5) Bundesstatistiken, bei denen Angaben ausschließlich aus allgemein zugänglichen Quellen
verwendet werden, bedürfen keiner Anordnung durch Gesetz oder Rechtsverordnung. Das gleiche
gilt für Bundesstatistiken, bei denen Angaben ausschließlich aus öffentlichen Registern verwendet
werden, soweit dem Statistischen Bundesamt oder den statistischen Amtern der Länder in einer
Rechtsvorschrift ein besonderes Zugangsrecht zu diesen Registern gewährt wird.

§6 n)

Maßnahmen zur Vorbercitung und Durchführung
von Bundesstatistiken

(1) Das Statistische Bundesamt und die statistischen Amter der Länder können zurVorbereitung
und Durchführung durch Rechtsvorschrift angeordneter Bundesstatistiken
1. zur Klärung des Kreises der zu Befragenden und deren statistischer Zuordnung Angaben erhe-

ben,

2. Fragebogen und Erhebungsverfahren auf ihre Zweckmäßigkeit erproben.

Bei Bundesstatistiken ohne Auskunftspflicht besteht auch für die Angaben nach Nummern 1 und 2
keine Auskunftspflight. Bei Bundesstatistiken mit Auskunftspflicht gilt dies nur für die Angaben
nach Nummer 2. Die Angaben nach Nummern 1 und 2 sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu
löschen, die Angaben nach Nummer 1 spätestens nachdem die entsprechenden im Rahmen der
Durchführung der jeweiligen Bundesstatistik zu erhebenden Angaben auf ihre Schlüssigkeit und
Vollständigkeit überprüft worden sind, die Angaben nach Nummer 2 spätestens 3 Jahre nach
Durchführung der Erprobung. Bei den Angaben nach Nummer 2 sind Name und Anschrift von den
übrigen Angaben zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu trennen und gesondert aufzubewahren..

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999
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(2) Die Angaben nach Absatz 1 Nr. 1 dürfen zum Aufbau und zur Führung des Statistikregisters
nach § 1 Abs. 1 des Statistikregistergesetzes verwendet werden, sofern sie zur Vorbereitung und
Durchführung von durch Rechtsvorschrift angeordneten Wirtschafts- und Umweltstatistiken erho-
ben wurden. a)

(3) Das Statistische Bundesamt und die statistischen Amter der Länder können auch zur Vorbe-
reitung einer eine Bundesstatistik anordnenden Rechtsvorschrift
1. zur Bestimmung des Kreises der zu Befragenden und deren statistischer Zuordnung Angaben

erheben,
2. Fragebogen und Erhebungsverfahren auf ihre Zweckmäßigkeit erproben.

Für die Angaben nach Nummern 1 und 2 besteht keine Auskunftspflicht. Sie sind zum frühest-
möglichen Zeitpunkt zu löschen, die Angaben nach Nummer 2 spätestens drei Jahre nach
Durchführung der Erprobung. Bei den Angaben nach Nummer 2 sind Name und Anschrift von den
übrigen Angaben zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu trennen und gesondert aufzubewahren. a)

§7
Erhebungen für besondere Zwecke

(1) Zur Erfüllung eines kurzfristig auftretenden Datenbedarfs für Zwecke der Vorbereitung und
Begründung anstehender Entscheidungen oberster Bundesbehörden dürfen Bundesstatistiken
ohne Auskunftspflicht durchgeführt werden, wenn eine oberste Bundesbehörde eine solche Bun-
desstatistik fordert.

(2) Zur Klärung wissenschaftlich-methodischer Fragestellungen auf dem Gebiet der Statistik dürfen
Bundesstatistiken ohne Auskunftspflicht durchgeführt werden.

(3) Das Statistische Bundesamt ist berechtigt, die Bundesstatistiken nach den Absätzen 1 und 2
durchzuführen, soweit dies in den Fällen des Absatzes 1 nicht von den statistischen Amtern der
Länder innerhalb der von den obersten Bundesbehörden gesetzten Fristen und in den Fällen des
Absatzes 2 nicht von den statistischen Amtern der Länder selbst erfolgt.

(4) Bundesstatistiken nach den Absätzen 1 und 2 dürfen jeweils höchstens zehntausend Befragte
erfassen.

(5) Wiederholungsbefragungen sind auch zum Zweck der Darstellung eines Verlaufs bis zu fünf
Jahren nach der ersten Befragung zulässig.

§8
Aufbereitung von Daten

, aus dem Verwaltungsvollzug

(1) Soweit Verwaltungsstellen des Bundes aufgrund nicht-statistischer Rechts- oder Venraltungs-
vorschriften Daten erheben oder bei ihnen Daten auf sonstige Weise anfallen, kann die statisti-
sche Aufbereitung dieser Daten ganz oder teilweise dem Statistischen Bundesamt übertragen
werden. Das Statistische Bundesamt ist mit Einwilligung der auftraggebenden Stelle berechtigt,
aus den aufbereiteten Daten statistische Ergebnisse für allgemeine Zwecke darzustellen und zu
veröffentlichen.

(2) Besondere Regelungen in einer eine Bundesstatistik anordnenden Rechtsvorschrift bleiben
unberührt.

§s
Regelungsumfang

-50-
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bu ndesstatistischer Rechtsvorsch riften

(1) Die eine Bundesstatistik anordnende Rechtsvorschrift muß die Erhebungsmerkmale, die Hilfs.
merkmale, die Art der Erhebung, den Berichtszeitraum, den Berichtszeitpunkt, die Periodizität.und
den Kreis der zu Befragenden bestimmen.

(2) Laufende Nummern und Ordnungsnummern zur Durchführung von Bundesstatistiken bedürfen
einer Bestimmung in der eine Bundesstatistik anordnenden Rechtsvorschrift nur insoweit, als sie
Angaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse enthalten, die über die Erhebungs- und
Hilfsmerkmale hinausgehen.

§10
Erhebungs- und Hilfsmerkmale

(1) Bundesstatistiken werden auf der Grundlage von Erhebungs- und Hilfsmerkmalen erstellt. Er-
hebungsmerkmale umfassen Angaben über persönliche und sachliche Verhältnisse, die zur stati-
stischen Verwendung bestimmt sind. Hilfsmerkmale sind Angaben, die der technischen Durchfüh-
rung von Bundesstatistiken dienen. Für andere Zwecke dürfen sie nur verwendet werden, soweit
Absatz 2 oder ein sonstiges Gesetz es zulassen.

(2) Der Name der Gemeinde und die Blockseite dürfen für die regionale Zuordnung der Erhe-
bungsmerkmale genutzt werden. Die übrigen Teile der Anschrift dürfen für die Zuordnung zu
Blockseiten für einen Zeitraum bis zu vier Jahren nach Abschluß der jeweiligen Erhebung genutzt
werden. Besondere Regelungen in einer eine Bundesstatistik anordnenden Rechtsvorschrift blei-
ben unberührt.

(3) Blockseite ist innerhalb eines Gemeindegebiets die Seite mit gleicher Straßenbezeichnung von
der durch Straßeneinmündungen oder vergleichbare Begrenzungen umschlossenen Fläche.

§11
Erhebungsvordrucke

(1) Sind Erhebungsvordrucke durch den zu Befragenden auszufüllen, so sind die Antworten auf
den Erhebungsvordrucken in der vorgegebenen Form zu erteilen.

(2) Die Richtigkeit der Angaben ist durch Unterschrift zu bestätigen, soweit es in den Erhebungs-
vordrucken vorgesehen ist.

(3) Die Erhebungsvordrucke können maschinenlesbar gestaltet werden. Sie dürfen keine Fragen
über persönliche oder sachliche Verhältnisse enthalten, die über die Erhebungs- und Hilfsmerk-
male hinausgehen.

(a) Die Rechtsgrundlage der jeweiligen Bundesstatistik und die bei ihrer Durchführung venrende-
ten Hilfsmerkmale sind auf den Erhebungsvordrucken anzugeben.

§ 11 a 3)

ComputergestüEte Erhebungsverfahren

(1) Bundesstatistiken können mit computergestütäen Erhebungsverfahren durchgeführt werden.
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(2) Werden Bundesstatistiken computergestützt durchgeführt, können die Antworten auch schrift-
lich erteilt werden, soweit in einer besonderen Regelung in einer eine Bundesstatistik anordnen-
den Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist.

§12
Trennung und Löschung der Hilfsmerkmale

(1) Hilfsmerkmale sind, soweit Absatz 2, § 10 Abs. 2, § 13 oder eine sonstige Rechtsvorschrift
nichts anderes bestimmen, zu löschen, sobald bei den statistischen Amtern die Überprüfung der
Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit abgeschlossen ist. Sie
sind von den Erhebungsmerkmalen zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu trennen und gesondert
aufzubewahren.

(2) Bei periodischen Erhebungen für Zwecke der Bundesstatistik dürfen die zur Bestimmung des
Kreises der zu Befragenden erforderlichen Hilfsmerkmale, soweit sie für nachfolgende Erhebun-
gen benötigt werden, gesondert aufbewahrt werden. Nach Beendigung des Zeitraumes der wie-
derkehrenden Erhebungen sind sie zu löschen.

§ 13 'lor
Adreßdateien

(1) Das Statistische Bundesamt und die statistischen Amter der Länder führen in ihrem Zuständig-
keitsbereich Adreßdateien, soweit sie Wirtschafts- und Umweltstatistiken bei Unternehmen, Be-
trieben und Arbeitsstätten betreffen und erforderlich sind
1. bei der Vorbereitung von Bundesstatistiken

a) zum Nachweis der Erhebungseinheiten,

b) zur Auswahl der in Stichproben nach mathematischen Verfahren einzubeziehenden Erhe-
bungseinheiten,

.c) zur Aufstellung von Rotationsplänen und zur Begrenzung der Belastung zu Befragender,
2. bei der Erhebung von Bundesstatistiken für

a) den Versand der Fragebögen,

b) die Eingangskontrolle und für Rückfragen bei den Befragten,

3. zur Aufbereitung von Bundesstatistiken für
a) die Überprüfung der Ergebnisse auf ihre Richtigkeit,

b) statistische Zuordnungen und Auswertungen,

c) Hochrechnungen bei Stichproben.

(2) Zur Führung der Adreßdateien nach Absatz 1 dürfen folgende Hilfs- und Erhebungsmerkmale
aus Wirtschafts- und Umweltstatistiken bei Unternehmen, Betrieben und Arbeitsstätten sowie aus
allgemein zugänglichen Quellen verwendet werden: a)

1. Namen und Anschriften der Erhebungseinheiten, bei Unternehmen auch ihrer Teile sowie ihrer
Bevollmächtigten für die statistische Auskunftserteilung einschließlich der Telekommunikati-
onsanschlußnummern, bei Betrieben auch des Unternehmenssitzes und der Hauptverwaltung
sowie Namen der tnhaber oder Leiter der Betriebe, a)

2. Rechtsform bei Unternehmen,
3. Wirtschaftszweig, Eintragungen in die Handwerksrolle und in das Verzeichnis der lnhaber

handwerksähnlicher Betriebe, Art der ausgeübten Tätigkeiten, Ort und Nummer der Eintragung
in das Handels-, Genossenschafts-, Vereins- oder Partnerschaftsregister, Kennzeichen zur
Identifikation aus den Gewerbeanzeigen sowie Zugehörigkeit zu einer Organschaft. a)

4. Zahl der tätigen Personen, 
_ §? _
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5. Kennzeichnung der Statistiken, zu denen das Unternehmen oder der Betrieb meldet,

6. Datum der Aufnahme in die Adreßdatei.

Für jede Erhebungseinheit wird eine Kennummer vergeben. Sie darf keine Namen nach Satz 1 Nr
1 und keine über Satz 1 Nr. 1 bis 6 hinausgehenden Merkmale enthalten.

(3) Das Statistische Bundesamt und die statistischen Amter der Länder teilen sich die Merkmale
nach Absatz 2 Satz 1 sowie die Kennummern nach Satz 2 und die jeweiligen Anderungen mit,
soweit in ihrem Zuständigkeitsbereich Adreßdateien geführt werden.

(4) Die Merkmale nach Absatz 2 Satz 1 und die Kennummern nach AbsaE 2 Salz 2 sowie die
Kennummern in den Datensätzen mit den Erhebungsmerkmalen der Erhebungseinheiten werden
jeweils gelöscht, sobald sie für die in Absatz 1 genannten Zwecke nicht mehr benötigt werden.

(5) Die eine Bundesstatistik anordnenden Rechtsvorschriften, die die Führung von Dateien vorse-
hen, bleiben unberührt.

§ 13a 1)

Zusammenführungen aus verschiedenen
Bundesstatistiken

(1) Zusammenführungen von Datensätzen aus Statistiken nach § 13 Abs. 1, die auf verschiede-
nen Rechtsvorschriften beruhen, dürfen durchgeführt werden, soweit es zur Gewinnung von !n-
formationen ohne zusätzliche statistische Erhebungen erforderlich ist. Hierfür sind Nummern zu
verwenden, die einen Rückgriff auf die Kennummern nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ausschließen. Die
Datensätze der gleichen Erhebungseinheiten erhalten jeweils die gleiche Nummer. Die Entschei-
dung über die Zusammenführungen nach Satz 1 treffen der Präsident des Statistischen Bundes-
amtes und die Leiter der statistischen Amter der Länder für ihren Zuständigkeitsbereich.

(2) ln dem von der Bundesregierung nach § 5 Abs. 3 zu erstattenden Bericht ist zusätzlich über
die vom Statistischen Bundesamt und den statistischen Amtern der Länder durchgeführten Zu-
sammenführungen nach Absatz 1 Satz 1 zu unterrichten.

§14
Erhebungsbeauftragte

(1) Werden bei der Durchführung einer Bundesstatistik Erhebungsbeauftragte eingesetzt, müssen
sie die Gewähr für Zuverlässigkeit und Verschwiegenheit bieten. Erhebungsbeauftragte dürfen
nicht eingesetzt werden, wenn aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit oder aus anderen Gründen
Anlaß zur Besorgnis besteht, daß Erkenntnisse aus der Tätigkeit als Erhebungsbeauftragte zu
Lasten der Auskunft spfl ichtigen gen utzt werden.

(2) Erhebungsbeauftragte dürfen die aus ihrer Tätigkeit gewonnenen Erkenntnisse nicht in ande-
ren Verfahren oder für andere Zwecke verwenden. Sie sind auf die Wahrung des Statistikgeheim-
nisses nach § 16 und zur Geheimhaltung auch solcher Erkenntnisse schriftlich zu verpflichten, die
gelegentlich ihrer Tätigkeit gewonnen werden. Die Verpflichtung gilt auch nach Beendigung ihrer
Tätigkeit.

(3) Erhebungsbeauftragte sind verpflichtet, die Anweisungen der Erhebungsstellen zu befolgen.
Bei der Ausübung ihrer Tätigkeit haben sie sich auszuweisen.

(4) Erhebungsbeauftragte sind über ihre Rechte und Pflichten zu belehren

§15
Auskunftspflicht
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(1) Die eine Bundesstatistik anordnende Rechtsvorschrift hat festzulegen, ob und in welchem
Umfang die Erhebung mit oder ohne Auskunftspflicht erfolgen soll. lst eine Auskunftspflicht fest-
gelegt, sind alle natürlichen und juristischen Personen des privaten und öffentlichen Rechts, Per-
sonenvereinigungen, Behörden des Bundes und der Länder sowie Gemeinden und Gemeindever-
bände zur Beantwortung der ordnungsgemäß gestellten Fragen verpflichtet.

(2) Die Auskunftspflicht besteht gegenüber den mit der Durchführung der Bundesstatistiken amt-
lich betrauten Stellen und Personen.

(3) Die Antwort ist wahrheitsgemäß, vollständig und innerhalb der von den statistischen Amtern
des Bundes und der Länder gesetzten Fristen zu erteilen. Bei schriftlicher Auskunftserteilung ist
die Antwort erst erteilt, wenn die ordnungsgemäß ausgefüllten Erhebungsvordrucke der Erhe-
bungsstelle zugegangen sind. Die Antwort ist soweit in einer Rechtsvorschrift nichts anderes be-
stimmt ist, für den Empfänger kosten- und portofreizu erteilen.

(4) Werden Erhebungsbeauftragte eingesetzt, können die in den Erhebungsvordrucken enthalte-
nen Fragen mündlich oder schriftlich beantwortet werden.

(5) ln den Fällen des Absatzes 4 sind bei schriftlicher Auskunftserteilung die ausgefüllten Erhe-
bungsvordrucke den Erhebungsbeauftragten auszuhändigen oder in verschlossenem Umschlag
zu übergeben oder bei der Erhebungsstelle abzugeben oder dorthin zu übersenden.

(6) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Autforderung zur Auskunftserteilung haben kei-
ne aufschiebende Wirkung.

§16 tr

Geheimhaltung

(1) Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse, die für eine Bundesstatistik ge-
macht werden, sind von den Amtsträgern und für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichte-
ten, die mit der Durchführung von Bundesstatistiken betraut sind, geheimzuhalten, soweit durch
besondere Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist. Dies gilt nicht für
1. Einzelangaben, in deren Übermittlung oder Veröffentlichung der Befragte schriftlich eingewilligt

hat,

2. Einzelangaben aus allgemein zugänglichen Quellen, wenn sie sich auf die in § 15 Abs. 1 ge-
nannten öffentlichen Stellen beziehen, auch soweit eine Auskunftspflicht aufgrund einer eine
Bundesstatistik anordnenden Rechtsvorschrift besteht,

3. Einzelangaben, die vom Statistischen Bundesamt oder den statistischen Amtern der Länder mit
den Einzelangaben anderer Befragter zusammengefaßt und in statistischen Ergebnissen dar-
gestellt sind,

4. Einzelangaben, wenn sie dem Befragten oder Betroffenen nicht zuzuordnen sind.

Die §§ 93, 97, 105 Abs. 1, § 111 Abs. 5 in Verbindung mit § 105 Abs. 1 sowie § 116 Abs. 1 der
Abgabenordnung vom 16. Mäz 1976 (BGBI. I S. 613; 1977 I S. 269), zuletzt geändert durch Artikel 1

des GeseEes vom 19. Dezember 1985 (BGBI. ! S. 2436), gelten nicht für Personen und Stellen, so-
weit sie mit der Durchführung von Bundes-, Landes- oder Kommunalstatistiken betraut sind.

(2) Die Übermittlung von Einzelangaben zwischen den mit der Durchführung einer Bundesstatistik
betrauten Personen und Stellen ist zulässig, soweit dies zur Erstellung der Bundesstatistik erfor-
derlich ist.

(3) Das Statistische Bundesamt darf an die statistischen Amter der Länder die ihren jeweiligen
Erhebungsbereich betreffenden Einzelangaben für Sonderaufbereitungen auf regionaler Ebene
übermitteln. Für die Erstellung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen des Bundes und der
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Länder dürfen sich das Statistische Bundesamt und die statistischen Amter der Länder unterein-
ander Einzelangaben aus Bundesstatistiken Übermitteln

(4) Für die Verwendung gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke der Pla-
nung, jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen, dürfen den obersten Bundes- oder Landes-
Oen6räen vom Statistischen Bundesamt und den statistischen Amtern der Länder Tabellen mit
statistischen Ergebnissen übermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall
ausweisen. Die Übermittlung nach Satz 1 ist nur zulässig, soweit in den eine Bundesstatistik an-
ordnenden Rechtsvorschriften die Übermittlung von Einzelangaben an oberste Bundes- oder Lan-
desbehörden zugelassen ist.

(S) Für ausschließlich statistische Zwecke dürfen vom Statistischen Bundesamt und den statisti-
schen Amtern der Länder Einzelangaben an die zur Durchführung statistischer Aufgaben zustän-
digen Stellen der Gemeinden und Gemeindeverbände übermittelt werden, wenn die Übermittlung
inLinem eine Bundesstatistik anordnenden Gesetz vorgesehen ist sowie Art und Umfang der zu
übermittelnden Einzelangaben bestimint sind. Die Übermiülung ist nur zulässig, wenn durch Lan-
desgesetz eine Trennung dieser Stellen von anderen kommunalen Verwaltungsstellen sicherge-
stellt und das Statistikgeheimnis durch Organisation und Verfahren gewährleistet ist.

(6) Für die Durchführung wissenschaJtlicher Vorhaben dürfen vom Statistischen Bundesamt und
den statistischen Amtern der Länder Einzelangaben an Hochschulen oder sonstige Einrichtungen
mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung übermittelt werden, wenn die Einze-
langaben nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufirand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft zu:
geordnet werden können und die Empfänger Amtsträger, für den öffentlichen Dienst besonders
Verpflichtete oder Verpflichtete nach Absatz 7 sind.

(7) Personen, die Einzelangaben nach Absatz 6 erhalten sollen, sind vor der Übermittlung zur Ge-
heimhaltung zu verpflichten, soweit sie nicht Amtsträger oder für den öffentlichen Dienst beson-
ders Verpflichtete sind. § 1 Abs. 2, 3 und 4 Nr. 2 des Verpflichtungsgesetzes vom 2. März 1974
(BGBI. I S. 469, Artike! 42), das durch Gesetz vom 15. August 1974 (BGBI. I S. 1942) geändert
worden ist, gilt entsprechend. "'

(8) Die aufgrund einer besonderen Rechtsvorschrift oder der Absätze 4, 5 oder 6 übermittelten
Einzelangaben dürfen nur für die Zwecke verwendet werden, für die sie übermittelt wurden. ln den
Fällen des Absatzes 6 sind sie zu löschen, sobald das wissenschaftliche Vorhaben durchgeführt
ist. Bei den Stellen, denen Einzelangaben übermittelt werden, muß durch organisatorische und
technische Maßnahmen sichergestellt sein, daß nur Amtsträger, für den öffentlichen Dienst be-
sonders Verpflichtete oder Verpflichtete nach Absatz 7 Satz 1 Empfänger von Einzelangaben sind.

(9) Die Übermittlung aufgrund einer besonderen Rechtsvorschrift oder nach den Absätzen 4, 5
oder 6 ist nach lnhalt, Stelle, der übermittelt wird, Datum und Zweck der Weitergabe von den stati-
stischen Amtern aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren.

(10) Die Pflicht zur Geheimhaltung nach Absatz 1 besteht auch für die Personen, die Empfänger
von Einzelangaben aufgrund einer besonderen Rechtsvorschrift, nach den Absätzen 5, 6 oder von
Tabellen nach Absatz 4 sind. Dies gilt nicht für offenkundige Tatsachen bei einer Übermittlung
nach Absatz 4.

§17
Unterrichtung

Die zu Befragenden sind schriftlich zu unterrichten über
1. Zweck, Art und Umfang der Erhebung,

2. die statistische Geheimhaltung (§ 16),

3. die Auskunftspflicht oder die Freiwilligkeit derAuskunftserteilung (§ 5 Abs. 2 und § 15),
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4. die Trennung und Löschung (§ 12),

5. die Rechte und Pflichten der Erhebungsbeauftragten (§ 14),
6. den Ausschluß der aufschiebenden Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage gegen

die Aufforderung zur Auskunftserteilung (§ 15 Abs. 6),
7. die Hilfs- und Erhebungsmerkmale zur Führung von Adreßdateien (§ 13 Abs. 2),
8. die Bedeutung und den lnhalt von laufenden Nummern und Ordnungsnummern (s g Abs. 2).

§18
Statistische Erhebungen der Europäischen

Gemeinschaften

(1) Die Bundesstatistiken betreffenden Vorschriften dieses Gesetzes finden vorbehaltlich der Re-
gelungen in Absatz 2 entsprechende Anwendung auf die durch unmittelbar geltende Rechtsakte
der Europäischen Gemeinschaften angeordneten Erhebungen, soweit sich aus den Rechtsakten
der Europäischen Gemeinschaften nichts anderes ergibt.

(2) Soweit die Merkmale der durch unmittelbar geltende Rechtsakte der Europäischen Gemein-
schaften angeordneten Erhebungen nicht mit den Merkmalen einer eine Bundesstatistik anor&
nenden Rechtsvorschrift übereinstimmen oder diesen Merkmalen gleichgestellt sind, sind die Aus-
künfte freiwillig, es sei denn, die Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften sehen eine Aus-
kunftspflicht ausdrücklich vor.

§1s
Supra- und internationale Aufgaben des

Statistischen Bundesamtes

lm supra- und internationalen Bereich hat das Statistische Bundesamt insbesondere die Aufgabe,
an'der Vorbereitung von statistischen Programmen und Rechtsvorschriften sowie an der methodi-
schen und technischen Vorbereitung und Harmonisierung von Statistiken sowie der Aufstellung
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen und sonstiger Gesamtsysteme statistischer Daten für
Zwecke der Europäischen Gemeinschaften und internationaler Organisationen mitzuwirken und
die Ergebnisse an die Europäischen Gemeinschaften und internationalen Organisationen weiter-
zuleiten.

§20
Kosten der Bundesstatistik

Die Kosten der Bundesstatistik werden, soweit sie bei den Bundesbehörden entstehen, vom Bund,
im übrigen von den Ländern getragen.

§21
Verbot der Reidentifizierung

Eine Zusammenführung von Einzelangaben aus Bundesstatistiken oder solcher Einzelangaben
mit anderen Angaben zum Zwecke der Herstellung eines Personen-, Unternehmens-, Betriebs-
oder Arbeitsstättenbezugs außerhalb der Aufgabenstellung dieses Gesetzes oder der eine Bun-
desstatistik anordnenden Rechtsvorschrift ist untersagt.
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§22
Strafvorschrift

Wer entgegen § 21 Einzelangaben aus Bundesstatistiken oder solche Einzelangaben mit anderen
Angaben zusammenführt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

§23
Bußgeldvorschrift

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 15 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2
und 3 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer entgegen § 11 Abs. 1 die Antworten nicht auf den Erhebungs-
vordrucken in der vorgegebenen Form erteilt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Deutsche Mark geahndet
werden.

§24
Vervaltungsbehörde im Sinne des Gesetses über

Ordnungswidrigkeiten (OWiG)

Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist das
Statistische Bundesamt, soweit es Bundesstatistiken

1. nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a in Verbindung mit § 6Abs. 1 vorbereitet oder

2.nach§3Abs. lNr.2Buchstabea,auchinVerbindungmit§5Abs.2und§6Abs. lerhebt
oder

3. aufgrund dieses oder eines sonstigen Bundesgesetzes aufbereitet.

Das gleiche gilt, soweit dem Statistischen Bundesamt entsprechende Aufgaben bei der Durchfüh-
rung der Erhebungen nach § 18 obliegen.
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§25
Aufschiebende Wirku ng von Widerspruch und Anfechtungsklage

bei Landes- und Kommunalstatistiken

Durch Landesgesetz kann bestimmt werden, daß Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die
Aufforderung zur Auskunftserteilung bei der Durchführung von Landes- und Kommunalstatistiken,
die durch Rechtsvorschrift angeordnet sind, keine aufschiebende Wirkung haben.

§26
Ü berteitungsvorschrift

(1) Soweit die Bundesregierung einen Bundesminister oder eine von ihm bestimmte Stelle er-
mächtigt hat, für bestimmte Bundesstatistiken die Aufgaben des § 3 Abs. 1 Nr. 1 und 2 ganz oder
zum Teil wahzunehmen, besteht die Ermächtigung nur fort, wenn bei der beauftragten Stelle die
Trennung der mit der Durchführung statistischer Aufgaben befaßten Organisationseinheit von den
anderen Aufgabenbereichen sichergestellt und das Statistikgeheimnis durch Organisation und
Verfahren gewährleistet ist.

(2) Soweit Erhebungen aufgrund bereits geltender eine Bundesstatistik anordnender Rechtsvor-
schriften durchgeführt werden, dürfen die Angaben als Hilfsmerkmale erfragt werden, die zur
technischen Durchführung erforderlich sind und folgende Zweckbestimmung haben:

1. Feststellung der ldentität der zu Befragenden und Durchführung erforderlicher RücHragen so-
wie Bestimmung der Anschrift für das Auskunftsersuchen, wie Namen und Anschriften, Tele-
fon- und Telexnummern,

2. statistische Zuordnung der zu Befragenden, wie die Zugehörigkeit zum Kreis der zu Befragen-
den und zur Art der wirtschaftlichen Tätigkeit,

3. Zuordnung und Bewertung der Erhebungsmerkmale,

4. Kennzeichnung des Betroffenen.

Kennzeichnungen nach Nummer 4 sind vorbehaltlich besonderer Rechtsvorschrift nur zulässig,
soweit sie von den statistischen Amtern des Bundes oder der Länder den Betroffenen nicht zuge-
ordnet werden können.

(3) Soweit in Rechtsvorschriften, die eine Bundesstatistik anordnen und die vor dem 31. Dezem-
ber 1984 in Kraft getreten sind, eine über § 16 Abs. 4 Satz 1 oder Abs. 6 hinausgehende Über-
mittlung von Einzelangaben vorgesehen ist, treten diese Regelungen spätestens vier Jahre nach
lnkrafüreten dieses Gesetzes außer Kraft.

(4) Eine Auskunftspflicht ist nach § 15 Abs. 1 Satz 2 auch festgelegt, soweit Erhebungen aufgrund
bereits geltender eine Bundesstatistik anordnender Rechtsvorschriften durchgeführt werden und
die Antwort nicht ausdrücklich freigestellt ist. Die Bundesregierung erstattet dem Deutschen Bun-
destag biszum 1. Januar 1988 einen Berichtzu der Frage, bei welchen Statistiken eine gesetzli-
che Auskunftspflicht der zu Befragenden besteht und in welchem Umfang sie unter Bewertung des
Zwecks der Statistik, der lnteressen ihrer Nutzer und der Belastung der zu Befragenden fortbeste-
hen sollte. Darüber hinaus ist in dem Bericht darzulegen, ob und inwieweit der mit diesem Gesetz
verfolgte Zweck zu weiteren Anderungen einzelstatistischer Rechtsvorschriften Antaß geben kann.
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§27
Berlin-Klausel

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land
Berlin. Rechtsverordnungen, die aufgrund dieses Gesetzes erlassen werden, gelten im Land Ber-
tin nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes.

§28
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme des § 26 Abs. 1 am Tage nach der Verkündung in Kraft. § 26 Abs.
1 tritt am 1. Januar 1989 in Kraft. Mit dem lnkraftreten dieses Gesetzes treten

1. das Gesetz über die Statistik für Bundesarecke vom 14. März 1980 (BGBI. I S. 289),

2. die Verordnung über die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten im Bereich der Statistik für Bundeszwecke vom 20. Dezember 1968 (BGBI. I S. 1410)

außer Kraft.
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Anlage 2

Gesetz über Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz - AgrStatG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1998 (BGBI. lS. 1635)
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Bekanntmachung
der Neufassung des Agrarstatisti kgesetzes

Vom 25. Junl 1998

Auf Grund des Artikels 2 des Gesetzes zur Anderung des Agrarstatistik-
gesetzes und anderer Gesetze vom 25. Juni 1998 (BGBI. I S. 1626)wird nach-
stehend der Wortlaut des Agrarstatistikgesetzes in der ab 1. Dezember 1998
geltenden Fassung bekanntgemacht. Die Neufassung berücksichtigt:

1. die Fassung der Bekanntmachung des Gesetzes vom 23. September 1992
(BGBI.lS.1632),

2. das am 11. Mäz 1994 in Kraft getretene Gesetz vom 2. Mäz 1994 (BGBI. I

s.384),
3. das nach seinem Artikel 96 teils am 12. August 1994, teils am 1. Januar 1995

in Kraft getretene Gesetz vom 2. August 1994 (BGBI. I S. 201 8),

4. die am 27. November 1996 in Kraft getretene und teils am 30. Juni2000 außer
Kraft tretende Verordnung vom 20. November 1996 (BGBI. I S. 1804)'

5. das nach seinem Mikel 20 teils am 1. Juli 1997, teils am 30. Dezember 1997
in Kraft getretene Gesetz vom 19. Dezember 1997 (BGBI. I S. 3158),

6. das teils am 1. Juli 1998, teils am 1. Dezember 1998 in Kraft tretende eingangs
genannte Gesetz.

Bonn, den 25. Juni 1998

Der Bundesminister
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Jochen Borchert

Statistisches Fachs€rie 3, M€th. Grundl. ab 1999
-62 -



1636 Bundesgesetzblatt Jahrgang 1 998 Teil I Nr. 40, ausgegeben zu Bonn am 30. Juni 1 998

Gesetz
über Agrarstatistiken

(Ag rarstatisti kgesetz - AgrStatG)

lnhalts0berslcht

FünfterAbschnitt
Sechster Abschnitt

SiebterAbschnitt
AchterAbschnitt

Neunter Abschnitt
Zehnter Abschnitt
ElfterAbschnitt
Zwölfter Abschnitt
Dreizehnler Abschnitt
ViezehnterAbschnitl

DritterTeil

VieierTeil

ErsterTeil
Allgemeine Vorschrift

§1

. Anordnung ats Bundesstatistlk
Nach Maßgabe dieses Gesetzes werden folgende

Agrarfachstatistiken als Bundesstatistiken durchgeführt:
1. dieBodennutzungserhebung,
2. die Viehzählung,
3. die Strukturerhebungen in land- und forstwirtschaft-

lichen Betrieben,
4. die Emteerhebung,
5. dieGeflügelstatistik,
6. die Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik,
7. die Mitchstatistik,
8. die Hochsee- und Küstenfischereistatistik,
9. die Weinstatistik,

10. die Holzstatistik,
1 1: die Düngemittelstatistik.

Allgemeine Vorschrlft

Agrarfachstatlstikon
Bodennutzungserhebung
Mehählung
(weggefallen)

Strukturerhebungen in land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieben
(weggefallen)

Emteerhebung
Geflügelstatistik
Schlachtungs- und Schlachtgewichts-
statistik
Milchstatistik
Hochsee- und Küstenfischereistatistik
Weinstatistik
Holzstatistik
(weggelallen)

Düngemittelstatistik

Gemeinsarne Vor:chrift en

Schlu8vorschrift

§1

§§ 2 bis 90

§§ 2 bis 17

§§ 18 bis 20

§§ 21 bis 23 (weggefallen)

§§ 2a bis a3

§§ 44 bis 47

§§ 48 bis 57

§§ 58 bis 62

§§ 63 bis 65

§§ 66 bis 68

§§ 69 bis 77

§§ 78 bis 84

§§ 85 bis 87 (weggefallen)

§§ 88 bis 90

§§91bis98

§ee

ZweiterTeil
Agrarfachstatistiken

. Erster Abschnitt
Bodenn utzungserhebung

Erster Unterabschnitt
Allgemeine Vorschrlft

§2
Elnzelerhebungen

Die Bodennutzungserhebung ümfaßt folgende Einzel-
erhebungen:
1. Flächenerhebung,

2. Bodennutzungshaupterhebung,
3. Gemüseanbau- und Zierpflanzenerhebung,

4. Baumschulerhebung,
5. Obstanbauerhebung.

Erster Teil

ZwelterTeil
Erster Abschnitt
ZweiterAbschnitt
Dritter Abschnitt
MerterAbschnitt
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Zweiter Unterabschnitt
Flächenerhebung

§3
Erhebungseinheiten

Erhebungseinheiten der Flächenerhebung sind die
Gemeinden und gemeindefreien Gebiete.

§4
Erhebungsart, Periodizität, Berichtszeitpunkt

Die Flächenerhebung wird allgemein alle vier Jahre,
beginnend 1989, zum Berichtszeitpunkt 31. Dezember
des jeweiligen Vorjahres durchgeführt. Die Erhebung nach
§ 5 Nr. 2 wird im Jahr 1993 in dem in Adikel 3 des Eini-
gungsvertrages genannten Gebiet ausgesetzt.

§5
Erhebungsmerkmale

Erhebungsmerkmale der Flächenerhebung sind:

1. die Bodenflächen nach der Art,der tatsächlichen Nut-
zung,

2. die Bodenflächen nach der in einem Flächennutzungs-
plan (§ 5 des Baugesetzbuches) dargestellten Art
der Nutzung; Bodenflächen, die in einem Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt sind, werden unter
Benicksichtigung der sonstigen planungsrechtlichen
und der tatsächlichen Verhältnisse entsprechend den
Darstellungen eines Flächennutzungsplanes zugeord-
net.

Dritter Unterabschnitt
Bo d en n utzun g sha u pterhe bu n g

§6
Erhebungseinheiten

Erhebungseinheiten der Bodennutzungshaupterhe-
bung sind die Betriebe nach § 91 Abs. 1.

§7
Erhebungsad, Periodizität,

Efi ebungszeitraum, Merkmale

(1) Die Bodennutzungshaupterhebung wird in der Zeit
von Januar bis Mai durchgeführt:
1. allgemein alle zwei Jahre, beginnend 1999; hierbei

werden Merkmale zur Feststellung der betrieblichen
Einheiten und über die Nutzung der Gesamtflächen
erhoben;

2. allgemein alle vier Jahre, beginnend 1999; hierbei
werden Merkmale über die Nutzung der Bodenflächen
erhoben;

3. repräsentativ bei höchstens 100 000 Erhebungsein-
heiten in jedem Jahr mit Ausnahme der Jahre, in denen
die Erhebung nach Nummer 2 stattfindet; die Länder
Berlin, Bremen und Hamburg werden nur alle vier
Jahre, beginnend 1997, in die Erhebungen einbe-
zogen. Die Merkmale entsprechen mit Ausnahme des
Zwischenfruchtanbaus denjenigen der Erhebung nach
Nummer 2. Alle zwei Jahre, beginnend 2000' werden
zusätzlich Merkmale über die Nutzung der Gesamt-
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fläche erhoben. Die Merkmale über den Zwischen-
fruchtanbau werden alle vier Jahre, beginnend 1997,
erhoben.

(2) Die Erhebungen nach Absatz 1 sind alle zwei Jahre,
beginnend 1999, Bestandteil der Agrarstrukturerhebung
(§§ 25 bis 29) und werden in den Jahren ohne Agrarstruk-
turerhebung, beginnend 2000, gemeinsam mit der Vieh-
zählung (§§ 18 bis 20) durchgeführt.

§8
Ertebungsmerkmale und Berichtszeitraum

(1) Erhebungsmerkmale der Bodennutzungshaupterhe-
bung sind:

1. zur Feststellung der betrieblichen Einheiten:

der Betriebssitz, der Rechtsgrund des Besitzes, die Art
der Bewirtschaftung, die Rechtsstellung des Betriebs-
inhabers nach Einzelpersonen und Personengemein-
schaften oder juristischen Personen sowie die Art des
Betriebes,

2. bei der Nutzung der Gesamtfläche:

die Gesamtfläche nach Hauptnutzungs- und Kultur-
arten sowie die Größe der abgegebenen und erhal-
tenen Flädhen,

3. bei der Nutzung der Bodenflächen:

die Hauptnutzungsarten nach Nutzungszweck, Kultur-
arten, Pflanzengruppen, Pflanzenarten und Kultur-
formen sowie der Zwischenfruchtanbau nach der
Pflanzengruppe, Pflanzenart und dem Nutzungszweck
jeweils nach der Fläche.

(2) Der Berichtszeitpunkt für die Erhebungsmerkmale
nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 mit Ausnahme der Größe der
abgegebenen und erhaltenen Flächen ist der Tag der
ersten Aufforderung zur Auskunftserteilung. Der Berichts-
zeitraum für die Größe der abgegebenen und erhaltenen
Flächen ist der Zeitraum seit der letzten Erhebung. Der
Berichtszeitraum für die Erhebungsmerkmale nach Ab-
satz 1 Nr. 3 mit Ausnahme des Zwischenfruchtanbaus ist
das laufende Kalenderjahr. Der Berichtszeitraum für den
Zwischenfruchtanbau sind die Monate Juni des Vorjahres
bis Mai des laufenden Jahres.

Vierter Unterabschnitt
Gem üseanbau-

und Zierpflanzenerhebun g

§e
Erhebungseinheiten

Erhebungseinheiten der Gemüseanbau- und Zierpflan-
zenerhebung sind die Betriebe nach § 91 Abs. 1 mit
Flächen, auf denen GemÜse, Erdbeeren, Zerpflanzen
oder deren jeweilige Jungpflanzen zum Verkaul angebaut
werden.

§10
Erhebungsart, Periodizität'

Erhebungszeitraum, Merkmale

(1) Die Gemüseanbau- und Zierpflanzenerhebung wird
im Monat Juli durchgefÜhtt:

1. allgemein alle vier Jahre, beginnend 1992; hierbei
werden Merkmale über den Anbau von GemÜse, Erd-
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§11
Erhebungsmerkmale und Berichtszeitraum

(1) Erhebungsmerkmale der Gemüseanbau- und Zier-
pflanzenerhebung sind:

1. beim Anbau von Gemüse und Erdbeereni

die Pflanzengruppen, Pflanzenarten, Kulturformen,
Arten der Eindeckung, bei Spargel und Erdbeeren
außerdem der Stand der Erlragsfähigkeit, jeweils nach
derAnbaufläche, bei den Erhebungen nach § 10Abs. 1

Nr. 1 zusätzlich beiGemilse die Grundfläche sowie der
Anbau zur Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen bei
der Ezeugung und beim Absatz leweils nach der An-
baufläche,

2. bdm Anbau von Zierpllanzen:
die Grundfläche, die Pfl arzengruppen, Pflanzenarten,
Kulturformen, Arten der Eindeckung und die Venren-
dungszwecke jeweils nach der Anbaufläche sowie die
Tahl der ezeugten Topf- und Ballenpflanzen nach der
Pflanzengruppe, Pflanzenart und Kulturform,

3. bei der Anzucht von Jungpflanzen:
die Pflanzenarten.

@) Der Berlchtszeitraum ist das laufende Kalenderjahr.

Fünlter Unterabschnltt
Baumschulerhebung

§12
Erhebungselnhelten

. &hebungseinheilen der Baumsohulefiebung (Baum-
sctrulen) sind die Betriebe nach § 91 Abs. 1 mit Flächen,
auf denen Baumschulgewächse herangezogen werden
mit Ausnahme von Pflanzgärten in Forstbetrieben.

§13
Erhebungsail, Perlodizltät,'

Erhebungszeitraum, Merkmale

Die Baumschulerhebung wird allgemein alle vier Jahre,
beginnend 1996, ln der Zeil von Juli bis August durch-
geftihrt. Es werden Merkmale über die Nutzung dqr Baum-
sctrulflächen erhoben.

§14
Efiebungsmerkmale und Berichtszeitpunkt

(1) Erftebungsmerkmale der Baumschulerhebung sind
die Gesamtfläche einer Baumschule, die Flächen der
Bestände an Obstgehölzen, Obstunterlagen, Ziergehöl-
zen und Forstpflanzen sowie die Zahl, die Arlen und die
Anzqthtmerkrnale der Pfl anzen.
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beeren und Zierpflanzen, beiGemüse und Zierpllanzen (21Der Berichtszeitpunkt ist der Tag der ersten Auffor-
auch überdieAnzucht von Jungpflanzen, erhoben; derung zurAuskunftserteilung.

2. repräsentativ bei höchstens 12 000 Erhebungsein-
heiten ln jedem Jahr mit Ausnahme der Jahre, in denen
die Erhebung nach Nummer 1 stattfindet; hierbei
werden Merkmale über den Anbau von Gemüse und
Erdbeeren erhoben.

p) In den Ländern Berlin und Bremen wird nur die Erhe-
burB nach Absatz 1 Nr. 1 durchgerührt.

Sechster Unterabschnitt
Obsta n bauerhe bu ng

§15
Erhebungseinheiten

Erhebungseinheiten der Obstanbauerhebung sind die
Betriebe nach § 91 Abs. 1 mit Baumobstflächen, soweit
sie zusammen mindestens fünfzehn Ar betragen und das
auf dieser Fläche angebaute Obst oder die daraus her-
gestellten Ezeugnisse zum Verkauf bestimmt sind.

§16
Erfi ebungsart, f eriodizität,

Erlrebungszeitraum, Merkmale

Die Obstanbauerhebung wird allgemein alle fünf Jahre,
beginnend 1992, in der Zeil von Januar bis Juni durch-
geführt. Eswerden Merkmale überdie Nutzung derBaum-
obstflächen efioben.

§17
Erhebun gsmerkmale und Berichtszeitpunkt

(1) Erhebungsmerkmale der Obstanbauerhebung sind
die Gesamtfläche des Baumobstanbaus sowie die Obst-
arten, die Obstsorten, die Anbausysteme, die Pflanz- und
Umveredelungszeitpunkte und die Venrendungszwecke
des Obstes leweils nach der Fläche und der Zahl der
Bäume.

(2) Der Berichtszeitpunkt ist der Tag der ersten Auffor-
derung zur Auskunttserteilung.

ZweiterAbschnitt
Viehzählung

§18
Erhgbungselnhelten

(1) Erhebungseinheiten der Viehzählung slnd die Be-
triebe nach § 91 Abs. 1.

(2)Die Erhebungen erfassen die Bestände, die slch zum
Berichtszeitpunkt im unmittelbaren Besitz des Betriebs-
lnhabers oder -teiters befinden, ohne Rücksicht auf das
Eigentum oder die sonstigen Rechtsgründe des Besitres.
Beivorübergehend leerstehenden Ställen in der Geflügel-
haltung zum Berichtszeitpunkt ist derjenige Bestand maß.
geblich, der vor der letzten Stallräumung vorhanden war,
sofem diese nicht mehr als sechs Wochen zurückliegt.

§1e
Erhebungsart Periodizität,

Erhebungszeltpunkt Merkmale

(1 ) Die Viehzählung wird durchgeführt:

1. allgemein alle zwei Jahre, beginnend 1999, zum Be-
richtszeitpunkt 3. Mai; hierbei werden Merkmale über
die Bestände an Rindem, Schweinen, Schafen, Prer-
den und Gefügel erhoben;
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2. repräsentativ bei höchstens 100 000 Erhebungsein-
heiten alle zwei Jahre, beginnend 2000, zum Berichts-
zeitpunkt 3. Mai; hierbei werden Merkmale überdie Be-
stände an Rindern, Schweinen und Schafen erhoben;

3. repräsentativ bei höchstens 50 000 Erhebungseinhei-
ten in jedem Jahr zum Berichtszeitpunkt 3. August;
hieöei werden Merkmale über die Bestände an
Schweinen erhoben;

4. repräsentativ bei höchstens 80 000 Erhebungseinhei-
ten in ledem Jahr zum Berichtszeitpunkt 3. November,
beginnend 1998; hierbei werden Merkmale über die
Bestände an Rindern. und Schweinen erhoben.

(2) ln den Ländem Berlin, Bremen und Hamburg wird
nur die Erhebung nach Absatz 1 Nr. 1 durchgefÜhrt.

(3) Die Efiebung nach Absatz't Nr. 1 ist Bestandteil der
Agrarstrukturerhebung (§§ 25 bis 29). Die Erhebung nach
Absatz 1 Nr. 2 wird gemeinsam mit der repräsentativen
Bodennutzungshaupterhebuns (§§ 6 bis 8) durchgeführt.

§20
Erhebungsmerkmale

Efi ebungsmerkmale der Viehzählung sind:

1. bei den Beständen an Rindern und Schafen:

die Zahl, das Alter, das Geschlecht und der Nutzungs-
zweck derTiere,

2. bei den Beständen an Schweinen:

die Zahl der Tiere nach Lebendgewichtklassen und
Nutzungsanreck, bei Zuchtschweinen außerdem das
Geschlecht und bei Zuchtsauen die Trächtigkeit,

3. bei den Beständen an Pferden:

die Tahl und, außer bei Ponys und Kleinpferden, das
AlterderTiere,

4: bei den Beständen an Geflügel:

die Zahl, die Art, das Alter, das Geschlecht und der
Nutzungsanreck der Tiere.

DritterAbschnitt

§§ 21 bis 23
(weggefallen)

VierterAbschnitt
Strukturerhebungen in land-

und forstwirtschaftlichen Betrieben

Erster Unterabschnitt
Allgemeine Vorschriften

§24
Elnzelerlrebungen,

Programme, Periodizität
(1) Die Strukturerhebungen umfassen folgende Einzel-

erhebungen:
1. Agrarstrukturerhebung:

a) Grundprogramm (§ 27),

b) Ergänzungsprogramm (§§ 28 uncl29),

1Glg

2. Landwirtschaftszählung:
a) Haupterhebung (§ 33),
b) Weinbauerhebung (§ 36),
c) Gartenbauerhebung (§ 39),
d) BinnenfischereierhebunS (§ 42).

(2) Grundprogramm und Ergänzungsprogramm der
Agrarstrukturerhebung gemäß Absatz 1 Nr. 1 werden
gemeinsam durchgef ührt

(3) Die Agrarstrukturerhebung wird alle zwei Jahre,
beginnend 1 999, durchgeführt.

(4) Die Haupterhebung der Landwirtschaftszählung wird
gemeinsam mit der Agrarstrukturerhebung im ersten
Halbjahr 1 999 durchgeführt.

Zweiter Unterabschnitt
AgrarstruLturerhebung

§25
Efiebungseinheiten

Erhebungseinheiten der Agrarstrukturerhebung sind:
1. die Betriebe nach § 91 Abs. 1 beim Grundprogramm

gemäß § 27 Abs. 2 Nr. 1 und im Jahr der Haupter-
hebung der Landwirtschaft szählung beim Ergänzungs-
programm gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 1 für die Merkmale
über die Arbeitskräfte nach Personengruppen,

2. dielandwirtschaftlichen Betriebe nach § 91 Abs. 1 Nr. 1

in Verbindung mit Abs. 3 Satz 2 beirq Grundprogramm
gemäß § 27 Abs. 2 Nr..2 und beim Ergänzungs-
programm gemäß § 28 Abs. 1, ausgenommen für
die Merkmale über die Arbeitskräfte nach Personen-
gruppen gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 1 im Jahr der Haupt-
erhebung der Landwirtschaft szählung.

§26
(weggefallen)

§27
Ertebungsart, Periodizität,

Erhebungsmerkmale des Grundprogramms
(1) Das Grundprogramm besteht aus den Erhebungs-

merkmalen der
1. Bodennutzungshaupterhebung (§ 8 Abs. 1),

2. Viehzählung im Mai (§ 20).

(2) DieAngaben nach Absatz 1 werden erhoben:
1 . allgemein alle vier Jahre, beginnend 1999,
2. repräsentativ für höchstens 100 000 Erhebungseinhei-

ten alle vierJahre, beginnend 2001.

§28
Erhebungsart, Feriodizität,

Merkmale des Ergänzungsprogramms
(1) Die Erhebung für das Ergänzungsprogramm nach

§ 24 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b wird durchgeführt:
1. allgemein alle vier Jahre, beginnend 1999; hierbei wer-

den Merkmale über die Gewinnermittlung und die
Umsatzbesteuerung sowie die sozialökonomischen
Vefiältnisse des Betriebes und außer bei den Erhe'
bungseinheiten nach Nummer 2 über die Arbeitskräfiö
nach PersonengruPpen erhoben;
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2. repräsentativ bei höchstens 1 00 000 Erhebungseinhei-
ten alle zwei Jahre, beginnend 1999; hierbei werden
Merkmale über Eigentums- und Pachtverhältnisse an
der landwirtschaftlich genutzten Fläche, außerbetrieb-
liche Erwerbs- und Unterhaltsquellen, den Anfall und
die Aufbringung von Wirtschattsdüngem tierischer
Herkunft sowie über die Beschäftigung des Betriebs-
inhabers, seiner Familienangehörigen und der im
Betrieb Beschäftigten, die keine Familienangehörigen
sind, erhoben; Familienangehörige des Betriebsin-
habers im Sinne dieses Gesetzes sind sein Ehegatte
sowie die auf dem Betrieb lebenden Venrandten und
Verschwägerten;

3. repräsentativ beihöchstens 100 000 Erhebungseinhei-
ten alle vier Jahre, beginnend 2001 , für die sozialöko-
nomischen Verhältnisse des Betriebes.

@) tm Jahr der Haupterhebung der Landwirtschaftszäh-
lung werden die Merkmale über Eigentums- und Pacht-
verträltnisse an der landwirtschaftlich genutzten Fläche
allgemein erhoben. Dies gilt nicht für die Erhebung der in
den letzten zwei Jahren vereinbarten Pachtentgelte für
nicht von Ehegatten, Venrandten und Verschwägerten
gepachteten Flächen.

§2e
Erhebungsmerkmale und Berichtszeit

(1 ) Erhebungsmerkmale des Ergänzungsprogramms sind:

1. beiden Arbeitskräften nach Personengruppen:
die Gesamtzahl und die Arbeitszeiten im Betrieb,

2. bei der Beschäftigung des Betriebsinhabers, seiner
Familienangehörigen und der im Betrieb Beschäf-
tigten, die keine Familienangehörigen sind: '
a) beim Betriebsinhaber und seinen Familienangehöri-

gen:

das Geschlecht, Gebudsjahr, Geburtstag im Zeit-
raum 1. Januar bis 30. April oder 1. Mai bis 31. De-
zember, Venrvandtschafts- oder Schwägerschafts-
verhältnis zum Betriebsinhaber, die Betriebsleiter-
eigenschaft, die Arbeitszeiten im Betrieb, im Haus-
hah des Betriebsinhabers und in anderer Enrerbs-
tätigkeit,

b) bei den ständig im Betrieb Beschäftigten, die keine
Familienangehörigen sind:
das Geschtecht, Geburtsjahr, Geburtstag im Zeit-
raum 1. Januar bis 30. Apriloder 1. Mai bis 31. De-
zember, die Bezeichnung der ausgeübten Tätigkeit,
die Stellung im Beruf, die Betriebsleitereigenschaft
und die Arbeitszeiten im Betrieb,

c) bei den nicht ständig im Betrieb Beschäftigen, die
keine Familienangehörigen sind:

die Gesamtzahl nach Geschlecht und im Betrieb
geleisteter Arbeitszeit,

3. bei derGewinnermittlung:
die Art,

4. beiden sozialökonomischen Verhältnissen des Betrie-
bes:
Erwerbstätigkeit außefidb des Betriebes und sonstige
außerbetriebliche Einkommensquellen des Betriebs-
inhabers sowie das geschätzte Verhältnis (größer/
kleiner) zwischen dem außerbetrieblichen Einkommen
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und dem Einkommen aus dem Betriebt bei verheira-
teten Betriebsinhabem beziehen sich die Angaben
jeweils auf das Betriebsinhaberehepaar,

5. beim Anfall und der Aufbringung von Wirtschaftsdün-
gem tierischer Herkunfl :

die Düngerart, die Lagerungsart, die Lagerkapazität
und die Lagerdauer, das Aufbringen von Flüssigmist
auf selbstbewirtschafteten oder außerbetrieblichen
Flächen sowie die Übernahme und Aufbringung von
Flüssigmist aus anderen Betrieben,

6. bei den Eigentums- und Pachtverhältnissen an der
landwirtschaft lich genutäen Fläche:
die Größe der gesamten eigenen Fläche, die Größe der
eigenen selbstbewirtschafteten, der verpachteten und
der unentgeltlich zur Bewirtschaftung abgegebenen
Flächen, die Größe der gepachteten Flächen nach
Verpächtergruppen und der unentgeltlich zur Bewirt-
schaftung efialtenen Flächen, die Pachtentgelte für
nicht von Ehegatten, Venrandten und Verschwägerten
gepachteten Höfen und Einzelgrundstücken, bei Höfen
nach der Größe der betroffenen Fläche, bei Einzel-
grundstücken zusätzlich nach der Art der Nutzung
sowie die in den letzten zwei Jahren vereinbarten
Pachtentgelte für Einzelgrundstücke nach der Art der
Nutzung und der Größe der betroffenen Flächen,

7. bei den außerbetrieblichen Enlrerbs- und Unterhalts-
quellen:
das Einkommen des Betriebsinhabers und seines Ehe-
gatten und der auf dem Betrieb tebenden und im
Betrieb mithelfend.en Venrandten und Verschwägeften
nach derArt oder Herkunft,

8. bei der Umsatzbesteuerung:
die Form.

(2) Der Berichtszeitraum für die Erhebungsmerkmale
nach Absatz 1 Nr. 1. 2 Buchstabe c, Nr. 4, 5, mit Aus-
nahme der l-agerkapazität, und Nr. 7 sind die Monate Mai
des Voriahres bis April des laufenden Jahres. Der Be-
richtszeitraum ltir die Erhebungsmerkmale nach Absatz 1

Nr. 2 Buchstabe a und b sind vier aufeinanderfolgende
Wochen, die ganz oder teilweise auf den April des laufen-
den Jahres entfallen. Der Berichtszeitpunkt für die Er-
hebungsmerkmale nach Absatz 1 Nr. 3, 5 für die Lager-
kapazität, Nr. 6, mit Ausnahme der Pachtentgelte, und
Nr. 8 lst der Tag der ersten Aufforderung zur Auskunfts-
erteilung. Der Berichtszeitraum für die Pachtentgelte ist
das laufende Pachtjahr.

§§ 30 und 31

(weggefallen)

Drltter Unterabschnitt
Haupterhebung der

La ndwi rtschaf tszählung

§32
Erhebungseinhelten

Erhebungseinheiten der Haupterhebung sind:

1. die Erhebungseinheiten der Agrarstrukturerhebung
(§ 25) für die aus der Agrarstrukturerhebung entnom-
menen Angaben,
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2. die Betriebe nach § 91 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit
Abs. 3 Satz 2lür die übrigen zu erhebenden Merkmale
(§ 33).

§33
Erhebungsart, Merkmale

(1) Allgemein werden die Angaben zum Grundpro-
gramm (§ 27 Abs. 2 Nr. 1)und zum Ergänzungsprogramm
(§ 28 Abs. 1 Nr. 1 und Absatz 2) der Agrarstrukturerhebung
übernommen sowie Merkmale über die Vermietung von
Unterkünften an Ferien- oder Kurgäste und bei Betriebs-
inhabem. die 45 Jahre und älter sind, über die Hofnach-
folge erhoben.

(2) Repräsentativ bei höchstens 1OO O0O Erhebungsein-
heiten werden die Angaben zum Ergänzungsprogramm
der Agrarstrukturerhebung (§ 28 Abs. 1 Nr. 2) übemom-
men sowie die Merkmale über die Berufsbildung des
Betriebsinhabers, seines Ehegatten und des Betriebs-
leiters, die überbetrieblichen Bindungen beim Absatz von
Ezeugnissen sowie die soziale Sicherung des Betriebs-
inhabers und seiner Familienangehörigen (§ 28 Abs. 1

Nr. 2), soweit sie im Betrieb tätig sind oder waren, er-
hoben.

§34
Erhebungsmerkmale und Berichtszeit

(1) Erhebungsmerkmale der Haupterhebung sind neben
den Erhebungsmerkmalen des Grundprogramms (§ 27
Abs. 1) und des Ergänzungsprogramms (§ 29 Abs. 1 Nr. 2
bis 7) der Agrarstrukturerhebung:

1. bei der Vermietung von Unterkünften an Ferien- oder
Kurgäste:

die Zahl der Betten nach der Art der Unterkunft,

2. bei der Hofnachfolge:

Vereinbarung, Absprache oder sonstige Verständi-
gung über die Hofnachfolge, das Alter, das Ge-
schlecht, landwirlschaft liche und außerlandwirtschaft-
liche Berufsbildung eines Hofnachfolgers sowie die
Mitarbeit im Betrieb,

3. bei der Berufsbildung des Betriebsinhabers, seines
Ehegatten und des Betriebsleiters:

landwirtschaftliche und außerlandwirtschaftliche Be-
rufsbildung jeweils nach der Art des Abschlusses,

4. bei den überbetrieblichen Bindungen beim Absatz von
Ezeugnissen:

die Mitgliedschaft in Ezeugergemeinschaften oder
-organisationen und einzelvertragliche Bindungen, die
Art und der Umfang der einbezogenen Ezeugnisse,

5. bei der sozialen Sicherung des Betriebsinhabers und
seiner Familienangehörigen:

die Mitgliedschaft in landwirtschaftlichen Alterskassen
und in der gesetzlichen Rentenversicherung.

(2) Der Berichtszeitraum für die Erhebungsmerkmale
nach Absatz 1 Nr. 1, 4 und 5 ist das dem Erhebungszeit-
raum vorausgehende Kalenderiahr. Der Berichtszeitpunkt
lür die Erhebungsmerkmale nach Absatz 1 Nr. 2 und 3 ist
der Tag der ersten Aufforderung zur Auskunftserteilung.

1641

Vierter Unterabschnitt
Weinbauerhebung

§3s
Erhebungseinheiten

Erhebungseinheiten der Weinbauerhebung sind:
1. für die Merkmale über die bestockte Rebfläche und die

Rebsode
a) alle Betriebe mit einer bestockten Rebfläche, auch

. soweit nicht im Ertrag stehend, von insgesamt
mindestens zehn Ar,

b) alle Betriebe mit einer bestockten Rebfläche, auch
soweit nicht im Eilrag stehend, von insgesamt
weniger als zehn Ar, die Trauben, Traubenmost,
Wein oder vegetatives Vermehrungsgut zum Ver-
kauf eaeugen,

2. tür die übrigen Merkmale alle Betriebe nach § 91 Abs. 1

mit einer bestockten Rebfläche, auch soweit nicht im
Edrag stehend, von insgesamt mindestens dreißig Ar.

§36
Erhebungsart, Periodizität,

Erhebun gszeitraum, Merkmale
(1) Die Weinbauerhebung wird 1999 durchgeführt.
(2) Allgemein werden die Angaben zur bestockten Reb-

fläche und ijen Rebsorten der Weinbaukartei und zu
den übrigen Flächen des Betriebes, den Eigentums- und
Pachtverhältnissen, der Rechtsstellung des Betriebsinha-
bers, den sozialökonomischen Verhältnissen des Betrie-
bes, der Gewinnermittlung und den Arbeitskräften nach
Personengruppen der Haupterhebung der Landwirt-
schaftszählung entnommen sowie Merkmale über die
Vermarktung erhoben.

(3) Repäsentativ werden die Angaben zu den über-
betrieblichen Bindungen beim Absatz, zur Beschäftigung
des Betriebsinhabers, seiner Familienangehörigen und
der im Betrieb Beschäfligten, die keine Familienange-
hörigen sind, sowie zu der Berufsbildung des Betriebs-
leiters der Haupterhebung der Landwirtschaftszählung
entnommen.

§37
Erhehungsmerkmale und Berichtszeit

(1) Erhebungsmerkmale der Weinbauerhebung sind:

1. bei den Flächen des Betriebes:

die landwirtschaftlich genutzte Fläche nach Haupt-
nutzungsarten, die bestockte Rebfläche nach der Art
der Nutzung und der Art der Unterstützungsvonich-
tungen sowie ihre Belegenheit,

2. bei den Rebsorten:

der Name, die Anbaufläche und die Altersgruppen,
3. bei den Eigentums- und Pachtverhältnissen:

die Größe der eigenen selbstbewirtschafteten, ge-
pachteten und unentgeltlich zur Bewirtschaftung
erhaltenen landwirtschaft lich genutzten Fläche,

4. bei der Rechtsstellung des Betriebsinhabers:
Einzelperson und Personengemeinschaften oder juri-
stische Personen,
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5. bei den sozialökonomischen Verhältnissen des Be-
triebes:
die Enryerbstätigkeit außerhalb des Betriebes und
sonstige außerbetriebliche Elnkommensquellen des
Betriebsinhabers sowie das geschätzte Verhältnis
(größer/kleiner) zwischen dem außerbetrieblichen
Einkommen und dem Einkommen aus dem Betrieb;
bei verheirateten Betriebsinhabern beziehen sich die
Angaben jeweils auf das Betriebsinhaberehepaar,

6. bei der Gewinnermittlung:
die Art,

7. bei derVermarktung:
die Verureilung des Lesegutes, die Absatzarten und
Absatzwege jeweils nach dem Umfang,

8. bei den überbetrieblichen Bindungen beim Absatz:
die Mitgliedschafi in Ezeugergemeinschaften, Win-
zergdnossenschaften und einzelvertragliche Bindun-
gen sowie die dort eingebrachte Rebfläche oder
Weinmostmenge,

9. bei den Arbeitskräften nach Personengruppen:
die Gesamtzahl und die Arbeitszeiten im Betrieb,

10. bei der Beschäftigung des Betriebsinhabers, seiner
Familienangehörigen und der im Betrieb Beschäftig-
ten, die keine Familienangehörigen sind:

a) beim Betriebsinhaber und seinen Farnilienange-
hörigen:

das Geschlecht, Geburtsjahr, Geburlstag im Zeit-
raum 1. Januar bis 30. April oder 1. Mai bis
31 . Dezember, Venrvandtschaft s- oder Schwäger-
schaftsverhältnis zum Betriebsinhaber, die Be-
triebsleitereigenschaft, die Arbeitszeiten im Be-
trieb, im Haushalt des Betriebsinhabers und in
anderer Enrerbstätigkeit,

b) beiden ständig im Betrieb Beschäftigen, die keine
Familienangehörigen sind:

das Geschlecht, Geburtsjahr, Geburtstag im Zeit-
raum 1. Januar bis 30. April oder 1. Mai bis
31 . Dezember, die Bezeichnung der ausgeübten
Tätigkeit, die Stellung im Beruf, die Betriebsleiter-
eigenschaft und dieArbeitszeiten im Betrieb,

c) beiden nicht ständig im Betrieb Beschäftigten, die
keine Familienangehörigen sind:
die Gesamtzahl nach Geschlecht und im Betrieb
geleisteter Arbeitszeit,

1 1. bei der Berufsbildung des Betriebsleiters:
die landwirtschaftliche Berufsbildung jeweils nach der
Art des Abschlusses.

(2) Der Berichtszeitpunkt für die Erhebungsmerkmate
nach Absatz 1 Nr. 1, ausgenommen die landwirtschaftlich
genutzte Fläche nach Hauptnutzungsaften, und Absatz 1
Nr. 2 ist der 31. August des Erhebungszeitraums. Der
Berichtszeitpunkt für die Erhebungsmerkmale nach Ab-
satz 1 Nr. 1, ausgenommen die Rebfläche nach derArt der
Nutzung und der Art der Unterstützungsvonichtungen
sowie ihre Belegenheit, Absatz 1 Nr. 3, 4, 6 und 11 ist der
Tag der ersten Aufforderung zur Auskunftserteilung. Der
Berichtszeitraum für die Erhebungsmerkmale nach Ab-
satz 1 Nfs Z und 8 ist das dem Erhebungszeitraum vor-
ausgehende Kalenderjahr. Die Berichtszeiträume für die
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Erhebungsmerkmale nach Absatz 1 Nr. 5, 9 und 10
Buchstabe c sind die Monate Maides Vorjahres bls April
des laufenden Jahres sowie nach Absatz 1 Nr. 10 Buch,
stabe a und b vier aufeinanderfolgende Wochen, die ganz
oder teilweise auf den April des laufenden Jahres ent-
fallen.

Fänfter Unterabschnitt
Gartenbauerhebung

§38
Ertebungseinheiten

Erhebungseinheiten der Gartenbauerhebung sind:

1. alle Betriebe, die Gartenbauezeugnisse zum Verkauf
anbauen, mit einer gärtnerischen Nutzfläche von min-
destens fünfzehn Ar,

2. alle Betriebe, die Gartenbaueaeugnisse zum Verkauf
anbauen, mit einer gärtnerischen trtütznacne unter Glas
oder Kunststoff.

§3e
Erhebungsart, Periodizität,

Erfi ebungszeitraum, Merkmale

(1) Die Gartenbauerhebung wirfl allgemein 1994 im
ersten Halbjahr durchgeführt.

(2) Hierbei werden Merkmale über die Betriebsart, die
Fiächen des Betriebes, die Flächen unter Glas oder Kunst-
stoff, die Bewässerungsanlagen, die Lageräume, die
Betriebseinnahmen, die Pachtverhältnisse, die Gewerbe-
oder Nebenbetriebe, die Rechtsstellung des Betriebs-
inhaberc, die sozialökonomischen Verhältnisse des Be-
triebes, die Buchführung, die Vermarktung, die Aöeits-
kräfte sowie die Berufsbildung des Betriebsleiters und
seines Ehegatten erhoben.

§40
Erhebungsmerkmale und Berichtszeit

(1) Erhebungsmerkmale der Gartenbauerhebung sind:
1. bei der Betriebsart:

die Ezeugung zum Verkauf sowie Handel und Dienst-
leistungen,

2. beiden Flächen des Betriebes:

die Gesamtfläche, die landwirtschaftlich genutzte
Fläche sowie die gartenbaulich genutäe Fläche nach
Pflanzengruppen und -arten sowie nach Eindeckung,

3. bei den Flächen unter Gtas oder Kunststoff:

die Grundfläche nach der Art und dem Alter der An-
lagen, die Art und der Verbrauch der zur Beheizung
venuendeten Energie sowie das Lagervolumen von
Heizö1,

4. bei den Bewässerungsanlagen:

die Ausstattung mit Beregnungs- und sonstigen Be-
wässerungsanlagen sowie die Größe der Fläche, die
beregnet oder bewässert werden kann,

5. bei den Lagenäumen:

die Art und die Größe, '
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6. bei den Betriebseinnahmen:

die Herkuntt sowie der jeweilige Anteil an den gesam-
ten Betriebseinnahmen nach Art der Eaeugnisse und
Dienstleistungen,

7. bei den Pachtverhältnissen: '
die Größe der gepachteten Fläche, gepachteter Be-
trieb und Venrr,andtschaft spacht,

8. bei den Gewerbe- oder Nebenbetrieben:
die Art, '

9. bei der Rechtsstellung des Betriebsinhabers:
Einzelpersonen und Personengemeinschaften oder
luristische Person sowie die Betriebsleitereigen-
schaft,

10. bei den sozialökonomischen Verhältnissen des Be-
triebes:
Erwerbstätigkeit außerhalb des Betriebes und sonsti-
ge außerbetriebliche Einkommensquellen des Be-
triebsinhabers sowie das geschätzte Verhältnis (grö-
ßerlkleiner) zwischen dem außerbetrieblichen Ein-
kommen und dem Einkommen aus dem Betrieb; bei
verheirateten Betriebsinhabem beziehen sich die An-
gaben jeweils auf das Betriebsinhaberehepaar,

1 1. bei der Buchführung:

dieArt,
12. bei der Vermarktung:

die Art und die Anteile der Absatzwege,
13. bei den Arbeitskräften:

die Zahl der Arbeitskräfte nach der Familienange-
hörigkeit (§ 22 Abs. 1 Satz 2), dem Geschlecht und
Arbeitszeitgruppen.

14. bei der Berufsbildung des Betriebsleiters und seines

. Ehegatten:
die fachbezogene Berufsbildung nach der Art des
Absbhlusses.

(2) Der Berichtszeitraum für die Erhebungsmerkmale
nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3, 6 bis 8, 10, 12 und 13 ist das
dem Erhebungszeitraum vorausgehende Kalenderiahr.
Der Berichtszeitpunkt für die übrigen Erhebungsmerkmale
ist der Tag der ersten Aufforderung zur Auskunftser-
teilung.

Sechster Unterabschnitt
Bi nne nf ischereie rhebung

§41
Erhebungseinhelten

Erhebungseinheiten der Binnenfi schereierhebung sind:

1. die Betriebe, die Fluß- oder Seenfischerei zu Erwerbs-
zwecken mit einem Fischfang von iähdich mindestens
zehn Dezitonnen Fisch betreiben,

2. die Betriebe, die Fischhaltung oder Fischzucht zu
Enrerbszwecken betreiben und über eine Ezeugungs-
fläche von mindestens einhundert Quadratmetern
Forellen- oder fünftausend Quadratmetern Karpfen-
teich verfügen,

3. die Betriebe, die zu Enarerbszwecken in Netzgehegen,
Benätern oder in ähnlichen Einrichtungen jährlich min-
destens fünf Dezitonnen Fisch ezeugen.

§42
Erhebungsart, Periodizität,

Erhebungszeitraum, Merkmale
(1) Die Binnenfischereierhebung wird allgemein 1994 im

ersten Halbjahr durchgeführt.
(2)BeiBetrieben nach § 41 Nr. 1 werden Merkmale über

die befischten Gewässer und den Fischfang erhoben.
(3) Bei Betrieben nach § 41 Nr.2 und 3 werden Merk-

male über die Fischhaltung in Netzgehegen, Behältern
oder ähnlichen Einrichtungen, die fischwirtschaftlich
genutäen Anlagen, die Eaeugung und die Futtermittel
erhoben.

(4) Bei allen Arten der Binnenfischerei werden Merkmale
über. die Betriebszweige, den Enarerbscharakter, die
Rechtsstellung des Betriebsinhabers, die Arbeitskräfte
und die Berufsbildung des Betriebsleiters erhoben.

§43
Erhebungsmerkmale und Berichtszeit

(1) Erhebungsmerkmale der Binnenfischereierhebung
sind:

1. bei den befischten Gewässern:

clie Art und Größe,

2. beim Fischfang;
die Fangmenge nach der Art der Fische und des
Betr ebes,

3. bei oer Fischhaltung in Netzgehegen, Behältern oder
ähnlichen Einrichtungen:

die Art, Zahl und das Volumen der Gehege,
4. bei den fischwirtschaftlich genutzten Anlagen:

dieArt und Größe,

5. beiderEaeugung:
die Menge nach der Art der Fische, Ezeugungsrich-
tung und der Anlagen,

6. bei den Futtermitteln:
der Verbrauch nach der Art des Futters und der
Fische,

7. bei den Betriebszweigen:

, die Art,
8. bei den Arbeitskräften:

die Zahl der Arbeitskrätte nach der Familienange-
hörigkeit (§ 22 Abs. 1 Satz 2), dem Geschlecht und
ArbeitszeitgruPPen,

9. beim Enrerbscharakter:
dieArt,

10. bei der Rechtsstellung des Betriebsinhabers:
Einzelperson und Personengemeinschaften oder juri'
stische Person,

11. bei der Berufsbildung des Betriebsleiters:
die fachbezogene Berufsbildung nach der Art des
Abschlusses.

(21 Oer Berichtszeitraum für die Erhebungsmerkmale
nach Absatz 1 Nr. 1 bis 8 ist das dem Erhebungszeitraum
vorausgehende Kalenderjahr. Der Berichtszeitpunkt lÜr
die Erhebungsmerkmale nach Absatz 1 Nr. 9 bis 11 ist der
Tag der ersten Aufforderung zur Auskunftserteilung.
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FünfterAbschnitt
(weggefallen)

Sechster Abschnitt
Ernteerhebung

§44
Allgemeine Vorschrlft

Die Emteerhebung umfaßt:

1. Emte- und Betriebsberichterstattung,

2. Besondere Emteermittlung.

§4s
(weggefallen)

§46
Emte- und Betrlebsberichterstattung

(1) Die Emte- und Betriebsberichterstattung wird in
iedem Jahr, außer in den ländem Berlin und Bremen, in
den Monaten April bis Dezember durchgeführt. Sie umfaßt
Schätzungen über den Wachstumsstand und wachstums-
beeinflusseinde Bedingungen sowie über voraussichtliche
und endgültige Naturalerträge des laufenden Jahres.
Ergänzend werden, außer im [-and Hamburg, die Merk-
male Gesamtemtemengen und Vonatsbestände bei
einzelnen Getreidearten und Kartoffeln sowie bei Feld-
füichten die Flächen der vorangegangenen Emte und
Aussaatflächen geschätzt. Bei Reben werden zusätzlich
die Merkmale Dauer der Lese, Mostausbeute, Mostge-
wicht, Säuregehalt, Güte des Mostes uriO EAOse ftlr Most-
verkäufe efioben, bei Obst die Emtevenrvendung ge-
schätzt. Fürdie ergänzende Schätzung nach § 65 können
zusätzlich die Merkmale Verfütterung von Milch im Be-
trieb, Eigenverbrauch, Direktvermarktung sowie Anliefe-
rung an Molkereien und Milchsammelstellen jeweils nach
der Menge sowie die Tahl der Milchkühe herangezogen
werden. Die Schätzungen werden von Emte- und Be-
triebsberichterstattem vorgenommen, sie werden bei
diesen erhoben.

lBl Zur Ergänzung der Schätzungen von Emteerträgen
nach AbsaE 1 §atz 1 und 2 können in jedem Jahr bei
höchstens 14000 landwirtschaftlichen Betrieben nach
§ 91 Abs. 1 Nr. 1 in Veöindung mit Abs. 3 Satz 2 od,er
bei Obst für höchstens 0,5 vom Hundert derAnbauflächen
die Erträge repräsentativ festgestellt werden. Dabei dürfen
iährlich nicht mehr als fünf Arlen von Gemüse, Obst oder
landwirtschaftlichen Felctfrüchten, mit Ausnahme der
gemäß § 47 Abs. 2 erfaßten landwirtschaftlichen Feld-
früchte, insgesamt jedoch nicht mehr als sechs dieser
Men, sowie Weinmost einbezogen werden.

§47
Beeondere Emteermtttlung

(1)Die Besondere Emteermittlung wird repräsentativ in
ledem Jahr, außer ln den ländem Berlin, Bremen und
Hamburg, auf höchstens 14000 Feldem landwirtschaft-
licher..Betriebe nach § 91 Abs. 1 Nr. 1 in Veöindung mit
Abs. g\atz Z durchgeführt. Der Berichtszeltraum ist das
laufende Kalenderiahr
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(2) Ermittelt werden die Naturalerträge bei landwirt-
schaftlichen Feldfrüchten. Weitere Erhebungsmerkmale
sind die Größe der in die Erhebung einbezogenen Fläche,
die Sorte und die Gesamtemtemenge. Bei Getreide
werden zusätzlich Beschaffenheitsmerkmab ermfttelt. Die
Ermittlung der Beschaffenheitsmerkmale umfaßt die
Untersuchung der lnhaltsstoffe und Verarbeitungselgen-
schaften sowie der Belastung mit Schadstoffen ein-
schließlich der radioaktiven Substanzen.

(3) Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten erläßt mit Zustimmung des Bundes-
rates eine allgemeine Venrrraltungsvorschrift, in der die
Grundsätze lür die Durchführung der Besonderen Emte-
ermittlung festgelegt werden.

(4) Die Ermittlung der Beschaffenheitsmerkmale ist Auf-
gabe des Bundes. Zuständig für die Erfüllung der Auf-
gaben des Bundes nach Satz 1 ist die Bundesanstalt für
Getreide-, Kartoffel- und Fettforschung.

. SiebterAbschnitt
Geflügelstatistik.

Erster Unterabschnitt
Allgemelne Vorschrlft

§48
Einzelettrbungen

Die Geflügelstatistik ümfaßt folgende Einzelerhebun-
gen:

1. Erhebung in Brütereien,

2. Erhebung in Untemehmen mit Hennenhaltung,
3. Erhebung in Geflügelschlachtereien.

Zwelter Unterabschnltt
Erhebung ln Bräterelen

§4e
Erhebungseinheiten

Erhebungseinheiten sind die Briltereien mit einem Fas-
sungsvermögen von mindestens 1 000 Eiem ausschließ,
lich des Schlupfraumes. Die Untemehmen geben ihre
Meldung untergliedert nach Betrieben ab. Untemehmen
mit Betrieben ln verschiedenen Ländem haben für jedes
[-and, in dem sie einen Betrieb haben, gesondert zu
melden.

§s0
Erhebungsart Perlodlzltät, Merkmale

Die Erhebung wird allgemein ln jedem Monat durchge-
führt. Es werden Merkmale iiber die Brutelereinlagen und
die Käkenezeugung erhoben.

§s1
Erhebungsmerkmale und Berlchtszeltraum

(1 ) Erhebungsmerkmale sind:

1. die Zahl der elngelegten Bruteler zur Ezeugung
von Hühnem; Enten, Gänsen, Truthühnem und Perl-
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hühnern sowie die Zahl der geschlüpften Küken, bei
Hühnern auch nach Nutzungsrichtung und Verwen-
dungszweck,

2. zusätzlich das Fassungsvermögen der Brutanlagen
ausschließlich des Schlupfraumes.

(2) Der Berichtszeitraum für die Erhebungsmerkmale
nach Absatz 1 Nr. 1 ist der jeweilige Monat, für das Efte-
bungsmerkmal nach Absatz 1 Nr.2 der Monat Dezember.

Dritter Unterabschnitt
Erhebung ln

Unternehmen mit Hennenhaltung

§s2
Erhebungseinhelten

Erhebungseinheiten sind Untemehmen mit mindestens
3 000 Hennenhaltungsplätzen. Die Untemehmen geben
ihre Meldung untergliedert nach Betrieben ab. Untemeh-
men mit Betrieben in verschiedenen Ländem haben für
jedes l-and, in dem sie einen Betrieb haben, gesonded zu
melden.

§53
Erhebungsart, Periodizität, Merkmale

Die Erhebung wird allgemein in jedem Monat durch-
geführt. Es werden Merkmale über Hennenhaltung und
Eierezeugung erhoben.

§54
Ertrebungsmerkmale und Berichtszeit

(1 ) Erhebungsmerkmale sind:

1. die ähl der vorhandenen Hennenhaltungsplätze und
der legenden Hennen sowie die Zahl der ezeugten
Eier,

2. zusätzlich die Haltungsform und der Bestandsaufbau
nach Altersklassen und Legeperioden

(2) Der Berichtszeitpunkt für die Erhebungsmerkmale
nach Absatz 1 Nr. 1 ist mit Ausnahme der Zahl der ezeug-
ten Eier der 1. Tag des Monats, für die Erhebungsmerk-
male nach Absatz 1 Nr. 2 der 1. Dezember. Der Berichts-
zeitraum für die Zahl der ezeugten Eier ist der jeweilige
Vormonat.

Vierter U nterabschnltt
Erhebung ln

G ellü g e tsch lachte re len

§s5
Erhebungselnhelten

Erhebungseinheiten sind für die Erhebungsmerkmale
nach § 57 Abs. 1 die Geflügelschlachtereien mit einer
Schlachtkapazität von mindestens 2 000 Tieren im Monat.
Die Untemehmen geben ihre Meldung untergliedert nach
Betrieben ab. Untemehmen mit Betrieben in verschiede-
nen ländem ha'ben für jedes Land, in dem sie einen
Betrieb haben, gesondert zu melden.
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§56
Erhebungsart, Periodizität, Merkmale

Die Erhebung wird allgemein in jedem Monat durch-
geführt. Es werden Merkmale über Geflügelschlachtungen
erhoben.

§s7
Erhebungsmerkmale und Berichtszeitraum

(1) Erhebungsmerkmale sind:

1. das Schlachtgewicht des geschlachteten Geflügels
nach der Art, nach Herrichtungsform und Angebotszu-
stand,

2. zusätzlich die monatliche Schlachtkapazität.
(2) Der Berichtszeitraum für die Erhebungsmerkmale

nach Absatz 1 Nr. 1 ist der jeweilige Monat, für das Erhe-
bungsmerkmal nach Absatz 1 Nr. 2 der Monat Mä2.

AchterAbschnitt
Schlachtungs- und

Schlachtgewichtsstatistik

Erster Unterabschnitt
Allgemeine Vorschrift

§s8
Einzelerhebungen

Die Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik um-
faßt folgende Einzelerhebungen:

1. Erhebung der Schlachtungen,

2. Erhebung der Schlachtgewichte.

Zweiter Unterabschnitt
Erhebung über Schlachtungen

§5s
Efiebungsad, Perlodizität, Merkmale

Die Erhebung wird allgemein in jedem Monat durch-
geführt. Es werden Merkmale über Schlachtungen von
Rindern, Kälbern, Schweinen, Schafen, Ziegen und
Pferden, an denen nach den Bestimmungen des Fleisch-
hygienegesetzes die Schlachttier- und Fleischunter-
suchung vorgenommen wurde, erhoben.

§60
Erhebungsmerkmale und Berlchtszeitraum

(1) Erhebungsmerkmale der Schlachtungsstatistik sind
die Zahlder in § 59 genannten Tiere nach Herkunft, Tierart
und Kategorie, Art der Schlachtung sowie der Tauglich-
keit.

(2) Der Berichtszeitraum fÜr die Erhebungsmerkmale
nach Absatz 1 ist der jeweilige Monat.
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Dritter Unterabschnitt
Schlachtgewichtsstatistik

§61
Erhebungsart, Periodizität, Merkmale

Die Erhebung wird allgemein in jedem Monat durchge-
führt. Es werden Merkmale über Schlachtgewichte von
Rindern, Kälbern, Schweinen und Schafen auf Grund der
nach der Vierten Vieh- und Fleischgesetz-Durchführungs-
verordnung zu erstattenden Meldungen erhoben.

§62
Ertebungsmerkmale und Berichtszeltraum

(1) Erhebungsmerkmale der Schlachtgewichtsstatistik
sind das Gesamtschlachtgewicht und die Zahl der in § 61
genannten Tiere nach Kategorien und Handelsklassen.

(2) Der Berichtszeitraum für die Erhebungsmerkmale
nach Absatz 1 ist der jeweilige Monat.

Neunter Abschnitt
Milchstatistik

§63
Erhebungsart, Periodizität, Merkmale

Die Erhebung wird allgemein in jedem Monat durch-
geführt. Es werden Merkmale über die Erzeugung von
Milch auf Grund der nach der Milch-Meldeverordnung zu
erstattenden Meldungen erhoben.

§64
Erhebungsmerkmal und Beächtszeiiraum

(1) Erhebungsmerkmal ist die angelieferte Milchmenge
nach Kreisen.

(2) Der Berichtszeitraum für das Erhebungsmerkmal
nach Absatz 1 ist der jeweilige Monat.

§65
Ergänzende Schätzung

Die Differenz zwischen angelieferter und ezeugter
Milchmenge sowie die Venrvendung der Milch beim Ezeu-
ger jeweils nach Kreisen werden durch die statistischen
Amter der Länder geschätzt.

Zehnter Abschnitt
Hochsee- und Küstenfischereistatistik

§66
Erhebungselnheiten

Erhebungseinheiten sind die Fischereibetriebe, die See-
fischmärkte, die Fischvenruertungsgenossenschaften so-
wie die Betriebe.von Fischhandel und Fischverarbeitung.

§67
Erft ebungsart, Periodizität, Merkmale

Die Erhebung wird allgemein in jedem Monat durch-
geführt. Es werdpn Merkmale über die Fangreise und die
Fangergebnisse vin Fischen erhoben.
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§68
Erfiebungsmerkmale und Berichtszeitraum

(1) Erhebungsmerkmale bei Anlandungen deutscher
Fischereifahzeuge innerhalb und außerhalb des Gel-
tungsbereiches dieses Gesetzes und bei Anlandungen
ausländischer Fischereifahz:euge unmittelbar vom Fang-
platz aus im Geltungsbereich dieses Gesetzes sind:
1. Beginn und Ende der Fangreise,
2.. Fangplatz,
3. Fanggerät,
4. Verarbeitung an Bord nach Art, Menge und Form,
5. Anlandehafen,
6. Anlandegebiet,
7. Fangergebnis nach Absatzart ieweils nach Fischart,

Menge und Erlös.
(2) Bei Anlandungen deutscher Küstenfischereifahr-

zeuge innefialb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes
werden nur die in Absatz 1 Nr. 2, 5 bis 7 genannten Efie-
bungsmerkmale erhoben.

(3) Der Berichtszeitraum für die Erhebungsmerkmale
nach Absatz 1 ist der jeweilige Monat.

ElfterAbschnitt
Weinstatistik

Erster Unterabschnitt
Allgemeine Vorschrift

§6e
Einzelerhebungen

Die Weinstatistik umfaßt folgende Einzelerhebungen:
1. Rebflächenerhebung,
2. Emteerhebung,
3. Erhebung derErzeugung,
4. Bestandserhebung.

Zweiter Unterabschnltt
R ebfläche nerhebung

-§70
Erhebungsart, Perlodlzität, Merkmale

Die Erhebung wird allgemein in jedem Jahr durch-
geführt. Es werden Merkmale über Rebflächen erhoben.

' §7t
Erhebungsmerkmale und Berichtszeit

(1) Erhebungsmerkmale der Rebflächenerhebung sind
die Größe der mit Keltertrauben bestockten Rebfläche
und deren Veränderung nach Rebsorten, Anbaugebieten
und Ertragsklassen. Bei der Ezeugung vegetativen Ver-
mehrungsgutes von Reben sind Erhebungsmerkmale die
bestockte Rebfläche nach Pflanzgutkategorien und Reb-
sorten.

(2) Der Berichtszeitpunkt für die Größe der mit Kelter-
trauben bestockten Rebflächen ist feweils der 31. August.
Der Berichtszeitraum für deren Veränderung ist das abge-
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laufene Weinwirtschaflsjahr. Der Berichtszeitraum bei der und alle Unternehmen des Großhandels mit Wein und
Erzeugung von vegetativem Vermehrungsgut ist das Traubenmost.
abgelauf ene Weinwirtschattsjahr.

§76
Erhebungsad, Periodizität,

Merkmale, Erhebungszeitpunkt

Die Erhebung wird allgemein in jedem Jahr durch-
geführt. Es werden Merkmale über Weinbestände erho.
ben. Erhebungszeitpunkt ist spätestens der 7. September
eines jeden Jahres.

Dritter Unterabschnitt
Ernteerhebung

§72
Erhebungsart, Periodizität,

Merkmale, ErhebungszeitPunkt

Die Erhebung wird allgemein in iedem Jahr durch-
geführt. Es werden Merkmale über dieTraubenernte erho-
ben. Erhebungszeitpunkt ist spätestens der 15. Dezember
eines jeden Jahres.

§73
Erhebungsmerkmale und Berichtpzeitraum

(1) Erhebungsmerkmale sind die geerntete Trauben-
menge nach Rebsorten, Art der Rebfläche und Bestim-
mung der Trauben ieweils nach roter und weißer Trau-
benmenge, die Ertragsflächen sowie der Hektarertrag
jeweils nach der Art der Rebfläche.

(2) Der Berichtszeitraum für die Erhebungsmerkmale
nach Absatz 1 ist der Zeitraum zwischen dem Beginn des
Weinwirtschaftsiahres und dem Erhebungszeitpunkt.

Vierter Unterabschnitt
Erhebung der Erzeugung

§74
Erhebungsart, Periodizität,

Merkmale, ErhebungszeitPunkt

Die Erhebung wird allgemein in iedem Jahr durch-
geführt. Es werden Merkmale über die Weinezeugung
erhoben. Erhebungszeitpunkt ist spätestens der 10. De-
zember eines jeden Jahres.

§75
Erhebungsmerkmale und Berichtszeitraum

(1) Erhebungsmerkmale sind die Art der venuendeten
Ezeugnisse, die Ertragsflächen und der Hektarertrag' die
Ezeugung nach Oualitätsstufen jeweils untergliedert nach
Trauben, Most und Wein, bei Most und Wein auch nach
roten und weißen Trauben.

(2) Der Berichtszeitraum für die Erhebungsmerkmale
nach Absatz 1 ist der Zeitraum zwischen dem Beginn des
Weinwirtschaftsjahres und dem Erhebungszeitpunkt.

Fünlter Unterabschhitt
Besta ndserhebu ng

§ 75a

Efiebungseinheiten
Erhebungseinheiten der Bestandserhebung sind:

1 . alle in der Weinbaukartei erfaßten Betriebe,
2. alle nicht in der Weinbaukartei erfaßten Untemehmen,

die Wein und \raubenmost zum Verkauf herstellen,

§77
Efiebungsmerkmale und Berichtszeitpunkt

(1) Erhebungsmerkmale sind die Bestände an Wein-
und Traubenmost ieweils untergliedert nach roten und
weißen Trauben, jeweils nach Wein inländischer Herkuntt,
Wdn mit Herkunft aus anderen Ländem der Europäischen
Gemeinschaften und Wein mit Herkunft aus Drittländern.
Die Weine inländischer Herkunft sind nach Tafelwein,
Landwein, Qualitätswein und Qualitätswein mit Prädikat,
die Weine mit Herkunft aus anderen Ländern der Europäi-
schen Gemeinschaften nach Tafelwein, Landwein und
Oualitätswein zu untergliedern. Bei Tafelwein, der aus
einem Verschnitt von Weinen aus mehreren Ländern der
Europäischen Gemeinschaften besteht, entfällt die Unter-
gliederung nach Herkunft und QualitätsStufen, bei
Schaumwein, Perlwein und Likörwein die Untergliederung
nach Qualitätsstufen.

(2) Der Berichtszeitpunkt für die Erhebungsmerkmale
nach Absatz 1 ist jeweils der 31 . August.

Zwölfter Abschnitt
Holzstatistik

Erster Unterabschnitt
Allgemeine Vorschrilt

§78
Einzelerhebungen

' Die Holzstatistik umfaßt folgende Einzelerhebungen:

1. Erhebung in forstlichen Ezeugerbetrieben,

2. Erhebung in Betrieben der Holzbearbeitung.

Zweiter Unterabschnltt
Erhebung in

forstlichen Erzeugerbetrleben

§7e
Erhebungseinheiten

Erhebungseinheiten sind die Betriebe, die Rohholz
erzeugen.

§80
Ertrebungsart, Periodizität, Merkmale

(1) Die Erhebung wird als Stichprobe bei höchstens
15 000 Erhebungseinheiten halbjährlich durchgefÜhrt. Es
werden Merkmale über Rohholz erhoben.

Statlstiscies Bundesarnt, Fachs€rio 3, Meth. Grundl. ab 1999
-74 -



1648

(2) Die Ergebnisse der Betriebe von natürlichen und juri-
stischen Personen des privaten Rechts können von den
Ländern durch die von ihnen zu bestimmenden Stellen
geschätzt werden.

§81
Erhebungsmerkmate und Berichtszeitraum

(1) Erhebungsmerkmale sind der Einschlag, die Ein-
schlagsursache und der Verkauf von Rohholz nach Holz-
arten und Sorten jeweils nach Waldeigentumsarten.

(2) Berichtszeiträume für die ErheUungsmerkmale nach
Absatz 1 sind die Monate Oktober bis Mäz und April bis
September.
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§82
Erhehungseinheiten

Erhebungseinheiten sind Betriebe mit mindestens
20 Beschäftigten, in denen Eaeugnisse des holzbearbei-
tenden Gewerbes hergestellt werden. Bei Sägewerken
liegt die Erhebungsgrenze bei einem jährlichen Einschnitt
- einschließlich Lohnschnitt - von mindestens 5 000 ms
Rohholz (im Festmaß).

§83
Erhebungsart, Periodizität, Merkmale

Die Erhebung wird allgemein halbjährlich durchgeftihrt.
Es werden Merkmale über Rohholz und Eaeugnisse des
holzbearbeitenden Gewerbes erhoben.

§84
Erhebungsmerkmale und Berichtszeit

(1) Erhebungsmerkmale sind die Zugänge, Abgänge
und Bestände an Rohholz und Ezeugnissen des holz-
bearbeitenden Geweöes nach derHerkunft und Holzart.

(2) Der Berichtszeitraum für die Erhebungsmerkmale
Zugänge und Abgänge sind die ieweiligen Kalenderhalb-
jahre. Der Berichtszeitpunkt für die Bestände ist das Ende
des jeweiligen Kalenderhalbjahres.

Dreizehnter Abschnitt

§§ 8s bis 87
(weggefallen)

Viezehnter Abschnitt
Düngemittelstatistik

§88
Erhebungseinheiten

Erhebungseinheiteh sind die Unternehmen, die Dünge-
.mittel erstmals in Verkehr bringen.

§8e
Erhebungsad, Periodizität, Merkmale

Die Düngemittelstatistik wird allgemein viertellährlich
durchgeführt. Es werden Merkmale über den lnlands-
absatz von Düngemitteln erhoben.

§e0
Erfi ebungsmerltmale und Berlchtszeitraum

(1) Erhebungsmerkmale der Düngemittelstatistik sind
der lnlandsabsatz von mineralischen Düngemitteln nach
Pflanzennährstotfen, Arten und Absatzgebieten jeweils
nach der Menge.

(2) Der Berichtszeitraum für die Erhebungsmerkmale
nach Absatz 1 ist das jeweilige Kalenderviertefahr.

DritterTeil
Gemeinsame Vorschriften

' §el
Erhebungseinheiten

(1) Efiebungseinheiten sind, soweit nichts anderes
bestimmt ist:
1. Betriebe mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche

von mindestens zwei Hektar oder mit mindestens
a) ieweils acht Rindem oder Schweinen oder
b) zwanlgSchafenoder
c) leweils zweihundert Legehennen oder Junghennen

oder Schlacht-, Masthähnen, -hühnem und sonsti-
gen Hähnen oder Gänsen, Enten und Truthühnem
oder

d) ieweils dreißig Ar bestockter Rebfläche oder Obst-
fläche, auch soweit sie nicht im Ertrag stehen, oder
Hopfen oder Tabak oder Baumschulen oder Ge-
müseanbau im Freiland oder Blumen- und Zier-
pflanzenanbau im Freiland oder Anbau von Heil-
und Gewüzpflanzen oder Gartenbausämereien für
Ennterbszwecke oder

e) jeweils drei Ar Anbau für Enrrerbszwecke unter Glas
von Gemüse oder Blumen und Zierpflanzen,

2. Betriebe mit einer Waldfläche von mindestens zehn
Hektar.

(2) Erfüllen Betriebe mindestens eine Bedingung des
Absatzes 1, dann sind alle Merkmale der betreffenden
Erhebungen, unabhängig vom Eneichen einzelner Gren-
zen des Absatzes 1, anzugeben.

($ Betriebe im Sinne dieses Geqetzes sind technisch-
wirtschaftliche Einheiten, die einer einheitlichen Betriebs-
führung unterliegen und land-, forst: oder fischwirtschaft-
liche Ezeugnisse hervorbringen. Landwirtschaftliche
Betriebe im Sinne dieses Gesetzes nach AbsaE 1 Nr. 1

sind auch solche, die sowohl die Voraussetzungen des
Absatzes 1 Nr. 1 als äuch die des Absatzes 1 Nr. 2 erfüllen,
wenn ihre landwirtschattlich genutzte Fläche zwei Hektar
und mehr beträgt, diese aber mindestens zehn vom Hun-
dert ihrer Waldfl äche entspricht.

(4) Besteht ein Betrieb aus mehreren voneinander ent-
fernt liegenden Betriebsteilen, die einheitlich bewirtschaf-

Drltter Unterabschnltt
Erhebung in

Betrieben der Holzbearbeitung

Fachso.io Meth. Grurdl. ab 1999

-?5 -



tet werden, sind die Meldungen nach § 1 für den gesamten
Betrieb dort abzugeben, wo sich der Hauptsitz des
Betriebs befindet.

(5) Gehören mehrere Betriebe zu einem Untemehmen,
geben die Untemehmen, soweit nichts anderes bestimmt
ist, die Meldungen für jeden ihrer inländischen Betriebe
nach § 1 ab. Unternehmen im Sinne dieses Gesetzes sind
unter einheitlicher und selbständiger Führung stehende
wirtschaftliche, finanzielle und rechtliche Einheiten. Unter-
nehmen mit Betrieben in verschiedenen Ländern haben
für ledes Land, in dem sie einen Betrieb haben, gesondert
zu melden.

(6) Die Auswahl der Erhebungseinheiten für die in
diesem Gesetz angeordneten repräsentativen Erhebun-
gen erfolgt nach mathematischen Auswahlverfahren.

(4 Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Werte
nach Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a bis e und nach § 41 neu
festzulegen.

§s2
Hilfsmerkmale

(1 ) Hilfsmerkmale sind:

1. die Vor- und Familiennamen, Firma, lnstituts- oder
Behördenname, Anschrift sowie Telekommunikations-
anschlußnummer der zu Befragenden nach § 93
Abs. 2, 3 und 5 Nr. 1,

2. die Vor- und Familiennamen oder Firma sowie An-
schrifl der lnhaber der Betriebe nach § 91 Abs. 1,
soweit sie nicht schon unter Nummer 1 fallen,

3. die Vor- und Familiennamen sowie Anschrift des bis-
herigen Bewirtschafters von erhaltenen Flächen sowie

' des neuen Bewirtschafters von abgegebenen Flächen
nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 oder des ieweiligen Eigentümers,

4. die Belegenheit der abgegebenen und erhaltenen
Flächen nach § 8 Abs. 1 Nr. 2, der Baumobstflächen
nach § 1 5 und der Felder nach § 47 Abs. 1,

5. der Name und die Ortsangabe der befischten Gewäs-
ser nach § 42 Abs. 2 und die Belegenheit der fischwirt-
schaftlich genutzten Anlagen nach § 42 Abs. 3,

6. der Name und die Registriemummer des Fischereifahr-
zeugs bei der Erhebung nach § 67.

(2) Unterste regionale Gliederungseinheit, der die Erhe-
bungsmerkmale zugeordnet werden dürfen, ist der
Gemeindeteil.

§e3
AuskunftsPflicht

(1) Füralle Statistiken nach diesem Gesetz bestehtAus-
kunftspflicht, soweit in Absatz 5 nichts anderes bestimmt
ist.

(2) Auskunftspflichtig sind:

1. die Inhaber oder Leiter der Betriebe und Untemehmen
nach § 6 für die Bodennutzungshaupterhebung, nach
§ 9 für die Gemüseanbau' und Zierpflanzenerhebung'
nach § 12 tür die Baqmschulerhebung, nach § 15 für

' die Obstanbauerhebudg, nach § 18 Abs. 1 für die Vieh-
zählung, nach § 25 fürdie Agrarstrukturerhebung, nach
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§ 32 für die Haupterhebung der Landwir.tschaftszäh-
lung, nach § 35 Nr. 2 lür die Weinbauerhebung, nach
§ 38 für die Gartenbauerhebung, nach § 41 für die
Binnenfischereierhebung, nach § 47 Abs. 1 für die
Besondere Emteermittlung, nach § 49 für die Erhebung
in Brütereien, nach § 52 für die Erhebung in Unter-
nehmen mit Hennenhaltung, nach § 55 für die Er-
hebung in Geflügelschlachtereien, nach § 66 für die
Hochsee- und Küstenfischereistatistik, bei Anlandun-
gen auf Seefischmärkten die Leiter der Seefischmarkt-
venraltungen, bei unmittelbar an Fischvenrvertungs-
genossenschaften abgegebenen Fangergebnissen die
Leiter dieser Genossenschaften, nach § 75a Nr. 2 für
die Bestandserhebung, nach § 79 für die Erhebung in
lorstlichen Erzeugerbetrieben, nach § 82 für die Er-
hebung in Betrieben der Holzbearbeitung und nach
§ 88 fürdie Düngemittelstatistik,

2. die nach Landesrecht für die Führung des Liegen-
schaftskatasters und entsprechender anderer erfor-
derlicher amtlicher Unterlagen zuständigen Stellen lür
die Flächenerhebung nach § 5 Nr. 1 sowie für die
Flächenerhebung nach § 5 Nr.2 die Gemeinden, fürdie
gemeindefreien Gebiete die nach Landesrecht zustän-
d igen Venrrraltungsbehörden,

3. die für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung
zuständigen Landesbehörden für die Erhebung nach
§ 59, die für die nach § 4 der Vierten Durchführungs-
verordnung zum Vieh- und Fleischgesetz zuständigen
Landesbehörden für die Erhebung nach § 61 jeweils
bis spätestens zum 10. Tag des darautfolgenden
Monats,

4. die nach § 15 Abs. 3 des Gesetzes über die Neuord-
nung der Marktordnungsstellen zuständigen Stellen für
die Erhebung nach § 63 bis spätestens zum Ende des
darautfolgenden Monats,

5. die für die Quotenüberwachung zuständige Bundes-
behörde, fürdieAngaben, die ihrauf Grund von Rechts-
akten des Rates und der Kommission der Europäi-
schen Gemeinschatten zur Erfassung der Fische-
reitätigkeit durch die für die Hochsee- unä Küsten-
fischerei Auskunftspflichtigen nach Nummer 1 oder
über die nach Landesrecht zuständigen Stellen mit-
geteilt werden, für die Erhebung nach § 67 jeweils zum
10.,20. und 30. Tag des Monats,

6. die nach l-andesrecht für die auf Grund von Rechts-
akten des Rates und der Kommission der Europäi-
schen Gemeinschaften zu führende Weinbaukartei und
für die Emte-, Eaeugungs- und Bestandsmeldungen
für Ezeugnisse des Weinsektors sowie die gemäß der
Verordnung zur Durchführung des Weinwirtschafts-
geselzes zuständigen Stellen fÜr die Angaben zur Reb-
fläche und den Rebsorten nach § 36 Abs. 2 bis späte-
stens 1. Dezember, für die Erhebungen nach § 70, mit
Ausnahme der Angaben zum vegetativen Vermeh-
rungsgut, bis spätestens 1. Dezember eines jeden
Jahres, nach § 72 und § 74 bis spätestens 1. Februar
des darauffolgenden Jahres, nach § 76 bis spätestens
1. November eines ieden Jahres; für die Angaben zum
vegetativen Vermehrungsgut nach § 70 die für die
Anerkennung von Rebpflanzgut gemäß der Rebpflanz-
gutverordnung zuständigen Stellen.

(3) Abwelchend von der Regelung des Absatzes 2 sind
für die Angaben nach § 29 Abs. 1 Nr. 7 und § 34 Abs. 1

Nr. 5 die jeweils betroflenen Personen auskunftspflichtig.
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(4) Jeder zu Befragende efiält auf Wunsch einen geson-
derten Erfiebungsvordruck mit den von ihm zu beantwor-
tenden Fragen.

(5) Die Angaben
1. zur Emte- und Betriebsberichterstattung (§ 46),

2. zu dem Hilfsmerkmal Telekommunikationsanschluß-
nummer des zu Befragenden (§ 92 Abs. 1 Nr. 1)

sind freiwillig.
(6) Zur ordnungsgemäßen Durchführung der Erhebun-

gen haben die Auskunftspflichtigen im Sinne des Absat-
zes 2 Nr. 1 auf Verlangen der Erhebungsstellen Vor- und
Familiennamen der nach Absatz 3 auskunftspflichtigen
Personen mitzuteilen.

fl) Die Ausküntte zur Hochsee- und Küstenfischerei-
statistik hinsichtlich der nicht der Quotenübemachung
unterliegenden Fischarten können yon den Auskunfts-
pflichtigen nach'Absatz 2 Nr. 1 gemeinsam mit den im
Rahmen der Quotenübenrachung zu erstattenden Mel-
dungen erteilt werden.

(8) Für die nach diesem Gesetz durchzuführenden
Agrarctatistiken dürfen im Rahmen von Verwaltungsmaß-
nahmen im Agrarbereich erteilte Angaben, soweit sie mit
den Merkmalen der Bodennutzungshaupterhebung nach
§§ 6 bis 8 oder der Viehzählung nach §§ 18 bis 20 überein-
stimmen und sich auf dieselben Erhebungszeitpunkte und
-zeiträume beziehen, sowie die Hilfsmerkmale Vor- und
Familienname oder Firma und Anschrift der lnhaber oder
Leiter der Betriebe und Untemehmen und das Kenn-
zeichen zu ihrer ldentifikation verwendet werden. lnsoweit
sind die nach Landesrecht zuständigen Venraltungs-
behörden auskunft spf tichti g.

(9) Werden für die Viehählung (§§ 18 bis 20) im Rahmen
von Venrvaltungsmaßnahmen im Agrarbereich erteilte
Angaben nach Absatz 8 venrvendet und liegt der Er-
hebungszeitpunkt nach § 19 Abs. 1 innerhalb des in der
Vennaltungsmaßnahme festgelegten Antragszeitraums.
können auch dann alle zu übemehmenden Angaben auf
den in § 19 Abs. 1 genannten Erhebungszeitpunkt be-
zogen werden, wenn einzelne Angaben zu anderen Zeit-
punkten innerhalb des Antragszeitraumes erteilt worden
sind.

§e4
Durchffihrung von Bundesstatistiken

(1) Die Fangstatistik der Hochsee-und Küstenfischerei-
statistik (§ 1 Nr. 8) wird für die der Quqtenüberwachung
unterliegenden Fischarten von der für diese Aulgabe
zuständigen Bundesbehörde aus den ihr vorliegenden
Meldungen aufbereitet. Die Anlandestatistik über die
Hochsee- und Küstenfischerei wird vom Statistischen
Bundesamt ebenfalls aus diesen Meldungen aulbereitet.
Das Nähere zur Ausführung der Sätze 1 und 2 regelt das
Bundesministerium für Emährung, l-andwirtschaft und
Forsten durch Erlaß.

(2) Die Düngemittelstatistik (§ 1 Nr. 11)wird vom Statisti-
schen Bundesamt erhoben und aufbereitet.

§es
Erhebungsstelten, Erhebungsbeauftragrte

ll)Zur Durchführung der Erhebungen nach § 1 können
Erhebungsstellen eingerichtet werden. Die Bestimmung
der,Eriebungsstellen obliegt den Ländem. Die landes-
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regierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung
die erforderlichen Regelungen zur Bestimmung der Erhe-
bungsstellen, zur Sicherung des Statistikgeheimnisses'
durch Organisation und Verlahren sowie zur Venrendung
der erhobenen Angaben aussintießtich für die in diesem
Gesetz bestimmten Zwecke zu tretfen.

(2) Bei der Durchführung der Erhebun§en nach § 1 kön-
nen Erhebungsbgauftragte eingesetzt werden.

(3) lm Rahmen der Besonderen Emteermittlung (§ 47) ist
den Erhebungsbeauttragten die Entnahme der erforder-
lichen Emteproben während der üblichen Betriebs- und
Geschäft szeiten zu gestatten.

§e6
Fortschreibeverfahren

Die Bodennutzungshaupterhebung (§ 2 Nr. 2) und
die Obstanbauerhebung (§ 2 Nr. 5) können ganz oder
teilweise im Fortschreibeverlahren durchgeführt werden.
Wird dieses Verfahren durchgeführt, ist es bei allen zu
Befragenden eines Bundeslandes anzuwenden. Dabei
werden dem zu Befragenden die von ihm bei vorangegan-
genen Erhebungen angegebenen, bei den slatistischen
Amtem der Länder gespeicherten Angaben zur Fort-
schreibung vorgelegt.

§e7
Betriebsregister

. (1) Zur Vorbereitung, Durchführung und Aufbereitung
der Erhebungen nach § 1 Nr. 1, mit Ausnahme der
Flächenerhebung, und nach § 1 Nr. 2, 3,4, mit Ausnahme
der Emte- und Betriebsberichterstattung, Nr. 5, 9 (§ 75a
Nr. 2 bis § 77) und :10 führen die statistischen Amter der
Länder ein einheitliches Betriebsregister. Für die Efie-
bung nach § 1 Nr. 11 wird das Betriebsregister vom
Statistischen Bundesamt gelührt. Das Betriebsregister
kann zur Feststellung und zum Nachweis der Erhebungs-
einheiten, zur Ziehung von Stichproben für die repräsen-
tativen Erhebungen, zur Aufstellung von Rotationsplänen,
zur Begrenzung der Belastung zu Befragender, zum
Versand der Erhebungsunterlagen, zur Eingangskontrolle
und zu Bückfragen bei den Befragten, zur Durchführung
von Erhebungen im Fortschreibeverfahren, zur Über-
prtifung der Ergebnisse auf ihre Richtigkeit, zu Hochrech-
nungen bei Stichproben venrendet werden. Für agrarsta-
tistische Zuordnungen und Zusammenführungen sowie
zu sonstigen agrarstatistischen Auswertungen dürfen die
Erhebungsmerkmale der Bodennutzungserhebung (§ 8
Abs. 1, § 11 Abs. 1, § 14 Abs. 1, § 17 Abs. 1), der Vieh-
zählung (§ 20), der Agrarstrukturerhebung (§ 29 Abs. 1),
der t-andwirtschaftszählunS (§ 34 Abs. 1, § 37 Abs. 1, § 40
Abs. 1, § 43 Abs. 1), der Geflügelstatistik (§ 51 Abs. 1, § 54
Abs. 1, § 57 Abs. 1), der Bestandserhebung (§ 77 Abs. 1)
und der Holzstatistik (§ 81 Abs. 1, § 84 Abs. 1) venvendet
werden; dabei ist eine Venrendung personenb-ezogener
Angaben anderer Personen als des Belriebsinhabers
unzulässig.

(2) ln das Betriebsregister dürfen folgende Hilfs- und
Erhebungsmerkmale aufgenommen werden:

1. die Vor- und Familiennamen, Firma, lnstituts- öder
8ehördenname, dip fuischrift und Telekommunika-
tionsanschlußnummer der lnhaber oder Leiter der
Betriebe und Untemehmen nach den §§ 38, 41,49,52,
55, 75a Nr. 2, §§ 79,82.88 und 91 Abs. 1 sowie der
Auskunftspflichtigen nach § 93 Abs. 2 Nr.3 und 4,
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2. der Betriebssitz und die Bezeichnungen für regionale
Zuordnungen

3. die Art des Betriebes,
4. die Rechtsstellung des Betriebsinhabers,

5. die landwirtschaftlich genutzte Fläche,

6. die Waldfläche.
7. der Wirtschaftszweig, die Art der produzierten Güter,

der jährliche Rohholzeinschnitt sowie die Zahl der
tätigen Personen,

8. die Beteiligung an agrarstatistischen Erhebungen,

9. das Datum der Aufnahme in das Betriebsregister.
(3) Für die in Absatz 1 genannten Zwecke wird für iede

Erhebungseinheit eine Kennummer gebildet, die keine
über die Merkmale des Absatzes 2 Nr. 2 bis t hinaus-
gehenden Angaben enthalten darf.

(4) Die Merkmale nach Absatz 2 sowie die Kennummer
nach Absatz 3 sind zu löschen, soweit sie für die in
Absatz 1 genannten Zwecke nicht mehr benötigt werden.
Bei denlenigen Betrieben, die über einen Zeitraum von
fünl Jahren, bei der Obstänbauerhebung (§ 2 Nr. 5) Über
einen Zeitraum von sechs Jahren, bei der Gartenbau- und
Binnenfischereierhebung (§ 2a Nr. 2 Buchstabe c und d)
über einen Zeitraum von elf Jahren nicht mehr zu Erhebun-
gen herangezogen wurden, sind sie spätestens nach
Ablauf dieser Zeiträume zu löschen. Eine Löschung der
Kennummer auf dem Datensatz erfolgt nicht.

(5) Die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschafien
übermitteln den statistischen Amtern der Länder alle zwei
Jahre, beginnend 2000, zur Aktualisierung des Betriebs-
registers, soweit vorhanden, auf Anfrage die Hilfs- und
Erhebungsmerkmale nach Absatz 2 Nr. 1 bis 6 und das
Kennzeichen zur ldentifikation (Betriebsnummer), bei
Anderung auch das zuletzt übermittelte Kennzeichen.

(6) Soweit von der Übermittlung nach Absatz 5 und der
Ermächtigung nach § 93 Abs. 8 Gebrauch gemacht wird,
kann das Kennzeichen zur ldentifikation der Erhebungs-
einheiten für Zuordnungszwecke im Betriebsregister
gespeichert werden. Sofem das Kennzeichen zur ldentifi-
kation über einen Zeitraum von fünf Jahren nicht mehr zu
Zuordnungszwecken herangezogen wurde, ist es späte-
stens nach Ablauf dieses Zeitraums zu löschen.

1651

§e8
Übermittlung, Verwendun g

und Veröffentlichung von Einzelangaben

(1) Die Übermittlung von Einzelangaben an die zustän-
digen obersten Bundes- oder Landesbehörden ist im
Rahmen des § 16 Abs. 4 des Bundesstatistikgesetzes
zugelassen.

(2) Die statistischen Amter der Länder und das Stati-
stische Bundesamt dürfen zur Stichprobenauswahl für
die Verdiensterhebung in der Landwirtschaft die Vor-
und Familiennamen sowie Anschriften der lnhaber der
Betriebe, die ständige Arbeitskrätte beschäftigen, die
keine Familienangehörigen sind, sowie Angaben zur
Stellung im Beruf und zur ausgeübten Tätigkeit verwen-
den.Zur Bestimmung des Kreises der zu Befragenden bei
der Erhebung in Betrieben der Holzbearbeitung und bei
der Düngemittelstatistik dürfen sie die Anschriften der
Betriebe und Unternehmen sowie Angaben zum Wirt-
schaftszweig, zur Ad und Menge der produzierten Güter
und zur Zahl der tätigen Personen aus der Statistik im
Produzierenden Gewerbe sowie bei der Düngemittelsta-
tistik die Anschriften der Düngemittel ein- und ausführen-
den Unternehmen und deren Einfuhren und Ausfuhren aus
der Außenhandelsstatistik sowie bei der Bestandser-
hebung (§§ 75a bis 77)die Anschriften der Unternehmen
und Angaben zum Wirtschaftszweig aus der Statistik im
Produzierenden Gewerbe und der Statistik im Handel
venruenden. Die hiezu erforderlichen Maßnahmen sind
zum frühestmöglichen Zeitpunkt durchzuführen; dabei
venrrrendete Hilfsmerkmale sind unmittelbar danach zu
löschen.

(3) Die Veröffentlichung der Ergebnisse der Flächen-
erhebung (§ 2 Nr. 1) lür jede Gemeinde ist zugelassen.

VierterTeil
Schlußvorschrift

§es
(lnkrafttreten)
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Anlage 3

Verordnung (EWG) Nr. 571188 des Rates vom 29. Februar 1988 zur
Durchführung von Erhebungen der Gemeinschatt über die Struktur der

landwirtschaftlichen Betriebe (ABl. EG Nr. L 56 vom 02. März 1988,
S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.2467196 vom

lT.Dezember 1996 (ABt. EG Nr. L 335 vom 24.Dezember 1996, S.3).
Anhang l, ersetzt durch die Entscheidung der Kommission (9813771EG')

vom 18. Mai 1998 (ABt. EG Nr. L 168 vom 13. Juni 1998, S. 29) und
Anhang ll, geändert durch die Verordnung (EG) Nr.2467196 des Rates
vom lT.Dezember 1996 (ABl. EG Nr. L 335 vom 24.Dezember 1996,

s. 3)
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 571/88 DES RATES
vom 29. Februar 1988

zur Durchführung von Erhebungen der Gemeinschaft über die Struktur der
landwirtschaftlichen Betriebe

i. d. F. der Verordnung (EG) Nr. 2467/96 des Rates vom
17. Dezember 1996 zur Änderung der Verordnung (EWG)

Nr. 571/EE zur Durchführung ...

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN.

st0tzl auf den Vertrag zur Grundung der Europäischen Wirt-
schaflsgemeinsghatl, insbesondere auf Artikel 43,

auf Vorschlag der Kommissionl),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments2),

in Emägung nachstehender Gr0nde:

Die Entwicklungstendenzen der Strukturen der landwirtschanli-
chen Betriebe sind ein wesentlicher Faktor fr.lr die Ausrichtung
der .gemeinsamen Agrarpolitik. Es empfiehlt sich, die seit
1966/67 auf Gemeinschaftsebene durchgefOhrle' Reihe von

Erhebungen 0ber die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe
lortzusetzen.

Die Strukturentwicklung läßt sich jedoch auf Gemeinschais-
ebene nur dann untersuchen, wenn vergleichbare Angaben für
alle Mitgliedstaaten verfügbar sind. lnfolgedessen ist es not-
urendig, die bisher,igen Harmonisierungs- und Syrchronisie-
rungsbemohungen fortzusetzen.

Die Arbeitsbelastung für die Mitgliedstaaten und die Kommission
aus der Durchf0hrung dieser Aufgabe muß so gering wie mög-
lich gehallen werden.

Die Merlqnale, Begrtffsbestimmungen und geographischen
l\bgrenzungen, die for ähnliche filher durchgefohrte StruKurer-
hehrngen teetgfebgf rvorden sind, sollten sorteil irgend möglich
beibehalten urerden.

lAei Oer Festlegung der zu unlersuchenden Merkmale muß
versucht werden, die Arbeitsbelastung fof die mit der Erhebung
tnfaßten Personen so gering wie möglich zu halt6n.

l) ABl. Nr. C'179 vom 8.7. 1987, S. 3 und
ABl. Nr. C 4 rom 8.7.1988, S. 10.

2) Abl. Nr. C 3G5 vorn 16.11.1987, S. 147.

Um die Lage der Landwirlschaft in der Gemeinschafl beurteilen
und die Entwicklung der, Struktur der landwirtschafrlichen Be-

triebe verfolgen zu können, müssen regelmäßig slatislische
Erhebungen bei den landwirtschattlichen Betrieben durchgeftlhrt
werden, die Ober eine gewisse landwirtschafrlich genutzte Fläche
verfogen oder in gewissem Umfang für den Verkauf ezeugen
oder deren Ezeugung gewisse natürliche Schwellen ilberschrei-
tet.

ln Anbetracht der Vielfalt der statistischen Dienststellen der
Mitgliedstaaten" der Leistungsfähigkeit der Methoden zur Erhe-
bung wn Stichproben und der Notwendigkeit, zuverlässige
lnformationen zu vem0nnigen Kosten zu gewinnen, ist es erfor-
derlich, den Mitgliedstaaten die Wahl zu 0berlassen, ob sie die
Erhebungen in Form einer Vollerhebung oder als Stichprobe mil
Zufallsauswahl durchfrthren, voiausgesetä, daß die Ergebnisse
der Stichprobenerhebungen auf den jeweiligen erforderlichen
Aggregationsebenen zuverlässig sind.

Gleichwohl ist es notwendig, zuminclest alle zehn Jahre eine

Zählung (Vollerhebung) aller landwirtschäfllichen Betriebe durch-
zuf0hren, um die Basisdateien der Betriebe und die sonstigen für
die Schichtung der Stichproben erlorderlichdn Angaben auf den
neuesten Stand zu bringen.

Bel der F*tseEung det Modalitäten fiir die Gemeln-
schaltserhebungen ln den Jahren 1989/1990 und 1999/20@
slnd soweft wle mti'gllch die Emplehlungen der Organlsa-
üon ltlr Emährung und Lanüwlrtschatt der Verelnlen lraüo-
nen (FAO) zu bedtct$lchtigen, wonach etwa um das Jahr
1e90 und um das Jahr 20ü) Welüanötlrtschaftszählungen
durchgetilhrt werden sollen.

For die Zwecke der Agrarpolitiken ist es angebracht, den statisti-
schen Diensten der Mitgliedstaaten und der Kommission ein
neues System der Datenanalyse und der Verbreitung der Erh+
bungsergebnlsse zur Verf0gung zu stellen, das anpassungsfähi-
ger und schneller lst als das bisherige und dennoch die Arbeits-
behstung fOr die Mitgliedstaaten veningert.
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Es sollte die Anwendung von geeigneten Verfahren erleichterl
werden, die es der Kommission und den Mitgliedstaaten ermögli-
chen, die §atistiken, die auf der Grundlage der im Rahmen der
Erhebungen Ober die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe
gesammelten Angaben erstellt wurden, optimal zu nutzen.

Es ist zu berücksichtigen, daß die lndividualangaben der statisti-
schen Vertraulichkeit unterliegen.

Bei der Erarbeitung eines neuen S§ems zur Auswertung der
Erhebungen und zur Verbreitung der Erhebungsergebnisse lst
es areckmäßig,

- einerseits den Standpunkt der Leiler der Statistischen Amter
der Mitgliedstaaten zur Ausarbeitung einer Regelung 0ber diet Vertraulichkeil der Angaben zu berOcksichtigen und

- andererseits eine enge Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten
bei der Datenanalyse sicherzustellen.

Um den lnformationserfordernissen der Gemeinschan aut dem
Gebiet der Landwirlschafr zu entsprechen und um eine einheitli-
che Auswertung der Erhebungsergebnisse zu gewährleisten,
bedarf es einer lGordinierung durch das Statistische Amt der
Europäischen Gemeinschafi en.

Die Durchf0hrung der genannten Erhebungen erfordert fOr die
Mitgliedstaaten und tOr die lGmmission Ober mehrere Jahre
hinweg die Bereitstellung beträchtlicher Haushallsmittel, von
denen ein großer Teil zur Deckung des Bedarfs der Gemein-
schafr bestimmt ist. Deshalb sollte ein Gemeinschaftsbeitrag fOr
die Durchf0hrung des Prognmms vorgesehen werden.

Um die Durchf0hrung dieser Verordnung zu edeichtem, ist
rveiterhin eine enge Zusammenarbeit avischen den Mitgliedstaa-
ten und der Kommission erforderlich, die insbesondere 0ber den
durch den Beschluß 7ü27glEWc1l eingeseEten Ständigen
Agrarstatistischen Ausschuß erfolgen sollte -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERI.ASSEN:

Artikel I
Die Mitglietlstaaten frJhren im Rahmen des Statistischen Erhe-

lbungsprogramms der Gemeinschafi im Zeitraum 1988 bis 2007
Erhebungen 0ber die StruKur der auf ihrem Geblet liegenden
landrviilschaftlichen Betriebe durch (im lolgenden,Erhebungen'
genannt). Die Bezugszeiträume dieser Erhebungen sind in den
Artikeln 2 und 3 festgetegt.

Artikel 2

(1) Dle Mttglledst aten tfthren zulschen dem l. Dezenr
ber 19tt und dem l. Mlirz ,991 bzvy.. zwlschen dem
1. Dezember lggi und dem l. Män 2OOl tn überetnsttm-
mung mlt den Emptehlungen der FAO betnllend dle Welt-
lanüslrtschafiszählungen twells etne Grunderhebung ln
olnem oder mehreren Abschnltten als allgemetne Zäh-

1) ABl. Nr. L 179 vom 7.8.1972, S. 1
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lung (Vollerhebung) aller landwlrtschaltltchen Betiebe
durch.

Dlese Erhebungen werden slch eut das Anbaulahr bezle
hen, das der Emte lm Jahr 1989 oder 1990 und lm Jafu 1999
oder 2O(n enßprlchl

Dle filltglledstaaten können Jedoch bel der Grunderhebung
,Stgllggl filr gewl*se Merl<mate Sltchprobenerhebungen
mlt Ztrl/alßauswahl Qm folgenden'Sllchprobenerhebungen'
genannt) durchlilhren; dle Ergebnlsse wetden hochg*
tochnet

(2) Dle Mltglledstaaten können dle Durchftlhrung der
Grunderhebung vq 19t9/1990 um höchstens zytölt Monate
vovertegen oder autschleben; ln dtesem Fall ftlhren ste
elne S:tlchprobenerhebung über eln* der Anbautahre 19t9
oder l99O durch.

Artikel 3

Die folgenden Erhebungen (Zwlschenerhebungen) 0ber die
Struklur der landwirtschaftlichen Betriebe werden ln einem oder
mehreren Abschnitten als Vollerhebungen oder als Stichpro
benerhebungen durchgef0hrt, und a,rar:

a) avischen dem 1. Dezember 1992 und dem 1. Mäz 1994 ftlr
das Anbaujahr, das der Ernte I 993 entspricht
(Agrarstrukturerhebung 1 993);

b) avischen dem !. Dezember lgg4 und dem 1. Mäz 1996 tOr

das Anbaujahr, das der Emte 1995 entspricht
(Agnrstrukturerhebung I 995);

c) wischen dem 'l . Dezember 1996 und dem 1 . Mäz 199E für
das Anbaujahr, das der Emte 1997 entspricht
(Agrarstrukturerhebung I 997).

) ztlschen dem l. Dezenber 2(N2 und dem ,. Mätz 2001
filr das Anbulahr, das der Emte 2@!l enlsprlcht
(A g n rsüu Ru re rh e bu n g 2@ 3),

e) zttlschen dem 7. Dezenber 2@1 und dem 1. ltän 2006
lllr das AnbauJahr, das d* Emte 2OO5 entsprlcht
(Agrarstrukturerhebun g 2AOil,

und

t) zwlschen dem 7. Dezember 20OO und dem l. *län 20OE
lllr das Arnlnulahr, das der Emte 2OOl entsprtcht
(Agnrstrulcturerhebu ng 2@7 ).

Artikel 'l
Dle Mftglledstzaten, dle §Ichprobenerhebungen durchttltr-
ren, üefren dle erlorderllchen Maßnahmen, damlt dle Er-
geönlsse aul den lewelllgen vorgesehenen Aggregatlons-
ebenen zwerlässlg slnd, das sind.'

dle ln Artlkel t genannten Reglonen,

dle ln Arttkel t genlnnren Erhebungsbezlrke (nur lttr
dle Grunderhebungen),
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die 'Zelgebiete' lm Sinne der Verordnung (EWc) Nr.
2052tsE des Rafes (1) und der Entscheidung 94/197/EG
der Xommission (2) (nur ltir die Grunderhebung
1999/2000).

und, so*'elt die tolgenden GeDietse/näelten örttich von
Bedeutung sind:

dle benachteillgten lanöillrlschaftllchen Geblele lm
§inne des Artlkels i der Rlchülnie 7ffi68,EWG (3) und
dle Berggebiete lm Sht,ln.e des Aäsatzes 3 desseläen Ar.
ükels,

dle beülebswlrtschafillchen Hauptausrlchtungen lm
Slnne der Entscheidung 8A377EWO (4),

dle betrlebswlrtschaftilchen Elnzelausrlchtungen lm
Slnne dercelä en E ntscheldu n g.

Dle Mitglledstaaten tretlen dle erforderllchen Maßnahmen,
um sicherzustellen, daß dte S-tlchprobennahme so struhu.
riert lst daß sle es mögllch machl Je Betrleb nur elnen
einzigen Koeffizlenten zu verrenden, um die durch Stlch-
proben gesammelten lnlormatlonen hochzurechnen.

Artikei 5

lm Sinne dieser Verordnung sind

a) landwirtschafilicher Betrieb: eine technisch-wirtschafiliche
Einheit, dre einer einheitlichen Betriebsfr,lhrung unterliegt und
landwirtschafr liche Produkte erzeugt;

b) landwirtschafrlich genrftzte Fläche: Gesamtheil von Ackerland,
Dauerwiesen und -weiden, Dauerkulturen sowie Haus- und
NuEgärten.

Artikel 6

Von der Erhebung ürerden erfaßt:

a) landwirtschafrliche Betriebe mit einer landwirlschafllich
genutzlen Fläche von t ha oder mehr:

b) landwirtschaftliche betriebe mil einer landwirlschafllich ge-
nutzten Fläche Von weniger als t ha, wenn sie in gewissem
Umfang für den Verkauf ezeugt oder wenn ihre Ezeugungs-
einheit bestimmte natrlrliche Schwellen überschreitet.

Die Mitgliedstaaten, die eine andere Erhebungsschwelle verwen-
den wollen, verpflichten sich jedrch, diese Schwelle so festzule-
gen, daß nur die kleinsten Betriebe ausgeschlossen werden,
diezusammen 1 % oder weniger zum gesamten Standard-
deckungsbeitrag - im Sinne der Entscheidung 8S/377IEWG -
Ces betreffenden Mitgliedstaales beitragen.

l) ABI Nr, L lEE vom 15.7.19t8, s. 9. Verordnung zuled
geändert durch dle Verordnung (Ec) Nr. 3193/91 (ABt.
Nt. L 337 vom 21.i2.i991, S.1t).

2) ABl. Nr. L gO vom 11.1,1991, S, t,
3) ABl. Nt. L 12E vom 19.5.1976 S. ,. Rlchtlinte zutetzt

geändert durch dle Bel,/lftsame von 1991.
0 aU Nr. L 220 vom 17,E.1985, S. l. Entscheidung zuletzt

geändert durch die Entscheidung 96ß93/EG det
Kommlsslon (ABI. Nr, L 163 vom 2.7.1996, 5.45).

Alle Mitgliedslaaten teilen der Kommission vor der Durchfohrung
der Erhebungen mit, nach welchen Methoden sie ihre Schwelle
festlegen.

Artikel 7

(1) Bei vergesellschaftelen Kulturen wird die landwirtschaftlich
genutäe Fläche auf die beteiligten Kulturen nach dem Anteil an
der Nutzung des Bodens aufgeteilt.

Einzelheiten und Verfahren ftlr diese Aulleilung und etwaige
Ausnahmen von der allgemeinen Regel werden von den Mit.
gliedstaaten im Einvernehmen mit der Kommission festgelegt.

lm 0brigen wird die Fläche der vergesellschafteten Kulturen auch
außerhalb der landwirtschaftlichen Nutznäche entsprechend den
in Anhang I feslgelegten Gruppierungen erhoben.

(2) Die Fläche der einander folgenden Nebenkulturen wird ge-
trennt von der,landwirtschaftlich genutsten Flache' erfaßt.

Die eihander folgenden Nebenkulturen sind entsprechend den in
Anhang I aufgeführten Gruppierungen einzeln aruugeben.

Artikel 8

(11 Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen,
damit die durch die Erhebung gemäß dieser Verordnung ge-
sammelten Angaben dem Merkmalskatalog in Anhang I entspre-
chen. Die Anderungen an dem Merkmalskatalog für die Erhe-
bungen 1993 bis 2(Nl weden nach dem Verfahren des Artikels
t5 festgelegt.

(2) lm Rahmen der Festlegung des l(alalogs der Merk-
male fllr dle Grunderhebung lgggnoo0 kann den Mttglled-
staater, auf lhren Anüag und auf der Grundlage eln* g*

Dokumentation von der Kommission nach dem
Vedahren des Adikels ,5 gestattet werden, für bestimmte
Merfunale Süchproben mlt Zufallsauswahl anzuwenden.

Nach dem Verfahren des Artlkels 15 kann den Mllglledstaa-
len auf Antrag und auf der Grundlage elner geelgneten
Dokumentatlon sowle lm Rahmen det Fesüegung des
Katalogs der Erhebungsme*male gleichtalls gesratfet
werden, ab der Erhebung 1997 tür bestimmte Merfunale
berells vorhandene lntormallonen zu vetuenden. dle aus
anderen Quellen als statlsllschen Erhebungen stammen.

ß) Bel der Grunderhebung 1999/2000 wlrd dle geogra-
phlsche Lage elnes teden Beülebs durch elnen Kode defr-
nlet7, der dle Aggreglerung nach Gebletselnhetten untet-
halb der Ebene der Erhebungsbezlrke oder zumlndest nach
Zelgebleten erlaubt-

(1) Dle Begrlfisbestlmmungen der Merknale sowle dle
Abgrenzung und Kodlerung det Reglonen, Erhebungs-
bezlrke und anderer Gebletselnhelten werden nach dem
Verfahren des Arilkels 15 festgelegl

(5) Falls im Rahmen der Anwendung der Gemeinschaftstypo.
logie for landwirtschaftliche Betriebe fr,lr einige Mitgliedstaaten
Standarddeckungsbeiträge fttr Unterteilungen bestirtrmter, in
Anhang I aufgeftlhrler Merkmale festgelegt worden sind, erheben
die davon betroffenen Mitgliedstaaten alle lnformationen, die

Statistisches Bund6amt, Fachsedo 3, Meth. Grundl. ab 1999
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notwendig sind, um diese Standardcleckungsbeiträge anwenden
zu können.

Artlkcl 0

Die Mitgliedstaaten treffen alle zur Durchf0hrung der Erhebun-
gen in ihrem Gebict geclgneten Maßnahmen; lnsbcsondere

a) crstellen clc dlc Erh€bungsbogen tOr die Ehebung dcr lnfor-
mationen entsprechcnd dem ln Artikel 8 Abs. I genannten
Merkmalckatalog;

b) pr0fen sie nach, ob dlc Erhcbungsbogen vollständig eusgef0llt
und die Antworlen nahrschelnlich sind; sie veranlassen erfor-
derlichenfalb und sorveit möglich die Ergänzung fehlender
Angaben und dh Berichtigung ungenauer Angaben.

Artllcl l0

Dle Mttglledstaaten übermltteln dem §allsüschen Amt der
Ewopätschen Gemelnschalten dle ln Artlkel E AbsaE ,
genannten Angabcn, dle durch dle Vollerhebungen und dle
STlchprobenethebungen g*anmeß werden, ln Form von
lndlvldualangaben te Be/arleb genäß den ln Anhang ll b*
schrlebenen Verlahren, lm lolgenden,EllROFARItl.ProteR'
genannL

Dle Nltglledstaaten stctlen slcher, deß dle ul EUROFARI*
STeaderct-Bandsrlf Obulragenen Daten voltständlg und
plauslbel slnd, lnden dle lültglledstzeten dle 9/tnheltilchf,n
Kotr/follbedlngury'f, ttwenden, wCcln yorr srflstlscäea
Amt der Eurcfichn Gontüpchri/ten ln cngor Ztarw
menetbell mlt den zuständlgm §telten d* Mttgllcdstrrltm
leilgelegl wurden; sle verwet den l0r dlc überptttung der
lndWualdaten anch dle untü ltumm.r 0 d* Anlwrys tt
etwähnten Kott0ollüellen.

Artilel 11

Die Mitgliedstaaten erleilen dem Statistischen Amt der Europäi-
schen Gemeinschaften alle gegebenenfalls von ihm gew0nsch-
ten Ausk0nfie be0glich Organisation und Methodik der Erhe-
bungen, die Gegenstand der vortiegenden Verordnung sind; sie
liefem insbesondere den Zeltplan fOr die DurchfUhrung der
Datenerhebung an Ort und Stelle.

Artilel 12

Das Strtistigche Arrt der Europaischcn Gemeinschafien ror$ lm
Rahmen des EUROFARM-Projekts fOr die Verbreitung tter
Erhebungsergebnissa ln Tabellenform. Die prakfischen Modalltä-
ten dleser Vertellung vyerden ln den zuständigen Ausschßsen
und Arüeltsgruppen festgelegt.

Ailüd t3

Die lGmmisdon legrt dem Rat alle drel Jahre, das erste Mal vor
dem 31. Dczembcr tS2, einen Be/rcH Oür die Durchf0hrung
des EUROFARM-Proiekts vor. Sie schlägt die erforderllchen
Anpassungen vor, die in dieser Verordnung vozunehmen sind.

Stalistisches Bund6amt, Fachsorie M€th. Grundl. ab tggo :t3-

Artikcl 1{

(1) Ztr Durchttlhrung der ln den Artlkeln 2 und 3
vorg*ehenen Erhebungen werden den Milgliedstaaten als
Beitrag zu den entslehenden Ausgaben 20 ECU fOr jedcn crfaß-
ten lanrhryirtschafllichen Betrieb erstatlet, for den die vollständi-
gGn Datcn dsm StatistischGn Amt der Europäischen Gcmeln.
schaien 0bermlttelt werden, und arar jeweils bls zu elnem
Höchstbetrag je Erhebung von:

100 000 ECU fOr Luxemburg,

5@ 000 ECU leweils fOr Belgien und Dänemark,

C00000 ECUttlrSchweden

700 000 ECU fOr die Niederlande und Flnnland,

t 100 000 ECU fOr lrhnd,

I 300 000 ECU fOr das Vereinigte Königreich,

1 M M ECIJ lltr österretch,

2 000 000 ECU jerveils fOr Deutschland, Grirhenland,
Spanien, Frankreich, ltalien und Poilugal.

Fllr Mttglledstaaten, dle ln den Jahren ß99/2@0 bel allen
/anöilrlschaftllchon Belalrlebea o,lne allgenelne ?Ählung
(Vollethehingl tn bezug auf atte eilodertlchen frlerkmale
durchfilhrcn, ethöhen slch dle votgenannten Beüäge um
il%.

Dle lthrllchen Nldel werden von der Haushalbbehörde
hnerhalb der durch dle Flnandelle Vqaueschzu geseäa€f/,
Gmzenbailltlg/.

A, Det als f,nandellq Bezugsnhmen etngoseül/o gtu t-
che H&hsttE,filag lllr dle Entwlcklung, dle llnterhalüng,
dle notwutdlgen Anpsungut und dle Verualtung d*
EUROFARtI-Protelcts, elnschlleßllch der Vdrbrctüng d*
Ergeönlsse, be@:
- itt0@0 ECUfilrdesJahrl9i0,
- 110 @0 ECU lllr das Jahr leg0,

- 2100f;o ECUfilrdasJahrl99l,
- t00@ ECUtllrdleJahre 1992 bts 1098,

- 700000 ECU ltlr dte Jahre tggg und 2000,

- W 0@ ECU lilr dle Jahre tu01 bls 2OtO.

Dle lährllchen ,,lttet wüden von der Hzushzttsbehüde
lnnerhalb der durch dle Flnanzlelle Vorzuschau gor?effien
Grenzen bewllllgt,

Artikcl l5

(1) Wird auf das ln diesem Anikel festgelegte.Verfahren Bezug
genommen, so befaßt der VorslEende des Ständigen Agrarsta_
tistlschen Ausschusses (im folgenden 3usschuß. genannt)
diesen von sich aus oder auf Anlrag des Vertreters eines Mit-
gliedstaates mil der Angelegenheit.



(2) Der Ve(reter der Kommission unterbreitet dem Ausschuß

einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen.

Der Ausschuß nimmt zu diesem Entwurf innerhalb einer Frist

Stellung. die der Vorsitzende je nach der Dringlichkeit der be-

treffenden Frage bestimmen kann. Die Stellungnahme kommt mit

I einer Uenneit von 62 Stimmen zustande, wobei die Stimmen der

Milgliedstaaten nach Artikel 148 Absatz 2 des Vertrages
gewogen werden. Der Vorsitzende nimmt an der Abstimmung

nicht teil.

(3) Die Kommission erläßl Maßnahmen, die sofort anwendbar
sind, Entsprechen diese Maßnahmen nicht der Stellungnahme

Geschehen at Brilssel am 17. Dezember 1996.

des Ausschusses, so werden sie dem Rat von der Kommission
alsbald mitgeteilt; in cliesem Fall kann die Kommission die
Anwendung der von ihr beschlossenen Maßnahmen bis zur
Dauer von höchstens einem Monat nach dieser Mitteilung aus-
setzen.

Der Ral kann mit qualifizierter Mehrheit binnen einem Monat

anders entscheiden.

Artikel 16

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung lm

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in l«afr.

litr die VO (EG)

Nr. 2467196

Im Nunen des Rates

Der hösident
I" Yates

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel afi29. Februar 1988.

Im Namen des Rates

Der Präsident

W. von GELDERN

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmirtelbor

in jedem Mitgliedtaa.
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ANHANG II

PROJEKT EUROFARM

Beschrcibung und lnhalt

Das ProJekt EUROFARM ist ein Nets von Datenbanken, das die Auswertung der Gemeinschaftserhebungen Ober die Struktur der
landwirtschafllichen Betriebe for die Zwecke der eirzelstaatlichen und der gemeinsamen Agrarpolitik erlaubt.

Die lGmcption und die Verwirklichung dieses Projekts werdeq in enger Abstimmung zwischen den statistischen Diensten der Mit-
gliedshaten und der Kommission sowie mit UnterstoEung der letzteren durchgetohil.

Die Datenbanken des PrQekts EUROFARM sind

n dle Datenhnk lllr lndlvldualdaten (8D0, welche dle lndtvldualdalen enthallen soll, dle kelne dlrefd:e ldentlfrderung
etmögllchen dlltlen, entwedü lür dle Gesclnlllen dar Belflebe Qm Fall von Grunderhebungen) oder dle Gesrlmüett
oder elne ropräsentatlve Stlchprobe dq Beülebe Qm Ftll von Zwßchenerhebungen), dle es ermögllcht, dle Analysen
cttl dn gagnphlschen Ebenen gentß Artlkel l derVerotdnung durchzufllhrenf

- die Tabeltendatenbank (BDT), welche die Ergebnisse der Erhebung, darg*tellt in Form von statistischen Tabellen, enthalten
soll. Der lnhalt der Tabellendatenbank wird nach dem Verfahren des Anikels 15 der Verordnung f*tgelegt.

Standoil der Datenbanken

Dle Datenbank fOr lndividualdaten (BDl) wird fOr alb Mitgliedstaaten, rußer den lndlvldualdaten aus Erhebungon, dle ln
Deutschtand ltlr den Zettraum lgts bts 19gl durchgetllhrt wurden, in ehäm Datenverarbeitungszentrum cler lGmmission
angesiedelt, nobei Zugang und Verwaltung elnzig und allein unter der Verantuoiung des Statistischen Amtes der Europäischen
Gemeinschafien stehen.

Die Tabellendatenbank BDT wird in einem Datenverarbeitungszentrum der tGmmission angesiedelt.

Vcrlahrcn der Übermittlung von lndividualdatcn en des Statietischc Arnt der Europäischcn Gcnpinschaften

Oie lndlvidualdaten werden unter Veruuendung elnes rlom Statlstlschen Amt der Europäischen Gemeinschaien in Abstimmung mit
den Mitgliedstaaten festgelegten elnheltlichen Code 0bermlttelt, und zrvar lnnerhalb der Fristen, tlh nach dem Veriahren d€s Arti-
keb 15 der Verordnung festgelegt werden.

Aülltelclwtd davon ObermltleltDeußchriltd r(üte lndtv/dlurlldellen aorrd.t, TtWlen*gebnlse ernlsptnchutd dent untü
Nummer 2 orwahnlen BDFfabd/nnprogntnm. D/ec,e Augrahmuagdung edlscht rlcch den Erhelrngern des Z&.ur§
l9Et bls rggT.

Deutschland yüpf,lchtet slch, dle ldtvuualdalen lnnerhdb dner Fr/§,t von aflötl Monaten nach Abschluß der Arbelten
anr Dateaedpbung vor ordzental auf itagnetüg*ln elnem elnzlgen Delenverarbelfrtngszen?rttm zu spelchem.n

Vcrfehren rur dlc ÜbGmittlung von Tebetlcndaten

Auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten 0bermfielten lndMdualdaten erstellt das Statistische Amt der Europäischen Gemein-
schaften

2.

3.

4.

5.

,c.

7,

die Tabellen fOr die Tabellendatenbank (BDT)

- die unter Nummer l5 genannten Ad-hoc-Tabellen.

8.'l Falls es dem Statistischen Amt der Europälschen Gemelnschaften mit dcn von den Mi§liedstaaten 0bermlttelten lndivldualdaten
nicht möglich ist, die Gesamthelt der nach dem Verfahren des tutikels 15 der Verordnung festgelegten Tabellen for die Tabellenda-
tenbank (BDT) zu erstellen, verpflichten sich die betreffenden Mitgliedstaaten, die fehlenden Tabellen innerhalb von drel Monaten
nach dem Termln for äie Übermnlung der unter Nummer 5 genannten lndivldualdaten zu obermitteln.

9.2 Falls es dem Shtistischen Arrt der Europäischen Gemelnschafien mit den non den Mitgliedstaaten 0bermittelten lndividualdaten
nlcht mögllch ist, die auf den ln Anhang I aufgef0hrten Merkmalen basierenden Ad-hoc-Tabellen zu erstellen, pruft die lGmmlsslon
mlt den Mitgli«lstaaten die Modalitäten fOr die Übermittlung dei betreflenden Tabellen.

9. Die Milglicdstaaten verpflichten sich, gleictueitig mit den lndMdualdaten Kontrolltabellen zu obermitteln, deren lnhalt vom Statisti-
schen Amt der Europäischen Gemelnschaften ln Abstimmung mlt lhnen festgelegt wlrd.

Wahrung der Vcrtraulichleit der lndlvidueldaten

Die lndividualdaten m0ssen dem Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften in anonyrner Form 0bermittelt werden, welche
die direkte ldentlfrzlerung der Betriebe nlcht zuläß|.

Statistisches Bundesamt, Fachsode 3, Meth. Grundl. ab 1999
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11.

12.

't 3.

14.

15.

,1C.

Die Kommission ergreifl im Rahmen ihrer EDV-Archilektur geeignete Maßnahmen, um die Verlraulichkeil der Daten sichezustellen,

und untenichtet die Mitgliedstaaten dailber.

Der Zugang zu den lndividualdaten ist auf die Personen beschränkl, die innerhalb des Statistischen Amtes der Europäischen Ge-

meinschal'ten mit der Anwendung der Verordnung betraut sind.

Die unter Nummer 14 genannten Tabellen dorfen keine direkte oder indirekte ldentirizierung der Betriebe ermöglichen.

Vcrwendung der Daten und Verbreitung der Ergcbna§se

Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschafren verpflichtet sich, die \ron den Mitgliedstaaten 0bermittelten lndividualdaten

nur zu statislischen Zyvecken zu vemenden; jede Venvendung zu Verwallungszrvecken ist ausgeschlossen.

Die lndivi<lualdaten dienen zur Ausaöeltung

- der in der Tabellendatenbank (BDT) cnthaltenen Tabellen,

- der Ad-hoc-Tabellen.

Unter Ad-hoc-Tabellen sind die Tabellen zu yerstehen, die urspronglich im Gemeinschatisprogramm zur Festlegung des lnhalts der

Tabellendatenbank (BDT) nicht vorgesehen waren, deren Elstellung aut der Grundlage der Merkmale ln Anhang I iedoch zur

Deckung des lnformationsbedarfs der Organe der Gemeinschafr oder der Statistischen Amter der Mitgliedstaaten angeforderl wird.

Abstlrmung

Das §irtlstlsche Amt der Europälschen Gemelnsch.llen und dle Mltglledstaaten arbelten lm Rahmen lhr* lewelllgen
Ztständtgkelten und gemäß der Verordnung (Euratom, EWG) Nr. ,5tMg0 Vertahren lllr elne rasche Konzeillerung aus. ,rm

- dle Vertaultchkett und dle statlsllsche ,,l,vertlitxclgkelt der aul der Grundlage der tndlvtduatdaten erclettten
lnfbtm atlo n en zu g erenü eren ;

. dle Mltgttedste.ten über dle Vettendung dleser Daten 2u lnlor'nlleren.n

Statistisches Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999

-t6-



13.5.98 fpEl Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L t68129

II
(Nic b t oe rffi nt lic bun gs bcdti rft i ge Re c b n a h t e)

KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom lt. Mri 199t

zur Anpassung yon Anheng I der Verordnung (EVG) Nr. 571ltt des Rates im
Hinblick auf die Durchführung von Erhebungen der Gemeinecheft tiber die

Struktur der londwirtschaftlichen Betriebe

@ekanntgegebcn unter Ahtenzeicben K(1998) 1345)

(e8l377lEG)

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN _

gesnitzt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschafq

gesttitzt auf die Verordnung (EV/G) Nr. 571188 des Rates
vom 29. Februar 1988 zur Durchführung von Erhebungen
der Gemeinschaft über die Struktur der landwirtschaft-
lichen Betriebe ('), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 2467196 (2), insbesondere auf Artikel 8 Absätze I
und 2,

in Erwägung nachstehender Gninde:

Gemäß Artikel 8 Absätze I und 2 der Verordnung @§fG)
Nr. 571188 werden Anderungen an dem Katalog der
Erhebungpmerkmale nach dem Verfahren des Artikels l5
dieser Verordnung festgelegg d. h. durch eine Entschei-
dung der Kommission nach Stellungnahme des Ständigen
Agrarstatistischen Ausschusses.

Bei der Festlegung der zu erhebenden Merkmale muß
versucht werden, die Arbeitsbelastung der von der Erhe-
bung betroffenen Personen soweit wie möglich zu redu-
zieren.

Zur §ü'eiterentwicklung und Uberwachung der gemein-
samen Agrarpolitik muß der Merkmalskatalog mit Blick
auf die Grunderhebung 199912000 überprüft und ange-
paßt werden. Neue Informationsbedürfnisse treten zutage.
Es besteht ein zunehmender Bedarf an Strukrurstatistiken
auf regionaler Ebene für die gemeinsame Agrarpolitik

sowie ftir Zyecke der Regionalpolitik. Die neuen
Entwicklungen in Richtung auf Betriebe mit mehr als
einem Betriebsinhaber und in Richnrng auf eine land-
wirtschafg die auf nachhaltigen und umweltgerechten
Methoden der Erzeugung beruht, müssen bewertet
werden, so daß neue Daten erforderlich sind. Für die
Entwicklung des ländlichen Raums mehr Informationen
über die Forstwirtschaft und sonstige nichtlandwirtschaft-
liche Tätigkeiten in landwirtschaftlichen Betrieben
norwendig.

Gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (E§üG) Nr.
S7ll88 kann die Kommission den Mitgliedstaaten auf
Antrag und auf der Grundlage einer geeigneten Doku-
mentation gestatten, ftir gewisse Merkmale die erforder-
lichen Daten im §flege von Stichprobenerhebungen mit
Zufallsauswahl zu sammeln oder bereits verftigbare Infor-
mationen aus anderen Quellen als statistischen Erhe-
bungen zu verwenden. Einige Mitgliedstaaten haben um
die Erlaubnis gebeten, diese Möglichkeiten zu nutzen.

Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Agrarsati-
stischen Ausschusses -

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN

Artihel I
Im Hinblick auf die Grunderhebung dcr Gemeinschaft
199912000 über die Struktur der landwirtschaftlichen
Betriebe wird Anhang I der Verordnung (EVG) Nr.
571188 durch den dieser Entscheidung beigefügten
Anhang ersetzt.

ABl. L 55 vom 2. 3. 1988, S. l.
ABl. L 335 vom 24. 12. 1996, S. 3.

Stalistlscheg Fachserie Irieth. Grunttl. ab tggo

(')
(,)
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Artikel 2

Der Merkmalskatalog mulS die Situation in den einzelnen
Mitgliedstaaten benicksichtigen.

- Ist ein .Merkmal im Anhang mit den Buchstaben
,NE" gekennzeichnet, so wird davon ausgegangen, daß
es in den betreffenden Mitgliedstaaten nicht
vorhanden oder nahezu gleich Null ist.

- Ist ein Merkmal lnit den Buchstaben "NS" gekenn-
zeichnet, so wird davon ausgegangen, daß es in den
betref{enden Mitgliedstaaten unbedeutend ist.

- Die Erhebung von mit den Buchstaben "OPr gekenn-
zeichneten Me rkrnalen ist ftir die betreffenden
Mitgliedstaaten fakultativ.

Deutschland, Schweden und dem Vereinigten Königreich
wird gestattet, bei den Grunderhebungen der Gemein-
schaft über die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe
199912000 ftir clie im Anhang mit den Buchstaben "SS
gekennzeichneten Merkmale Stichprobenerhebungen mit
Zufallsauswahl durchzuführen.

Dänemark, Deuschland, den Niederlanden, Österreich
und dem Vereinigten Königreich wird g€stattet, für die

im Anhang mit den Buchstaben .AD" gekennzeichneten
Merkmale bereits verfügbare Informationen aus (in
Abschnitt B des Anhangs aufgeftihrten) anderen Quellen
als statistischen Erhebungen zu verwenden.

Artikel 3

Die Mitgliedstaaten, welchen durch diese Entscheidung
gestattet wird, Informationen aus anderen Quellen als
statistischen Erhebungen zu verwenden, treffen die erfor-
derlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, daß diese
Informationen von mindestens gleichwertiger Qualität
sind wie Inforrnationen aus statistischen Erhebungen

Artikel 4

Diese Entscheidung ist an elle Mitgliedstaaten gerichtet.

Bnissel, den 18. Mai 1998

Für die Kommission
Yves-Thibault DE SILGLIY

il[itglied der Kommission

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 19$)-E8-
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. B. DATENQUELLEN

Deutschland, Dänemark, den Niederlanden, österreich und dem Vereinigtcn Königreich vird
gestanet, Informationen aus dem Intcgriertcn Verwalnrngs- und Kontrollsyslm geP|ß den Verord-
nungen (EVG) Nr. 3508/92 (') und (EVG) Nr. 3887/92 fl zu verwenden. Dcn Nicdcrlendcn wird
gestatat, für die Merkmale B0l, B0la) B0lb) B0lc), B0ld) LOl und LOla) Daten aus dem nationalen
Betriebsregister zu vervendenj

ABl. L 355 \,om 5. 12. 1992, S. t.
ABl. L 39t vom 31. 12. t99z. 5.36.

ShttstlscteB Fachsede lri€th. Grundl. ab 19S0

(')
(1

-103-





Anlage 4

Gesetz zur Gleichstellung stillgelegter und landwirtschaftlich genutzter
Flächen vom 10. Juli 1995 (BGBI. I S. 910)

Statlstisches Bundesamt, Fachserie 3, Moth. Grundl. ab 1990
-r05:



Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1995, Teil I

Gesetz
zur Gleichstellung stillgelegter

und landwirtschaftlich genutzter Flächen

Vom lO. Juli 1995

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§1
(1) Flächen, die nach Maßgabe derVerordnung (El /G) Nr. 1765/92 des Rates

vom 30. Juni 1992 zur Einführung einer Stützungsregelung für Ezeuger
bestimmter landwirtschaftlicher Kutturpflamen (ABl. EG Nr. L 181 S. 12) still-
gelegt worden sind, gelten weiterhin als landwirtschaftlich genutzte Flächen.

(2) Die für die Landwirtschaft in anderen Rechtsgebieten geltenden Rechts.
vorschriften, insbesondere im Bereich des Bürgerlichen Rechts, des Grundstück-
verkehrsrechts, des landpachtverkehrsrechts, des Baurechts, des Naturschutz-
rechts, der Statistik und des Wassenechts, finden auf diesen Flächen weitefiin
Anwendung. Die infolge der Stillegung geänderte Beschaffenheit der Flächen
bleibt hierbei unberücksichtigt. lnsbesondere bleibt das Recht, diese Flächen
nach Beendigung der Stillegungsperiode in derselben Art und demselben
Umfang wie zum Zeitpunkt vor der Stillegung nutzen zu können, unberührt.

§2
Dieses Gesetz triü mit Wirkung vom 1. Januar '! 994 in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und im Bundesgesetzblatt

verkündet.

Berlin, den 10. Juli1995

Der Bundespräsident
Roman Herzog

Der Bundeskanzler
Dr. Helmut Kohl

Der Bundesminister
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Jochen Borchert

Staü6lisdr6 Bundegamt, Fachsetie 3, ll€th. Grundl. ab 1909
- 106-



Anlage 5

Verordnung vom 03. Mäz 1999 zur Aussetzung von
Erhebungsmerkmalen nach dem Agrarstatistikgesetz (AgrStatG AussV)

(BGB!. r S. 300)

StaüctbcfB Bun&!ad, Fa.fi.erle 3, lr€lh. Grundl. ab 199e
-r07-



300 Bundoqloaetrblett Jahrgang lgg0 Toli I Nr, I 1, aurgogeben zu Bonfl srn 8. Mäz l ggg

Verordnung
zur Auaccttung von

Erhobungsmcrkmalon nach dsm Agroratatlatlkgeaaf
(AgrStatGAueeV)

Vom3. Mätz'l9O€

Auf Grund dcs § 5 Abs. 4 dar Bundesgtatictlkgoootso3 vom?2, Januor 1087
(BGBl. I S.482) vor,erdnot die Bundonrogicrung:

Artlkc{ 1

Folgende Erhobungomerkmale cJer Agnrutatietil«gssotzca In dar Faacung dor
Bskanntmachung \,om 25. Juni 19SB (BGBl. I S. 1635) werdon ausge sotzt:
1. fOr dle thobung 0ber dle Beettrndo an Schvreinan nach § 10 Abu. 1 Nr. 3 dlo

Erhcbungrmerkmule nach § 20 Nr.2,
2. fOr dle Efiobung Obär dic überbelrlebllchen Blndungan behn Absetz von Er-

zeugnlason nach § 33 AbB. 2 dla Ertrebungamerkmale nach § 34 Abs. 1 Nr. 4,

3. für dla EÄobung 0ber dlo Ezeugung vogoterlvan Vormahrungrgutos von
RaLian nech § 70 dlo dlerbazügliclron Erhobun6omorkmalo noch § 71 Abs. 1

Satz 2.

Al1lkcl2
Dloea Vorordrung trltt mlt Auenohmo von Anlket I Nr. 3 mlt lVlrkung vom

1. furluat.1908 ln Kraft unC ern 31. Jull 20O2 außcr Kratr Artlko{ 1 Nr. 3 trltt mit
Wirkung vom 1 . Soptembr 1 998 ln Kreft und am 31 . August 2@2 auSer Kratt.

Der Büncbsret hät zr4Dstlmmt.

Borur. den 3. Mürz 188€

Dor Bundoskanzler
Gerhard Schröier

Der Bundaaminlaier
f0r Ernährung, Landvrlrtachalt und Forston

Funke

Statistisches Bundesamt, Fachsede 3, Meth. Grundl. ab 1999
-r08-



Anlage 6

Merkmalskataloge zur ASE/LZ 1999 und ASE 2OO1

Statls&ctes Fachaelb irdr. Grundl. ab 19Sg
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Merkmalskatalog für die
Landwi rtschaftszäh I u n g/Ag rarstru ktu rerhebu n g i m Jah re 1 999

MerkmaUErhebungsmerkmal Code-Nr

Abschnitt 1
Rechtsform des landwirtschaftlichen Betriebes

Rechtsform des Betriebes Code 065 Einzelunternehmen
I I Einzelperson, Ehepaar, Geschwister

Abschnitt 2
Setbstbewirtschaftete Gesamüläche des Betriebes

Falls keine Flächen bewirtschaftet werden, bitte hier ankreuzen tr
A. Ötotosisc her I-andhau

Personengemeinschaft en/-gesellschaften
12 Nicht eingetragener Verein
13 Gesellschaft bilrgerlichen Rechts (BGB-

Gesellschaft)
14 Offene Handelsgesellschaft (OHG)
15 Kommanditgesellschaft (KG einschl.

GmbH u. Co. KG)
16 Sonstige Personengemeinschaft (einschl.

Erbengemeinschaft)

Juristische Personen des privaten Rechs
6l Eingetragener Verein
62 Eingetragene Genossenschaft
63 Gesellschaft mit beschänkter Haftung

(GmbH)
U Aktiengesellschaft
65 Anstalt des privaten Rechs
66 Stiftung des privaten Rechts
67 Gemeinschaftsforsten mit ideellen Besitz-

anteilen

Juristische Personen des öffentlichen Rechts
2l Gebieskörperschaft Bund
3l Gebietskörperschaft Land
4l Sonstige Gebieskörperschaften (Kreis,

Gemeinde, Kommunalverbände)
5l Sonstige juristische Personen des öffent-

lichen Rechts (Kirche, kirchliche Anstal-
ten, Stiftungen des öffentlichen Rechts,
Personalkörperschaften)

Staüstisch€s Bundosamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999

Unterliegt Ihr Betrieb dem Kontrollverfatren nach der
EWG-Verordnung Nr. 2@2191 zum Ökologischen Land-
bau (EWG-Ökö-Verordnun g)? I

2
Ja
nein

max. Stellenanzahl

- lr0-

Code 349



Merkmalskatalog der 1999

B Hauntnutzunss - und Krrlturarten

- Ackerland insgesamt (muß mit dem Ackerland in Ab-
schnitt 3 Code 245 ilbereinstimmen)

- Haus- und Nutzgärten (ohne Zergärten)
- Obstanlagen (ohne Erdbeeren)
- Baumschulen (ohne forstliche Pflanzgärten ftir Eigen-

bedafl
- Dauergrttnland

- Dauerwiesen
- Mähweiden
- Dauerweiden
- Streuwiesen und Hutungenl

- Rebland/Rebfläche (bestockte Rebfläche und derzeitige
nicht andenreitig genutzte brachliegende Rebfläche)

- Weihnachtsbaumkulturen, Koöweiden- und Pappelanla-
gen (außerhalb des Waldes)

- Landwirtschaftlich genutzte Ftäche (LD
(Summe Cde245 bis 257)

- Waldflächen (einschl. forstliche Pflanzgärüen fllr Eigenbe-
darf sowie aufgeforstete Stillegqngsflächen)

- Sonstige Flächen (nicht mehr genutzte LF, Öd- und Un-
land, unkultivierte Moorflächen, Gewässer, Gebäude-
und Hofflächen)

- Körnermais zum Ausreifen
- Corn-Cob-Mix
- Silomais (einschl. Grilnmais und Lieschkolbenschrot)

Code262 haAr F steuel

Code245
Codre246
Code247

Code 248

Ccdre249
Code 250
Code 251
Code 255

Code 256

Codie257

Code 258

Codle264

Code 265

Code 201
Code 2ll
Codle2U2
Code 203
Code 2O4
Code 205
Code 206
Code207
Code 208

Code2l2
Code 213
Code242

ha, Ar
ha, Ar
hq Ar
hq Ar

hatu

ha, Ar

ha, Ar

ha, Ar

hc Ar

ha, Ar
ha, Ar
ha, Ar
ha Ar
hc Ar
hq Ar
hc Ar
ha, Ar
hc Ar

hq Ar
ha, Ar
ha, Ar

f stelld

F steud

F stetteil

Fsteneil

F st"tGil

ha, Ar
ha, Ar
ha, Ar

ha, Ar

- Selbstbewirtschaftete Gesamdläche des Beriebes (BD
(Summe Code 258 bis 264)

Abschnitt 3
Anbau auf dem Ackerland

Falls keine Ackerfläche bewirtschaftet wird, bitte hier ankreuzen

- Winterweizen (ohne Durum) einschl. Dinkel2
- Dinkel3
- Sommerweizen (ohne Durum)
- Harnveizen (Durum)
- Triticale
- Roggen (Winter- und Sommerroggen)
- Wintergerste
- Sommergerste
- Hafer
- Wintermenggeneide (verschiedene Gereidearten im

gemischten Anbau)
- Sommermenggereide (verschiedene Getreidearten im

gemischten Anbau)

Code 209 ha Ar

Code 210 ha, Ar

' Bayern getrennte Erfassung der Almen Ccdie252.
2 Nur Bundesländer, die Dinkel bzw. Verarbeitungskartoffeln fllr Speisezwecke nicht gesondert erfassen.
3 Nur Bundesländer, die Dinkel bzw. Verarbeitungskartoffeln fllr Speisezwecke gesondert erfassen.

Statlstisct€a Bu«teaamt Faoüsorb 3, ireth. Grundl. ab 19S0

ißEnrl
7ßrEiEt

7 Stellen
;ßilm$
;ßlEIIEt
tßtEiEt
,ßIEIET
,ßIEIEI
,ßEIET
;ßrElt+t
7ßEiElt

- lll.

I Steller
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- Futtererbsen zur Körnergewinnung
- Ackerbohnen zur Kömergewinnung
- Alle anderen Hülsenfrüchte zum Ausreifen (2.B. Speise-

erbsen und -bohnen, Wicken, Lupinen, auch als Gemen-
ge, Leguminosensamen)

- Frühe Speisekartoffeln
- Minelfrühe und späte Speisekartoffeln zum Direktverzehr

ohne Be- und Verarbeitung

- Frühe, mittelfrUhe und späte lndustrie-, (Verarbeitungs-)
Futter- und Pfl anzkartoffelna

- Verarbeitungskartoffeln für Speisezweckes
- Zuckerrüben ohne Samenanbau
- Runkelrüben ohne Samenanbau
- Alle anderen Hackfrüchte ohne Samenbau (2.B. Futter-

möhren, Kohlrüben, Futter- und Markstammkohl)

- Winterraps zur Kömergewinnung
- Sommerraps, Winter- und Sommerrübsen zur Körnerge-

winnung
- Flachs (Lein) zur Körner- und Fasergewinnung
- Körnersonnenblumen
- Andere Ötfructrte auch ftlr technische Zwecke (2.B. Kör-

nersenf, Sojabohnen)
- Hopfen (Alt- und Junghopfen)
- Tabak
- Rilben und Gräser zur Samengewinnung
- Heil- und Gewurzpflanzen
- Alle anderen Handelsgewächse (2.B. ZichoÄe, Topinam-

bur, Hanf, Kanariensaat, Kenaf, Hirse, Buchweizen,
Chinaschilf)

- Klee, Kleegras, Klee-Luzerne-Gemisch (einschl. Klee-
brache)

- Luzerne
- Grasanbau auf dem Ackerland zum Abmähen und Abwei-

den (kein Dauergrünland)
- Alle anderen Futterpflanzen, auch als Gemenge zur Grtln-

futter-, Silage- oder Heugewinnung (2.B. Futtererbsen,
Wicken, Sllßlupinen)

Code2l4
Code 215

Code 216
Code 218

Code229

Code 230
Code 231
Code 233

Code232
Code234
Code 235
Code236
Code237

Code 238

ha, Ar
ha, Ar

ha, Ar

ha, Ar
ha, Ar
ha, Ar

ha, Ar

ha,

Ar
Ar

ha,
ha,

Code 219 ha, Ar

Code2lT
Code 300
Code220
Code22l

ha, Ar

Code222 ha,Ar

F st"ltil

ha,
ha,
ha,

AI
AI
AI

Fsteut
h Stellenl
h Steltenl
F Stellenl

F Stettel

F stettd

Fst"ut
h Stettenl

h Stellenl

F steäA
h Stellenl
h StellerJ
h StellerJ
tz stettenl

F Stetteil

F st"tt"il

ha, Ar
ha, Ar
ha, Ar
ha, Ar
ha, Ar

,- Gemtlse einschl. Spargel, Erdbeeren (ohne Samenbau und ohne Anbau im Haus- und Nutzgarten)
- im Wechsel mit landw. Kulturen (2.8. Kohl im

Wechsel mit Getreide) im Freiland Code223 hc tu 
I

- im Wechsel mit anderen Gartengewächsen
(2.8. Gurken im Wechsel mit Blumen)

- im Freiland Code224 ha, Ar
- unter Glas Cde225 ha, Ar

- Blumen, Zierpflanzen, einschl. Stauden, Jungpflanzen
- im Freiland Code226 hc Ar
- unter Glas (Gewächshäuser, Folienzelte, Frtih-
beete) Code227 ha, Ar

- Gartenbausämereien, Vermehnrngsanbau von Blumen-
zwiebeln und -knollen auch unter Glas Code228 ha, Ar

Code 239
Code24O

Ar
Ar

ha,

F steuA

F steud

F steneil

F st"tt"il

F steäA

Code24l ha, Ar

Ccdre243 ha, Ar

a Nur Bundesländer, die Dinkel bzw. Veraöeitungskartoffeln fttr Speisezwecke nicht gesondert erfassen.
5 Nur Bundesländer, die Dinkel bzw. Verarbeinrngskartoffeln ftir Speisezwecke gesondert erfassen.

Statistiscfies Bundesamt, Fachs€rie 3, Meth. Grundl. ab 1999

- l12-
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- Brache (Rotations- und Dauerbrache einschl. stillgelegter
Flächen zur Erlangung der Ausgleichszahlung)6

- Ackerland insgesamt

- Brache mit und ohne Begrilnung
gemäß dem Grundannag auf Agrarförderung (kon-
j unkturelle Flächenstillegung)
- bitte gleichzeitig bei Code244 angeben -

- Flächen mit nachwachsenden Rohstoffen
gemäß dem Grundantag auf Agrarförderung (kon-
junkturclle Flächenstillegung)
-bitte gleichzeitig bei den jeweiligen Fruchüarten
des Ackerlandes und der Dauerkulturen angeben-
(z.B.Code229)

- Sonstige stillgelegte Flächen
Stillegelegte Flächen im Rahmen der Agrarumwelt-
programme der Länder sowie stillgelegte bzw. erst-
malig aufgeforstete Flächen im Rahmen der Produk-
tionsaufgaberente (FELEG)
-bitte gleichzeitig bei Codre244,262 angebn -

- Stillgelegte Flächen insgesamt
(Summe der Codes 268,269,270)

Weitere Untergliederung sonstiger Flächen (Code 270)

- Stillgelegte bzw. erstmalig aufgeforstete Flächen im
Rahmen der Produktionsaufgaberente (FELEG)
- bitte gleichzeitig bei Code 24,262 angeben -

Code 268 ha, Ar F stetlil

Code269 hc Ar F Steltd

Code270 ha, Ar F Stetteil

Code267 hc Ar

Codel7l hq Ar F Stett"il

Code244

Code245

ha, Ar

ha, Ar

F stelA

F steuil

Abschnitt 4
Flächenstillegung
Stillegungsflächen 1999
zur Erlangung der Ausgleichszahlung der Produktionsaufgaberente (FELEG) oder der Beihilfe nach den
Agranrmweltbelangen der Länder

Fsrend

F stettd

- Stillgelegte Flächen im Rahmen der Agarumwelt-
programme der Lilnder
- bitte gleichzeitig bei Code 2M angebn - Code272 ha,Ar

Abschnitt 5
Zwischenfruchtanbau 199U199
Anzugeben ist der gesamte Zwischenfnrchtanbau der als Untersaat in die Hauptrucht 1998 oder als Aussaat
nach der Hauptfrucht 1998 erfolgte. Die nach den Winterzwischenfrilchten angebauten Pflanzen gelten als
Hauptrüchte

- Klee und kleeartige Pflanzen insgesamt
z.B. auch Luzerne, Serradella, Kleegras und
gemischter Anbau von Kleearten

Süilsüs.fi€8 Burdesamü, Fachsorle 3, lvlsü. Grundl. ab 1999

6 Ohne Anbau nachwachsender Rohstoffe.

-il3-
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o Sommerzwischenfrucht
. Winterzwischenfrucht

darunter zur Futtergewinnung
o Sommerzwischenfrucht
o Winterzwischenfrucht

- Grllser und Getreide zur Grünnutzung insgesamt
z.B. kurzlebiges Weidelgras; Gri.lnroggen,
Wickroggen, Grtlnhafer, Grünmais

o Sommerzwischenfrucht
o Winterzwischenfrucht

darunter zur Futtergewinnung
o Sommerzwischenfrucht
o Winterzwischenfrucht

- Grobleguminosen insgesamt
z.B. Bohnen, Erbsen, Wicken, Lupinen (auch
im gemischten Anbau z.B. Landsberger
Gemenge, Milndener Gemenge)

o Sommerzwischenfrucht
o Winterzwischenfrucht

danrnter zur Futtergewinnung
oSommerzwischenfrucht
o Winterzwischenfrucht

- Kreuzblütler insgesamt
a) Raps (auch im gemischten Anbau mit Gräsern)

Senf, Ölrettich, Rübsen, Chinakohl
o Sommerzwischenfrucht
. Winterzwischenfrucht

darunter zur Futtergewinnung
o Sommerzwischenfrucht
olVinterzwischenfnrcht

b)Herbstrttben (Soppelrüben), Kohlrtlben
(Steckrtlben), Futterkohl (Markstammkohl)

o Somrnerzwischenfrucht
o Winterzwischenfrucht

danrnter zur Futtergewinnung
o Sommerzwischenfrucht
o Winterzwischenfrucht

- Sonstige Zwischenfrtlchte insgesamt
z.B. Phacelia, Sonnenblumen, Malven,
Buchweizen

o Sommerzwischenfnrcht
r Winterzwischenfrucht

danrnter zur Futtergewinnung
o Sommerzwischenfrucht
o Winterzwischenfrucht

Insgesamt
oSommer- und Winterzwischenfrucht zusammen

danrnter zur Futtergewinnung
oSommer- und Winterzwischenfrucht zusalrmen

ha, Ar
ha, Ar

ha, Ar
ha, Ar

ha, Ar
ha, Ar

ha, Ar
ha, Ar

ha,
ha,

ha,

ha, Ar
ha,

ha,
ha'

ha,

ha, Ar
ha, Ar

ha, Ar

ha, Ar

Statislisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1990

Code274
Code276

Code275
Code277

Code 278
Code 280

Code279
Code 281

Code282
Code284

Code 283
Code 285

Code 286
Code 288

Code 287
Code 289

Code 290
Code292

Code 291
Code293

Code294
Code296

Code 295
Code297

Code 298

Code299

Fst"uA
F Stellenl

FM
h stettenl

Ar
Ar

Ar
AIha,

Ar

Ar
Ar

Ar
Arha,

ha, Ar
ha, Ar

ha, Ar
ha, Ar

Fst"lt;
F Steller{

Fst"tt;
h steller{

Fst"ttA
F stellenl

F stettd

F stettil

-l14-

Fst"ttA
lz Stellenl

7 Stellen

7 Stellen

7 Stellen
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Abschnitt6
Viehbestände am 03. Mai 1999

Falls am Stichtag vortibergehend kein Vieh gehalrcn wird, bitte hier ankreuzen

Falls die Viehhaltung vollständig eingestellt wurde, bine hier ankreuzen
Pferde
- Ponys und Kleinpferde (unter 148 cm Stockmaß) Code l0l
- Andere Pferde

- unter I Jatrr alt Code 102
- I bis unter3 Jahre alt Code 103
- 3 bis unüer 14 Jahre alt Code 104
- 14 Jahre und älter Code 105

- Pferde insgesamt (Summe Code 101 bis 105) Code 106 Anzahl

Anzatrl

Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl

Anzahl

Anzatrl
Anzatrl

Anzahl
Anzahl
Anzattl

Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzatrl

Anzatrl
Anzatrl
Anzahl

Anzahl
Anzahl

Anzatrl
Anzahl
Anzahl

F steuA

Effiil

FSt"Til
Rinder
- Kälber unter 6 Monate (oder unter 220k9 Lebendgewicht)Code 107
- Jungrinder (Jungvieh) 6 Monate bis unter 1 Jahr alt

- männlich Code 108
- weiblich Code 109

- Rinder I bis unter 2 Jahre alt
- männlich
- weiblich zum Schlachten
- weibliche Nutz- und Zuchttierc

- Rinder 2 Jalrc und älter
- Bullen und Ochsen
- Schlachtfllrsen
- Nutz- und Zuchfflirsen
- Milchkllhe
- Ammen- und Mutterkilhe
- Schlacht- und Mastkilhe

- Rinder insgesamt (Summe Code 107 bis I l8)

Schafe
- Schafe unter I Jatr dt (einschl. I-emmer)
- Schafe (l Jahrund älrcr)

- weibliche Schafe zw7-acht (einschl. Iährlinge)
- Schafböcke (zur Zucht)
- Hammel und tlbrige Schafe

Code ll0
Code lll
Code 112

Code l13
Code l14
Code l15
Code l16
Code l17
Code lt8

Code ll9 Anzahl

Code 120 Anzahl

Code l2l
Codel22
Code 123

- Schafe insgesamt (Summe Code 120 bis 123)

Schweine
- Ferkel
- Jungschweine unter 50 kg kbendgewicht
- Mastschweine (einschl. ausgemerzte Zuchttiere)

- 50 bis unter 80 kg Lrbendgewicht
- 80 bis unter I l0 kg l*bendgewicht
- 1 10 und mehr kg Lebendgewicht

- Eber zur Zucht einschl. der hierftlr bestimmrcn Jung-
schweine mit 50 kg und mehr Lebendgewicht

Code l?-4 Anzattl FsteTil

Fmil
h steued

F stetterl
h srctterJ
lz stettenl

F st"ttA

Code 125
Code 126

Code 127
Code 128
Code 129

Stalhtbdr€s Bund€samil, Fachserb 3, Meth. Grundl. ab 1990

ffirEit$

ffiIEIEII
ffiIEIEI
ß?5IEt
ßElttr

-lt5-
Code 130 Anzahl

E

5 Steller
5 Steller

5 Srcllen
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- Zuchtsauen einschl. der hierftir bestimmten Jungschweine mit 50 kg und mehr Lebendgewicht
- rrächtig

- Jungsauen zum l. Mal trächrig Code 131 Anzahl
- Andere trächtige Sauen Code 132 Anzahl

- nicht rrächtig
- Jungsauen noch nicht trächrig Code 133 Anzahl
- Andere nicht trachtige Sauen Code 134 Anzahl

- Schweine insgesamt (Summe Code 125 bis 134) Code 135 Anzahl

Fst"ttt
F Stettenl

Fffi
F Stellenl

F sterted

F st"trd

F steltd

F st"ud

F steltel

Fsr"ttA
h stetterJ
lz stetter{

F'stetüil

Hühner
- Hühner7 (ohne Trut-, Perl- und Zwerghühner)

- I-egehennen yzlafu und älter Code 136
- Junghennen vnter y2 Jahr alt (einschl. der hierfür

bestimmten Küken) Code 137
- Schlacht-, Masthllhne und -hühner sowie sonst.

Hähne (einschl. der hierfiir bestimmten Küken) Code 138

- Hühner insgesamt (Summe Code 136 bis 138)

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Code 139 Anzahl

- Sonstiges'Geflügel insgesamt (Summe Code 140 bis 142) Code 143 Anzahl

Abe chni.tt 7
Eigentums- und Pachtverhältnisse an der tandwirtschaftlich genutzten Fläche

Sonstiges Geflttgel
- Gänse insgesamt
- Enten insgesamt
- Truthühner insgesamt

- I-andwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) des Betriebes
(übemehmen aus Code 258)

- Gepachtete LF (Grundstilcks- und Hofpacht)
- von Eltern, Ehegane und sonstigen Venrandten

und Verschwägerten des Beriebsinhabers
- von anderen Verpächtem

- bitte tlbertragen nach Code 709 -
- Unentgeltlich zur Bewirtschaftung erhaltene LF
- Eigene selbstbewirtschaftete LF (705=701 -702-7 03-7U)
- Verpachtete LF
- Unentgeltlich zur Bewirtschaftung abgegebene LF
- Eigene LF (708 = 705 + 706 + 7O7)

Anzahl
Anzahl
Anzahl

Statistiscfies Bundesamt, Fachseri€ 3, Meth. Grundl. ab 1999

Code 140
Code l4l
Codrel42

Code 701

Code702
Code 703

Code 704
Code 705
Code 706
Code 707
Code 708

ha,
ha,
ha,
ha,

AI
AI
AI
Ar

ha, Ar

ha, Ar
ha, Ar

ha, Ar

Bitte geben Sie die Währung an DM
oder
EUR

Es darf nur eine Wähnrng angegeben werden:

7 Bei am 3. Mai vortlbergehend leerstehenden Ställen ist derjenige Bestand einzutragen, der vor der letzten
Stallräumung vorhanden war (Einragung nur dann, wenn Stallräumung nicht mehr als 6 Wochen zurtlckliegt).

-il6-

ßmrl
rT{EIEfl
ißEIt!?]

F st"uil

Fsr"ttA
F Stellenl

7 Stellen
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Abschnitt 8
Pachtflächen und Pachtentgelte für die landwirtschaftlich genutzten Flächen
- Ohne Pachtungen von Familienangehörigen -
- Von ,,anderen Verpächtern" gepachtete LF

- gepachtete Fläche Code 709 ha, Ar
- derzeitige Jahrespacht für diese Fläche Code 710 DM oder EUR

- Grundsttlcks- und Parzellenpacht (Einzelgrundstilcke)
- Ackerland (ohne Unterglasflächen) r

- gepachtete Fläche Code 7l I ha, Ar
- derzeitige Jahrespacht filr diese Fläche CodeT12 DM oder EUR
- Innerhalb der letzten 2 Jahre erstmals gepachtete Flächen und Flächen mit Pachtpreisäinde-

rung (Angaben sind bereits in Code 7llbzw.7l2 enthalten)
- gepachtete Fläche Code 713 ha, Ar
- derzeitige Jahrespacht für

diese Fläche Code 714 DM oder EUR
Dauergrtlnland .

- gepachtete Fläche Code 715 ha, Ar
- derzeitige Jahrespacht für diese Fläche Code 716 DM oder EUR

- Innerhalb der letzten 2 Jafue erstmals gepachtete Flächen und Flächen mit Pachpreisände-
rung (Angaben sind bereits in Code 715b2w.716 enthalten)

'- gepachtete Fläche CodeTlT ha, Ar
- derzeitige Jahrespacht fllr

diese Fläche Code 718 DM oder EUR

- Sonstige LF (einschl. gemischter Pachtungen, für die Pachtentgelte nicht getrennt angegeben werden
können, z.B. von Acker- und Dauergrilnland)

- gepachtete Fläche Code727 ha, Ar
- derzeitige Jahrespacht filr diese Fläche Code728 DM oder EUR

- Innerhalb der letzten 2 Jafue erstmals gepachtete Flächen und Flächen mit Pachpreisände-
rung (Angaben sind bereis in Code 727 bzw.728 enthalten)

- gepachtete Fläche Code729 ha, Ar
- derzeitige Jahrespacht für

diese Fläche Code 730 DM oder EUR

F-steud
h Stellenl

F St"tt;
Io stetted

F steuil

@il
- Gepachtete LF innerhalb einer geschlossenen Hofpacht

gepachtete Fläche Code 731
- derzeitige Jahrespacht ftir diese Fläche Code732

Statisti8.rr€s Bundesarnt, Fachserio 3, Meth. Grundl. ab 1909

hc Ar
DM oderEUR

-lt7-
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Abschnitt 9
Stichprobenbetriebe
Betriebsinhaber, Ehegatte und deren mit betrieblichen Arbeiten beschäftigten Familienangehörigen im
April 1999 (Betriebe der Rechtsform Einzelunternehmen)

Qhne: l. Mit betrieblichen Arbeiten beschäftigte Verwandte und Verschwägerte des Betriebsinhabers, die
außerhalb des Betriebes leben.

2. Beschäftigte in Betrieben der Rechtsform Personengemeinschaften, -gesellschaften (BGB-
Gesellschaft, OHG, KG, GmbH u. Co KG u.a.)

3. Beschäftigte in Betrieben der Rechsform 'juristische" 
Personen.

Die unter l. bis 3. genannten Personen sind in Abschnitt l0 anzugeben!

- Laufende Nummer der Person Code 800 001 bis...

- Kennziffer des Verwandtschafts- oder Schwäger-
schaftsverhältnisses

Geschlecht

- Geburtstag im Zeitraum

Geburtsjahr

Betriebsleitercigenschaft

I Betriebsinhaber
2 Ehegatte des

Betriebsinhabers
3 Kinder (auch Stief-,

Schwieger-, Pflege-,
Adoptivkinder)

4 Enkel
5 Eltern, Schwiegereltem
6 Großeltern
7 Sonstige

I männlich
2 Weiblich

0l Januar bis April
02 Mai bis Dezember

Geburtsjahr ftetteil
lja

Arbeitswochen

Arbeitsstunden

Arbeitswochen

Arbeitsstunden

Arbeitswochen

Arbeitsstunden

Statistisch€s Bunttesamt, Fachs€rie 3, Meth. Grundl. ab 1999

Code 803

Code 801

Code 802

Code 804

Code 806

Code 807

Code 808

- Tätigkeit in den 4 Wochen vom 29. März bis ztrm25. April 1999

- fttr diesen Betrieb (ohne Haushal0
- Anzatrl der Arbeitswochen (4 Wochen

oder weniger)
- Anzatrl der Arbeitsstunden je Woche

(Durchschnitt)

- filr den Haushalt des Betriebsinhabers
- Anzatrl der Arbeiswochen (4 Wochen
oder weniger)
- Anzahl der Arbeitsstunden
(Durchschnitt)

Code 809

Code 810

- außerhalb des Betriebes
- Anzahl der Arbeitswochen (4 Wochen
oder weniger)
- Anzahl der Arbeisstunden
(Durchschnitt)

Code 8l I

-ll8-

Code 812

E sr"ttd

Ir steire

E st"ud

li st"ue

E ste t"il

Ir st"äe

E stetteil
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Aus welchen Quellen wurde im Jahreszeitraum Mai 1998 bis April 1999 ein außerbetriebliches Einkommen
bezogen?
- Einkommen aus anderer Erwerbstätigkeit Code 814 I ja

- Altersrente fllr Landwirte, Landabgaberente, Produktions-
aufgaberente u.ä.

- Rente, Pension, Arbeitslosengeld/-hilfe, Sozialhilfe u.ä.

- Insgesamt mit betrieblichen Arbeiten beschäftigt
Davon waren
- vollbeschäftigt

Arbeisstunden je Woche 42 und mehr bzw.
fubeitstage im Jatu 240 und mehr

- tlben*,iegendbeschäftigt
Arbeitsstunden je Woche 27 bis unter 42 bzw
Arbeitstage im Jahr 160 bis unter 240

- teilweisebeschilftigt
Aöeitsstunden je Woche 12 bis unter 27 bzw
Arbeitstage im Jahr 80 bis unter 160

- gering beschäftigt
Arbeitsstunden je Woche unrcr 12 bzw.
Arbeistage im Jatr unter 80

Staüstbcfies Bund6am[ Fdch§€.le 3, Meth. Grundl. ab 1990

Code 815

Code 816

2ja
3ja

- Einkommen aus Verpachnrng, Vermietung, Kapitalver-
mögen u.ä. Code 817

Code 818- Anzatrl der Familienarbeitsktifte

Bei außerbetrieblichem Einkommen (einschl. Kindergeld) von Betriebsinhaber und/oder Ehegatte
- Welches Jahres-Nenoeinkommen von Betriebsinhaber

unüoder Ehegatte zusamrnen war schätzungsweise
höher? Code 821 I das aus den außerbetrieb-

lichen Quellen2 das aus diesem landwirt-
schaftlichen Berieb

Hinweis: Diese Angabe dient mit zur Unterscheidung von Haupt- und Nebenerwerhsbetrieben.

Wer war im Jahr 1998 Beiragszahler der
- landwirtschaftlichen Alterskasse? lja
- gesetzlicher/freiwilligen Rentenversicherung? 2ja

4ja

Nichtstlchprobenbetriebe
Beschäftigte Arbeitskräfte nach Personengruppen im Jahreszeitrum Mal 199t bls April 1999
(Bei Aufrechnung aller Arbeitszelten zu den vollen Arbeitstagen: t Stunden = I Arbeitstag)
Familienarbcitskräft€ (einschl. Betriebsinhaber) in Betrieben der Rechtsform (Einzeluntemehmen)

Code 850

Code 851

Code 760 Anzahl

Code 761 Anzahl

Ccdie762 Anzahl

Code 763 Anzahl

Code764 Anzatrl

F steuA

E slettil

E st"ueil

E stend

F st" teil

- lt9-



Merkmalskatalog der Landwirtschaftszählung/Agrarstrukturerhebung 1999

Außerbetriebliche Erwerbstätigkeit und Einkommensquellen sowie Jahres-Nettoeinkommen des
Betriebsinhabers und/oder seines Ehegatten in Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen im
Jahreszeitraum Mai 1998 bis April 1999

Waren Betriebsinhaber und/oder Ehegatte außerhalb
dieses landwirtschaftlichen Betriebes erwerbstätig? Code 051 1 ja 2 nein

Beziehen Betriebsinhaber und/oder Ehegatte Einkommen
aus sonstigen außerbetrieblichen Quellen? Code 052 I ja 2 nein

Bei außerbetrieblichen Einkommen (einschließlichKindergeld) von Betriebsinhaber unüoder Ehegatte

Welches Jahres-Nenoeinkommen von Betriebsinhaber
und/oder Ehegane zusammen war schätzungsweise höher?

- das aus den außerbetrieblichen Quellen Code 053
oder

- das aus diesem landwirtschaftlichen Betrieb Code 053

lja

2ja

Hinweis: Diese Angabe dient mit zur Unterscheidung von Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben.

Abschnitt 10
Stichprobenbetriebe
Ständig und nicht ständig im Betrieb Beschäftigte

Dazu zlihlen Personen, die
- mit dem Betriebsinhaber eines Betriebes der Rechsform Einzelunternehmen verwandt oder

verschwägert sind, aber außerhalb des Betriebes leben,
- in Betrieben der Rechsform Personengemeinschaften, -gesellschaften (BGB-Gesellschaft, OHG,

KG, GmbH und Co KG u.a.) beschäftigt sind,
- in Betrieben der Rechtsform rjuristische" Personen beschliftigt sind.

.Ohne Betriebsinhaber, Ehegatte und deren mit betrieblichen Arbeiten beschltftigten Familienangehörigen, die in
Abschnin 9 nachgewiesen werden.

A- Srändis im Betrieb Be chäftiste im Aoril 1999
Zu den ständig im Betrieb Beschäftigten zlihlen Personen, die in einem unbefristeten oder auf mindestens drei
Monate abgeschlossenen Arbeitsverhältnis zum Betrieb stehen.

- Laufende Nummer der Person Code 900 001 bis ... E St"ttd

- Geschlecht Code 901 I männlich
2 weiblich

- Geburtstag Code 902 I Januar bis April
2 Mai bis Dezember

- Geburtsjahr

Betriebsleiterei genschaft

- Tätigkeit im April fflr diesen Betrieb (ohne Haushalt)
- Anzahl der Arbeitswochen
- Anzahl der Arbeitsstunden je Woche

Geburtsjahr

lja

Arbeitswochen
Aöeitsstunden

Statistisch6 Bund€samt, Fachso.ie 3, Meth. Grundl. ab 1990

Code 903

Code 905

Code 906
Code 907

E steud

It st"u.l
E Stellenl

-t20-
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- Stellung innerhalb des landwirtschaftlichen Betriebes Code 9l I I Auszubildender(einschl. Prakti-
kan0

2 Arbeiter
3 Angesrcllter
4 Beamter
5 Gesellschafter
6 Sonstige, ohne Arbeitsvertrag

Tätige (ohne Gesellschafter)

Fffiil- Anzahl der ständigen (familienfremden) Arbeitskrafte Code 912

B Nicht ständig'im Betrieb Beschäftigte im Jahreszeitraum Mai1998 bis April 1999
Zu den nicht ständig im Betrieb Beschäftigten zählen Personen, die in einem befristeten, weniger als drei
Monate, abgeschlossenen Arbeitsverhältnis zum Betrieb stehen.

Wieviele nicht ständig im Betrieb beschäftigte Personen waren für diesen Berieb im Jatreszeiraum Mai 2000
bis April 2001 tätig (einschl. Saisonarbeitskräfte)?

Nichtstlchprobenbetrlebe
Ständig und nicht ständig Beschäftigte (einschl. Saisonarbeitsh{lfte) in Betrieben aller Rechtsformen ohne bei
Abschnitt 9 eingetragene Arbeitskräfte \

- Tahl der beschäft i gten Männer
- Arbeitsleistung der Männer in vollen Arbeistagens insge-

samt
- Zahl dq beschäftigten Frauen
- Arbeisleistung der Frauen in vollen Arbeitstagene insge-

samt

- Insgesamt mit berieblichen Arbeiten beschäftigt
Davon warcn
- vollbesch:iftigt

Arbeisstunden je Woche 40 und mehr
bzw. Arbeistage im Jahr 230 und mehr

- ilberwf,egend beschäftigt
Arbeitsstunden je Woche 25 bis unter 40
bzw. Arbeitstage im Jahr 145 bis unter 230

- teilweise beschitftigt
Arbeitsstunden je Woche l1 bis unter 25
bzw. Arbeitstage im Jahr 63 bis unter 145

- geringbeschäftigt
Arbeisstunden je Woche unter I I
bzw. Arbeitstage im Jahr untcr 63

Personen

Arbeitstage
Personen

Arbeistage F steuil

Code 918

Code 919
Code 921

Code922

Code 765 Anzahl

Code766 Anzahl

Cde767 Anzahl

Code 768 Anzatrl

Code 769 Anzatrl

E steueil

F steuA

E sterteil

E steäA

E sreua

Statlsü8cfi€8 Bund6amt, Facrlsetb Itldr. Grundl. ab 1999

ESShrnden-lA6eitstag
e siehe Fußnote 8.

,l2l-

F-ffiil
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Abschnitt 11
Weiterlührung des Betriebes (,,Hofnachfolge")

- Nur fUi Betriebsinhaber von 45 Jahren und älter eines Betriebes der Rechtsform Einzelunternehmen -
- Alter des Betriebsinhaber: 45 bis unter 55 Jatrre Code 630

55 bis unter 60 Jahre Code 630
60 bis unter 65 Jahre Code 630
65 Jahre und älter Code 630

- Ist eine Person vorhanden, die diesen Betrieb - aufgnrnd einer Vereinbarung, Absprache oder sonstigen
Verständigung - zu gOgeböner7*ittlbernehmen wird? Code 631 I ja

2 nein
3 ungewiß
Wenn ,rein" oder,,ungewiß" weiter bei
Abschnin 12

- Wenn ja: Angaben zur Person des voraussichtlichen Hofnachfolgers
o Geschlecht mllnnlich Code632

weiblich

o Derzeitiges Alter
- unter 15 Jahre
- 15 bis unter 25 Jahre
- 25 bis unter 35 Jahre
- 35 Jahre und älter

Code 633

Ja
ja

I
2

ja
ja
ja
ja

I
2
3
4

I
2
3
4

I
2
3

I
2
3

o Berufsbildung vorhanden oder vorgesehen?Io)
- eine landwirtschaftliche Berufsbildung
- eine nichtlandwirtschaftliche Berufsbildung
- keine Berufsbildung

o Mitarbeit in diesem Betriebro)
- ständig

gelegentlich
keine Mitarbeit

Abschnitt l2
Gewinnemittlung, Umsatzbesteuerung

Erfotgr fflr diesen Berieb eine Gewinnermittlung
f ür steuerlich e Zw ecke?
ttenn ,ja": Bita die zutrcffcnde An ankrcuzcn.

Buchfllhrung mit Jalresabschluß
Einnatrmen-Ausgaben-Überschußrechnung
nach Durchschninsätzen (§ I 3a-Landwirt)
durch Gewinnschätzung des Finanzamtes

Erfolgr fllr diesen Betrieb die Umsatzbesteuerung
in Form der Regelsteuerung (Option)?

Code 634
Code 635
Code 636

Code 637

Code 040

Code 041

Code0/,2

ja
ja
ja
ja

ja
ja
ja

ja
ja
ja

I

I
2
3
4

ja

ja
ja
ja
ja

2 neln

I ja 2 nein

StatlsEches Bund€samt, Fachsorio 3, Meth. Grundl. ab 1990

l0 Nur ausftlllen, wenn Hofnachfolger 15 Jahre und älter.

-122-
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Abschnitt 13
Vermietung von Unterkünften an Ferien- oder Kurgliste
- Ohne gewerbliche Vermietung von Unterkünften, die zu einem/r Hotel, Gasthof, Pension, Kurheim oder

einem Sanatorium gehören -

Haben Sie im Jahr 1998 Unterktlnfte an Ferien-
oder Kurgäste vermietet?
Wenn ja: Zahl der Benen nach Art der Untcrktlnfte

Zimmer
Wohnung/Appartement (Ferienwohnung)
Ferienhaus

Code 655

Code 656
Code 657
Code 658

Code 641

Code64'2

lja2 neln

Abschnitt l4
Berufsbildung

Fgr den Beriebsleiter von Einzelunternehmen sind nur Angaben zu machen, sofern er nicht mit dem
Beriebsinhaber oder Ehegatten des Betriebsinhabers identisch ist.

Bitte jede zuheffende Ausbildung ankreuzen

Wer hat eine landwirtschaftliche Berufsbildungt' mit
Abschluß?

oBerufsschule/Berufsfachschule (ohne Lchre)
in Berieben der Rechsform Einzeluntemehmen

Code 64O

Betrcn
Betten
Betten

Betriebsinhaber
Ehegatte des
Beriebsinhabers
Betriebsleiter

Beriebsinhaber
Ehegatte des
Beriebsinhabers
Beriebsleiter

Betriebsinhaber
Ehegatte des
Betriebsinhabers
Betriebsleiter

Beriebsleircr in Personengemeinschaften,
-gesellschaften und Berieben der Rechtsform
juristische Personen

o Berufsausbildung/Lehre (Gehilfen-,Fach-
arbeiterprtlfu ng oder Abschlußprtlfu ng
in Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen

Beriebsleiter in Personengemeinschaften,
-gesellschaften und Benieben der Rechtsform
juristische Personen

o Landwirtschaftsschule, auch Wein-,
Gartenbauschule, Winterschule
in Betrieben der Rechsform Einzelunternehmen

I
2

3
4
5
6
7
8

I
2

3
4
5
6
7
8

I
2

3

rr Einschl. Berufsbildung im Bereich Gartenbau, Weinbau, Forstwirtschaft Nutztierhaltung, Fischerei,
Milchwirtschaft, landw. Technologie sowie ländlicher Hauswirtschaft.

Shtlstlsches Bund€samt, Facheorb 3, Mdr, Grundl. ab 1900

2 Stellen

-t23-
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Betriebsleiter in Personengemeinschaften,
-gesellschaften und Betrieben der Rechtsform
juristische Personen

oFortbildung zum Meister, Fachagrarwirt
in Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen

Betriebsleiter in Personengemeinschaften,
-gesellschaften und Betrieben der Rechtsform
juristische Personen

oHöhere Landbauschule, Technikerschule,
Fachakademie
in Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen

Betriebsleiter in Personengemeinschaften,
-gesellschaften und Betrieben der Rechsform
juristische Personen

oFachhochschule, Ingenieurschule
in Betrieben der Rechsform Einzelunternehmen

Betriebsleircr in Personengemeinschaften,
-gesellschaften und Betieben der Rechsform
juristische Personen

oUniversität, Hochschule
in Betrieben der Rechtsform Einzeluntemehmen

Code 643

Code644

Code 645

Code 646

Betriebsinhaber
Ehegatte des
Betriebsinhabers
Betriebsleiter

Betriebsinhaber
Ehegatte des
Betriebsinhabers
Betriebsleiter

Betriebsinhaber
Ehegatte des
Betriebsinhabers
Betriebsleiter

Betriebsinhaber
Ehegatte des
Betriebsinhabers
Betriebsleiter

Beriebsinhaber
Ehegatte des
Beriebsinhabers
Beriebsleiter

4
5
6
7
8

I
2

3
4
5
6
7
8

I
2

3
4
5
6
7
8

I
2

3
4
5
6
7

I
2

3
4
5
6
7
8

I
2

3
4
5
6
7
8

Betriebsleiter in Personengemeinschaften,
-gesellschaften und Betrieben der Rechsform
juristische Personen

oAusschließlich praktische landwirtschaftliche
Erfahrung?
in Betrieben der Rechtsform Einzeluntemehmen

Code647

Beriebsleiter in Personengemeinschaften,
-gesellschaften und Berieben der Rechtsform
juristische Personen

Statislisches Bundesarnt, Fachsode 3, Meth. Grundl. ab 1999
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Wer hat eine außerlandwirtschaftliche Berufsbildung mit Abschluß?

oBerufsschule/Berufsfachschule (ohne khre) Code 648
in Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen Beriebsinhaber

Ehegatte des
Betriebsinhabers
Beriebsleiter

Betriebsleiter in Personengemeinschaften,
-gesellschaften und Betrieben der Rechtsform
juristische Personen

I
2

3
4
5
6
7
8

3
4
5
6
7
8

I
2

3
4
5
6
7
8

3
4
5
6
7
8

I
2

3
4
5
6
7
8

oBerufsausbildung (I-ehre, Gehilfen-,
Gesellenprtlfung)
in Betieben der Rechtsform Einzeluntemehmen

Beriebsleiter in Personengemeinschaften,
-gesellschaften und Betieben der Rechtsform
juristische Personen

oFachschule
in Berieben der Rechtsform Einzelunternehmen

Betriebsleiter in Personengemeinschaften,
-gesellschaften und Berieben der Rechtsform
juristische Personen

oFortbildung zum Meister, Fachwirt
in Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen

Betiebsleiter in Personengemeinschaften,
-gesellschaften und Berieben der Rechsform
juristische Personen

oHöhere Fachschule, Technikerschule,
Adakademie
in Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen

Betriebsleiter in Personengemeinschaften,
-gesellschaften und Betrieben der Rechsform
juristische Personen

Shüstlscfi€o Bundesamt Facüserle 3, Msh. Grundl. ab 1900

Code 650

Code 652

Code 649
I
2

Beriebsinhaber
Ehegatte des
Betlebsinhabers
Betiebsleiter

Betiebsinhaber
Ehegatrc des
Beriebsinhabes
Beriebsleiter

Beniebsinhaber
Ehegatte des
Betiebsinhabers
Beriebsleircr

Beriebsinhaber
Ehegatte des
Betriebsinhabers
Beniebsleircr

651
I
2

Code

-125-
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oFachhochschule, Ingenieurschule
in Betrieben der Rechtsform Einzeluntemehmen

- Ist in diesem Betrieb im Jahreszeitraum Mai 1998 bis
April 1999 beriebseigene Gillle angefallen?

wenn,ja"
- Ist betriebseigene Gülle auf selbstbewirtschaf-

teten Flächen dieses Betriebes aufgebracht
worden?

neln

nern

Stalistischeo Bundosamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ü 19@

Code 653

Betriebsleiter in Personengemeinschaften,
-gesellschaften und Betrieben der Rechtsform
juristische Personen

oUniversität, Hochschule
in Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen

Code 654

Betriebsleiter in Personengemeinschaften,
-gesellschaften und Betrieben der Rechtsform
juristische Personen

Abschnitt l5
Wirtschaftsdünger tlerischer Herkunft

A. ÜbeLna me von Gtllle (Fltl ssismist)

- Ist Gülle aus anderen Betrieben im Jahreszeitraum Mai
1998 bis April 1999 ilbernommen und auf selbstbewirt-
schafteten Flächen dieses Betriebes aufgebracht worden? Code 733

B. Gülle (Fllissigmist)

I
2

3
4
5
6
7
8

I
2

3
4
5
6
7
8

Betriebsinhaber
Ehegatte des
Betriebsinhabers
Betriebsleiter

Betriebsinhaber
Ehegatte des
Betriebsinhabers
Beriebsleiter

Nein
I
2

ja

Code734 ja

Code 735

I
2

- Ist betriebseigene Gülle auf Flächen anderer Be-
triebe aufgebracht worden? Code736

- Wie groß ist die Lagerkapazitilttz des Beriebes
ftlr Glllle? Code737

- Filr wieviele Monate der Stallhaltungsperiode ist
die Lagerkapazität ghne zwischenzeitliches Auf-
bringen ausreichend? Code 738

I
2

I
2

ja
nein

ja

m3 F steuil

E st"tt"dvolle Monate

12 Einschl. gemiercter/gepachrcter oder gemeinschaftlicher Lagerkapazitäten, die diesem Betrieb zur Verfligung
stehen.

-126-
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C- Festmist rrnd Jauche

- Sind in diesem Berieb im Jatreszeitaum Mai 1998 bis
April 1999 Festmist und Jauche angefallen?

im eigenen Berieb zu Wein ausgebaut?
an eine Winzergenossenschaft geliefert?
an eine Erzeugergemeinschaft, die keine
Winzergenossenschaft ist, geliefert?
an Hersrcllungs- und Vermarktungs-
betriebe mit einzelverraglicher Bindung
verkauft/geliefert?
an Andere (Kellerei, Handel) verkauft/
geliefert?
zusanrmen (Summe Code 603-607)

B. Weinabsatzarten

Wie haben Sie 1998 Ihren Wein abgesetzt?
(Angaben in Prozent)

als Faßwein
im Ausschank in Sfauß- oder Besenwirtschaften
als Flaschenwein ftir den Inlandverkauf
als Flaschenwein ftir den Export
als Sekt
zusammen (Code 609-613)

Code 605 in Prozent F stettA

Code 739 1

2
Ja
nein

m2
m3

wenn,ja"
- Wie groß ist die Lagerkapazitätr3 des Betiebes ffIr...?

- Festmistro (Großc der befestigrcn Dung-
platte) Code 74O

- Jauche'(Größe der Jauchegrub) Code 741

Abschnitt l6
Vermarktung imWeinbau
Verwertung des Lescgutes, Absatzarten und Absatzwege im Jahre l99E

Werden von diesem Betrieb 30 Ar und mehr
bestockte Rebfl äche bewirtschaftet? Code 602

A. Verwertung des elgenen L€segutca

Wieviel Prozent Ihres Lesegutes 1998 haben Sie .....

lja
Wcnn

2 nein
,ja", bittc ausftlllcn und

Hinwcise auf Rllckseitc
beachtcn.

Code 603
Code 604

Code 609
Code 610
Code 6ll
Code 612
Code 613

in Prozent
in Prozent

in Prozent
in Prozent
in Prozent
in Prozent
in Prozent
in Prozent

E stetfA

Est"ttA100

100

EstettA
b stetter{

Code 606 in Prozent

Code 607 in Prozent
in Prozent

Beim Absatz von Flaschenweinen (Code 6l I bis. 612 größer als 0)

t3 Siehe Fußnote 10.
ra Grundflächen von Stallungen, die gleichzeitig als Lagerflächen von Festmist dienen (2.8. Tiefstall), sind nicht

zu berilcksichtigen.

Sfaüdscfr6 Bund€sarnt, Fachsorlo 3, Meü. Gru]dl, ab 1900

eßEiEt
EßEIEI
le§ffEt

-r27 -
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C. Absatzwege bei Flaschenweinen

An wen haben Sie 1998 Ihren Flaschenwein verkauft?
(Angaben in Prozent)

oHandel
- Weinhandel und Kommissionlire

(ohne Weinmesse)
Weinmessen, -börsen, -märkte
Sonstiger Handel

oGaststätten (auch eigene)

oEndverbraucher
- Versand (2.8. Post, Bahn, Spedition,

betriebseigenc Fahrzeuge)

- Selbstabholer
zusammen (Summe Code 614-619)

Code 614
Code 615
Code 616
Code 617

Code 618
Code 619

in Prozent
in Prozent
in Prozent
in Prozent

in Prozent
in Prozent
in Prozent 100

3 Stellen

Statistbcfi€s Bundesamt, Facflsorle 3, Meth. Grundl. ab 1990

-t28-
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Merkmal/Erhebungsmerkmal

Abschnitt I
Rechtsform des landwirtschaftlichen Behdebes

Rechtsform des Betriebes

Code-Nr.

Code 065 Einzelunternehmen
I I Einzelperson, Ehepaar, Geschwister

Personengemeinschaft enlgesel lschaft en
12 Nicht eingetragener Verein
l3 Gesellschaft bärgerlichen Rechts

(BGB-Gesellschaft)
l4 Offene Handelsgesellschaft (OHG)
I 5 Kommanditgesellschaft (KG einschl

GmbH u. Co. KG)
16 Sonstige Personengemeinschaft

(einschl. Erbengemeinschaft)

Juristische Personen des privaten Rechts
6l Eingetragener Verein
62 Eingetragene Genossenschaft
63 Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(GmbH)
64 Aktiengesellschaft
65 Anstalt des privaten Rechts
66 Stiftung des privaten Rechts
67 Gemeinschaftsforsten mit ideellen Besitr-

anteilen

Juristische Personen des öflentlichen Rechts
2l Gebietskörperschaft Bund
3 I Gebietskörperschaft Land
4l Sonstige Gebietskörperschaften (Kreis,

Gemeinde, Kommunalverbäinde)
5l Sonstigejuristische Personen des öffent-

lichen Rechts (Kirche, kirchliche Anstal-
ten, Stiftungen des öffentlichen Rechts,
Personalkörperschaft en)

StahtEches Bundesarnt, Facfu erb lJelh. Grundl. ab 1999

max. Stellenanzahl

- r30-
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Merkmal/Erhebungsmerkmal Code-Nr

Abschnitt 2
Selbstbewlrtschaftete Gesemtfl äche des Betriebes

Falls keine Flächen bewirtschaftet werdeq bitte hier ankreuzen tr
A. ÖkoloeischerLandbau

Unterliegt lhr Betrieb dem Kontrollverfahren nach der
EWG-Verordnung Nr. 209A9 1 zum Ökologischen Land-
bau @WG-Ökö-Verordnung)? I

2
Code 349 ja

Code245
Code246
Code247

nern

B. Hauptnutzunqs- und Kulturarten

- Ackerland insgesamt (muß mit dem Ackerland in Ab-
schnitt 3 Code245 übereinstimman)

- Haus- und Nutzgärten (ohne Ziergärten)
- Obstanlagen (ohne Erdbeeren)
- Baumschulen (ohne forstliche Pflanzgärtan für Eigen-

bedarf)
- Dauergrünland

- Dauerwiesen
- Mähweiden
- Dauerweiden
- Streuwiesen und Hutungenl

- Rebland/Rebfläche (bestockte Rebfläche und derzeitige
nicht anderweitig genutzte brachliegende Rebfläche)

- Weihnachtsbaumkulturen, Korbweiden- und Pappelanla-
gen (außerhalb des Waldes)

- Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF)
(Summe Code245 bis 257)

- Waldflächen (einschl. forstliche Pflanzgärten für Eigenbe-
darf sowie aufgeforstete Stillegungsfl ächen)

- Sonstige Flächen (nicht mehr genutzte LF, Öd- und Un-
land, unkultivierte Moorflächen, Gewässer, Gebäude-
und Hofflächen)

- §elbstbewirtschaftete Gesamtfläche des Beniebes @F)
(Summe Code 258 bis 264)

Code 248

Code249
Code 250
Code 251
Code 255

Code 256

Code257

Code 258

Code262

Code264

Code 265

ha, Ar
ha, Ar
ha, Ar

ha, Ar

ha, Ar

ha, Ar

ha, Ar

ha, Ar

ha, Ar

ha, Ar

FSI"äA

rffit
Fst"äA

FGiiA

FSiCil

ha, Ar
ha, Ar
ha, Ar
ha, Ar

Statlsüscrpe Facärerie }lelh. Grundl. ab 1080

tßräIEt
;ßlltiEt

I Bayern getrennte Erfassung der Almen Code 252.

-l3r-

Fst"tt-A

FTtAiA

,
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Merkmal/Erhebungsmerkmal Code-Nr

Abschnitt 3
Anbau aufdem Ackerland

Falls keine Ackerfläche bewirtschaftet wird, bitte hier ankreuzen

- Körnermais zum Ausreifen Code2l2
- Com-Cob-Mix Code 213
- Silomais (einschl. Grünmais und Lieschkolbenschrot) Code 242
- Futtererbsen zur Körnergewinnung Code 214
- Ackerbohnen zur Körnergewinnung Code 215
- Alle anderen Hülsenfriichte zum Ausreifen (2.8. Speise-

erbsen und -bohnen, Wickerl Lupinen, auch als Gemen-
ge, Leguminosen§amen) Code 216

Code 218- Frtihe Speisekartoffeln
- Mittelfrühe und späte Speisekartoffeln zum Direkwerzehr

ohne Be- und Verarbeitung Code 219

- Winierweizen (ohne Durum) einschl. Dinkel2
- Dinket3
- Sommerweizen (ohne Durum)
- Hartweizen (Dururn)
- Triticale
- Roggen (Winter- und Sommerroggen)
- Wintergerste
- Sommergerste
- Hafer
- Wintermenggetreide (verschiedene Getreidearten im

gemischten Anbau)
- Sommermenggetreide (verschiedene Getreidearten im

gemischten Anbau)

. Frühe, mittelfrühe und späte Industrie-, (Verarbeitungs-)
Futter- und Pfl anzkartoffeln4

- Verarbeitungskartoffeln für Speisezweckes
- Zuckerrüben ohne Samenanbau
- Runkelrüben ohne Samenanbau
- Alle anderen Hackfrtichte ohne Samenbau (2.B. Futter-

möhren, Kohlrüben, Futter- und Markstammkohl)

- Winterraps zur Kömergewinnung
- Sommerraps, Winter- und Sommerräbsen zur Körnerge-

winnung
- Flachs (Lein) 7ur Kömer- und Fasergewinnung
- Körnersonnenblumen
- Andere Ölfitichte auch für technische Zwecke (2.B. Kör-

nersenf, Sojabohnen)
- Hopfen (Alt- und Junghopfen)
- Tabak
- Rüben und Gräser zur Samengewinnung

ha, Ar

ha, Ar

ha, Ar
ha, Ar

ha, Ar

n1'*
ha, Ar

ha, Ar
ha, Ar
ha, Ar
ha, Ar

Staüstlsches Meth. Grundl. ü 1999

Code 201
Code 2l I
Code202
Code 203
Code 204
Code 205
Code 206
Code 207
Code 208

ha, Ar
ha, Ar
ha, Ar
ha, Ar
ha, Ar
ha, Ar
ha, Ar
ha, Ar
ha, Ar

ha, Ar
ha, Ar
ha, Ar
ha, Ar
ha, Ar

Code 209

Code 210

Code2lT
Code 300
Code220
Code 221

Code222

Fsr"xA
F Stellenl

F stetteil

Fffi
h stellenl
h Stellenl

P Stellenl

F stilid

FsteiEil

FsrettA
h stellenl
Jz stettenl

F st.ll"il
h Stellenl
h stellenl
Jz stettenl

ha, Ar
ha, Ar
ha, Ar
ha, Ar

ha, Ar
ha, Ar
ha, Ar

Code229

Code 230
Code 23 I
Code 233

Code232
Code 234
Code 235
Code 236

2 Nur Bundesländer, die Dinkel bzw. Verarbeitungskartoffeln für Speisezwecke nicht gesondert erfassen.
3 Nur Bundesländer, die Dinkel bzw. Verarbeitungskartoffeln für Speisezwecke gesondert erfassen.
o Nur Bundesländer, die Dinkel bzw. Verarbeitungskartoffeln für Speisezwecke nicht gesondert erfassen.
5 Nur Bundesländer, die Dinkel bzw. Verarbeitungskartoffeln für Speisezwecke gesondert erfassen.

,ßtllEil
ßrfiri!l
;ßrJIäi

ilftrlEt!
tßrEIEt!

7 Stellen

-132-

Fffieil
Fst"äA

nax. Stellenanzahl
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- Gemüse einschl. Spargel, Erdbeeren (ohne Samenbau und ohne Anbau im Haus- und NuEgarten)
- im Wechsel mit landw. Kulturen (2.B. Kohl im

Wechsel mit Getreide) im Freiland
- im Wechsel mit anderen Gartengewächsen

(2.8. Gurken im Wechsel mit Blumen)
- im Freiland
- unter Glas

- Blumen, Zierpflaruen, einschl. Staudeq Junpflanzen
- im Freiland
- unter Glas (Gewächshäuser, Folienzelte, Früh-

beete)
- Gartenbausämereien, Vermehrungsanbau von Blumen-

zwiebeln und -knollen auch unter Glas

Merkmal/Erhebungsmerkmal Code-Nr.

- Heil- und Gewürzpflanzen Code 237
- Alle anderen Handelsgewächse (2.B. Zichone, Topinam-

bur, Hanf, Kanarierisaat, Kenaf, Hirse, Buchweizen,
Chinaschilf) Code 238

Code223

Code224
Code 225

Code226

Code227

Code228

- Klee, Kleegras, Klee-Luzeme-Gemisch (einschl. Klee-
brache)

- Luzerne
- Grasanbau auf dem Ackerland zum Abmähen und Abwei-

den (kein Dauergrünland)
- Alle anderen Futterpflanzen, auch als Gemenge zur Grün-

futter-, Silage- oder Heugewinnung (2.B. Futtererbsen,
Wicken, Stißlupinen) '

- Brache (Rotations- und Dauerbrache einschl. stillgelegter
Flächen zur Erlangung der Ausgleichszahlung)6

Code239
cöaezqo

- Ackerland insgesamt

Code24l

Code243

Code244

Code245

ha, Ar

ha, Ar

ha, Ar

ha, Ar
ha, Ar

ha, Ar

ha, Ar

ha, Ar

ha, Ar

ha, Ar

ha, Ar

Fst"llA
F Stelled

ha, Ar
ha, Ar

ha, Ar

FsJ"llA
F Stelled

F stexd

F stetteil

FCäA

FFrrA

Fstet-iA

FSt"äA

F st"uil

Statisüschea Facüsodo i,eth. Grundl. ab igSg

6 Ohne Anbau nachwachsender Rohstoffe.

-r33-
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Merkmal/Erhebungsmerkmal Code-Nr

Abschnitt 6
Viehbestände em 03. Mai 2001

Angaben zum Abschnitt 6 sind vorbehaltlich einer Entscheidung der Referentenbesprechung im Januar 2000 zltt
verstehen.

Falls am Stichtag vorübergehend kein Vieh gehalten wird, bitte hier anlaetrzen E
Falls die Viehhaltung vollständig eingestellt wurde, bitte hier ankreuzen
Pferde

- Ponys und Kleinpferde (unter 148 cm Stocl«naß)
- Andere Pferde

- unter I Jahr alt
- I bis unter 3 Jahre alt
- 3 bis unter 14 Jahre alt
- I 4 Jahre und älter

- Pferde insgesamt (Summe Code l0l bis 105)

- Rinder I bis unter 2 Jahre alt
- männlich
- weiblich zum Schlachten
- weibliche Nutz- und Zuchttierc

- Rinder 2 Jahrc und älter
- Bullen und Ochsen
- Schlachtfärsen
- Nutz- und Zuchtfärsen
- Milchkühe
- Ammen- und Munerkühe
- Schlacht- und Mastkühe

- Rinder insgesamt (Summe Code 107 bis I 18)

Schafe

- Schafe unter I Jahr alt (einschl. Lämmer)
- Schafe (l Jahr und älter)

- weibliche Schafe zur Zucht (einschl. Jährlinge)
- Schafb(hke (zur Zucht)
- Hammel und übrige Schafe

Code l0l Anzahl F stAid

Esiettil
6 stettenl
B Stellenl

ls stettenl

Effiil

Fffiil
Esr.llA
F Stellenl

E§r"ttA
B stellenl
F stelled

Rinder

- Kälber unter 6 Monate (oder unter 220 kg Lebendgewicht)Code 107
- Jungrinder (Jungvieh) 6 Monate bis unter I Jahr alt

- männlich Code 108
- weiblich Code 109

Code 106 Anzahl

Anzahl

Anzahl
Anzahl

Code 102
Code 103
Code 104
Code 105

Code ll0
Code lll
Code I 12

Code ll3
Code I 14

Code ll5
Code I 16

.Code I l7
Code ll8

Code
Code
Codc

Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl

Anzahl
Anzahl
Anzahl

Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl

Anzahl
Anzahl
Anzahl

Code I 19 Anzahl

Code 120 Anzahl

ry
F steäA

121
122
t23

Code 124

Staüstischeo Bunde3emt, Facheede Meth. Grundl. ab 1999

F sdm

max. Stellenanzahl

5 Stellen

- Schafe insgesamt (Summe Code 120 bis 123)

-t34-

Anzahl



IXA_4 24.07.00
Merkmalskatalog der Agrarstrukturerhebung 2001

MerkmallErhebun gsmerkmal

Schweine
- Ferkel
- Jungschweine tmter 50 kg Lebendgewicht
- Mastschweine (einschl. ausgemerzte Zuchttiere)

- 50 bis unter 80 kg Lebendgewicht
- 80 bis unter I l0 kg Lebendgewicht
- I l0 und mehr kg Lebendgewicht

Code-Nr.

Code 125

Code 126

Code 127
Code 128
Code 129

135

Anzahl
Anzahl

Anzahl
Anzahl
Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl
Anzahl
Anzahl

F stei-lA
F stettenl

Est"
h Stelled

- Eber zur Zucht einschl. der hierfür bestimmten Jung-
schweine mit 50 kg und mehr Lebendgewicht Code 130 Anzahl

- Zuchtsauen einschl. der hierfür bestimmten Jungschweine mit 50 kg und mehr Lebendgewicht
- trächtig

- Jungsauen zum I . Mal trächtig Code 13 I Anzahl
- Andere trächtige Sauen Code 132 Anzahl

- nicht trächtig
-Jungsauennochnichtträchtig Code 133 Anzahl
- Andere nicht trächtige Sauen Code 134 Anzahl

- Schweine insgesamt (Summe Code 125 bis 134) Code
Hühner
- Hühner7 (ohne Trut-, Perl- und Zwerghühner)

Legehennen % Jahr und älter Code
- Junghennen wrter Yz Jahr alt (einschl. der hierfür

bestimmten Küken) Code
- Schlacht-, Masthähne und -hühner sowie sonst.

Hähne (einschl. der hierfür bestimmten Küken) Code

- Hühner insgesamt (Summe Code 136 bis 138) Code 139

136

t37

r38

FSt"äA

Fst"iia

Fffit
Fst"äA

FsterE

Sonstiees Geflüsel
- Gänse insgesamt
- Enten insgesamt
- Truthühner insgesamt

Staüsüecrpo Facfisorb ]tlefi. Grunttt. ab tgS{,

Code 140
Code l4l
Code 142

- Sonstiges Geflügel insgesamt (Summe Code 140 bis 142) Code 143 Anzahl

' Bei am 3. Mai vorübergehend leerstehenden Ställen ist derjenige Bestand einzutragerq der vor der letzten
Stallräumung vorhanden war @intragung nur dann, wenn Stallräumung nicht mehr als 6 Wochen zuriickliegt).

Fst"iia

max. Stellenanzahl

-135-
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Merkma l/l3rhebungsmerkmal Code-Nr,

Abschnitt 7
Eigentums- und Pachtverhältnisse an der landwirtschaftlich genutzten Fläche

- Landwirtschaftlich genuzte Fläche (LF) des Betriebes
(übernehmen aus Code 258) Code 701

- Gepachtete LF (Grundstücks- und Hoftacht)
- von Eltern, Ehegatte und sonstigen Verwandten

und Verschwägerten des Betriebsinhabers Code 702
- von anderen Verpächtern Code 703

- bitte übertragen nach Code 709 -
- Unentgeltlich zur Bewirtschaftung erhaltene LF Code 704
- Eigene selbstbewirtschaftete LF (705=701-702-703-704) Code 705
- Verpachtete LF Code 706
- Unentgeltlich zur Bewirtschaftung abgegebene LF Code 707
- Eigene LF (708 :705 + 706 +'107) Code 708

ha, Ar

Bine geben Sie die Währung an DM
oder
EUR

Es darf nur eine Währung angegeben werden:

ha, Ar
ha, Ar

ha, Ar
ha, Ar
ha, Ar
ha, Ar
ha, Ar

Fst.ttA
F Stellenl

Staüstischos Fadrsede Meth. Grundt. ab t999-t36-

t_l
E

nax. Stellenanzahl
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Merkmal/Erhebungsmerkmal Code-Nr

Abschnitt 8
Pachtflächen und Pachtentgelte für die landwirtschaftlich genutzten Flächen
- Ohne Pachtungen von Familienangehörigen -
- Von,,anderen Verpächtem" gepachtete LF

- gepachtete Fläche Code 709 ha, Ar
- derzeitige Jahrespacht für diese Fläche Code 710 DM oder EUR

- Grundstiicks- und Parzellenpacht (Einzelgrundstücke)
- Ackerland (ohne Unterglasflächen)

- gepachtete Fläche Code 71 I ha, Ar
- derzeitige Jahrespacht für diese Fläche Code 712 DM oder EUR

Fst"uA
lo stettenl

- Innerhalb der letzten 2 Jafue erstmals gepachtete Flächen und Flächen mit Pachtpreisänderung
(Angaben sind bereits in Code 7ll bzw.7l2 enthalten)

- gepachtete Fläche Code 713
- derzeitige Jahrespacht für

diese Fläche Code 714
Dauergrünland

- gepachtete Fläche Code 715
- derzeitige Jahrespacht für diese Fläche Code 7 I 6

ha, Ar

DM oder EUR

ha, Ar
DM oder EUR

ha, Ar
DM oder EUR

- Innerhalb der letzten 2 Jahre erstmals gepachtete Flächen und Flächen mit Pachpreisänderung
(Angaben sind bereits in Code 715bztt.7l6 enthalten)

- gepachtete Fläche Code 717 ha, Ar
- derzeitige Jahrespacht für

diese Fläche Code 718 DM oder EUR

- Sonstige LF (einschl. gemischter Pachtungen, frir die Pachtentgelte nicht gerennt angegeben werden
können, z.B. von Acker- und Dauergrünland)

- gepachtete Fläche Code727 ha, Ar
- derzeitige Jahrespacht für diese Fläche Code 728 DM oder EUR

- Innerhalb der letzten 2 Jahre erstmals gepachtete Flächen und Flächen mit Pachgreisändenrng
(Angaben sind bereits in Code 72'7 bzw.728 enthalten)

- gepachtete Fläche Code729 ha, Ar F SteTA
- derzeitige Jahrespacht für

diese Fläche Code 730 DM oder EUR FGäA

F Stetteil

Fffiil

- Gepachtete LF innerhalb einer geschlossenen Hofracht
- gepachtete Fläche
- derzeitige Jahrespacht für diese Fläche

Code 73 I
Code732

Statlstlscheg Bundesamt, Factreerle Moth. Grundl. ab 1999 -t37 -

Fst.l6il
Io stetted
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Merkmal/Erhebungsmerkmal Code-Nr

Abschnitt 9
Betriebsinhaber, Ehegatte und deren mit betrieblichen Arbeiten beschäftigten Familienangehörigen im
April 2001 (Betriebe der Rechtsform Einzelunternehmen)

Qhn_e-: l. Mit betrieblichen Arbeiten beschäftigte Verwandte und Verschwägerte des Betriebsinhabers, die
außerhalb des Betriebes leben.

2. Beschäftigte in Betrieben der Rechtsform Personengemeinschaften, -gesellschaften (BGB-
Gesellschaft, OHG, KG, GmbH u. Co KG u.a.)

3. Beschähigte in Betrieben der Rechtsform,juristische" Personen.

Die unter l. bis 3. genannten Personen sind in Abschnitt l0 anzugeben!

- Laufende Nummer der Person Code 800 001 bis ...

- Kennziffer des Verwandtschafts- oder Schwäger-
schaftsverhältnisses

- Geschlecht

- Geburtstag im Zeitraum

- Geburtsjahr

- Betriebsleitereigenschaft

I Betriebsinhaber
2 Ehegatte des

Betriebsinhabers
3 Kinder (auch Stief-,

Schwieger-, Pflege-,
Adoptivkinder)

4 Enkel
5 Eltem, Schwiegereltern
6 Großeltern
7 Sonstige

I männlich
2 Weiblich

0l Januar bis April
02 Mai bis Dezember

Geburtsjahr

lja

Statistisches Fachsorio 3, Moth. Grundt. ab i999

Code 801

Code 802

Code 8M

Code 806

Code 803

- l3t-

F=ilrA



IX A-4 24.07.00
Merkmalskatalog der Agrarstrukturerhebung 2001

Merkmal/Erhebungsmerkmal Code-Nr

- Tätigkeit in den 4 Wochen vom 02. April bis nm29. April 2001

Inhalt/Bedeutung/Ausprägung
Fä;ffi^"*"[n

- für diesen Benieb (ohne Haushalt)
- Anzahl der Arbeitswochen (4 Wochen

oder weniger)
- Anzahl der Arbeitsstunden je Woche

(Durchschnitt)

- für den Haushalt des Betriebsinhabers
- Anzahl der Arbeitswochen (4 Wochen
oder weniger)
- Anzahl der Arbeitsstunden
(Durchschnitt)

- außerhalb des Betriebes
- Anzahl der Arbeitswochen (4 Wochen
oder weniger)
- Anzahl der Arbeitsstunden
(Durchschnitt)

- Altersrente für Landwirte, Landabgaberente, Produktions-
aufgaberente u.ä.

- Rente, Pension, Arbeitslosengeld/-hilfe, Sozialhilfe u.ä.

- Einkommen aus Verpachtung, Vermietung, Kapitalver-
mögen u.ä.

Code 809

Code 810

Code 807

Code 808

Arbeitswochen

Arbeitsstunden

Arbeitswochen

Arbeitsstunden

Arbeitswochen

Arbeitsstunden

ßGäa

E-§et-id

Ii3CC

E§AIA

h cäa

Effiil
Code 8l I

Code 812

Aus welchen Quellen wurde im Jahreszeitraum Mai 2000 bis April 2001 ein außerbetriebliches Einkommen
bezogen?
- Einkommen aus anderer Erwerbstätigkeit Code 814 I ja

Code 815

Code 816

Code 817

Code 818

2ja
3ja

4ja

- Anzahl der Familienarbeitskräfte

Bei außerbetrieblichem Einkommen (einschl. Kindergeld) von Betriebsinhaber unüoder Ehegatte
- Welches Jahres-Nettoeinkommen von Betriebsinhaber

unüoder Ehegatte zusammen war schätzungsweise
höher? Code 821 I

2

Hinweis: Diese Angabe dient mit zur Unterscheidung von Haupt- und Neb€nenlerbsbetrieben.

das aus den außerbetrieb-
lichen Quellen

das aus diesem landwirt-
schaftlichen Benieb

Staüdscfia Facfuerb Meth. Grunttl. ab tg90 - 139-
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IXA_4 24.07.00
Merkmalskatalog der Agrarstrukturerhebung 2001

Merkma l/Erhebungsmerkmal Code-Nr

Abschnitt l0
Ständig und nicht ständig im Betrieb Beschäftigte

Dazu zählen Personen, die
- mit dem Betriebsinhaber eines Betriebes der Rechtsform Einzelunternehmen verwandt oder

verschwägert sind, aber außerhalb des Betriebes leben,
- in Betrieben der Rechtsform Personengemeinschaften, -gesellschaften (BGB-Gesellschaft, OHG,

KG, GmbH und Co KG u.a.) beschäftigt sind,
- in Betrieben der Rechtsform,juristirche" Personen beschäftigt sind.

Ohne Betriebsinhaber, Ehegafte und deren mit betrieblichen Arbeiten beschäftigten Familienangehörigen, die in
Abschnitt 9 nachgewiesen werden.

A. Ständis im Betrieb Beschäftie(e im April 2001

Zu den ständig im Betrieb Beschäftigten zählen Personen, die in einem unbefristeten oder auf mindestens drei
Monate abgeschlossenen Arbeitsverhältnis zum Betrieb stehen.

- Laufende Nummer der Person Code 900 001 bis ..

- Geschlecht Code 901

Geburtstag

- Geburtsjahr

- Betriebsleitereigenschaft

- Tätigkeit im April für diesen Betrieb (ohne Haushalt)
- Anzahl der Arbeitswochen
- Anzahl der Arbeitsstunden je Woche

männlich
weiblich

Januar bis April
Mai bis Dezember

I
2

, Stellung innerhalb des landwirtschaftlichen Betriebes Code 9l I

- Anzahl der ständigen (familienfremden) Arbeitslaäfte Code 912

2

Geburtsjahr

lja

Arbeitswochen
Arbeitsstunden

I Auszubildender (einschl. Prakti-
kant)

2 Arbeiter
3 Angestellter
4 Beamter
5 Gesellschafter
6 Sonstige, ohne

Arbeitsvertrag Tätige (ohne
Gesellschafter)

F steica

Statistisches Fachsede 3, Meth. Grundl. ab 1999

Code 902 I

Code 903

Code 905

Code 906
Code 907

F steild

lisietta
P Stelled

-140-
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Merkmalskatalog der Agrarstrukturerhebung 2001

Merkmal/Erhebungsmerkmal Code-Nr

B Nicht ständis im Betrieb Beschäftigte im Jahreszeitraum Mai 2000 bis April 2001

Zu den nicht ständig im Betrieb Beschäftigten zählen Personen, die in einem befristeten, weniger als drei Monate,
abgeschlossenen Arbeitsverhältnis zum Betrieb stehen.

Wieviele nicht ständig im Betrieb beschäftigte Personen waren für diesen Betrieb im Jahreszeitraum Mai 2000 bis
April 200 I tätig (einsahl. Saisonarbeitskräfte)?

- Zahl det beschäftigIen Männer
- Arbeitsleistung der Männer in vollen Arbeitstagent insge-

samt
- Zahl der beschäftigten Frauen
- Arbeitsleistung der Frauen in vollen Arbeitstagene insge-

samt

8 8 Stunden = I Arbeitstag
' Siehe Fußnote 8.

Code 918

Code 919
Code 921

Code922

Personen

Arbeitstage
Personen

Arbeitstage E steld

S:taüstlscfi€s Fachserb M€th. Grundl. ab 1g0g -l4l-



IXA-4 24.07.00
Merkmalskatalog der Agrarstrukturerhebung 2001

Merkmal/Erhebungsmerkmal Code-Nr.

Abschnitt ll
Wlrtscheft sdünger tierischer Herkunft

A. Übemahme von Gülle (Flüssiemist)

- Ist Gülle aus anderen Betrieben im Jahreszeitraum Mai
2000 bis April 2001 übemommen und auf selbstbewirt-
schafteten Flächen dieses Betriebes aufgebracht worden? Code 733

B. Gülle Glüssiemist)

- Ist in diesem Betrieb im Jahreszeitraum Mai 2000 bis
April 2001 beriebseigene Gülle angefallen?

Inhalt/Bedeutune/Ausoräsunsg..................4.....:

Fnax. Stellenanzahll

I
2

I
2

ja
Nein

wenn,ja"
- Ist betriebseigene Gülle auf selbstbewirtschaf-

teten Flächen dieses Betriebes aufgebracht
worden?

- Sind in diesem Betrieb im Jahreszeitraum Mai 2000 bis
April 2001 Festmist und Jauche angefallen?

- Ist betriebseigene Gülle aufFlächen anderer Be-
riebe aufgebracht worden? Code 736

- Wie groß ist die Lagerkapazitätro des Betriebes
für Gtille? Code737

- Fü,r wieviele Monate der Sallhaltungsperiode ist.
die Lagerkapazität ohne zwischerzeitliches Auf-
bringen ausreichend? Code 738

C. Festmist und Jauche

nern

neln

neln

Stelisßch€s Facfioelb Meö. Grundl. ab 1900

Code734 Ja

Code 735 Ja

ja

m3

I
2

I
2

FSt"iiA

EStelTilvolle Monate

Code 739 jaI
2 nern

wenn,ja"
- Wie groß ist die Lagerkapazitätrr des Betriebes für ...?

- Festmistr2 (Größe der befestigten Dung-.
platte) Code 740

- Jauche (Größe der Jauchegrube) Code 741
m2
m1

r0 Einschl. gemieteter/gepachteter oder ganeinschaftlicher Lagerkapazitäten" die diesem Betrieb zur Verfügung
stehen.

rrsieheFußnote lo.
12 Grundflächen von Stallungen, die gleichzeitig als Lagerflächen von Festmist dienen.(2.B. Tiefstall), sind nicht

zu berücksichtigen.

-142-
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Erhebungsvordrucke zur ASUI-Z 1999 und ASE 2001
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Statistisches Landesamt
Rheinland-Pfalz

Sachgebret 333
56128 Bad Ems

Telefon: (02603) 71-0
Bei Durchwahl: (02603) 71 114

( gitte berichtigen Sie hier, wenn
- sich die Anschrift geändert hat oder
- der Betrleb an eine andere Person

übergeben wurde.

Unternehmensnummer

Betriebsnummer Regionalkennziffer

Landwi rtschaftszähl ung 1 999
(zugleich EG-Agrarstrukturerhebu ng)

Sehrgeehrte Damen und Herren,

an der Schwelle zum neuen Jahrhundert findet bundesweit eine grundlegende Bestandsaufnahme der land-
und forstwirtschaftlichen Betriebe statt. Das Erhebungsprogramm der Landwirtschafiszählung 1999 umfasst
im Wesentlichen die Bodennutzungshaupterhebung, Daten zur Mehhaltung sowie die Arbeitskräfte.
Ergänzend werden Fragen zu ausgewählten Bereichen gestellt, u. a. zu den Eigentums- und
Pachfuerhältnissen, zur sozialökonomischen Struktur der Betriebe sowie zur Hofnachfolge. Die aktuellen
Strukturdaten der Landwirtschaftszählung dienen den verantwortlichen Stellen, insbesondere auch dem
landwirtschaftlichen Berufsstand, als wichtige Orientierungshilfe zur Entscheidungsfindung. Bitte tragen Sie
durch lhre Mitarbeit zur Erstellung zuverlässiger und aussagefähiger Ergebnisse bei.

Durch die Küzungen im Merkmalprogramm der Landwirtschaftszählung 1999 gegenüber der von 1991 wird
den Wünschen der Auskunftspflichtigen nach einer Entlastung von der Ausfüllung statistischer
Erhebungsbogen Rechnung getragen. So wird auch auf die Durchführung einer eigenständigen
Weinbauerhebung in den Weinbaubetrieben vezichtet. Die weinbaulichen Strukturdaten werden vielmehraus
den Angaben zur Landwirtschaftszählung aufbereitet. Eine Ausnahme stellen die Fragen zu den
Vermarktungsverhältnissen im Weinbau dar, die auf dem.Erhebungsbogen zur Landwirtschaftszählung erfragt
werden.

Wir versichern lhnen, dass ihre Angaben ausschließlich statistischen Zwecken dienen und nicht an Steuer-
oderVenlraltungsbehörden weitergegeben werden. Es werden auch nurzusammengefasste Ergebnisse ohne
Bezug auf den einzelnen Betrieb veröffentlicht. Alle mit der Durchführung der Erhebung beauftragten
Personen sind zur Geheimhaltung verpfl ichtet worden.

Weitere Einzelheiten zu den Rechtsgrundlagen und lnformationen zur statistischen Auskunftserteilung enthält
das beiliegende lnformationsblatt, das Bestandteildes Erhebungsbogens ist.

Mit freundlichen Grüßen
lhr
Stiatistisches Landesamt Rhei nland-Pfalz

Dle Rlchtlgk€lt der n.chfolgenden Angaben wlrd b.ltätigt: Frelwllllgo Angab€:

Ort, Oatum Unl6rschrift -

Stalislisches Fachserie Meth. Grundl. ab 1999

547 9ü1tAEe
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Abschnitt I i

Rechtsform des BBtriebos Code Schlüssel-Nr,

Einzeluntemehmen Einzelperson, Ehepaa( Geschwistor

Nichl eingetragener Verein

Gesellschai burgerlichen Re€fib (BcB€esellschafi ) 065

Ofions Hsndelsgesellschai (OHG)

Kommendltge8€llschaft (KG einschli€ßlich GmbH u. Co. KG)

Sonstige Personengemeinscfrafr (einsdrließlk*r Erüengemeinscfiaft)

11

Person€n-
g6meinschaflon/

{€s€llschafton

12

13

14

15

16

Jurßüsche
Pe]sonen des
privaten Recäts

Eingetagerßr Vbroin, EingobafFne Genossenscha{i, Ges€ltschaft mit be
scfirännär Haltung (GmbH), Aktengesellschafr. Anstalt des privaten Rechb,
§iftrng des privaten Redrts, Gemeinscfiafisfoeton mit ideouen BssiEsnteil€n

065 l,l"
Juristisdre
Personon d€ öfienüicrr€n
Recfits

Gsbletskörp€rschan Bund, Gebigbkörpers.üafr Lerid, Sonslige Gebiebkörper-
schafrsn (l('eiq Gomeinde, Kommunahr€rffind€), Sonslige lurisüsche
Person€n des öfenüichon R6cüts (Kircho, kftfilirte An6Elt, Stifting des
öfranüidren R€cfi B, Personelkörp€rsctiabt)

(E5

l-J
l) Wrd m §athüldt€n Lan rsil.lngEfagon.

Abschnitt 2

1999 estelltund entträt der '

Wonn,Je", beantwcirton Sig
t

biüB dio fulgsnd€ Frago:
lhnen bevyirbchafrete Fläche seit Mai 1908 goänd"rt 1Zu- od€r V€rpactrtungFHat sich dlo Yoni"n nein fJ

r Blfü bo.chbn*

Hal sidr die von lhnen banirBtnrafule Fläcfie soit Mai 1998 geänd€rt (Zu- oder Vorpachtrp) ?

ia f] UUcnn Ja",fütlenSiEbitt€di$enÄbsdrnmaus.

*,n fl Wrnn,noln", bitteweiter toi C

' ..t -l

_ 
- : .r,::

, ': 
i

ZugÖngc Wer h.t dlc Flächc vorlrr
HaktEr l,lame, Vomeme Wohno{t

Abgäng! db Fllch.l.El?

Statistisch$ Bundesamt, Fachs€rie 3, Moth. Grundl. eb 1999

sS7igCrz/BER
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BTTTE PROFENIUnternohmengnummor

Betriebsnummer Regionalkennziller

f,noch:Abschnitt 2

G. Angaben zur selbstbewirtschafreten Fläche (Bitte nicht in m'zeintragen)

Heklar Ar

Ilrintert€izsn (ohno Durum) €ins.,lließlidr Dinkel 201 tttl I

Sommenrehen (ohn€ Durum) 202 rltt I

Haitrelzen (ourum) 203
I I I I I

Triticalc 2U
I I I I I

Rogg.n 205
I I I I I

tulnt rgrrt!. 206 ttll I

Sommrrgo]!ta m7
I I I I I

Halbr m8
I I I I I

Ynnbrmengget]lld. 20s I

Somniamengg€trrldc 210 tttt
Kömcrmals 212

I I I I I

Com-Cob-llh ?13
I I I I I

Sllomalr (oinsdrlloßidr Lhrchkolbensdrrct),
Grfumall uiz

I I I I I

Futlorutorn ar tGnrarge*nnurB 214
I I

Actetöohn€n a? l(ömlgilimurE 2r5
I I I I I

AlL and.r.n Hül$nfrüchla
aJm AusrBifan (zB. SFhErbEan und
-bolrnen, Wdßn, Luplnof,, euch als GemrEe,
Lsgumincoruamen)

21C

I I

Fräh. Sp.bd(.itottrln 216 ttll I

tltt lrrüh. und
aim Okddvorz6ht

rpStr Spolrclrrto,f,oln
otilio 8G' und \brarö3ihlng 2t9 ttll I

Fräh., mltLlithr und rpib
(1/onrörttunga-), Futt r- und
krrtofrrln

lndu.üb.,
Pllenz. 211

ttll I

Zucla]rtiban (ohne Sanrntreu) zm
I I I I I

Runk l- (FutLr-) tälr.n (ohn6 S.mcnbeu) ü21
I

Alb endoon Hackfrächtr
(2.8. FutbrnröhEn, KohlIübon, FulE- und
Marl€bmmkohl)

222
I

Gomüce,
Sp.rg.l,
Eidbeerln
ohna SanEnbau
undohn Anbau
lm Haus. u. Nuts-
garbn

im Wecfisel mit hndwlrt-
cch.fUlch.n Kulhlltn
(2.8. Kot{ lm VHI!d mil
G€roEe) lm FttlLnd

t2t
I

lmWadr!.|
mhGcmib,
Erdbaatln
oda, Blunten

lm 224Frrlland
I

untet
Gh. 2125

I

Blumen,
Zergflarucn,
Stlud.n,
Jungpf,anzcn

lm Frallrnd
(6imchließli$ Scfinituc€n) zao

I I I I I

untai GLr (Gasädp
häüer, Folienzslb,
Fiühb6te)

zl
tttt I

Garbnb.u.amcr.Ln, V.rmehrunga-
rnb.u yon Blurnaoilleb€ln und .lmolbn, 228
awh unbrch3 I I

Hektar

mnterraps zur Kömergewinnung
(6insdrließlich lndusEieEps) zxt ttll I

zur Kömei!€winnung (einshließlk$ hdusüt€raF) 230
I I I I I

Flachs (Leln)
zur Kömer- und Fe$rgewinnung 2tt

I I I I I

Kömersonnanblumen nß tttt I

Andor€ ofrüchte audr tür technische 232Zmd(6 (2.8. K&nffsant, Soiabohntr) I

Hopfen (At- und Junghopf€f,) 2{
I I I I I

Tabak 235
I I I I I

Rüben und Grfuor
Dr Samongo\flinnung 236

I

Heit. und Gewürzprltanzen O..-
(2.8. Scbnittlauch, Sell€rio, Potersillo, etc.) 'rt ltll I

Alb andern Handelsg€wächr.
(2.8. Henf, Ksnaf, Chinaschif, Toplmmbu?,
Bucüw6iz9n, Zcfioria, Hi6o, Kanatießaat)

2§ tttt I

Kla., Kloegraa, Klee{uzern.-Geml$h
(elnsdlließli.h Kle€bradc) 239

I I I I I

Luramo 210
I I I I I

Gnranbeu auf dem Ackorland
zum Abmäho und Abrygiden (koin DauorgdinlanQ 241 tttt I

Alle andercn FuttarDf,anzan, au(,| ab ce
m€ngo aJr Gränlijttet-, §ülage od€r Haugorir
nung (2.8. Futtaretbs€n, wic*en, Süluufingt)

243
rttt I

Dauer' und Rotatlonabracha lm Ftahrnen

l%|ffi?"IlHffii:(o6n AnbaunaclF o 2..
Son tigl. Br.C|., mldlck r I

Ackerland lntgelarnt
(Sulm Cod. 2Ol - 24a) A5

I

llutz- und H8utgärt n (ohn.Err€fbe
gadenbau) @zlc tttt I

Ob8tinlrgen (ohm En b€€m) O Ut rltt I

E:äilx".L1nii$ffi"',li#§T,lf#,fl l$lroz.. I I I I I

Daucryränland

Daueml.8rn 219
I I I I I

tähElden zfi rttt I

W.lden 251
I I I I I

Hutungcn 2§ tttt I

Rebf, ächr (b€slodde Rebiädp einsäließlirr
Rob8cjlulm und Untsdagmsdrni@äien sflig
auErund vm WiedelbapfuEungsrsdlten nodt zfi
zur \Med€ösdodong rcrgffihono Flächo,
ffiit dezeil nicht andsnroiÜg geruta) tttl I

Welhnach!3beumkultu]!n außorhalb ds
wbH6, l(o6üßld.n- und Pappolanlagen 237 lttl I

Lendrdttrchafülch genutzb Fläche
(summ Cod.24r - 2'7) 258

I I I I I

Whld- bzv. Forstfächrn (olßchll€$in A ...
b]EüichePiaEgättentürdon-EEtrbdafi I tv tllt I

Sonstlqe Flächen (2.8. nlcht m6hr gmutzla
Fläi$o. O+ und Unland, unkultMsds Moor-
iäd|€n, Gilässor, Hot- und Gebäu(bfächo)

2t
tllt I

B€lrlcbsf,äch.(Sum Cod.2ltE - 2C{l 255
I

@ wurer" ear,,orungqn rtah. R{iclrdb;',..,,' : ':ii:

Statistischos Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999

5579/IGER
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Abschniü 3

H€ktar Ar
Stlllgclogte Flächen ohne Anbau nachwachsender Rohstofre (2.8. konjunkturelle Flächenstilllegung)
(Bitte gleichzeitig bei Code 2rg ang6ben) 26E I I >
Süllg.log[e Flächen mlt Anbau nachwachsend€r Rohstofie (Bitte gleichzeitig bei dsn,leweillgen Fruchtarten
bal. Dauerkulturen angeben - z.B. Wintaraps bei Code 229, 269

Sonstlgo ltlllgologte Fläch3n z.B. im Rahm€n von Aufiorstungen, der Prcduktionsau§aberente oder der
zwanz(rährlgen ökologischen $illlegung, €tc. (Bitte gleichzeitlg bel Cod€ 262 cd,er 2il angeben) n0

(Summe Code 268 - 270) 2ßt tl

.{.'j:-l

Abschnitt 4 a

Unter-/Stopp€lsaat in der Zeit vom
Sommer/Heöst'1998 bis zum Frühjahr 1999

Nutzung als Sommer-
bar.

Wnteravischenfrucfit

Zwiscfi enftuchtanbaufi äche

insgesamt
' darunterzur '
Futtergtrinnung

Code Hektar Ar Hektar

Klee und kleeartlge Pflanzen
z.B. Luzeme, Senadella, Kleegras und gemiscfiter
Anbau von Kleearten

Sommerauischenfrudrt 271 tt I 215 ll I

Wintera dschenfrudrt 276 tt I
27f tt I

Gräser und Getrclde zur Grünnutung
z.B. kuzlebiges Weidelgras, Grünroggen, Wd<roggen,
Grünhafer, Grünmais

Sommeravischenftucht na tl I zlt, tt I

Wnteravlsdrenfrucht 280 lt I 241 I I I

Grcblegumlnosen
z.B. Bohnen, Erbsen, Wicken, Lupinen, (auch im gemischten
Anbau wie LandsbergerGemenge) :

Sommerzrvisdrenfrucht 282 tl I 2E3 I I I

Winterzwlschenhicht 2U tl I 285 tl I

Raps (auch im gemischten Anbau mit
Gräsem, Senf, Ölßttich, Rübs6n, Chinakohl)

Krpuzblütlcr
Heröstäben (§oppelräben), Kohlräben
(§ed<rtiben), Fuüerkohl (MaRstammkoht)

Sommeraischenfiuc*rt 296 I I I 2E7 tl I

Winteriwischenfrricht u8 tt I 280 tt I

Sommerarischentudrt 290 tt I l91 tl I

Winterzwischeniuctrt ß2 lt I 293 I

Sonrtlge ärlcchenfrilchte
z.B. Phacolia, Sonnenblumen, Malven, Buchweizen

SommeraYiscfienftucfit 21t1 lt I 295 lt I

Winterarisctrenhrcht 296 lt I at7 tt I

Zu8ammen 298 tt I 2S0 tt I

O Erläuterungen zu den Abschnltten 2 Bodennutzung und 4 Zwischenftuchtanbau

Code Erltiuterung

237

24

246

247

248

%2

Anargeban ist der gesamte Zsltchcnfnrchlenbau, der als Untoßaat in die Haupfrucirt 1996 odor als Arssaat nrch der

- Somm€rzwischanftucht = Umbruch noch im Jahr 1 998
- Wint€rilischeniuctrt = alleand€aan
Dbnach d€n Winteraflischenfrüchbn angebautgn mamon geJton als Haupfrücfite.

274 -299

Fachseri€ 3, Meth. Grundl. ab 1999

567/ry{AER
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Abschnitt 5 i

Halten Sie Pferde, Rinder, Schafe, Schweine oder Geflügel? ja

nein

Code Anähl

Pi!rü.

Pont[ und Kl.hDfDrd.
(unt€r 148 cm §ockmaß) 101 ttll

Anderg
Pbrde

unter I Jahr alt 1O2 lltt
1 bis unter
3 Jahro alt 103

3 bis unl6r
14 Jahro alt 1U I I I I

14Jehrrundätter 105 I I I I

Pb.d. ln.g.3.mt (Sünurl0l.t05l 106 I I I I

Rln.t r

Kälbar unter 6 Mon6t6
(odor unter 220 kg Leb€ndgewichl) 107 I

Jungrlnd.r
(Jungvieh)

6 Monate bia
unt6r I Jahr alt

männli:h 108 I I I I

woiblich r09 tttr

Rlnd.t
I bE untet
2 Jahre sll

männli€h 110 I I I I

woiblich
zum Schlacrlbn 111 tltt
Eiölich€ Nuts-
urx, archttlo,s o,,,

I

Rlnd.?
2 Jahrs
und älter

BulbnundOchs€n 113 I I I I

Schladüärron ll4 tttr
NrrU- und
Zuö61s6n (D,,.

Milchkilhe 116 I I I I

Amm€G und
Muttarkäh€ Orrz
Schlacfil- und
Ma3tküh€ l't8

Rln.r.r in gcr.rrl (Suilrr. 107-tlq 119 I

o
Scheltr

Sch.t unler i Jrhr.lt
(einschlbßlicfi Lämmff) 120

Sch.r!
I Jalr
und älter

wsiblich€ Slafe
zul Zucht (einscfil'r€ß.
licfi Jährlinge) 121

I

SchaftXbke
FUr Zucht) 12. lltt
Hamm€l

123 I I I

Schdr ln gattrnt (8umm.l2Gl2!l 124 I I I I

Wenn,,ja", fr,illen Sie bitte diesen Abschnitt aus.

Wenn ,,nein", bitte weiter mit Abschnitt 6.

Anzahl

o
Schrelne

Fertol 125

Jungschweln.
unter 50 kg Lebendgowicht 126 I

f.at-
tch*rlna
(eirschlleß,
lich auo-
gomorzla
Zuchttiere)

50 bis unler 80 kg
Lebendgewicht 127

80 bß unter 110 k9
Lebendgewicht 128 llttr
110 und m€hr kg
Lebsndgerivicht 129 ttltr

Ebrr zur Zucht r30 tttlt

Zucht
Sauon

zum l. Mal trächtige
Jungsauon 131

Andsro Hchtig€
Sauen 1Q, ttttr
nocfi nichl tr6chlige
Jungsauen 13il ttttl
Andera nichi
träcltlige Sauen 134

Schueana lntg...tü
(Summ. l25.t3a) r35 tlttt

o
H0hn r

Log€henn6n
1f2 Jahr und älter 136 tttrr
JunEh€nncn
unbr % Jehr,
(oinsd{ieluid Küken) 137 ltttt
Sdrledil- uM Maslhähne und
-hühner sowl€ Eonslil€ Hähne
(elnschllcßllcti l«iken) ,38 tlttt

Hlihmr lntg..!rü
(Summ. 13&136) 139 ttttr

Sontügc.
G.f,0gol

Gäns€ insgesaml 140 I I I I I

Enlen insgasamt 111 I I I I I

Truthühn€r insg€sanrl 112 tttrr

(sum,ttr lao-la2) 1.l3 lttrr

ldr bh dillt .l]rv.rsbnÖn, dass rneine ArEabon übar Pffi6, Rirxlcr, SdBh (1 Jehr ud ätter),
Sdilveina, Hühner, Gäßa, Enlen und lruüiühner für Zrrecko der TEßadlenkaslo (u. a. Boßdtnuru
der B€ibägcarrlbßadßnkase;Wl. § 12Abs.4 Sets 5 Lendeslbrsaudls{c6ats)wlrondotü€d€n.
\bn dan Erärbflrngen a, Soit6 I habe ä icnnhb gsnommen. Mr id botanot, &ss mir aw der
V{lre(1aulgdü EnwilliJ[lng k6ino iledtbibentsbhü.ldr bin abarwlillidrte( im Fellerter
\roffeifrung dlo arrährünAng6D€n tis arn 31.01i.1999 der Gemeindg\ßßr,alüng zu molden.

Wenn Si€ nidrt einversilanden slnd, str#lon Sh h'tb die
Enwilligungs€rklärung und b6h6ltEn Sie den Dld|sdrbg
(Soit€n 7 und E) ein.

Betriebsnummer Regionalkennziffer

Statlgtlsches Fachserle Meth. Grundl. ab 1999-l4t-
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I

I

I

lltt

.:
@ Wctteloenttrrungonrfmnücfrclb.'..

.':]

3ode

I

llttt
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Code

Pcnslonsvl\Tiere, dig sich auf einem anderen Betrieb zur Füüerung und mege befinden, wErden dort gezählt.

Welbllche Rlnder über 1 Jahr: Tiere, die besamt bzw. gedeckt wuden oder gedeckt werden sollen, zählen iniedem Faitalg
NUE und Zuchttiere, auch wonn feststeht, dass sie nach dem ersten Kalb geschlachlet werden (Färsenmast mit VomuEung).

Ammen' und tutterkühe: Küh€, die nicht g€molken werden und d€ren Mllch ausschließlich \,on Saugkälbom verbraucht wird.

Schaie: Wanderschafrierden sind am BefiebssiE zu erfassen, auch wenn sich die Herde am Zähltag nicht dort bofindet. '

llchwtlne-Gerlchlsklassen: Die Schweine werden nach Gewic*rtsklassen erhoben. Dio B€ziehungen iliscfienAtBr
und Gewicht erg€ben sich sus dBn nactstehenden FausEahlen.

Feftd tlis 20 kg tdhnOgeurictrt = etura 2 Monate alt . . 
'

Jungschureine 20.bls 50kg Leb€ndgewicht = etwa2-4Monat€alt . . . l

Masbcfiweine 50 bis 80 kg Lebendgowicht = 6twa 4 - 6 Monats alt
80 bis 11O kg Lebendgenicht = etwa 6 - T Monate elt

136 - 138 §ätten digso

10 und mehr über 7kg l-ebendge,!Yicht Monate

B€iHühner; d9rist Bestrandleer stehendon vof letzlsfldervonibergehend sofuananzugeben,'§allräumung
mohrnicfit als Woctr€n zurückliegt..

Allgemsin

112,115

117

120 - 123

125 - 1U

O Erläuterungen zum Abschnitt 5 Viehhaltung

aAbschnitt 6

Sind in dleecm
angatrlLn?

Beülcb lm Jahreszeitsaum ilal t9O8 bh Aprll {999 Fe.htht und J.uch.

(ohn€ Tlohtall)

..,-.1.-
Größc tler befuslhenDungplatto - O 740

F.3tmltt?wenn cooe zagl
mit ja' I
beentworlet 

I

We grcß ist die Lrgerkapazltät '

der B&lebes für:
(6inschl. gsmiototer/gepacrrbteroder
gEmeinschaflicher Lagerkapaziläten)

Coda

A. Übemahme von Gülte (F!üssigmist) @

B. Gülle (Flüssigmist) @

C. Fegtmlst und Jauche O

im Jaturszouaum ird l9e8 bE/iDrlt !999 beriebceigEna Gülle angrfatten? 734lst in dlc!.m Bctrleb r,. Ia
lst

Wenn Code
mit ja'beant-
wortet:

Für wi6 viele MonatB der §allhaltunosDoriode
dvisclr€nzoiüich€s Aubringen zusre'lchend?

ist die Lage.kapazität fi]r Gülb ohna ru

Fachsorlo 3, Meth. Grundl. ab 1999

557i96tr/BER

-149-

m3

.F, fl,l
lst b€trlebseigeno GüllE auf Flächon andercr Bstrbb.

737

.r 735.Fllchcn

wlle Monate . ''

,':Oz'ltGr6ßo d€r
Jaucfiegrube

Jauche?

i3t
t$

Al[nmein, cü1b(F!ü!s1glilbt, t}chwemrD. odo. TElbml.t): G€miet r irus Kot
mitWasser.
F.!tml.t Kot (mltoderohne Einsfeu) ion Nutrtieren..
Jruchc: Ham rton Nutztlnen, fCllt in der R€gd zuaammen

7137,74A,
741

-l..rl
..:."'

t'-'

';il

O Ertäuterungen zum Abschnltt 6 tlerischer

i. .. ,



Tierceuchenkasse
Rhelnland-Pfalz

Kaiser-Friedrich-§raße 7
55021 Mainz

Telefon: (061 31) 16-0
Bei Durchwahl: 164417 1164d.20

Pi.rd. hg..rmt (8ullrr fof-loo 106

Schmln l|[gra.mt
(sumnl. l25.l3a) 135

Haihncr lnagß.rrtt
(Summr l3Gl38f l§

I I I I

Schtr
1 Jaht
und äller

weibliche SchafB
ar Aldrt (dnsdrlb&
ldrJährlingE) 121

S<üalböd<e
(zur Zuöt) 12. I

Hemmel
1ß

GänEo lnsg€saml 140 ttlll

Entrn insgGant 141 I I I I I

Truthähner lnsg€saml 142 I -t I I I

ldt bln öm[ dnrrrür(l.rf d8 miE Angeöon übü Plbde, Rirder, Sdrab (1 Jeh, urd älbr), .

Sdltr€[D. Hülmar, Gäme, Enbn ud Truthühnor für Zuncta der Trrsa.dpdraaso (tr. a. Beredrnrng
def Ba'baga al Tieaauctrntcasse: vgl. § 1 2 Atro. 4 Setz 5 tgld€st er§qdr€ng*E) y€mrndet mden.

- Wenn Sie nicht einvorsland€n sind; snr€k r€_n

{ einwittigungso*läiung und behaltan Sie den ,- (Soiten 7 und 8) ein. j'

\bn den Bl*rlaungd| ert Seile I haüe l$ KomHa gienornmen. Mir bl beksnnt, &s8 mk au! d€a

Vtnxrrgmjng dü Bnritsing keine l,tedlbile ontsbhen. ldr tin abetvorpllldrbt !r, Falle der
\til€l]dlrrlg dle ilrähnbnAngeben t sam 31.(E.1999 darGemolndao,yvaltmg ar mdlden.

Ourctlsdllao
Sb h'üe dl6

Statistisches Bund€samt, Fachserie 3, M€th. Grundl. ab 1999

a57tgifl|BER

-150-

ERHEBUNG .' '' '""'i"'.'"
der beitragipfl ichti g{ Tierarten zu r Berechnun g"i.'

' '' l-t,_: :

I I

Rtnt rln co..rnt (lurnnof0l.ff0 1f9I
ltttl

:. ,

i';:, 'i..i ":!,:.:"t, :1,'.i'-,:ri.''.",q; !;;1:.'.;::;;;i1rt;ffi.üTtttüq:;'inq,8ffffi,ff ffiä+.,'i +i



Durchschlag für dle- Erhebung der beitragspflichtigen Tierarten zur Berechnung der
Tierseuchenkassenbeiträge

Der Abschnitt 5 des Erhebungsbogens ist mit einem Durchschlag versehen, der Mehhaltem die Moglichkeit gibt,
drne Aufirand der Verpflichtung nachzukomrnen, innerhalb dei von der Tierseuchenkasse bestimmbn Friet,
Angaben über die Haltung von Pferden, RindeJn, Schafen, Schweinen, Hühnem, Gänsen, Enten und Truthühnem
zu irachen. Selbstverständlich beruht die Nutzung der Möglichkeit, über diesen Durchschlag Angaben ftir Zwecke
der Tierseucheqkasse zu machEn, auf freiwilliger Basis, da die Mehzählungsdaten grundsätslich der
Geheimhaltung rintärliegen. Sofem Sia mit einer Weiterleitung der Daten nicht einverstanden sind, strei,chen Sie
bitte auf Seite 5 ünten die Einwilligungserklärung und behalten Sie bitte den Durchschlag (Seiten 7 und 8) ein.

den Fall, dass der TieibeslEor slch mit der Vewendung
gemachten Angaben zu Zwecken der Tleseuchenkasse

1 . einen Tierbestand nicht angibtoder eine zu geringeTrezahl angibt oder
2. seine Beitragspflichtnidhtertü|lt. :

Staüstisches Fachsario luleth. Grundl. ab

567i90/8iBER

-l5l-



Betriebsnummer Regionalkennziffar

Staüstlschss Fachssrie 3, Moth. Grundt. ab t9g9

Abschnitt 7
.4ai

i..ti

Bewirtschaflen Sie landwirtschaftlich genutzte Flächen (LF)?
(Angabe zur LF bei Code 258 im Abschnitt 2 auf Seite 3 ist vorhanden)

Wenn,.ja", ftillen Sie bitte dieson Abschnitt aus.

Wenn ..neln", bitte weiter mit Abschnitt 8.

Bitte il,bertragen
nach Code 709

ja

nein

A. Eigentums- und Pachtverhältnisse an der
landwlrtschaft Ilch genutzten Fläche

Bitte geben Sie die im nachstehonden Abschnitt B verwendete Währung an.
Es darf nur eine Währung verwendet werden.

Dt oder EUR

tt

B. Pachtflächen und Pachtentgelte
(Jahrespacht) ftir dle landwät-
schaftllch genutsten Flächen

Code LF
Hekbr Ar

Landwirlscharuich oenuEte Fläche (LF) des
' (Bitte aur dem Ab,-schnltt 2, Seite 3 (öode

B€triebes
25E) übemehmen) 70'l

I I I I I

abzüglich

gepechtote LF
(Grundstücks-
und Ho@cht)

von Eltem. Eheoatte und sonstio6n V€mrandten
und Verschwägörten des Betrie6sinhabers 6 - 702

I I I I I

Yon anderen Verpächtem O-703 tttt I

unentgeltlich zur Bewirtschafiung erhaltens LF -7U lltt I

Elgen. !.lbltbewldschaftete LF @=zos I

zuzüglich
verpechtoto LF + 706 lttt I

unentgeltlich zur Bil,irtscfiaftung abgeg('bene LF + 707 I I I I I

Elgenc LF @=708 tttt I

g€pachtete Fläche dezoitige Jahrespadtt
für diese Fläd|e

Darunter Flächen, di€ inn€rhalb der l€tzten
ay€l Jahra srslmals gepacfitot wurden
und Flädten mit Pachtprdsänderungen

- Ohne Pachfungen \,on Familienangohörig€n - Cc Hektar Ar volle DM / EUR gop€cfitete Fläcfio
für

\ron 
"andenen Vrrpächtom"

g.p.cht te LF
ü

709
I

710 ttttt Cod€ Hektar ,t volle DM / EUR

(ohne Untorglesfr äc'|en)
Ackedand o 711

I
712 713 t'ttt I

711
I I I I I

Oauergrünländ O 7'.ti tltt I
716 ltttt 7'.t7

I
718 ttttt

Rebf,äche 723 ltlt I
724

I I I I I
725

I
726

Grundstlcks-
und
PazellerF
pecüt
(EinzeL
grundstücI€) Obstanlagen und sonsti.lr€ LF

(dnldL gßmisdrts Padrtxlgan, tü
db PachbnEslta ni$l gaümni aft
g6gabon trfiren tönnon, zB. Yqr
AdGr- ud Dauergüland) 727 tttr I

728 tttrr 725
I

7«)
I

'fiffi?"'n",. oC'apechtotg LF
gesdrlossanen 731

I
732 tttlt

Abschnitt 8

Code

Erfolgt für diesen Betri€b 6in€ G.wlnnermlttlung für stouerlich€ A,ysd(e? O O4O rlr nernl--lz

als Buchführung mit Jahßsabsctluss

als Einnahmen-Ausgaben-ÜOersctussrechnung

Wenn ja':
nach Durchscfinitbsätsen (§ l3aLandrvirt)

041

durch Gewinnschätrung des Finanzamtos

1

!z
!s
!+

ErbEl für di€s€n Bobieb die Umlatzbg.touerung in Form der Regetb€steusrung (Option)? O 042 ja

557m€R

-152-

@ Wtnen Edäut rung.n rlehe lnfiormttlonrblatt
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Abschnitt 9

Führen Sie lhren Betrieb in der Rechbform Einz€luntsmohmen? (lnhaber = EinzElparson oder Ehepaar)

ja Wenn,, ja", geben Sie bitte in diesen Abschnitt den Betriebsinhaber, Ehegatten und im Betrieb beschäftigte
Familienangehörige an, soweit sie dem Betriebshaushalt angehören. Bei mehr als 8 Beschäfrigten venrvenden Sie
bitte ein Zweitexemplar. Dreses ist bei lhrer zuständigen Erhebungsstelle bzw. dem Erhebungsbeauftragten erhältlich

nein Wenn,,nein", bitte weiter mitAbschnitt 11

Laufende Nummer der P6rson Code loro rr I loro rzl ter-qd lororal lororsl lqerd lqerzl lsqd
Tragen Sie bitte ab Spalte 3 für all6 beschäfilgten
famlllenangehörigen HauEhaltsmitglied€r das
Verwandtschafls- oder Schwägeßchafisverfi ällnis zum
Betriebsinhaber und di€ Kennzifier für das
Verwandtschafrsverhältnis ein (2.8. Sohn,
Schwlcgomutte _
Bitt€ folgende Xennzllfern für das
Venrvandbchafrsverhältnis verwenden:
Kindd (auch Sief-, Eltem, Sc$wiegecltem.... = 5 lE,
SdMi6ger-, Pi€ge, Goßa|lem........................ = 0 cnr
Adoplivkin&4...=3 Soostige........................... = 7 ""'
Enk6l ................ = ,l

B€triebs-
inhaber

1

Ehe-
gatte

2

männlich

weiblich
802Geschlecht

1

2

I

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

von Januar bis April

von Mai bis Dezember
803Geburtstag

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

,|

2

1

2

1

2
2.9.1929 =

1960 =
8(xGebu§ahr lnur

Endzäom ointrag€n)
t2tst
l8t0t LJ L] L] L'l t-,-l l-,1 l-,.J l-J

W€r ist Betriebsleiter? 806 Ir 1 Ir Ir Ir fJr

ln den 4
Wochen
vom
29. tärr
blr
25. Aprll
1999

für diesen
Betrlcb @
(ohm Hsush8lt)
tälig

Anzahl der fuö€itswocfien
(MerWahen oddr wenrg€Q 807 tJ L_l t_l t-l U U U U
Arbeitsstunden
ie Woch€ (Durctu hnitt) 808 l-r-l L,--l L.,-l t-r-J l-r--l IJ Lrl t--l

frir den
Hau.halt

fl,:"rH. o
habers tätig

Anzahl der Arbeitswochen
M€r wehon oder w€niger) 809 t-l LJ
ArbeiEstunden
i€ Wehe (Durchscrrnin) 810 l-'l l_,--l

außorhalb
dee Be- @trlcbas.r.
weöltätlg

Anzahl der Arbeitswocrren
Mer Wchen oder wBnigBr) 811 tJ t_l l_l Ll LI l_J t_l
Aöeitsstunden
ie Wochs (Ourchschnitt) 812 LJ Lr-l Lr-l Lr-l l-r-l IJ l,l' IJ

werwar O
im Jahr 199E
Beltragtzahler
der

landwirtschafrlichen
Alte6kasse ? 850 't fr !r Ir !r fJr !r
g€seElichenfüeiwilligen
Rentenv€rsicherung ? 851 2 !z !z !z !z flz !z Iz

P 814
Einkomm6n
aus anderor
EMerbstätigkeit

1 !r Ir !r flr !r flr u
Altersrent€ für Landwirte.
Landaboaborente.PrG 815
duktionsäufoabeninte u. A.

2 []z 2 !z fz Iz !z !z
Renle, Pension, Aöeits-
losengeld^hil{e.Sozial- 816
hilfe u-. A.

3 !s fls !s Ia !s fla Is
Aus welchen Qucllen
wurds im Jahreszeit-
raum mal 1908 bl!
Aprll 1999 ein
b.trlobllch3r Eln-
kommon bezogen?

o

Einkommen aus V€rDact-
tung,.Vermietung, Käpital- 81 7
vermogen u. A. fln Ir flr []r []r Ir !r fJ+

818

Bei außerbetrieblichem Einkommen (einschließlich Kindergeld) von Betriebsinhab€r und/oder Ehegatte

Welches Jahros-Netloeinkommen von 8€triebs-
inhaber und/oder Ehegatte zusemm?n war
schätzungsu/eise höher?

- das aus den rußcrbetrlobllchon Quellen
oder

- das aus diesem landwlrBchaftllchen Betrieb

Code 1

o 821 2

Hinreis: Oiffi Angsb€ dienl mit zur UntsMhoidung wn H.upl- und N.b.mrffirtabaldob.n.

@ Wetterc Erl5utarung.n rl.hr Inlormaüonrbffi

Slatistisches Bundesaml, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999 -153-

mit betrieblichen Arbeiten
April 1999
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trn



Belriebsnummer Regionalkennzifier

@ Weitere Erläutorungen siohe tnformatlonsblatt

Statistisch€s Bundesaml, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999

t
Abschnltt l0

1

2
,l

2

3

4

1

2
3
I
2

1 nern 3la ungewia!
631 W6nn

632

Oazertigos 633
Altor

63zl

63s

636

637

Geschlocht

landwirEchailicho Berufsbildung

ständrg

nichttandwirtschailiche

kgine

1) 8Ib M ufiIfr, rür (b }ldiffif|f 15 Jah[ urd alSr la
kein€ Mita.b€it

männlich

25 bE unter 35 Jahrc

w€iblich

15 bis uäter 25 Jahre
untEr 15 Jahro

Wenn ja':
Angeban zur
Peßon des
voraus-
sichtlich€n
Hotnchfolgec

lC aim P€rson rcrhsndon, dia dl*n Botriab - eufgrund oin€r Vereinbarung,
Absprache oder $nstigen VeEElndigung - zu gegebene. Zeit übemohmen wird?

Berufsbildung
vorhenden odor
vorgesehen? r)

MitaIbat
in di€sm
B6trioD?1)

Abschnltt t'l

Eoflebe d€r R€drEilormon P.Eon.ngom.lntch.{t n, {.t ll.chrften (Bcecr€sollsdlaß OHG KG GmbH u. Co. KG u.a.) und,Jurlstlcchr Pononrn"
wBisen hlor Utle !!L lm B6ül6b b€sdrälügüan Arü€itskrälle naci.
B€triebe der R€chBfom Elnzclunt mahm.n woisen bitle nur die Arboitskräf,o, di€ niclrt dem Betriebshaushalt angehören, nach.
Bei mehr als 8 Personen voffienden Sie bine den Ergänzungsvordruck E. Dieser liegt bei, bil. ist bei ihrer zuständigen Efiebungsstelle oder dem
Eriebungsbeaunragtsn anzufordem.

A. Ständig im Betrleb Beschäftigte im Aprll 1999
Eirie Arb€iBkrai gilt als stlndlg lm BeH.b beschäfligt, wenn sie in einem unb.trl3tolrn odar auf mlnd.3bn3 drel l{onat abgeschlossen€n Arbeits-
Yethältnis zum B€fi€b stehL

Laufende Nummer dsr Person Cod€ loror,l lor or rl loror r I lororo I lororsl lororo I lororr l loror e I

Tragsn Sis bitte elle otändlg Beschäfrigton mit der
8€z€ichnung ihrer ausgeübten Tätigkeil ein. )
(2.8. Ges€llschaner, Vemalter, Sdrleppar- lt|fahr€r.Gärtn€r,Auszubildender,Prahikant) v

männlicl|
Geschlechl 901

weiblich

I

2

!r!z
tr
tr

1

2

Ir!z
1

?

tr
tr

1

2
!r
flz

ntr
1

2

Yon Januar t is April
Geburtstag 902

Yon Mai bis O€zember

1

2

!r!z nn
1

2

!r
nz

1

2

1

2
flt
flz

ff:#HTI[ä"n) z B ieoo = | 6 I o r' 903 LJ L-l L] Lr-i L-,-i L-l LJ L_l
905 flr flr !r !r !r Ir lr !r

o
lm Zaitraum vom 29,
Uärz b|.25. April 1999
für di€s€n Betriob
(ohne Haushalt) tätig

Anzahl d6r Aö€itswoch€n
(maximal vier Wochsn) 906 IJ T u LJ I l_l I u
Arbeitsstunden
je Woche (Durchsctnitt) 907 L_l L._l L_l Lrl L,-l L._l L-l Lr-l

o
§ellung
innerhalb
das land-
wlrbchafr-
llch€n B€-
trloba3

Auszubildender
(oinschließlich Prahikant)

Aröeiter

Angsstellter
911

Beamter

Ges6llschafier

!r
E,
!r
[+
!s
Ie

!r
E,
!e
!a
!s
!o

Ir
Ez
ng
Eo
fl s

flo

!r
tr
tr
tr
tr
n

2

3

5

6

!r
n
tr
tr
tr
tr

2

3

4

5

6

[]r
fl z

E.
Eo
!s
Io

tr
tr
tr
tr
tr
tr

1

2

3

4

5

0

tr
tr
tr
tr
n
tr

I

2

3

4

5

6

9'.12

5579&1r,6ER
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tr

tr
tr

!r
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Wer isl Betriebsleiter?

._- 
-.:.{i.:

nicht
:,

Ständig und



noch: Ab3chnltt ll

l,,lZahl der 918
Beschäfiigten

1,,,1Männer
919Arbeilsleistung in vollen

AöEitstagent) l,,l921Zahl der
Beschäfrigten l',,1Frauen

922Arbaitsleistung in vollen
Arbeitstegent)

Wie viel nlcht ständig im Betrieb beschäfligte O
P€rsonen (Saisonarbeibkrälte) waren für diesen Betrieb im
Jahroszeitraum Ual 1998 bi. Aprll t99S Etig?
(Tätigkeiten im Haushalt sind nicht zu betücksichtigen)

924

B. Nicht ständig im Betrieb Beschäftigte im Jahreszeitraum Mai 1998 bis April 1999
Eine Arbeitskrafr gilt als nicht ständig im Betrieb beschäfrigt, wenn sie in 6inem auf weniger als drei Monate befristeton ArbeiEvorfiältnis zq(l
Betrieb steht.

'l ) B€i stundonweis6 geleistelen Arbeitszelten g€lten I Sunden als I AtbeiEbg.

Abschnltt 12

de
Hiö.n Slo Irn Jlhr t9g8 Untofiünfte an Ferlcn- odot Kutgält v.rmiotot?
Ohne gew€rblicfie Vermietung von Unterkünnen, die zu einefirr Hotsl, Gasthof.
Pension, Kurheim oder ein6m Sanatorium gehören.

O 65s PE, neinnz Wenn.noln',
w€iter bei
Abscfinltt 13

W6nn.ia':
Zahl d€ir
Betten
nach Art
der Unt€r-
künfie

Zimmer 656 | , | *n",,

Wohnung/Appartement (Ferienwohnung) 657 | , I 
""n"n

Ferienhaus l l**^

Abschnitt t3

1) Angab€n sind nur erlordsrlich, wEnn dsr Botriebslsitor nk rl mit dem Betriobsinhabgr oder d68s€n Eh3gatten ld€ntish l3l.

Bitte jode zutrefende Ausbildung ankreuzen
(Mehrtachnennungen mö9lich) Code

B€tri€bo d6, RedrBlbrm
Einzeluntemehmen

der
und

B€tiebs-
inhab€r

Ehegatte
des

B€üiebe
inhabers

B€trlebs-
leiler1) Boriob6leit6r

L.nddn-
tchs{lllch.
B€n fs-
bildung2l

Berufsschule/Berufsfachschul€(ohneLehr€) 6rt0 Ir 2 3 4 5 6 7 Ia
641 !r 2 3 1 5 6 7 Ia
u2 !r 2 3 4 5 6 7 fla

Forlbildung zum Meister, Fachagraiwitt 643 Ir 2 3 4 5 6 7 [-la
w Ir 2 3 4 5 6 7 fla

Fachhochschule, lng€nieurschule 645 ll , 2 3 4 5 I 7 fla
Unive6i6l, Hochsdrule 646 I I' 2 3 1 5 6 7 E.

Auarchll.BllchpraktischelandwirlschaftlicheErfahrung Ul !r 2 3 4 5 6 7 fla

Aui.rland-
wlrtachall-
llch. Berufs-
bildung

Berufs$hule/BerufBfiacfishule(ohneL€hre) 648 1 Iz Ia Ir Is Io 7 6.

Berutsausbildung (Lehra, Gehilfen-,
GesellenDrüfuno) 649 I Iz Is Ir !s Io 7 8

Fachschule 650 1 [-] z [-Js Un lJs !e 7 la
Fortbildung zum MEist€r, Fachwirt 651 I lz !s !a !s Io 7 8

Höhsr€ Fachschule, Tochnike6drule,
Akadsmi6 652 1 lz Is flr Is Ie 7 E

Fachhochschule, lngeniaurschuls 653 t flz Eo !r Es !e 7 8

Universität, Hochschule 654 1 !z fls !r !s 6 7 8
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Betriebsnummer Regionalkennziffer

Abcchnltt 14

Bewirtschaften Sie 30 Ar und mehr bestockte Rebfläche? O

Code 602

ia 1 Wenn . ja", füllen Sie bitte diesen Abschnitt aus.

nein 2

A. Velertung des eigenen Lesegules

B.IYeinabsatzarten (Ausbau von Wein im eigenen Betrieb)

C. Absatzrvege bei Flaschenwein

Codc tL

Wie yiel Prozont lhras Les€gutes 1998

habon Sie ...

(Ang6b€n in %)

im eigenen Bet ieb zu wein ausgebaut (einscnleßidl Federweißed? O 603
I I

an eino Winzargenoss€nschan (e.G, GEN) gelieterfl o 604
I I

an ein6 Ezougergameinschan (EZG), die keine
WinzeEenossonscfi an ist, gelief6rl? @ eos

an Heistellungs- und Vermarklungsbetrieb€ mit
einzelverlraglicher Bindung g€liefort? o
an Andere (Ksllerei, Handel) verkaull? 607

I I

ar..mrn n (Summ6 Coda C03-607) 1t0t0

Cod. *
als Fa$wein (ein$hlioßlich Sektgrundwein)

Beim AbsaE von Flaschenwein 61'l bzw. 612 größer als

o
o
o

1 0 0

imAus$ank in $auß- oder B€s€rMirtschai

zuramm.n (Summ. Code qr0€13)

al8 Fhschenwsin ftlr don lnhndvsrkaul

als S€kt (Winzersekt)

als Fleschenwein für den Export

609

613

6r0

612

611

Wie haben Sie 1996

lhron Woin abges€tzP

(ArEäban in %)

Codc %

An wen hab€n Sio 1998 lhren

Flaschenwein veitauft?
(Angaben in %)

Handel

Weinhandol und Kommissionäre, Getränke-
handel (ohne Weinmesss) 614

Weinm$son, -börs€n. -märtte 615
I I

Sonstigor Handel 616
I I

Gasbtätten (auch eigen€) 617
I

Endver-
brauchor

Versand (2. B. Post, Bahn, Spedition,
b€ttiobseigene Fahzeuge) 610

Selbstsbholer 619
I I

tu3.mmen (Summe Coda 614-619) 1r0r0

@ Weltere Erläuterungen siehe Rückrelte

Statislisches Bund€saml, Fachseris 3, Meth. Grundl. ab 1999
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O Erläuterungen zum Abschnitt 14 Vermarktung im Weinbau

Cocle Erläuterung

Allgemein

602

603

604

605

606

61't,612

613

DerAbschnitt 14 "Vermarktung im Weinbau'ist nurvon Betrieben auszufüllen, die mehrals 30Ar be-
stocKe Rebfläche bewirtschaften. lmAbschnitt 14A. ist die Vemertung des eigenen Lesegutes aus
der Ernte 1998 anzugeben. ln den Abschnitten 14 B. und C. sind von den Betrieben, die selbst Wein
ausbauen, die Vermarktung und Absatzivege des Weines der Jahrgänge 1998 und älter aufzuglie-
dem.

Bettockte Rebfläche: Mit Keltertrauben- oder Tafeltraubensorten bepflanzte, im Ertrag und noch
nicht im Ertrag stehende Rebfläche (Junganlagen) einschließlich Rebschulen und Unterlagen-
schnittgärten.

Welnausbau lm elgenen Betrleb: Anzugeben ist derAnteil des Lesegutes, der im eigenen Betrieb
zu Wein oder Sekt ausgebaut oder als Fedemeißer abgeseEt wurde. Der Anteil, der im eigenen
Betriebfürdie Produktion von beispielsweiseWeinbrand, Weinessig, Hefebrand oderTraubenkemöl
verwendetwurde, ist nichtzu berücksichtigen.

Winzergenossenschaften (e.G, GEN): Zusammensctrlüsse aufgrund der Vorschrif,en des
Genossenschaftsrechts mit der Zielsetzung, die gesamte Produktion oderTeile davon zentralauszu-
bauen und zu vermarkten.

Erzeugergemetnscha& die kelne UVlnzergenogsenschaft ist Eine Ezeugergemeinschaft (EZG)
ist ein Zusammenschluss von Betrieben, die gemeinsam den Zweck verfolgen, die Erzeugung und
den AbsaE den Erfordernissen des Marktes anzupassen. Sie wird auf der Grundlage des
MarktstrukturgeseEes anerkannt. DerAnteildes Lesegutes, deran eine Winzergenossenschalt, die
gleichzeitig als Erzeugergemeinschaf,anerkanntist, geliefertwurde, ist unterCode 604 anzugeben.

Lleferungen an Hoßtellungs- und Vermarl«lungsbetrlebe: Dem Verkauf von Lesegut an
Herstellungs- und Vermarktungsbeüiebe liegen privatrechtliche Lieferverträge zugrunde. Diese ent-
halten Regelungenzu:

- DauerdesVertrages
- Ort und Zeipunktder Lieferung
- Bestimmung über Liefermenge (Fläcte) und Qualität
- Regelung der Prelse und derAuszahlungstermine.

Flaschenweinabsatz: Einzubelehen ist beim FlaschenweinabsaE auch der direkte AbsaE auf
Weinmessen, Weinbörsen oder Weinmärkten wie z.B. der Flaschenwein, der an Weinständen bei
Winzerfesten oder Verbrauchermessen abgesetzt wurde.

Sektabsats: furzugeben ist derAnteil an Wein, der im eigenen Betrieb zu Sekt
baut und vermarktet wurde. Hierzu gehört auch der Sekt, der im Rahmen von
zeugtwurde.

(Winzersekt) ausge.
Lohnversektung er-

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999
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Statlstlschc3 Landesamt
Rhclnland - Ptalz

Sachgebiet 333

5612E Bad Ems
Telefon: (02603) 71 - 0

Bei Durchtnahl: (02603) 71114

lnformationsblatt zur

Landwirtschaftszäh lung 1 999
(zugleich EG-Agrarstruktu rerhebun g)

S
Dieses lnformationsblatt
ist Bestandteil des Erhe.

bungsbogens

Rechtsgrundlagen und lnformationen für den Auskunftspflichtigen nach
§ 17 Bundesstatistikgesetz

Art, Umfang und Zweck der Erhebung

Das Ziel der Landwirtschaftszählung, die etwa alle 10 Jahre stattfin-
det, ist die Gewinnung umfassender, aKueller und zuverlässiger sta-
tistischer lnformationen über die struhurelle, wirtschaftliche und
soziale Siluation und deren Veränderungen in den landwirtschaftli-
chen Betrieben und Forstbetrieben. Die Daten bieten den verantwort-
lichen Stellen in Regierung, Verwaltung, Berufsstand, Wirtschaft und
Wissenschaft auf nationaler und supranationaler Ebene die notwen-
digen statistischen Grundlagen für ihre Entscheidungen und Maß-
nahmen. Mit den Ergebnissen werden zugleich die statistischen
Anforderungen dei Europäischen Union in den EG-Struktur-
erhebungen abgedeckt. Da die Ergebnisse auch für Planungen und
Maßnahmen zu Gunsten der Landwirtschaft herangezogen werden,
verdient die Landwirtschaftszählung ihre uneingeschränkte Unter-
stüEung.

Mit der Lanüivirtschafiszählung 1999 wercten auch die Anforderun-
gen der Bodennutrungshaupterhebung und der allgemeinen Viehzäh-
lung erfüllt, die bisher mil eigenen Efiebungsbogen durchgeführt
wurden. Das Konzept der zeilgleichen Erhebung der Merkmale über
Bodennutrung, Mehhaltung und Strukturmerkmalen wie Arbeitskäfte
und Eigentums- und Pachtverhältnisse wird als integrierte Erhebung
bezeichnet. Es hat für die Auskunftspflichtigen den großen Vorteil,
dass sie zukünftig in der Regel nur noch einmal im Jahr statistische
Angaben machen müssen. Die Auskunflspflichtigen dürften mit die-
ser Vorgehensfleise deutlich von statistischen Arbeiten entlastet
werden.

Rechtsgrundlagen

1. GeseE über Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz - AgrStatG) in
der Neufassung vom 25. Juni 1 998 (BGBI. I S. 1 635).

2. GeseE über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistik-
gesetz - BStatG) vom 2, Januar 1987 (BGBI. I S. 462, 565),
zuletrt geändert durch Anikel 2 des GeseEes vom 1 6. Juni I 998
(8GBr. r S. 1300).

3. . Landesveiordnung zur Durchführung des Agrarstatistikgesetzes
vom 25. August 1989 (GVBI. S.210).

4. Verordnung (EWG) Nr. 571/88 des Rates vom 29. Februar 19EE
zur Durchführung von Erhebungen der Gemeinschafl über die
Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe (ABl. EG Nr. L 56,
S.'l), zuleEt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 246,7196
vom 17. Dezember 1996 (ABl. EG Nr. L 335, S.3). Anhang I er
seEt durch die Entscheidung der Kommission (98/37l EG) vom
'lE. Mai 1998 (ABl. EG Nr. L 168, S. 29) und Anhang ll geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2ß7196 des Rates vom 17. De-. zember 1996 (ABl. EG L 335, S. 3).

Auskunftsplllcht
Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 93 Abs. 2, 3 und 8 AgrStatG in
Verbindung mit § 15 BStatG. Auskunfrspflichtig sind:

1. Die lnhaber oder Leiter von:

a) Betrieben und Untemehmen mit einer lanclwirtschaftlich ge-
nuEten Fläche (LF) von mindestens 2 ha oder mit mindestens
- jeweils 8 Rindem oder Schweinen oder
- 20 Schafen oder
- jeweils 200 Legehennen oder Junghennen oder Schlacht-,

Masthähnen, -hühnern und sonstigen Hähnen oder Gänsen,
Enten und Truthühnern oder

- jeuleils 30 Ar bestockter Reblläche oder Obstfläche, auch so
weit sie nicht im Ertrag stehen, oder Hopfen oder Tabak
oder Baumschulen oder Gemüseanbau im Freiland oder
Blumen- und Zierpflarzenanbau im Freiland oder Anbau von
Heil- und Gewüzpflanzen oder Garlenbausämereien für
Eruverbszwecke oder

- jeweils 3 Ar Anbau für Erwerbszwecke unter Glas von Ge-
müse oder Blumen und Zierpflanzen.

b) Eetrieben und Unternehmen mit einer Waldfläche von mind+
stens 1 0 ha.

2. Betriebsinhaber, Ehegatten und im Betrieb beschäftigße Familien-
angehörige für die Angaben über außerbetriebliche Erwerbs- und
Unterhaltsquellen sowie soziale Sicherung. Für diese Angaben
wird - auf Wunsch - ein gesonderter Erhebungsvordruck zur Ver-
fügung gestellt.

3. Die zuständigen Verwaltungsbehörden, für die im Rahmen von
Verwaltungsmaßnahmen im Agrarbereich erteilten Angaben, die
mit den Merkmalen der BodennuEungshaupterhebung überein-
stimmen und sich auf denselben Erhebungszeitpunkt und
-zeitraum beziehen und die Hilfsmerkmale Vor- und Familienname
oder Firma und Anschrift.

Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur
Auskunftserteilung haben gemäß § 15 Abs. 6 BStatG keine auf-
schiebende Wirkung.

Erhoben werden mit dem Erhebungsbogen Tatbestände zu §§ 8, 20,
29, 34 und 37 AgrStatG.

Statistische Geheimhaltung

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsäE-
lich geheim gehalten. Nur in gesetzlich ausdrücklich geregelten Aus-
nahmefällen dürfen Einzelangaben unter bestimmten Bedingungen
übermittelt werden.

Nach § 98 Abs. 1 AgrStatc in Verbindung mit § 16 Abs. 4 BStatG
dürfen den zuständigen obersten Bundes- oder Landesbehörden
Tabellen mit statistischen Ergebnissen übermittelt werden, aueh so
weit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen.

Nach § 16 Abs.6 BStatG ist es zulässig, den Hochschulen oder
sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissen-
schaftlicher Forschung für die Durchführung wissenschaftlicher Vor-
haben Einzelangaben dann zur Verfügung zustellen, wenn diese so
anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen
Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft den Eefragten oder Betrof-
fenen wieder zugeordnet werden können.

Eine Übermittlung zu anderen - insbesondere steuerlichen - Zwecken
ist ausgeschlossen.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für die Personen, die
Empfänger von Einzelangaben sind.

Rechte und Pflichten der Erhebungsbeauftragten, Ausltillen
der Erhebungsvordrucke
Um die Auskunftserteilung zu erleichtern und insbesondere RücKra-
gen zu vermeiden, können zur Durchführung der Erhebung Erhe-
bungsbeauftragte eingesetzt werden. Sie haben sich bei der
Ausübung ihrer Tätigkeit auszuweisen und sind zur Geheimhaltung
besonders verpflichtet worden. Die aüs ihrer Tätigkeit gewonnenen
Erkenntnisse dürfen sie nicht in anderen Verfahren oder für andere
Zwecke verwenden. Diese Verptlichtung gilt auch nach Beendigung
ihrer Tätigkeit.

Die Erhebungsbeauftragten sollen den Auskunftspflichtigen bei der
Beantwortung der Fragen behilflich sein. Sie dürfen die Erhebungs-
vordrucke nach deren Angaben ausfüllen.

Auf Wunsch kann der Auskunftspflichtige aber auch

- die Angaben selbst in den Erhebungsvordruck eintragen,
- den ausgefüllten Erhebungsvordruck dem Erhebungsbeauftragten

aushändigen oder in einem verschlossenen Umschlag übergeben
oder innerhalb einer Woche bei der Erhebungsstelle abgeben
oder dorthin ausreichend frankiert übersenden.

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben ist vom Auskunfls-
pflichtigen durch Unterschrift zu bestätigen.

Statistisch€s Bund63amt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab'1999
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Hilfsmerkmale, Trennen und Löschen

Vor- und Familienname, Firma, lnstituts- oder Behördenname, die
Anschrifr sowie die als freiwillige Angabe erhobene Telefonnummer
der zu Befragenden und die Unterschrift der Auskunftspflichtigen
sind Hilfsmerkmale.

Diese dienen lediglich der technischen Durchf0hrung der Erhebung
und werden nach Abschluss der Prüfung der Angaben auf Vollstän-
digkeit vom Erhebungsvordruck abgetrennt und vemichtet.

Betriebsregister, Kennnununer der Erhebungseinheit

Die Kennnummer des Betriebes ist eine systemfrei vergebene Ord-
nungsnummer und dient der ldentifizierung des Betriebes (s. § 97
Abs. 3 AgrstatG). Sie wird zusammen mit Name und Anschrift des
Betriebsinhabers in das gemäß § 97 AgrStatG zu führende Betriebs-
register aufgenommen.

Attgemeine Erläuterungen und Hinweise zum Ausfüllen des Erhebungsbogens

1. Ein wichtiges 7jel dq agrarshtistischen Erhebungen i§ die Darstellung von Betrieben im Sinne von Wirtschaftseinheiten nach deren Zahl
und Größe. Es ist deshäb unbeding erforderlich, dass in dem Erhebungsbogen atte zu einem Betrieb gehörenden Flächen und Vieh'
bestände nachgewiesen werden. Flächen oder Mehbestände, die auf getrennte Rechnung benadrtschaltet werden, gelten als ein Betrieb
im Sinne der Agrarstatistik, wenn dleselben Arbeitskräfle, Gebäude und Maschinen für deren Bewirtschaftung eingesetzt werden. Sie müs-

. sen folglich auch in einen einzigen Erhebungsbogen eingetragen werden. Falsch wäre es, wenn für die Flächen oder Mehbe§ände der
einzelnen Eigenttimer (Besitseinheiten) jarveils gesonderte Erhebungsbogen angelegt würden.

Bei der übergabe eines Betriebes an einen Hofnachfolger (2. B. Kinder, Schwiegerkinder) bilden vom ehemaligen Betriebsinhaber noch zu-
rückbehaltene Restflächen oder Viehbestände nur dann einen eigenen Betrieb, wenn diese auch von ihm selbst mit eigenen Arbeitskräften
und Maschinen bewirtschafiet werden. Nur dann müssen diese Flächen in einem eigenen Erhebungsbogen nachgewiesen rverden. An-
sonsten sind sie vom neuen Betriebsinhaber mit anzugeben.

Durch diese Vorgehensweise entstehen den betroffenen Personen keinerlei steuerliche oder sonstige Nachteile (2.8. bei Rente, Altershil-
fe, weingeseElichen Regelungen), da die Angaben ausschließlich statistischen Zwecken dienen und der Geheimhaltung unterliegen.

2. Gehen Sie bitte alte Abschnitte nacheinander durch. Eine Ausnahme besteht fur Betriebe, die über keine landwirtschaftich genutsle Flä-
che und/oder Viehhaltung verfügen sondem nur aufgrund der Größe ihrer Waldfläche (10 ha und mehr) auskunfisplichtig sind
(Forstbetrieb). Diese brauchen nur die Abschnitte 1 - 5, I und 11 auszufüllen.

3. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf eine geschlechtsspezifische Bezeichnung (2. B. Betriebsinhaber/in) vezichtet.

4. Für die Beantwortung der Fragen gibt es folgende Möglichkeiten:

a) Anlaeuen vorgegebener Anfinorten
(so weit zutreffend)

b) Eintragen

- der zutreffenden Anzahl

Statistisch€s Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999

zum Beispiel

2um Beispiel

E
Irlsl

-derzutreffenden Kenrziffer ........... zum Beispiel

c) Klartexteintragungen (inWorten) zum Beispiel I ro"nt"t I

5. Für die Beantwortung der im Abschnitt 9 mil dem Buchstaben P gekenmeichneten Fragen wird auf Wunsch ein Eiuelperson-
Erhebungsvordruck (PS) ausgehändigt.

Erläuterungen zu den Abschnitten 2 A,7,8, 9, 11,12 und 13

Abschnitt 2 A Übernahme von Venvaltungsdaten

einen Flächennachweis erstellen. Sie helfen mit, Aul\nrand und Kosten für etwaige Rückfragen zu redrzieren, wenn Sie die fol-
genden Hinweise beachten. VorausseEung für die Übernahme der Daten ist, dass

a Sie den Ftächennachweis ,Ägrarfördärung 1999" erstetten und diesen zusammen mit dem entsprechenden Antrag
bei der Kreisverwaltung, zu dem in den Antragsunterlagen genannten Abgabetermin (31 . Mäz 1999), einreichen.

a Sie im Flächennachweis alle von lhnen bewirtschafteten Flächen angegeben haben, auch wenn Sie nicht ausgleichs-
berechtigrt sind, wie z. B. Wald, Dauergr{inland, Rebfläche sowie Gebäude- und Hofflächen.

a Verwenden Sie bitte nicht den Code 429 (Sonstige Hauptfutlerfläche), wenn Luzerne 423, Kee 421 , Kleegras 42. cdret
Gras 424 angebaut werden.

Auskunftspflichtige, die die Voraussetzungen erflillen, bitten wir die Unternehmensnummer, unter der sie bei der Kreisver-
waltung geführt werden, auf der Seite 3 oben eitzutragen. Die Unternehrnensnurunet ist bereits in den Erhebungsbogen
eingedruckt worden, wenn im Jahre 1998 Daten übernommen wurden. ln diesem Fall ist die Unternehmensnummer nur zu
prüfen und gegebenenfalls zu konigieren. Beachten Sie bitte, dass sich bei Betriebsübergaben oder/und Anschriftenände-

Hinwcisc
undzu den C und 3 machen, wenn Sie sich an

haben kann.

Allgemeine Sie brauchen keine
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Abschnitt 7 Eigentums- und Pachtverhältnisse, Pachtentgelte (Jahrespacht)

Absch n itt 8 Gewi nnerm ittl ung, U msatzbesteuerun g

Abschnitt 9 Betriebsinhaber, Ehegatten und deren mit betrieblichen Arbeiten beschäftigten FamilienangehÖrigen im April
1999 (Betriebe der Rechtsform Einzelunternehmen)

Statlstisch€s Bundesamt, Fachserie 3, M6th. Grundl. ab 1999

Code
Gepachtete LF: Gepachtete landwirtschaftlich genutre Flächen, die vom Betrieb gegen Entgelt zur Nutzung übernommen worden
sind (schriftlicher oder mündlicher Pachtvertrag) und auch von diesem bewirtschaftet werden; hiezu zählt auch gepachtete LF, die
vorübergehend stillgelegt ist. Die Pachmäche umfasst die LF aus Grundstückspachtungen und geschlossenen Hofpachten von Fa'
milienangehörigen (Code 702) und anderen Verpächtern (Code 703).

Eigene selbstbewirtschaftete LF: Selbstbewirtschaftete landwirtschaftlich genutzte Flächen so weit sie sich im Eigentum des
Betriebsinhabers befinden oder Flächen, die vom Eetriebsinhaber als Nutznießer oder Erbpächter bewirtschaftet werden. Nicht dazu
gehören gepachtete oder verpachtete Flächen und unentgeltlich erhaltene oder abgegebene Flächen.

Eigene LF: Oie eigene LF setzt sich zusammen aus ,,eigener selbstbewirtschafteter LF" (Code 705), ,,eigener verpachteter LF" (Code

706) sowie ,,eigener unentgeltlich zur Bewrrtschaftung abgegebener LF' (Code 707).

Die von anderen Verpächtern (Code 703) gepachtete LF ist nach Code 709 zu übertragen und vollständig auf die Code 711,715,
723,727 und 731 aufzugliedern in:

- Grundstücks- bzw. Parzellenpacht nach Art ihrer Nutzung (Code 71 1 , 715,723 und 727)
- und gepachtete LF innerhalb einer geschlossenen Hofpacht (Code 731).

Zu allen eingetragenen Pachtflächen ist die Höhe der dezeitigen Jahrespacht insgesamt in vollen DM (oder EURO) anzugeben
(nicht je ha): dabei sind der Geldbetrag, der Wert der Naturalpacht und sonstige Leistungen zusammenzuzählen. Teilbeträge der
jahresiacht, die nicht für die Flächennutzung, sondern ftlr andere Nutzungsgegenstände oder Rechte (2.8. Gebäude, lnventar,
Milch- und Zuckerrübenkontingente) gezahlt wurden, sind von dem Gesamtbetrag der JahresPacht in DM - ggf. nach SchäEungen -

abzuziehen.
Falls bei gemischten Pachtungen (2.8. Acker- und Dauergrünland) der Pachtpreis nicht getrennt angegeben werden kann, ist die
betreffende LF und der Pachtpreis bei,,sonstige LF" einzutragen (Code727 und 728).

Zur sonstigen LF zählen auch Baumschulflächen und Gewächshausflächen.

Erstpachtung und Pachtpreisänderung in den letzten zwei Jahren: Von den unter Code 71'1,715,723 und 727 angegebenen
Pachtflächen, sind hier die.ienigen anzugeben, die seit dem 1. Mai 't997 erstmals von diesem Betrieb als Pachtland bewirtschaftet
werden, oder für die der Pachtpreis nach dem 1. Mai 1997 geändert worden ist.

Geschlossene Hofpacht: Hiezu rechnen Pachtungen mit Gebäuden. Einzutragen sind jedoch nur die gepachtete LF und der dafür

702.703

705

entrichtete

708

731

711,712,715
716 usw.

713,714,717,
718 usw.

Gewinnermiftlung für steuerliche Zwecke: Sie liegt vor. wenn eine Elnkommensteuererklärung beim Finanzamt abgegeben wird
und auf dieser Einkünfte aus der Land' und Folstwirtschafi angegeben werden.

ichertschaftl undBekiebe brauchenForstbetriebe normalerweiseFormtn der LandwiUmsatzbesteuerung Regelbesteuerung:
machen.zu BetriebsinhaberDer kannvereinnahmteüber oder jedochUmsatzsteuergezahlte (Mehrwertsteuer)keine Aufzeichnungen

dieMUSS Dif-willmachen ln Falldiesemetdass (Option)denber erklären, AufzeichnungenentsprechendeSteuerbehördengegenü
bzw.werden stewirdFiundferenz

040

042

Cade,

Allgcmeine
Hinweise

801

807, 808

809,8't0

81'.1,812

Der Abschnitt ist nur auszufüllen, w€nn der Betrieb in der Rechtsform ,,Einzelunternehmen" (2.8. Einzelperson, Ehepaare) gefühd
wird. Oie Arbeitskräfie von Betrieben der Rechtsformen ,,Personengesellschaft" (2.8. BGB-Gesellschaft, OHG, KG) und

,,juristische Person" ( z.B. GmbH, Kirche, Gebietskörperschaft ) sind nur im Abschnin 11 nachzuweisen.

Anzugeben sind: I

- Betriebsinhaber und sein Ehegatte in jedem Fal! 
|

- im Betrieb beschäftigte Familienangehörige (Verwandte und Verschwägerte des Betriebsinhabers) die dem Betriebshaushalt an- 
|

gehören. Familienangehörige gehören dem Betriebshaushalt an, wenn sie in der Zeit vom 29. Mäz bis 25. April 1999 ununterbro- 
|

chen oder zeitweise auf dem Betrieb lebten oder ihre Verpflegung überwiegend vom Betrieb erhielten. 
I

lm Betrieb arbeitende Familienangehörige, Verwandte und Verschwägerte des Betriebsinhabers, die nach vorstehender Definition 
I

nicht dem Betriebshaushalt angehören, sind im Abschnitt'll einzutragen. 
I

Hat der Betriebsinhaber keinen Ehegatten, ist die Spalte 002 freizulassen. Sie darf nicht für die Eintragung eines anderen Famili'
enmitglieds velwendet werden.
Kennziffer des Verwandtschaftsverhältnisses: Für die dritte (003) und jede weitere Person ist die Kennzifler des Venarandt-

schafts- oder Schwägerschaftsverhältnisses zum Betriebsinhaber einzutragen. Die Kennziffer braucht nicht mit der laufenden Num-
mer übereinzustimmen. (Bsp.: Der Betriebsinhaber hat 2 Kinder. die im Betrieb mitarbeiten. Diese sind in den Spalten mit den

laufenden Nummern oo3 und oo4 einzutragen. Als Kennziffer wird ieweils die 3 verwendet).

Für diesen Betrieb (ohne Haushatt) tätig: Alle Arbeiten fÜr den land-
wirtschaftlichen Betrieb, z.B. Feld-, Hof', Stallarbsit, Melken, Arbeit im
Wald des Betriebes, Transport landwirtschaftlicher Produkte und Be'
darfse.zeugnisse, Betriebsführung einschl. Buchführung.
Für dcn Haushalt des Betriebsinhabers tätig: Alle Arbeiten für den
Haushalt des Belriebsinhabers. z.B. Beköstigung und Versorgung von
Personen, die "auf dem Betrieb leben", Wäsche' und Wohnungspflege,
Arbeiten im Haus, Garten usw. Angaben sind nur für Bekiebsinhaber
und/oder Ehegatten erforderlich.
Außerhalb des Betriebes erwerbstätig: Hiezu zählen alle auf Er'
werb ausgerichteten Tätigkeiten außethalb des landwirtschaftlichen
Betriebes, z.B. in einem Gewerbebetrieb dEs Betriebsinhabers oder
anderer Eigentümer (2. B. Gastwirtschaft , Metzgerei, lndustrie, Handel,
Handwerk), im öffentlichen Dienst, in einem fremden Forstbetrieb. als
Selbständiger oder freiberuflich Tätiger usw.
Nachbarschafishilfe in anderen landwirtschafrlichen Betrieben zählt
nicht zur anderen En /erbstätigkeit.

Für die angegebenen Arbeitsbereiche jeweils die
Anzahl der Arbeitswochen (1, 2, 3 oder 4) und die
Anzahl der Arbeitsstunden je Woche (im Dutch-
schnitt der Arbeitswochen) angeben.

Vorübergehender Ausfall wegen Krankheit oder Ur-
laub zählt als Arbeitszeit.
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Quellen außerbetrieblichen Einkommens: Die Fragen sind zu be'
antworten, wenn Betriebsrnhaber, Ehegatte und im Betrieb beschäftigte
Familienangehörige im Jahreszeitraum von Mai 1998 bis April 1999 aus
den zu Code 814 bis 817 genannten Quellen ein Einkommen bezogen
haben. Mehrfaches Ankreuzen ist möglich.
Welches Einkommen war höher?: Die Frage ist zu beantworten, wenn der Betrlebsinhaber und/oder sein Ehegatte Einkommen
aus außerbetrieblichen Einkommens- und Unterhaltsquellen im Jahreszeitraum Mai 199E bis April 1999 bezogen. Das Jahres-
Nettoeinkommen aus auß6rbetrieblichen Einkommens- und Unterhaltsquellen ist mit dem Jahros-Nettoeinkommen, das der Betrieb-
sinhaber und sein Ehegatte aus diesem landwirtschaftlichen Betrieb erwirtschafteten, zu vergleichen. Anzukreuzen ist die Einkom-
mensquelle, aus der das höhere Nettoeinkommen bezogen wurde.
Beitragszahler der landwirtschaftlichen Alterskasse: Hier sind nur
die Personen anzugeben, die selbst Beiträge zur landwirtschaftlichen
Alterskasse entrichten. Mitversicherte Familienangehörige sowie Bezie-
her von Altersgeld sind nicht anzugeben.
Beitragszahler der gesetzlichen/freiwilligen Rentenversicherung:
Anzugeben sind diejenigen Personen, die selbst Beiträge zur Arbeiter-,
Angestelltenversicherung oder Knappschafrsversicherung entrichtet
haben. Dies gilt unabhängig davon, ob die Beitragszahlung aufgrund
bestehender Vetsicherungspflicht oder im Rahmen einer freiwilligen
Versicherung erfolgt ist. Mitversicherte Familienangehörige sowie Be'
zieher von

I

nicht

821

850

851

8'14 bis 817

Für diese Angaben kann aul Wunsch ein Einzelper-
son - Erhebungsvordruck (Vordruck PS) zur Verfü-
gung gestellt werden.

Für diese Angaben kann auf Wunsch ein Einzelper-
son - Erhebungsvordruck §ordruck PS) zur Verfü-
gung gestellt werden.

Abschnitt 11 Ständig und nicht ständig im Betrieb Beschäftigte

Abschnitt 12 Vermietung von Unterkünften an Ferien- oder Kurgäste

655 Eine gewerbliche Vermietung liegt in der Regel vor, wenn mehr als vier Zimmer bzw. mehr als sechs Betten an Feri€ngäst€ ver-
mietet werden, oder wenn - auch unterhalb dieser Grenze - außer dem Frühstück noch eine Hauptmahlzeit oder sonstige zugekaufte
Speisen und Getränke angeboten werden. Oer erwirtschaftete Gewinn aus der gewerblichen Tätigkeit ist dann als Einkommen aus
Gewerbebetrieb zu versteuern. ln diesem Fall ist ,,nein" anzukteuzen

Abschnitt 1 3 Berufsbildung

Allgemeine
Hinweise

Oie Beanfwortung dieses Abschnittes richtet sich nach der Rechtsform des Betriebes.

Für Beüiebe der Rechtsform Elnzelunternehmen sind die ersten 3 Spalten bestimmt. Anzugeben ist in jedem Fall die Ausbildung d€s
Betriebsinhabers und so weit vorhanden seines Ehegatten. Die Angaben für den Betriebsleiter sind nur erforderlich, wenn dieser nicht
mit dem Betriebsinhaber oder seinem Ehegatten identisch sind.
Betriebe der Rechtsformen Personengesellschaft oder juristische Person venrenden die Spalton 4 bis 8. Sie gsben nut die Ausbil'
dungen des Betriebsleiters an. Sind mehrere Betriebsleiter vorhanden, z.B. leiten die Gesellschafter einer Betriebsgemeinschaf, den
Betrieb gemeinsam, sind die Berufsbildungen aller Betriebsleiter anzugeben.
Wenn keine abgeschlossene landwirtschaftliche Berufsbildung vorliegt, ist der Code 647 ,,Ausschließlich Prakische Erfahrung" anzu-
kreuzen.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999

Allgemeine
Hinweise

906, 907

911

918 -922

Ständig und nicht ständig Beschäftigte: Dazu gehören Arbeitskräfte (einschließlich Saisonarbeitskräft e) von Betrieben
- der Rechtsform,,Personengesellschaft",
- der Rechtsform ,,juristische Person",
- der Rechtsform ,,Einzelunternehmen", soweit sie nicht in Abschnitt 9 angegeben wurden (einschließlich Veruv'andte oder Ver-
schwägerte des Betriebsinhabers, die nicht aut dem Betrieb leben).

Als ständig beschäftigt gelten alle Arbeitskräfte, die in der Zeit vom 29. Mäz bis 25 April 1999 (vier Wochen) in einem unbefriste-
ten oder auf mindestens drei Monate abgeschlossenen Arbeitsverhältnis (auch Ausbildungsverhältnis) zum Betrieb standen.
Nicht zu berücksichtigen sind Arbeitskräfte eines rechtlich selbständigen, nichtlandwirtschaftlichen Gewerbebettiebes, die Aöeits-
kräfte von Lohnunternehmen, Maschinenringen sowie Arbeitskräfte, die nicht mit der ProduKion von land- und forstwirtschaftlichen
sowie wein- oder gartenbaulichen Ezeugnissen befasst sind (2.B. Verkäuferinnen in einem Gartenbaubetrieb, Verkaufsfahrer, Be-
triebshandwerker).
Bei mehr als E Personen bitte einen Ergänzungsvordruck E verwenden. Auf diesem ist die Gesamtzahl der im Betrieb ständig B+.
schäftigten und die Gesamtzahl der ausgeftillten Ergänzungsvordrucke einzutragen.

Für diesen Betrieb (ohne Haushalt) tätig: Alle Arbeiten für den landwirtschaftlichen Betrieb, z.B. Feld-, HoF, Stallarbeit, Melken,
Arbeit im Wald des Betriebes, Transport landwirtschaftlicher Produkte und Bedarfsezeugnisse, Betriebsführung einschl. Buchfüh-
rung. Anzugeben ist die Anzahl der Arbeitswochen (1, 2, 3 oder 4) und die Anzahl der Arbeitsstunden je Woche (im Durchschnitt der
Arbeitswochen). Vorübergehender Ausfall wegen Krankheit oder Urlaub zählt als Arbeitszeit.
Stellung innerhalb des tandwirtschaftlichen Betriebes: Zu den Sonstigen, ohne Atbertsvertrag Tätigen zählen z.B. im Betrieb
arbeitende Familienangehörige, die nicht zum Haushalt des Betriebsinhabers gehören und mit denen kein Arbeitsvertrag besteht, die
aber regelmäßig im Betrieb beschäfrigt sind.
Nicht ständig im Betrieb Beschäftigte: Arbeitskräfte (einschließlich Saisonarbeitskräfte), die im Jahreszöitraum Mai 1998 bis
April 1999 unregelmäßig mit Feld-, HoF oder Stallarbeiten oder mit Arbeiten im Wald des Betriebes beschäftigt uraren. Die Arbeits-
zeit ist in vollen Arbeitstagen anzugeben. Bei stundenweis€ geleisteter Arbeitszeit geltän 8 Arbeitsstunden als 1 voller Arbeitstag.
Bsp.: Eine Arbeitskraft arbeitet an 6 Tagen jeweils 4 Stunden (6 Arbeitstage x 4 Stunden = 24 Stunden Gesamtarbeitszeit). Das enh
spricht 3 vollen Arbeitstagen (24 Stunden : 8 Stunden). Beträ9t die tägliche Arbeitszeit eines Erntehelfers mehr als E Stunden, so ist
die Arbeitszeit als 1 Arbeitstaq zu rechnen.
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Vordruck HS
zur t.z 1999

Hilfsblatt
zum Erhebungsteil S/3 der Landwirtschaftszählung 1999

Oieses Hilfsblatt soll dem Betriebsinhaber die Zusammenstellung der Angaben Ober die Grundstücks-
und Pazellenpacht für den Erhebungsteil S/3, zu Abschnitt 8, erleichtern.

Dieses Hilfsblatt verbleibt beim Belriebsinhaber

Von,,andcrcn Vcrpächtern" (familienlremdcn) gcpachtete
Grundstückc bzw. Parzcllen und Jahrespachtentgelta

Zei
le

Nr.

Flächen-
kategorie

Kuzbezeichnung
der einzelnen
Pachtungen

01 Acker-
land

e!.rail)

02

03

04

05

06

07

@ Summe 01 -07
Frage Nr.

im Erhebungsteil S/3

ll Dauer-
grünland12

13

14

r5

6D Summe 11 - 15

21
Sonstige

LF
t-ldF
mqrPd
t eü, f0 ö.
F.ddgd.
ddtüd
se.!.ö6 r$

..0. s
o.ariltd)

22

n
24

25

@ Summe 21 - 25

Pachtungen zusammen

(Summe der Zeilen Nr.

10+20+30+40)

Frage Nr.

im Erhebungsleil S/3

Frage Nr.
im Erhebungsteil S/3

Frage Nr.
im Erhebungsteil S/3

Frage Nr.

im Erhebungsteil Sx3

ttt I tttl
I tt ttt
I I I rtttt
I I ttl
I tt I

I lt I

7't5 716

I tt I Itltt I tt tt
I tt I

I ttttttllt Itttl I

727 128

itlt I ttttt
731 732

tttt I llttttttl I I lttttl I tttttt I I tttttt I I tttt I ttttt
717 718

tllt I tlttl
I ltt

I I rtttl
Itttl Itttl I tttt

729 730

I

709 710

Statistisches Facherie 3, Moth. Grundl. ab 1999

Die.ienigen Pachtllächen
(cinschlicßlich der.n Pachtptois€)
- die in den lotztön 2 Jahr€n crstmalc AePachtet wurdcn,

odot
- falr dic in den lalzl.n 2 Jahron dct Pachtpreis g.ändcrl

wurd6,
von den Spaltan 1 und 2 in die Spaltcn 3 und 4 üb€,-
lragen

gepachtete
Fläche

dezeitige Jahrespacht
for diese Fläche

Hektar Ar volle DM od. EUR
3 4ttt tt

I I I tttl
I I tl tt
I I trtltlt tttttttttttllttll I rtttl

713 711

gepachtete
Fläche

detzeitige Jahrespacht
for diese Fläche

HeKar Ar volle DM od. EUR
I 2

I tl tlrttt
I tt tt
I rrttttttl
I Ilttttt
I Itt

IttI

I tl I

I ttrttt
711 712

Summe 4O@tffiffi
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Aus Erhebungsvordruck S zu übertragen

Name und Anschrill des Auskunnspflichtigen

Famili6nnam6 Vsname

Slraßs, Heur*{r,

Barcode
Statistisch6 Bundesaml
Zurligstelle Eerlin
Gruppe lX A
OttcBraun-Straß€ 7012
.l0176 Barlin
Teleton: (0q)) 232+5

Vordruck PS
zur LZ 1 999

Rechtsgrundlagen, Auskunfispflicht, Hilfsmerkmale und statistische
Geheimhattung sind den lnformationen frlr den Auskunnspflichtigen, die
Bestandteil des Erhebungsvordrucks S sind, zu entnehmen.

Aus Erhebungsvordruck S zu Obertragen

Gemeind+Kenrziffer Kenn-Nr. des Betriebes
Vordruck-

PS

Abschnitl 9 zu alb.rlra06n

Art

Einzelperson - Erhebungsvordruck
zum Erhebungsteil S/3 der Landwirtschaftszählung 1999, Abschnitt 9

Soziale Sicherung,
Quellen des außerbetrieblichen Einkommens

Zutr€flendos

ankreuzen

Statistisches Bundesamt, Fachserie Meth. Grundl. ab 1999

bitle a
- For EhcganG des Betriebsinhabers und im Betrieb beschäftigte sonstige Familienangehörige -

Wer war im Jahr 1998
Bcitregszahlcr der

landwirtschaft lichen Alterskass€? 850 Or

geseElichervf reiwilligen Rentenversicherung? 851 Oz

Aus welchen Quctlcn wurde
im Jahreszeitraum Mai 1998
bis April 1999 ein tu8crbctricb.'
liches Einkonrnen bezogen?

Einkommen aus anderer Erwerbstätigkeil 814 Or
Altersrente for Lanöriite, Landabgab€rente,
ProduKionsaufgaberente u.ä. 815 Oz

Renle, Pension, Arbeilslosengeld/-hilfe, Sozialhilfeu.ä. 816 Os

Einkommen aus Verpachtung, Vermielung,
Kapitalvermögen u.e. 817 Or

-164-
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Statistisches Landesamt
Rheinland-Pfalz

Sachgebiet 333
56128 Bad Ems

Telefon: (02603) 71-0
Bei Durchwahl: (02603)71 114

N
( aitte berichtigen Sle hier, wenn

- sich dle Anschrift geändert hat oder
- der Betrieb an elne andere Person

übergeben wurde.

UntemEhmensnummer (Kreisverwaltung)

Betriebsnummer Regionalkennzifier

Landwirtschaftszählung 1 999
(zugleich EG-Agrarstrukturerhebu ng )

Sehrgeehrte Damen und Herren,

an der Schwelle zum neuen Jahrhundert findet bundesweit eine grundlegende Bestandsaufnahme der land-
und forstwirtschaftlichen Betriebe statt. Das Erhebungsprogramm der Landwirtschaftszählung 1999 umfasst
im Wesentlichen die Bodennutzungshauptertrebung, Daten zur Viehhaltung sowie die fubeitskräfte.
Ergänzend werden Fragen zu ausgewählten Bereichen gestellt, u. 8. zu den Eigentums- und
Pachtverhältnissen, zur sozialökonomischen Struktur der Betriebe sowie zur Hofnachfolge. Die aktuellen
Strukturdaten der Landwirtschaftszählung dienen den verantwortlichen Stellen, insbesondere auch dem
landwirtschaftlichen Berufsstand, als wichtige Orientierungshilfe zur Entscheidungsfindung. Bitte tragen Sie
durch lhre Mitarbeit zur Erstellung zuverlässiger und aussagefähiger Ergebnisse bei.

Durch die Kürzungen im Merkmalprogramm der Landwirtschaftszählung 1999 gegenüber der von 1991 wird
den Wünschen der Auskunftspflichtigen nach einer Entlastung von der Ausfüllung statistischer
Erhebungsbogen Rechnung getragen. So wird auch auf die Durchführung einer eigenständigen
Weinbauerhebung in den Weinbaubetrieben verzichtet. Die weinbaulichen Strukturdaten werden vielmehraus
den Angaben zur Landwirtschaftszählung aufbereitet. Eine Ausnahme stellen die Fragen zu den
Vermarktungsverhältnissen im Weinbau dar, die auf dem Erhebungsbogen zur Landwirtschafiszählung erfragt
werden.

Wir versichern lhnen, dass ihre Angaben ausschließlich statistischen Zwecken dienen und nicht an Steuer-
oderVenryaltungsbehörden weitergegeben werden. Es werden auch nurzusammengefasste Ergebnisse ohne
Bezug auf den einzelnen Betrieb veröffentlicht. Alle mit der Durchführung der Erhebung beauftragten
Personen sind zur Geheimhaltung verpfl ichtet worden.

Weitere Einzelheiten zu den Rechtsgrundlagen und lnformationen zur stiatistischen Auskunfiserteilung enthält
das beiliegende lnformationsblatt, das Bestandteil des Erhebungsbogens ist.

Mit freundlichen Grüßen
lhr
Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

Die Rlchtlgk6lt der nachfolgonden Angab.n wird b$tätlgt: Frehdlllge Angabe:

Ort, Datum Unterschrifr -

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999

016ß9/1/gER

-165-



Abschnltt I

Rechtsform des Betriebes Code SchlüssetNr

Einzelunternehmen Einzelperson, Ehepaar. Geschwister

Nicht eingetragener Verein

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (BGB-Gesellschaft ) 065

Offene Handelsgesellschaft (OHG)

Kommanditgesellschan (KG einschließlich GmbH u. Co. KG)

Sonstige Personengemeinschafl (einschließlich Erbengemeinschan)

1't

Pesonen-
gemeinschafren/

€esellschafren

12

13

14

15

16

Juristische
Perconen des
privaten Rechts

Eingetragen6r Verein, Eingetragene Genossenschan, Gesellschan mit be-

schränkter Haftung (GmbH), Aktiengesellschafi, Anstalt des prNaten Rechts,

Stifiung des privalon Rechts, Gemeinschafrslorsten mit ideellen Besitzanteilen
065 l,l"

Juristische
Personen des öffentlichen
Rechts

Gebietskörperschan Bund, Gebietskörpe6chaft Land, Sonstig€ Gebi€lskörpeF
schanen (Kreis. Gemeinde, Kommunalverbände), Sonstige iuristische
Personen des öffentlichen Rechts (Kirche. kirchliche Anslalt, Stinung des
öfrentlichen RechE, Personalkörperschaften)

065

l,l"

Abcchnitt 2

A. Obernahme von Verwaltungsdaten @
Haöen Sis einen vollständig ausgefüllten Flächennachweis im Rahmen des Antragsverfahrens Agrarförderung 1999 erstellt und enthäll der
Flächennachweis auch die von lhn€n bewirtschafteten nicht ausgleichsberechtigten Flächen (2.8. Wald)?

ja E wonn "la"' f"?11:r"[iJ;f ,H["t1""f,'H3lf;'o:ß?i."n" sen Mai leeg seänderr (zu- oder verpachtuns)?

i" f] nein l-l
* Bltte beachton *
ili::l"iH"fllflfl:l"i§"ffP3:i::Tfl:".,1il?:',i1":i':i^'Ä'ffli,ilä:§l#ff"iü,i1linäse 

bitte ihre

nein l-l Wenn ,nein", bitte weiter bei B.

B. Flächenveränderungen
Hat sich die von lhnen bewirtschaflete Fläche seit Mai 1998 geänded (Zu- oder Verpachtung) ?

j" E Wenn ,Ja", ftillen Sie bitte diesen Abschnitt aus.

nein n Wenn ,,neln", bitte weiter bei C.

Zugänge Wer hat dle Fläche yorhor bewlrtschaftet?
Heklar Ar Name. Vomame Wohnort §raße. Haus-Nr

Abgänge Wer bewirßchaflet die Flächo jotzt?
Hektar Ar Name, Vomame Wohnort Straße, Haus-Nr.

Stalistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999
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BITTE PROFENTUnternohmensnummor

Betriebsnummer Regionalkennziffer

noch: Abschnitt 2

Code Hektar

Wnterweizen (ohne Ourum) ein$hließlich Dinkäl 201
I I I I I

Sommerwolsen (ohn6 Ourum) 202
I I I I I

Hartwelzen (Durum) 203
I I I I I

Trltical€ 2U
I I I I I

Roggen 205
I I I I I

UVintergerste 206
lllt I

Sommergerste 207
I I I I I

Hafiar 20E
I I I I I

WntermenggetEida 209
I I I I I

Sommcrmenggetrelde 210
I

Kömarmsls 212
I I

Com - Cob .I{lr 213
I I I I I

Sllomel! (einschlioßlich Liescilkolbenscfi Dt), 2ai2Grünmis tttt I

Futtereölen zur Kaimergewinnung 211
I I I I I

Achctbohnen zur Kaineßwinnung 213
I I I I I

Alle anderen Hül..nrrüchte
zum Ausreifen (2.8. Sp€is€eösen und
-bohnen, lMcken, Lupinan, auch als Gemenge,
L6guminosensamaß)

218
I

F.ühe Spei.clartofroln 21E
I I I I I

zum Oiroktvozeh, ohno 8$ und VerartEitung 211'
I I I I I

217
I I

Zuckenüben (ohno Samanbau) 2,20
I I I I I

Runkol- (Futter-) rütren (ohne Samenbau) 221
I I I I I

(2.8. Fuü.möhGn, lGhldben, Futrer- und
Martslemmkohl)

22i2
I I

Gemüre,
Spargel,
Erdbeeren
ohna Samenbau
und ohnc Anbsu
im Haus- u. Nutr-
garl9n

im Wechsel mit lrndwlrt-
achafrllchen Kulfurcn
(2.8. Kohl im Wechsol mit
GetEida) lm Frelland

223
I

lm Whchsel
mlt Gemfuo,
E dbceren
oder Elurnen

lm 2AFr.lhnd tttt
unta,
Glas 225

I

Blumen,
Zerp|lanzen,
Stauden,
Jungpflanzen

lm Fr.lland
(oinschliBßlich Schnittffi on) 226

I I I I I

unler Glas (Gewächs-
häus.. Fdienzelte,
Frühb6eto)

227
I I

Gertenbau3ämorrlen, Vcrmehrungs-
anb.u yon Elumenalebeln und *nollen. 228
auct unter Glas

G. Angaben zur selbsibewlrtrchafieien FEcho (Büo ln mt oinbagen)

Hsktar
Wnterrapa zur Kömergewinnung

22,9(einshließlicfi lndustrieEps)
I I I I I

Sommeraps, Wnler- und Sommorrübsen -.^zu, Köme€flinnung (aioshlioßllch lndustriemps)'ru I I I I I

Flach (Loln)
zur Köm6r- und Fasorgilinnung 231

I I I I I

Kömcrsonnenblumen 238 tltt I

Andaro Ölfrä,chta auch für tochnisdro
Zr,€cko (2.8. Ktimemnf, Sdabotrnon) 232

I I I I I

Hod.n (Alr- und Junghodsn) 2U
I I I I I

Lb.k 23s
I I I I I

zur Samsngswinnur€ 236
I I I I I

Heil- und Gcwürzgrframen O..-
(z.8. Schnitüauch, Sellerie, Petorsili€, otc.) a'

I

Alla andoran Handolagouäch3a
(2.8. Han( Kenat, Chinasdilt, Toplnamhrr,
Buchwslzan, Zchoria, Hirs€, ]Gnanef,saat)

2§
I

Kbe, Klcegrac, Klce.l-uzerno€emlrch
(oinschlioßlich Klo€brachs) 239

I

Luzomc 24
I I I I I

Graaanbau auf dem Ackerland
aJm Abmähon und Ahrollon (kern Oarargn)nland) 2ll

I

Alla andrrtn FuttarilLnzanraudr ab ce
mongs ar Gr{inftrlE-, Sllegs oder H€ug,ouirF
nung (2.8. FutlE rfhr€n, Wd(on, Süißlufinon)

2t3
I

Oauer. und Rotrtlontlrrrchc lm Rahm€n

ffi*Hffi: Grrn'Anbeunach' O 24'
Son.tlg. 8?.G{t , Wldlcll, tttt I

Aclarland inlgaalnrt
(Summ. Cod. ml - 2/+t, 2a5

I I

l"'#;o:Xi'"*""tn 
(oän'Ewüü'- o zro tttt I

Oö.tlnlrgon(ohn Edb€€run) @Zlt tttr I

BlumrchuLn(olrn lbrsüi$o menzoErton A ^,-für Eigenbederf uilt Weihnadrbbaumküituran1lJ zru
I I I I I

Dauergrtlnland

Dauerwlolon 219 lllt I

nähurldcn 250
I I I I I

W.lden 251
I I I I I

Hutungen 255
I I I I I

Reblläche (b€stoddo Rebf,äch€ einsdrließllch
Robsdrulon und Unbrlaganschni[gärlen wio
au$rurld m Wi€dorb€pfanaingfficfitan noch 2!tG
rur Wi€dorb€stod(ung vorgffihono Flädlo,
sowgil dezeit nidrt andorln€ilb gsnutA) tttl
Welhnacht3blumkulturen eußdhatb des
Watoes. Korbrcldcn- und Plppclanlagpn zCf

I I I I I

LndwlrBcheilch g]|nuEte FLche Zfi(summ Cod. 2a5 - 257)
I

Wald- bzv. FoEülächen (oiMhtießlich lr .o"
toßtliche mapgärlm lürd6n'El9trb6dafl at 'o' I I I I I

Son3üoe Flächen (2.8. nft$t m€hr gsnutrta
Flächo. Od- uM Unland. unkultMorlo liloor-
iächan, Gew&ser, Hof- und Gobäud€0ädre)

2il
I

Betrleb!fläche
(Summ. Code 25t - 26a1

265 tttt I

@ Weltcrc eniutorungen tlehc Rückseilr
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Frähe, mtttclfrüh. und rpäto lndustrle-,
(lr.?.röeitungr-), Futter- und Pllanz.
klrtofieln

Allo lndeltn Hac*früchte

I

I I

I I

I I

tttl

tttt

I

rttt



Abschnitt 3 r§3r.lqIIffirpFETT!',! t',I;'
'i f,Ill*.

Code HekEr I Ar
Süllgelegte Flichon ohn. Anbau nachwachsender Rohstofie (2.8. konjunkturelle Flächenstilllegung)
(Bitto gleichzeitig b€i Coüa 244 angeben) 268

I I I

Stillgolegte Flächen mit Anbau nachwachsender Rohstoffe (Brtte gleichzeitig bei den jeweiligen Fruchtarten
bzw. Dauerkulturen angeben - z B. Wlnterraps bei Code 229 -) 269

I

Sonstigo stillgelegto Flächen z.B. im Rahmen von Aufforstungen, der Produktionsaufgaberente oder der
zwanzigiährigen ökologischen Stilllegung. etc. (Brtte gleichzeitig bei Code 262 odet 2U angeben) 270

Stillgelegte Flächen zusammen
(Summe Code 268 - 270) 267 I

Abcchnltt tl

Unter-/Stoppelsaat in der Zeit vom
Sommer/Herbst 1998 bis zum Frühjahr 1999

Nutzung als Sommer-
bzw.

Wintezwischenfrucht

Zwischenf ruchtanbaulläche

insgesaml darunter zur
Futtergewinnung

Code Hektar Ar Code Hektiar Ar

Klee und kloeartige Pflanzen
z.B. Luzerne. Serradella, Kleegras und gemischter
Anbau von Kleearten

Sommerzwischenfrucht 271 tt I
275 tt I

Winterzwischenfrucht 276 tt I
277 tt I

Gräser und Getreide zur Grünnutzung
z.B. kuzlebiges Weidelgras, Grünroggen, Wickroggen,
Gninhafer, Grünmais

Sommerzrvischenf rucht 278
I I I 279

Winterzwischenfrucht 280 lt I 281

Grobleguminosen
z.B. Bohnen, Erbsen, Wicken, Lupinen, (auch im gemischten
Anbau wie Landsberger Gemenge)

Sommerzrvischenfrucht 282 tt I 243 tt I

Winterzwischenfrucht 284
I I I 285

Raps (auch im gemischten Anbau mit
Gräsern,Senf, Ölrettich, Rübsen, Chinakohl)

KrEuzblütler
Herbstrüben (Stoppelrüben), Kohlrüben
(Steckniben), Futterkohl (Markstammkohl)

Sommezwischenfrucht 286 tt I 287 tt I

Winterzwischenftucht 2EE tt I 2E9 ll:l
Sommezwischenfrucht 290 tt I

291 ttir
Winterzwischenfrucht 292 tt I 293 tt I

Sonstigo Zwischenftüchte
z.B. Phacelia, Sonnenblumen, Malven, Buchweizen

Sommezwischenfrucht 291 lt I 29s tt I

Winterzwischenfrucht 296 tt I 297 tt I

Zusammen 298 tt I
299 tt I

O Erläuterungen zu den Abschnitten 2 Bodennutzung und 4 Zwischenfruchtanbau

Code Erläuterung

237

2U

246

247

248

262

Heil- und Gewürzpflanzen: Hiezu gehören unter anderem auch Arnika, Baldrian, Johanniskraut. Salbei, Kamille, Pfefferminz,
Spitaflegerich, Basilikum, Rosmarin, Zilronenmelisse, Dill, Majoran, Holunder, Hagebutte, Thymian u. a.

Dauer- und Rotatlonsbrache, Sonstige Brache, Wildäcker: Hierz u gehören alle für die Erlangung der Ausgleichszahlungen
stillgelegten Flächen (2.B. Mindeststilllegung, freiwillige Stilllegung, garantierle Dauerbrache), auf denen keine nachwachsenden
Rohstoffe angebaut werden. Stillgelegte Flächen, auf denen nachwachsende Rohstoffe angebaut werden, sind bei der ieweiligen
Frucht- oder Kulturart (2.8. Winterraps) einzutragen. Aufgeforstete stillgelegte Flächen sind unter Waldflächen (Code 262), im
Rahmen der Produktionsaufgaberente slillgelegte Flächen unter Sonstige Flächen (Code 2M)anzugeben.

Nutz- und Hausgärten: Flächen, auf denen Gartengewächse (Gemüse und Obst) fürden eigenen Bedarfangebaut werden. Nicht
hiezu zählen die Flächen des Feldgemüseanbaues und des EMerbsgartenbauos, auch wenn sie eingezäunt sind. Diese sind
unterCode 223 bis 228 anzugeben. Parkanlagen, Rasenflächen und Ziergärten bitte unter Code 264 nachweisen.

Obstanlagen: Anlagen von Obstbäumen im Ertrag oder nicht im Erlrag und Beerensträuchern - auch mit Unlerkulturen -, bei
denen die HauptnuEung in der Obstezeugung liegt. Nicht zu den Obslanlagen zählen Erdbeeren sowie die Obstbäume und
-slräucher in Nutz- und Hausgärten.

Baumschulen: Hiezu gehören die Flächen der Bestände an Obstgehölzen, -unterlagen, Zier- und Rosengehölzen sowie
Forstpflanzen. Nicht zu den Baumschulflächen zählen Weihnachtsbaumkulturen und Schnittrosen.

Wald: Dazu gehören sowohl regelmäßig bewirtschaftete Waldungen - Wirtschafiswald (2.8. als Hoch-, Nieder- oder Plenlerwald) -

als auch Nichtwirtschaftswald mit geringer nachhaltiger Nutzung (2.8. Krüppelwald, Waldwiesen). Aufforstungsflächen im Rahmen
meh0ähriger Flächenstilllegungen sind ebenfalls hier anzugeben.

274 -299 Anzugeben ist der gesamte Zwischenfruchtanbau, der als Untersaat in die Hauptfrucht 1998 oder als Aussaat nach der
Hauptfrucht erfolgte. Es wird unterschieden nach:
- Sommeravischenfrucht = Umbruch noch im Jahr 1998
- Wintezwischenfrucht = alleanderen
Die nach den Winterzwischenfrüchten angebauten Pflanzen gelten als HaupÜrüchte.
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Betriebsnummer Regionalkennziffer

Abschnitt 5

I'lalten Sie Phrde, Rlnder, Schafe, Schweine oder Geflügel? la

nein Wenn ,,nein", bitte weiter mitAbschnitt 6.

Code Anzahl

Pferde

Ponyr und Kleinpiarde
(unler 14E cm Stckmaß) 101

And6r€
Pferde

unler I Jahrall 'lO2

1 bis untsr
3 Jahre alt 103 tttr
3 bis unter
14 Jahrs alt 104 I I I I

14 Jahr€ und älter 105 I I I I

Pr.rdelnoge3amt (§umm.tot.l0q 106

Rlnd.t

Kälb€i unler 6 Monate
(oder unter 220 kg Lsb€ndgewicftt) I 07 I I I

Jungrlndor
(Jungvieh)

6 Monat€ bis
unter 1 Jahr alt

männlich 108 I I I I

woiblich 109 I I I I

Rlnd.r
I bis unt€r
2 Jahre alt

männlich 110 I I I I

weiblich
zum Sctladrten 111 I I

weiblich€ Nutz- rlt
und Zuchttiora g lt2

Rlndcr
2 Jahre
und äller

Bullen und Ochson 1'13

Schlachüärs€n 114 I I I I

NUE- und
Zuchtfärsan O rrs
Milcäkühe 116 lttl
Ammgn- und
Mutterlühe O rrz
Schlacht- und
Mastküh€ 't18

Rlnd.r ln.ge3.mt (Summo 107-llE) 119 I I I I

o
Schat

Schrie untci I J.hr.ll
(einschließlich Lämmer) 't20 ttll

Schlta
I Jahr
und älter

waibliche Schafe
zur Zucht (einschließ-
licä Jährllnge) 121

Schafrt ck€
(zur Zucht) 1D. tltl
Hammgl

123 I I

§chrr! lnrgos.mt (Sumn 120.i231 124 I I I I

Anzahl

o
Sch6ln.

F.rtcl 125 I I I I I

Jungtchwcln.
unter 50 kg Lobondgewicht 1fr

Uart
tclrwrlna
(einschließr
lidr aus-
g6metztg
ZucfittierE)

50 bB unte? 80 kg
Leb€ndgowicht 127 I I

80 bis untor 110 kg
Lebendgawicht 125 ttltt
110 und mehr kg
Leb€ndg€wlcht 1n I I

EbarzurZrcht 130 I I I I I

Zuchl-
tauao

aJm 1. Mal trächtigo
Jungsauon 131

turdera ffichtlgo
Sauen 132

nö€fi nicht tlächtlgE
Jungseuen 133

AnderB nicht
t ilchligs sauen 1U

Schmlna lnagdarnt
(Summ. l2tt-lL, 135 ttttt

o
Hähn t

Leg€tEnmn
12 Jahr und ältBr 136
Jungh€nneo
unlertÄ,lah,t,
(einschll€ßlich Kükon) 137

Sdiladrt- und
+ühner sowb

M6thähno und
sonstlga Hähno
Küksn)(oimchlbßllcrr 138

Hähncr lnrg..al''t
(sunme 13Gr38l 139

Sonrtb.r
Gcnäg.l

Gänse insgosemt 140 ttttl

Entori insgEsamt 111 rrttt
Truthühner in§gesamt 142 rrttl
Sonrtlgp. G€fr aig€l lnrg.sarnt
(Summo l{O-l'12) 143

Schwsine, Hühner, Gäns€, Enton und Truüühner Er Zuocte der Trerseuüenkasse (u. a. Ber€dnung
der B€ilräga zur fiers6uchonkasse; vgl. § t2 Aös. 4 Satr 5 Land€stiersouchengesetr) venf,endot wodsn.
Von dsn Erläuterungen auf S€ite 8 habe idr Kenntnis gonommon. Mir ist bekannt, dass mit aus dor
Veilvoigsrung der Einwilligung keine Nadrleile entsteh€n. lch bin aber verpfiidtet, im Falle der
Wrrcigorung dio eilähnten Angaben bis zum 31.05.1999 der Ggmeindeveilaltung zu meEo{r.

Datu(vUntersch.ifr

und behalten Sie den DurchsÖlag
die

EinwilligungssrldäruIE
(Seiten 7 und 8) ein.

Wennundblnlch damlt mslnedass über Rlrdor,Phrüo, JahrSdtahglnveGtrnden, Angaben ältsr),(1

Einwlll igu ngserklärung

Statistisches Fachserie 3, Meth. Grundl. ab !999
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Viehhaltung zurn 3. Mai 1999

Wenn ,,J8'?, lüllen. Sie bitts Abchnlü au§.

I

Wolter. !leh.

I

I

I

I

ltttl

trttr

I

ttttt

ttltt

tttlt

ttttt

ttttt



(D Erläuterungen zum Abschnitt 5 Viehhaltung

Code Erläuterung

Allgemein

112,115

't't7

120 - 123

't25 - 1U

Penslonsvleh: Tiere, die sich arileinem anderen Betrieb zur Fünerung und Pflege befinden, werden dort geählt.

lYolbllche Rlnder über I Jahr: Tiere, die bosamt bzw. gedecli wurden oder gedeckl wordon sollen, zählen in jedem Fall als
Nutz- und Zuchniere, auch wenn feststoht, dass sie nach dem ersten Kalb geschlachlet werden (Färsenmast mit Vomutrung).

Ammen. und lf,uttorkühe: Kühe, di€ nicit gemolken werden und deren Milch ausschli€ßich von Saugkälb€m vorbraucit wird.

Schafe: Wande6chafherden sind am BotriebssiE zu erfass€n, auch wenn sicJl die H6rdo am Zähltag nicht dort b€findet.

Schwalna€illchtskla$en: Dio Schwein€ werden nach Gewichtsklassen erhoben. Dle B,eziehungen zrvischen Alter
und Gewicfit €rg€ben sich aus d€n nachstehenden Faustrahlen.

Ferkel bis 20 kg Lebendgewicht = etwa 2 Monate alt
Jungschwoine ä bb 50 k9 Lebendgewicht = etwa 2 - 4 Monate alt

Mas§chweine 50 bis 80 kg Leb€ndgo1vicht = etwa 4 - 6 Monate alt

80 tis 110kg Lebendgewicht = etwa6-7Monatealt
ll0kgundmehr L€b€ndgewichl = überTMonataalt

136 - 13E Hühnrr: Bei yorüb€€€hond l€er stehend€n §illlen bt d€r Bestand vor der bft€n §allräumung anzuggb€n, sorBm di6so
nicrrt mehr ds 6 Wodren zurüddreg[

Slatistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999
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Tierseuchenkasse
Rhelnland-Pfalz

Kaiser-Friedrich-Straße 7
55021 Mainz

Telefon: (061 31) 16-0
Bei Durchwahl: 164417 I 164420

ERHEBUNG
der beitrags pfl ichti gen Tierarten zu(Berech n u n g

der Tierseuchenkassenbeiträge

Rechtsgrundlagen und Er!äuterungen
siehe Rückseite.

Pterd. ln3gü.nrt (sumr t0t.l05f 106

SclturllIlrgt.ftü
(Sumil l2'.t3a) ,*l t. t I I I

Hühn r hrg..rtrt
(8umm. l3Gr3t, ,*l ttltt

Rlnd.rltr.g ..tnt (Suruilt07-llt) 119

sch.!.'
1 Jahr
und ält6r

vroiblldre S.riato
zur Zuctt (elnschlie&
llch Jährlinge) 121 rttt
SchelbÖck€
Fur Zucht) 12.

Hsmrft{
123

GänE€ iNg6arrt 1.l() I I I I I

Enton lnloo8amt 141 I I I I I

Truthühner kr3g63arnl 112

,, i....i.

Sduyaine, iiütrn€I, Gänso, Enten und Truhühner für arvedG der Trorr€udlenlesse (u. a. Becdmung
der Beitäge zurTrerseuch€nkassa;wl. § 12 Ab. 4 Satr 5 LandeslhßsudEng,e§atr) vsruendet wardon.
\bn d6n ErEuterungsn auf Seib I habo k$ Konnhis gonommon. Mir ist bekannt, das3 mir aug der
Vsrf,siprung der Eiflwifiigung koino t{ad1t6ilo enbbhsn. |dl Un aber v€]pnHilet, im Falle der
Vorwdgerung die eilähnbnAngebon bb zum 31.05.1998 dor Gomoi.rdov6ruEltung zu msld€n.

Oatur/UnteEhrill

Einwilligungsatklärung
(Seiten 7 und E) ein.

dass äber Plbrdo,
und betnlten Sie den thrds.filag

sind, sfsbhe(l Sie bino die

Einwil ligungserklärung
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Durchschlag für die Erhebung der beitragspflichtigen Tierarten zur Berechnung der
Tierseuchenkassenbeiträge

Der Abschnitt 5 des Erhebungsbogens ist mit einem Durchschlag versehen, der Viehhaltern die Möglichkeit gibt,
ohne Aufitand der Verpflichtung nachzukommen, innerhalb der von der Tierseuchenkasse bestimmten Frist,
Angaben über die Haltung von Pferden, Rindern, Schafen, Schweinen, Hühnern, Gänsen, Enten und Truthühnern
zu machen. Selbstverständlich beruht die Nutzung der Möglichkeit, über diesen Durchschlag Angaben für Zwecke
der Tierseuchenkasse zu machen, auf freiwilliger Basis, da die Viehzählungsdaten grundsätzlich der
Geheimhaltung unterliegen. Sofern Sie mit einer Weiterleitung der Daten nicht einverstanden sind, streichen Sie
bitte auf Seite 5 unten die Einwilligungserklärung und behalten Sie bitte den Durchschlag (Seiten 7 und 8) ein.

Rechtsgrundlagen und Erläuterungen für den Tierbesitzer

Gemäß § 66 des Tierseuchengesetzes (TlerSG) in der Fassung der Bekanntmachung vom20.12.1995 (BGBI. I S.
2038)wird fürTierverluste eine Entschädigung in Geld geleistet u. a.

1. fürl1ere,dieaufbehördlicheAnordnunggetötetwordenodernachAnordnungderTötungverendetsind,

2. für Tiere, bei denen eine anzeigepflichtige Seuche nach dem Tod festgestellt worden ist,
sofern die Voraussetzungen gegeben waren, unter denen die Tiere auf behördliche Anordnung
hätten getötet werden müssen.

Die Entschädigung wird bei den T'ierarten, für die Beiträge erhoben werden, zur Hälfte aus Mitteln des Landes und
zur Hälfie aus den Mitteln derTierseuchenkasse Rheinland-Pfalz aufgebracht (§ 71 Abs. 1 Satz 2 und 3 TierSG).

ln Rheinland-Pfalz werden aufgrund § 12 Abs. 1 des LandestierseuchengeseEes - LTlerSG - vom 24.06.1986
(GVBI. S. 174), geändert durch Artikel 10 des Siebten Rechtsbereinigungsgesetzes vom 05.10.1990 (GVBI. S. 289)
derzeit Beiträge erhoben für Pferde, Rinder, Schafe und Schweine. Von der Erhebung von Beiträgen fÜr andere
T'ierarten wird derzeit abgesehen.

Der Berechnung des Tierseuchenkassenbeitrages ist die Zahl der Tiere zugrunde zu legen, die der Tierbesitzer an
dem von derTierseuchenkasse bestimmten Stichtrag besitzt (§ 12Abs. 3 Satz 1 LTierSG).

DerTierbesiEer ist verpflichtet, innerhalb dervon derTierseuchenkasse bestimmten FristAngaben zur Berechnung
des Tjerseuchenkassenbeitrages zu machen (§ 1 2 Abs. 4 SaE 1 LTierSG).

Mit den umseitig zu machenden Angaben kommt der Tierbesitzef dieser Verpflichtung nach. Seine Angaben dienen
der Berechnung des Tierseuchenkassenbeitrages; sie können darüber hinaus den ftir den Vollzug des
Tierseuchenrechts zuständigen Behörden zugänglich gemacht werden, so weit dies zur Durchführung von
Maßnahmen erforderlich ist, zu denen die Tierseuchenkasse Leistungen erbringt (§'l2Abs.4 Satz 5 LTierSG).

Hinweise für den Fall, dass der Tierbesitzer sich mit der Verwendung der im Rahmen der amtlichen
Viehzählung gemachten Angaben zu Zwecken der Tierseuchenkasse nicht einverstanden erklärt:

Tierbesitzer, die die umseitige Einverständniserklärung nicht abgeben, sind gemäß § '12Abs. 4 Satz 1 LTierSG ver-
pflichtet, ihre beitragspflichtigen Tiere bis 31 . Mai des laufenden Jahres der zuständigen Gemeindevenivaltung zu
melden. Kommt derTierbesitzerseinerVerpflichtung nicht nach, hatdies für ihn u. U. einschneidende wirtschaftliche
Folgen, die bei einem größeren Seuchenfall zur Existenzgefährdung führen können, weil nach § 69 Abs. 3 TierSG
derAnspruch auf Entschädigung entfällt, wenn der Tierbesitzer schuldhafl

1 . einen llerbestand nicht angibt oder eine zu geringe Tierzahl angibt oder

2. seine' Beitragspfl icht nicht erfütlt.

Zu den Leistungen der Tierseuchenkasse, die im Falle einer schuldhaften Nichterfüllung der Melde- oder
Beitragspflicht eitfallen, zählen z. Zt. außer den Entschädigungen nach dem Tierseuchengeietz u. a. die Über-
nahmäderTierkörperbeseitigungsgebühren und von Kosten im Rahmen der Leukose- und Brucellosebekämpfung.
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Betnebsnummer Regionalkonnzifrer

Abschnltt 6

gspachtete Fläch€ derzeiüg€ Jahr€spacht
fürdl6o Flädre

Hsktar tu \,ollo DM / EUR- Ohne Pachbngen von Familionangohörigon - G

Von 
"anderen 

\lerplchtern'
gsplchtct LF

t
709

I
710 ttltt
712oAckarland

(ohne Unterglasfi ächen) 711 tttl I

Dauorgdnland O 715
I I I I I

7'.t6 ttttt
Reblläche 723

I
724

Grundstücks-
und
Parzellen-
pacht
(Einzel-
grundsEcke) Obstanlagen und sonstige LF

(einsdrl. gamischter PadrtJngsn, lür
die Padrtantgelte nidlt gBtronnt aG
g€geben w€rdon kahnen,2.8. von
Ackü- und Daudgrünland) 727 trtt I

728 ttttt
LF innerhalb €lner o 731 73i2

Bewirtscfiafien Sie landwirbchafridr genutzte Fläcien (LF)?
(Angabe zur LF bei Code 258 im Abschnitt 2 auf Seite 3 ist vorhanden)

kn!l.la"; flillen St€ bino diosonAFqrniüeus.

Wenn ,,nein", bitte weiter mit Abschnitt 7.neln

A. Eigentums- und Pachtverhältnlsse an der
landwirtschaft llch genutzten Fläche

Bitt6 übortragEn
nach Codo 709

Ot od.r EUR
Bine geben Sis die im nachstehenden Abschnitt B wruendate Währung an.
Es darl nur eine Währung ve;rrendet wsrden. lt

B. Pachtflächen und Pachtentgelto
(Jahrespacht) für die landwirt-
schaillch genutsten F!ächen

Codo LF
H6ktar AT

aus dem 2, 701
I

abzüglich

gopachtete LF
(Grundstücks-
und Hohacht)

I

von anderen Verpächtam @'- zoa ttrt I

unentgeltlich zur Bewirtschafrung e?haltcnc LF -704 I I I I I

Elgrne rolbstbewlrtEchaftete LF @ =7os I

zuzüglich
Yorpachtota LF + 706

I

unentgeltlich zurBewirtschafrung .bg.g.bono LF + 707 tttt I

Elgene LF @ -- zoa
I

Abcchnltt 7

Erfolgt für diesen Betrieb die UmsaEberteuerung in Form der R€gelbesteuerung (Option)?O (x2 i" E, neinn z

Cod€

Erfolgt filr diesen Eetrieb eine Gewlnnsrmltttung für steuerlicho Zwsck6? O O4O FEr neinfl e

als Buchfilhrung mit Jahresabschluss

als Einnahmen-Ausgaben-übesctrussrechnung

W€nn ja": (Xl
nacfr Ourchschnittssätz€n (§ 1 3a-Landwitt)

durch Gewinnschätzung d6s Finanzemtos

Ir
!z
!s
f,r

Gewinnermittlu ng, Umsatzbesteuerung
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d PachWerhältn isse, Pachtentgelte (Ja hres pac ht)

rltt

I I

I I

I n I

I I I I

von Eltern. Eh€oatte und sonstioen VerwandtBn
und Verschwägörten des Befiebsinhabers O - ruz I I I I

tttt

tttt

tltl



Abschnltt 8

Haben 516 im Jahr 1998 Unterkünfre an Ferien- oder Kurgäste Yermietet? -Ohne gewerbliche Vemietung von Unterkünflen. die zu D.Qem/r Hotel, Gasthof O
Ponsioh, Kurheim oder einem Sanatorium gehören.

i, E, neinl-l z
Wenn "nein'weiter bei
Abschnitt 9

BettenL-,--lZimmer

BettenL-,-lWohnung/Appartement (Ferienwohnung) 657

Bettent_,_l

Wenn.ia":
Zahl der
Benen
nach Art
der Unter-
künfie

658Ferienhaus

655

Abechnltt I
A. lm Zeltraum Mal l99E bls Aprit 1999 mit betriebllchen Arbeiten Beschäftlgte @

Nur Betnebe der Rechtsfom Einzeluntemehmen
(lnhaber = Einzelp€en oder Ehapaar)
Bstriebsinhabor und lm Bstrl.b be3chätlgt. Ehegatten und
Familienangehörige. die dem B€trebshaushalt angehdren
(Familienaöeitskräfr e).

o
E;1-äHl*'I

vollbeschätigt a) 42 oder mehr Wchenslunden
b) 240 oder mehr Jahresarbeilstage 761

I I

übeiliegand
bestältigt

a) 27 bis unter 42 wochmstunden
ui iso uiirni"r 2no Jänieiarueitstage 762

I I

leilwoise b$chäiigt a) 12 bis unter 27 WGhtrstunden
oi 80 bis unter 160 Jahresrbeitstage 763

gcring bashäiigl a) unter '!2 Wochenstunden
b) unter 80 Jahresarbeitstage 7U

Zusamm6n 760
I I

B. Bel außerbetrlebtichem Einkommen (einschließlich Kindergeld) yon Betriebsinhaber und/oder Ehegatte

StäMig und nichl ständig Beshätigle (einschließlich Saienaröertskräfl e)
in Eotrisben aller Recitsfomon (ohna Betriebsinhaber und im
Betrieb beschäftigto Ehegatten und Familienangehörig€. die dem OBetriebshaushalt angehören)

hd"fmI8l-
vollbe*hältigt

a) 38 oder mehr w@henstunden
b) 220 oder mehr JahresarbeiEtage 766

I I

üb€Megend
bcs.Jläftidl

a) 24 bis unlq 38 Wochenstunden
oi i+o oiJuniaizo Jätrresoeisrage 767

I I

teilweis beschäfligt
a) l0 bis unter 24 Wrchenslunden
bi 60 bis unter 140 Jahresarbeilsiage 768

I I

genng beshäfrigr
a)
b) untsr 60 Jahresrüeibtago 769

I I

Zusammen 765
I I

li\fären Betriebsinhabor und/oder Ehegane auß€rialb diess landwirtschafllichen Betriebes eMeöstätig? Q OSf i" E, nein n z

Beziehon B€uiobsinhaber und/oder Ehegatte Einkommen aus sonstigen außerbetrieblichan Ouellen? @ OSZ Pn, neinn z

welchG Jah6-Netloeinkommen M Botriebs- o 053

Himi.: Di[Ange!. dioot tritu Unbcdr€itIB m Htud- urd ]aaüanarmrbaffiaöan

rnhaber und/odtr Ehegatte zu$mmrn war
schätzungsweis höher?

- das aus den außarÖaHcbllchrn Ou'allen
odct

- das aus di€s€m llnduittschaftlichcn Eetrieb
flr
flz

Abcchnffi t0

Code

Alter des Belriebsinhabers

45 bis unter 55 Jahre

55 bis unter 60 Jahre
630

60 bis unter 65 Jahre

65 Jahre und älter

tr
tr!tr

lst eine Person vorhanden, die diesen Betrieb - aufgrund einer Vereinbarung,
Abspradte oder sonsligen Verständigung - zu gegebener Zeit übemehmen wird? 631 j"E 1 nein n 2 unge*iss n 3

Wenn .nein" oder.ungewiss'. wercr boiAbschnitl 1'l

Wenn,ia':
Angaben zur
Person des
voraus-
sichtlichen
Hofnachfolgers

Geschlecht
männlich

632
weiblich

tr1n2
Oerzeiliges
Alter

unter 15 Jahre

1 5 bis unter 25 Jahre
633

25 bis unter 35 Jahre

35 Jahre und älter

1

2

3

4

Berufsbildung
vorhanden oder
vorgesehen?1)

landwirtschafrliche Berufsbildung 634 1

2

3

nichtlandwirtschafl liche Berufsbildung 635

keine Berufsbildung 636

Mitarbeit
in diesem
Betrieb? 1)

ständi9

gelegentlich

keine Mitiarbeit

637
tr1tr2n3

I ) Bitte nur ausfüllen, wenn der Hornachfolger 15 Jahre und älter ist.
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Ferien- oder . .il

codo

6s6

unter 10 Wmhenstunden

',Arbeitskräfte

Der Abschnitt lst



nE1lltilnm

Betriebsnummer Regionalkennzifrer

:-i.:, r'.- :r. r. ). ..:;l:l,.,:;1.':''

Bewlrtschaften Sie o30 Ar und mehr bestockte

ia 1

2

Wenn ,1a", ftillen Sie bitta diesen Abschnitt aus.

netn

A. Verwertung des eigenen Lesegutes

B. WeinabsaEarten (Ausbau von Weln im elgenen Betrleb) Godt ta

als Fagswoin (slnschlleßllcrr Sektsrundur.in) EB

im AGsafiank in Süauß' odoi B6onwlttscrraft 610
Wie hab6n Si€ 1998

lhren Wein abgB€trt?

(Angaben in 7o)

eF Fla8afienwEin für den lnlandwdouf o 611

als FlsschenwEin Erdon Export o 812

alc Seld (Wnzen€kt) o 613

ammm.n (Summ. Code 60e{l3l

Cod. ta

We viol Prozent lhrss Lesogut6 1998

hab6n Sio...

(AngEben in %)

im eigonen Eetieb zu wein ausgebaul (oLrradnas[dt Fodsu*ßd? O 603
I I

an sine winzargonossonsdrall (o.G, GEN) geliobtt? O 80rl
I I

an oina Erz3ugeEorrEinsdEn (EZG), dlo keino
WnzergonoEseßdrai ist, g€lielern @ eos

I

an llelstellungs- und V€rmafi&ngsbotrlebo mit
einzelvertragllcfi€r Blndung gEließif? @ eoe

an AnderB (K6llor€i, Hendal) t/€tl€rrm 607
I I

al.üm.n (Smm. Cod. i03"404 'l r0t0

Bdm AbsaE von Flerchenwcln 6l'l b8s.0t2 rh

Cod.

An w6n haben Si€ 1998 lhr€n

Flaschenw€in Yortaull?

(Angab€n in %)

Hand€l

W6inhendel und Kommlsolonärr, GeEnke-
hand€l (ohr€ Woinrnos8s) 6r4

W€lnm6aon, -bör!en, +när*te 015
I I

Sonsüger Hendsl 6r6
II

GasBtättsn (aucü 6Een€) 617
I I

Endvo.-
bl?uchor

Versand (2. B. Posl, 8ahn, Sp€diüon,
b€Eiebs€igona Fahzeuge) 618

Selbstabholer 619
I I

zut mmen (Summecod.6la{19} 1r0r0

G. Absatrmrege bei Flaschenweln

@T Vermarktung im Weinbau 1998 i
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O Erläuterungen zum Abschnitt 11 Vermarktung im Weinbau

Code Erläuterung

Allgemein

602

603

u9,

605

606

611,612

613

DerAbschnitt 11 ,,Vermarktung im Weinbau" ist nur von Betrieben auszufüllen, die mehr als 30Ar be-
stockte Rebfläche bewirtschaften. lm Abschnitt 11 A. ist die Verwertung des eigenen Lesegutes aus
der Ernte 1998 anzugeben. ln den Abschnitten 11 B. und C. sind von den Betrieben, die selbst Wein
ausbauen, die Vermarktung und AbsaEwege des Weines der Jahrgänge 1998 und älter aufzuglie-
dem.

Bestockte Rebfläche: Mit Keltertrauben- oder Tafeitraubensorten bepflanäe, im Ertrag und noch
nicht im Ertrag stehende Rebfläche (Junganlagen) einschließlich Rebschulen und Unterlagen-
schnittgärten.

Weinausbau im eigenen Betrieb: Anzugeben ist der Anteil des Lesegutes, der im eigenen Betrieb
zu Wein oder Sekt ausgebaut oder als Fedenveißer abgeseEt wurde. Der Anteil, der im eigenen
Betrieb für die Produktion von beispielsweise Weinbrand, Weinessig, Hefebrand oder Traubenkernöl
venivendet wurde, ist nicht zu berücksichtigen.

Winzergenossenschaften (e.G, GEN): Zusammenschlüsse aufgrund der Vorschrifien des
Genossenschaflsrechts mit derZielsetzung, die gesamte Produktion oderTeile davon zentral auszu-
bauen und zu vermarkten.

Ereeugergemeinschaft, die kelne Winzergenossenechafr ist: Eine,Erzeugergemeinschaft (EZG)
ist,ein Zusammenschluss von Betrieben, die gemeinsam den Zweck verfolgen, die Erzeugung und
den Absatz den Erfordemissen des Marktes anzupassen. Sie wird auf der Grundlage des
MarktstrukturgeseEes anerkannt. DerAnteil des Lesegutes, der an eine Winzergenossenschafr, die
gleichzeitig als Erzeugergemeinschaft anerkannt ist, gelieferl wurde, ist unter Code 604 anzugeben.

Lle{erungen an Herstellunp- und Vermarktungsbetriebe: Dem Verkauf von Lesegut an
Herstellungs- und Vermarktungsbetriebe liegen privatrechtliche Lieferverträge zugrunde. Diese ent-
halten Regelungen zu:

- DauerdesVertrages
- Ortund Zeitpunkt der Lieferung
- Bestimmung über Liefermenge (Fläche) und Qualität
- Regelung der Preise und derAuszahlungstermine.

Flaschenweinabsatz: Einzubeziehen ist beim FlaschenweinabsaE auch der direkte AbsaE auf
Weinmessen, Weinbörsen oder Weinmärkten wie z.B. der Flaschenwein, der an Weinständen bei
Winzerfesten oder Verbrauchermessen abgesetzt lviJrde.

Sektabsats: Anzugeben ist derAnteil an Weih, der im eigenen Betrieb zu Sekt
baut und vermarktet wurde. Hierzu gehört auch der Sekt, der im Rahmen von
zeugtwurde.

(Winzersekt) ausge-
Lohnversektung er-
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Statistisches Landesamt
Rhelnland - Pfalz
Sachgebi;t 333

56128 Bad Ems

Telefon: (02603) 71 - 0
Bei Durchuahl: (02603) 71114

lnformationsblatt zur
Landwirtschaftszäh I u ng 1 999

(zugleich EG-Agrarstrukturerhebun g)

N
Dieses lnformationsblatt
ist Bestandtcil dcs Erhe-

bungsbogens

Rechtsgrundlagen und lnformationen für den Auskunftspflichtigen nach
§ 17 Bundesstatistikgesetz

Art, Umfang und Zwecl der Erhebung
Das Ziel der Landwirtschafrszählung, die etwa alle 10 Jahre statüin-
det, ist die Gewinnung umfassender, aktueller und zuverlässiger 6ta-
tistischer lnformationen über die strukturelle, wirtschafrliche und
soziale Situation und deren Veänderungen in den landwirtschafrli-
chen Betrieben und Forstbetrieben. Die Daten bieten den verantwort-
lichen Stellen in Regierung, Verwaltung, Berufsstand, Wirtschafr und
Wissenschaft auf nationaler und supranationaler Ebene die notwen-
digen statistischen Grundlagen für ihre Entscheidungen und Maß-
nahmen. Mit den Ergebnissen werden zugleich die statistischen
Anforderungen der Europäischen Union in den EG-StruKur-
erhebungen abgedeckt. Da die Ergebnisse auch für Planungen und
Maßnahmen zu Gunsten der Lanöirirtschafi herangezogen werden,
verdient die Landwirtschafiszählung ihre uneingeschränkte Unter-
stützung.

Mit der Landwirtschaftszählung 1999 werden auch die Anforderun-
gen der Bodennutzungshaupterhebung und der allgemeinen Viehzäh-
lung erfüllt, die bisher mit eigenen Erhebungsbogen durchgeführt
wurden. Das Konzept der zeitgleichen Eöebung der Merkmale über
BodennuEung, Viehhaltung und Strukturmerkmalen wie Aöeitskräfle
und Eigentums- und Pachtveöältnisse wird als integrierle Erhebung
bezeichnet. Es hat für die Auskunllspflichtigen den großen Vorteii,
dass sie zukünfrig in der Regel nur noch einmal im Jahr statistische
Angaben machen müssen. Die Auskunftspflichtigen dürften mil di+
ser Vorgehensweise deutlich von statistischen Arbeilen enUastet
werden.

Rechtsgrundlagen
1. Geselz über Agrarstatistiken (AgrarstatistikgeseE - Agrstatc) in

der Neufassung vom 25. Juni 1998 (BGBI. I S. 1635).2. Gesetz über die Statistik für Bundeszrarecke (Bundesstatistik-
gesetz - BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBI. I S. rt62, 565),
zuletä geändert durch Artikel 2 des GeseEes vom 16. Juni 1998
(BGB|. r S 1300).3. Landesverordnung zur Durchführung des Agrarstatistikgesetzes
vom 25. Augusl 1989 (cVBl. S. 210).4. Verordnung (EWG) Nr. 571/88 des Rates vom 29. Februar'1988
zur Ourchführung von Erhebungen der Gemeinschafl über die
StruKur der landwirtschafilichen Bekiebe (ABl. EG Nr. L 56,
S. 1), zuletzt geänderl durch die Verordnung (EG) Nr, 2467196
vom 17. Dezembell996 (ABl. EG Nr. L 335, S.3). Anhang t er-
setä durch die Entscheidung der Kommission (98/37 EG) vom
18. Mai 1998 (ABl. EG Nr. L 168, S. 29) und Anhang il geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2ß7t96 des Rates vom 't7. De-
zember 1996 (ABl. EG L 335, S. 3).

Auskunftsptlicht
Die Auskunfispflicht ergibt sich aus § 93 Abs. 2 und 8 AgrStatG in
Verbindung mit § 15 BStatG. Auskunftspflichtig sind:

1. Die lnhaber oder Leiter von:

a) Betrieben und Unternehmen mit einer landwirtschanlich ge-
nutäen Fläche (LF) von mindestens 2 ha oder mil mindestens
- jeweils I Rindern oder Schweinen oder
- 20 Schafen oder
- ,e$reils 200 Legehennen oder Junghennen oder Schlacht-,

Masthähnen, -hühnem und sonstigen Hähnen oder Gänsen,
Enten und Truthühnem oder

- jeweils 30 Ar bestocKer Rebfläche oder Obstfläche, auch so
weit sie nicht im Ertrag stehen, oder Hopfen oder Tabak
oder Baumschulen oder Gemüseanbau im Freiland oder
Blumen- und Zierpflaruenanbau im Freiland oder Anbau von
Heil- und Geurüzpflanzen oder Gartenbausämereien für
Enreösaivecke oder

- jeweils 3 Ar Anbau für Erwerbsanyecke unter Glas von Ge-
müse oder Blumen und Zierpflarzen.

b) Bekieben und Unternehmen mit einer Waldfläche von minde-
stens 10 ha.

2. Die zuständigen Verwaltungsbehörden, für die im Rahmen von
Verwaltungsmaßnahmen im Agrarbereich erteilten Angaben, die
mit den Merkmalen der Bodennutzungshaupterhebung {iberein-
stimmen und sich auf denselben Erhebungszeitpunkt und
-zeitraum beziehen und die Hilfsmerkmale Vor- und Familienname
oder Firma und Anschrift

Widersp-ruch und AnfecHungsklage gegen die Aufforderung zur
Auskunfrserteilung haben gemäß s 15 Abs. 6 BStatG keinJ auf-
schiebende Wirkung.

Erhoben werden mil dem Erhebungsbogen Tatbestände zu s§ B, 20,
29, 34 und 37 Agrstatc.

Statistische Geheimhaltung
Die erhobenen Einzelangaben werden nach s i6 BStatG grundsäE-
lich geheim gehalten. Nur in gesetzlich ausdrücklich geregLlten Aus-
nahmefällen dürfen Einzelangaben unter bestimmten Bedingungen
übermittelt werden.

Nach § 98 Abs. 1 AgrSiatG in Verbindung mit § 16 Abs.4 Bshtc
dürfen den zuständigen obersten Buncles- oder Landesbehörden
Tabellen mil statistischen Ergebnissen übermittelt n€rden, auch so
weit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen.

Nach § 16 Abs.6 BStatG ist es zulässig, den Hochschulen oder
sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissen-
schaftlicher Forschung für die Durchführung wissenschafllicher Vor-
haben Eiruelangaben dann zur Verfügung 2ustellen, wenn Ciese so
anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen
Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft den Befragten oOel -Barof-
fenen wieder zugeordnet werden können.

Eine Übermittlung zu anderen - insbesondere steuerlichen - Zwecken
ist ausgeschlossen.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für die personen, die
Empfänger von Einzelangaben sind.

Rechte und Ptlichten der Erhebungsbeauftragten, Ausftfllen
der Erhebungsvordrucke
Um die Auskunnserteilung zu erleichtem und insbesondere RücKra-
gen zu vermeiden, können zur Durchführung der Erhebung Efte-
bungsbeauftragte eingesetä werden. Sie haben sich 6ei der
Ausübung ihrer_Tätigkeit auszuweisen und sind zur Geheimhaltung
besonders verpflichtet worden. Die aus ihrer Tätigkeit gewonnenen
Erkenntnisse dürfen sie nicht in anderen Verfahren ode-r für andere
Zwecke venrvenden. Diese Verpflichtung gilt auch nach Beendigung
ihrer Tätigkeit.

Die Erhebungsbeauftragten sollen den Auskunfispflichtigen bei der
Beantwortung der Fragen behilflich sein. Sie dürf6n die Eöebung+
vordrucke nach deren Angaben ausfüllen.

Auf Wunsch kann der Auskunfrspflichtige aber auch

- die Angaben selbst in den Erhebungsvordruck eintragen,
- den_ a_usgefüllten Erhebungsvordruck dem Erhebungsbeauftragten

aushändigen oder in einem verschlossenen Umschlag übergeben
oder innerhalb einer Woche bei der Erhebungsstelle adeben
oder dorthin ausreichend frankierl übersenden.

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben ist vom Auskunfis-
pflichtigen durch Unlerschrift zu bestätigen.

Fachs€rie 3, Meth. Grundl. ab 1999
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Betriebsregister, Kennnummer der Erhebungseinheit

Oie Kennnummer des Betrrebes ist eine systemfrei vergebene Ord-
nungsnummer und dient der ldentifizierung des Betriebes (s. § 97
Abs. 3 AgrStatG). Sie wird zusammen mit Name und Anschrift des
Betriebsrnhabers in das gemäß § 97 Agrstatc zu führende Betriebs-
register aufgenommen.

Diese dienen lediglich der technischen Ourchführung der Erhebung
und werden nach Abschluss der Prüfung der Angaben auf Vollstän-
digkeit vom Erhebungsvordruck abgetrennt und vernichtet.

Allgemeine Erläuterungen und Hinweise zum Ausfüllen des Erhebungsbogens

1. Ein wichtiges Ziel der agrarstatistischen Erhebungen ist die Darstellung von Betrieben im Sinne von Wirtschaftseinheiten nach deren Zahl
und Größä. Es ist deshalb unbedingt drforderlich, dass in dem Erhebungsbogen alle zu einem Betrieb gehörenden Flächen und Vieh'
beslände nachgewiesen werden. Flächen oder Viehbestände, die auf getrennte Rechnung bewirtschaftet werden, gelten als ein Betrieb
im Sinne der Agiarstatistik, wenn dieselben Arbeitskräfle, Gebäude und Maschinen für deren Bewirtschaftung eingesetzt werdeh. Ste mÜs-

sen tolglich auch in einen einzigen Erhebungsbogen eingetragen werden. Falsch wäre es, wenn für die Flächen oder Viehbestände der
einzelnen Eigentümer (Besitzeinheilen) jeweils gesonderle Erhebungsbogen angelegt wÜrden.

Bei der Übergabe eines Betriebes an einen Hofnachfolger (2. B. Kinder, Schwiegerkindeo bilden vom ehemaligen Betriebsrnhaber noch zu-
rückbehaltenä Restflächen oder Viehbestände nur dann einen eagenen Betrieb, wenn diese auch von ihm selbst mrt eigenen Arbeitskräften
und Maschinen bewirtschaftet werden. Nur dann müssen diese Flächen in einem ergenen Erhebungsbogen nachgewiesen werden. An-
sonsten sind sie vom neuen Betriebsinhaber mit anzugeben.

Durch diese Vorgehensweise entstehen den betroffenen Personen keinerlei steuerliche oder sonstige Nachteile (2.8. bei Rente, Altershil-
fe, weingesetzlichen Regelungen), da die Angaben ausschließlich statistischen Zwecken dienen und der Geheimhaltung unterliegen.

2. Gehen Sie bitte alte Abschnitte nacheinander durch. Eine Ausnahme besteht füI Betriebe, die über keine landwirtschaftlich genutzte Flä-
che und/oder Viehhaltung verfügen sondern nur aufgrund der Größe ihrer Waldfläche (10 ha und mehr) auskunflspflichlig sind
(Forstbetrieb). Diese brauchen nur die Abschnitte 1 - S und 9 auszufüllen.

3. Aus Grunden der Übersichtlichkeit wurde auf eine geschlechtsspezifische Bezeichnung (2. B. Betriebsinhaber/in) veeichtet.

Hilfsmerkmale, Trennen und Löschen

Vor- und Familienname. Firma, lnstituts- oder Behördenname. die
Anschrift sowe die als freiwillige Angabe erhobene Telefonnummer
der zu Eefragenden und die Unterschrift der Auskunftspflichtigen
sind Hilfsmerkmale.

4. Für die Beantwortung der Fragen gibt es folgende MÖglichkeiten:

a) Ankreuzen vorgegebener Antworten
(so weit zutreffend) zum BeisPiel

b) Eintragen

- der zutreffenden Anzahl zum Beispiel

zum Beispiel- der zutretfenden Kennziffer

c) Klartexteintragungen (inWorten) zum Beispiel

x

l,lslE
I rocnter I

Erläuterungen zu den Abschnitten 2 A,7,8,9, 11, 12 und 13

Abschnitt 2 A Übernahme von Verwaltungsdaten

Statistischos Bundesamt, Fachserie 3, M€lh. Grundl. ab 1999

Cade
Allgemeine Sre brauchen keine Angaben zu den Abschnitten 2 C und 3 machen, wenn Sie sich an Agrarfördermaßnahmen betetligen und

Hinweise einen Flächennachweis erstellen. Sie helfen mlt, Aufwand und Kosten fÜr etwaige
genden Hinweise beachten. Voraussetzung für die Übernahme der Daten ist' dass

Rückfragen zu reduzieren. wenn Sie die fol-

o Sie den Flächennachweis ,,Agrarlörderung 1999" erstellen und diesen zusammen mit dem entsprechenden Antrag
bei der Kreisverwaltung, zu dem in den Antragsunlerlagen genannten Abgabetermin (31 . März 1999), einreichen.

o Sie im Flächennachweis alte von lhnen bewirtschafteten Ftächen angegeben haben, auch wenn Sie nicht ausgleichs-
berechtigt sind, wie z. B. Wald, Oaueigrunland, Rebfläche sowie Gebäude- und Hofflächen.

O Venivenden Sie bitte nicht den Code 429 (Sonstige Hauptfutterfläche), wenn Luzerne 423, Klee 421 , Kleegras 422oder
Gras 424 angebaut werden.

Auskuntlspflichtige, dae die Voraussetzungen erfülten, bitten wrr die Unternehmensnummer, unter der sie bei der Kreisver-
waltung geführt werden, auf der Seite 3 oben einzutraEen. Oie Unternehniensnumner ist bereits in den Erhebungsbogen
eingedruckt worden, wenn im Jahre 1998 Daten übernommen wurden. ln diesem Fall ist dle Unternehmensnummer nur zu
prüfln und gegebenenfalls zu korrigieren. Beachten Sie bitte, dass sich bei Betriebsübergaben oder/und Anschriftenände-

haben kannrungen die Unternehmensnummer gqändert

-r78-
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Abschnitt 6 Eigentums- und Pachtverhältntsse, Pachtentgelte (Jahrespacht)

Abschnitt 7 Gewinnermittlung, Umsatzbesteuerung

Abschnitt 8 Vermietung von Unterkünften an Ferien- oder Kurgäste

Abschnitt 9 Arbeitskräfte

Statistisches Fachserie M€lh. Grundl. ab 1999

Gepachtcte LF: Gepachtete landwirtschafrlich genutzte FEchen, die vom Betrieb gegen Entgelt zur Nutzung übernommen worden
sind (schriltlicher oder mündlicher Pachtvertrag) und auch von diesem bewirtschaftet werden; hierzu zähll auch gepachtete LF, die
vorübergehend stillgelegt ist. Die Pachmäche umfasst die LF aus Grundstückspachtungen und geschlossenen Hofpachten von Fa-
milienangehörigen (Code 702) und andeten Verpächtern (Code 703).
.Eigene selbstbewirtschaftete LF: Selbstbewirtschaftete landwirtschaftlich genutzte Flächen so weit sie sich im Eigentum des
Betriebsinhabers belinden oder Flächen, die vom Betriebsinhaber als Nutznießer odel Etbpächter bewirtschaftet werden. Nicht dazu
gehören gepachtete oder verpachtete Flächen und unentgeltlich erhaltene oder abgegebene Flächen.
Eigene LF: Die eigene LF setä sich zusammen aus,eigener selbstbewirtschaft€ter LF' (Code 705), ,,eigener verpachteter LF' (Code
706) sowie "eigener unentgeltlich zur Bewirtschafiung abgegebener LF" (Code 707).
Die von anderen Verpächtarn (Code 703) gepachtete LF ist nach Code 709 zu übertragen und vollständig auf die Code 711,715,
723,727 und 731 aufzugliedern in:

. Grundstücks- bzw. Parzellenpacht nach Art ihrer Nutzung (Code 71 1 . 715. 723 und 727'1
- und gepachtete LF innerhalb einer geschlossenen Hofpacht (Code 731).

Zu allen eingetragenen Pachtllächen ist die Höhe der dezeiligen Jahrespacht insgesamt in vollen DM (oder EURO) aruugeben
(nicht je ha); dabei sind der Geldbetrag, der Wert dei Naturalpacht und sonstige Leislungen zusammenzuzählen. Teilbeträge der
Jahrespacht, die nicht für die Flächennutzung, sondern für andere Nutzungsgegenstände oder Rechte (2.8. Gebäude, lnventar,
Milch- und Zuckerrübenkontingente) gezahlt wurden, sind von dem Gesamtbetrag der Jahrespachl in DM - ggrf. nach Schätzungen -
abzuzrehen.
Falls bei gemischten Pachtungen (2.8. Acker- und Dauergrünland) der Pachtpreis nicht getrennt angegeben werden kann, ist die
betreffende LF und der Pachtpreis bei,,sonstige LF'einzutragen (Code727 und 72E).
Zur sonstigen LF zählen auch Baumschumächen und Gewächshausflächen.
Geschlossene Hotpacht: Hi€rzu rechnon Pachtung€n mit Gebäuden. Einzutragen sind jedoch nur die gepachtete'LF und der dafilr

702,703

705

731

708

71',l.,712,715,
716 usw.

Gewinnermittlung für steuerliche Zwecke: Sie liegt vor, wenn eine Einkommensteuererklärung beim Finanzamt abgegeben wird
und auf dieser Einkünlle aus der Land- und Forstwirtschafl angegeben werden.
Umsatzbesteuerung in Form der Regclbcsteuerung: Landwirtschafrliche Betriebe und Forstbotriebe brauchen normalenreise
keine Aufzeichnungen über vereinnahmte oder gezahlte Umsatzsteuer (Mehrwertsteue0 zu machen. Der Betriebsinhaber kann jedoch
gegenüber den St€uerbehörden erklären. dass et entsprechende Aufzeichnungen machen will (Option). ln diesem Fall muss die Dil-
ferenz aus eingenommener und gezahlter Umsatzsteuer an das FinarEamt abgeführt werden bzw. wird sie vom Finanzamt erstattet.

040

012

Eine gewerbliche Vermietung liegt in der Regel vor, wenn mehr al§ vier Zimmer bzw. mehr als sechs Betten an Feriengäsle ver-
mielet werden, oder wenn - auch unterhalb dieser Grenze - außer dem Frühstück noch eine Hauptmahlzeit oder sonstige zugekaulle
Speisen und Getränke angeboten werden. Der erwirtschafiele Gewinn aus der gewerblichen TätigkEit ist dann als Einkommen aus
Gewerbebetrieb zu versteuern. ln diesem Fall ist "nein" anzukreuz€n.

Anzugeben sind all6 mit betrieblichen Arbeilen beschäftiglen Arbeilskräfre (15 Jahre und älter) im Jahreszeitraum Mai 199E bis
April 1999. Dazu gohöten beispielsweise Betriebsinhaber, Ehegatte, Verwandte oder Verschwägert€ des Betriebsinhabers (Kinder,
Eltern) soweit sie im Betrieb beschältigt sind, Landarbeiter, Auszubildende und Saisonarbeitskräfto.
Die Anzahl der Personen ist je Personengruppe nach den 4 Arbeitszeitgruppen ,,vollbeschäftigt", ,,überwiegend bcschäftigrt"
,,teilweise beschäfrigtt" und ,,gering beschäftigt" nachzuweisen. Um die Einordnung in eine Arbeit=eitgruppe zu erleichtarn, ist
zur Orientierung sowohl die Anzahl der Arbeitsstunden als auch die Anzahl der Arbeitstage je Jahr vorgegeben. E Stunden zählen
jeweils als ein Arbeitstag.
Nicht zu berücksichtigen sind Arbeitskräfie eines rechtlich selbständigen, nichtlandwirtschanlichen Gewerbebetriebes, die Arbeits-
kräfre von Lohnunternehmen, Maschinenringen sowie Arbeilskräfte. die nicht mil der ProduHion von land- und forstwirtschaftlichen
sowie wsin- oder gart€nbaulichen Ezeugnissen b€fiasst sind (2.8. Verkäuferinnen in einem Gartenbaubetrieb, Verkaufsfahrer, Be-
triebshandwerker).
Arbeitskräfte in Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen (Familienarbeitskräfte): Hierzu zählen
- der Betriebsinhaber und sein Ehegatte in jedem Fall
- im Betrieb beschäftigte Familienangehörige, Verwandte und Verschwägerte des Betriebsinhabers, soweit sie ununterbrochen
oder zeitweise auf dem Betrieb (Haushalt des Betriebsinhabers) lebten oder ihre Verpflegung überwiegend vom Betrieb erhiel-
len.

Verwandle oder Verschwägerte des Betriebsinhabers. die im Betrieb beschäftigt, jedoch nicht dem Betriebshaushalt angehören, sind
unler Code 765 - 769 anzugeben,
Ständig und nicht ständig Beschäftigte: Dazu gehören Arbeitskräfre (einschließlich Saisonarbeitskräfte) von Betrieben
- der Rechtsform,,Personengcscllschafi ",

- der R€chtsform ,juristische P.rson",
- der Rechtsform ,,Einzelunternehmen", soweit sie nicht zu den Familienarbeitskräften gehören (Code 760 - 764), einschließlich der l

760 -764

im Betrieb Verwandten oder Verschwä die nicht dem

Allgemeine
Hinweise

des

765 - 769

-t79-
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Code Edlterqlg
051 - 053 Der Abschnitt B ist nur von Betrieben der Rechtsfotm "Einzelunternehmen" zu beantworten (lnhaber = Einzelperson oder Ehepaar).

Angaben sind erforderlich, wenn im Jahreszeitraum Mai 1998 bis April 1ti99 Einkommen aus außerbetrieblicher Erwerbstätigkeit
oder sonstigen außerbetrieblichen Einkommensquellen bezogen wurde.
Beschäftigung in anderei Erwerbstätigkeit: Alle auf Erwerb ausgerichtelen Tätigkeiten außerhalb des landwirtschanlichen Be-
triebes, z.B. in einem Gewerbebetrieti des Betriebsinhabers oder anderer Eigentümer (z.B- Gastwirtschaft. Metzgerei. lndust/ie. Han-
del, Handwerk), im öfientlichen Oisnst. in einem fremden Forslbetrieb. als SelbständigEr oder frerberuflich Tätiger usw.
Nachbarschaftshilfe in anderen landwirtschafilichen Betrieben zählt nicht zur anderen Erwerbstätigkeit.
Einkömmen aus sonstigen außerbetrieblichen Einkommensquellen: Einkommen aus außerbetrieblichen Quellen liegt vor. wenn
z. B. Altersrent€ für Landwirte, Arbeilslosengeld/-hilfe. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung bezogen wurde.
Welches Einkommen war höhcr?: Das Jahres-Nettoeinkommen aus außerbetrieblich€r Erwerbstätigkeit und außeöetrieblichen
Einkommensquell€n ist mit dem Jahies-Nettoeinkommen, das der Betriebsinhaber und sein Ehegatte aus diesem landwirtschaftli-
chen Betriob Erwrtschafteten, zu vergleichen. Anzukreuzen ist die Einkommensquelle. aus der das höhere Nettoeinkommen bezo-
gen MJrde.

051

052

053

Statislisches Bund6amt, Fachserie Meth. Grundl. ab 1999
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Vordruck HN
zur lZ 1999

Hilfsblatt
zum Erhebungsteil N/3 der Landwirtschaftszählung 1999

Dieses Hilfsblatt soll dem Betriebsinhaber die Zusammenstellung der Angaben ober die Grundstocks-
und Pazellenpacht lür den Erhebungsteil N/3, zu Abschnifi 8, erleichtern.

Dieses Hilfsblatt verbleibt beim Betriebsinhaber

Von,,anderen Vcrpächtern" (tamilientremdcn) g€pachtcte
Grundstückc bzw, Parzcllen und Jehrespachtentgcltc

Zeir
le

Nr.

Flächen-
kategorie

Kuzbezeichnung
der einzelnen
Pachtungen

0l Acker-
land

,r.ilchl

02

03

04

05

06

07

@ Summe 01 - 07

Frage Nr.
im Erhebungsteil N/3

11 Dauer-
grünland12

13

14

r5

@ Summe 1l - 15

21 Sonstige
LF

(in.cil. g+
füacfl, Paö
151.6. fr, d.
Pßidg.l.
ndgüd

rl.6
Ed.d
D.dgffiflr)

22

23

24

25

@ Summe 21 - 25

Pachtungen zusammen
(Summe der Zerlen Nr.

10+20+30+40)

Frage Nr.
im Erhebungsteil NA!

Frage Nr.
im Erhebungsteil Nß

Frage Nr.
im Erhebungsteil N/3

Frage Nr.

im Erhebungsteil N/3

I tt
I Ilt I I ltttr

I tttrtttr ttrt
I I I

715 716

ttr I ttlttltt Itttr Illtt ll'ltttr ttttr
I I ttttr

727 728

I lt
731 732

I I I tttrr
709 710
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gepachtete
Fläche

dezeitige Jahrcspacht
tor diese Fläche

HeKar Ar volle DM od. EUR
1 2lttr Ilttt tttr

Ittt I tttrlltt ttttlllt lttt
I ttttr

I I

711 712

Summe 4OC!ffiHil
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Statistisches Landesamt
Rheinland-Pfalz
Sachgebiet 332
56128 Bad Ems

Telefon: (02603) 71 114

lntegrierte Erhebung 2OO1
(Bodennutzungshaupterhebung, Viehzählung und

Agrarstru kturerhebun g) s
Bitte geben Sie den Erhebungsbogen nur bei der örtlichen Erhebungsstelle (Stadt-,
Gemeinde-, Verbandsgemeindeverwaltung) oder dem Erhebungsbeauftragten ab.

Dio Richtigkeit der nachfolgenden Angaben wird bestätigt:
Ort, Oatum Unlerschritt

Betriebsnummer Regionalkennzifler

Statsttsch€s Bund6arrt, Fadts€,|€ 3, lbth. Grundl. ab tgso

Meine / Unsere Anschrift hat sich wie lolgt geändert:
Name:

Vornam€:

Straße:

Postleitzahl: Ort:

a
Fr€lwillig6 Angab6:

Rechtsgrundlagen und lnformationen zur statistischen
Auskunftspflicht entnehmen Sie bitte dem lnrormations-

blatt, das Bestandteil dieses Erhebungsbogons ist,

oder

Tochter
Nicht so:

Allgemeine Erläuterungen und Hinweise zum Ausfüllen des Erhebungsbogens
1. Ein wichtiges Ziel der agrarstatistischen Erhebungen ist die Darstellung von Betrieben im Sinne von Wirtschaftseinheiten nach deren

Zahl und Größe. Es ist deshalb unbedingt erforderlich, dass in dem Erhebungsbogen alle zu einem Betrieb gehörenden FIächen und
Viehbestände nachgewiesen werden. Flächen oder Viehbestände, die auf getrennte Rechnung bewirtschaftet werden, gelten als ein
Betrieb im Sinne der Agrarstatisik, wenn diesellin Arbeitskräfte, Gebäude und Maschinen für deren Bewirtschaftung eingesetzt wer-
den. Sie müssen folglich auch in einen einzigen Erhebungsbogen eingetragen werden. Falsch wäre es, wenn für die Fi-ächen oder Vieh-
bestände der einzelnen Eigentümer (Besitzeinheiten) jeweils gesonderte Erhebungsbogen angelegt würden.
Bei der Übergabe eines Betriebes an einen Hofnachfolger (2. B. Kinder, Schwiegerkinder) bilden vom ehemaligen Betriebsinhaber noch
zurückbehaltene Restflächen oder Viehbestände nur dann einen eigenen Betrieb, wenn diese auch von ihm selbst mit eigenen Arbeits-
kräften und Maschinen bewirtschaftet werden. Nur dann müssen diese Flächen in einem eigenen Erhebungsbogen nachgewiesen wer-
den. Ansonsten sind sie vom neuen Betriebsinhaber mit anzugeben.
Du-rch diese Vorgehensweise entstehen den betroffenen Personen keinerlei steuerliche oder sonstige Nachteile (2. B. bei Rente, Alters-
hilfe, weingesetzlichen Regelungen), da die Angaben ausschließlich statistischen Zwecken dienen und der Geheimhaltung unterliegen.

2. Gehen Sie bitte alle Abschnitte nacheinander durch. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf eine geschlechtsspezifische Bezeich-
nung (2. B. Betriebsinhaber/in) vezichtet.

3. Der Erhebungsbogen wird maschinell gelesen. Sie können mithelfen eine reibungslose Erfassung zu gewährleisten, wenn Sie die nach-
folgenden Hinweise beachten.

0 Geben Sie nur den Originalbeleg (keine Kopie oder Telefax) zurück.
O Füllen Sie den Erhebungsbogen nur mit Kugelschreiber aus.
O Die Eintragungen nur in den farbig umrandeten Feldern vornehmen.

Für die Beantwortung der Fragen gibt es folgende Möglichkeiten:
Ankreuzen vorgegebener Antworten (so weit zutreffend)
Eintragen einer zutreffenden Kennziffer oder Anzahl

@ Nehmen Sie Klartexteintragungen (in Worten) nur in Blockschrift vor
G) Sofern keine Eintragungen erforderlich sind, bitte die entsprechenden Felder nicht

durchstreichen oder ausnullen.
Keine Slreichungen vorn€hmen

4. Füt die Beantwort_ung der im Abschnitt 5 mit dem Buchstaben P gekennzeichneten Fragen wird auf Wunsch ein Einzelperson-Erhe-
bungsvordruck (PS) ausgehändigt.

x
1
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Allgemeine Erläuterungen zur Übernahme von Verwaltungsdaten

Flächendaten (Daten aus dem integrierten Kontroll- und Verwaltungssystem - lnVeKoS)
Sie brauchen keine Angaben zum Abschnitt I C zu machen, wenn Sie sich an Agrarfördermaßnahmen beteiligen und einen Flächen-
nachweis erstellen. Sie helfen mit. Aufwand und Kosten für etwaige Rückfragen zu reduzieren, wenn Sie die folgenden Hinweise beach-
ten. Voraussetzung für die Übernahme der Daten ist, dass

O Sie den Flächennachweis ,,Agrar{örderung 2ü)l" erstellt und diesen zusammen mit dem entsprechenden Antrag bei der Kreis-
verwaltung, zu dem in den Antragsunterlagen genannten Abgabetermin (31. März 2001), eingereicht haben.

O Sie im Flächennachweis alle von ihnen bewirtschafteten Flächen angegeben haben, auch wenn Sie nicht ausgleichsberechtigt
sind. wie z. B. Wald. Dauergrünland, Flebfläche sowie Gebäude- und Hofflächen.

O Verwenden Sie bitte nicht den Code 429 (Sonstige Hauptfutterfläche), wenn Luzerne 423, Klee 421 , Kleegras 422 oder Gras 424
angebaut werden.

Auskunftspflichtige, die die Voraussetzungen erfüllen, bitten wrr die Unternehmensnummer, unter der sie bei der Kreisverwaltung
geführt werden. im nachfolgenden Abschnitt 1A einzutragen. Die Unternehmensnummer ist bereits in den Erhebungsbogen einge-
druckt worden, wenn im Jahre 1999 bzw. 2000 Daten übernommen wurden. ln diesem Fall ist die Unternehmensnummer nur zu prü-
fen und gegebenenfalls zu korrigieren. Beachten Sie bitte, dass sich bei Betriebsübergaben oder/und Anschraftenänderungen die
Unternehmensnummer geändert haben kann.

Viehdaten (Daten aus der Rinderdatenbank - HIT)

Eine Datenübernahme der Rinderbestände ist leider noch nicht möglich.
Es ist daher nach wie vor erforderlich die Angaben zur Viehzählung (Abschnitt 3) vollständig zu machen.

Abschnitt I Bodennutzung 2001 (nur Hauptnutzung, keine Zwischenfrüchte)
A. Übernahme von Verwattungsdaten * Nur für die Bodennutzung möglich ! *
Haben Sie
O einen vollständig ausgefüllten Flächennachweis im Rahmen des Antragsverfahrens Agrarförderung 2001

bei ihrer zuständigen Kreisverwaltung abgegeben
und

O darin auch die nicht ausgleichsberechtigten Flächen (wie z. B. Waldflächen, Rebflächen, etc.) angegeben?

ia -"n Beantworten Sie bitte die nachfolgende Frage:

. Hat sich die von lhnen bewidschaftete Fläche seit der letzten Erhebung (Mai 1999 bzw. 2000) geändert (2. B. Zu: oder
Verpachtung) ? nein ia

o

Prüfen und korrigieren Sie die ggf. vorgedruckte
Unternehmensnummer (Kreisverwaltung). Sof ern
keine Unternehmensnummer vorgedruckt ist,
ergänzen Sie diese nachfolgend. Beachten Sie

iedocln, die o.g. Voraussetzungen für die
Dätenübernahme.

(Die Unternehmensnummer ist nur vorgedruckt, wenn bsi der letzten
Erhebung Angaben.aus dem Flachennachweis übernommen wurden.)

B. Flächenveränderungen
Hat sich die von lhnen bewirtschaftete Fläche seit der letzten Erhebung (Mai 1999 bzw. 200o) geändert (2. B. Zu- oder Verpachtung)?

nein + Weiter bei C. auf Seite 3. 4'
ia a Füllen Sie bitte den nachfolgenden Abschnitt aus.

Zugänge
Hektar Ar

Abgänge
Hektar Ar

Name, Vorname

Wer hat die Fläche vorher bewaftschaftet?
Straße, Hausnummer

Wer bewirtschaftet die Fläche jetzt?
Straße, Hausnummer

Statislisch€s Bund$amt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999

Wohnort

Name, Vorname
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Belegarl: 1 B"triebsnummer: Unternehmensnummer:

noch: Abschnitt 1 BOdennUtZUng 2001 (nur Hauptnutzung, keine Zwischenfrüchte)

C. Angaben zur selbstbewirtschafteten Fläche (Bitte nicht in m, eintragen)
lch^Vir bewirtschafte/n keine Flächen. ,i, ti. weiter mit Abschnitt 2 auf Se(te 4. ,.1

Hektar Ar

t-

Winterweizen (ohne Ourum),
einschließlich Dinkel 2O1

Sommerweizen (ohne Ourum) 202

Hartweizen (Durum) 2Oo

Triticale zo4

Roggen zos

Winte.gerste 206

Sommergerste zol

Hafer zo1

Wintermenggetreide 209

Sommermenggetreide z1o

Körnermais 212

Mais corn - cob - Mix zt3
Silomais (einschließtich
Lieschkolbenschrot),Grünmais ?42

Futtereösen zur Körnergewinnung 214

Ackerbohnen zur Körnergewinnung Z1S

Alle anderen Hütsentrüchte (zum eusreiten),O
z. B. Speise€rbsen, -bohnen, Wicken, Lupinen ?16

lrühe Speisekartofleln ?1a

Kartotfetn frt-0"[qt* urd_Sät6 geise- O
kartolteln zum Direktveeehr 219

lndrstde-, 0teraö3ihrngs-), O
Futtsr- und Pf,anzkartof{en 217

Zuckenübsr (ohnesamenbau) 2zo

Runkel- (Futter-f rüben
(ohne Samenbau) ?21

Alle anderen Hackfrüchte, z. B. Fut€r-
möhren. Kohlrüben, Futter- und Markstammkoht 222

Sillä'o 223
landwirtschaftlichen
Kulturen im Freiland

Winterraps zur Körnergewinnung
(einschließlich lndustrioraps) 229

Sommerraps, Winter- und Sommenübsen
zur Körnergewinnung (einschli6ßlich hdustrieraps) 230

Flachs (Leinl
zur Körner- und Fasergewinnung 231

Körnersonnenblumen 239

lndere Ötfrtichte auch ,tir rechnische zwecke,
z. B. Körnerssnf, Sojabohnen 232

Hopfen ßX- und Junghopren) 234

Tabak n5
Rüben und Gräser
zur Samengewinnung 2§
Heit- und Gewärzpflanzen, O
z. B. Schnittlauch, Sellerie, Peiersilie 237

Alle anderen Handelsgewächse, z. B. Hant, (D
Kenaf. Chinaschilf, Topinambu( Buchweizen 2§
Klee, Kleegras, Klee-Luzeme-Gemisch
(einschließlich Kle€brache) 239

Luzeme 2q
Grasanbau aut dem Ackedand zum Ab-
trghen und Abw€i(bn ßern Oaueqrünland) 241

Alte anderen Futterpfanzen, auctr alsGe. O
rronge zur Grünlulter-, Silage. oder Heugewinnung243

Dauer- und Roiationsbrache im Rahmen lll
uon Flächengtilllogungen (ohm tubar nach. v
w*hsofttsr Roh§otle), Sonrligo Eracho, Wildäf,fiü 244
Ackerland insgesamt
(Summe Code 201 - 2,14)

NuE- und HEusgärten
(ohne Emerbsgartenbau)

Obstanlagen (ohn€ Edbeeren)

Baumschulen (ohne torstl. Pflanzgfion
tür Eig@nb€dart und Weihnachtsbaumkultur8n)

Dauerviesen

Dauergrünland
Mähweiden

Welden

Hutungen
Bestockto Rebfläche lenshr. Rebbrach€
zur lMederbestockung, Rabshulen und
Untorlagen$hningärten)

WeihnachBbaumkulturen außeäalb des
waldes, Koöweiden- und Pappelanlagen 257

Landwirtschaftlich genutzte Fläche
(Summe C,ode 245 - 254 258

Wald- bzw. Forsülächen (einschließlich O
lorsllidle Pflanzgärten tür den Eigenbedarf) 262

Sonstige Flächen, z. B. Nicht mehr genutzte O
Flächen. Öd- und Unland, Hol- und Gebäudefläche 264

Betriebsfläche
(Summe Code 258 - 264) 265

Hektar Ar

245

o2ß

o
247

o
2ß

219

250

251

255

o
2fi

Edboercn
im Wechsel- ir
il5'"};i,"_ Gemüse, Ilmno zz4
(ohne Haus_ Erdbeercn
gartm, otrne oder Blumen un1",Samenanbau) Glas Z?S

Blumen, Q im Freiland
Zierpflanzen, (einschließlichschnittrosen) 226
Stauden, unterGlas(Gewächshäuse(
Jungpllanzen Folienzelle, Frühbeete) 22?

Garl€nbausämargien, Vermehrungsanbau yon
Blumenzwiebaln und -knollen, auch unter Gtas 228

FaäGarle i,l€ü. Grund. ab 1

Q Edäuterungen siehe Informationsblatt.

-lts-

Bitte weiter auf Seite 4. .l J



I Abschnitt 2 Eigentums- und Pachtverhältnisse, Pachtentgelte (Jahrespacht)

Bewirtschaften Sie tanO*irtschaftlich genutzte Flächen (LF)? ia Wenn ,,ja", füllen Sie bitte diesen Abschnitt ausl
(Angaben zur LF bei code 258 im Abschnitt 1c aul seite 3 ist vorhanden) n"in wenn ,,nein,,, bitte weiter bei Abschnitt 3.

A. Eigentums- und Pachtverhältnisse an der
landwiilschaftlich genutzten Fläche

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) des Betriebes
(Bitte aus dem Abschnitt lC, Seite 3 (Code 2581 übernehmen) 7o1

sepachtete LF Iiä 

"!iJl;§!äX'ji 

ä:: äff:3:,Xff#,.To'"n O - ,0,
(Grundstücks- und

abzüglich Hofpacht) 
von anderen verpächtern (O - ,oa

unentgeltlich zur Bewirtschaftung erhaltene LF - 704

Eigene selbstbewirtschaftete LF o = 705

verpachtete LF + 706
zuzüglich

unentgeltlich zur Bewirtschaftung abgegebene LF + 707

Eigone LF o = 708

Bitte geben Sie die im nachstehenden Abschnitt B ve;wendete Währung an.
Es dat{ nur eine Währung verwendet werden.

Hektar Ar

Bitte übertragen
nach Code 709

OM oder EUR

Darunter Flächen, die innerhalb der letzten
zwea Jahre erstmals gepachtet wurden
und Flächen mit Pachtpreisänderungen

gepachteteFläche derzeitigeJahrespacht
für diese Fläche

Hektar Ar volle DM / EUR

Statistisches Bundesamt, Fachsorie 3, M€th. Grundl. ab l9Sg

B. Pachtflächen und Pachtentgelte
(Jahrespacht) für die landwirt-
schaftlich genutzten Flächen

Ohna Pechtungen von
Familicnengehörig€n

Von,anderen Verpächtern"
gopachtete LF 709

Ack€rland O
(ohneUnterglasrlächen) 711

Grund-
stücks- und
Parzellen-
pacht
(Elnzel-
grund-
stücke)

Obstanlagen und sonst LF
(einschl. gmi$hter Pachtung€n, tür
die Pachtentgelte nicht get@nt an-
gegebtr werden kößn6n, z. B. von
Acker- und Dauergrünland) 727

Gepachtete LF innerhalb einer
geschlossenen Hofpacht @zsr

Dauergrünland Orrs

Rebfläche 723

derzeitige Jahrespacht
für diese Fläche

volle DM / EUR

gepachtete Fläche

Hektar Ar

714

718

726

730

713

717

725

729

710

712

716

724

728

732

-186-



t- Belegart: 2

Abschnitt 3

Betriebsnummer: Unternehmensnuntmer:

Viehzählung zum 3. Mai 2001

Halten Sie Pferde, Rinder, Schafe, Schweine oder Geflügel? ia

nein

Wenn ,,ja", füllen Sie bitte diesen Abschnitt aus!

Wenn ,,nein", bitte weiter bei Abschnitt 4.

Ferkel

Jungschweine
unter 50 kg Lebendgewicht

50 bis unter 80 kg
Mast- Lebendgewicht
schw€lne go bis unter 110 kg(ernscnl Lebendoewicht
ausgemerzle
Zuchtliere) 110 kg und mehr

Lebendgewicht

Eber zur Zucht

zum 1. Mal
trächtige Jungsauen

andere trächtige
zucht- sauen

sauen noch nicht trächtige
Jungsauen

andere nicht
trächtige Sauen

Schweine insgesamt
(Summe Codo 125 - 134)

Legehennen
1/2 Jahr und äller

Junghennen unler 1/2 Jahr
(einschl. Küken)

Schlacht- und Masthähne und
-hühner sowie sonstige Hähne
(einschl. Küken)

Hühner insgesamt
(Summo Code 136 - 138)

Gänse insgesamt

Enten insgesamt

Truthühner insgesamt

Sonstiges Gefl ügel insgesamt
(Summe Code 140 - 1421

o

.i Bitte weiter auf Seite 6. <,

Wenn Sie nicht einverstanden sind. streichen Sie bitte die
< Einwilligungserklärung und behalten Sie den Durchschlag

(Seiten 7 und 8) ein.
DatLrm / Unlerschrilt

Ponys und Kleinpferde
(unter 148 cm Stockmaß) 101

o!
o
o.

unter 1 Jahr alt 1o2

Andere
Pferde

1 bis unter
3 Jahre alt 1oit

3 bis unter
14 Jahrö alt 1(N

14 Jahre und älter 105

Pferde insgesamt
(Summe Code 101 - 105)

Kälber unter 6 Monate
(oder unter 220 kg Lebendgewicht)

Jungdnder
(Jungvieh) männlich
6 Monate bis
unter 1 Jahr alt weiblich

Rinder
1 bis unter
2 Jahre alt

männlich

weibliche Nutz-
und Zuchttiere

Bullen und
Ochsen

Schlachtfärsen

1?5

126

127

124

129

r«)

131

132

13:)

't34

135

136

137

138

139

t40

141

142

14{t

o
.Eo]Eoo
o

ocE
E

o

Eo
13
o0
oo
.9
0co

al,

106

107

r08

1G)

110

1t1

o
112

113

114

o
115

116

o
117

118

119

120

121

122

123

124

o!E
iE

o
o3t,o

o

Rinder
2 Jahre
und älter

Schafe
1 Jahr und
älter

weiblich
zum Schlachten

Nulz- und
Zuchtfärsen

Milchkühe

Ammen- und
Mutterkühe

Schlacht- und
Mastkühe

weibliche Schafe
zur Zucht (einschl.
Jährlinge)

Schalböcke
(zur Zucht)

Rinder insgesamt
(Summe Code 107 - 118)

Schafe unter 1 Jahr alt
(einschließlich Lämmer)

Erläuterungen siehe lnformationsblatt.

Hammel

Schafe insgesamt
(Summe Code 12O - 1231

E inwillig u ng serk!ä ru n g
lch bin damit einyerslanden, dass meine Angaben über Pterde, Flinder, Schafe (1 Jahr und älte4,
Schweine, Hühne( Gänse, Enten und Trulhühner für Zwecke der Tierseuchenkasse (u. a. Berechnung
der Beilräge zu. Tierseuchenkasse; vgl. § t 2 Abs. 4 Satz 5 Landeslierseuchengesetz) veruendet werden.
Von der Erläulerung auf Seits I habe ich Kenntnis genommen. Mir isl bekannt, dass mir aus der
Verweigerung der Einwilligung keine Nachteile entstehen. lch bin aber verpflichtet. im Falle der
Vemeigerung drc eruähnten Angäben bis zum 31.05.2001 der Gemeindevemaltung zu melden.

Sraßüscfi€§ Bund63aml, Facfuerb 3, M€ü. Grundl. ab 1999

- 187-



t-I Abschnitt 4 Wirtschäftsdünger tierischer Herkunft

A. Übernahme von Gülle (Flüssigmist) O
lst Gülle aus anderen Eetrieben im Jahreszeitraum Mai 200O bis April 2OOl übernommen
und auf selbstbewirtschafteten Flächen dieses Betriebes aufgebracht worden?

B. Gütle (Flüssigmist) @

lst in diesem Betrieb im Jahreszeitraum Mai äXlO bis April 2001 betriebseigene Gülle angefallen?

lst betriebseigene Gülle auf selbstbewirtschafteten Flächen dieses Betriebes
aufgebracht worden?

733 ia 1 nein 2

734 ja 1 nein 2

735 ia I nein 2

Wenn Code 734
mit "la"
beantwortet:

lst betriebseigene Gülle auf Flächen anderer Betriebe aulgebracht worden?

Wie groß ist die Lagorkapazität des Betriebes lür Gülle?
(einschließlich gemieteter/gepachteter oder gemeinschaftlicher Lagerkapazitäten)

Für wie viele Monate der Stallhaltungsperiode ist die Lagerkapazität für Gülle ohne
zwischenzeitliches Aufbringen ausreichend?

736 ia

O 737 m3

739 ja

O 74o m2

O 741 m3

1 nein 2

1 n€in 2

738 volle Monate

C. Festmist und Jauche @

Sind in diesem Betrieb im Jahreszeitraum Mai äXD bis April 2(Xrl Festmist und Jauche angefallen?

Wenn Code 739 Wie groß ist die Lagerkapazität
mit ,ia" des Betriebos ftit:
b€antwortet: (einschl.gomieteter/gepachteteroder

gemeinschaft licher Lagerkapazitäten)

@ Erläuterungen,siehe lnformationsblatt.

Festmist?
(ohne Tiefstall)

Jauche?

Größe der befestigten
Dungplatte

Größe der
Jauchegrube

o Bitte weiter auf Seite 9. o

Stelisliscfie3 Bund6amt, Fachs€.le 3, Melh. Grundl. ab 19gg

-ltt-



Tierseuchenkasse
Rheinlanä-Ptatz

Kaiser-Ffl edrich-Straße 1

55021 Mainz
Telefon: (061 31) 16-0

Bei Durchwahl: 16 44 1 7 I 16 44 20

ERHEBUNG
der beitragspflichtigen Tierarten zur Berechnung der

Tierseuchenkassänbeiträge

A«
Rechtsgrundlagen und Erläuterungen

siehe Rückseite

Pferde insgesamt
(Summe Code 101 - 105)

Rinder insgesamt
(Summe Code 107 - 1 18)

106

insgesamt
(Summe Code 125 - 134) r35

Hühner insgesamt
(Summe Code 136 - 138)

Gänse insgesamt

Enten insgesamt

Truthühner insgesamt

139

140

141

142
1t9

Schale
1 Jahr und
älter

weibliche Schafe
zur Zucht (einschl.
Jährlinge) 121

122

Hammel 123

Ei nwilli gungserklärung
lch bin damit einveretanden, daSS meine Angaben riber Plerde, Flinder. Schafe (1 Jahr und älter),
Schweine. Hirhner, Gänse, Enlen und Truthühner für Zweke der Tierseuchenkasse (u. a. Berechnung
der Beiträge zLrr Tierseuchenkasse: vgl. § 1 2 Abs. 4 Satz 5 Landestierseuchengesetz) verwendet we(den.
Von der Erläuterung auf Seite 8 habe ich Kenntnis genommen. Mir rst bekannt. dass mir aus der
Verweigerung der Ernwilligung keine Nachteile enlstehen. lch bin aber verpllichtel, im Falle der
Verweigerung clle erwähnlcn Angaben bis zurn 31.05.2001 der Gerneindeverwaltgng zu melden.

Statistischea Bundesamt, Facfiserie 3, Msth. Grundl. ab 19gO

Wenn Sre nicht etnverstanden sind. streichen Sie brtte die
< Einwilligungserklärung und behalten Sie den Durchschlag

(Seiten 7 und 8) ein
[)alr,m Uill'rsdvill

Schafböcke
(zur Zucht)

-r89-
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t-
Durchschtag für die Erhebung der beitragspflichtigen Tierarten zur Berechnung der Tierseuchenkassen-
beiträge

Der Abschnitt 3 des Erhebungsbogens ist mit einem Durchschlag versehen, der dem Viehhalter die Möglichkeit gibt, ohne Au{wand seiner
Verpflichtung nachzukommen, innerhalb der von der Tierseuchenkasse bestimmten Frist, Angaben Über die Haltung von Pferden, Rindern,
Schafen, Schweinen, Hühnern, Gänsen, Enten und Truthühnern zu machen. Selbstverständlich beruht die Nutzung der Möglichkeit über
diesen Durchschlag Angaben für Zwecke der Tierseuchenkasse zu machen auf freiwilliger Basis, da die Viehzählungsdaten grundsätzlich
der Geheimhaltung unlerliegen. Sofern Sie mit einer Weiterleitung der Daten nichl einverstanden sind, streichen Sie bitte auf Seite 5 unten
die Einwilligungserklärung und behalten Sie den Durchschlag ein.

Rechtsgrundlagen und Erläuterungen für den Tierbesitzer

Gemäß § 66 des Tierseuchengesetzes (tierSG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.12.1995 (BGBI. I S. 2038), geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vo.r|22.'12.1997 (BGBI. 1S.3224), wird fürTierverlusle eine Entschädigung in Geld geleistet u. a.

1. lür Tiere, die auf behördliche Anordnung gelötet worden oder nach Anordnung der Tötung verendet sind,

2. für Tiere, bei denen eine anzeigepllichtige Seuche nach dem Tod festgestellt worden ist, sofern die Voraussetzungen gegeben waren,
unter denen die Tiere auf behördliche Anordnung hätten gelötet werden müssen.

Die Entschädigung wird bei den Tierarten, für die Beiträge erhoben werden. zur Hälfte aus Mitteln des Landes und zur Hältte aus den Mit-
teln der Tierseuchenkasse Rheinland-Pfalz aufgebracht (§ 71 Abs. 1 Satz 2 und 3 TierSG).

ln Rheinland-Pfalz werden aufgrund § 12 Abs. I des Landestierseuchengesetzes - LTierSG - vom 24.06. 1986 (GVBI. S. 174), zuletzt geän-
dert durch Artikel 215 des Gesetzes vom 12.10.1999 (GVBI. S.325), derzeit Beilräge erhoben lür Pferde, Rinder, Schafe und Schweine.
Von der Erhebung von Beiträgen für andere Tierarten wird derzeit abgesehen.

Der Berechnung des Tierseuchenkassenbeitrages ist die Zahl der Tiere zugrunde zu legen, die der Tierbesitzer an dem von der Tierseu-
chenkasse bestimmten Stichtag besitzt (§ 12 Abs. 3 Satz 1 LTierSG).

Der Tierbesitzer ist verpflichtet, innerhalb der von der Tierseuchenkasse bestimmten Frist Angaben zur Berechnung des Tierseuchenkas-
senbeitrages zu machen (§ 12 Abs. 4 Satz 1 LTierSG).

Mit den umseitig zu machenden Angaben kommt der Tierbesitzer dieser Verpflichtung nach. Seine Angaben dienen der Berechnung des
Tierseuchenkassenbeitrages; sie können darüber hinaus den lür den Vollzug des Tierseuchenrechts zuständigen BehÖrden zugänglich
gemacht werden, so weit dies zur Durchführung von Maßnahmen erforderlich ist, zu denen die Tierseuchenkasse Leistungen erbringt (§ 12
Abs.4Satz5LTierSG).

Hinweise tür den Fall, dass der Tierbesitzer sich mit der Verwendung der im Rahmen der amtlichen Viehzählung gemachten Anga-
ben zu Zwecken der Tierseuchenkasse nicht einverstanden erklärt:

Tierbesitzer, die die umseitige Einverständniserklärung nicht abgeben, sind gemäß § 12 Abs. 4 Satz 1 LTierSG verpflichtet, ihre beitrags-
pflichtigen Tiere bis 31. Mai des laufenden Jahres der zuständigen Gemeindeverwaltung zu melden. Kommt der Tierbesitzer seiner Ver-
pflichtung nicht nach, hat dies für ihn u. U. einschneidende wirtschaftliche Folgen, die bei einem größeren Seuchenfall zur Existenzgelähr-
dung führen können, weil nach § 69 Abs. 3 TierSG der Anspruch au{ Entschädigung entfällt, wenn der Tierbesitzer schuldhaft

1. einen Tierbestand nichl angibt oder eine zu geringe Tierzahl angibt oder
2. seine Beitragspflicht nicht erfüllt.

Zu den Leistungen der Tierseuchenkasse, die im Falle einer schuldhaften Nichterfüllung der Melde- oder Beitragspflicht entfallen, zählen
z. Zl. außer dei Entschädigungen nach dem Tierseuchengesetz u. a. die Übernahme der Tierkörperbeseitigungsgebühren und von Kosten
im Rahmen der Leukose- und Brucellosebekämpfung.

Stratlstisch€s Bundosaml, Fachseri€ 3, Meth. Grundl. ab 19gg
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Abschnitt 5

Betriebsnuntmer: Unternehmensnummer:

Betriebsinhaber, Ehegatten und deren mit betrieblichen Arbeiten
beschäftigten Familienangehörigen im April 2001
(Betriebe der Rechtsform Einzelunternehmen!

Führen Sie lhren Betrieb in der Rechtsform Einzelunternehmen (lnhaber = Einzelperson oder Ehepaar) ?

ja Wenn ,,ia", geben Sie bitte in diesem Abschnitt den Betriebsinhaber, Ehegatten uhd im Betrieb beschäftigte Familienan-
gehörige an, soweit sie dem Betriebshaushalt angehören. Bei mehr als I Beschättigten verwenden Sie bitte
ein Zweitexemplar. Dieses ist bei ihrer zuständigen Erhebungsstelle bzw. dem Erhebungsbeauftragten erhältlich.

nein Wenn ,nein", bitte weiter bei Abschnitt 6.

Laufende Nummer der Person
Tragen Sie bitte ab Spalte 3 für alle b€schäftlgten
familienangehörigen Haushaltsmitglieder das
Verwandschatts- oder Schwägerschattsverhältnis zum
Betriebsinhaber und die Kennziffer für das
Verwandtschattsverhältnis ein (2. B. Sohn, +
Schwiegemutterl
Bitte folgende Kennziflern lür das O
Verwandschatlsverhältnis verwenden
Kinde, (auch Stiel-, Schwieger-. Eltern, Schwiegereltern...,.. = 5
Pflege-, Adoptivkinder)............= 3 Große||ern.......................... = 6Enke|..................... 4 Sonstige............................. =7

801

001 002 003 004 005 006 007 008

o

Betriebs-
inhaber

Ehe-
gatte

1 2

Geschlecht

Geburlstag

Geburtslahr (lrur
Endzitlern eintragen)

Wer ist Betriebsleiter?

männlich

weiblich

von Januar bis April

von Mai bis Dezember

z. B. 1960 =

802

803

60 oo4

806

2

2

2

2

4

2

2

3

2

2

3

2

2 2

? 2

2

2. April bis Betriebsin-
29. April habers tätig

2(nl
außerhalb
Betriebes
erwerbstätig

für diesen O
Betrieb (ohne
Haushalt) tätig

,tir den O
Haushalt des

o
des

Anzahl der Arbeitswochen
(Vier Wochen oder wenigeo 8O7

Arbeitsstunden
ie Wocho (Ourchschnilt)

Anzahl der Arbeitswochen
(Vis Wochsn oder wenigeo 809

Arbeitsstunden
je WGhe (Durchschnitl) 810

Anzahl der Aöeitswochen
Mer Woch€n oder weniger) 811

Arbeitsstunden
iB Woche (Durchschnitl)

808

2

3

ln den 4
Wochen

vom

P ,l Einkommon aus andererv Er*,obstat6reit

Aus welchen euellen,wurde Altersenle rür Landwirle
im Jahreszeitraum Mai ZnO Landabgaberef,te, Pto-- 

li;;;i ää*-- duktionsautsaberente u. A.

_.,s"'üi'i"oru'"" ^ ßäl,ijrililit ffi,il"
Einkommen bezogen? u. A. 

-

Einkommen aus Verpach-
tung, Vemietung, Kapital-
vermögen u. A.

2

33

al2

814

815

816

817

2

4

2 2 2

3

2

3

2

3

4

2

4 4 4 4 4

818

o
821 2

Bei außerbetrieblichem Einkommen (einschließlich Kindergeld) von Betriebsinhaber und/oder Ehegatte

Welches Jahres-Nettoeinkommen von Betriebs- das aus außeöetrloblichen Quellen
inhaber und/oder Ehegatte zusammen war
schätzungsweise höher? das aus diesem landwlrtschafllichen Betrieb
Hinweis: Oiose Angabe dient nril zur Unleßcheidung von Haupt- und Neben€rwErösbetrleb€n.

StalFüach€o Eund€samt, Faafilorb 3, f/bü. Grurdl. ab 1000

(t Erläuterungen siehe lnformationsblatt.

-l9l-

Bitte weiter auf Seite 10. .:..



llbschnitt 6 Ständig und nicht ständig im Betrieb Beschäftigte
.: Betriebe der Rechtsformen,,Personengemeinschaften, -gesellschaften" (BGB-Gesellschaft, OHG, GmbH u. Co. KG u.a. und,,juristische Per-

sonen" weisen hier bitte alle im Betrieb beschäftigten Arbeitskräfle nach.
,: Eetriebe der Rechtsform Einzelunternehmen weisen bitte nur die Arbeitskräfte. die nicht dem Betriebshaushalt angehören. nach.
Bei mehr als 8 Personen verwenden Sre bitte den Ergänzungsvordruck E. Dieser liegt ber, bzw. ist bei ihrer zuständigen Erhebungsslelle oder dem
Erhebungsbeauftragten erhältlich.

A. Ständig im Betrieb Beschäftigte im April 2001
Eine Arbeitskraft gilt als ständig im Betrieb beschäftigt, wenn sie in einem unbelristeten oder auf mindestens drei Monate abgeschlossenen
Arbertsverhältnis zum Betrieb steht.

LaufendeNummerderPerson 001 OO2 003 004 005 006 007 008
Tragen Sie bitte alle ständig Beschättigten mit der
Bezeichnung ihrer ausgeübten Tätigkeit ein.

(2. B. Gesellschafter. Verwalter, Schlepper-
fahre( Gärtner. Auszubildender, Praktikant)

Geschlecht

o

901

902

6o eo3

905

@ Anzatrt der Arbeitswochen
lm Zeitraum vom 2. April bis (maximat vier Wochen) 906
29. April 2m1 für diesen
Betrieb (ohne Haushalt) tätig Arbeitsstunden

ie Woche (Durchschnitt) 907

+

Geburtstag

Geburtsjahr (nur
Endziffern eintragen)

männlich

weiblich

von Januar bis April

von Mai bis Dezember

z. B. 1960 =

2

?

2

2

? 2

2

?

6

2

2

2

2

6

2

2

Männer

Frauen

2

2

Zahl der
Beschäftigten

Arbeitsleistung in vollen
Arbertstagen ''

Zahl der
Beschäftigten

Arbeitsleistung in vollen
Arbeitstagen "

2

Wer ist Betriebsleiter?

Auszubildender
(einschließlich Praktikant)

@ nroeiter
Stelluno innerhalb

desländwirt_ Angestellter
schaftlichen
Betriebes Beamter

Gesellschafter

Sonstige, ohne Arbeitsvertrag
Tätige (ohne Gesellschafter)

3

4

5

6

2

3

4

5

2

J

4

5

6

1

2

3

4

5

6

2 2

3

4

5

2

3

4

5

6

911
3

4

5

6

3

4

5

918

919

921

922

912

B. Nicht ständig im Betrieb Beschäftigte im Jahreszeitraum Mai 2üD bis April 2001
Eine Arbeitskraft gilt als nicht ständig im Betrieb beschäftigt, wenn sie in einem auf weniger als drei Monate befristeten Arbeitsverhältnis
zum Betrieb steht.

o
Wie viel nicht ständig im Betrieb beschäftigte Personen
(Saisonarbeitskräfte) waren für diesen Betneb im Jahreszeitraum
Mai 20ü) bis April 2001 tätig?
fiätigkeiten im Haushalt sind nicht zu berücksichtigen)

:'Bei stundenweise geleisteten Arbeitszeiten gelten I Stunden als'l Arbeitstag.

@ Erläuterungen siehe Informationsblatt.
Vergessen Sie bitte nicht, den Eogen aut Seite 1 oben zu unterschreiben.

924

Statistischos Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999

-t92-
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Statistisches Landesamt
Rheinland . Pfalz

Sachgebiet 332
56128 Bad Ems

Teleton: (02603) 71 1 1 4

Name und Anschrifl des Auskunfispflichtigen

Familienname Vorname

Stralle, Haus-Nr,

Postleitzahl, Ort

Bitte vom Erhebungsvordruck S übertragen
Betriebsnummer

zur lntegrierten Erhebung 2001

Rechtsgrundlagen, Auskunnspflicht, Hilfsmerkmale und statistische
Geheimhaltung sind dem lnformationsblatt zu entnehmen, das
B6tandteil des Erhebungsvordrucks S ist.

Vordruck

PS

Einzelperson - Erhebungsvordruck
zum Vordruck S, Abschnitt 5 der lntegrierten Erhebung 2001

Quellen des außerbetrieblichen Einkommens

Bille die laulende Nr. der Person

aus dem Abschnilt 5 Uborlragen

- Füt Ehcgatte des Betriebsinhaberc und im Betrieb beschälligte sonstige Familienangehörigc -

Stalislisches Bund€saml, Fachsede 3, Moth. Grundl. ab 1999

Aus welchen Quellen wurde
im Jahreszeilraum Maa 2000
bis Apdl 2001 ein außerbetrieb.
liches Einkorunen bezogen?

Einkommen aus andere. Enrverbstätigkeit 814 !r
Alterslente für Landwirle, Landabgaberente,
ProduKionsaufgaberente u.A. 8t5 Iz
Rente, Pension,Arbeitslosengeld/-hilfe, Sozialhilfeu.A. 816 !s
Einkommen aus Verpachtung,

u.A.
Vermielung,

Kapitalvermögen 817 !r

-194-



Statistisches Landesamt
Rheinland-Pfalz
Sachgebiet 332
56128 Bad Ems

Telefon: (0 26 03) 71 1 14

lntegrierte Erhebung 2OO1 N(Bodennutzungshaupterhebung und Viehzählung)

Bitte geben Sie den Erhebungsbogen nur bei der örtlichen Erhebungsstelle (Stadt-,
Gemeinde-, Verbandsgemeindevemvaltung) oder dem Erhebungsbeauftragten ab.

Meine / Unsere Anschritt hat sich wie tolgt geändert:
Name:

Vorname:

Straße:

Postleitzahl:

Ort, Datum

Belriebsnummer

Dio Rlchtigkelt der nachlolgenden Angaben wird bestiltlgt:
Unterschrift

Regionalkennzifter

Prüfen und korrigieren Sie die ggf. vorgedruckte
Unternehmensnummer (Kreisvenrvaltung). Sofern
keine Unternehm€nsnummer vorgedruckt ist, ergänzen
Sie diese nachfolgend. Beachten Sie
jedoch,dieo'g'VoraussetzungenfürdieDatenübernahme.>

Bitte weiter bei Abschnitt 2 auf Seite 3. ö

on:

a
F ehflilllge Angab€:

Rechtsgrundlagen und lntormationen zur statistischen
Auskunltspflicht entnehmen Sie bitte dem tnformations-

blatt, das Bestandteil daeses Ertrebungsbogens lst

Abschnitt 1 Bodennutzung z(X)l (nur Hauptnutzung, keine Zwischenfnichte)
A. Übernahme von Venvattungsdaten * Nur für die Bodennutzung möglich ! *
Haben Sie
O einen vollständig ausgefüllten Flächennachweis im Rahmen des Antragsverfahrens Agrarförderung 2001

bei ihrer zuständigen Kreisverwaltung abgegeben
und

O darin auch die nicht ausgleichsberechtigten Flächen (wie z. B. Waldflächen, Rebflächen, etc.) angegeben?
nein O Weiter bei B. O

ia e Beantworten Sie bitte die nachfolgende'Frage:

o

(Oie Unternehmensnummer ist nur vorgedruckt, w6nn bei der letzten
Erhebung Angab€n aus d6m Flächennächweb üb€rnommen wurden.)

0107

. Hat sich die von lhnen bewirtschaftete Fläche seit der letäen Erhebung (Mai 1999 bzw. 20ff)) geändert (2. B. Zu- oder
Verpachtung) ? nein ia ,

o
B. F!ächenveränderungen
Hat sich die von lhnen bewirtschaftete Fläche seit der letzten Erhebung (Mai r999 bzw 2ü)0) geändert (2. B. Zu- oder Verpachtung)?

nein ö Weiter bei C. auf Seite 2. 0
ja @ Füllen Sie bitte den nachfolgenden Abschnitt aus.

Zugänge Wer hat die Fläche vorher bewirtschaftetil
Straße, HausnummerHektar Ar Name, Vorname Wohnort

Abgänge
Hektar Ar

Staüstbchos Bund6arrL Fa[fiserb 3, lrleth. Grundl. ab i99O

Wer bewlrtschaftet die Fläche jetä?
Straße, HausnummerName, Vorname

-195-
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fo
Erläuterungen zum Abschnitt 'l C Bodennutzung

noch: Abschnitt 1 BOdennUtzung 2001 (nur Hauptnutzung, keine Zwischenfrüchte)

C. Angaben zur setbstbewirtschafteten Fläche (Bitte nicht in m" eintragen)
lch/Wir bewirtschafte/n keine Flächen. .1, ri Weiter mit Abschnitt 2 auf Seite 3. '-i

Ackerland insgesamt
(einschl. Oauer- und Rolationsbracha im Rahmen von Flächenstilllegungen)

tttitz- unO Hausgärten
(ohne Erusbsgartenbau)

Obstanlagen
(ohne Erdbeoren)

Baumschulen
(ohne torstl. Pflanzgärlen tür Eigenbedarf und Weihnachtsbaumkulturen)

Dauerwiesen

Dauergrünland Mähweiden

Weiden

o
245

o
246

o
247

o
?48

249

250

251

255

o
256

Hutungen

Bestockte Rebfläche
(einschl- Rebbrache zur Wiederbrstockung, Rebschulen und Unterlagenschnittgärten)

Weihnachtsbaumkulturen außerhatb des Waldes.
Koöweiden- und Pappelanlagen
Landüirtschaftlich genutzte Fläche
(Summe Code 245 - 254

Wald- bzw. Forstllächen
(einschließlich foElliche Pllanzgärten tür den Eigenbedao

Sonstige Flächen
z. B. Nicht mehr genulzte Flächen, Od- und Unland. Hof- und Gebäudetlächen

Betriebsfläche
(Summe Code 258 - 26zl)

Hektar Ar

257

258

265

Staüstbchos Bund6amt, Fachrerle 3, [,ldr. Grundl. ab t990

o
262

o
264

Code Erläuterung
245

246

247

248

256

262

264

Ackerlantl: Zum Anbau auf dem Ackerlarrd gehört auch der erwerbsmäßige Anbau von Gemüse, Erdbeeren, Blumen und
Zterpllanzen unabhängig daüon ob es sich um Freiland- oder Unterglasflächen handelt. Anbauflächen der vorgenannten
Kulturen, die nur für den Eigenbedarf bestimmt sind, tragen Sie bitte bei Haus- und Nutzgärten (Code 246) ein.
Nutz- und Hausgärten: Flächen auf denen Gartengewächse (Gemüse und Obst) für den eigenen Bedarf angebaut wer-
den. Der Feldgemüseanbau und der Er[,erbsgartenbau sind unter Code 245 anzugeben. Parkanlagen, Rasenflächen und
Ziergärten sind unter Code 264 nachzuweisen.
Obstanlagen: Anlagen von Obstbäumen im Ertrag oder nicht im Ertrag und Beerensträuchern - auch mit Unterkulturen -,
bei denen die Hauptnutzung in der Obsteeeugung liegt. Nicht zu den Obstanlagen zählen Erdbeeren sowie die Obstbäu-
me und -sträucher rn Nutz- und Hausgärten.'
Baumschr,rlen: Hierzu gehören die Flächen der Bestände an Obstgehölzen, -unterlagen, Zer- und Rosengehölzen sowie
Forstpflanzen. Nicht zu den Baumschulflächen zählen Weihnachtsbaumkulturen und Schnittrosen.
Bestockte Rebfläche: Hiezu zählen auch die Flächen, die aulgrund von Wiederbepflanzungsrechten zur Wiederbe-
stockung vorgesehen sind, soweit sie detzeit nicht andenveitig genutzt werden.
Wald: Dazu gehören sowohl regelmäßig bewirtschaftete Waldungen - Wirtschaftswald (2. B. als Hoch-, Nieder- oder Plen-
terwald) - als auch Nichtwirtschaftswald mit geringer nachhaltiger Nutzung (2. B. Krüppelwald, Waldwiesen). Auffor-
stungsflächen im Rahmen mehrjähriger Flächenstilllegungen sind ebenfalls hier anzugeben.
Sonstige Flächen: Hier sind nicht mehr genutzte Flächen, Öd- und Unland, Hol- und Gebäuderlächen, aber auch
Gewässer-'und unkultivierte Moorflächen anzugeben.

- 196-
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Bekxlarl: 2

Abschnitt 2

Betriq-bsrrrrnrmer:

Andere
Pferde

'I bis unter
3 Jahre alt

3 bis unter
14 Jahre alt r04

14 Jahre und ätter 105

Plerde insgesamt
(Summe Code 101 - 105) 106

Kälber unter 6 Monate
,(oder unter 220 kg Lebendgewrcht)

Jungrinder
(Jungvieh) männltch
6 tl4onate bis
unter 'l Jahr alt

werblich

Rinder
I bis unter
2 Jahre alt

männlich

weibliche Nutz-
und Zuchtliere

Bullen und
Ochsen

lJ n lernehtnF,.tl:rn r lm rler

Viehzählung zum 3. Mai 2001

Eber zur Zucht

Zucht-
sauen

zum 1. Mal
trächtigeJungsauen r3i

Halten Sie Pferde, Rinder, Schafe, Schweine oder GeflügeP Wenn ,,ja", füllen Sie bitte diesen Abschnitt aus!ja

nein

Ponys und Kleinpferde
(unter 148 cm Stockmaß) 101 Ferkel

Jungschweine
unter 50 kg Lebendgewicht

50 bis unter 80 kg
Mast- Lebendgewicht
sciweine go bis unter 'l 10 kgtetnscnt-' Leoenooewrcnt
ausgemerzte
Zuchttiere) 110 kg und mehr

Lebendgewicht

unter 1 Jahr alt 102

103

1?5

126

127

128

129

130

oc
6);!oo
o

ot
0,
o-

oE
.E
c.

o
ot(,o

o

Rinder
2 Jahre
und älter

Milchkühe

Ammen- und
Mutterkühe

Schlacht- und
Mastkühe

Rinder insgesamt
(Summe Code 107 - t 18)

Schafe unter 't Jahr alt
(einschließlich Lämmer)

weibliche Schafe

Schafe
1 Jahr und
älter

zur Zucht (einschl.
Jährlinge)

Hamntel

Schafe insgesamt
(Summe Code 120 - 123)

weiblich
zunt Schlachten

Schlachtfärsen

Nutz- und
Zuchtfärsen

Schafböcke
(zur Zucht)

otr
.C:,-
o

o
E":5
o(,
qo
.9,
oto(r,

.107

108

109

1t0

1l'l

o
112

113

114

o
115

r16

o
't17

118

119

120

121

andere trächtige
Sauen

noch nicht trächtige
Jungsauen

andere nicht
trächtige Sauen

Schweine insgesämt
(Summe Code 125 - 134)

Legehennen
1/2 Jahr und älter

Junghennen unter 1/2 Jahr
(einschl. Küker)

Schlacht- und Masthähne und
-hühner sowie sonstige Hähne
(einschl. Küken)

Hühner insgesamt
(Summe Code 136 - 138)

Gänse insgesamt

Enten insgesamt

Truthühner insgesamt

Sonstiges Gefl ügel insgesamt
(Summe Code 14O - 1421

@ Erläuterungen siehe Seite 4.

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

122

123

1?4

Einwil li g un gserklärung
lch bin damit einverstanden, dass meine Angaben riber Pferde. Rinder, Schafe (1 Jahr und ätter).
Sclrweine, Hühne( Gänse. Enten und Truthühner für Zwecke der Tierseuchenkasse (u. a. Berechnung
der Beiträge zur Tierseuchenkasse; vgl. § 12 Abs. 4 Satz 5 Landestierseuchengesetz) veruendet werden.
Von der Erläuterung aut Seite 6 habe ich Kenntnis genommen. Mir ist bekannt, dass mir aus der
Veffieigerung der Einwilligung keine Nachteite entstehen. lch bin aber verpflichtet, rm Falle der
VeMereerung die erwähnten Angaben bis zum 31.05.2001 der GemeindeveMaltung zu melcren.

Stelistbch€s Bundosamt, Fac-hs€rio 3, Moth. Grundl. ab 1999

Wenn Sie nicht einverstanden sind, streichen Sie bitte die
< Einwilligungserklärung und behalten Sie den Durchschlag

(Seiten 5 und 6) ein.
Daluril / Unterschrill

-197-



r
O Erläuterungen zum Abschnitt 2 Viehzählung

Code Erläuterung

Pensionsvieh: Tiere sind grundsätzlich von dem Betrieb zu zählen, bei dem sie sach zur Fütterung und Pflege befinden.
Die Eigentumsverhältnisse spielen hierbei keine Rolle'
Weibliche Rinder über'l Jahn Tiere, die besamt bzw. gedeckt wurden oder gedeckt werden sollen, zählen in jedem Fall
als Nutz- und Zuchttiere, auch wenn teststeht, dass sie nach dem ersten Kalb geschlachtet werden (Färsenmast mil Vor-
nutzung).
Ammen- und Mutterkühe: Kühe, die nicht gemolken werden und deren Milch ausschließlich von Saugkälbern verbraucht
wird.
Schafe: Wanderschafherden sind am Betriebssitz zu erfassen, auch wenn sich die Herde am Zähltag nicht dort befindet.
Schweine-Gewichtsklasson: Die Schweine werden nach Gewichtsklassen erhoben. Die Beziehungen zwischen Alter und
Gewicht ergeben sich aus den nachstehenden Faustzahlen.

Ferkel bis 20 k9 Lebendgewicht = etwa 2 Monate alt
Jungschweine 20 bis 50 kg Lebendgewicht = etwa 2 - 4 Monate alt
Mastschweine 50 bis 80 kg Lebendgewicht = etwa 4 - 6 Monate alt

80 bis 110 kg Lebendgewicht = etwa 6 - 7 Monate alt
110 kg und mehr Lebendgewicht = über 7 Monate alt

Hühnen Tnrt-, Perl- und Zwerghühner werden nicht erfasst. Bei vonibergehend leer stehenden Ställen ist der Bestand vor
der letzten Stallräumung anzugeben, sofem diese nicht mehr als 6 Wochen zurückliegt'

Allgemein

112, 115

117

120 - 124
125 - 135

136 - 139

Vergessen Sie bitte nicht, den Bogen auf Seite 1 oben zu unterschreiben.

Statistßchec Bund€sann, Fachs€rl€ 3, M€th. Grundl. ab 1999-198-



ERHEBUNG
der beitragspflichtigen Tierarten zur Berechnung der

Ti e rse u ch e n kasse n be iträge\'

Tierseuchenkasse
Bheinland-Pfalz

Kaiser-Friedrich-Straße 1

55021 Mainz
Telefon: (061 31) 16-0

Bei Durchwahl: 16 44 171 16 44 20

Ä^g
Rechtsgrundlagen und Erläuterungen

siehe Rückseite

Pferde insgesamt
(Summ€ Code r01 - 105) 106

119

insgosamt
(Summe C,ode 125 - 134)

Hähn€r insgesamt
(Summe Code 136 - 138)

Gänse insgesamt

Enten insgesamt

Truthühner insg€samt

135

Rinder
(Summe

insglesamt
Code 107 - 118)

139

140

141

:
142

Schafe
1 Jahr und
äher

weibliche Schafe
zur Zucht (einschl.
Jährlinge)

Schaf$cke
(zur Zucht)

121

122

123Hammel

lch bin damit einveEtanden, dass meine Angaben über Prerde, Binder, Schare (l Jahr und äller),
Schweine, Hühner, Gänse, Enten und Truthühn€r rür Zwecke der Tierseuchenkasse (u. a. Berechnung
der Beiträge zur Tierseuchenkasse; vgl. § 12 Abs. 4 Satz 5 Landeslierseuch€ngesetz) verwendet werden.
Von der Erläuterung aut Soite 6 habe ich K€nntnis genommen. Mir ist bekannt, dass mir aus der
VeMeigerung der Einwilligung keine Nachteile entstehen. lch bin aber v€rpllichtet, im Falle der
VeMeigerung die erwähnten Angab€n bis zum 31.05.2001 der Gemeindeve^,valtung zu melden.

F8.rrsodo Mdr. Grundl. ab

Wbnn Sie nicht einverstanden sind, streichen Sie bitte die
< Einwilligungserklärung und behalten Sh den Durchschlag

(Seiten 5 und 6) ein.
Daluilr / Unl+sclvifl

E inwillig u ng serklä ru n g

- l99-
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r
Durchschlag für die Erhebung der beitragspflichtigen Tierarten zur Berechnung der Tierseuchenkassen-
beiträge

Der Abschnitt 2 des Erhebungsbogens ist mit einem Durchschlag versehen, der dem Viehhalter die Möglichkeit gibt, ohne Aufwand seiner
Verpflichtung nachzukommen, innerhalb der von der Tierseuchenkasse bestimmten Frist, Angaben über die Haltung von Pferden, Rindern,
Schafen. Schweinen. Hühnern. Gänsen, Enten und Truthühnern zu machen. Selbstverständlich beruht die Nutzung der Möglichkeit über
diesen Durchschlag Angaben für Zwecke der Trerseuchenkasse zu machen auf freiwilliger Basis, da die Viehzählungsdaten grundsätzlich
der Geheimhaltung unterliegen. Sofern Sie mit einer Weiterleitung der Daten nicht einverstanden stnd, streichen Sie bitte auf Seite 3 unten
die Einwilligungserklärung und behalten Sie den Durchschlag ein.

Rechtsgrundlagen und Ertäuterungen für den Tierbesitzer

Gemäß § 66 des Tierseuchengesetzes flierSG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.12.1995 (BGBI. I S. 2038), geändert durch
Artiket 2 des Gesetzes vom22.12.'1997 (BGBI. I S. 3224), wird für Tierverluste eine Entschädigung rn Geld geleistet u. a.

'1. für Tiere, die auf behördliche Anordnung getötet worden oder nach Anordnung der Tötung verendet iind,

2. für Tiere, bei denen eine anzeigepflichtige Seuche nach dem Tod festgestellt worden ist, sofern die Voraussetzungen gegeben waren,
unter denen die Tiere auf behördliche Anordnung hätten getötet werden müssen.

Die Entschädigung wird bei den Tierarten, lür die Beiträge erhoben werden, zur Hälfte aus Mitteln des Landes und zur Hälfte aus den Mit-
teln der Tierseuchenkasse Rheinland-Pfalz aufgebracht (§ 71 Abs. I Satz 2 und 3 TierSG).

ln Rheinland-Pfalz werden aufgrund § 12 Abs. 1 des Landestierseuchengesetzes - LTierSG - vom 24.06.1986 (GVBI S. 174), zuletzt geän-
dert durch Artiket 215 des Geietzes vom 12.10. 1999 (GVBI. S.325), derzeit Beiträge erhoben für Pferde. Rinder, Schafe und Schweine.
Von der Erhebung von Beiträgen für andere Tierarten wird derzeit abgesehen.

Der Berechnung des Tierseuchenkassenbeitrages ist die Zahl der Tiere zugrunde zu legen, die der Trerbesitzer an dem von der Tierseu-
chenkasse bestimmten Stichtag besitzt (§ 12 Abs.3 Satz 1 LTierSG).

Der Tierbesitzer ist verpflichtet, innerhalb der von der Tierseuchenkasse bestimmten Frist Angaben zur Berechnung des Tierseuchenkas-
senbeitrages zu machen (§ 12 Abs. 4 Satz 1 LTierSG).

Mit den umseitig zu machenden Angaben kommt der Tierbesitzer dieser Verpflichtung nach. Seine Angaben dienen der Berechnung des
Tierseuchenkas-enbeitrages; sie können darüber hinaus den für den Vollzug des Tierseuchenrechts zuständigen Behörden zugänglich
gemacht werden, so weitties zur Durchtührung von Maßnahmen er{orderlich ist, zu denen die Tierseuchenkasse Leistungen erbringt (§ 12

Abs.4Satz5LTierSG).

Hinweise für den Fall, dass der Tierbesitzer sich mit der Verwendung der im Rahmen der amtlichen Viehzählung gemachten Anga-
ben zu Zwecken der Tierseuchenkasse nicht einverstanden erklärt:

Tierbesitzer, die die umseitige Einverständniserklärung nicht abgeben, sind gemäß § 12 Abs. 4 Satz I LTierSG verpflichtet, ihre beilrags-
pflichtigen Tiere bis 31 . Maides laufenden Jahres der zuständigen Gemeindeverwaltung zu melden. Kommt der Tierbesitzer seiner Ver-
pflichtu,-ng nicht nach, hat dies für ihn u. U. einschneidende wirtschaftliche Folgen, die bei einem größeren Seuchenfall zur Existenzgefähr-
äung fuhien können, weil nach § 69 Abs. 3 TierSG der Anspruch auf Entschädigung entfällt, wenn der Tierbesitzer schuldhaft

1. einen Tierbestand nicht angibt oder eine zu geringe Tierzahl angibt oder
2. seine Beitragspflicht nicht erfüllt.

Zu den Leistungen der Tierseuchenkasse, die im Falle einer schuldhaften Nichterfüllung der Melde- oder Beitragspflicht entfallen, zählen
z.Zl. außer den Entschädigungen nach dem Tierseuchengesetz u. a. die Übernahme der Tierkörperbeseitigungsgebühren und von Kosten
im Rahmen der Leukose- und Brucellosebekämpfung.

Statislisches Bund6amt, Fachseti€ 3, M6$. Grundl. ab 1999
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Anlage 8

Anleitungen zur Durchführung der ASE/LZ 1999 und ASE 2001
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I Vorbemerkung

Allgemeines zur Landwirtschaftszählun g

Der Haupterhebung der Landu'irtschaftsählung 1999 kommt angesichts eines starken Stnrkturwandels. vor
allem in den neuen Ländern, eine besondere Bedeutung zu. Umfassende, aktuelle und zuverlässige statistische
Informationen über die strukturelle, wirtschaflliche und soziale Sinration und deren Veränderungen in den
land- und forslsirtschaftlichen Betrieben -wie sie durch Landwirtschafuzählungen zur Verfügung gestellt
rverden - bildcn eine unverzichtbare Beu'ertungsgrundlage. Sie dient zuallererst dem Benrfsstand selbst, der
Agrarpolitik und anderen Nutzern agrarstatislrscher Daten, um sachgerechte Entscheidungen und Maßnahmen
voöereilen und treffen zu können. Die zuverlässige Erfassung der Erhebungsmerkmale dient daher sowotrl
dem Inleresse der Landu'irle als auch dem der Allgemeinheit.

Z,um Aufbau der Erhebung

Die Haupterhebung der Landrvirtschaflszählun g 1999 ist inhaltlich, methodisch und organisatorisch mit der
nationalen Agrarstruliturerhebung und der EG-Agrarstnrl«urerhebung verknüpft. Durch die zeitgleiche Erfas-
sung der Erhebungsmerkmale der Bodennutzungshaupterhebung, der Viehzlitrlung und weiterer Stnrlcturmerk-
male - einschließlich dcr Arbeitskräfte - werden die Auskunftspflichtigen weniger belastet. Die zu einem Ter-
min anzugebenden Sachverhalte bieten darüber hinaus die Möglichkeit, korrespondierende Erhebungsmerk-
male sachgerecht zu verbinden.

Einen Überblick über AuJbau und Organisation der Haupterhebung der Landuirtschaftszählung 1999 gibt das
Schema auf Seite 6.

Zur Haupterhebung der LandwirtschaftsZihlung 1999 werden mit den furgaben der Betriebe anm
Grund- und Ergänzungsprogramm der Agrarstrukturerhebung spezielle Sachverhalte der Landwirt-
schaft.szählung erhoben.

Die Merkmale über die Bodennutzung (l), über die Viehzlilrlung (2) und über die Struktur der Betriebe
(3) rverden als einzelne Erhebungsteile erfaßt und zusammengeführt. Da nach dem Agrarstatistikgesetz
die Weinbauerhebung 1999 mit der Haupterhebung der Landwirtschaftszählung 1999 zusammen durch-
geführt wird, sind die betreffenden Sachverhalte im Erhebungsteil (4) zu melden.

Hierfür werden die Vordrucke S (für Stichprobenbetnebe S/l-S/4), N (für Nichtstichprobenbetriebe N/l-
N/4) oder F (für forst'w'irtschaff.liche Betriebe F/l-F/3) venvendet.

In der vorliegenden ,,Anleitung zur Durchführung der Landsdrtschaftszählung l999"werden die Erhebungs-
merkmale des Ergänzungsprogamms und die Angaben, die speziell zur Landwirtschaftszailung erhoben wer-
den, inhaltlich beschrieben und erläutert.

Zur besonderen Beachtung!

Im Abschnitt Arbeitskräfte (ab Seite 9 der Anleitung) rverden:

l. die Personerq die in Betrieben der Rechsform Einzelünteraehmen tätig sind, erfaßt. Dazu gehören
Einzelpersonen sowie Ehepaare oder Geschwister (ohne Gesellschafrervertrag).

2. dte Personen (einsctrließlich der Gesellschafier), die in Betrieben der Rechtsform Personengemeinschaften
tätig sind (2.B. BGB-Gesellschaff, OHG, KG, Erbgemeinschaften), im gleichen Abschnitt nachgewiesen
wie die Beschäftigten in Betriebetl der Rechtsform juristische Personen (2.8. AG, GmbH, e.V., e.G., Ge-
bietskörperschaften, Anstalten des öfrentlichen oder privaten Rechts). Siehe hieran auch die Seite 25 dieser
Erheberanleitung.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999
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2 Fragen in den Erhebungsteilen S/3, N/3 und F/3
(mit zugehöriger Codierung)

Abschnitt 7: Eigeutums- und Pachtverhdltnisse an der landwirtschaftlich genutzten Fläche
@rhebungsteile S/3 und N/3)

Allgemeine
Hinweise

701
LF des Betnebes

702,703
Gepachtete LF

701
Unentgeltlich zur
Bewirtschaftung
erhaltene LF

Statistisches Bundosamt, Fachserie 3, Moth. Grundl. ab 1999

Die Angaben über die Eigentums- und Pachwerhältnisse beziehen sich auf die landwirt-
schaftlich genutzte Fläche (nur bewirtschaftete LF) und nicht auf die Gesamtfläche des
Betriebes @etriebsfläche) zum Erhebungszeitpunl,c: (die LF umfaßt auch die Fläche etwa
erhaltenen Dienstlandes, Heuerlingslandes, aufgeteilter Allmende, unentgeltlich zur Be-
u'irtschaftung erhaltener LF oder gegen Entgelt zur Landschaftspflege übernommener LF
sorvie vorübergehend stillgelegrer LF). Die Flächen sind entsprechend ihrer Nuzung zum
Zeitpunkt der Erhebung anzugeben.

Die selbstbewirtschaftete LF ist für die gesamte statistische Ausrvertung die wichtigste
Gliederungs- und Bezugsgröße; sie muß daher im Abschnitt ,,Eigentums- und Pachtver'
hti.ltnisse an der LF'mit der entsprechenden Fläche im Erhebungwordruck der Boden-
nutzung übereinstimmen.

Zur LF gehören: Ackerland, Dauergrüurland, Obstanlagen, Baumschulflächen, Rebflä-
chen, Haus- und Nuugarten (ohne Ziergärten), Korbweiden', Pappelanlagen und Weih-
nachtsbaumkulturen außerhalb des Waldes sorvie vorübergehend stillgelegte LF, deren
Flächen in derBodennutzung 1999 (Code 258) einbezogen uurden.

Zlur LF gehören nicht: nicht mehr genutzte landwirtschaftliche FlächerU Öd- und Un-
land, unkultivierte Moorflächen, Wddflächen, Gewässerflächen, Gebäude-, HoffIächerq
Wegeland usw.; deshalb bleiben diese Flächen im Abschnitt ,,Eigennrms- und Pachtver-
hältnisse" unberücksichtigl.

Die vom Betrieb selbstbewirtschaftete LF setzt sich zusammen aus:
eigener selbstbewirtschafteter LF (Code 705)
+ gepachteter LF (Code 702 und/oder 703)
+ unentgeltlich erhaltener LF (Code 704)

Gepachtete landrvirtschaftlich genutzte Flächen, die vom Betrieb gegen Entgelt (in Geld,
Naturalien oder.sonstigen Leistungen) zur Nutzung übernommen worden sind (schriftli-
cher oder nrtindlicher Pachn'ertrag) und auch von diesem betirtschaflet werden; hierzu
äNt auch gepachtete LF, die vorübergehend stillgelegt ist @rachlegung, Anbau nach-
wachsender Rohstoffe).

Nicht einzubeziehen ist gepachtete LF, die an Drine weiterverpachtet ist.

Die PachtJläche umfaßt Einzelgrundstücke unüoder gesamte Betriebe (,,geschlossene Hof-
pacht'). Es ist zu unterscheiden, ob es sich um Pachtungen von Familienangehörigen
(Code 702) oder um Pachrungen von anderen Verpächtern handelt (Code 703).

Hierzu rechnen fü,r befristete oder unbefristete Zeil unentgeltlich zur Bervirtschaftung er-
haltene LF, u.a. auch Flächen im Zuge der Durchführung eines Flurbereinigungwerfah-
rens; sowie Flächen, zu deren Nutzung der abwesende Eigentilner keine (ausdrückliche
mtindliche oder schriftliche) Zustimmung erteilt hat, die jedoch aus Gründen des allge-
meinen Interesses (2.B. der Landschaftspflege, Schutz vor Venrnkrautung) bewirtschaftet
werden mtissen, von der Bundesarstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben @vS)
verr+'altete bisherige volkseigene Flächen, sofern keine Pacht gezahlt wird.
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Eigene selbst-
berr irtschaftete LF Inr Eigentum des Betriebsinhabers stehende selbstbewirtschaftete LF (also ohne gepach-

tete oder unentgeltlich zur Bewirtschatiung erhaltene Flächen und ohne eigene verpachtete
undoder unentgeltlich zur Bewirtschaftung abgegebene eigene LF). Der eigenen selbst-
beu'irtschafteten LF werden auch Flächen gleichgeseta, die vom Betriebsinhaber als Nutz-
nießer oder Erbpächter bewinschaftet werden.

Altenteilerland wird dann zur selbstbewirtschafteten LF des abgebenden Betriebes ge-
rechnet, \venn es nicht vom Altenteiler, sondern vom abgebenden Betrieb mit bewirt-
schatlet rvird.

708
Eigene LF Die,,eigene LF" seta sich zusanrmen aus ,,eigener selbstbewirtschatteter LF" (Code 705),

.,eigener verpachteter LF" (Code 706) sowie ,,eigener unentgeltlich zur Bervirtschaftung
abgegebener LF" (Code 707.).

.{bschnitt 8: Pachtflächen und Pacätentgelte (Jahrespacht) für die landwirtschaftlich genutzten Flächen
(Erhebungsteile S/3 und N/3)

709,7 t0
Von "anderen Ver-
pächtern" gepach-
rete LF Die von ,,anderen Verpächtern" (familienfremden) zu Code 703 als gepachtet angegebene

LF ist zu übertragen (Code 709) und fiir diese die gesamte Jahrespacht (Grundstücks- und
Hofpacht zusammengerechnet) einzutragen (Code 7 I 0).

7 ll, i 12,715,
716 usw.
Gepachtete Einzel-
grundstücke,
gepachtete LF
innerhalb einer
geschlossenen
Hofpacht Die bei Code 709 eingetragene LF ist aufzugliedern in

- geiachtete Einzelgrundstücke (Grundstücks- bnx. Parzellenpacht nach Art ihrer Nut-
zung) (Codes 7l l, 715 usw.)

und

- geschlossene Hofpacht (Code 73 l).
Hierzu rechnen Pachtungen mit Gebäuden. Einzutragen sind jedoch nur die gepachtete
LF und der daftir entrichtete Pachtpreis.

Zu jeweils eingetragenen Pachtflächen ist die Höhe der derzeitigen Jahrespacht insgesamt
in vollen DM od. EUR anzugeben (nicht je ha); dabei sind der Geldbetrag, der Wert der
Naturalpacht und sonstige Leistungen zusammenzurechnen und in vollen DM od. EUR
nachzuweisen.
Teilbeträge der Jahrespacht, die nicht filr die Flächennutzung, sondern für" andere Nut-
zungsgegenstände oder Rechte (2.B. Gebäude, Inventar, Milch- und Zuckerrübenkontin-
gente) gezahlt wurden, sind nach Möglichkeit vom Gesamtbetrag der Jahrespacht in DM
od. EUR - ggf. nach Schätzung - abzuziehen.
Falls bei gemischten Pachtungen (2.B. Acker- und Dauergrünland) der Pachtpreis nicht
getrennt angegeben werden kann, ist die betreffende LF und der Pachtpreis bei ,,sonstige
LF" einzutragen (Codes 727 und 728). Unter ,,sonstige LF' sind auch gepachtete Ge-
wächshausfl ächen nachzuweisen.

Statistisches Fachsede 3, Meth. Grundl. ab 1999
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Um die Zusammenstellung der Angaben über gepachtete Einzelgrundstücke (Grund-
stücks- und Parzellenpacht) zu erleichtern, wird dem Betriebsinhaber ein Hilfsblatt (Vor-
druck HS bzu'. HN nr LZ 1999) zur Verftigung gestellt. Dieses Hilfsblan verbleibt beim
Betriebsinhaber.

713,714,7 17,
7lE usw.
Erstpachtung und
Pachtpreisänderung
in den letzten zrvei
Jahren (nur im Er-
hebungsteil S/3) Es sind dicjenigen zugepachteten Grundstücke auszuweisen, die seit dem l. Mai 1997

erslmals von diesem Betrieb als Pachtland beu'irtschaffet werden, oder für die der Pacht-
preis nach dem 1. Mai 1997 geändert worden ist.
Dic Angabcn zur Erstpachtung und Pachtpreis?inderung in den letzten a*'ei Jahren sind in
den Angaben zur Grundstücks- und Parzellenpacht (Zeilen 711,712,715,716,727 wd
728) enthalten.
Unr die Zusammenstellung der furgaben über Erstpachtung und Pachtpreisänderung für
gepachtete Einzelgrundstücke (Grundstücks- und Parzellenpacht) zu erleichtern, wird dem
Betriebsinhaber ein Hilfsblan (Vordruck HS zur LZ 1999) zur Verfügung gestellt. Dieses
Hilfsblatt verbleibt beim Betriebsinhaber.

Abschnitt 9: Betriebsinhaber, Ebegatte und deren mit betrieblichen Arbeiten beschäftigten Familienan-
gehörigen im April I999 in Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen (nur im Erhe-
bungsteil S/3)

Allgemeine
Hinweise Eier dürfen Eintragungen von beschäftigten Personen Dur Iär die Rcchtsform Einzel-

unternehmen vorgenommen werden.

Beachte: Gesellschofier und Beschdfttgte der Rechtsformen P*sonengemeinschoften und ,juri-
§ische" Personen werden in Abschnil I0 und bei Bedarf im Ergönaugstordruck E
ausgewiesen

Die Betriebe noch ihrcn Rechtslormen sind in den Erlduterungen um Bariebsinhaber
auf S. 25 deJinien.

Als ,mit betrieblichen Arbeiten beschäftigte Personens sind in Betrieben der Rechts-
form E i nzelunternehmen anzugeben

- der Betriebsinhaber und sein Ehegatte in jedem Fall (auch dann, wenn Eaushdt und
Betrieb räumlich getrennt sind),

- beschäftigte Familienangehörige, Venvandte und Verschwägerte des Betriebsinha-
bers, die wilhrend der Zeitvom 29. Mirz bis 25. April 1999 ununterbmchen oder zeit-
weise auf dem Betrieb @aushett des Betriebsinhabers) lebten oder ihre Verpfle-
gung überwiegend vom Betrieb erhielten.

Nicht in die Erhebung einzubeziehen sind Familienangehörige, die nur außerhalb des
Betriebes erwerbstätig sind sowie Kinder und nichtbescbäftigte Envacbsene.

Bei mehr als 8 Personen ist ein Zweitexemplar (siehe Seite 28) zu verwenden und auf
Seite I in rlas Kästchen.Vordruck S/3 Nr."die Ziffer,l"einzutragen (weitere Erläute-
rungen auf Seite 28).
Im Betrieb arbeitende Familienangehörige, Venvurdte oder Verschwägerte des Betriebs-
inhabers, die nach der vorstehenden Definition als ,nicht auf dem Betrieb lebend" ein-
zustufen sind, sind - je nach Art des Aöeitwerhjiltnisses - in Abschnitt l0 ,,ständig und
nicht ständig im Betrieb Beschliftigle" nachzuweisen.

Statistischss Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999
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\-eruandtschafts-
oder Schuäger-
schaftsr erhältlis
zum Betriebs-
inhaber

80r
Kennzi-ffer des
Venvandtschafts-
lerhdltnisses

802
Geschlecht

803, E0{
Gebunstag.
Geburtsjahr

t07 bis 812
Tätig in den 4
Wochen vom
29. März bis
25.April 1999

Die Bezeichnung des Venvandtschafts- oder Schwägerschaftwerhältnisses muß sich auf
die in Spahe 001 als Betriebsinhaber angegebene Person beziehen @efinition des ,,Be-
tnebsinhabcrs" siehe S. 2{). Hat der Betriebsinhaber keinen Ehegatten, ist Spalte 002
frcizulassen; sie darf nicht für die Eintragung eines andercn Familienangehörigen ver-
uendet uerden.

Für die dritte (003) und jede weitcre Person ist die Kennzi-ffer dcs Vent'andtschafts- oder
Schwägerschaftsverhältnisses zum Betriebsinhaber einzutragen.

Die Angabe des Geschlechts ,,männlich"oder,,ueiblich"muß bei Code E02 bei allen Per-
sonen angekreuzt sein.

Geburtstag muß bei Code 803 angekrcuz u'erden. Geburtsjahr 00 bis 99 ist bei Code 804
zu'eistellig, gd. mit führender Null, einzutragen.

Bei diesen Codes sind für Personen im Alter von 15 Jahren und älter die Arbeitszeiten
wie folgf einzutragen:

- bei Code 807 (Arbeitsbereich Betrieb), Code 809 (Arbeitsbercich Haushalt) und Code
8ll (Aöeitsbereich außerhalb des Betriebes) die Anzahl der Arbeitswochen (1, 2, 3

oder 4), in denen die beueffende Person im jeu'eiligen Aöeitsbereich tatig rvar; hieöei
zählt vorübergehender Ausfall wegen Krankheit und Urlaub als Arbeitszcit,

- bei Code 808, 810 und 812 für jeden der drei o.a. Arbeitsbereiche die Anzahl der Ar-
beitsstunden je Woche im Durchschnitt der fi.ir den jerveiligen Arbeitsbereich einge-
tragenen Arbeits*ochen, in denen die betreffende Person tätig l§'ar (einschl. der Arbeits-
zeiten an Sonn- und Feiertagen und einschl. unterstellter Zeiten vorübergehender
Krankheit oder des Urlaubs).

Die Aöeitszeit ist in vollen Stunden auszuweisen.

Acbtung!
Es ist ohne Belang, ob die betreffenden Personen, deren Arbeiszeiten bei den Codes E07

bis 812 nachgerviesen werden, in dem oben angegebenen Zeitraum regelmäßig oder nur
gelegentlich tätig waren.

Berechnungsbeispiel:
Der Betriebsinhaber arbeitete in den ersten drei Wochen im Betrieb 55; 60 und 63 Stun-
den; in der vierten Woche war er krank. Im Durchschnitt der ersten drei Wochen arbeitete
er also 59,3 Stunden. Diese Wochenstundenzatrl wird auch für die vierte Woche unter-
stellt. Einzutragen ist somit bei Code 807 (,,Arbeitswochen'): 4 und bei Code 808 (,,4r-
beitsstunden je Woche"): 59.

Stalistisches Bund€samt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999
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807, EOE
Fü.Lr diesen Be-
trieb (ohne Haus-
halQ tätig Für dieseo landwirtschaftlichen Betrieb (ohne HaushalQ tätig - dazu rechnen z.B. fol-

gende vom Betriebsinhaber unüoder seinen auf dem Betrieb beschilftigten Familienan-
gehörigen, Venvandten und Verschwägerten in diesem Betrieb durchgeführten Arbeiten:
- sämtliche Feld-, Wald-, Hof- und Stallaöeiten,
- Tätigkeiten in den zu diesem Betrieb gehörenden, überwiegend selbsterzeugle Produkte

des Betnebes veraöeitenden Nebenbetrieben, z.B. landw. Brennereien im Rahmen des
bäuerlichen Landwirtschaft sbetriebes,

- Verkauf von selbsterzeugten tandwirtschaftlichen Produkten, z.B. Verkauf ab Hof,
- Tätigkeiten flir die Betreuung von Gästen im Rahmen von ,,Ferien auf dem Bauern-

hof 't),
- Transportleistungen, z.B. beim Absatz der selbstezeugten Produkte dieses Betriebes

und beim Bezug von Produktionsmineln,
- Arbeiten für die Unterhaltung der Betriebsgebäude und des Inventars,
- Arbeiten fiir die Betriebsorganisation und -fühnrng (einschl. für Gewinnermittlung und

Umsatzbesteuerung),
- Nachbarscha-fl shilfe in anderen landwirtschaftlichen Betrieben.

809,810
Für den Haushalt
des Betriebsin-
habers tätig Es sind die Haushaltslätigkeiten nur für den Betriebsinhaber und/oder seinen Eheganen

anzugeben. Zu den Haushaltstätigkeiten rechnen z. B. Beköstigung und Veisorgung von
Personen des Einzelunternehmens ebenso wie Wäsche- und Wohnungspflege, Arbeiten im
Haus und Garten.

tll, t12
Außerhalb des Be-
triebes enryerbs-
tärig Zur Enverbstätigkeit außerhalb dieses landwirtschaftlichen Betriebes rechnen alle auf

Errverb ausgerichteten Tätigkeiten, gleichgültig, in welcher Form und in welchem Um-
fang sie ausgeübt werden, wie z.B. Arbeiten
- in anderen landwirtschaftlichen/forstwirtschaftlichen Betrieben des Inhabers dieses Be-

triebes mit eigener Rechnungslegung,
- in landuirtschaftlichen Betrieben anderer Betriebsinhaber (2.8. gewerbsmäßig als

Mitglied eines Maschinenringes),
- in gerverblichen Betrieben anderer Eigentämer (2.B. Industrie, tlandel. Handrverk, in

einem Betrieb des Beherbergungsgeweöes. z.B. Hotel),
: in geweölichen Betrieben des Betriebsinhabers (2.B. Gastwirtschafr MetTgerei, Blu-

mengeschlift; gleichgultig, ob diese Betriebe mit dem Betrieb räumlich verbunden sind
oder nicht),

- im öffentlichen Dienst.
- in Staats-, Körperschafrs- oder fremden Privaforsten, z.B. als Waldarbeiter oder ähn-

liches,
- aufgmnd eines Heimaöeits!,ertrages,
- als Selbstlindiger oder freiberuIlich Tätiger.
Nicht zur Enverbstätigkeit außerhalb des Beriebes zählt Nachbarschaftshilfe in anderen
landwirtschaftlichen Betrieben.

l) Unter,,Ferien auf dem Bauernhof'ist die Vermietung von Unterkiln-ften im eigenen landwirtschaftlichen Betrieb an
Ferien- oder Kurgäste zu verstehen. Zru Tatigkeit für diesen Betrieb gehörtjedoch nicht die gewerbliche Belreuung von
Ferien- oder Krugästen in einem Hotel, einem Gasthof, einer Pension, in einem Kurheim, einern Sanatotium oder auf
einem Campingplatz.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999
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E50.851
Soziale
Sicherung

850
Beiuagszahler
der landlirt-
schaftlichen
Alterskasse

85r
Beitragszahler
der gesetzlicherv
freirrilligen Renten-
versichenrng

81{ bis 817
Quellen außeöe-
trieblichen Ein-
kommens

814
Einkommen aus
anderer Enrerbs-
tätigkeit

Die Angaben zu den Codes 850 und 851 können auf Wunsch der Auskunftspflichtigen
(Fanulienangehörige des Betnebsinhabers) auf dem Einzelperson-Erhebungsvordruck PS
von den betreffenden Personen selbst eingetragen werden (Vorgehensweise siehe S. 26).

Hier sind nur die Personen anzukreuzen, die selbst Beitrage zur landwirtschaftlichen
Alterskasse entrichten. Mrn'ersicherte Familienangehörige souie Bezieher von Altersgeld
sind hier nicht anzukreuzen. Mithin sind anzukreuzen:

- der Betriebsinhaber,

- der Ehegatte des Betriebsinhabers (in der Regel Bäuerinnen),

- seine im Kalende{ahr 1998 mit betrieblichen Aöeiten beschliftigten und auf dem Be-
tricb lebenden Familicnangehöngen,

soseir sie sich nicht von der Beitragspflicht in der Altershilfe für Landt'irte haben be-
freien lassen.

Nicht anzukreuzen sind mrtaöeitende Familienangehörige, die zwar versicherungspflich-
tig sind. deren Beiträgejedoch vom Land*irt geüagen werden.

Anzukreuzen sind diejenigen Personen, die selbst Beitrage zur Arbeiter-, Angestellten-
versicherung, Knappschaftsversicherung entrichtet haben. Dies gilt unabhängig davon, ob
die Beitragszah-lung aufgrund bestehender Versichemngspflicht oder im Rahmen einer
freiwilligen Versicherung erfolgl ist.
Angaben sind zu machen für den Betriebsinhaber, seinen Ehegatten sowie für Verwandte
und Verschu'ägerte, wenn sie für diesen Beuieb im Kalenderjahr 1998 beschliftigt w:uen.
Miwersicherte Familienangehörige sowie Bezieher von Renten sind nicht anzukreuzen.

Die Fragen zu den Codes sind in jedem Fall zu beantworten für den Betriebsinhaber und
deren Ehegatten und für weitere Personen, wenn sie im Jafueszeitraum von Mai 1998 bis
April 1999 fiIr diesen Betrieb bcschäftigt waren und aus den zu Codes 814 bis 817 ge-
nannten Quellen ein Einkommen wäfuend des gesamten Berichtszeitraums von l2 Mona-
ten oder nur wäfuend eines Teils dieses Zeitraurnes bezogen haben.
Die Angaben ai den Codes 814 bis El7 können auf Wunsch auf dem Einzelperson-Erhe-
bungslordnrck PS zur LZ 1999 von den betreffenden Personen (Familienangehörige des
Betriebsinhabers) selbst eingetragen werden (Vorgehensrveise siehe S. 26).
Beispiele für verbreitet vorkommende Arten des außerbetrieblichen Einkommens siehe
Anhang 7.2 bz*,. für nicht zum betrieblichen oder außerbctrieblichen Nettoeinkommen
zätrlende Einnahmen siehe Anhang 7.3.

Hier ist jede Person anzukreuzen, die im Berichtszeitraum Einkommen aus

- unselbständiger Tätigkeit (als Angestellter, Beamter, Aöeiter) oder aus

- freiberuIlicher/selbstjindiger Tätigkeit oder aus

- Tätigkeit in einem anderen landwirtschaftlichen Betrieb oder aus

- Tätigkeit in einem Gewertebeuieb bezog.

Kreis der Personen siehe zu Codes 8l-l - 817.

Statistisches Bundesaml, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999
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815
Altersrente für
Landwine, Land-
abgaberente,
Produktionsauf-
gaberente u. ä.

816
Rente, Pension,
Arbeitslosengeld/
-hilfe, Sozialhilfe
u. ä.

817
Einkommen aus
Verpachhrng, Ver-
mietung, Kapital-
vermögen u. ä.

82t
Welches Einkom-
men war höher?

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999

Altersrente (regulafl ist nach Vollendung des 65. Lebensjahres und bei ErfüIlung einer
Wartezeit von 15 Jafuen die bei Abgabe des Betriebes von der landwirtschaftlichen AI-
terskasse erhaltene Leistung. Das vorzeitige Altersgeld (bei Enrerbsunfühigkeit), Witwen-
altersgeld und vorzeitiges Witwenaltersgeld bei enrorbenem Anspruch des verstorbenen
Eheganen sind hier ebenfalls zu berückichtigen wie Altersgeld fir mitarbeitende Fami-
lienangehörige.
Landabgaberente ist der bis 31.12.19t3 enyorüene Anspruch für Landwirte auf I*isnrn-
gen aus der landwirrschaftlichen Alterskasse durch strukturverbessernde Unternehmens-
aufgabe. Bewilligte Zahlungen werden an den Unternehmer lebenslang u,eitergeführt
(unter Umständen auch an WinrenAVitwer).
Produktionsaulgaberente ist eine staatliche Leistung an landwtflschaftliche Unternehmer,
die das 55. Lebensjahr vollendet haben, wenn diese ihren land*irschaftlichen Betrieb
struktun'erbessernd abgegeben haben. Diese erhalten dann eine laufende Geldleistung der
landwirtschaftlichen Alterskasse.
Kreis der Personen siehe zu Codes El4-817.

Hieran rechnen Personen, die aus Alters-, Krankheits- oder Invaliditätsgründen oder als
Hinterbliebene bzlv. unterhaltsberechtigte Angehörige oder Enyeöslose für den vollen Be-
richtszeitraum oder fü'r einzelne Monate dieses Zeitraumes Einkommen aus den genannten
Quellen bezogen haben.
Hiera rechnet auch Vomrhestandsgeld.
Es ist nur derjeweilige Bezieber anzukreuzen, nicht dagegen seine versorgungsberechtig-
ten Familienangehörigen.
Kreis der Personen siehe zu Codes El4 - 817.

Hier ist jede Person anzukreuzen, die im Berichtszeitraum eigene Pachteinnahmen (gleich-
gultig, ob aus Verpachhrng von Grundstücken oder von als Ganzes verpachteten geuie-
ben), Mieteinnahmen oder Einkünfte aus Kapitalvermögen, wie Aktien, Beteiligungen
(2.8. an einem Gemeinschaftsbetrieb), bezogen hat. Einnahmen aus Zimmervermienrng in
verbindung mit ,,Ferien auf dem Bauernhof'ählen im Rahmen dieser Erhebung zum
Einkommen aus dem Berieb; es sei denn, es handelt sich um solche aus einem Hotel,
einem Gasthof oder einer Pension.
Kreis der Personen siehe zu Codes 814 - 817.

Hier ist miteinander zu vergleichen (sofern Betriebsinhaber und/oder sein Ehegane anßer-
betriebliches Einkommen bezogen):

- das Jahres-Nenoeinkommen, rhs der Betriebsinhaber und/oder sein Ehegane zusamnen
im Jahreszeiuaum Mai l99E bis April 1999 eus diesem tandwirtschaftlichen Betrieb
enrirtschafteten, mit dem

- Jahres-Nettoeinkommen, das der Betriebsinhaber und/oder sein Ehegatte zusammen im
Jahreszeitraum Mai 1998 bis April 1999 aus außerbetriebtichcn Einkommens- und
Unterhaltsquellen) bezogen.

Anzukreuzen ist dabei die Einkommensquelle, aus der nacb Einschitnngdes Beuiebs-
inhabers das höhere Nettoeinkommen bezogen wurde. Zur Ermittlung des außeöetriebli-
chen Nettoeinkommens siehe die Erläuterungen im Anhang 7.1.
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Wichtiger Hinn'eis zu den Abschnitten "Ständig und nicht ständig im Betrieb Beschäftigte" (nur im
Erhebungsteil Si3)

Der Abschnin l0 rvird von Betrieben aller Rechtstbrmen ausgefüllt.
Die Rechtsfonn Einzeluntemehmen rveist hier alle nicht zur Familie gehörigen Arbeits-
kräfte aus, die im Betrieb des Betriebsinhabers beschäftigt sind, auch Verwandte und Ver-
sch»,ä-qerte des Betriebsinhabers, die außerhalb des Betriebes lebten (familienflremde Ar-
beitskräfte).

Abschnitt l0A: Ständig im Betrieb Beschäftigte im April 1999 (nur im Erhebungsteil S/3)

Allgemeine
Hinrveise Bei mehr als 8 Personen bitte Ergänzungsvordruck E verwendcn

Auf dem ersten Ergänzungsvordruck E ist

- die Gesamtzahl der im Betrieb ständig Beschäftigten und

- die Gesamtzahl der ausgefiillten Ergänzungsvordrucke E

einzutragen (w'eitere Erläuterungen auf S. 28).

Standig im Betrieb
Beschäftigte Hierzu zählen:

- alle Personen im Alter von 15 Jahren und älter, die während des Berichtszeitraumes in
einem unbefristeten oder auf mindestens drei Monate abgeschlossenen Arbeitsver-
hältnis zum Betrieb standen,

- auch Personen. die in einem Ausbildungsverhältnis zum Betrieb standen, Beschäftigte in
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABIVI), sofern dem einstellenden Betrieb die Lohn-
kosten ganz oder teilweise von der BfA erstattet rverden, sorvie Zivildienstleistende u.ä.,

- Personen, die nur teilweise mit der Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse (2.8.
Betriebe irn Garten- und Landschaftsbau, in Garten- und Friedhofsämtem. in Versuchs-
betrieben u.ä.) beschäftigt waren,

- für die Rechtsform Einzelunternehmen auch im Betrieb ständig beschäftigte Verwandte
des Betriebsinhabers oder seines Eheganen (Verschwägerte), dic im Zeitraum vom
29.N[ärz bis 25. April 1999 außerhalb des Betriebes lebten (Definition siehe S.9).

Alle im Abschnin l0A desselben Vordrucks aufgeführten Personen dürfen nicht im Ab-
schnin 9 (Familienangehörige) enthalten sein.

Nicht zu den ständigen Arbeitskräften dieses Betriebes rechnen Personen (Arbeitskräfte),
die

- ausschließlich in einem rechtlich selbständigen, nichtlandwirtschaftlichen Gewerbebe-
trieb oder einern anderen landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen Betrieb des

Betriebsinhabers arbeiten,

- für fremde Rechnung in diesem Betrieb beschäftigt waren (2.8. Arbeitskräfte von Lohn-
unternehmen, Maschinenringen oder Bauunternehmen),

- zwar vom Betrieb beschäftigt werden, die aber keine Tätigkeit im produzierenden Be-
reich der Landwirtschaft (einschl. des Garten- und Weinbaus) oder Forstwirtschaft aus-

ilben, sondern z.B. ausschließlich zu Arbeiten der Landschaftspflege, als Verkäuferin im
Blumengeschäft, als Verkaufsfahrer oder in Carten- oder Friedhofsämtern (außerhalb des

Anzuchtbetriebes) eingesetzt wurden,

- in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM), die über sogenannte Trägergesellschaften
vermittelt werden und in den Betrieben gegen Rechnung arbeiten.

90r
Geschlecht Die Angabe des Geschlechts ,,männlich" oder,,weiblich" muß bei Code 901 bei allen Per-

sonen angekreua sein.
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902,903
Crcburutag,
Gebuasjahr

906,907
Für diesen
Betrieb (ohne
HauhaIQ tlltig

911
Stellung innerhalb
des landwirtschaft-
lichen Betriebes
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Geburtstag mul! bei Code 902 angekreua werden. Geburtsjahr 00 bis 99 ist bei Code 903
zweistellig, gd. mit füfuender Null, einzutragen.

Für die Berechnung und Angabe der Arbeitszeiten gelten die für den Betriebsinhaber und
seine Familienangehörigen bei den Codes 807 und 808 aufgeführten Regelungen entspre-
chend. Auch hier gelten Ausfallzeiten wegen Krankheit oder Urlaub als Arbeitszeit.

Für jeden stlindig Beschäftigten die antrclfende Stellung innerhalb des landwirtschaft-
lichen Betriebes (Auszubildender, Praktikant, Arbeiter, Angestellter, Beamter, Cßsell-
schafter oder Sonstige, ohne Arbeitwertrag Tätige (ohne Gesellschafter) ar*reuzen.

A u szu b i I d e n de r (einscN.Praktikant):
Auszubildende sind Personen, mit denen ein Ausbildungs- oder Lehrvertrag abgeschloss€n
rvorden ist. Sie sind von dem Betrieb anzugeben, mit dem der Ausbildungsverüag
(Lehn'ertrag) abgeschlossen wurde, wenn die praktische Ausbildung auch in diesem Be-
trieb erfolgt. Erfol$ die praktische Ausbildung im Rahmen von Delegierungen in anderen
Betrieben, sind die Auszubildenden von diesem Betrieb zu melden.

Nicht zu den Auszubildenden zählen Personen, mit denen im Rahmen der Erwachsenen-
qualifizierung oder Umschulung ein Ausbildungwertrag zum Erweö des Facharbeiter-
briefes abgescNossen wurde. Diese Personen sind unter ,,Sonstige, ohne fubeitsvertrag
Tätige" zu erfassen.

Arbeiter:
Aöeiter im Sinne der Erhebung sind Personen in abhängiger Stellung, die überwiegend
nranuelle und/oder mechanische Tätigkeiten ausüben. Dabei ist es unerheblich, ob es sich
um Fachaöeiter, angelernte Arbeiter, Hilfsarbeiter, Brigadiere usy. handelt.

Angestellter:
Angestellte im Sinne der Erhebung sind Personen in abhängiger Stellung, die überwie-
gend kaufmilnnische, technische oder Venraltungsbenrfe ausüben. Zu den Angestellten
zählen insbesondere

- Angestellte in leitender Stellung,

- technische Angestellte im Betrieb, Btiro und der Venraltung, Meister und andere fuige-
stellte in ähnlicher Stellung,

- Büroangestellte, soweit sie nicht ausschließlich mit Botengängeq Reinigung, Aufiäu-
men oder ähnlichen Arbeiten beschäftigt werdeq

- Handlungsgehilfen und andere Angestellte fiir kaufmännische Dienste,

- Angestellte für die Berufsausbildung.

Beamt'er:
Alle Bediensteten, die - auf Lebenszeit, Probe, Widemf - durch eine Ernennungsurkunde
ausdrücklich in das Beamtenverhältnis berufen worden sind.

Gesellschafter:
Mitinhaber von Betrieben der Rechsform Personengemeinschaften. l

Sonstige, ohne Arbeitsvertreg TItige:
Sonstige, ohne Arbeitsvertrag Tätige sind Personen, die nicht den IGtegorien - Arszubil-
dender, Aröeiter, Angestellter, Beamter oder Gesellschafter - anzuordnen sind. Hieran ge-
hören z. B.

- im Betrieb beschäftigte Familienangehörige, die außerhalb des Betriebes des Beuiebs-
' inhabers lebten und mit denen kein Aröeiwertrag bestan4 die aber regelrnäßig im Be-

trieb arbeiteten.
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Abschnitt l0B: Nicht ständig im Betrieb Beschäftigte im Jahreszeitraum Mai 1998 bis April 1999 (nur
im Erhebungstcil S/3)

918,919,921,922
Nicht sundig
Beschäfi.igte Hierzu zlihlen

- alle übrigen Personen im Alter von 15 Jafuen und älter, die während des Berichszeit-
raumes in einem befristeten, weoiger ds drei Monate, abgeschlossenen Arbeitsver-
hältnis zum Betrieb stehen (einscNießlich Saisonarbeitskräfle) und mit Feld-, Hof- oder
Stallarbeiten oder mit Arbeiten im Wald des Betriebes beschtiftigt sind und nicht in Ab-
schnitt 9 oder l0A dieses Vordruckes eingetragen wurden,

- Studenten im Arbeitseinsatz sorvie Schüler in der Ferientlitigkeit,

- Studenten im Praktikum, wenn ihre Vergünrng aus dem Lohnfonds zu zahlen ist,

- Aushilfskrlifle zur Übenvindung zeinveilig auff,retender Aöeitsspiuen, die regelmäißig
oder unregelmäßig eingesetzt werden,

- Beschäftigte in Arbeitsbeschaffrrngsmaßnahmen (ABIO, sofern dem einstellenden Be-
trieb die Lohnkosten ganz oder teilweise von der BfA ershnet werden, sowie Zivil-
dienstleistende u.ä.,

- fi.ir die Rechtsform Einzelunternehmen auch nicht ständig im Betrieb beschliftigre Ver-
u'andte des Betriebsinhabers oder seines Eheganen (Verschn'ägerte), die im Berichts-
zeiuaum außerhalb des Betriebcs lebten. und die nicht im Haushalt des Betnebsinhabers
tätig §'aren (dieser Personenkreis uurde in den Abschnitten 9 und l0A nicht nachge-
uiesen).

Nicht hierar zählen Personen,

- die in diesem Betrieb nur im Rahmen der Nachbarschafishilfe tätig geworden sind,

- die nur für fremde Rechnung in diesem Betrieb gearbeitet haben, z.B. als Arbeitskrtifte
von Lohnunternehmen, Maschinenringen oder Bauunternehmen,

- in Arbeitsbeschafhmgsmaßnahmen (ABlv!, die über sogenannte ABM-Trägergesell-
schaften vermittelt werden und in den Betrieben gegen Rechnung aöeiten.

Die Arbeitszeit ist in vollen Aöeitstagen aruugeben. Bei stundenweise geleisteten Ar-
beitszeiten gelten t Arbeitssrunden als I voller Arbeitstag.

B e i s p i e I fürdieBerechnung invollenArkitstagen:
Im Jahreszeitraum Mai 1998 bis April 1999 waren 2 lvlänner und 2 Frauen im Beuieb,
und zn'ar:
I Mann OktoberAlovember 1998 zu je

20 vollen Aöeitsugen
MarzJApÄl1999 zu je
l0 vollen Arbeitstagen = 60 volle Arkitstage

I Mann MärzlApnl1999 zu je
8 vollen Aröeitstagen = 16 volle Arbeitstage

2 Frauen Juli/Augrrst 1998 ar je
32 Arbeitsstunden
(8 Snrnden = I Arbeitstad = 16 volle AöeiStage

Einzutragen sind also insgesamt
Männer 2
Aöeitsleistung 76
Frauen 2
Aöeitsleistung l6

Statistisch6s Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999
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Abschnitte 9, 10A und l0B: Beschäftigte Arbeitskräfte nach Personengnrppen im Jahreszeitraum
Mai 1998 bis April 1999
@rhebungBteile N/3 und F/3)

Allgemeine
Hinweise Für Nichtstichprobenbetriebe werden die mit beuieblichen Arbeiten beschafti4en fubeits-

krlifle (15 Jahre und älter) in der stark vereinfachten Form nach Personen- und jeneils
4 Arbeitszeitgruppen erfaßt.

Die AnzaN der Personen ist je Personengruppe nach den 4 Aöeitszeitgruppen vollbe-
schäftigt, übenviegend beschtifli$, teilweise beschäItigt und gering beschäftigt nachzuwei-
sen. Die Arbeitszeitgruppen, ausgedrückt in Arbeitsstunden je Woche bzw. Arbeitstage
(8 Stunden = I Arbeitstag) im Jafu des Erfassungszeitraumes Mai 1998 bis April 1999,
sind aufgrund der gesetzlich festgelegten Aöeitszeit für eine vollbeschäff.igte Arbeitskraft
nach Personengruppen di-fferenziert.

760 bis 76{
Familien-
aöeitskräffe Zu der Personengnrppe ,,Familienarbeitskräfte in Betrieben der Rechtsform Einzel-

unternehmen" zählen der Betriebsinhaber, sein Ehegatte sowie auf dem Betrieb beschäf-
tigte Familienangehörige" Verwandte und Verrchwägerte des Betriebsinhabers, soweit sie
ununterbrocben oder zeitweise auch ar.rf dem Beuieb (Haushalt des Betriebsinhabers)
lcbten oder ihre Verpflegrng überwiegend vom Beuieb erhielten.

765 bis 769
Suindig und
nicht suindig
Beschäftigte Zu der Personengruppe ,,Ständig und nicht ständig Bescbäftige (einschließlich Saison-

arbeitskräfte) in Betrieben der Rechtsformen Einzcluntemehmen, Personengemein-
schaften und juristische Personen"zählen alle, die in einem befristet oder unbefristet
ab geschlossenen Arbeiwerhältnis zum Betrieb standen.

In dieser Personengruppe sind auch die Familienangehörigen, Venuandten und Verschwä-
gerten des Betriebsinhabers in Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen mit einanbe-
ziehen, die zwar im Betrieb beschziftigt sind (mit Aöeitsvertrag), aber nicht ununteöro-
chen oder zeitu,eise auf dem Betrieb (Haushalt des Betriebsinhabers) lebten.

Abschnitt 9A: Außerbetriebliche Erverbstätigkeit und Einkommensquellen sowie Jahres-Nettoeinkom-
men des Betriebsinhabers und/oder seines Ehegatten
(nur im Erhebungsteil N/3)

051
Einkommen
aus anderer
Erwerbs-
rärigkeir Die Frage ist zu beantn'orten für den Betriebsinhaber und/oder seinen Ehegatten, wenn sie

im Jahreszeitraum lvlai 1998 bis April 1999 oder nur während eines Teils dieses Zeitrau-
mes Einkommen aus anderer Enverbstlitigkeit, z.B. durch Tätigkeiten in einem anderen
landwirtschaftlichen Betrieb oder einem'Gewerbebetrieb, bezogen.

Beispiele für veöreitet vorkommende Arten des außerbetrieblichen Einkommens siehe
Anhang 7.2

Statistisches Bundesamt, Fachseri€ 3, Melh. Grundl. ab 1999
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052
Außerbe-
triebliche
Einkommens-
quellen

053
Welches Ein-
kommen
uar höher?

631 bis 637
Hoftractrfolge

Abschnitt ll: Weiterführung des Betriebes ("Eofnachfolge") @rbebungsteile S/3 und N/3)

630
Alter des Betriebs-
inhabers (nur Er-
hebungsteil N/3)

Hier ist dre Frage mit ,ja" oder ,,nein" anzukreuzen, wenn Betriebsinhaber und/oder sein
Ehegatte im Jahreszeitraum Mai l99E bis April 1999 oder nur wilhrend eines Teils dieses
Zeitraumes Einkommen aus außerbetrieblichen Quellen, z.B. durch Altersrenle für Land-
n'ine. Arbeitslosengeld/-hilfe, Einkommen aus Verpachtung, bezogen.

Für diese Angaben gelten die bei den Codes 815 bis 817 aufgeführten Regelungen ent-
sprechend.

Beispiele fü,r verbreitet vorkommende Arten der außerbetrieblichen Einkommensquellen
sic'he Anhang 7.2.

Hier ist miteinander zu vergleichen (sofern Betriebsinhaber unüoder sein Ehegatte außer-
betriebl iches Eirüiommen bezogen) :

- das Jahres-Nettoeinkommen, das der Betriebsinhaber und/oder sein Ehegatte zusem-
men im Jahreszeitraum Mai 1998 bis April 1999 aus diesem landwirtschaftlichen
Betrieb err,rirtschafteten, mit dem

- Jahres-Nettoeinkommen, das der Betriebsinhaber unüoder sein Ehegane atsarunen
im Jafueszeiuaum Mai 1998 bis April 1999 aus außerbetrieblichen Einkommens-
und Unterhaltsquellen bezogen.

Anzukreuzen ist dabei die Einkommensquelle. aus der nech Einschätzung des Be-
triebsinhabers rles höhere Nettoeinkommen bezogen wurde. Zur Ermittlung des außer-
betrieblichen Nenoeinkommens siehe die Erläuterungen im Anhang 7.1.

Hier wird das Alter der 45 Jafue und älteren Betriebsinhaber von Betrieben der Rechts-
form Einzelunternehmen direkt erfragt, da in diesem Erhebungsteil eine Altersberechnung
anhand anderer vorhandener Daten zum Alter nicht möglich i«.

Die Beannvortung der Codes 631 bis 637, an deren Ergebnissen insbesondere der Benrß-
stand sehr interessiert ist, ist erforderlich für Betriebe, deren Betriebsinhaber
45 Jahre und älter sind.

Die Eintragungen zu diesem Fragenabschnitt erfordern besondere Sorgfalt, zumal es vie-
len Betriebsinhabern nicht leicht f?illt, die Zulcunft ihres Betriebes - insbesondere über die
Hofnachfolge - einzuschätzen. Für Vorauplanungen vor allem im benrfsständischen Be-
reich werden jedoch diq Angaben anr Hoftrachfolge dringend benötigt.

Slatistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999
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631
Hoftrachfolger Zu beantn'orten

- mit ttja":

- mit "neintt:

Wenn der Betrieb von einem Hofrrachfolger (Venvandter, Verschwä-
gerter oder ggf. auch eine familienfremde Person)- aufgrund einer
Vereinbarung, Absprache oder sonstigen Verständigung - an gegebe-
ner 7*il voraussichtlich weitergeführt wird.

Wenn der Betrieb ar gegebener Zeit (aus unterrchiedlichen Gründen)
voraussichtlich nicht weitergeführt wird.

Wenn gegenwärtig noch nicht einschätzbar ist, ob ,ja" oder -nein"
zutrifft.

040,041
Geuinnermittlung

Buchführung mit
Jahresabsctrluß

Stätistisches Fachs€rie 3, Meth. Grundl. ab 1999

- mit "ungewiß":

Abschnitt l2: Gewinnermittlung, Umsatzbesteuerung @rhebungsteile S/3 und N/3)

Die Gewinnermitttung ftr steuerliche Zwecke kann nach einer der vier folgenden Ver-
fahren durchgefrihrt werden. Landwirte, die beispielsweise eine Einkommenssteuererfiä-
rung an das Finanzamt richten, kreuzen hier ,ja" an und markieren eine der folgenden
vier Anen der Geu.innermittlung.

Für Land*irte, die verpflichtet sind, Bücher zu führen und aufgrund jälrlicher
Bestandsaufnahme Abschlüsse zu machen entweder nach der Abgabenordnung (§ l4l A),
wenn der Wirtschaftswert 40 000 DM, der Gewinn im Kalende{ahr 4E 000 DM oder der
Umsatz im Kalenderjahr 500 000 DM übersteigt.
Feld auch dann ankreuzen, wenn mit solchen Aufzeichnungen erst wfirend der letzten
zu'ölf Monate begonnen umrde. Als Bestandsaufnahme gilt die Aufstellung über das
lebende und tote Inventar an einem bestimmten Stichtag.

Einnahmen-
Ausgaben-Über-
schr:ßrechnung Für Landwirte, die nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet sin( Bücher ar

führen und regelmäßig Abschltisse ar macheh oder freiwillig Bücher führen und solche
Landrvine, die die Voraussetzungen für die Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen
nicht erftillen oder freiwillig auf Antrag aus dieser Geninnermittlungsmethode ausge-
schieden sind.

Gewinnermitt-
lung nach Durch-
schnittssätzen Für Landwirte, die nicht aufgnrnd gesetzlicher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu

füfuen und regelmäßig Abschlüsse ar machen, erfolgt die Crewinnerurittlung nach Durch-
schninssätzen wenn
. der im Einkommenssteuerges€tz (EstG) festgelegte Ausgangsrert 32 000 DM und

. der Viehbesatz die im ESIG aufgefiihrten Grenzen nicht übersclueitet.

Gewinnschät-
anng des Finaru-
amtes Für buchführungspflichtige Landwirte, die dieser Pflicht nicht oder nicht ordnungsgemäß

nachkommen oder L:ndwirte, die unter die Überschußrechnung fallen aber keine ent-
sprechenden Aufzeichnungen tätigen.
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0.12

Umsatzbe-
steuerung Für die Umsärze land- und forstrvirtschaftlicher Betriebe sind bestimmte Durchschnittssätze

t'estgesetzt. deren Höhe so zu bemessen ist. daß sie der Vorsteuerbelastung des Sektors
Land- und Forsrwirtschaft entsprechen und deshalb eine Steuerzahllast nicht entsteht.
Durch eine Option kann der Landwirt gegenüber dem Finanzamt erklären, daß seine Um-
sätze nach den allgemeinen Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes behandelt werden sol-
len (sog. Regelbesteuerung). Hat der Landwirt eine entsprechende Option gegenüber dem
Finanzamt abgegeben, ist die Frage mit,ja" zu beantworten.

.{bschnitt l3: Vermietung von Unterkünften an Ferien- oder Kurgäste (Erhebungsteile S/3 und N/3)

655 bis 658
Vermietung von
Unterkünften Bei den Unterkihften ist die Zahl der Betten nach der jeweiligen Art der Unterkünfte - un-

abhängig von der steuerlichen Behandlung - einzutragen, sofern die zur Verfiigung ge-
stellten Unterkünfte als Zimmervermietung im eigenerl landwirtschaftlichen Betrieb im
Rahmen von ,,Ferien auf dem Bauernhof' anzusehen sind. Zur Tätigkeit fiir diesen Betrieb
gehört jedoch nicht die gewerbliche Betreuung von Ferien- oder Kurgästen in einem Hotel,
einem Gasthof, einer Pension, in einem Kurheim, Sanatorium oder einem Campingplatz.

Abschnitt l{: Berufsbildung
(nur im Erhebungsteil S/3)

Allgemeine
Hinrveise Für den Betriebsinhaber und seinen Ehegatten sind in jedem Fall Angaben zur landwirt-

schaftlichen und außerlandwirtschaftlichen Berufsbildung zu machen. Für den Betriebs-
leiter von Einzelunternehmen sind nur Angaben zu machen, sofern er nicht mit dem Be-
triebsinhaber oder Ehegatten des Betriebsinhabers identisch ist. Hierbei sind in den Aus-
bildungsgängen alle Stufen mit Abschluß und zwar sowohl einer landwirtschaftlichen
(Codes 640 bis 646) als auch einer außerlandrvirtschaftlichen Berut'sbildung (Codes 64E bis
654) anzugeben, d. h. lür die einzelne Person können mehrere Ausbildungsstufen an-
gekreua werden. In Betrieben der Rechtsformen Personengemeinschaften, -gesellschaften
und ,juristische Personen" sind Eintragungen fur mehrere Betriebsleiter zuzulassen.

640 bis 646
Landwirt-
schaftliche
Berufsbildung Zum Berufsfeld der Landwirtschaft rechnen die Fachrichtungen Landwirtschaft, Wein-

bau, Forstwirtschaft, Fischzucht, Tierzucht/-haltung, landwirtschaftliche Technologie,
ländliche Hauswirtschaft, Ernährungslehre.'

640
Berufsschule/
Berufsfachschule Ausbildung erfolgt grundsätzlich innerhalb,der Schulpflicht bis zum 18. Lebensjahr an

einer Berufsschule oder an einer auf bestimmte Fachrichtungen spezialisierten beruflichen
Schule (wie Landwirtschaft, Gartenbau, Weinbau, Forstwirtschaft, Nutaierhaltung,
Fischerei, Milchwirtschaft, ländliche Hauswirtschaft, Landespflege und verwandte Fach-
richtungen).

64t
Berufsausbildung/
Lehre Mit einer in einem Lehrvertrag vereinbarten Lehre, in Verbindung mit einer - wie vor-

stehend - Berufsschule/Berufsfachschule.

Stalistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999
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Einjähriger Fachscirulbesuch mit Abschluß staatlich gepräfter Wirtschafter in land-
oder hausrlirtschaf,sverbundenen Berufen; der Besuch einer rWinterschule" rechnet
auch dazu.

Nach Abschluß einer Ausbildung gemäß der,tandwirtschafuschule' und einer mehrjäh-
rigen praLrischen Tätigkeit ds l,andwirt oder in einem eirschlägigen Beruf sowie weite-
ren Fortbildung in speziellen Lehrgärngen mit Enrerb des Meisterbriefes bzw. des Ab-
schlusscs Fach a granvirt.

An die Ausbildung gemäß der ,tandwirtschaftsschule" ansclüießende einjährige Fortbil-
dung an einer weiterfüfuenden Fachschule mit Abschluß staatlich gepräfter Landwirt-
sc h aftsle i ter bzw. staatlich gepräfter Landwirt.

AbgeschJossenes Srudium an einer Fachhochschule bav. lngenieurschule in einer der
unter,.Benrfsschule/Berufsfachschule" angegebenen Fachrichtungen näch Enverb der
Fachhochschulreife und nach mindestens einjäihrigem berufsbezogenem Praktil«rm mit
Abschluß Dipl. Ing GE), Ing. agr. (gred.) und dgl. fachspezifische Berufsbezeichnun-
gen.

Abgeschlossenes Studium an einer wissenschafllichen Hochschule in einer der unter der
,,Benrfsschule/Benrfsfachschule" angegebenen Fachrichtungen mit Abschluß Dipl. Ing
agr., Dipl. Landwirt urd dgl. fachspezifische Benrfsbezeichnungen.

Besteht keine landwirtschaftliche Berufsbildung mit Abschluß, sondern ausscNießlich Er-
fahnrng aufgrund praktischer Arbeit in einem landwirtschaftlichen Betrieb, ist Code
6.17 anzukreuzen.

Vorstehende Ausführungen an landwirtschaflweöundenen Aus- und Fortbildungen gelten
für die außerlandwirtschaftliche Benrfsbildung entsprechend.

Abschnitt l5: Wirtschaftsdünger tieriscber Eerkunft (nur im Erhebungsteil S/3)

Allgemeine
Hinrveise Dieser Abschnin ist für jeden Betrieb zu beantworten, in dem im Jahreszeitraum lvlai

1998 bis April 1999 Wirtschafudtinger tierischer Herkunft anfiel oder nicht bav. der aus
anderen Betrieben Gülle übernahm und auf selbstbewirtschafteten Flächen aufgebracht hat
oder nicht, d.h. die Codes 733, 73.{ und 739 müssen in jedem Fall (ennveder ,ja" oder
,,nein") angekreua sein.

Statistisch€s Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999

642
Landwirtschaffs-
schule

643
Fortbildung zum
Meister, Fach-
agranrirt

644
Höhere Landbau-
schule, Techniker-
schute, Fach-
akademie

645
Fachhochschule,
Ingenieurschule

646
Universität,
Hochschule

647
Ausschließlich
praktische land-
rrirtschaftliche
Erfahnrng

648 bis 65.1
Außerlandwirt-
schaffIiche Be-
rußbildung
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733
Aus anderen Be-
trieben übernom-
mene Gülle

73t,739
Gülle. Festmrst
und Jauche

735,735
Aufbringung der
Gtille dieses
Betriebes

737,740,711
Lagerlkapazität

Lagerdauer
73t

Ist Codc 73{ mit.ja"bcantwortet, müssen die Codes 735 und 736 mit,ja"oder,,nein"
beant\vortet sein und Codes 737 und 738 eine Eintragung aufiveisen.

lst Code 739 mit,ja"beanhvortet, mul) Code 7.10 und./oder 741 eine Eintragung aufu'ei-
sen. außer uenn Festmist nur auf Gnrndflächen von Stallungen, die gleichzeitig als La-
gerflächen von Festmist dienen (2.B. Tiefstall), anfiillt.

Ist Code 7{0 beannrortet, muß einer der Codes 737 oder 741 eine Eintragung aufixeisen.

Für Betriebe. die über entsprechende Lagerkapazitäten verfügen, diese jedoch im o.g.
Jahreszeitraum nicht genuta haben. entfallen die Codes 737. 738.740 und 7.11.

Es ist anzugeben. ob Gülle l'on anderen Betrieben oder von Güllebanken übernommen und
aufder LF dieses Betnebes aufgebracht wurde.

Gülle (Flüssigmist): Gemisch der Kot- und Harnauscheidungen von Nutztieren - auch
vermischt mit Wasser.
Festnrist: Kot (mit oder ohne Einstreu) von Nutztieren.
Jauche: Harn von Nutztieren, f?illt in der Regel zusarnmen mit Festmist an.

Es ist anzugeben, ob wäfuend des Jahreszeitraumes von Mai 1998 bis April 1999 im Be-
trieb angefallene Gülle

- auf der LF dieses Betriebes

unüoder
- anf der LF anderer Betriebe. u.U. über Gullebariken

aufgebracht *orden ist.

Als l-agerkapazität ist der vorhandene und genutzte, befestigte Lagerplatz für Festmist
sou'ie der vorhandene und geoutzte Lagerraum fü,r Jauche und Gülle in dafür vorgesehe-
nen Behältern, Gruben, Lagunen u.ä. zu verstehen.
Grundflächen von Stallungen, die gleichzeitig als Lagerflächen von Festmist dienen (2.8.
Tiefsta.l l), u'erden nicht berücksichti gt.

Bei Einleitung von Gtille und Jauche in einen gemeinsamen Lagerbehälter, ist die Lager-
kapazitär bei code 737 (Gütlegnrbe) einzutragen.

Bei Einleitung von Jauche in eine ungenutzte Güllegrube, ist die Lagerkapazität bei
Code 741 (Jauchegrube) einantragen.

Den Angaben ist der während der Stallhaltungsperiode übliche Durchschnittsbestand an
Tieren zugrundezulegen.

Stalistisches Fachsede 3, Meth. Grundl. ab 1999
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Betrieb

Sonderfülle
zu ,,Betrieb"

Statistisches Bundesamt, Fachssrie 3, Meth. Grundl. ab 1999

3 Grundbegriffe

Technisch-wirtschaftliche Einheit, die einer einheitlichen Betriebsführung unterlieg und
land- unüoder forstwirtschaft liche Erzeugnisse hervoöring.

Im einzelnen wird darunter folgendes verstanden:

Als Betrieb im Sinne dieser Erhebung (einschl. Betriebe des Gartenbaus und des Wein-
baus) gilt jcde technisch-wirtschaftliche Einheit, die unabhlingig von der Rechtsform, der
steuerlichen Zuordnung und den EigenrumwerhäItnissen

l. für Rechnung eines Inlabers bewirtschaftet wird (siehe Definition ,Fetriebsinhaber"
aufS.24),

2. einer einheitlichen Betriebsführung untersteht,
'- Diese lieg auch vor, wenn sie von mehreren Personen gemeinsam, d.h. mit einheit-

licher Willensbildung, ausgeübt wird. Zur Unterscheidung Betriebsfühnrng/Betriebs-
leitung siehe Definition zu ,,Betriebsinhaber/Betriebsleiter" auf 5.21125. -

3. dieselben Arbeiskräfte und Produlctionsmittel (insbesondere Gebäude und Maschinen)
einseta,

4. land- (auch garten- oder weinbauliche und/oder fischwirtschaftliche) unüoder forst-
rvirtschaft liche Erzeugnisse hervorüringt,
- Als solche gelten die (aufgrund der Rechtsgnrndlage zu erfassenden) Erzeugnisse der

Bodenproduktion sowie der landr+irtschaftlichen Nutaierhaltung. -

5. eine der für die Landwirtschaftsz.lihlung/Agrarstnrkturerhebung gesetzlich festgelegten
Mindestgrenzen erreicht oder überschreitet (siehe Abdhnitt ,,Erfassungsbereich" auf
s. 24),

- Die Erfaszung der Bodenflächen erstrech sich auf die gesamte selbstbewirtschaftete
landwirtschaftlich genutzte Fläche @igenland, Pachtland und unentgeltlich ar Be-
rrirtschaftung erhaltene LF). -

6. über den Ort des Betriebssiues (Anschrift) lokalisieöar ist.
- Das ist die Gemeinde (der Gemeindeteil), in der (dem) sich der übenviegende Teil der

Wirtschafugebäude befindet, bei Betrieben ohne Wirtrchaftsgebäude die Gemeinde
(der Gemeindeteil), in der (dem) der größte Teil der betreffenden Flächen (2.B. Wald-
flächen, Rebflächen, Flächen von Gräsereien) des Betriebes liegt unüoder die Vieh-
haltung betrieben wird.
In den meisten Fällen ist in der Landwirtschafl der Betriebssitz mit dem Betriebsort
(Anschri.ft des Auslrunftspfl ichtigen) identisch. -

Sofern die vorstehend genannten Voraussetzungen erfüllt sind, rechnen an den landwirt-
schafilichen unüoder forsnrirtschaftlichen Betrieben auch

- Wanderschäfereien, Bullen- und Eberhaltungen, Brütereien,

- landwirtschaftIiche Versuchsbetriebe, -anstalten,

- landuirtschaftliche Betriebe von Heil-, Pflege- und Iftankenanstalten souie Heimen,

- landwirtschaftIiche Betriebsteile gewerülicher Unternehmen,

- landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Betriebe öfientlich-rechtlicher Körper-
schaften,

- zuräckbehaltene Altenteilerflächen, sofern sie vom Altenteiler und/oder seinem Ehegat-
ten mit eigenen Arüeitskräften und Produktionsmitteln bewirtschaftet werden,
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Erfassungs-
bereich

Erhebungs-
merkmale

Betriebsinhaber

- landuirtschaflliche und forswirtschaflliche Betriebe, die zuslitzliche Einnahmen er-
zielen, z.B. durch
. ihre Verbindung mit landwirtschaftlichen Nebenbetneben und/oder Hilfsbetrieben,

. Vermietung von Räumen, z.B. im Rahmen der Aktion ,,Ferien auf dem Bauernhof',

. Vermienrng von Crebäuden, Gebäudeteilen oder Hofflächen,

. vorübergehend stillgelegte LF.

Einzelproduktgemeinschaften und Betriebsareiggemeinschaften werden als eigenständige
Betriebe erfaßt, wenn sie im wesentlichen mit eigenen Arbeitskräflen und Produkrionsmit-
teln (uud nicht mit denen der Mitgliedsbetriebe) bewirtschaftet werden; Gemeinschafts-
obstanlagen. bei denen die PIlege- und/oder Erntearbeiten überwiegend von den Teil-
habern selbst durchgeführt werden, werden dagegen nicht als gesonderte Betriebe, sondern
bei den Teilhabern jeu'eils mit den eingebrachten Flächenanteilen erfaßt.

Ivlehrr're Betricbe in der Hand eines Inhabers (Betriebsinhabers) gelten als ein Betrieb,
uenn für die Bervirtschaflung dieser Einheiten in der Regel dieselben Arbeitskräfte und
Produktionsnuttel (insbesondere Gebäude unüoder Maschrnen) eingeselzt werden,

Der Erfassungsbereich der Landwinschaffszählung/Agrarstnrkturerhebung erstreckt sich
auf alle Betriebe:

- mit einer landuirtschaftlich genutzten Fläche von mindestens anei Hektar oder mit
mindestens

a) jeueils acht Rindern oder Schweinen oder

b) zwanzig Schafen oder

c) jeweils zweihundert Legehennen oder Junghennen oder Schlacht-, Masthiihnen,
-hühnern und sonstigen Hähnen oder Glinsen, Enten und Truthühnern oder

d) jerveils dreißig Ar bestockter Rebfläche oder Obsüläche, auch soweit sie nicht im Er-
uag stehen. oder Hopfen oder Tabak oder Baumschulen oder Gemüseanbau im Frei-
land oder Blumen- und Zierpflanzenanbau im Freiland oder Anbau von Heil- und
Gewürzpfl aruen oder Gartenbausämereien füLr Enreöszwecke oder

e) jeweils drei Ar Anbau für Enreösanecke unter Glas von Gemüse oder Blumen und
Zierpflanzen,

- mit einer Waldfläche von mindestens zehn Hektar.

Erfüllen Betriebe mindestens eine der vorgenannten Bedingungen @rfassungsbereich),
dann sind dle Erhebungsmerkmale des Vordnrcks zur LandwirtschaflsäNung 1999 an-
zugeben, unabhlingig vom Erreichen einzelner, im Erfassungsbereich dargestellter Gren-
zen.

Inhaber/unternehmer ist diejenige Person, flir deren Rechnung und auf deren Risiko der
Betrieb bewirtschaftet wird, ohne Rticlsicht auf die jeweiligen individuell gestalteten Ei-
gentumwerhäItnisse @igenrum, Pacht, Erbpacht, Nuunießung) an den Produllionsmit-
teln (insbesondere Boden, Vieh, Gebäude, Maschinen).

Ergänzende Bemerkungen an vorstehenden Kriterien:

Eine Übertragung von Verantwortlichkeiten an einen Betriebsleiter entbindet den Be-
triebsinhaber nicht von seiner Eigenschafl als Betriebsinhaber, da er Träger des wirt-
schaftlichen Risikos und Nutznießer des wirtschafrlichen Erfolges bleibt.

Statistisches Bundesaht, Fachseris Meth. Grundl. ab 1999
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Inhaber/Unternehmer können sein:

a) bei Betrieben Cer Rechtsform ,,Einzelunternehmen"
- Einzelperson, einschließlich Ehepaar, Geschwister, Erbengemeinschaft (ohne Gesell-

schaftervertrag),

b) bei Betrieben der Rechtsform,,Personengemeinschaflen"
- BGB-Geseltschaft, nicht eingeuagener Verein, Offene Handelsgesellschaft, Kom-

manditgesellschaft einschließlich GmbH und Co. KG - mit Gesellschaftervertrag,

c) bei Betrieben der Rechtsform ,juristische Personen"

- Gebietskörperschaften: Bund, Bundesland, Bezirk, Kreis, Gemeinde, Bezirks-, Kreis-
oder Gemeindeverband,

- Kirche, kirchliche Anstalt oder dgl. fuistalt oder Stiftung des öfrentlichen Rechts,

- Anstalten oder Stiftungen des privaten Rechts (einschl. Gemeinschaftsf,orsten mit
ideellem Besitzanteil),

- eingetragene(r) Genossenschaft oder Verein, Gesellschaft mit beschrad«er Haftung
(Gmbtll. Alciengesellschaft (AG).

SonderfüIle
zu,,Betriebs-
inhaber" Sind zrvei oder mehrere Personen Betriebsinhaber in einem Betrieb der Rechtsf,orm Ein-

zelunternehmen (2.B. Ehepaare, Geschwister, Erbengemeinschaft (ohne Gesellschafrer-
vertrag)), so kann die übenviegend mit der Gescträftsführung htraute Person (bei gleichen
Anteilen am Betriebsrisiko und bei nach Art und Umfang vergleichbarer Arbeitsleistung
für den Betrieb) in fuilehnung an das Lebensalter im Sinne der Erhebung als Betriebs-
inhaber bestimmt werden.

Leitet ein Betriebsinhaber mehrere Betriebe, dann ist er im Sinne der Erhebung als Be-
tnebsinhaber mit seiner anteiligen Arbeitsleistung ftir jeden Betrieb anzugeben.

Betriebsleiter Der Betriebsleiter ist in Betrieben der Rechtdorm Einzelunternehmen diejenige Persorl
die den Betrieb leitet, dso über den laufenden Einsatz an Prcduktionsmineln bestimmt.

Dabei kann es sich um den Betriebsinhaber, einen seiner Familienangehörigen oder eine
andere mrt der Leitung des Betriebes beaufiragte Person handeln (2.8. Angestellter).

In den Rechtsformen ,fersonengemeinschaften* und ,juristische Personen" können meh-
rere Betriebsleiter tätig sein. So ist i.d.R. jeder in der Personengemeinschafr tätige Gesell-
schafter zugleich Betriebsleiter.

Ergänzende Arunerkungen zu vorstehenden Definitionen:

ln Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen darf als Betriebsleiter nur eine Person je Betrieb - entweder
bei Abschnin 9 oder bei Abschnin l0A des Erhebungsteils S/3 - angegeben werden. Ein unterschiedliches Aus-
maß in der Libertragung von Verantwortlichkeiten an den Betriebsleiter ist möglich. Die vertragsmäßig festge-
setzte Zahlung eines erfolgsabhängigen Entgeltes an den mit der Leitung eines Betriebes beaufrragten Betriebs-
leiter macht diesen nicht zum Beuiebsinhaber.

Statistisches Fachsorie Meth. Grundl. ab 1999
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4 Durchführung der Erhebung

{.1 Rechte und Pflichten der Erhebungsbeauftragten

Zur Entlastung der Auskunftspflichti-een können Erhebungsbeauftragte eingesetzt werden. Sie haben sich aus-
zuu'eisen und sind zur Geheimhaltuns, besonders verpflichtet worden. Die aus ihrer Tätigkeit gewonnenen Er-
kenntnisse dürfen sie nicht in anderen Verfahren oder fiir andere Zwecke verwenden. Diese Verpflichtung gilt
auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit.

Die Erhebungsbeauftragten sollen den Auskunftspt)ichtigen bei der Beantwortung der Fragen behilflich sein. Sie
dürt'en die Erhebungsvordrucke nach deren Angaben ausftillen.

{.2 Erhebungsunterlagen

Jeder Erhebungsbeauftragte erhält fiir die Befragung der Betriebe zur Landwirtschaftszählung/ Agrarstruktur-
erhebung 1999 neben den speziellen Anweisungen des Statistischen Landesamtes folgende Unterlagen:

- Anschriftenliste,

- voradressierte Erhebun gsvordrucke,

- Erhebungsvordrucke ohne Adresse,

- Erhebunssvordrucke E,

- Einzelperson-Erhebungsvordmck PS.

- Hilfsblan-Vordrucke HS bzw. HN,

- Anleitung zur Durchfiihrung der Landwirtscliaftszählung 1999.

{.3 Durchfiihrung der Erhebung in den Betrieben

Der Erhebungsbeauftragte muß die Erhebung selbst durchfiihren; er darf seine Aufgaben keiner anderen Person
übertragen.

Auf Wunsch kann der Auskunftspflichtige aber auch

- die Angaben zu den Fragen selber in den Erhebungsvordruck eintragen; in derartigen Fällen muß der Erhe-
bungsbeauftragte dem Auskunftspflichtigen die fiir die sach- und termingerechre Beantworrung der Fragen
erforderlichen Hinweise und Erläuterungen schriftlich übergeben und erforderlichenfalls ausführlich mündlich
erläutern,

- den vollständig und korrekt ausgefiillten Erhebungsvordruck dem Erhebungsbeauftragten aushändigen oder
ungeknickt in einem verschlossenen Umschlag dem Erhebungsbeauftragten übergeben oder ihn in einem
ausreichend frankierten Umschlag innerhalb einer Woche nach Erhalt an die Erhebungsstelle übersenden. Die
Antwort ist gemäß § l5 Abs. 3 BStatC bei postalischer Übersendung erst erteilt, wenn die ordnungsgemäß
ausgefiiilten Erhebungsvordrucke der Erhebungsstelle zugegangen sind.

Wünscht ein Familienangehöriger des Betriebsinhabers zu den mit einem ,,P" gekennzeichneten Fragen im Er-
hebungsteil S/3 (Beitragszahler in der Alterskasse/Rentenversicherung (Codes 850 bzw. 851), außerbetriebliche
Einkommensque'llen (Codes 814 - 817)), daß seine Angaben auf einem gesonderten Erhebungsvordruck eingg-
tragen werden, so sind vom Erhebungsbeauftragten Name und Anschrift dieses auskunftspflichtigen Familien-
angehörigen in den Einzelperson-Erhebungsvordruck PS einzutragen und die Kenn-Nr. des Betriebes (sieben-
stellig) sowie die Cemeinde-Kennziffer aus dem Erhebungsvordruck S zu übernehmen. Außerdem ist die lfd.
Nr. der Person aus dem Abschniu 9 des Erhebungsteils S/3 auf Vordruck PS zu übertragen un"d bei Ausgabe des
Erhebungsvordrucks PS ist die betreffende Person ilber der lfd. Nr. im Erhebungsteil S/3 durch ein Kreuz (x) zu
kennzeichnen.

Abschließend soll die Richtigkeit und Vollstlindigkeit der Angaben auf den Erhebungsvordrucken S, N bzw. F
durch Unterschrift auf der letäen Seite oben bestätigt werden.

Statistisches Bundesamt, Fachserie Meth. Grundl. ab 1999
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Andemng der Anschrift des Betriebsinhabers

Zunächst ist zu prüfen, ob der in der Anschriffenliste vorgegebene Name und die Anschrifl des Betriebsinha-
bers noch zutreffen. Erwaige Änderungen sind im Anschriftenfeld auf dem Erhebungwordnrck und in der fui-
schriftenliste einzutragen. Eine etwaige Anderung des Betriebssitzes (siehe Seite 23, lfd. Nr. 6.) muß dem Sta-
tistischen Landesamt mitgetei lt werden.

Betriebsübergabe, Bet riebstei lun g, Betriebsauflösun g

Wurde der Betrieb an einen anderen Inhaber übergeben, so ist dieser auslonftspflichtig @etriebsübergabe). Der
Name des neuen Inhabers ist sowohl auf dem jeweiligen Erhebungsvordruck als auch in der Anschriftenliste an
vermerken. Werden im Falle einer Betriebsteilung die abgegebenen Flächen unüoder Viehbestände von einem
im Sinne der Definition des Betriebes neugegrilrdeten Betrieb (Neugründung) übernommen, ist der Inhaber des
neugegründeten Betriebes zusätzlich zum Inhaber des verbleibenden Restbetriebes auskunfispflichtig, wenn er
entsprechend dem Agrarstatistikgesetz vom 25. Juni 1998 zum Erfassung$ereich der Agrarberichterstattung
gehört.

Falls ein Betrieb nicht mehr bestcht, ist die Beuiebsauflösung in der Anschrifienliste anzugeben und der Erhe-
bungwordnrck mit dem Vermerk ,,aufgelöst" dem Statistischen Amt zuzuleiten.

Nähere Hinweise zur Bearbeitung dieser Veränderungen sind den speziellen Anweisungen des Statistischen
Landesamtes zu entnehmen.

Bctrieibsteile

B*eht eio Ectrieb aus mehreren voneinander endernt liegenden Betriebsteilen, die einheitlich bewinschaftet
nm:det1 dann ist die Meldung für den gesrmten Betrieb dort abargebeq wo sich der Haupsitz des Betriebes
befindet.

Untemehmen

Unternehmen i.S. der Agrarstrrrkrurerhebung sind unter einheitlicher und selbständiger Führung stehende wirt-
schaffliche, finarzielle und rechtliche Einheiten. Gehören mehrere Beuiebe an einem Unternehmen, geben die
Unternehmen die Meldungen für jeden ihrer inltindischen Betriebe ab.

Unternehmen mit Betrieben in verschiedenen l-ändern haben für jedes Land, in dem sie einen Betrieb haben,
gesondert zu melden.

Verschriebene Erhebungsvordrucke

Sollten voradressierte Erhebungsvordnrcke beim Ausfüllen verschrieben worden oder sonsnrie unauswertbar
sein, müssen für diese neue Erhebungwordrucke angele4 werden. Dazu muß der Erhebungsbeanflrage Name
und Aruchrift des Betriebsinhabers, die Kenn-Nummer des Betriebes (siebensteilig) und Gemeinde-Kennzifrer
aus der Anschriftenliste auf mitgelieferte Erhebungsvordrucke S, N bar. F ohne Anschrift vollständig tiber-
t agen. Neu ausgestellte Erhebungwordnrcke sind in die vom Statistischen Landesamt voradressierter Erhe.
bungsvordntcke S, N bzw. F einzulegen @ückgabe auch'des verschriebenen Erhebungsvordrucks, Kenn-
zeichnung des gültigen Vordnrcks usw.); hierüber ist der Auslcunftspflichtige an unterrichten.

Statistisches Bundosamt, Fachsorio Meth. Grundl. ab 1999
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Bei Betneben. in denen zu Abschrutt 9 Angaben für mehr als 8 Personen eingetragen werden müssen, sind die
ueiteren Personen in einem Zseitexemplar des Erhebungsteils S/3 einzusetzen. Im Zweitexemplar bleiben die
Spalten 001 ,.Betriebsinhaber"und 002 ,,Ehegane"leer, die vorgedruckten Spaltennummern,,003", ,,004"usrv.
sind nicht (in.,009". ..010" usrv.) abzuändcru.

Bei Betneben. in denen zu Abschrutt l0A Angaben für mehr als 8 Personen einzutragen sind, sind die 9. bis
28. Person (= 20 Personen) in einem Ergänzungsvordrrck E aufzufüfuen. Sind mehr als 28 Personen einzu-
tragen. sind ein ueilerer bzs'. nrefuere rveitereErgänzungsl'ordrucke E auszufüllen. Im ersten und jedem wei-
teren Ergänzungsordruck E ist eine lfd. NummerderPerson einzutragen (beginnend mit 009 auf dem ersten
Ergänzungsvordruck E).

Verrendung von Zneitexemplarcn (Erhebungsteil S/3) und Ergänzungsvordrucken (E)

Souohl bei den Zueitesemplarcn des Erhebungsteils Si3 zu Abschnitt 9 als auch bei den Ergänzungsvordruk-
ken E zu Abschnitt l0A sind die gepräften Angaben zur Anschri.fi und die Kenn-Nr. des Betriebes (sieben-
stellig) sorric die Gcmeinde-Kennziffer aus dem Ersh'ordruck (Vordruck mit Adreßangabc) zu übertragcn
und die lfd. Nr. des Zweih'ordrucks bzw. Ergänzungsuordnrcks E in das dafür vorgesehene Feld einzutra-
gen. hieniber isr der Auskunftspflichtige zu unterrichten. Wenn der Auskunflspflichtige auf der Selbsteintra-
gung der An-eaben zu den Abschrutten 9 und l0A besteht, muß der Erhebungsbeauftragte einen eventuellen Be-
darf an Zueit- bzn. Ergänzungsvordnrcken E erfragen und denr Auskunftspflichtigen zur Verfi,igung stellen;
hierbei sind vonr Erhebungsbeauftraglen Name und Anschri-ft. die Kenn-Nr. des Betriebes (siebenstellig) sou'ie
Gemeinde-Kennziffer vom Ersn'ordruck zu übernehmen.

Die für einen Betrieb ausgefrillten Zweiteremplare und Ergänzungsvordnrcke E sind in den Erhebungsvor-
druck S einzulegen.

Unterschiedliche Berichtszeiträume

Beachtet »erden muß der Berichtszeiuaum. für den die Fragen gestellt sind. Die Mehrzahl der Fragen bezieht
sich auf den Stand zum Zeitpunkt der Erhebung. Hiervon abweichende Berichtszeiträume sind bei den betref-
fenden Fragen bzrv. Abschnitten jerveils angegeben.

Auskunftsvemeigenrng

Venreigert ein Auskun-ftspflichtiger die Beantwortung der Fragen ganz oder teilweise, so ist er in angemesse-
ner und sactrlicher Fornr souohl auf seine g,esetzlich begrüurdete Auskunftspflicht als auch darauf hinzuweisen.
daß alle mit der Erhebung betrauten Personen zur Geheimhaltung verpflichtet rvorden sind. Darüber hinaus ist
er über das generelle Verbot der Weiterleitung l'on Einzelangaben an die Finanzveru'altung zu unterrichten.
Weitere Regelungen hierzu sind den speziellen Anmerkungen des Statistischen Landesamtes zu entnehmen.

Telefonnummer, Löschung loo Name uod Anschrift

Zur Erleichterung etwaiger Rücl6agen wird auf der letzten Seite der Erhebungs'ordrucke S, N bav. F die
Telekommunilationsanschlußnummer des Betriebsinhabers oder -leiters erbeten. Die Beantwortung ist frei-
willig. Hierauf ist der Auskunftspflichtige ausdrücklich hinzuweisen. Dem Auskunftspflichtigen sollte auch
mitgeteilt werden, daß die Hilfsmerkmale nach Absctrluß der formalen Prtifrrng der Angaben auf Vollständig-
keit von Erhebungs'ordrucken abgetrennt und mit Ausnahme von Name, Anschrift und Telekommunikations-
anschlußnummer vernichtet werden.

AchtuDg:
Die Erhebungwordmcke dürfen nicht geknickt werden, weil hierdurch die Datenerfassung im Statistischen
Landesamt erschrvert werden würde.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999
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4.4 Eintragun gstechnik

Die unterschiedlichen Möglichkeiten zur Beantwortung der Fragen sind bereits auf der ersten Seite der Erhe-
bungwordnrcke S, N bzrv. F kurz. erläute(. Darüber hinaus ist folgendes unbedingt zu beachten:

Ankreuzen vorgegebener Antn'orten zum Beispiel A

Hier sind nur diejenigen Eintragungsfelder anzukreuzen, für die der Sachverhalt zutrift.

Eintragen der zutrelTcnden Anzahl zum Beispiel

Zahlenangaben sind rechtsbündig in die vorgesehenen Felder einzutragen.

Achtung:
Bei Flächenangaben (Abschnine 7 und t) sind die Hektar-Angaben in die fünf erslen Spalten, die Ar-Angaben
in die beiden letzten durch einen verstärkten Strich abgehobenen Felder, einzutragen.

Nullen am Ende von Wertangaben sind in jedem Fall als solche zu schreiben und nicht durch Striche anandeu-
ten.

Ld

Beispiele:
an den Abschnitten 7 und 8

67 Hel«ar,92 Ar
13 Hektar

Richtig Falsch

Hektar Ar

I I leltlglz
I I ltl:lolo

Eintragen der zutreffenden Kennziffer zum Beispiel o
Klaneileintragungen arm Beispiel I toctrter I

Klartexteintragun!,en deutlich lesbar in die vorgegebenen Antwortfetder schreiben. Bei schmalen fuinvort-
feldern (Abschnitte 9 und l0A) sind längere Eintmgungen erforderlichenfalls ar trennen.

Zum Beispiel

4.5 Nachpräfen der Angaben in den Erhebuagwordrucken

l. Vollzähtigkeit
Ftir jeden in der Anschriflenliste genannten Betrieb muß ein Erhebungsvordruck S, N bar. F vorhanden
sein.

2. Aufgelöste Betriebe oder Aussage verweigert
Wenn der Betrieb nicht mehr existiert oder der Betriebsinhaber bis anm Abschluß des Erhebungsgescläftes
die Aussage venxeigert, ist ein Vermerk auf dem Erhebungwordruck S, N bzw. F und auf der Arrshriften-
liste anzubringen.
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3. Ü'bcreinstrntmeltdc KL-nn-Nr des Betnebes
In sämtlichen firr dicsen Bctneb ausgefültten Erhcbungsvordrucken muß dic Kenn-Nr. dcs Betnebes (sie-

benstellig) übcrcinstinttttcn.

{. Übereinstimmendc Anschrift
Inr Einzelperson-Erhebungs'ordruck PS muß die Anschnft im Anschnfienfeld mit dem Erhebungsvordruck

S übereinstimnren

5. Betriebe der Rechtsfornt ..Einzelunternehmen"
Bei Abschniu 9 muß in den Erhebungsteilen S/3, N/3 bnv. F/3 zumindest der Betriebsinhaber eingetragen

sein.

6. Betriebe dcr Rechtsfontren .,Personengemeinschaften", ,juristische Personen"

Abschnin 9 darf in den Erhebungsteilen S/3, N/3 bzr'v'. F/3 keine Personeneintragung enthalten; bei Ab-

schnitt l0 müssen Aneaben für mindestens eine ständig oder nicht ständig beschäftgte Person eingetragen

sein.

7. Abstimmung der Angaben beim Erhebungsteil S/3

a) Abschnitte 7,8, 9, 10, l3 und l5
Die Zahlenangaben müssen rechtsbü'ndig eingeuagen werden'

b) Abschnitte 7 und E: ,Eigeotums- uod Pachtrerhliltnisse sowie Pachtflächen und Pachtentgelte*

Die LF bei Codg- 7Ol nruß mit der Angabe zu Code 25E der Bodennutzung 1999 übcreinsdmmen'

Bei codes 705 und 708 isr die Richtiglrei.t der Berechnung zu pri.ifen.

Is bei Code 70i eine Fläche angegebeu, darfdie Übertragung der Pachtlläcüe nach Code 709 und die

Angabe des Pachte,nrgelres (Code 710) nicht fehlen und umgeketut'

Alr6erdem rnuß die Unteneilung der uon Ja&ren Verpächtern" gepachteten LF (Code 709) und der

atgebörigen Jahrespacht {Code 7lO) nach Nutanagsarten (.Ackerland, Dauergrünland usw-) l'orge-

üoßunen *orden sein.

Wenn bei Codes 713, 717 usw. Ftächenangaben ei,ngaragen sild- mässen auch die entsprechenden

Felder für die Jahrespacht (codes ?14, 718 rsw.) Einuagungen enthalten.

Bei Codes 713,717 usw. bnv. 7l4,7lE usrv. dürfen die Einuagungen zu diesen Fragen ryeder bei der

Fläche noch bei der Jafuespactu höher sein alsdie entsprechenden Angaben zu Codes 7ll' 715 usw.

bzrry. 712, 716 usq'. Die Summen der Einuagungen zu den Codes 7ll, 715 bis727 sowie 712, 716 bis

?2t rnüssen den Angaben zu den Codes 709 bav. 710 entsprechen, wenn keine geschlossene Hofpacht

vorliegt.

c) Abschnitt * -B€rti,ebsiahaber" düegatte und deren nif bdri€blichen Arüeitcn beschäftigcn Fami-

licnengehörigo im A'Pril 1999*

Im Absc.hnin 9 muß (müssen) für jede eingeuagene Person

- bei Code 801 die zutreffende Kennziffer eingeuagen sein,

- bei Code E02 das Geschlecht angekreua sein,

- bei code E03 und 80,4 Geburtsmonat und Geburtsjahr angegeben sein.

- mit Einrragungen bei Codes 807, 809 oder E I I auch die jerveils zugehörigen Codes 808' 8 l0 bzw. 8 12

eine Eintragung aufu'eisen und umgekehrt (Codes 809 und 810 dürfen nur beim Betriebsinhaber unÜ
oder deren Ehegatte Eintragungen aufr'eisen),

Im Abschnitt 9 ist bei code El7 @inkommen aus verpachtung...) in spalte I ,,Betriebsinhabefl'eine
Ankreuzung zu er$'arten, wenn al Code 706 eine verpachtete LF angegeben ist'

Wenn Codes tl l/812 eine Eintragung aufu'eisen, muß auch Code E14 angekreuzt sein.

Im Abschrutt 9 muß bei Code 82I entwederles Eintragungsfeld ,,l" oder ,,2" angekreuzt sein, wenn

mindestens bei einer der Codes 814 bis 817 in der Spalte 001 @etriebsinhaber) und/oder Spalte 002

@hegane) Eintragungen vorliegen. Verfügen Betriebsinhaber und Ehegatte über kein außerbetriebliches

Einkommen (Codis at+ Uis E17: Einuagungsfelder in Spalten 001 und 002 nicht angekreua), sollten in
der Reget auch beide Eintragungsfelder bei Code 821 nicht angekreuzt sein. Wenn allerdings Betriebs-

inhaber und/oder Ehegane noctiandere (2.8. Kindergeld) als bei den Codes 8l{ bis 817 verbal ange'

führten Einkommen beziehen, kann bei Code 821 die Signierziffer ,,2" angekreua sein'
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d) Abschnitt l0A: ,,Ständig im Betrieb Beschäftigte im April 1999"

Im Abschnitt l0A muß (müssen) für jede eingetragene Person
- bei Code 901 das Geschlecht angekreuzt sein,

- bei Code 902 und 903 Geburtsmonat und Geburtsjalr angegeben sein,
Wenn Code 906 Angaben enthält, muß auch der zugehörige Code 907 eine Eintragung anfiveisen und
umgekehrt.

e) Abschnitt l0B: ,,Nicht ständig im Betrieb Bcschäfiigte im Jahreszeitraum Mai l99E bis
April 1999"

Bei Abschnitt l0B müssen, sofern Beschäfti4e nachgeu,iesen uerden, auch Arbeitstage eingetragen
sein.

f) Abschnitt I l: ,,rrYeitcrführung dcs Betriebes (,Hofnachfolge')"

Zu Code 631 muß eine Eintragung vorliegen, wenn der Betriebsinhaber 45 Jahre und älter ist (siehe Ab-
schnitt 9, Codes 803 und 80{, lfd. Nr. 001).
Codes 632, 633 und 637 müssen jcweils eine Eintragung enthalten, wenn bei Code 63 I ,ja" angekreuzt
ist; desgl. muß mindestens einer der Codes 634 bis 636 angekreuzt sein.
Eine Eintragung bei den Codes 634 bis 637 setzt voraus, daß der Hofnachfolger 15 Jahre und älter ist.

g) Abschnitt I 2:,Gewinnermittlung, Umsatzbesteuenrng"

Bei Code 040 muß ,ja"oder,,nein"angekreua sein. Wenn Code 040 mit ja"beantwortet ist, muß auch
eine der Fragen des Codes 041 eine Eintragung aufu'eisen. Gebietskörperschaften beantworten die Codes
040 und 0.12 nur mit ,,nein".

h) Abschnitt 13: ,Vermietung von Unterkünften*

Zu den Codes 656 bis 658 muß mindestens eine Eintragung vorliegen, wenn Code 655 mit ,ja"beant-
'wortet ist.

i) Abschnitt l{: ,Berufsbildung'
Bei Abschnitt l{ muß mindestens einer der Codes 640 bis 647 angekreuzt sein, wenn der Betriebs-
inhaber Einzelunternehmer ist.

In den Beuieben der Rechtsformen Person"ngrr.ina.hrfren, -gesellschaften und ,juristische Personen"
sind Eintragungen für mefuere Betriebsleiter zuzulassen. Dabei sind bei Vorlundensein eines oder
rnehrerer Betriebsleiter die entsprechenden Eintragungen (ankreuzen) grundsitdich bei der lfd. Nr. 4
des Abschnittes l4 zu beginnen.

j) Abschnitt 15:,,Wirtschaftsdünger tierischer Eerkunft"
Die Codcs 733, 731, 739 müssen in jedem Fall (entueder mit ,ja" oder ,,nein') angekreuzt sein. Ist
Code 73{ mit,ja"beantwortet, müssen die Codes 735 und 736 mit,ja"odir,,nein"beantwortet sein
und Codes 737 und 738 eine Einuagung aufu'eisen. Ist Code 739 mit ,ja"beantwortet, muß Code 740
und/oder 7.ll eine Eintragung aufireisen, außer wenn Festmist nur auf Grundllächen von Stallungen,
die gleichzeitig als Lagerflächen von Festmist dienen (2.8. Tiefstall), anfällt. Ist Code 740 beantwortet,
murß einer der Codes 737 cdrer 741 eine Eintragung aufrveisen.

Abstimmung der Angaben beim Erhebungsteit N/3

Hier gelten die gleichen Prtifungen wie beim Erhebungseil S/3 mit Ausnahme von Abschnitt E, dessen
Codes 713, 714,717,718 usv. nicht erhoben werden, der Abschnine 9 und 10, deren inlraltlichen Arssagen
nur in komprimierter Form erfaßt werden, von Abschnitt ll, in dem des Alter des 45 Jahre und älteren
Betriebsinhabers direk;t im Abschnitt erfragt wird und der Abschnine 14 und 15, die lt. geselzlicher
Vorgaben nur im Erhebungsteil S/3 zu erfassen sind.

a) Abschnitte 7, t,9, l0A und l0B, 13
Die Zahlenangaben müssen rechtsbiindig eingetragen werden.
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b) A bschnitt 9:,,Fa m ilienarbeitskrä fte (einschl. Betriebsinhaber)"
Bei Abschnin 9 muß mindestens einer der Codes 76 I bis 764 Angaben enthalten, wenn der Betriebs-
inhaber Einzelunternehmer ist.

Die Summe der Einrragurigen beiCodes 761 bis 764 muß den Angaben von Code 760 entsprechen.

c) Abschnitte l0A und l0B: ,,Ständig und nicht ständig Beschäftigte (einschl. Saisonarbeitskräfte)"
Die Summe der Eintragungen bei Codes 766 bis 769 muß den Angaben von Code 765 entsprechen.

d) Abschnitt ll: ,Weiterführung des Betriebes (,,Hofnachfolger*)"
Wenn der Betriebsinhaber 45 Jahre und älter ist (Code 630 weist eine Eintragung auf), muß bei Code 631

eine Eintragung vorliegen.

Abstimmung der Angaben beim Erhebungsteil F/3

Im Erhebungsteil F/3 werden nur Angaben tiber beschäftigte Arbeitskräfte nach Personengruppen (Ab-
schnine 9, l0A und I0B) erfaßt, deren Abstimmungen denen im Erhebungsteil N/3 entsprechen.

5 Rechtsgrundlagen und Auskunftspllicht

Für die Erhebung gelten folgende Rechtsgrundlagen:

l. Gesetz über Agrarstatisriken (Agrarstatistikgesetz - AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
25. Juni 1998 (BGBl. I S. 1635).

2. Gesetz über die Statistik fiir Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) vom22. Januar 1987 (BGBI. I

S.462, 565), zuleta geändert durch Artikel2 des'Gesetzes vom l6.Juni 1998 (BGBl. I S. 1300).

3. Gesetz zur Gleichstellung stillgelegter und landwirtschaftlich.genutaer Flächen vom 10. Juli 1995 (BGBI. I
s.9r0).

4. Verordnung (EWG) Nr. 571/88 des Rates vom 29. Februar 1988 zur Durchfiihrung von Erhebungen der
Gemeinschaft über die Struktur der landwinschaftlichen Beniebe (ABl. EG Nr. L 56, S. l), zuleta geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 246719i6 vom 17. Dezember 1996 (ABl. EG Nr. L 335, S.3). Anhang I er-
setzt durch die Entscheidung der Kommission (98/377/EC) vom 18. Mai 1998 (ABl. EG Nr. L 168, S.29)
und Anhang II geändert durch Verordnung (EG) Nr.2467196 des Rates vom 17. Dezember 1996 (ABl. EG L
335, S: 3).

Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 93 Abs. 2 Nr. I AgrStatG in Verbindung mit § I 5 BStatG.

Danach sind auskunftspflichtig die Inhaberfuntemehmer der Betriebe in der auf Seite 24 angegebenen Ab-
grenzung.

Für die Angaben i.lber die außerbetrieblichen Erwerbs- und Unterhaltsquellen sowie für die soziale Sicherung
des Betriebsinhabers und seiner Familienangehörigen (nur Erhebungsteil S/3) sind nach § 93 Abs. 3

AgrStatG die jeweils betroffenen Personen selbst auskunftspflichtig. Falls dies vom Auskunfupflichtigen
(Familienangehörige des Betriebsinhabers von Einzelunternehmen) gewünscht, werden diese Angaben auf
einem gesonderten Erhebungsvordruck (PS) erhoben.

Die Antworten sind gemäß § 15 Abs.3 BStatG wahrheitsgemäß, vollständig und innerhalb der von den
statistischen Amtern der Länder gesetaen Fristen zu efteilen.

Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung haben gemäß § 15

Abs. 6 BStatC keine aufschiebende Wirkung.
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6 Statistische Geheimhaltung

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG gnrnds:itzlich geheimgehalten. Nur in ausdrücklich
gere gelten Ausnahmefti llen dürfen Einzelan gaben überminelt werden.

Eine Übermittlung der erhobenen Angaben ist nach § 9E Abs. I A$StatG in Verüindung mit § 16 Abs. 4
BStatG an die zuständigen obersten Bundes- oder Landesbehörden in Form von Tabellen mit statistischen
Ergebnissen zulässig. auch sorveit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen.

Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist auch möglich, den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe
unabhängiger rvissenscha-ftlicher Forschung für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben Eirzelangaben
zur Verfügung zu stellen. uenn diese so anonymisiert sin4 rlaß sig nur mit einem unverhältnismäßig großen
Aufuand anZeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können.

Die Ptlicht zur Geheirnhaltung besteht auch für Personen, die Empllinger von Einzelangaben sind.

7 Anhang

7. I Ermittlun g des auße rbetrieblichen Nettocinkommens

Zum außerb€trieblichen Einkommen (netto) zählen tolgende Einkommensarten, die bei der Beantwornrng
der Codes 8l.l bis 817 bzu'. 051 und 052 und t2l bzr,v. 053 zu berücksichtigen sind:

Nenoeinkommen aus Gewcrbebetrieb, aus selbständiger oder freibemflicher Erlerbstitigkeitz)r);
Betriebseinnahrhen abzüglich der Summe aus Betriebsausgahn, michtbeiütigen zur Sozialver-
sicherung und anteiliger Einkommenssteuer (entsprechend dem Anteil dieses Einkommensteiles
am Gesamteinkommen),

Nettoeinkommen aus Enuerbstätigkeit als ArbeitnehmeP):
Brunolohn oder Bruttogehaltsbezüge abzüglich der Summe aus Lohnsteuer und Beiträgen anr
Sozialversicherung,

Nenoeinkommen aus Quellen der sozialen Sicherung:
Gesamteinliommen aus Pension abzüglich Lohnsteuer; Renten und sonstige Bezüge ohne Abzug,

Nenoeinkommen aus Verpachtung oder Vermietung3);
Einnahmen abzüglich der Summe aus Werbekosten (Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Repara-
turkosten. Venvaltungskosten usw.) und anteiliger Einkommenssteuer (Anteile dieses Einkom-
mensteiles am Gesamteinkommen),

Nettoeinkommen aus Kepitalvenmögetr:
Zins- und Dividendeneinnahmen abzüglich der Summe aus Kapitalerüagssteuer, Vermögens-
steuer und Abgabe zum Lastenausgleich,

Nenoeinkommen aus sonstigen außerbetrieblichen Quellen:
Gervinne aus anderen land- oder forstwirtschaffIichen Beuieben: Betriebseinnahmen abzüglich
der Summe der Betriebsausgaben.

2) Auch Einnahmen aus voritbergehbnder Tätigkeil sind eirzubeziehen.
3) Das Nettoeinliomrnen aus selbstiindiger oder freiberuflicher Tätiglieit und aus Verpachhrng rurd Vermietrurg ist, sofern

eine gerauere Schäztrng in Anlehnturg an entsprechende Unterlagen frilherer Jalue nicht möglich ist, nähenrngsweise
durch einen Abschlag von20 Yo vom Bnrttoeinkommen zu ermitteln.
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Zunt Zrvecke einer zutreffenden Erfassung des Nenocinkommens aus den Quellen außerhalb dieses Betriebes
enrpfiehlt es sich. dem Auskunftspflichtigen erforderlichenfalls durch Aufzlihlung nröglicher außerb€trieblicher
Einlionrmensquellen behilflich zu sein. Einen Übeölick darüber - getrennt nach Einkommensarten - gibt die
Zusarnrnenstellung auf S. 3{ f. Einen Überblick über häufig vorkommende Einnahmen, die jedoch nicht zum
Einliommen rechncn. bringr die Übersicht auf S. 36.

Dem Nettoeinkommen kann - im Falle des Vorliegens von Unterlagen für die Einkommensbesteuerung - der
Einkommensbetrag zugrundegelegt rverden, der sich aus dem Bruttoeinkommen aus den Quellen außerhalb
dieses Betnebes nach Abzug der Beiträge für die Sozialversichemng und die jeweils zutreffenden Personen-
steuern (in erster Linie Lohn- bav. Einkommenssteuer) ergibt.

Bei Lohn- und Gehaltsernpllingern kann, soweit keine genauen Unterlagen vorliegen, für die Ermittlung der
Einkommenshöhe von Tanfarbeitszeiten und Tanllöhnen unter Berücksichtigung von Qualifikation, Alter und
Familienstand ausgegangen rr erden.

7.2 Beispiele für verbrcitct vorkommende Arten außerbetrieblichen Einkommcns

Einliommen aus
Geu'erüebetrieb Gervime des Geweöebetriebes oder der Gewerbebetriebe (Gastrvirtscha-ft, Metzgerei o.ä.)

aus der laufenden Bewirtschaftung.

Einnahmen größeren Umfangs aus der Tadg*ei,t in einem Maschinenring.

Geu inne aus anderen gewerblichen Unternehmen.

Geuinne aus Veräußerung oder Aufgabe von Ge*'erbebetrieben oder -betriebsteilen.

Getinne aus Veräußerung ron Anteilen an gauerblichen Unternehrnen.

Einkommen aus
selbständiger oder
freiberuIlicher Er-
werbstlitigkeit Ger*inne aus einer der machstehend gananr*ten oder ähntichen Tätigker{, sofern dfu:re in

eigener Verannuortrng und ardeigene Rechnr.mg durchgeführt nurden.

trn Frage koslsren freie Be'nafe. uie zE. Arzte, Rschtsan*äte, Künstler. Architekten, Ver-
mcsumgsingcuieure.

Gerrinne'bei idufgabe einer sel bständi gen oder freibenallichen Täti gkei t.

Einkommen aus
der Enrerbstätrg-
keit als Arbeit-
nehmer Lohn oder Gehalt aus einem oder mehreren Diensn'erhältnis(sen) ds Arbeiter, Angestell-

ter oder Beamter, Volontär, Auszubildender (Lehrling), nichtselbständiger Vertreter o.ä.

Einzubeziehen sind auch:
Lohn- oder Gehalsfortzahlungen i m Krankheitsfal l,
Lohn- oder Gehaltsnachzahlungen,
13. Monasgehalt,
Tantiemen, Leistungs- und Treueprämien,
Weihnachts- oder Urlaubsgeld,
Lohnausgleichszahlun gen,
Kurzaöeits- oder Schlechrwettergeld,
Überstundengeld,
Abfindungen beim Ausscheiden,
Geldwert von Sachleistungen, wie Deputate, freie Kost und Wohnung.
Essensgeldzuschuß,
Sonstige Zuschüsse des Arbeitgebers zu Versicherungs- oder Sparprämien.
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Einkommen aus

Quellen der ge-
setzlichen oder
privaten sozialen
Sicherung

Einkommen aus
Verpachtung und
Vermietung

Einkommen aus
Kapiulvermögen

Eir*ommen aus
sonstigen außer-
beuieblichen
Quellen

Slatistisches Bundesamt, Fachs€rie M€th. Grundl. ab 1999

Altersrente
Pension aufgrund beamtenrechtlicher Bestimmungen
Vomrhestandsgeld
Unfallrente: Leistungen für Personenschäden durch private Haflpflich$ersicherungen
(2. B. Kfz-Versicherungen)
Landabgaberente
Renten aus dem Lastenausgleich
Kriegsopfe rversorgung
Aöeitslosengeld oder -hilfe
Sozialhilfe
Krankengeld
Wohngeld
Untcrhal tszahlungen durch Venvandte
Ki nderge ld/Erziehungsbeihi lfe

Pacht- oder Mieteinnahmen aus ilberlassung

- unberveglichen Vermögens (2.8. Grundstticke, Gebäude, @äudeteile) und Rechten
(u. a. E rbbaurecht, Erbpachtrecht, Mineralgewinnungsrecht),

Hierin sind auch einzubeziehen:

Einnahmen aus Campingplätzen, sofern für deren Beuieb bauliche oder sanitäre Ein-
richtungen geschaffen sind und die Flächen aus der LF ausgeschieden sind,

Einnahmen aus der Verpachtung land- oder forsrwirtschaftlicher Flächen des befrag-
ten Betriebes, die über das üblicherweise als $einpachtungen" bezeichnete Maß
hinausgehen

Einnahmen ans der Vermietung von Hofflächen oder Scheunen u.ä. als l.agerraum
oder zum Ab- oder Unterstellen, z.B. r,on Wohnwagen, sofern damit die betriebliche
Nutzung dieser Flächen ba,v. Gebäude auf längere Dauer unteöunden ist,

Einnahmen aus Zimrnervermietung, sofern diese Räumlichkeiten nur in loser Ver-
bindung an den Gebäuden des Betriebes stehen, ohne die Grenzen der steuerlich als
gewerblich bezeichneten Nutzung an überschreilen (getrennte Gebäude, größerer
Umfang der fibernachtungen) und die Zimmen'ermietung nicht als "Ferien auf dem
Bauernhof' zu rechnen sind.

- beweglichen Vermögens (2.B. überlassung von lebendem und totem Inventar).

Gewinnanteile @ividenden), Zinsen von Sparkassen- oder Bankkonteq sonstige Bezäge
aus Aktien, Kuxen, Genußscheinen
Gewinnanteile aus Gesellschaften mit beschrankter Haftung
Einnahmen aus Beteiligung als stiller Gesellschafter
Zinsen aus Hlpotheken und Grundschulden, Darlehen, Anleihen

Gewinne aus anderen land- oder forstwirtschaftlichen Betrieben einschl. etwaiger Veräu-
ßerungsgewinne
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7.3 Beispiele für rvedcr zum betricblichen noch zum außerbetrieblichen Nettoeinkommen zählende Ein-
nahmen

Zum Nenoeinliommen zählen nicht u.a.:

Heirats- und Geburtsbci hi I fen des Aöeitgebers.
Schadensregulierungen durch Sach- oder Ha-ftpflichh'ersicherungen (edoch ohne Personenschadensregulie-
rungen).
Rücls'ergünrngen oder Preisminderungen für Waren des privaten Bedarfs.
AuszahJung ftilliger Lebens- o.ä. Versicherungen,
Aufgenommenc Kredite odcr Darlehen,
Eöschaften.
Lonene oder ähnliche Geuinne,
Aussteuerbeihilfen.
Reisckosten-. Umzugskostenvergritung,en aus öffentlichen Kassen,
Außvandsentschädigungcn aus öffentlichen Kassen,
Beitragserstattungcn seitens priuat abgeschlossener Sachversicherungen.
Erstattung privater Steuern (2.B. Einkonunen-, Vermögenssteuer),
Durchlaufende Posten.
Einnahmen aufgrund der Bestimmungen des Bundes-Ausbildungslörderungs-Gesetzes (BAFöG).
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I Vorbemerkuog

All gemeines zu r A grerrtruktu rerbebuo g (ASE) 2m I

lm iahre 2001 wird dic Agrarstrurknrertrebung nach dcm Agrarsatistikgescu von 1998r) als eine repräsentatrve
Erhebung in 100 000 landwinschaf,lichcn Betriebcn @rhebungscinheiten) durchgefülut. lrn lervciligen
Zählungslahr liefcn dic ASE aktucllc tnfonnationcn über die Ändcnrngen der Agrarstruktur. ubcr dic
sinsctu.frliche und sozialc Situation der Betriebe . Umfasscnde, aktuelle und zuverlässige statisusche
Informauonen bildcn cine urvcrzichtbarc Bcwenungsgnurdlagc, zuallererst für den Berufsstand selbst, für dte
Agnrpolitik und die andcren Nutzcr agrarstaritischcr Daten. Der zuverlllssigc Nach*'eis der zu erfrrgenden
Erhebungsmerkmate dicnt dalrcr dem lnteressc der tanrdwrne sclbst als auch dcr Allgcmeinheit.

Zlm Aulbeu dcr Erhebung

bic repräsenrarive ASE 2001 bcsteht ars dem Gnurd- und Ergänzungsprogramm (siehe [hersrcht auf Seite 5 der
vortiegenden Anleitung), und als lntegricne Erhebung s€lzt sie die zeitgleiche Erhebung aller Produktions- und
Strulirurmerkmale in einem Erhebungsrordnrck voraus. Möglich i* dies. da auf EU-Ebene Tennine fir
ZäNungcn verlegt. ZwischenzaNungen selbst entfallen sind. In erstcr Linie dient das der Entlastung der
Auskunfispflichtigen von statistischen Erfassungsarbciten. Zum andcren bietet die zeitglerche Erfassung der
Erhebungsrnerkmale die Möglichkeit, korrcspondicrende Erhebungsmerkrnale sachgerecht zu vcöinder\ was zur
Erhöhung der sutistischcn Sichcrheit der Darcn bciträg!.

Besonderheit:

Nach dem Agrarsraisükgesetz werden die Bodennutzungshaupterhebung und die Viehzahlung im Jalue 200 I

allgemein (toEJ) duchgefühn Sofern dic Erhebungsmerkmalc der Bodennutzungshaupterhebung und der
viehzälrhurg rut dem Gnurdprognmln der rcpräsentativen ASE erhoben werderL sind diesc Bestandteil des

ei nheitl ichen Vordnrckes,, Agrarstn lknuerhebun g 200 1 ".
Dte Erhebung der ltlerkmalc der Bodennutzungshaupterhebung und der Viehztihlung in den verbletbenclen lond'
undforstwirtschoflichen Betrieben (Nichtstichprobe) er/olgt als gemeinsonte Erhebung. Sie tst 2001 Bestondretl
der ,,.lgrarsrntkturerhebung" (siehe Überstcht S. 5).

ln dcr vorliegendeo Jnlcitung zur Durchfährung der ASE 200t'werdcn die Erhebungsmcrkntale rles

Erqänzunssoroeramms iohrltlich beshriebcn und crliulert Ab Seite 27 ist rnhänd eincs Erhchungs-
vordnrcks eia Beispiel für des Ausfüllen dcr ErglnzunSsPnogrammt gcgeben

Zlr bcrondcrco Bcrcbtuog!

lm Abschnitt Arbciakrafte (ab Seitc 9 der Anleitung) werden:

l. die Pcrsoncr\ die in Bcuicbcn der Rcchtsfornr Eiazcluotcrnehmco tätig sin4 erfaßt. Dazu gehören

Ernzclpersoncn sovne Ehcpaarc oder Geschwistcr (ohnc Ccscllsctuflervenrag).

2. die Pcrsonen (einschließtich der Gesellsctufi.er), die in Betrieben der Rechtsform Personengemcinscheften
räug sind (2.8. BcB-Gesellsctu.fl" OHG. KC, Eröcngemeinschaften), im g.lcichen Abschrutt nachgewiesen
wic die BescMffigren in Bctricbcn dcr Rcchtsform jurirtiscbc Penonen (2.8. AC, GrnbH, e.V., c.G., Ge-

bieukörpersctuflen, fulstaltcn dcs öflcntlichcn odcr privaten Rechs). Siehe hierzu auch die Seite 22 dieser

Erhebcranleitung.

I ) Creserz ub€r Agarsrsritrtcn (Agrarsrlistikgcscrz-AgrStatG) in der Fassung dcr Be,kurntmachung vorn 25. Juni 1998

(BGBI. I S. 1635).
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LF

Heklat At

Landwrrtsch.nlich g.nuftc FlächG (LF) dr3 Ectriebcs 701
aaj!.rn.hm.n rut dcm Erh.öune3r.ll dCt Bodcnnuuunq?9qL Cod.26tl lllll
.bzü0llch

g.p.cht.lc LF
(Grund3ltlcl}
und Hofp*hl)

von Ellcm, Ehcgan! und sonsllgen Vrrwandlrn
und Vcrschwäoarl.n dc! Bctriabslnhabcß - 702 llllll
Yon andcran Vcrpächlcm - 703

unlntgcltlach zw BGrvirtlchaiung .th.nGn. LF -7o4 llllIl
Eig.nc a.lb3tbcwirtich.n.te LF = 7O5 llllll
tuz0glich v.7pacht.l. LF + 706 rllll

un.nlgrlulch zur B.rvirtschanung rb9.9.b.n. LF + 7O7 llllt
ElgCnc LF = 708 lllllt

2 Fngcn io Erbebuogsvordruck
(mit zugehörigcr Codicruog)

Abschoitt 7: Eigentums- und Pscbtverhlltuissc rtr der ludwirtrheftlich genutzlen Fläche

Allgemeinc
Hinr.reise

70t
LF des Betnebes

702, 703
Gepachtete LF

Die Angaben über dte Eigentums- und Pachnerhältnisse beziehen sich auf die lendwirt-
schrfilich genurzre Fllchc (nur bewirtscMflete LF) und nichl ruf die Gesamrfläche des

Betnebcs (Betnebsfläche) zum Erhcbungszeitprurkc (dic LF umfa0t auch die Fläche etwa

ertultcnen Dienstlandes, Heuerlingslandes, aufgeteilter Allmende, unentgeltlich zur Bc'
winsctuiung ertu.ltener LF odcr gcgcn Entgelt zur Landschafupflege übcrnommener LF

sor.ric vorübcrgehend stitlgclcgrer LF). Die Fl,ilchcn srnd cnsprechcnd ihrer Nuututg zum
Zcitpunkt der Erhe,bung anzugeben.

Dic sclbrrbewirtrheftetc LF ist für die gesamtc sultisische Auswenung die uichtigse
Gliedenrngs- und Bczugsgrö0e, sic mu8 daher im Abschnitt ,,Eigentums- wrd Pachrver'
trältnissc an der LF' nut der enuprechendcn Fläche im Erhebungwordnrck der Boden'
nuüEung überciostimmen.

Ttr LF gch6rcn: Ackcrland, Dauergrünland, Obstanlagen Baumschulflächen, Rebflä-
chen Haus- und Nurzgänen (ohnc ziergärren), Koöweiden-, Pappelanlagen und weih-
nachsbaumkulturcn au0crlulb dcs Waldcs sowic vorubcrgehcnd stillgelegre LF. deren

Flachen in der Bodennuzunt 2001 (Codc 25t) cinbczogen wurden.

Tttr LF gehörcn nicbr: nichr metu gcnutae landwinschafrliche Flächen Öd- und Unland,
unkultivicnc Moorllächen, Waldflächeq Gcwässcrflächen, Gebäude-. Hofllächen,
Wegelurd usr.; destralb bleibcn diesc Flächen im Abschnin ,,Eigentums' und Pachwer-

trältni sse" unbcrücksichti gt.

Die voo Bctrieb rlbstbewirl$befictc LF seta sich zusammen aus:

eigener sclbslbcwirtschancrcr LF (Codc 705)
+ gepachtcter LF (Codc 702 und/oder 703)
+ uncntgeltlich crlultcncr LF (Codc 70a)

Gepachtere landwirtsctu.ftlich genutzte Flächen, die vom Betrieb gegen Entgelt (in Geld'

Naiuralien oder sonSrgcn Lristrurgen) zru NuUung übemommen worden sind (schriftlicher
oder mü,rdlicher Pachrvertrag) und auch von diescm bcwinscha.ftet werden. hierzu zäNt

auch gcpachtctc LF, dic vorttbergehend siugelegr ist @rachlegung Anbau nach-

wactrscnder Rohstoffc).
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Nicht cinzubczichcn ist gcpachtete LF, die an Dntte weitervcrpachtet isr.

Die Pachtlläche umfaßt Einz€lgrrindstücke und/oder gesamte Betriebe (,,geschlossene Hof-
pachf'). Es ist zu unterscheiden, ob es sich um Pachtungen von Femitienangehörigen
(Code 702) oder um Pachtrmgen von eaderen Verplcbtern tundelt (Code 703).

704
Unentgcltlich ar
Bewirtsctuflung
erha.ltene LF Hierzu rechnen für befristete oder unbefristete Zeit unentgcltlich zur Bewinsctu.ftung er-

haltene LF, u.a- auch Flächen im Zugc der DurcMihnrng ernes Flurbereinigungwerfahrens;
sowie Flächen, zu dercn Nutzrmg der abwcscnde Eigentümer keine (ausdrückliche
mü,ndliche odcr schri.ftliche) Zustimmrurg erteilt hat, dic jedoch aus Gründen des allge-
meinen Interesscs (zB. der l-arxlsclufupllcgc, Schutz vor Verunkrautung) bcwirtschafrer
werden müsscr\ von der Bundcsansalt für vereinigungsbcdingte Sonderaufgaben (BvS)
verwaltele bishcrigc volkscigenc Flächen, sofcrn kcine Pacht gezahlr wud.

705
Eigenc selbst-
bewirtsctuflete LF lm Eigeotum des Betriebsinlubers stehende rlbstbcwirtscha.ftete LF (alrc ohne gepach-

tete oder unentgeltlich zur Bewirtschaflung crtultene Flächen und ohne eigene verpachtete
und./oder unentgeltlich zur Bcwirrscha.frung abgcgebcne cigenc LF). Dcr eigenen selbsr-
bcwinsctu.fretcn LF wcrdcn auch Flilchen gleichgcsczt, die vom Betriebsinhaber als Nutz-
nie0er oder Eöpächter bcwirrsclu.ftct werden

Altentcilerland wird dann zur sclbstbewirtschafteten LF des ebgebcndea Beuiebes ge-
rcchnct, rxcnn cs nicht vom Altenteiler, sondcrn vom abgebcnden Betrieb mit bewin-
schaict wüd.

70t
Eigcne LF Die ,,eigenc LF* setzt sich zusamrncn au ,,eigencr sclbstbcwirtschaneter LF' (Code 705),

,,eigcner verpachteter LF (Code 706) sowie ,,eig,encr unentgeltlich zur Bewinsctuftung
abgegebcner LF (Code 707).

Abschnitt t: Prchtfllcheo und Prchteoagcltr (Jehrtsprchl) für dic hodwirtscbeftlich genutztea Flächen

Bttte geben Sle dle Währung an.

Es darf nur Ein6 Währu w6rdon

OhnG Pachtungcn von Familicna,'ig.hö.igcn -

,

gcp.chtctr
Flächc

dÜ...iLg.
Jrtrr!ap&hl

l0r diccc Flächc

lnncrh.lb dGr l.tzt.n zwal J.ht. crttm.l3
grprchtclG Flächcn und Fläch.n mit

Pshlp.GEändcrung (Angabcn 6tnd bc.elts
in 1 bvd.2 rnlhan.n)

O.p.chlelc
Flächc J.hr6pacht

IU.t
vollc DM ort. EUAtvon,andoran Vrrplchtcrn'

t )
71

Ackätlarr(l (ohre
711

+ t
71715Oeu.rgr0nland

)
sonstigc LF (.inEhl. gcmrchlr
P.chtunecn. fot db Prchlmlg.i.
nbhl galronnl .ng.e€öcn wd.n
lörmn, r.8. vqt Aclr- urtd +

Grundst0ckr-
und
Pazcllcn-
pacht (Eiru.l
grund.l0ckc)

tGepachlcta LF inncthtlb .iner
731
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709, 710
Von ,anderen Ver-
pächtcrn" gepach'
tete LF

711,7t2,715,
716 urw.
Gcpachtcte Eiuel-
gnrdstückc,
gepachtetc LF
inncrtulb ciner
gcscNossencn
HoSacht

713,711,117,
7lt usx.
Erstpachtung und
Pachgreisändcrung
in dcn lctaen anei
Jafuen

Dic von ,,anderen Vcrpächtem" (familienfrcmden) zu Code 703 als gepachtct angegebene

LF ist zu ribertragen (Codc 709) und für dicsc die Sesamte Jafuespacht (Grundstticks- und

Hofucht arsammcng,ercchnet) cinzutragcn (Code 7 I 0).

Die bci Codc ?09 cingcuagcnc LF ist aufzugliedern in

- gep.chtctc Einzclgrundrtückc (Gnrndstücks- bzw. Parzellenpacht nach An rluer Nut-

zung) (Codes 7l l, 715 tsw.)

und

- gcrhlosroc EofPrcht (Code 73 l).

Hieran rechnen Pachtungen mit Gebäuden. Einzutragen sind;edoch nur die gepachtete LF
und dcr dafür enuichtcte Pachprcis.

Zu jeweils eingctragencn Pachdlächen ist dic Höhe der derzeitigen Jahrespacht insge*rmt

rn vollcn DM od. EUR anzugcbcn (oicbt ic br): dabci sind der Geldbetrag, der Wcrt der

Naturalpacht und sonstigc l-eistungcn ansarnmcnarcchnen und in vollen DM od. EUR

nactrzuweiscn.
Teilbeullgc dcr Jahrespachl. dic nicht für dic F'lächennutzunS,, sondern für andere Nut-

aurgsgcfenSfnde oder Rechte (2.8. Gebäude. lnventar, Milch- rurd ZuckerrübenkonUn-
g.nLigirrttr nnrrden, shd nach Möglichkcit vom Gesamtbcgag der Jaluespacht rn DM

od. EIIR - ggf. nach Scträtanng - abzuzjehen
Fa.lls bei gäi*tr.o Pechtuogen (zB. Acker- und Dauergrüurlurd) der Pachtpreis nicht

gegennt airgegebcn *'erden kann ist die bcUeffende LF und dcr Pachtpreis bei ,'sonstige

tf. .in ,äg--.n (Codes 127 wd 72t). Untcr ,,sonstige LF' sind auch geprchtete Ce'
wächsMusllächen nachanwciscn.
Um dic Zusammcnslelhurg der Angabcn itber gepachtetc Einzclgnrnd§ricke (Gnrndstücks-

und parzellenpachr) zu crtlichrcrn, wird dem Betriebsinhabcr ein Hilfsblatt (Vordnrck HS

zur ASE 2OOl) zgr Vcrfitgung gcstcllt. Dicscs llilfrbhn vcrbleibl beim Betriebsinheber.

Es sind diejenigen zutepachtcten cnrndstücke auszuweisen, dic scit dem l. Mei 1999

crstmelr von dresem Bctrieb als Pachttand bcwinscha.ftet werden, oder für dre der Pacht-

preis nrcb dem l. Mei 1999 geänden worden ist.

bic ,lngabcn zur Ersrpachrunt und Pachpreisänderung in den letzen zwei Jahren sind in

den Aniaben zur Gmndstücfr- *,a Parzcllcnpacht (Codes 7ll, 712, 715, 116,127 und

72E) enttulten.
Um dic Zusammenstellung der Angaben übcr Enpachtung und Pachtpreisändenrng frir

gepachtete EinzelgnrndstUite (CrunastOcks- rurd Parzellenpacht) ar crleichte'rq wird dem

ä.i;.urintt"u", cio Hilfsblan (vordnrck HS ztu ASE 2001) ar Verfügrrng gestcllr Diescs

Hilfsblrtt vcrbleibl bcio Bctricbsinhrbcr.
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Abrchnitt 9: Betricbsinbebcr, Ebegatt und dercn mit betrieblichco Arbeilen beschlfti$en Femilienan'
gehörigen im April 2001 in Bctricbcn dcr Rcchtsforo Eiozclunttmehmen

fd'ltt. d; PcEon Bcr mchr .1. E P.r.on.n balt. zu'
ritzlich Zwcltorcmdat v.l'w.ridan hEuJ leled terqd ters-d ler-eß lorord lororzl ts-qI

NcbcnJ.hcnd ban. zucßt allc b.3chänigtcn
t riill.n.ngchtitlgon Heu:heltsmitglicd.t mil
V.nytndl$h.n9 od.r Schwägct3ch.ll3vcthältnB zum

(2.8. Sohn, Schwa.gcrrouttcr)
NacmtGhcnd. K.nnritt tn (3 bis 7) lff das
Vcrv.ndl3ch.nsy.thälln! ab SP.ll! CD3 bitlc
aantaagan
Kin(ht (rrch Sli.r..
Schii.gl-, Plttgo.,

^doglivSnda) 
. . 3

Enl.l ....:........... . a

Elt.m, Schwicgiloim.... . 5
Gro0.11m......................... . 6
Sor1rg............................. . 7

EOr

Bcl i.b..
inh.b.r

Eho'
gan.

mlnnhch
G6chlccht

wciblich

Or
Oz

Or
Oz

Or
Oz

Or
Oz

Or
Oz

Or
Oz

Or
Oz

Or
Oz

J.nu.r Us Apttl
E()3Gcburlst.g

Mai bit DGzcmbcr

Or
Oz

Or
Oz

Or
Oz

Or
Oz

Or
Oz

Or
Oz

Or
Oz

Or
Oz

G.buttq.hr EO4 L.,-rl t-,--rj t -,-,1 L,-r-l Lr-,--l t-,-r-,] L,-.,-.,-l lr--tj
W.r isl Bctricbolcncr? E)6 Or Or Or Ot Or Or Or Or

Allgemcine
Hinweise

Beachle:

Statistisches Fachsorie 3, M€th. Grundl. ab 1999

Hier därfen Eintregungcn voo bcrcblftigten Perronen our für die Rechtrform Einzcl-
untcrDchtlr![ vor8cnommctr wcrdco.

Gescllschoficr und Be*hdltigb der Rechtstoman Personengemeinscholten und ,iuri'
§bchc" Personen nnrbn b AbJrjhait l0 and bei kfurf im Ergönungn'orÜuck E
austct+ic:§erL

Die Bariebc nach ihrcn Rcchtslornen dnd in &n Eilllutetungen Zum Bctrbbsinhaber
ouf S. 22 defiaion

Als .mit bctricblichcn Arbeitco bcschÜtigtc Per:ooco' sind in Betneben der Rechts-

form Einzehurtemehmen anatgcben

- dcr Bctriebsinhabcr und scin Ehcgane io jcdeo Frll (auch danr\ wenn Heushelt und
Bctricb rlumlich gctrtnol riod),

- bcrchlfiigc Familienangehörigc, Vcrwurdtc und Verschwägene des Bctriebsinhebcrs.
die wälucnd dcr 7*it vom 02. April bis 29. April 2OOl utrunlerbrochco oder zei§rcise
ruf dcm Bcrricb (Heurhetl dct Bctriebrinhrberr) lcbtco oder ihre vcrpllegung
übcruicgcod voo Barieb crhicltco.

Nicbt in dic Erhcbung cinzubqzhhco sind Femilhoengehörigt, die nur eußerhrlb dcr
Betriebcs crwcrbstltig riod rowic Kiadcr uod oichtbcschlfti4e Envechscne.

Bei mchr als 8 Personen ist cin Zweitcxemplar (sichc Seite 25) zu venrenden und auf Se ite

I in das Käschcn ,,Vordnrck Nr." dic Zitfrct -1" cinzuragen (weitere Erulutcnrngen auf
Seire 25).
lm Betncb arbcirendc Familierwrgchörigc, Vcrwandte oder Vcrschwägene dcs Betnebs-
inhabcrs, dic nach dcr vorstchcndcn Dcfrnition als .nichl euf dcm Betricb lcbcnd' cin-
zustufen sin( sind - je nach Art dcs Aröciwerhältnisscs ' in Abschnitt l0 ,,ständrg und

rucht ständig im Bctricb Bescträftigfc" nachannrciscn.
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t02

Venrandtschafu-
oder Schwäger-
schaflsverMltnis
zum Betnebs-
rnhabe r

t0l
Kennz.rffer des
Veru'andtsctu.fis-
vcrhaJüusses

Geschlecht

t0J. tot
Geburuug
Gebunslahr

t06
Betnebsleiter-
cigensctufl

t07 bis tl2
Tätig in den -l
Wochen vom
2. Apnl bis
29.Apnl 2001

Die Bezeichnug dcs Veruandtschans- odcr Schwägerschafisverhäluusses muß sich auf
dic in Spalte 001 als Betriebsinlubcr angegebene Person beaehen (Definiuon des,,Be-
tnebsinlubers" siehe S. 2l). Hat der Betriebsinhaber keioen Ehegauen, ist Spalte fl)2
freizulasscn: sie darf nicht für dic Eintragung eines anderen Familienangehörigen ver-
wendet r+'erden.

Für dic drittc (001) und jcdc wcitcre Pcrson is dic Kcnnaffer des Verwendlschafts- orler
Scbwigerscbrftsverhlltnisscs zum Betricbsiohrber einzutragen.

Die Angabe des Geschlechs ,,männlich" oder ,,weiblich" muß bei Code 802 bei allen Per
sonen angckrcua sein.

Geburuug mu0 bei Code 803 angckrerut werdcn. Gcburts.yahr vollständrg bei Code EO-l

eintragen ({ Stellen).

siehe Scite 22.

Bei diescn Codes sind für Personca im Alter voo 15 Jrhrcn und lller die Arbeitszciten
wie folgt cinzutragcn:

- bei Codc E07 11r6"1,rb.reich Bctrieb), Code t09 (Arbcitsbcreich Haushalt) und Code
t I I 166.1ob"reich au0ertralb des Betnebes) die Anzalrl der Arbeitswochen ( l, 2. 3 oder
{). rn denen die bcueffendc Person im jeweiligen Arbeitsbcrcich tätig war; hieöei :dltlt
vorübcrgchcnder Ausfall wcgcn Krankheit und Urlaub ds Arbciszeit,

bci Code t08, tlO und El2 fli,r jeden der drei o.a Arbcitsbcrcichc die Anzahl der Ar-
beitsstundeo je Wochc im Durchschnio der für den jeweiligen Arücitsbereich einge-
tragenen Arbeiswocher\ in denen die beueffende Person urig war (einschl. der Arbcis-

Stalistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999

ln d.n a
Woch.n
vqn
2. Aptil
bir
23. Agrll
2001

fir dcs€n
B.üi!b
(drt
Hash.l)
la9

Aruahl der Arbcttswqchcn
McrWcluodrm4cl EO7 IJ LJ LJ U IJ t_i U I
ArDcisstunden
tr W@hc (OurchEhni[) 808

t_,_l L_,.1 L,-l L_l L_l L_l L_l L_l
fur drn
H.u3h.n
dr3 BC.
lnaBrn-
h!bar3
tätro

Anzahl dcr Arbcrtswochcn
(Vi.r WGh6 od.r rorgrl 8O9 LJ U
Aö.(3Stundcn
i. WEh. (OurchEhnril) Ero L_l L_l

nlcrä.5
ah. BG
trrcbc3
crryarb3.
.tllag

Ana.hl dcr Aö.il.wochan
Mswch.nod.rsrgr) 6tt t_l U IJ I tJ l__l t_l I
"Arb.ilsstundcn
p Wchc (OurchEhniü) a12 L-J t_,_l L,_l L-l L_l L_l L_l t__i
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zeiten an Sonn- und Feiertagen und einschl unterstelltcr Zriten vorübcrgehender
Krankhcit oder des Urlaubs).

Die Arbciszeit ist in vollen Snrnden auszuweiscn.

Achtuag!
Es is ohne Belang, ob die betreffenden Personen" deren Arbeitszeiten bci den Codes 807
bis El2 nachgewicsen werden, in dem obcn angegcbcnen Zeitraum regelrnäßig oder nur
gelegentlich tätig waren.

Bcrecbaungsbcirpiel:
Der Betriebsinlubcr arbeitctc in den ersen drei Wochen im Bctrieb 55, 60 und 63 Srunden;
in der vierten Woche war cr l«rank. Im Durchschnin der crstcn drei Wochen arbcitete er
also 59,1 Snrnden. Diese Wocherstundenzahl wird auch für die viene Woche unterstellt.
Einzutragen ist somit bci Codc t07 1,,46.;1t*ochen"): 4 und bei Code 80t (,,Ar-
bcitsstunden jc Wochc"): 59.

t07, tot
Für diesen Be-
trieb (ohne tlaus-
hatt) tätig Für diern lendwirtschrftlichen Betricb (ohne llarstult) tätig - dazu rechnen z.B. fol-

gendc vom Betnebsinlubcr und/oder scinen auf dcm Betrieb bcscha.ftigren Familienan-
gehöriger\ Ven*'andten und Verschwägerlen in dieseo Betrieb duchgeführten Arbeiten:
- gmtlichc Fcld-, Wdd-, Hof- und Sullarbeiten,
- Tätigleiten in den zu diesem Betrieb gehörendeq überwiegend selbsteneu$e Produkte

des Bctriebcs verarbeitenden Nebenbctrieben, zB. landw. Brennereien im Rahmen des
bäuerlichen laxlwinschansbctriebcs,

- Verkauf von sclbsterzcuglen landwinschanfichen hodulteq z-8. Ve*auf ab Hof,
- Taugkeiten fü,r dic Bcucuung von Gästcn im Rahmcn von ,,Fcricn auf dem Bauern-

hof'r''
- Trarsportleisunggn, zB. beim Absau der sclbsterzeuglen Produkte dieses Betriebes und

bcim Bczug von Produktionsmittclrl
- Arberren fü,r die Unterhaitung der Betriebsgebäude und dcs Invenhrs,
- Arbciren filr dic Betriebsorganisation und -führung (einscN. für Gewinnermitüung und

Umsatzbesteuenmg),
- Nachbarschafl stu lfc in eo de rtn lardwirtschafllichen Bctricben.

t09, tl0
Für den Haustult
des Betricbsin-
tuben Utig Es sind die Har.rstralsutigkeiten nur für den Bctricbsinhabcr unÜoder s€inen Ehegatten

anzujebcn. Zu den Haustultsul.iglcitcn rechnen z. B. BcköstiSung und Vcrsorgutg von
Pcrsonen des Einzcluntemehmens cberuo wic Wäsche- und Wohnungspflege, Arbciten im
Haus und Garten.

2) Ünrcr ,,Ferren auf dem Baucrnhof isr die Vrrructung von UntcrkünIlen im ogeren landwrnschafUichcn Betrieb an

Ferien- oder Kurgäsrc zu ycrstcher Zur Tftig.keit fllr diesen Baricb gchÖrt jcdah alchl die geweöliche Bcueuung von

Fenen- odcr Kurgasen in ernern Hotel, crnem Gasthof, cincr Pcnsion. in cinern Kurheinr. ctnem Sanatorium oder auf
einem Campingplau.

tatistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999
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tl l. tl2
Außcrtulb des Bc-
triebcs en'+eös-
läug

tl{ bir tl7
Quellen außerbe-
tneülichen Etn-
kommcns

rll
Einkommen aus
andcrer Enreös-
rärigleir

Zur Envcösr.ätigkeit ru0erbetb diec€s tandwirrschaftlicheo Betriebes rechnen alle auf
Enrerb ausgcnchteten Tätigkeiren, gteichgültig, in welcher Form und in rvelchem Urn-
fang sic ausgcübt wcrden, wie z.B' Arbeitcn
- in anderen landwirtschafllicherVforstwinsctu.ff,lichen Betneben des Inlubers dieses Be-

triebcs mit er gcner Rechnungslegung
- in landwirrscha.fllichen Betriebcn endertr Betricbsioheber (2.B. geweösmäßig als

Mitglied ernes Maschinenringes),
- rn geweölichcn Betricbcn eodcrtr Eigentümer (zB. Industnc, Handel. Handwerk' in

cinlm Betncb des Bchcrbcrgungsgewcrbes, zB. Hotcl),

- in gcweölichen Betricbcn dcs Betriebrinbebers (2.8. Castwinsctufl. Metzgerei, Blu-
mcig,esctUi; Steichglllti& ob diesc Betnebc mit dcm Betneb räumlich veöunden sind

oder nicht),
- im öffentlichcn Dicnst
- in S13aß-, Körpersctufu- oder fremden Privatforsteß z.B. aJs Wa.ldarbciter oder Ütn'

lichcs,
- aufgrund eines Heimarbeitsvenrages,

- als Sclbsundiger oder freiberuIlich Tätiger.

Nicht zur En#eöstärigleit au0erhalb des Beriebes zäNt Nachbarscha.ftshilfe in anderen

landwirtscMftlichen Bctnebcn'

Dic Fragcn zu den Codes sind in jedem Fall zu beantwonen für den Betnebsinhaber und

a"ta.n Et"ga,ten und fiyweirere Fcrsonet wenn sic im Jahreszeitraun von Mei 2ü)0 bis

iprii ZOOin r diescn Betneb bcschlfiig rrarcn und ats den zu Codes El{ bis 817 ge-

,-rtan Quellen ern Einkommcn während des gesamten Berich§zeitraums von l2 Monaten

oder nur wätuend ernes Teils dieses Zeitraumes bczogen haben'
ö,i fingab"n zu den Codes Et.l bis tl7 kÖnnen auf Wunsch auf dem Einzelpcrson-Erhe-
ü*gr";ra-.r PS zur AsE 20ol von dcn bcUeffenden Personcn (Familienangehönge des

Beliebsinlabcrs) sclbst cingerragen wcrdcn (Vorgehensweisc siehe S. 2l).
B;irpi;i. fi, "crb?eirct 

voikom-mcnde Arten dis außerbetrieblichen Ernkommens siehe-A;Ä, i.2 b*,t. fi.ir nichr zum bcuieblichcn oder außerbctneblichen Nettoeinkorunen
zäNcndc Einnahmen sichc Anlung 7.3.

Hicr ist jede Person anzulreuzcn, dic im Berichszcitraum Einkommen aus

- unsclbständiger Tätigkeit (als Angestcllter. Beamter, Arbciter) oder aus

- freibcruIlic her/selbständi ger Täti gkeit odcr aus

- Tarigkeit in einem ülderen landwirtschaflichen Betrieb oder aus

- Tätigkeit in einem Gewerbcbetricb bezog.

- Kreis dcr Pcrsoncn siehc zu Codes t14 - t17.

Statistisches Fachserio 3, Meth. Grundl. ab 1999

P OrOr Or OrOr Or OrOr814eu3 endatea

OzOz Qz OzOz Oz OzOz615Pro-

Or OsOr Os OsOs OsOsffiiElFens,ronFocns'
l6cngcl(y-hilr..Sozlal- El6
hrlfc u.ä.

Or OaOr Or OrOr Or Oreua
lun9, VsmrGtung, Käpnal- Er7

Aus wGlchcn Qucllcn
wurda rm Jahrc3zctt-
r.um M.l 2000 blr
April 2001 cln
b.trl.bllch..
lofirnan bczogen?

Ein-

El6
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il5
Altersrentc für
Landyine, Lurd-
abgabercnte,
Produltionsauf-
gabercnte u. ä.

t16
Rente, Pension
Arbeitslose ngeld/
-hilfe, Sozialhilfe
u. ä.

tl7
Eurkomrnen aus
Vcrpachtung, Ver-
mrcnrn& l(apital-
vermögen u. ä.

821
Welches Einkom-
men war höher?

Altersrente (regular) ist nach Vollendung des 65. Lcbcnsjahres und bei Erftillung eincr
Wartezeit von 15 Jafuen die bei Abgabe des Betriebes von der landwirtsctu-ftlichen A.l-
terskass€ erhaltene Leistung. Das vorzeitige Altersgeld (bei Enxerbsunllihigkeit), Witwen-
altersgeld und vorzeitiges Witwenaltersgeld bci enrorbcncm Anspruch des verstorbcnen
Eheganen sind hier ebcnfalls zu bcrücksichtigen wie A.ltersgeld fir mitaröeitende Famr-
lienangchörigc.
Landabgaberenre ist der bis 3 l.12. l9t3 enrorbenc Anspruch für Landwirtc auf Leistungen
aus der ladwirtscharuichen Altenkasse durch strukturverbcssende Untemehrnensaufgabe.
Bewilligtc älrlungcn wcrdcn an dcn Untcrnchmcr leberslang wcitergefühn (unter
Umständen auch an WitwenAtritwer).
Produktionsau/gaberente ist eine staatliche kisnmg an landwinschafrliche Unternehmer,
die das 55. Lebensjahr vollendct tubcn, wenn diese ihren landwinschaftlichen Betrieb
struknrverbessernd abgegebcn habcn Diesc erhalten dann eine laufcndc Geldleistung der
Iandwirtschafllichen Ntcrskassc.
Krcis der Pcrsonen sichc zu Codcs I l4-t I 7.

Hierzu rechnen Personen, die aus Alters-, lGankheits- oder Invaliditätsgrtinden oder als
Hinteöliebene ba,v. unterhalsb€rcchtigte fuigehörigc oder Erweöslose für den vollen Be-
richszcitraum odcr für crnzclnc Monate dicscs Zcitraumcs Einkomrnen aus den genannten

Qucllcn bczogen habcn
Hierzu rcchnet auch Vomüestandsgeld.
Es is nur derjeweiligc Bezieher anzu.heuzen, nicht dagcgen seine versorgungsbcrechtig-
ten Familienangehörigen.
Kreis dcr Personen siche zu Codes t l,l - 817.

Hier ist jcde Perrcn anankrcuzcn, dic irn Berichtszcitraum ciiene Pachtcinnahmen (gleich-
gultrg, ob aus Vcrpachtrurg von Grundstücken odcr von als Ganzes vcrpachteten Betrieben),
Micteiruuhmcn odcr Einkünfl.e ars Kapitalvermögen, wic Alrrieq Beteiligungen (2.8. an
einem Gemciructu.ftsbetrieb), bczogen ha. Einnahmen aus Zimmervermicnrng in
Verbindung mit ,*Fenen auf dem Bauernhof* zählcn im Rahmen dicser Erhebung zum
Einkomrnen aus dcm Betrieb; cs sci deru\ es handelt sich um solchc aus einem Hotel,
eincm Gasthof odcr cincr Pcnsion
Kreis der Personen siehc zu Codes tl,l - 817.

Hier ist miteinander zu vergleichen (sofcrn Bctriebsinhabcr unüodcr sein Ehcgatte außer-
bctrieblichcs Einkommen bczogen):

Bei außerbetneblichem Einkommen (ernschliaßlich Kindergeld) von Betnebsinhaber undoder Ehegatte

Wdch6 J.hrat-NGnocinkommen von Balnrb6-
inhabrr undodrr Ehcgane zurailr,rcn wtt
lchäEungtwcrsc höhc.?

- d.3 !us dan autarbatrl.bllchm Ouallcn
odcr

. da! ru! dl6rm hndwlrl3ch.nllch.n BGtrlcb
o21

Or
Oz aZutrcrtendcs

bittc
!nxtcuzcn

Himir: Oia fuig.b. diont mil zu, Unlffih.idung yon Hrupl- und NabanCrwtö3bat?labcn.
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Wichtiger llinweis zu den Abschnitten "Stilodig und nicht rtändig im Betrieb Berhäftigre"

- das Jafues.Nettoeinkommcn, dec ds1 Betriebsinhaber und/oder sein Ehegalte zuslmmen
im Jahreszeitraum Mai 2000 bis April 2001 rus diesem ltndwirtschaftlichen Betrieb
cruinsctuffeten. mit dem

- Jahres-Nettoeinkommen, .l^s der Bcriebsintuber und/oder scin Ehegarre zuslmmen inr
Jafucszcitraurn Mar 20O0 bis April 2001 eus ru0crbetrieblichen Einkommens- und
Unterheltsquelleo bezogen.

Anzukrcuzcn ist dabei die Einkommcnsquelle, aus der orch Einschätzung des Berriebs-
inhabers rtas höhere Nettoeinkommen bezogen wurde. Zur Ermittlung des außerbetnebli-
chen Nettoeinkornmens siehc öe Erläuterungen im Anhang 7. l.

Der Abschnrtt l0 r*ird von Betriebcn aller Rechtsformen ausgeftillt.
Die Rechtsform Einzelunternehmen weist hicr ailc nicht zur Familie gehöngen fubeirs-
kr':tftc aus, dic im Betneb des Betricbsinlrabcrs bcschäfligr sin4 auch Verwandre und Ver-
schu'ägene des Betriebsinhabcrs, die außerhalb des Betnebcs lebten (farnilienfremde Ar-
bcitskräfle).

Abschnin l0A: Ständig im Betrieb Bcschlftigte im April 2tx)l

Bci mctu als t Personcn bittc Ergänzungsvordnrck E vcnxenden.

Auf dem emen Ergäruungsvordruck E ist

- die GesameaN der im Betrieb ständig BcscMftiSen und

- dic Gesamtzahl der ausgchlllten Ergänzurgsvordrucke E

einzutragen (weitere Erläuterungcn auf S. 25).

Hierzu zäNen:

- alle Personen im Alter von t5 Jaluen und lllter. die während des Berichtszeitraurnes in
einem uobefristctcn odcr auf miodcctcos drti Mboete rbgcschtoJs€ocn Arbcilsver-
bältair zum Bctricb sumdcn,

- auch Pcrsoncr\ die in eincm Arubildungwerhältnis zum Bctrieb stander\ Bescträfiigtc in

- Arbeitsbeschafrrngsnußnahmen (ABM), sofern dem einsellenden Betrieb die Lohn-
kosten guu oder teilwcisc von der BfA erstattet wcrdeq sowic Zivildienstleistende u.ä,

Allgcmeine
H.rnweisc

Srändig im Betrieb
Beschäfligre

Statistisches Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999

Lrd Nr. der
Pcoon

Bq mchr ats E Pcrsoncn bfile
Erganzungsvordruck E Yrrwc,rd.n brer! hr-'oj t.rr-d l.rld brsi l'r.rI l'rd telerJ

Hicr litt! .lL itlndig 8cs.häftrgil.n mn d.r
BczcEhnung ihr.r au.g.üblcn TälrgkGil

(2.8. GCaelhchlllcr, VGrv.n.r, Schtcppcr-
taht.r. Glnn.r. Aus2ubrld.nd.r. Pr.Hikant)

mannllch
G6chlccht 901

wciblich

Or
Oz

Or
Oz

Or
Oz

Or
Oz

Ot
Oz

Or
Oz

Or
Oz

Or
Oz

Januer brs Apnl
Gcburlstag 902

M.i br3 OczamD.t

Or
Oz

Or
Oz

Or
Oz

Or
Oz

Or
Oz

Or
Oz

Or
Oz

Or
Oz

Gcounqahr $3 L,-ri t-r--r-i 1,,,1 l,',1 1,,,1 1,,,1 L-,-J
WCr ist BclricbolenGt? qr5 Or Or Or Or Or Or Or Or
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901
Gcschlecht

902,903
Cebunsug
Geburs.lahr

905
Betriebslertcr-
eigensctu.fr

906,907
Filr dicsen
Betrieb (ohne
Haushalt) räuB

- Personeq die nur teilweisc mit der Produkuon lurdwinschafilicher Erzeugrusse (2.B.
Betriebc im C.arten- und Landsctufubau, in Garten- und Friedhoisimten\ in Versuchs-
bctriebcn u.ä.) beschäftigt warcrL

- für die Rechsform Einzeluntemehmen auch im Beuieb ständig beschäfl.igre Verwandte
des Betriebsinlubers oder scines Eheganen (Vcrschwägcnö); die im Zeiuaum vom OZ.
April bis 29. April 2001 außerhaib des Berriebcs lcbten @efinition siehe S. 9).

Alle im Abschnitt l0A aufgefühnen Personen dürfen nicht im Abschnirr 9
(Familienangehörige).cnthalten scirL

Nicht zu dcn ständigen Aöeitsldäften dieses Betriebcs rcchnen Personcn (Arbeiskaffe),
dic

- ausschlie0lich in cinem rechtlich sclbständigcn, nichtlandwirtschafllichen Geweröebe-
tneb oder einem roderco landwinschafflichcn odcr forstwirtsctuftlichen Berrieb des
Betriebsinhabcrs arbciten,

- ftir fremde Rerhnung in diesem Bctricb bescträfrigt \,varen (2.8. Arbeislaäfle von Lohn-
untemehmerq Maschineringcn odcr Baururternehmen),

- 
^xar 

vom Bctrieb besclräftigt wcrden, dic abcr keine Tätigkeit im produzierenäen Be-
reich der landwirtsctuft (ehschl. dcs Garten- und Weinbaus) oder Forstwinschaft aus-
üben, sondcrn zB. ausschließlich ar Arbcitcn der lanrdschafupllege, als Verkäuferin im
Blumcngescttäfl, als Vcrkaufsfafuer oder in Garren- odcr Fricdhofsämtern (außerhalb des
Anzuchtbetricbes) eingescta rmuder\

- in tubeisbeschalfungsru0mhmen (AB!O, die über sogenannre Tägergesellscha.ften
verminelt werden und in dcn Bcriebcn gegen Rechnung arbeiten.

Die Angabe des Geschlechts ,männlich' oder ,,wciblich' mu0 bei Code 901 bei allen Per-
sonen angekreuz sein

Gebunsug muß bei Code 902 angekrerzt wcrdcn Gcbunsjatu vollständig bei Code 903
eintragen (.1 Stellen).

Siehe Seitc 22

Für die Berechnung und Angabe der Arbeitszciten gelten dic für den Betriebsinhaber und
seine Familienangehörigen bci den Codes 807 und 808 aufgeführten Regelungen entspre-
chend. Auch hrer gelten Aufallzcitcn wcgcn l(rankhcit oder Urlaub als Arbeisze t.

ln d.n 4
Wclran
YOm
2. Ap.al
bl!
20. Aptll
2001

tor cla..cn
B.ld.b
(oarn. Haus-
h.ltl tllro

Aruahl dcr Aabailswochan
MswGhmodiw4r) 9)G Ll LI tJ U IJ I u ll
Aöcitsstundrn
i. Wch. (Olrch&hnin) 907 t-,-l t-_l tl l-rl t--,-l t--,-l t-_.1 L-l
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Slcllung
rnncrhalb
dc3 l.nd-
wirt.ch.ll,
lichon Br-
Iri.b..

Auarubddcndet
(ünErl. Pr.llrL^l)

Arbcdct

Ang.slclltcr
9il

Bcamt!r

Gca.llschanar

Sonstlgc, ohn. ArDcrtsvcrltag
TälEa (ohn. GallEhaltd)

Or

Oz

Os

Or
Os

Oo

Or

Oz

Os

Or
Os

Oe

Or

Oz

Os

Or
Os

Oo

Or

Oz

Oo

Or
Os

Oo

Or

Oz

Or
Or
Os

Os

Or

Oz

Oo

Or
Os

Oo

Or

Oz

Or

Or
Os

Oo

Or

Oz

Os

Or
Os

Oo

912

9lr
Stellung innerha.lb
des landurnscha-fl-
lichen Betnebes Frir jeden stilndig Bescträfligten die zutrcffende Stcllung innerhalb des landwirlschrfl-

lichcn Bcrriebcs (Ausubildcnder, haklikant, Arbeiter, Angestelltcr, Bearnler, Gescll-
sctu.fter oder Sonsige, ohne Arbeitwertxag Täti8e (ohne Gescllscha.frer) ar*reuzen.

A u czu b i I d e n dc r (cinschl. Praktikant):
Auszubildende sind Personeß mit denen ein Ausbildungs- oder Lehn'enng abgeschlosscn
worden ist. Sie sind von dem Betrieb aruugebcn, mit dem der Ausbrldtutgwenrag
(Lchnenrag) abgeschlosscn wurde, wcnn die praktische Arsbildung auch in drcsern Bc'
tneb crfolgt. Erfolgt dic praktische Arsbildung im Rahmcn von Delegienrngen in anderen
BeriebcrL sind dic Arsarbildcnden von diescm Betrieb zu meldea

Nicht zu dcn Ausarbildenden ählen Personeq mit dencn im Rahmen der Erwachsenen'
quahlizierung oder Umschu.hurg cin Ausbildungwenrag zum Enverb des Facharbetter-
bnefes abgescNossen nnrrde. Diesc Pcrrcnen sind unter ,,Sonstrge, ohne Arbeitsvenrag
Täuge" zu erfassen.

Arbciter:
Arbeiter im Sinne der Erhebung sind Pcrsonen in abtrangiger Stellung, die übenviegend
manuelle unüoder mectunische Tätigleiten ausüben. Dabei ist es unerheblicl\ ob es sich
um Facharbeitcr, angelcrntc Arbcitcr, Hrlfsarbciter, Brigadrcrc usw. turidelt.

Angcttclltcr:
Angestclltc im Sinne dcr Erhebung srnd Pcrsonen in abMngiger Stelltrng die überwiegend
kaufnrännischc, technischc odcr Vcrwaltungsberufc ausribcn. Zu den Angestelltcn zählcn
irsbesondcrc

- Angcstcllte in leitender Stellung

- tcchnirhe Angestelltc rm Bctricb, Büro und der VcnYaltung, Meister rmd andere futge-
stclltc in ährrlicher Stellung

. Bü,roangestellte, soweit sie nicht atsschließlich mit Botenganger\ Reinigung, Aufäunen
oder ähnlichcn Arbcitcn bcschafligt werdcr\

- Handlungsgehilfen rurd andere Angestelltc für kaufmännische Dienstc,

- Angestellte fi.ir die Benrfsausbildung.

Bcemtcr:
AIle Bedicrsteten, die - ar.rf Lebcruzeit, Probc, Widemrf - durch eine Emennungsurkutde
ausdrücklich in rles Beamtenverlrältnis bcrufen worden sind.

Gcscllrcbrftcr:
Mi rinluber von Betriebcn der Rechsform Personengemeinscha.ft en.

Statistisches Bundesaml, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999
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Abschnin l0B: Nicht rtlndig io Bctricb Bcschäfti$e io Jehrcszcitreum Mei 2üX) bir April 2(X)l

'l) E Stundcn - I Arb.itcao

91t,919,921,922
Nicht sundig
Bescträfligte

Sonrtige, ohne Arbcitsvcrtrrg TItige:
Sorutige, ohne Aröcitsvertrag Tätige sind Personcn, die nicht den lGtegorien - Auszubil'
dendcr, Arbcitcr, Angestclltcr, Bcamtcr odcr Gcscllsctufi,cr - anzuorÜten sird. Hierzu ge'
hörcn z B.

- im Betrieb bcschaftigre Familicnangehörigc, die außerhalb des Betriebes des Betriebs-
inhabcrs lebten und mit dcncn kein Arbciwcrtrag bcstan4 dic abcr rcgclmäßig im Bc'
trieb arbcitetcn

Hierzu zählcn

- alle übrigen Personen im Alrcr von 15 Jahren und älter, dic währcnd des Berichtszeit-
Eumes in cinem bcfrirtetco, wcoigcr rk drti Mooitc, rbgeschlosscnen Arbeitsver'
hllt1ir anm Betrieb stehen (cinschlie0lich Saisonarbciskafle) und mit Fcld-, Hof- oder
Srallarbciren oder mit Aöcitcn im Wald dcs Bctricbes besclUftig sind und nicht in Ab-
schnin 9 odcr l0A dicscs Vordnrckcs eingeragen rvurdcr\

- Studenlcn im Aöeitseinsau sowie Schüler in der Fericntätigkeir,

- Studentcn im Prakriktrn\ wcnn ihrc Vcrgiltung aus dcm Lohnfonds zu zahlen is'
- Aushilfskräffe zur Überwindung zeitweilig aufrretender Arbeitsspiuerl die rcgelmäßig

oder uruegelmäßig eingeseu wcrdcn,

- Besclräfligc in Arbeisbcsctuffirngsmaßru]rmcn (ABM), sofern dem einstcllendcn Be-
trieb dic Lohnlosten ganz tidcr tcilweisc von dcr BfA ersqttet werdeq sowic Zivil-
dicnstleistcndc u.ä,

- fü,r die Rechsform Einzelurternehmen auch nicht sündig im Bctrieb bcschäfligte Ver-
wandte dcs Betriebsinhabers odcr rines Ehegancn (Vcrschwätcrtc), die irn Bcrichs'
zcirraum außcrtuJb däs Betricbcs lcbtcn, rurd dic nicht im Haustult des Beuiebsinhabcrs
tlltig waren (dicscr Pcrsoncnkrcis wurdc in dcn Abschnincn 9 und tOA nichl nachgc'
wicscn).

Nicht hieran zäNen Personeq

- die in diesem Betrieb nur im Ralunen dcr Nachbarschaflshilfc tlltig geworden sind,

- dic nur filr frtmde Rcchnung in dicscm BcUicb gearbcitct haben, zB. als Aöeislcäfrc
von Lohnuntcrnehmcn, Maschincnringen odcr Bauuntcrnehmeq

- in Aröcirsbeschalfungsmaßruhmen (ABIO, die übcr sog€nannte ABM-Trägergescll'
sctu.fren vermittelt wcrdcn und in dcn Betriebcn gcgcn Rcchnung arbcitcn.

Die Aröcitszcii ist in vollen Aöcitstagcn anzugcbcn. Bci stundcnweise gcleisteten Ar-
beiszcitcn gclten t Aröcitsstundcn als I voller Arbcit§ag.

Statistischog Fachserie Meth. Grundl. ab 1999

Wrcvicl nicht nlndag im B.td.b b6chältigl.
Panon.n w.rcn tot di6cn Bclticb im
J.hrG.z!iltrum Md 20m U3 Aptlt 2001 lätrg?
(ElnEhI.ßIch S.boi.tt ilrt,an.)

Mannai

Z.hl d.r 916B.lchatligil.n l,,l
A,bcatdrirtung
Arboilalegonl)

in voll.n 919l,raera.mt

Fraucn

Z.hl dCr 9,21Bc.chänigil.n l,'l
Aöoill.idung
Arbcitrtegenr)

in voll.n
lmO6.ml 922

924

-255 -

l',,,1



B e i s p ie I fiudie BerechnunginvollcnArbeiutagen:

Im Jalueszeitraurn Mai 2000 bis April 2001 waren 2 Männer und 2 Frauen im Betrieb, und
zrF'af"
I lv{ann OktoberNovember 2000 zu je
(A. Acker) 20 vollen Arbciutagen

MärlApril 2001 zu je
l0 vollen Arbeitstagen = 60 volle Arbeirsage

I Mann MärlApril 2001 zu jc
(B. Boden) t vollen Arbcisugcn 16 volle Arbeisuge
2 Frauen Juli/August 2000 zujc

l2 Arbeisstunden
(t Stunden = I Arbcißtag) = 16 volle Arbeistage

Einzutragen sind also irsgesamt
Männcr 2

Arbcisleistung 76
Frauen 2

Aröcisleimng l6

A bschoin I 5 : Wi rtscbeftsdüoger tierischer Herkunfi

Allgemeine
Hinweisc Diescr Abschnin ist fi.ir jedcn Bctrieb zu bcantwortcq in dem im lalueszeitraum Mar 2000

bis April 2001 Winsctu-ftsdungcr tienscher Hcrlcrurfl anfrel oder nichl bzw. ,der aus anderen
Betriebcn Gütlc übemahm und auf sclbstbcwirtschafleten Flächcn aufgebracht hat oder
rucht, dh. die Codes 733, 7ll uod 739 müsscn in jcdem Fall (ennleder ,ja" oder ,,nein")
anBclscua scin.

lst Code 73{ mit ,ja" bcanrworter, mussen die Codes 735 und 736 ml ,ja" oder ,,nein"
beannvonet sein und Codes 717 rud 73t eine Eintragung aufueisen.

Ist Code 739 mit .ja" beantrvorteq muß Code 7{0 und/oder 7{ I eine Einuagung aufucisen,
au0er wenn Festmist nur auf Gnrndfl,ilchcn von Stallungeq die gleichzeiug als La-
gcrflächen von Fcstmis drenen (2.8. 'I'iefsull), anlllllt.

Ist Code 710 bcantwoneL muß einer der Codes 177 cder 7{ I erne Einragung aufweisen.

Für Bctncbc, dic ilbcr cntsprechendc Latcrkapaztäten verfügen, diese jcdoch im o.g
Jalucszcitraum nicht genutzt ]uben, entfallen die Codes 737,73t,7-10 und 7{ I .

?
lsl Gullr rui and.r.n
s.lbstDetvlrts€halletcn

Bclrirbcn rm Jahres:silrsum Maa 2000 ti3 Aptil 20Ol ub.mo]Iw:n und au,
Flachen daei.i &lricbCi aulgeD.achl wordenT 733 laOr n.,n O 2

733
Ars udcren Be-
trieben übernom-
mene Giille Es isr anzugeben, ob GüIlc von anderen Betrieben oder von Güllebanken übernommen und

auf der LF drescs Betnebcs aufgebracht u,ude.

lst in dlcsrm Betri.b im Jahreszeßraum Mel 2000 blt Aprll 2001 bctricb6eigenr Gull. rngclellcn? 734 laOr netn O 2

W.nn Codc 734
m,l j.' bc.nt-
wonet:

lst belnebsegene G0lle auf selbslb€wirt3chancten Flächcn dicsct B€trhbcs
!utgeb.acht rvorden? 735 laOt n.,n02
l.t b.trirbscrganc Gtlllc euf Fllch.n .ndaro, Bllrl.b..ufgcbt.cht wotdGn? 736 ;a Or ncin 02

\M. groß isl die L.9crk.p.:itll3) d.3 Bctricbcr for Gllllc? 737 m3

Für ryrcyi€le ilonate der Stallhaltungsperiodr isl die Lagertapazität ,ür G0lle ohne
a.rEchenzeilrches Autbnngen ausrerchend? 738 Yolle Monale I'l

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999
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Slnd ln dlc$m Bctrlcb lm Jahreszlltraum M.l 2000 blr April 2001 Fcdmlst und Jeuchc
.ngcr.lhn?

739 taOt nein02

W.nn Codc 739
mil Jr'beenh
wo.tat:

WG groß isl dic Ltgerlapezitlt3)
Fcstmil?a) Größe drr ber?stigten

OungplattG 7& m2

Jauchc? G,ößc drr 741J.uch.erub. m3

3) Ewchlic0lich fnicEt r / 3cp.cht tsr od.r 3miuchri.hchcr Lr3ql.Puura\ dic dicm Bcuicb u Vcrfoguj rrho.
4) Cond4rdr.a rcn srellu3cr öc alcrchzilrl dr L$rrlrcho vq Fsrmirr öcm (zB. Ticfrrrlll rind ruchl 4 bcroclrichriSo

714,739
Gilllc, Fcstmist
und Jauchc

735,735
Aulbringung dcr
Giille dieses
Betriebcs

737,710,711
Lagerkapazität

Lagerdauer

Statistischss Fachseile Meth. Grundl. ab 1999

Gilllc (Flilssigmist): Gemisch dcr Kot- urd Haruuschcidungon von Nulztieren - auch
vcrmischt mit Wasscr.
Festmist: Kot (mit odcr ohne Einstreu) yon Nutztiercn.
Jauche: Harn von Nutaicren, lilllt in der Regel a.rsammen mit Festmist an.

Es isr urangcben, ob wäluend des Jatueszeitraumes von lv{ai 2000 bis April 2001 im Be-
tneb urgcfdlene Güllc

- ar.rf dcr LF dicses Betricbcs

unüoder
- auf dcr LF andcrcr Bcuiebc, u.U. übcr GüLllebankcn

aufgebracht wordcn isL

Als Lagerkapaddt ist dcr vorhendene und genuftc, befestigte Lagerplau für Festmist
so*ic der vorbendcnc und Bcnutztc lagcrraum für Jauchc und Güllc in dafür vorgcsehe-
nen Beträlten\ Grubcn, I-agunen u.ä an vcrstchen.
Gngrdflächcn von Stalluntcr\ dic glcictrzcitig als Lagcrllächen von Festrnist dienen (zB.
Tiefstall), wcrdcn nicht bcrtlcksichtigt.

Bci Einlcitqng von Güllc und Jauchc in eincn tcmcirunrncn lagerbcMJtcr ist die Lager-
lrapazität bci Codc 737 (Güllcgrubc) ciruutragen.

Bei Einleitung von Jauchc in einc ungcnutrrc Gfillegrubc ist die'Lagerkatraziult bei

Code 74I (Jauchegnrbc) cinanuagcn

Dcn gngabcn ist der währcnd der Stalllultungspcriode üblichc Durchschninsbc§tand an

Tiercn angnrndeadegen

73t
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Bctricb

Sondcrlilllc
zu,,Bctricb"

3 Gruodbcgrilfc

Technisch-wirtschaflliche Einhcit, dic cincr cinhcitlichcn Bctricbsfühnurg untcrlicgr und
land- undodcr forstwirtschafllichc Erzcugrissc hcrvorbringt

Im cinzclnen wird danrnter folgendcs venitaridcn:

Als Betrieb im Sinnc diescr Erhebung (einscN. Betriebc dcs Gancnbaus trnd des Weinbaus)
gilt jcdc technisch-winschafrlichc Einhcit, dic unabhängig von dcr Rechtsfonr\ der
stcucrlichen Zuordnrurg und den Eigcntumsverhältnisscn

l. für Rcchnung cincs Inlubcrs bcwirtschaict wird (sichc Dcfinition ,"Bctriebsinhabcr" auf
s.2l).

2. eincr cinhcitlichcn Betricbsfütnng untcrstchl,
- Dicsc licgt auch vor. wenn sie von melucrcn Personen gcmcinsarq d.tL mit cinheit-

lichcr Willcnsbildung. ausgeübt wird. Zur Untcrscheidung Betriebsführung/Betriebs-
lcitung siche Dcfinition ar -Bctricbsinhabcr/Bctriebslcitef' auf S. 2ll22. -

3. diesclben Arbcitskräic ud Produktiorsminel (irsbesondcre Gebäudc und Maschinen)
cinsaa.

4. land- (auch gancn- odcr wcinbaulichc undodcr fischwinschafiliche) und/oder forst-
wirrsctufrIichc Erzcugnissc hcrvorbringt,
- Als solchc gclten die (aufgrurd dcr Rcchtsgnrndlagc ar crfassendcn) Erzcugnissc der

Bodcnproduktion sowic der landwirtsclu.ftIichen Nuaiertul tung. -

5. einc dcr für dic Agrantn*turrrhebung gesctzlich festgelegten Mindestgrenzen erreicht
odcr übcrschrcitct (sichc Abschnitt ,§rfassrugsbcrcich' auf S. 2l),
- Dic Erfassrurg dcr Bodcnlltchcn crsrcch sich auf die gctemtc dbrtbcwirßcheftctc

hodwirtlch.ftlicb genutste Fllchc @igenland, Pachtland und uncntgeltlich zur Be-
wirtsclufrung ertultenc LF). -

6. über den Orr dcs Betriebssiues (tursctuin) lokalisicrbar ist.

- Das ist die Gemeinde (der Gemeindeteil), in dcr (dem) sich der überwiegende Tcil der
Winsctufugebäudc befindct, bci Bctricben ohnc Winsctrafugcbäude die Gcmcindc
(dcr Gcmeindeteil), in dcr (dcm) dcr grö0te Tcil dcr bctrcffendcn Flächen (2.8. Wald-
llächcr\ Rebflächcn, Flächcn von Gräscrcicn) dcs Bctriebcs licgt und/odcr dic Vieh-
lultung bctricben wird.

In dcn mcisten Fällcn ist in der Landwirtschan dcr Bctriebssiu mit dem Betriebsort
(Ansckifl dcs Aukunflspllichtigen) identisctt -

Sofern die vorstehend tcnannlen Voraussctzungcn crfüllt sind. rechncn zu den landwin-
rhailichcn und/odcr forstwirtschafl.lichcn Bctriebcn auch

- Wandenchäfcreien, Bultcn- und Ebcäaltungcr\ Brütcrcicn.

- landwirtsctufiliche Versuchsbetricbc, -anstaltctt

- landwirtsctuflliche Betriebc von Heil-, Pflege- tmd Krankenarstalten sowic Hcimcn.

- landwirtschafrlichc Bctricbstcilc gcwcölichcr Untcrnehmen,

- landwirtsctafrlichc rud forstwirrschaflliche Betriebc öffentlich-rechtlicher Körper-
schaicß

- zurückbehaltenc Altentcilerflächcr\ sofcrn sie vom Altenteiler unÜoder seinem Ehcgat-
ten mit eigcncn Aröciskraftcn ud Produktiorumitteln bcwirtschaflet wcrderl

- landwinschafrIichc und forstwirlschafliche Bctriebc, dic arsätzlichc Einnahmen erzjeleß
z.B. durch
. ihrc Veöindung mit hndwirtschaftlichcn Nebcnbctricbcn und/odcr Hilfsbctricbcn,

Statistisch6s Fachsori€ Meth. Grundl. ab 19$)
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Erfassungs-
bcrcich

Erhebungs-
merkmale

Betriebsinhabcr

Statistisches Bundesamt, Fachserio Meth. Grundl. ab 1999

. Vermienrng von Räumeß z.B. im Rahmcn der Alction -Fericn auf dem Bauernhof',

. Vermictung von ffiäudcn, Gcbäudctcilcn odcr HoffIächctt

. vorübcrgehend stillgclegtc LF.

Eiuelprodnktgcmeinscluien und Betri:bszrreiggcmcinsctufren wcrden als eigenständige
Betriebc crfa0t, wenn sic im wcscntlichen mit cigencn Aöeitskräftcn und Produktionsmit-
tctn (und nicht mit dcncn dcr Mitgliedsbctricbc) bcwirtsctuftet werden: Gemeinschaf,s-
obstanlagcn, bci dencn dic P0egc- und/odcr Erntcarbcitcn übcrwicgcnd von den Tciltubern
sctbS durchgcfütut werdcn, wcrdcn dagcgen nicht als gesondcrtc Beuiebc, sondern bci den
Teilhabem jcweils mit den eingebrachtcn Flächcnanteilen crfalt.

Mchrere Bcrricbc in dcr Hand cines lnlubcrs (BctriebsintEbcrs) gcllen als cin Betrieb,
wcnn für dic Bcwirrschaftung diescr Einhciten in der Regel dicsclben Aöeiskräffe und
Produktiorumittcl (insbcsonderc Göäudc unÜoder tvlaschinen) cingcsaa wcrdcn.

Der Erfassungsbcrcich der rcpräscntativcn Agrarstrukturcrhcbung 20Ol ersueckt sich auf
allc Betricbc:

- mit einer tandwirrschailich gcnutacn Flächc von mindestens zwei Hektar oder mit
mindcstens

a) jewcils acht Rindern oder Schweincn odcr

b) aranzit Schafen odcr

c) jcweils zrveihundert Lcgehcnncn odcr Jrurghcnnen odcr Schlacht-, Ma§halmeq
-hühnern und sonsigen H,ilhnen odcr @nscn, Enlen urd Truthühnern oder

d) jeweils drei0ig Ar bcstocktcr Rcblläche odcr Obsdlächc, auch soweit sie nicht im Er'
trag stchcr\ oder Hopfcn odcr Taba} oder Baumschulen oder Gemüscanbau im Frei'
land oder Blumcn- und Zierpflanzcnanbau im Frciland oder fuibau von Heil- rmd
Gcwürzp0anzcn odcr Gartcnbausämcrcicn für Envcöszwccke odcr

e) jewcils drei Ar fuibau filr Erwcösancckc unl€t Glas von Gemüsc odcr Blurnen und

Zierpllanzcq

Erfüllcn Bcrricbe mindeslcts cinc dcr Yortcnanntcn Bcdingrngcn @rfassutgsbcreich),
dann sind {le Erhcbungsmerkmale dcs Vordrucks zgr ASE 2fi)l anzugebcn, unabhangg
vom Erreichen cinzelncr, im Erfassungsbcrcich dargestelltcr Grcnzcn

tnlubcr/lJntcrnchmcr isl dicjcnige Persoq filr dcren Rcchnung und auf dcrcn Risiko dcr
Bcrricb bcwirrscha.frcr wird, ohnc Rucksicht auf dic jeureiligcn individucll gestaltcten Ei'
g,cnturnsvcrhältnirsc @igcntum, Pach! Eöpacht, Nutzric0ung) an dcn Prodtrktionsmittcln
(insbcsondcrc Bodcn, Vich, Gcbäudc, lvlaschincn).

ErBänzcndc Bcmcrkungcn a, vor§tchcndcn Kritcricn:

Einc übcrtragung von Vcrantwortlichkciten an cincn Bcuicbsleitcr cßtbindet den Be'
triebsinluber nicht von sciner Eigensclufl ds BeUicbsinhabcr, da ct Träger des win-
rhafllichen fusikos rurd Nuunießcr dcs wirtschafllichcn Erfolges bleibt.
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Inbrber/Unternehmer köonen rciu:

a) bei Beuiebcn der Rechtsform ,,Einzcluntcrnchmcn'
- Eiruelperson, einscNie0lich Ehepaar, Geschwister, Erbengemeinsctuff (ohne Gesell-

scha.ftcrvertrag),

b) bci Bcuiebcn der Rechtsform,,Pcrsoncngemcinsctra.ften"
- BGB-Gescllscha.fr, nicht cintetngencr Vereir\ Ofrenc Handelsgesellsctufi, Kom-

manditgescllscha.ft einschlie0lich GmbH und Co. KG - mit Gescllsctuftervertrag.

c) bei Betrieben der Rcchsform,juristirhe Personcn"

- Gebictskörpcrschaflen: Bun4 Brurdcslan( Bezirt, Krcis, Gemeinde, Bezirks-, Kreis-
odcr Gcmcindcvcrban(

- Kirche, kirchtiche tuisult oder dgl. Anstaii oder Sti.frung des öffentlichen Rechu,
- Anstaltcn oder Stiflrurgcn dcs privaten Rechts (einscil. Gemeinsctuisforsren mit

idecllcm Bcsitzanteil),
- eingetragcne(r) Genossenscha^ft oder Vereiq Gcsellschafl mir beschrfirer Haffung

(GmbH), Akticngescllschan (AG).

Sondcrt?tlle
zu ,,Bctricbs-
inlubcr" Sind anei oder mehrere Personen Betriebsinluber in einem Betrieb der Rechrsfornr Ein-

zeluntcrnehmcn (zB. Ehcpaare, Geschwistcr, Eöcngemeinschai (ohnc Gesellscha.ftcr-
vcrtrag)), so kann dic übcrwicgcnd mit dcr Gcsclräisfühnrng bctrautc Pcrson (bei gleichen
Anteilen am Betiiebsrisiko rnd bci nach Art nnd Umfang vergleichbarer Arbeirsleisrung hir
den Betrieb) in Anlchnung an das Lebensalter irn Sinne der Erhebung als Betriebsintubcr
bcsumrnt wcrden.

Lcitct ein Betriebsinhabcr mctuere Bctricbc, dann ist cr im Sinnc dcr Erhebung als Be-
tricbsinhabcr mit sciner urtciligen Arbcitsleistung für jeden Bctricb anzugeben.

Betriebsleiter Der Beuiebslciter ist in Betricbcn dcr Rechtsform Einzclunternehmcn diejenige Persoq die
den Betrieb leitet, dso über dcn laufenden Einsau an hoduktionsmineln bestinunt.

Dabci kann es sich um den Betriebsinhabcr, einen riner Familicnangehöngcn oder eine
andere mit der Lritung des Berriebcs bcauflragte Person handeln (2.8. Angesteltter).

ln den Betneben der Rcchtsformen,,Personengemcinschaflen" und,jurisische Personen"
können mchrere Betriebslciter ärig rin. So ist i.d.R jcdcr in der Pcrrcncngcmeinscha.fr
täti ge Gescl lsctuft er zugleich Bctriebslci ter.

Ergänzcndc Anrnerkrurgcn zu vorstchenden Dcfinitioncn .

In Betncbcn der Rcchtsform Eirucluntcrnehmen darf als Bctriebsleitcr Dur eine Penon jc Betricb - entwcder
bci Abschnin 9 oder bei Abschnitt l0A des Erhebr.rngwordnrcks - angegeben werden. Ein untcrschiedliches
Ausmaß in der tJbcnragung yon Verantwortlichkeiten an dcn Betriebsleitcr is möglich. Die vertragsmäßig
festgcscure Zahhurg eines erfolgsabhängigen Entgeltcs an dcn mit dcr l-citung cincs Betriebes bcauftraglen
Betncbsleiter macht diesen oicbt anm Bctncbsittlubcr.
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4 Durcblährung dcr Erhebuog

4.1 Rechtc und Pflichten der Erhebungsbeauftragteo

Zur Entlastung der Auskunfisp0ichtigcn können Erhebungsbcauftrage eingcscut werden. Sie lubcn sich aus-

zuweiscn und sind zur Geheimhaltrurg bcsonders vcrpflichtct worden. Dic aus ifucr Tätigkcit gewonnenen Er-

kennuusse dü'rfen sie niclrt in anderen Verfatuen oder filr andere Zwecke verwenden. Diese Verpflichtung gilt
auch nach Beendigrrng ituer Tätiglcit.

Die Erhebungsbeauffnglen sotlen den Auskunf,spflichtigen bci der Beantwortung der Fragen bchilflich sein. Sie

dMcn die Erhcbungwordruckc nach dcren fuigabcn a$n[len.

1.2 Erhcbungrunlerlegen

Jeder Erhebungsbeaufrragte ertrält für dic Befragutg der Betriebc zur Agrarstnrkturerhebung 2001 nebcn den

spezielten Anweisung,en des statistischcn lanrdesarntes folgcndc untcrlagcn:

- AnscJuifienlistc,

- voradressiene Erhebungwordrucke,

- Erhebungwordruckc ohne Adressc,

- Erhcbnngwordnrcke E,

- Einzelpcrson-Erhebungwordruck PS'

- Hilfsblatt-Vordnrcke HS

- tuilcitung zur Dructrfülrrung der ASE 2001.

{.J Durcälähnrng der Erhebuog io dcn Bctriebco

Der Erhebungsbeaüftragtc muß die Erhebung selbst durctrführcnt cr d.rrf scine Aufgaben kciner ande ren Person

übcnragcn.

Auf Wunsch kann der Auskunfspflichtigc abcr auch

. die Angaben a.r den Fragen sclber in den Erhebungwordnrck eintrageq in dcranigcn Fällen mu0 dei Erhe-

UungsUc.runragte dem eLtrurnspnichigen dic für dic sach- und tcrmingercchtc Bcantwonung der Fragen

erfoiderLrchcn Hinweise und Erlauterungin schrifitich übcrgeben und erforderlichenfalls ausführlich mii'ndlich

erläuteI\
. den vollsrändrg gnd korrekt ausgefüllren Erhebungsvordnrck dem Erhebungsbcauira$en aushÜdigcn oder

ungeknickt in ernem 
"erscNossenen 

Umschlag dcm Erhebungsbcatrf,ragten übcrgeben odcr ihn in cinem

ausreichend frankienen Umscpag innerhalb einer Woche nach Ertult an die Erhebungsstellc übersenden' Die

Anrwon ist gemaß s 15 Abs. f bSratG bci posra.lirher Übcrscndung crs cneilt, wcnn die ordnungsgemä0

ausgeftillten Erhebungwordnrckc dcr Erhebungsstelle angcgangen sind'

Wünscht ein Familienangehörigcr des Bctricbsinhabcrs zu den mit cinem,,P'gekcnnzcichneten Fragcn-im Er'

hebungwordnrck (außerbetrieUiictre Einkommcnsquellcn (Codcs tl4 'tl7»' 'tqß scine Angaben auf einem

gesondcnen Erhebungwordnrck cingctragen wcrdcG so sind vom Erhcbungsbcauffragtcn Namc und fursctuift

äicses auskunffspflichügcn Familicrungehörigcn in dcn Eiruclpcrson'Erhcbungsvordnrck PS einzutragen und

die Kenn-Nr. des Bctnebes lsicbcnstcitigl sowic dic Gcmcindc-Kennziffer aus dem Erlrebungsvordruck zu

übe rnehmen. Außerdern i$ die ltd. Nr. dcr Person aus dern Abschnin 9 dcs Erhcbungsvordruck auf Vordnrck PS

an übcrrragen und bci Ausgabc dcs Erhebungsvordrucks PS ist die bcucffcnde Pcrson über der ltd. Nr' im
Erhebungwordntck durch cin Krerz (x) zu kcnnzcichncn'

AbscNie0end soll die Richtigkcit und Voltsrändigkeit dcr fuigaben auf dcn Erhcbungsvordnrck durch

Untcrschri.ft auf dcr lctacn Seitc bcsütigl wcrdcn.
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Anderuog der Anscbrift des Bctriebsinhabers

Zunächst isl zu prüfcn, ob der in der Anschriftenliste vorgegebene Name und drc Anschrift des Bernebsinhabers
noch zutreffen. Etrvaige Änderungen sind irn Anschnftenfeld auf dem Erhebungwordruck uld rn der Aa-
schnflenliste eiruutragen. Eure etwaige fuidcrung des Betriebssitzes (siehe Serre 20, lfd. Nr. 6.) muß dem Sta-
tisuschen l-andesamt mitgeteilt werdcn.

Betriebsübergabe, Betriebsteilung, Betriebsaufl ösung

Wurdc der Berieb an cinen andcren lnluber ribergebcn, so ist dieser auskunflspflichtig @etriebsribergabc). Der
Name des neuen Inlubers ist sowohl auf dem.lcweiligen Erhebungsvordruck als auch in der Anschriftenlisrc zu
vermerken. Werden im Falle eincr Bclriebsteilung die abgegebenen Flächen rurd/oder Viehbcsürnde von cinem
im Sinne der Delinition des Betriebcs neugegrilndeten Bctneb (Neugrirndung) übcmommen. ist der tnhaber des
neugegrtindeten Betnebcs zu&tlzlich zurn Inluber des veöleibenden Restbetriebes auskunflspflichug wenn er
cnsprcchend dem Agrarsatistikgcsctz vom 25. Juni l99t zum Erfassungsbcreich der ASE gehön.

Falls ein Betneb rucht metu bcsteht, ist die Betrieb*rullösung in dcr Anschnftenliste anzugeben tnd der Erhe-
bungsvordnrck mit dem Vermerk ,,aufgelöst" dem Stausrrschen Amt zuzuleiten

Nähcrc Hinweisc zur Bearbcittutg dieser Verütderungcn sind den spezicllen Anweisungcn des Statistischen
l,andcsamtcs zu enmehmen.

Betriebsteile

Besteht ern Betrieb aus mehreren voneinander entfemt liegenden Betriebsteilen, die einheitlich bervinscluflet
werdeq dann ist die Meldung für dcn tesamlen Betneb dorr abzugebcn, wo sich der Hauptsiu des Betriebes
befindct.

Uoternebmeo

Unternehmen i.S. der Agrarstrukturerhebung sind unter einheitlicher und qclbstllndiger Fi.trhnrng stehende win-
scha.frliche, finaruiellc und rcchtlichc Einheiten. Gehören mehrere Betnebe zu einem Unternehmen, geben dic
Unternchmen die Meldrurgcn flu jeden ituer inländirchcn Beriebc ab.'

Unternehmen nut Betricben in vcrschiedencn ländern tubcn ftir jedes Lan( in dem sie einen Betrieb turben,
gcsondcn zu meldcn.

Verschrhbene Erhcbuo grvordruckc

Sollten voradressiene Erhebungwordrucke bcim Ausfüllcn verschriebcn worden odcr sonstwie unarswcnbar
sein, müsscn für diese neue Erhebungsvordruckc angelegt werden. Dazu mu0 der Erhebungsbeauflrage Nune
und fuischrifr des Betriebsinlubcrs, die Kenn-Nummer des Betriebcs (siebenstcllig) und Genreinde-Kenruiffer
aus der An-rhriftenliste auf mitgeliefene Erhebungwordrucke ohne ArrscM.ft vollsurndig übenrag,en. Neu
ausgestellte Erhebungsvordnrcke sind in die vom Statistirhen l-andesamt voradressienen Erhc-
bungsvordnrcke einzulegen (Rückgabc auch dcs vcrschriebcnen Erhebungsvordrucks, Kerurzeichnung dcs
griluten Vordrucks usw.); hicrübcr ist der Auskunfupflichtige zu untcrrichtcn.
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Verrvendung voo Zweiteremplaren (Erhebun gsvord ruck) und E rgänzun gsvord rucken (E)

Sowohl bei den Zweitexernplaren des Erhebungwordrucks zu Abschnin 9 als auch bci den Ergänarngsvordruk-
kcn E zu Abschnin l0A sind dic gcpräfteo Angebcn zur furschrifl rurd dic Kenn-Nr. des Betriebes (sieben-
srellig) sowie die Gemcinde-Kennzifrer aus dem Erstvordruck (Vordnrck mit Adre0angabe) zu übertregen
und die lfd. Nr. dec Zweitvordnrckr bzw. Ergänzungrvordrucks E in.{^c dafür vorgeschene Feld einzutragen,
hierübcr ist der Auskunftspflichtigc zu unterrichten. Wcnn der Auskrurfupflichtigc auf der Selbsteinuagutg der
Angaben zu den Abschninen 9 rurd l0A bcsteht, mu0 der Erhebrurgsbcauiragte cinen eventuellen Bedarf ut
Zweit- bant. Ergänanng,svordruckcn E crfragcn und dcm Aulcunf,spflichtigen zur Vcrfügung stellcn; hierbei
sind vom Erhebungsbeauflragten Name und Anschrift, die Kenn-Nr. des Betricbes (siebenstellig) sowie
Gemeinde-Kennz-ffer vom Er*vordnrck zu übcrnchmcn.

Die für einen Berrieb ausgefüllten Zwcilcremplere und Erglnzungrvordruckc E sind in den ErhebunSsvor-
druck einzulegen.

Unterscbicdlichc Bcricbtszcitrlumc

Beachrer werden mu0 der Bcrichszeitraun für dcn dic Fragen gcstcllt sind. Dic Mctrzahl der Fragen bezieht
sich auf den Stand zum Zeitprlnh der Erhebung. Hieryon abweichende Berichtszciträume sind bei den betref-
fcnden Fragen bzw. AbschniBen jewcils angcgcbcn.

Auskunftsvcniei genrng

Ver*.eigen ein Auskunflspflichtiger die Beurtwonrurg der Fragen ganz oder teilweise, so ist er in angemessener
und sachlicher Form sowohl aufscinc gesetzlich bcgründetc Auskunftspflicht ds auch darauf hinzuwcisen, da!
atle mit der Erhebtrng bctrautcn Pcrsonen a.u Gcheimhaltung verpllichtet wordcn sind. Darübcr hinaus is er
ilbcr .l^< gencretle Verbot dcr Wcitcrlcitrurg von Einzclangaben an die Finanaenraltrurg zu unlcrrichten.
Weiterc Regctungcn hicrzu sind den spczjcllcn fuimcrkungcn dcs Statisischcn Landcsamtes at cntnehmcn.

Telcfooouomcr, Irürchuog voo Neoc uod fuirchrift

Zurr Edeichterung etwaiger Rückfragcn wird auf dcr letrtcn Seite dcs Erhebungwordrucks die
Tclekommuni}ationsanscNußnumrncr dcs Bctricbsinhabers odcr -lciters cröctet Dic Bcentwortuog irt frei-
witlig Hierauf isr der Auslnurflsp0ichtige ausdrücklich hiruuweisen. Dem Arslnrnfupflichdgen sollte auch

mitgcrcitt werder\ rlaß dis Hilfsmcrkrnalc nach Abschlu0 dcr formalcn Prüfung dcr fuigabcn auf Vollständigkeit
von Erhebungwordrucken abtcucnnt und mit Ausnahmc von Namc, fuischri.ft und Telekommunikatiotu'
anscNuonummer vemichtel werdcn

Staüstischss Fachse.io Meth. Grundl. ab 1999

Bei Betrieben, in denen zu Abschnin 9 Angabcn für mehr als t Personen eingetragen n'erden müsseq sind die
wcitercn Personen in cinem Zweitcxemplar des Erhebungwordrucks einzusetzen. lm Zweilexemplar bleiben die
Spdren 001 ,,Betriebsinhaber" und 002 ,,Ehegattc" lccr, die vorgednrcktcn Spaltennummem,,003", ,,00tt" usw.
sind oicht (in,,009', ,,010" usw.) ebzuändett.

Bei Betrieben, in denen zu Abschnin l0A Angaben liir mehr als t Personen einzutragen sind, sind die 9. bis 2t.
Person 1= 20 Personen) in eincm Ergämungsvordnrck E aufzuführen. Sind mehr als 28 Personen einzutragerl
sind ein weiterer bzw. metuere weitere Ergänzrurgwordnrcke E auszufüllen. lrn ersten und jedem weiteren
Ergürzrutgwordruck E ist cinc lfd. Numrner der Person einzutragen (bcginnend mit 009 auf dem ersten
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.{cbtung:
Dic Erhebungwordrucke dtlrfen nicht ggknickl *crder\ wcil hierdruch die Datencrfassung im Statistischen
I-andesamt erschwen »'erden *rüde.

{.{ Eintregungslechnik

Die unrerschiedlichen Ntöglichkeiten anr Bcantwonung der Fragen sind bercis auf der ersten Seite des Erhe'
bungslordrucks kurz erLllutcn. Darübe r hinaus ist folgendes unbedingl zu beachten:

Aokrruzco vorgcgebener Anfworictr zum Beispiel A

Hicr sind nur diclcnigcn Eintragungsfcldcr anzukrcuzcr\ nir die dcr Sachvcrtralt zutnffi.

[,JEiDtrrEGD dcr zutrefrendeo Aozahl .... zum Beispiel

Zahlenangaben sird rcchtsbündig in die vorgesehenen Felder cinzutragen.

Achtung:
Bci Flächenangaben (Abschnitte T und E) sind die Hektar-futgaben in die fiIrf erslen Spalten, die Ar-Angaben in

üe bciden tetaen druch einen verstfiten Stnch abgehbbcnen Felder, euuutragen.

Nullen am Ende von Wenangaben sind in ledcm Fall als solchc an sctueiben und nicht durch Striche anzudeu'

tctr

Bcirpielc:
zu dcn Abschninen 7 rmd t

,67 llekur,'92 Ar

f3 I'&ktrr

Eiotregra derrzntrtffclÜco Xcouificr

RichuS

tl€kla Är

I I lolrlslz
I I lrlclo{o

Falsch

atm Bcispiel

KhncrrcintrrgunBctr .... zurn Beispiel Tochter

Klanexterntragugrgen dcutlich lesbar in dic vorgegcbencn Antwonfelder sctueibcn. Bei schrnalen Antwonfcldern
(Abschrutre 9 und l0A) sil|(l längcrc Einrragungcn crfordcrlichcnfalls al lrcnnen.

Zum Beispiel

Statistisches Bundesamt, Fachssrie 3, Meth. Grundl. ab 1999
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{.5 Beispie! filr das Ausfüllen des Ergänzungsprogramms im Erhebungsvordruck

Ar bestockte Reblläche, auch soweit sie nicht im
Ertrag stsht

Ar Obstlläche, auch soweit sie nacht im Ertrag steht

Ar Hopfen

Ar Tabak
Ar Eaumschulen

Ar Gemüseanbau im Freiland

Ar Blumen- und ZerPllanzonanbau im Freiland

Ar Heil- und GewüzPllanzen
Ar Gartenbausämereien lÜr Erwerbsarvecke

Erhebungsvontruck S
Erläutorungcn und Hinwcisc zum Aurlilllcn dcs Erhcbungsvordrucls
t. F0. da E..nndlune dot Frrg.n gihl 6 lolOcod. iLtelichlcilcn:

a) Ailrausan rqg.e.bJr.r AniErt.n &(Hnzulr.ll.lrd) .um Basd.l
b) Anr.em

- (hr tdraicrüa.r Antahl ................... rum Baispi.l
- d.' arr.lt ndü Xcnarlrt , ... zum EcisPi.l

c) XLrt.rt.lnlt guag.n(nwdlü) zumBo3pi.l I Tochter I

2. Ara GrOndJr d.r Übegi:ältchtcl wtd. aul .ina g.EhLchtsg.zifitch.
Eü.a.:hrung e.E. Llti.lrhh.br/n) ff bhrd,

3. FlL db B-nüErcng d.r.dVotdffit Sf3 mil d.m 8Ehtl.b..r P g.lcnn:cich'
ndm F reao *t rrWmE,l.an Ein:.lp.M.E7tt bl/.rg36idrel (PS).6'
g.lrandigl.

Vordruck S

Bci 2
und mch,

o 3 A, Genrüsc fOr Erwerbsa,vccke unter Glas

o 3 A, Blumen und ZiarPflanzen ,ür Erwerbsa,vecke
untsr Glas

r E Rindcr
e E Schweine
. 20 Schafe
. 200 LcAchcnnen
. 200 Junghcnnen
. 200 Schlacht-, Masthähne,'hÜhner und sonst. Hähne

o 200 Gänse, Enten und Truthühner

"§
Sl.li.li3chcr Bund6aml
Dicnrlq{ Bcelin
Gruppc lX A
OüoBr.un-St .ß. 7042

t0l7A 8..1h
T.l.ton: (0E ) 232+5

8.rcod.

.30

o30
o30
o30
o30
o30
o30
e30
o30

Ag ra rstru ktu rerhebu ng 2001

in den landwirtschaftlichen Betrieben
(einschl. Gartenbau- und Weinbaubetrieben)

Erhebungseinheiten sind landwirtschaftliche Betriebe mit:

1 . 2 ha und mehr tandwrrtschafthch genuEtor Fläche (LF), soweit dcr.n Walcllläche das l Otache der LF nicht übersteigt

2 weniger als 2 ha LF (einschließlich Betriebe ohne LF),

wenn di€se mlndcrt.n. otne der nachstehGnd aulgelühden untoron Erlassungsgrclucn crrclchen oder tlbcrrchreitcn

Erfüllt der lanü,virtschailache Betrieb mindestens eane dcr untcr l. odct 2. gcnannton Bedingungen, dann sind alle Erhebungs-

merkmale der Erhebungsteile (Bodennutrung. Viehbeslände, Arboitskälte und wciterc Strukturmerkmale). und a,var unabhängrg \om

Erreichen etnzeln€r unter 2. vorgegebener Grenzen, atuugebcn.

Statistisches Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 19gg
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lnformationen für den Auskunftspflichtigen nach § 17 Bundesstatistikgesetz

Rechtsgrundlagen:

Rechte und Pflichten der Erhebungs-
beauftragten:

l. Gescu über Agrarsuisuken (Agrarstatistikgcsctz - AgrStatc)
in der Fassung der Bekanntmachung vom
25. Junr 1998 (BGBI. I S. 1635).

L Gesetz übcr die Sutistik für Bundeszr,r,ecke
(Bunde*staüstrkgcscu - BStalG) vom 22. Januar l9t7 @GBl.
I S. {62, 565). zuletzt geänden durch Artikcl 2 des Gcsctzcs
vom l6.Juru 1998 (BCBI. I S. 1300).

3. Gesctz zur Cleichstellung stillgelegfer und landwinscha.fi,Iich
genuEter Flächcn vom 10. Juli 1995 (BGBI. I S. 910).

clie jeweils betroffenen Personen selbst auskunfts-
ptlichtig.

3, Die Antworten sind .gemaß § 15 Abs 3 BStatG waär-
heitsgemäß, voilständig und innerhalö der von den
statrstrschen Amtern der Länder gasetzlen Fristen zu
orteilen.

1. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Auffor-
derung zur Auskunftserteilung haben gemäß § 15 Abs
6 BStalG ketne aulschiebende Wirkung.

5. Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16
BStatG grundsätzlich gehetmgehatlen. Nur rn aus-
drücklich geregelten Ausnahmerällen dUrten Einzel-
angaben übermittelt werden.
Eine Übermittlung der erhobenen Angaben ist nach § 98
Abs. l AgrStatc in Verbindung mrt § 16 Abs 4 EStatG
an die zuständigen oberslen Bundes- oder
Landesbehörden in Form von Tabellen mit statistrschen
Ergebnissen zulässig, auch sowert Tabellenfelder nur
einen einzigen Fall auswersen
Nach §'16 Abs 6 BStatG ist auch mogkch, den
Hochschulen oder sonsttgen Einflchtungen mtt der
Aulgabe unabhangiger wrssenschaftlrcher Forschung fur
dis Durchfuhrung wtssenschaftltcher Vorhaben
Einzelangaben zur Verfi.Jgung zu stellen. wenn dtese so
anonymisiert srnd, daß sre nur mtt etnem unver-
hältnismäßig großen Aufwand an Zeit. Kosten und
Arbeitskraft dem'Eelragten oder Betrorfenen zugeordnet
werden können.
Dre Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch tür Personen,
die Empfänger von Einzelangaben srnd

Kennummer des Betriebes und
Betriebsregaster:
1. Nach § 97 Abs 3 Agrstatc wrrd fur jede Erhebungs-

olnh€rt ein€ systemlrere und landesspezilrsche Kenn-
numm€r, dr€ der ldentifizrerung des Betriebes drent,
vergeben und yom Statistischen Landesamt rn das nach
§ 97 Abs. 2 Agrstatc zu führende Betnebsregrster
übernommen.

2. ln das Betriebsregister werden nach § 97 Abs. 2
AgrStatG lolgende Hilfs- und Erhebungsmerkmale
aufgenommen:
- Name und Anschrift der lnhaber oder L€rter der Be-

triebe, Telekommunikationsanschlußnummer,
- Betriebssitz und die Bezerchnung lür regronale Zu-

ordnungen,
- Art des Betriebes,
- Rachtsstellung des Betriebsinhabe?s,
- landwirtschaltlich genulzto Fläche,
- Waldfläche,
- Zahl der tätigen Personen,
- Beteiligung an agrarstatistischen Erhebungen.
- Datum der Aufnahme in das Betriebsregrster.

'1. Zur Entlastung der Auskunftspflichtigen können Er-
hebungsbeauflragte eingesetzt tyerden. Die aus ihrer
Tätrgkert gewonnenen Erkenntnrsse dürten sre nicht rn
anderen Varlahren oder tür andere Zwecke verwenden.
Oioso Verpflrchtung gilt auch nach Eeendigung ihrer
Tätrgkert. Die Erhebungsbeauftragten sollen clen
Auskunfispflrchtrgen ber der Beantwortung der Fragen
behilflrch sern.

2. Aul Wunsch kann der Auskunftspllichtige die Angaben
auch selbst in den Erhebungsvordruck eintragen und
diesen dem Erhebungsbeauftragten. übergeben oder in
ernem verschlossenen Umschlag aushändigen oder be,
der Erhebungsstelle abgeben oder dorthrn ausreichend
trankren rnnerhalb einer Woche absenden.

Hilfsmerkmale, Trennen und Löschen:
1. Hiltsmerkmal€ srnd Vor- und Famrlienname (ggf. Firma,

lnstrtuts- od6r B6hördenname), Anschrrft, Oatum und
Unterschrift sowre dre als freiwillige Angabe erbelene
Telekommu nrkatio n sa n sc hlu ßnummer.

2. Sie drenen ledrglich der technischen Durchf0hrung der
Erhebung und wercten spätest€ns nach Abschluß der
Prüfung der Angaben aut Vollständigkeit von den
Erhebungsvordrucken abgetronnt und mit Ausnahmo von
Name, Anschflll und Telekommunikationsanschluß-
nummer Vernrchtet.

Auskunftspflicht und Geheimhaltung:
1. Auskunftspl'hchtrg sind nach § 93 Abs.2 Nr 'l AgrStatG

i.V.m. § 15 BStatG lnhabd oder Leiler lendwirlschalllicher
Bclnebc.

2. F0r dio Angaben über die außerbetrieblichen Enverbs-
und unt6rhaltsquellen d€s Betriebsinhabers und s€iner
Familienangehorigen sind nach § 93 Abs. 3 AgrStatG

Statislisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999
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LF

HcHat AI
La,rdwrts.hsilich gcnutzlc FlächG (LF) dcs Eclncbcs
lllb.rn.hm.n .ut d.m Erh.buno3i.ll d.t Bodannut:uag 2001, Codc 26tl 70t I I l.lol,l,

yon En.m, Eh.g.nG und aon3tigcn V.rw.ndl.n
und VcttahwäO.rlan dr! Selrieb3inhabc's - 702 ll||g.p.cht.l. LF

(Grund.lUct}
und Holp.cht) - 703Yon .ndcran Vcrpächlcm I I lol'l'l'.bz0glich

-7(xuncntg.lllich zur Ecwirbch.tlung .rh.llcn. LF llll
Elgon ..lbdb.wlrt3ch.n.t. LF = 7O5 I I I'lolol.

Y.rp.chl.l. LF + 706 llll.lnl,zuzogliclr
un.ntg.nlch zu, E.wrlsch.ttung ebgcacbcnr LF + 707 |llll

= 7OEEigcnc LF I I l,lnl.l,

Arbeitskräfte und weitere Strukturmerkmale 2001

Abschnitt 7:
Eigentums- und Pachtverhältnisse an der

h Fläche

Bitt.0bcrtraECn
nach CodG 709

DM od. EUR
Bittc geben Sie die Währung an.

Es darf nur elne Währung angegeben werden. R

Abschnitt 8:
Pachtfl ächen und Pachtentgelte
(Jahrespacht) für die landwirt-
schaftlich genutzten Flächen
- Ohn. P.chtungGn von Familicnangchö.igcn -

t

71

Wichtige Hinweise zum Ausfüllen des Erhebungsvordrucks
Abschnitt 7:
Eioentums- und Pachtverhältnisse an der landwirtschaftlich oenutzten Fläche
Die Angaben über die Eigentums- und Pachtverhälhisse beziehen sich auf die landwirtrchaftllch genutztc FlSchc (nur ba,virt-
schalleto LF) und nlcht euf dlc Geramtllächc des Betriebes (Eetnrbsiäche) zum Ethebungszeitpunkt.
Die relbgtbcwidrchaltctc LF ist fur die gesamte statistische Auswertung die wichtrgst€ Gliederungs- und Bezugsgröße; sie muß
dahor im Abschnrtt.Eigentums- und Pachtverhältnisse an der LF mrt der sntsprech€nden Flächo im Erhebungsteil der Bodennutzung
0bcrcinrtimmcn.
Hlnrlchtllch der Zuordnung zu dcn Flächcn rlchc Erhcbungrtcll Bodennutsung.

Statistisch€s Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999

gcp.chlä.
Flä€h.

dcrz!ili9.
Jah,6p.chl

füf dic6c Fläch.

lnn.rh.lb dcr hutcn rwci J.hr. ffslm.lt
g.pachl.t. Flächcn und Flächcn mil

Pachlprcisändc.ung (Angab.n sind bGr.il!
in Spalt. t bzrv. 2.nlhanen)

Hcktar A, gcpachtcl!
Flache

der:.itige
Jalrrcsp.cht

Hcli., At volh OM od. EURYm -tndorrn V.rpachl.rn'
4 4

Ack.fland (ohm t
3 6

)
4

715Oaucrgr0nland t
6 7t7

,Grund.l0ck!.
und
P.rzrllarr
p.cht (Eru.l-
grund.r0cl.)

lonstigG LF (ancnl. gmErrrr
Prälungcn. ru, di. Pßhtmlgdl.
nichl g.lrmnt .,ie.g.öi wd.n
l6omn. 2.8. vo Acir- urrd ) ,

730
er.paclrlGla LF inncrh.lb cin.t +
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Abschnitt 9:
Betriebsinhaber, Ehegatte und deren mit betrieblichen Arbeiten beschäftiqten Familienangehörigen
im April 2001 (Betriebe der Rechtsform Einzelunternehmen)

Ohn.
L mi b.lneblichen Atbeien beschänigte Vrrwandtr und Verschwägerlr d6 Bcltiebsinhabars, dic auBcth.lb des Bet i.bes leben.
2. Eeschantde rn EetneDcn der Rechlsrorm Pcrsoncngemcin3chattcn, {c3cllsch.nrn (8c&Ges€ltschan, OHG, KG, GmbH u. Co. KG
u.a.).
3. Eeschanigt. rn Betricbrn drr Rechtslotm,JuriJtiJchc' Personcn.

OrG unlcr 1. hü 3. gcnrnntan Pcrsoncn sind in Abschnin !0 anzugcb.nl

Statistisches Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999

Lld. Nr. dct
Pcrron

8ei mchr als 8 Plrsoncn brnc zu.
3ätzllch Zwa'leramplar vcrwcndrn tEed lersd lgtrd brsd ters:l tserd l.rlrl tslqr!

NGb!n3t.hand bln! zu.rst all. bcacharligtGn
,friili.n.ngchairigcn Heurheltrmitglicdc? mit
Vraw!ndl3ah.ll3. odrr Schwagrrschanrycrhällrüg

(r.8. Sohn, Schwl.g.rmun.rl
N.chrlchand. Xrnnzlllcrn (3 bl3 7) tor d..
V.rw.ndßch.nrv.rhlltnir ab Spall. 0O3 b.tt.

Ki,rd.r (.uch Sli.r-, Enm, SchwicgJ.im.... .5
Sdrmg.G,Pnrge. Grdb|tern........................ .6 c^.
AdoPlivtinda.) . .3 So,!31r9............................ . 7
EaLC ............. a

BclrirD3-
inhabc.

EhG
g.tta

\---"

mlnnlich
G6chl.cht ü2

w.iblich

)€ft
Oz

Or
Ez

Or
Oz

Or
Oz

Or
Oz

Or
Oz

Or
Oz

Or
Oz

G.burtsl.g
Januar brs April

EO3
Mai brs Orz!mbGt

ft
Oz

Or
Ez

Or
Oz

Or
Oz

Or
Oz

Or
Oz

Or
Oz

Or
Oz

G!burtslahr EO4 t-r,J tc L-,-,-l Lr-r-l t-r-rj 1,,,1 t-,-.,-l L___l
W.r irt Brtricbslcftlr? .€o5 Er Or Or Or Or Or Or Or

ln dan a
hlochrn
vdn
2. Ap.ll
bir
.2C. Aotil
200t

ürdci.n
kbb

Ansahl .dar Aö.rBwochan
.of.r WalEn,ür.rnrgrr) 807 U IJ r_t U U U IJ L]
Arb.ü.fu,iatrn
rrillEl!.@rEfiEltnin) aoo lr*l l,l I,l l-_J l-_l l-,-J t_t l-,-J

tür dcn
H.ushan
d.a 8.-
tnabdn-
h.Dr[ lätig

An.zahl dcr Arbcrlswochcn
(Vf,twrlüodüwrrgr) E09 t__i U
Arbcilsslundan
p Wch. (Ou.crtEhnill) Er0 t-,-l t*J

el8crtelb
ü.8}'
tricb.3 cr.
reibrt.lig

Aruahl der Arbcrlswochcn
(V.tWchmodoemrg..) Ett U u U U t_l LJ L] t__l

Arbcisstundcn
,. W6h. (CfurcltE inall) Et2 t-,-l t-d t-,-l t_,J l-,--i L-.,-J t--,._i t_l

P Or Or Or OrOr Er Or Or6.l.
Ernkommcn
aus andata,
Erwcrbstätiok.il

Oz Oz Oz OzOz Oz Oz OzAltersrGntr tür Landwirtc,
Land.bgabctlnlG,Pro- El5
duktionsauloaberrnlc u. ä

OrOo Os Os Os OrOr Oof,cntc, Pensron, ArDctts-
losengcld/-hrll., Soztrl- 8t 6
hrlfc u.a.

Or OrOr Or Or Orfrc Or

Au3 walch.n Qu.ll.n
wurdc rm Jahrrsz!i-

ADril 2001 .rn
b.tdcblich.3 Ein-
Iofiman brzogcn?

Einkommcn aus vcrPacF
tung, vGrmi.lung. Kigtel- Et 7
Ycrmdoen u a.

EIE )

Bci augorbetnoblichem Einkommen ( Kinctergeld) von Botn€bsinhaber und/oder Ehegaüeeinschheßlich

W.Efr.a Jahtat-Natloctnkomman Yon Bcln.E
inhaDa? undodc, Ehcgaha tutannrcn war
salratrungawar3c hoheT?

- daa aua dGn aul..b.tlaablich.n Ou.llcn
odat

- da3 aus di6em l.ndwinschanlachcn E.tiirb
Zulr.ltcndcs
Ufte
anktcuzen

Hiffi: Oia diml md tu,

I a
Y6

o2t Ez
und NabGnGilcrb3balllaban
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Abschnitt 10:

Ständig und nicht ständig im Betrieb Beschäftigte
Oazu zthlcn Parsoncn, dic
- mtt drm Bttricbsrnhaber cines Bclnebcs der Rcchtslorm Einzcluntemchmcn vcrwandl odG, varschwäg€rt srnd, abrr.uBcrhrlb dcs B:tricbcs leben
- in Bcüicbcn dcr Rrchlsto,m Pcrsoncngcmcinsch.ncn, gcscllschettcn (BG8-Gcscllschan, OHG, KG, GmbH u. Co. KG u.a.) beschäftig( sind,
- h Bctricbcn dcr Rcchtsrorm .juristisch.- Persmcn beschanigil sind.

- Ohno Bctriabclnh.bcr, Eh.gatt. und düan m,t bctricblbh.n ArbcäGn bc.chärlilltGn F.milicn.ngchörigan, dio an Ab3chnan I nrchgcwicscn
wardan.

A. Ständig im Betrieb Beschäftigte im April2001
Zu dcn stlndig am B.lracb Beschänigen zählGn Pcrsoncn, di. in .in!m unbctiistclcn od.r.uf mandciten3 dr.a Moa.lc abgeschlossenen

B. Nicht ständig im Betrieb Beschäftigte im Jahreszeitraum Mai 2000 bis April 2001
Zu dGn.nicht 3t|näag am E.triGb Bcschänigtcn zählcn Pcrsonrn, di. h can.m b.hlatclm. wcn§cr elt drGl lllon.tc, abgeschlos3cncn Arl
YG,hlltnra zum 8atflcb strh!n.

Statistisches Bundesamt, Fachs€rie 3, Meth. Grundl. ab 1999

Lld. Nr. d!,
Pcrson E79änzungsvo.clruck E Yanv.ndcn lEer.:J lsed lered lsslC ler-ed lersl lersi lgrg,J
Hior Un. a[. ständig Bctchäniden mil dcr
Bazcichnung lhr.. .use!üU.n Tätigkcil

(2.8. GG.cllschanct, V!.ryallcr, Schlrpp.r-
t h,rr. Gtnnd. AGzubildctrdcr. Pr.ktikant)

mannlrch
Ge.chltshl. 90r

w.iblbh

Or
Ez

Er
Oz

Or
Oz

Or
Oz

Or
Oz

Or
Oz

Or
Oz

Or
Oz

Jenuer trs Apnl
G.bu.l3trg 902

M.i bis OCzGmbc,

Er
Oz

Or
Ez

Or
Oz

Or
Oz

Or
Oz

Or
Oz

Or
Oz

Or
Oz

G.burtsi.hr E)3 t"-'l I r,., r, ul L-t-,i Lr-rJ 1,,,1 1,,,1 lr-.,-r-l L,-.,-.,-l
Wcr lst Bctncb6laitar? 905 Or Or Or Or Or Or Or Or

hdrn4
Wch.n
YOm
1 earfl
b.3
2t. Apdl
2001

für di6rn
B.rri.b
(olrnc Haur.
h.ll) lllie

Anzahl d.r Aöcilswochcn
(Vicr WGh.n odo rnrgrr) gfti U U t_l U L] U u L]
ArbcilsslundCn
F Wch. (gutchEhnin) 907 t*l t*J l-,--i l-,.J l-,-l L-J t-_l t-,-l

St.llung
inncrhalb
d!|i l.nd-
winrch.rl.
llchon 8r-
lrab.a

Auszubaldrndcr
(ütEr{. Pr.ItifanD

A,bcit€r

Angc3lelIcr
9rI

Ecamlar

Gcccllrchancr

Sonstigr, ohnG Atbcilsvcrtrag
Täligr (oär Galleh.id,

Or

Ez
Os

Or
Os

Oe

Or

Ez
Or
Or
Os

Oe

Or

Oz

Os

Or
Os

Oe

Or

Oz

Os

Or
Os

Os

Or

Oz

Os

Or
Os

Oe

Or

Oz

Os

Or
Os

Oe

Or

Oz

Os

Or
Os

Oe

Or

Oz

Os

Or
Os

Oe
912 2

91EZül dct
B..chanlgil.n

Männa,
919Arb.ilsl.i.tung

Arbcilllegcnt)
in vollan
lnrg6aml

9,21Z.lrl dJ
B..chäftlgl.n

Fftuan
Arö.iEl.idung ln Yoll.n
Artcitstegrn t) inrgoeemt 922

Wlcviel nichl .llndig im Eetrieb bcschänidc
Pc6onen wa,an tut di6rn Ectricb im
J.hir.:.llt.um m.l 2000 bir Aprll 2001 lltig?
(Einrrit ßlch SrH.,b..lCrCn.)

92.
t)EStundcn-tArt itil.g
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Abschnitt 11:
Wirtschaft sdünger tierischer Herkunft

A. Übcrnahmc von G0tlc (Fltlraigmict)

lsl in dl.3cm Bclrlcb im Jehreszenraum M.a 2000 bir April 2001 bctrieb3cigcnc Gtlllc.ngcf.llcn? 734 p)&r ncin 02

Wcnn Codc 734
mil J.' br.nl-
wort.l:

l3l b.tnrbsGrgcn. Güllr .u, rlb3tb.wirl3ch.n.l.n Fläch.n di.tcr Eotrirb.3
.utgGbr.chl wordcn? 735 ;e)&r ncin 02
hil bclri.bscrgcn. G0ll..u, Fllch.n rndctcl Bolrlobr.ufgcbr.chl wordGn? 736 ;e Or nein)&2

Wic aroß isl dic L.grrl.p.zllätt) dca Bctricbcr r0r Gollc? 737 m3

Fur wi.vicle MonalG dcr Slallhaltungspcnod. Bl dic Lagcrk.pazitäl ,0, Güll. ohna
zwEchcnz.illichca Aurbnngcn ausrelch.nd? 73E Yolla Monatc | ,ul

lsf GOIIG .u3 andcrcn Bclralbcn im Jahreszeitraum M.i 2000 Dis April 2001 ObcrnomnEn und auf
!.lb.lb.wrrllchallclen Flichcn diG!.3 &traGb.t aurgcbrachl worden? 733 laOr n",nE(2

B. G0llc (Fl0oeigmirt)

t) Einsclrli.ßlich gcmi.lclcr/g!pachlrlcr od.r gcmcinschanlichcr Lagrrkapa.rrlälcn, di. dicccm Eclricb zur Vcrt(€ung slch.n.

C. Fcrtmlrt und Jeuchc

t ) Einlchlicßli€h gcmictclcr/gcpachtrtr, od., g.meaffich.nlichct Lag.rlapa:ilälcn, dir di6cm Bctri.b zu, V.rtogung slchcn.
2)Grundfilch.n von St.llung.n, dir glclclrzGitig .E LagGrtl.ch.n von Fc.lrflrl da.n.n (2.8. Ticfcdl), .rnd nEht zu Dcrircksichtagen

Stalistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundt. ab 199§,

Smd in dicrm Bclri.b im J.hrcszcrtr.um M.a 2000 bir Apral ZoOt F.3lrra3t und J.uch.
.ng.r.ll.n?

739 p)&r nc,n 02

Wrnn Codr 739
mi j.' b..nt-
wonrl:

Wi. groß i§ dic L.g.rt.p.ziläll)
d.a E tracb.3,gt:

Fcstmirl?2) Grdßa dcr bGtcstrgtcn
Oungplalt! 74 ,, I t tototol

Jeuchc? Grtlß! de, 711Jawhagrubr ,t l t t r.tol
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Dir Rlchtlokrit dGr Ocm.chlcn Anoabcn wi.d bcstätigil:

TT.MM,2OOl

Drlum

xx»q,\xxxxxx
Unldlctuirl

(rr.iwilfe. &re b. tur .yll. Roclrr.e.n)

noch: Wichtige Hinweise zum Ausfüllen des Erhebungsvordrucks

Abschnitte 9, 10A und 108
Arbeitskräfte

lm Erhebungsvordruck sind die Arbertskäfte nachzuweisen, dlc lm landwlrtcchaftllchcn BGtrleb öoscääfüg! rlnd.

ln den landwrlschaftlichen Betneben der Rechtsform Einrclunlcrnchmcn sind das:

1. der Betriebsrnhaber und sorn Ehegane,

2. Familienangehörige, dte ununterbrochen oder zeitweise auf dern Betrieb leben oder ihre Verpllegung überwegend vom Betrieb
erhalten, bar. die vom Haushalt und Betrieb räumlich getrennt leben, aber in einem abgeschlossenen Arbeitsvorhältnis zum
Betrieb stehen,

3. ständig und nicht ständig beschälligte familienlremöe Arb€itskäne (cinschließlich Saisonarboilskräne), di€ über einen
Arbortsvertrag ( unbefristeU betnstet) verfi)gen.

ln den landwirtschaftlichen Betneben der Rechtsform Pcroncngcmcinrchallcn und Jurietlrchc Pcrloncn sind das:

't. Gesellschaller, sowert sie in der Personengemeinschalt tätig sind,

2. Familienangehörrge der Gesellschaller, sowett sie einen Arbeitsvertrag mit der Perconengemeinschat abgeschlossen haben
und mi betfleblichen Arbeilen b6schälligt sind,

3. ständrg und nicht ständig beschänigte Arbeitsktäftc (€inschließlich Saisonarbeitskäfie), die einen Arbaitsvertrag mn der Pdr-
sonengemornschafi oder ein€m Botriob dsr Rochtstorm .juristi3cho Personen' abgeschlossen hab€n uno mrt betneblichen
fuberten beschättigil sind.

FOr don Nachweis d€r Arbertszeit grlt

1. filr alle Familienarbertskäne der Betnebe der Rechtsform Eiruclunternehmen und

2. lür alle ständig beschälligten Atbeitskräfie der Betnebo der Rechtslormen Eiruelunternehmen. Personengemernschallen und
junstrsche Personen
(Oizu zlhlcn auch FamrlirnangehfiEa, Vcrwandla und Varlchwagcnr d.. Bclrirbclnhabars in Batrlab.n d.r RcchBrorm Einzclunl.mchm.n,
dir zrvr; im B.tncb b.schältig[ 3a]rd (mil Aräeiliv.ttreg), .bcr nichl ununtrrbrEh.n od.r z.ilwri3. .ut dlm gctricb (H.u3ha[ dcs
B.lti.bdnh.b.rs) l.bl.n.)

- die Auahl der Arbeitswochen (z.B 4 Wochsn),

- die Anzahl der durchschnittlichen Arbeitsstunden je Woche (2.8. 10 §unden)

im Zeilraum 2. April bis 29. Apnl 2001.

3. For alle nicht ständig Beschälligten der Betriebe d.r Rochtsrotmen Eiruelunternehmen, Personengemernschafien und luri-
stische Personan

- die Anzahl der Personen,

- clic Arbertsleistung rn vollen AtbeitstagGn (E Stunden = 1 Arbeitstag)

im Jahreszeitraum Mai 2000 bis Apnl 2001 (bessere Einbindung der Saisonarbeit3kätto in den Arbeitskrällonachweis).

Bitte die Unterschrifi nicht verEessen!

Statistisches Bund€samt, Fachserio 3, Moth. Grundl. ab 1999
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{.6 Nechpräfeo der Angaben in den Erhebungsvordrucken

l VollarNig*,eit
Fur.leden in der Anschriftenlrste gerunnten Bctneb mu.ß cin Erhebungwordruck vorhuden sein.

2. Aufgelösrö Betnebe oder Aussage venxeigen
Wenn dcr Bctrieb nicht metu existiert odcr der Betriebsinlubcr bis anm Abschluß des Erhebungsgeschäftes
die Aussage venreigcrt ist ein Vermerk auf dem Erhebungwordruck und auf der Anschnftenliste
aruubnngen.

3. Übereinstimrnende Kenn-Nr. des Betriebes
ln sämtJichen frir drescn Betneb ausgefü,Ilten Erhcbungsvordrucken muß dic Kenn-Nr. des Betnebcs (sie-
bcnstcl I i g) übereinstimrncn.

{. Ubcreinstimnrende .{nschrü
Im Euuelperson-Erhebungs-r'ordruck PS muß die Ansclrnn im Ansctrnfienfeld mrt dem Erhebungsvordnrck
übcrcinsummen.

5. Bctncbc der Rechtsform,.Einzeluntemehmen"
Bcr .{bschrun 9 muß im Erhebungwordnrck zumrndest der Betncbsinhabcr cingetragen sein.

6. Betnebe der Rechtsformen,,Personengemeinschanen",,juristischc Pcrsonen"
Abschnitt 9 darf irn Erhebungsvordnrck keine Personeneintragung cnthalten: bei . Abschnitt l0 rnüssen
.{.ngrben fir nrrndestens crne ständig oder nicht ständig beschäfligte Person erngetragcn scin

7. Abstimmung der Angabcn im Erhebungsvordruck

r) .{bschnitte 7, t,9, 10, und ll
Die Zahlenangabe n müssen rechsbündig eingetragen n'erden.

b) .{bschnittc 7 und t: Jigeotums- und Prchtvcrhältniss. rowie Pechtfllchen und Pachtentgelte"
Dic LF bci Codc,70l muß mit dcr Angabc ar Codc 25E der Bodennutzung 20ol übcrcinsumrnen.

Bei Codes 705 und 708 ist die Richtigkeit der Berechnrug zu pnifen.

Isr bei Code 703 cine Flächc angegebcn, darf die Übenraglng der Pachtflächc nach Code 709 und die
Angabe dcs Pactrtcntgettes (Codc 7t0) nich fchlen tnd umgckchrt.

Au8crdern nurß die Unrcneilung der ron ,,anderen Verpächtcrn'gepaclrtctcn LF (Code 709; und der
zugehong,co Jahrcspacht (Codc 7lO) ruch Nutzungsarten (Ackcrlan( Dauergruland usw.) r,orge-
nofluncn r.r'orden scin.

Wc.nn bci Codes 713,717 usw. Ftäclrcnangabcn eingcrragca siod. müsscn auch dre entsprechenden Felder
fi,r drc Jalucspachr (Codcs 71.1, 7tt usw.) Eintragugeo snrlulr€m-

Bci Codes 713,111 usw. bzw. 71,1, ?lt usw. üürfendic Eimragungen zu diesen Fragen r'r'eder bei der
Fläche noch bci der Jalucspacht höhcrscin alsdic artsprechcnden Angabcn zu Codes 7l l, 715 usw. bzw.
112. 116 usw. Dic Summen dcr Einragungen zu dcn Codes 7l l, 715 bis 727 sowie 712, 116 bis 72t
müsscn den Angabcn zu den Codcs 709 bar. 710 cntsprechcn, wcnn keine gcscNossene Hofuacht
vorliegr.

c) Abschnitt 9: ,Bctricbciohebcr, Ehcgene und deren mit betrieblicheo Arbeiten berchifiigrcn Femi-
licoengehörigco im April 200t'
lm Abschnitt 9 muß (mtissen) fir jedc eingeuagcne Pcrson
- bei Code t0l drc zuueffende Kennzjffer eingetragcn sciq
- bei Code 802 das GescNecht angekreua sein,

- bei Code 803 und 80.t Geburtsmonat und Geburtsjahrangegebcn sein,

- mir Einuagungen bci Codes t0?, E09 oder Et I auch diejeweils zugehörigen Codes 80t, 810 bzw. tl2
eine Einuagung au.h,veiscn r.rnd urngekeM (Codcs t09 rurd El0 diirfen nur beirn Betriebsinhaber und/
oder dcsscn Eheganen Einuagrurgcn aufueisen),

- Einuagungen bci den Codes 8l I und t12 dürfen nur argelasscn werden (außer bcim Betriebsinhaber
und / oder dessen Ehcgattcn), wcnn auch die Codcs t07 und tOt cinc Eintragung auÄ,veisen.

Im Abschnitr 9 isr bci Code tl7 (Einkommen aus Verpachtung...) in Spalte I ,,Betriebsinluber" eine
Ankreuzun! zu eru'arter1 wenn zu Code 706 einc vcrpachtcte LF angcgcbcn is.

Stalistisches Bundesamt, Fachsede 3, Melh. Grundl. ab 1999
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Weur Codes tl lß12 eine Eintragung au.fi,veisen, mrlß auch Codc tl4 angekrcrzt sein.

lm Abschnitt 9 muß bei Code 821 cntlveder das Eintragungsfeld,,l" oder,,2" angekrcuzt scin, wenn
mindestens bci einer der Codes tl4 bis 817 in dcr Spdtc 0Ol (Bctriebsinhabcr) unüoder Spalte 002
@hcgane) Eintragungen vorliegen. Vcrfügcn Bctriebsinhabcr und Ehcgattc übcr kein au0erbetriebliches
Einkomrncn (Codes tl4 bis 817: Eintragungsfclder in Spaltcn 0Ol und 002 nicht angekreua), solltcn in
der Regel auch bcidc Eintragungsfelder bci Code t2t nicht angckerzt scin. Wenn allerdings Betriebs-
intrabcr urd/oder Ehegatte noch anderc (2.B. Kindcrgeld) als bci dcn Codes tl.l bis tl7 veöal ange-
filluten Einkommcn bezichcn kam bci Codc t2l dic Signierzifrcr ,,2" angekrcuzt sein.

d) Abschoitt l0A: §tlndig io Bctrieb Bcschlftigu im April 2001'

Im Abschnitt IOA mu0 (müsscn) für jcde cingctragenc Pcrron
- bci Codc 9Ol das GescNccht angckreuzt scir\
- bci Codc 902 urd 903 Geburtsnronat und Gurrsjalu ugcgebcn sciß
Wcnn Code 906 furgabcn cntlrält, mu8 auch dcr angehörige Codc 907 einc Eintragung arfireisen r.urd

umgcketrn.

e) Abrchnitt l0B: .Nicht $tudig im Bctrieb Bcschlfti$e in Jehregcitrrum Mei 2fiXl bis
April 2001'

Bei Abschnin l0B müsseß sofcrn Bcscträfrigte nachgcwiescn wcrdcq auch Arbcitstege eingetragcn
scin.

f) Abschnitt I l: .Wirtschaftsdünger tierischcr Herkunft'

Dic Codes 733, 73{, 739 müsscn in jerlcm Fell (entwedcr mit ,ja" odcr .ncin") angckrcua scin. ls
Code 73{ mit ,ja" bcanrwoncq müsscn dic Codes 735 und 736 mit ,ja" odcr -ncin" beantwonet scin und
Codcs 737 und 73t cinc Eintragrurg au.frrciscn. Ist Code 739 mit ,ja' bcantwonel muß Codc 740
und/oder 7{ I cine Eintragung aufirciscr\ au8cr wcnn Festmist uur auf GrundlläChen von Stallungeq dic
glcictucirig als Lagcrtlächen von Fcstmist dicncn (aB. Ticfstdl), ilI?lllt Ist Code 7{0 bcantwortct, muß
ciner der Codes 737 oder 7.1 I eine Eintragung aufirciscn.

Slatisliscfie3 Bund€samt, Fachs€rb 3, r,4h.qtu!q!.q!-1999.|
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5 Rechtsgrundlegeo uod Auskunftspflicbt

Für die Erhebung gelten folgende Rechtsgruodlagen:

l. Geseu riber Agrarsutistiken (Agrarsutistikg,csetz - AgrSutG) in der Fassung der Bekanntmachung vorn
25. Juni le9t (BGBI. I S. 1635).

l. Gesctz über dic Sutistik für Bundeszrvecke @undesstatistikgesetz - BStatG)vom 22. Janur 1987 (BCBI. I
S. {62,565), zuleut geändert durch Anikel 2 des Gescues vom l6.Juni 1998 (BGBI. I S. 1300).

3. Gescrz zur Gleichstellung sullgelcgter rurd landwirrschafllich g,enutztcr Flächcn vorn 10. Juli 1995 (BGBI. I
s. e r0).

Die Auskunftspflicht ergibt sich ars § 93 Abs. 2 Nr. I AgrStatG in Veöindung mit § 15 BStatG.

Danach sind auskrurftspflichtig dic Inhaber/lJnlemehmer der Betriebe in der auf Seite 2l angegebenen Ab-

8renam8.

Für dic fuigaben über die au0erbetrieblichen Enverbs- und Unterhaltsquellen rcwic für die soziale Sichenmg des
Betnebsinhabers und seiner Farnilienangehörigcn sind nach § 93 Abs. 3 AgrSutG dre .;eweils betroffenen
Personen selbst auskunftspflichug. Falls dies vom Auskunispflichtigen (Familienangehönge des
Betriebsinlrabers von Einzeluntemehrnen) gewünschq werden dicr Angaben auf einenr gesondenen
Erhebungsvordnrck (PS) crhoben.

Die Anruonen sind gerr.10 § 15 Abs. I BStatG waluheitsgernli0, vollständig und iruterlulb der von den
stadstischen Amtern der Länder ges€taen Fnstcn zu cneilen.

Widerspruch und fuifcchtungsktagc gegcn dre Aufrorderung ar Auskunfrscrteihurg tuben gem:lß § 15

Abs. 6 BSUIG kcinc aufschiebcnde Wüktutg.

6 Stetistische Gebeimbeltuo g

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatC gnrndsätzlich geheimgetraltcn. Nur in ausdrucklich
geregelten AusnahmeßJlen dürfen Einzelargaben ubernuttelt u'erden.

Einc Übcrminlung der crhobcnen Angben is nach § 9t Abs. I AgStatG in Vcörndung nrit § 16 Abs. { BSotG
an dic zusündigen obcrsten Brurdes- odcr Landesbehördcn in Form von Tabellcn mrt st"ustischen Ergebnrssen
zulltssig, auch soweit Tabcllcnfcldcr nur einen cindgen Fall auswciscn.

Nach § 16 Abs. 6 BSarG is auch möglich. den Hochschulen dct sonstigen Einrichtungen rut der Aufgabc
unabträngiger wissenschaflIicher Forschung frr die Durctrführung wisscnscha.ftlicher Vorhaben Eiruelangrben
znr Verfüggng zu slctlcn, wcnn dicsc rc anonymisicn sind, daß sic nur mil cincm unverh:iltnismäßig großcn
Anfi,vand an 7*it, Kostcn rmd Aröcitskra.ff dcm Befragrcn oder Bcuoffencn zugcordnet wcrdcn können.

Die Pflichr ar Geheimlulrung besteht auch für Personen, dic Empl?lnger von Einzclutgaben sind.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999

-274 -



7 Anheog

7. I Ermittlun g dcs eu0erbetricblicben Nettocinkommcnc

Zum ru0erbctrieblichen Einkommcn (netto) zählen folgende Einkomrnensarten, die bci der Beantwortung der
Codes t14 bis tl7 rurd 821 zu bcrücksichtigen sind:

Nettoeinkommen aus Gewerbcbearieb, aus sclbstlndiger oder frriberuIlhher Erwerbstätigkeita)s);
Betriebseinmlunen abzüglich der Summc aus Bctriebsausgabcn, P0ichtbeiträgen zur Sozialver-
sicherung rmd antciliger Einkommcnsstcuer (cntsprcchcnd dcm Antcil dicscs Eir*ommensteilcs
am Gcsamtcinkommcn),

Nettocinlornmen aus ErrverbJtlaagkcir ds Arbcitnchmey'):
Bruttolohn oder Bruttogetultsbczüge abzüglich der Sumrne ars Lohnsteuer und Beitrilgen zur
Sozialvcrsichcrung,

Nettoeinkommcn aus Qucllen dcr rozielcn Sicberung:
Gesamtcinkommcn aus Pcnsion abzüglich Lohrutcuer, Rcntcn urd rcnstige Bezüge ohne Abzug,

Nettocinkommen au Verpechtun g odcr Vcrmietungs):
Einruhmen abzüglich der Sumrne aus Werbekosten (Gnlrdstcuer, Gcbäudeversichenrng Repara-
turkoster\ Venvaltungskostcn rsw.) und urteiliger Eir*omrncnssteuer (fuiteile dieses Einkom-
mensteiles am Gcsamtchkommcn),

Nettoeinlommen aus Kepitrlvermögen:
Zins- und Dividendcncinruhmcn abzüglich der Sumrnc aus l(apitalcrtratssteucr, Vermögenssteuer
und Abgabc zum l:stenarsglcich,

Nettoeinkommen aus soostigco eu8crbctricblkho Qudleo:
Gewinne aus andcrcn land- odcr forstwirtschailichcn Bctricben: Betriebscinnahmcn üzüglich der
Summe dcr Betricbsausgabcn.

Zum Zwecke eincr anuefrendcn Erfassung des Nettocinlotnmens alrs den Quellcn außcrtulb diescs Betricbes
empliehlt es sich. dem Auskunftspflichtigen erforderlichenfalls durch Aufzählung möglicher außerbetrieblicher
Einkomncnsquellen behilflich zu scin Einen Überölick dartiber - tcucnnt nach Einkomtnen$rten - gibt die
Zusammenstellung auf S. 18. Einen lJbcölick übcr träulig vorkommcndc Einnalmen. die jedoch nhht zum
Einkommen rechner\ bringt dic Übcnicht auf S. {0.

Dern Nettoeinlorrunen lqnn - im Fdlc des Vorlicgens von Untcrlagen für dic Einkommcnsbestcucnrng - dcr
Einkomrnerubetrag zugrundcgclegt werdcq der sich ars d€m Bruttocinkomrnen aus den Quellcn au0erlulb
dicscs Betricbcs nach Abzug dcr Bciträge für dic Sozialvcrsichcrung und dic jcwcils zuuefrendcn Pcrsoncn-
steucm (in erster Linie Lohn- bzw. Einkommcnsstcucr) crgibL

Bci Lohn- und Gehaltscmplllngcrn kann sowcit kcinc gcnaucn Untcrlagcn vorlicgcr1 für dic Erminhurg dcr
Einkommenshöhe von Tarifarbcitszciten und Tarillöhncn untcr Bcrücksichtigung von Qrulilikatior\ Alter und
Familienstand ausgcgangen wcrdcn

4) euch Eimahmcn aus vorobcrgclrcndcr Täri8teit sind cinzubczichcn
5) Das Nenoeinlommen ars selbsandiger oder freibcruflichcr Trtigleit und ars vcrpachtury rurd Vermiaung ist, sofern

cinc genaucre Schäuung in Anlehnung, rn cn§rcchen& Uncrlagen frtthcrer Jahre nicht mötlich isq naherungsweise
dnrch cirrn Abschlag von 20 lo vqt Bruuocinlommcn at crrrittcln

Stalistisches Fachserie 3, Meth. Grundt. ab 1999
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Einkommen aus
Cre werbcbetneb

Einkommcn aus
sclbständiger oder
frcibcruIlicher Er-
neöstätigkeit

Einlomrncn aw
dcr Enverbstätig-
keit als .Aöeit-
nchrncr

7.2 Beispiele für verbrcitet vorkommende Arten rußerbetriebticheo Elnkommens

Ge*'inne des Cerverbebetriebcs oder der Gewerbebetriebe (Gast*rnschafl, Metz8erei o.ä.)
aus der laufenden Bcwirtscha.fl ung.

Einnahmcn grö0eren Umfangs aus dcr Tätigkeit in einem Maschincnring.

Cewinne aus andercn gewerblichen Unternetuncn.

Gewinne aus Veräu$erurg oder Aufgabc von Gewerbebetrieben oder {etriebsteilen.

Gewinnc aus Vcräußcrung von Antcilcn an gcwcölichcn Unternctuncn.

Gewinne aus einer der nachsehend genannten oder ähnlichen Tätigkeit, sofern diese in
crgencr Veran:rronung und aufcigcnc Rcchnung duchgcfühn wurden.

In Fragc kommen &eie Berufe, wie z.B. Arac, RechtsanwäIte, Künstler, fu'chitekte[ Ver-
messungsinS,eniellIe.

Gcwinne bci Aufgabe ciner selbständigen oder freibcruIlichen Tätigßeit.

Lohn oder Getult aus einem oder mehreren Dien-st'erhältnis(sen) als Arbciter, Angestellter
odcr Bcamter, Volontär, Auszubildendcr (Lehrting), ruchtselbständiger Venreter o.ä.

Einanbcziehcn srnd auch:
[.ohn- odcr Gctralsfortza]rtungen irn lkankhcitsfall,
[phn- odcr Gehaltsnactuahlungcq
13. Monasgehalt.
Turüemen, Lcistrurgs- rurd Treuepämien
Weihnachts- odcr U rlaubsgcld,
Lohnausglcichszahlungeq
Kurzaöciu- odcr ScNcchtwcttcrgcld,
Übcrstundcngeld,
Abfindun gcn bcim Ausschcidcr\
Geldwert von Sachleistrurgcq wic Depuute, frcic Kost urd Wohnung,
Esscnsgcldaschuß,
Sorstige Zuschitssc dcs Aröcitgcbcrs an Vcrsichenurgs' oder Sparprämien.

Einkommen ats
Quellen dcr ge-
sctlichcn oder
privatcn sozialen
Sichcrung Altcrsrente.

Pcruion aufgnrnd bcarntcnrechtlichcr Bestimrnungeq
Vomrhestandsgctd.
Unfatlrente: l:istgngcn für Pcrsonensclräden durch private Ha.ftpflichwersichcnrngen (2.8.

Kfz-Versichcrungen),
l,andabgabcrcntc.
Rcnten aus dem L:stenausSfeictt
Kricgsopfcwersorgurtg,
Arücisloscngeld odcr -hilfc,
Sozialhilfc,

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. €rb 1999
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Einkommen aus
Verpachnmg und
Vcrmietr.rng

Einlommen aus
I(apiu.lvennögen

Einkomtmen e,tt
sonsugcn außcr-
bctrieblichcn
Qucllcn

Krankengcld.
Wohntc14
UntcrtulszaNungen durch Vcrwandtc,
Kinde rge ldrEnje h ungsbci Nlfc.

Pacht- oder Mictcinruhmen aus überlassung

- unbcweglichcn Vermögens (2.B. Grundstücke, Gcbludc, Gebäudeteilc) und Rechten (u.a-

Eöbaurccht, Eöpachuecht, Mineralgcwinnrmgsrccht),

Hierin sind auch cituubczichcn:

Einnahmcn aus Campingplätzcn, sofern ftir dcrcn Bcuicb baulichc odcr sanitärc Ein-
richtungen gcschaficn sind und dic Flächcn aus dcr LF arsgeschicdcn sin4

Eiruuhmcn aus dcr Vcrpchtung land- odcr forsnvirtschailichcr FLllchen des bcfrag-
tcn Bctricbes, dic übcr das itblichcrwcisc als ,,Klcinpachtrurgen' bezeichncte Ma0

, hinarsgchcn,

Eiruuhmcn aus dcr Vermietrurg von HoIIIächcn odcr Scheunen u.ä. als Lagerraum
odcr zum Ab- odcr Untcrstcller\ z.B. von Wohnwagcq sofcrn damit dic bctnebliche
Nutzung diescr Flltchcn bzw. Gebäudc auf l,ltngcre Daucr untcöundcn ist,

Eiruuhmcn ars Zimrncrvcrmictung sofern dicsc Räumlichkeiten nur in loscr Ver-
bindrurg zu den Gebäuden des Betriebcs stehcq ohne die Grenzen der steuerlich als
gewerblich bczeichncten Nuta.urg ar überschreiten (Seuennte Gebäude, größerer
Umfang dcr tibcnuchtungen) und dic Zimrncwcrmictung nicht ds "Ferien auf dcm
Baucrnhol" zu rcchncn sind

- beweglichen Vermögens (zB. Clbcrlassung von tcbendcm und totem Invcntar)"

Cewiruunteilc (Dividenden), Zinscn von Spartasscn- odcr Bankkonten, sonstige BezÜge

aus Akticn, Kuxen, Gcntrßscheincq
Gcwinnanteilc ars Gescllschaf,cn mil bcschränktcr llaftung
Einruhmcn aus Beteiligung ds s.iller Crcscllsctufrcr,
Zinscn ars Hlpothckcn ud Gurdschulden, Darlehct\ tuüeihcn.

Gewinne ars andcrcn land- odcr forstwirtsclufllichcn Bctricbcn eirrschl. etwaiger Veräu-
0erungsgcwinnc.

Statbtisctes Bundecarrt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab lg99l
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7.3 Beispiele lür wedcr zum bctrieblichen noch zum außerbetrieblichen Nettoeinkommeo zählende Ein-
nehmeu

Zum Nettoeinkommen zählen nicht u.a.:

Heiras- und Geburtsbe i hi lfen des Arbeitgebers,
Schadensregulierungen durch Sach- oder Haftpflichtversicherungen (iedoch ohne Personenschadensregulie-
rungen),
Rückvergütungen oder Preisminderungen für Waren des privaten Bedarfs,
Auszahlung fiilliger Lebens- o.ä. Versicherungen,
Aufgenommene Kredite oder Darlehen,
Erbschaften,
Lonerie oder ähnliche Geuinne,
Aussteuerbeihilfen,
Reisekosten-, Umzugskostenvergütungen aus öffentlichen Kassen,
Auf,vandsentschädigungen aus öEentlichen Kassen,
Beitragserstattungen seitens privat abgeschlossener Sachversicherungen,
Erstattung privater Steuenr (2.B. Einkommen-, Vermögenssteuer),
Durchlaufende Posten,
Einnahmen aufgrund der Bestimmungen des Bundes-Arsbildungslörderungs-Gesetzes (BAFöG).

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 19$)
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Anlage 9

Verzeichnis der Sachgebietstabellen zur ASE/LZ 1999 und ASE 2001

Statistisches Bundosamt, Fachso,io 3, Meth. Grundl. ab 1999

-279 -



Hinweise zum nachfolgenden,,Verzeichnis von Sachgebietstabellen":

Das Tabellenprogramm der ASE/LZ 1999 setzt sich aus
o Tabellen mil Merkmalen der Agrarstrukturerhebung,
. Tabellen mit Merkmalen der Landwirtschaftszählung,
. Regionaltabellen mit Merkmalen der Agrarstrukturerhebung und der Landwirtschaftszählung

zusammen.

Darüber hinaus sind Bestandteil des Tabellenprogramms
o Tabellen zur Feststellung der betrieblichen Einheiten,
o Vorabtabellen,
o Tabellen f ür verlaufsstatistische Auswertungen,
o Hilfstabellen,
r Eckzahlen.

Die Tabelleninhalte sind lachlich wie lolgt gegliedert:

l. Oudltstlt Glladerungemerkmale
- Hauptproduktionsrichtung

r,Landwirtschafllich€ Betriebe
o Forstwirtschaftliche Betriebe

- Eelri€össysternalik(BgtriBbsbereiche, -tormen,'arten, Jtypen)

- runterscheidung,6lsl Betriebe nach dcm Anteil des Slandarüdeckungsbeitlages
(SIDB) des erssprechenden Produktionsbereiches arm rStDB das.Gesarntbetriebes,

- SozialökonomischeBetriebstypen(Enrrrerbschardkter)
o Haupterwerbsbetriebe
r Nebenenverbsbelriebe

- ßechtsform
r Betriebe der Bechtstorm Einzelunternehmen
r Betriebe der Rechtsf orm Personengerneinschaften,'gesellschaften
. Betriebe der Rechtsform juristische Personen

2. Ouantltatlve Gllederungemerkmale
- Die quantitative Gliederung der Tabellen wird aufgrund festgelegter Größenklassen tür LF, WF, SIBE, Altersgruppen und

Anzahl der Aöeitskrälle vorgenornmen.

Die Vorcpaltengliederungen sind in Anlage 10 dieser Verötlentlichung autgezeigt'

- ,Um den untersctiedlichen Großenstrukturen in Osh, Nord- und Süddeutschland Rechnung zu tragen, verwenden die

SILA Größenklassengliederungen mit alternativen Darunter-Nachweisen (siehe dazu auch Anlage 10).

- Bei Bundesaufbereitungen wird wie lolgfi verfahren:
o Deutschland = Ostversion
o Bundesländer = die jeweils für die Länderaulbereitung

lestgelegte Version
. Früheres Bundesgebiet = Nordversion
o Neue Länder und Berlin-Ost = OsNersion
o Stadtstaaten + Nordversion

3. Rcglondc Gllederung
- Bei Bundesaufbereitungen wird der Ergebnisnachweis lür folgende administrative

Einheiten tlurchgelührt:
o Deutschland
o Bundesländer
. Früheres Bundesgebiet
o Neue Ländsr und Berlin'Osl

- Aut Länderebene werden Tabellen mit allgemein erhobenen Merkmalen bis zum Kreis,

solche mit r€präsentativ erhobenen Merkmalen lür das jeweilige Land bzw. bis zum Regierungssitz aufbereitet.

Statistisch€s Bund€samt, Factserio M6th. Grundl. ab 1999
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Anlage 9:

Stratistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999

Verzelchnls der Sachgebletstabellen
zur Agrarstrukturerhebung/Landwlrtschaft szählung 1 999

und Agrarstrukturerhebung 2001

Erhebung

Jahr

Sachgebiet

Tabellennummer mit Kennzeichnung

T=total, R=repräsgntativ,
A=Arbeitstabelle

Vorspalten-
gliederungen

ASE/I.z
ASE

,999
2001

ASgI-z
ASE

1999
2001

ASE/I.z
ASE

1999
2001

A.SE/I.z
ASE

1999
2@1

ASE/I-z
ASE

1999
2001

ASE/ I.z
ASE

1999
2001

ASE/I.z
ASE

1999
2001

ASE/ LZ
ASE

1999
2001

ASE/I.z
ASE

1999
2001

Struktur der Bodcnnutsung,
Rechtstormcn

1T bis 11T; A3.3T und A3.47
1.1R,2.1R

Struktur dcr Vlehhaltung

51.1T, 52T bis 567
51.1R, 52R bis 56R, 51.1T, 52T bis 567

Bectandrgrö8en dcr Vlehhaltung

57T bis O4T
57T bis O4T

Tlcrbertändc nech Katcg,oden

mRfi,71Wf ,72f ,73T,747
70T bis 747

Bctrlebc mlt Vlchhaltung

907
A 9OT

Bctrlcüleyslaratllq
Stederdbctrlcücrilnlrqnmür

l0lTbis 10!rT, A101.4T, A'103.4T, A1047
101R, 1@R, A10r.4R, A104R

Sozlalökonoml&hc &tdcfrsryp.n

1517
151R

Gcwlnnemtttlung

161T,4161.47
enttällt

Elgpntums- und Pachtwrhältnl.so

2O1R,202R,204F bis 210R, A203R
201 R, 2028, 2O4R bis 210R, A203R

nach Gkl. LF, GKl, WF
nach Gkl. LF

nach Gkl. LF
nach Gkl. LF

nach Ländem und Regierungsbezifien
nach Länclem und Regierungsbezirken

nach Ländem und Regierungsbezifien
nach Ländem und Regierungsbezirken

nach Ländem und Regierungsbezirken
nach llndem und Regierungsbezirken

nach Gkl. LF und/oder SIBE
nach Gkl. LF und/oder SIBE

nach Gkl. LF, SIBE und Betriebssystemen
nach Gkl. LF, SIBE und Betriebsslctomen

I

nach Gkl. LF, SIBE und Betriebssystemen

nach Gkl. LF
nach Gkl. LF
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Erhebung

Jahr

Sachgebiet

Tabellennummer mil Kennzeichnung

T=total, R=repräsentativ,
A=Arbeitstabelle

Vorspalten-
gliederungen

ASg LZ 1 999

ASE 2001

ASFJ LZ
ASE

1 999
2001

ASE/ I.z
ASE

1 999
2001

ASE/ I-z
ASE

1999
2001

V 1999

V 1999

V 1999

LZ 1999

V 1999

V 1999

Personal- und Arbeitsverhältnisse
(vor Klasslllzlerung)

251.1R, 252R bis 258R, 261R, 4263 T
A251.2R
259R,260R
251.1R, 252R bis 258R, 261R
A251.2R
259R, 260R

Personal- und Arbolt3verhältnlsse
(nach Klasslllzlerung)

301H bis 306R
3018 bis 306R

Außerbetrlebllche Elnkommensquellen

A351 R
A351 R

Wlrtschaftsdünger llerischer Helkuntt

451R bis 454R, A453.3R, A453.4R
451R bis 454R, A453.3R, A453.4R

Elgentums- und Pachtverhältnls§e

7O1T , 7O2T ,704T bis 707T, A7037

Peraonal- und Arbeltsverhältnls§e

A 71 1T bis A 7137

Berulsblldung

721R,722R

Sozlale Slcherung

A 731R, A 7«iR
A732R, A 734R

Vermletung von Unterkünften

741 T

Hotnachlo!ge

751T,7527

nach Gkl. LF
nach Gkl. der Arbeitskrätle
nach Altersgruppen
nach Gkl. LF
nach Gkl. der Arbeitskräfte
nach Altersgruppen

nach Gkl. SIBE und Betriebssystemen
nach Gkl. SIBE und Betriebssystemen

nach Gkl. LF
nach Gkl. LF

nach Gkl. LF
nach Gkl. LF

nach Gkl. LF

nach Gkl. LF, Gkl. WF

nach Gkl. LF und Altersgruppen

nach Gkl. LF
nach Altersgrupp€n

nach Gkl. LF

nach Gkl. LF in Kombination mit
Allersgruppen des Betriebsinhabers, nach
Gkl. SIBE und Betriebssystemen

Statistisches Bundesaml, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999
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Erhebung

Jahr

Sachgebiet

Tabellennummer mit Kennzeichnung

T=total, R=repräsentativ,
A=Arbeitstabelle

Vorspalten-
gliederungen

ASE/ LZ
ASE

1999
2001

ASE/ LZ
ASE

1999
2001

ASE/ I.z
ASE

1999
2@1

ASE/ I2

ASE

1999

2001

ASgI.z 1999

ASE 2001

ASg IZ

ASE

1999

2001

ASE/ tZ 1999

ASE 2001

ASE 2@1

Gemelndetabellen

1T bis 3T
entfällt

Kreletabellen

1T und 2T
entfällt

Arbeltsmarktreglonen

1T und 2T
entfällt

Feststellung der betrlebllchen Elnhelten

1T bis 4T, 1R bis 4B
5T,5R
1.1T, 2T bis 4T, 1.1R, 2R und 4R
5.1T,5.1R

Vorabtabellen

1T , 2T , 4T ,5T, 6T, 8T
1R bis 8R

1T,2T,4T,5T,8T
1R bis 8R

Vedeut$tatlrtlcche Auswertungen

VERU 1, VERU 2

entlällt

Hllrstabellen

1 (Hochrechnung), 2 (durchschn. wöchentl.
Aö€itsstunden)

1 (Hochrechnung), 2(durchschn. w(rhentl.
Arbeitsstunden)

Örobglscher Landbau

(1.2R,2.2 R,51.2 R)
51.27
FBE:1.2T,1.2R

5.2T,5.2R

nach Kreisen und Gemeinden

nach Gkl. LF und Rechtslormen

nach Gkl. LF und Rechtslormen

nach Gebietseinheiten
nach Gkl. LF
nach Gebietseinheiten
nach Gkl. LF

nach Fruchtaden, Gkl. dor Bettieb€/LF,
Tierarten, Rechtsformen, Enrerbs-
charakter Personengruppen,

(wie ASU lZ 1999)

nach Gkl. LF, Belriebssystemen, Gkl.
SIBE, Enrerbscharaher

nach Schichten, wüchentlichen
Arbeitsstunden

nach Schichten, wöchentlichen
tubeitsstunden

nach Gkl. LF

nach Gebietseinheiten
nach Gkl. LF
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Anlage 10

Gesamtüberblick über die Vorspalten-Größenklassenschemata für LF,
WF, SIBE, Altersgruppen und Arbeitskräfte in den Aufbereitungstabellen

zur ASE/LZ 1999 und ASE 2001
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Anlage 10:
Gesamtüberblick über die Vorspalten - Größenklassenschemata

für LF, WF, SIBE, Altersgruppen und Arbeitskräfte
in den Aufbereitungstabellen zur ASEILZ 1999 und ASE 2001

Gliederungsmerkmal Gliederungsschemata

Bund Ostversion Nordversion Südversion

Landwirtschatllich
genutzte Fläche (LF)

von...bis
unler. . . ha

für ASE/LZ 1999
und ASE 2001

unter 2
25
5 10

10 20
20 30
30 50
50 - 100

100 u. mehr
lnsgesamt

darunter:
100 - 200
200 - 500
500 - 1 000

unter 2
2- 5
5 10

10-20
20-30
30 50
50 - 100

100 u. mehr
lnsgesaml

darunter:
100 - 200
200 - 500
500 - 1 000

unler 2
2- 5
5 10

10-20
20 30
30 50
50 - 100

100 u. mehr
lnsgesamt

darunter:
50 75
75 - 100
100 - 200

unter 2
25
51010-20

20-30
30 50
s0 - 100

100 u. mehr
lnsgesamt

darunter:
50 75
75 - 100
100 - 200

unler 10
10 30
30 50
50 - 100

100 u. mehr
lnsgesamt

darunter100 200
200 - 500
500 - 1 000

unter 10
10 30
30 -50
50 - 100

100 u. mehr
lnsgesamt

darunter
100 - 200
200 500
500 - 1 000

unter 10
10 30
30 50
50 - 100

100 u. mehr
lnsgesaml

unter 10
10 30
30 50
50 - 100

100 u. mehr
lnsgesamt

unter 2
2-'1010 30

30 50
50 - 100

100 u. mehr
lnsgesamt

darunter:
100
2@
500 1

200
500
000

Waldlläche (WF)
von...bis
unler. . . ha

für ASE/ll 1999
und ASE 2001

10 20
20 50
50 100

100 200
200 - 500
500 u. mehr

lnsgesamt

darunter
500 - 1 000

1000 - 5000
5 000 - 10 000

10 20
20 50
50,- 100

100 - 200
200 500
500 u. mehr

lnsgesaml

darunter
500 - 1 000

1 000 - 5000
5 000 - 10 000

10- 20
20- 50
50 100

100 - 200
200 500
500 u. mehr

lnsgesamt

darunter
50-75
75 - 100

200 - 300

10- 20
20- 50
50 100

100 200
200 500
500 u. mehr

lnsgesamt

Darunter
50-75
75 - 100

200 - 300
lür forslw. Betrieb€

unter 2
2- 5
5-10

lür landw. Belrieb€
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Gliederungsmerkmal Gliederungsschemata

Bund Oswersion Nordversion Südversion

Standardbetriebs-
einkommen (StBE)

von...bis
unter. . . DM

für ASE/LZ 1999
und ASE 2001

unter 5 000
5000 - 10000

10000 - 20000
20 000 - 30 000
30 000 - 50 000
50 000 - 75 000
75 000 - 100 000

100 000 und mehr
lnsgesamt

darunter:
100000 - 200000
200 000 - 500 000
500 000 und mehr

unter 5 000
5000 - 10000

10000 - 20000
20 000 - 30 000
30 000 - 50 000
50 000 - 75 000
75 000 - 100 000

100 000 und mehr
lnsgesamt

darunler:
100000 - 200000
200 000 - 500 000
500 000 und mehr

unter 5 000
5000 - 10000

10000 - 20000
20 000 - 30 000
30 000 - s0 000
50 000 - 75 000
75 000 - 100 000

100 000 und meht
lnsgesamt

darunter:
10000 - 15000
15000 - 20000
40 000 - 50 000

unter 5 000
5000 - 10000

10000 - 20000
20 000 - 30 000
30 000 - 50 000
50 000 - 75 000
7s000 - 1000@

100 000 und mehr
lnsgesamt

darunter:
unter 2 500

10@0 - 15000
40000 - 50000

Standardbetriebs-
einkommen (SIBE)

von...bis
unter...Euro

für ASE 2001

unler 2 500
2500 - 5 000
5000 - 10000

10000 - 15000
15000 - 25000
25 000 - 37 500
37 500 - 50 000
50 000 und mehr

lnsgesamt

darunter:
50000 - 100@o

100000 - 250000
250 000 und mehr

unter 2 500
2500 - 5 000

5 000 - 10 000
10000 - 15000
ls000 - 25000
25 000 - 37 500
37 500 - 50 000
50 000 und mehr

lnsgesamt

darunter:
50000 - 1000@

100000 - 250000
250 000 und mehr

unter 2 500
2500 - 5 000
5000 - 10000

10 000 - 15 000
15000 - 25000
25 000 - 37 500
37 500 - 50 000
50 000 und mehr

lnsgesamt

darunter:
5000 - 7500
7 500 - 10 000

20000 - 25000

unter 2 500
2500 - 5 000
5000 . 10000

10000 - 15000
15000 - 25000
25 000 - 37 500
37 500 - 50 000
50 0OO und mehr

lnsgesamt

darunter:
unter 1 250

5000 - 7s00
20 000 - 25 000

Altersgruppen
Altervon...
bis...Jahren

lür ASE/LZ 1999
und ASE 2001

15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
6s-69

70 u. mehr
lnsgesamt

Größenklassen der
Arbeitskrätte

Betriebe mit. . .

Arbeitskräften

lür ASE/LZ 1999
und ASE 2001

1

2
3

4und5
6 und mehr
lnsgesamt

darunler:
6- 9

10 -19
20 u. mehr
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Programm und
Organisation der
Lan dwi rtschaftszäh I u n g
1 999

Vorbemerkung
Landwirtschaltszählungen sind seit jeher die wichtigsten
und inhaltlich umfassendsten lnlormationsquellen zur Be-
obachtung und Beurteilung der mittel- und längerlristigen
Veränderungen der Produktionskapazitäten und -struktu-
ren sowie der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse
land- und lorstwirtschaftlicher Betriebe. Merkmale und
Umfang des Erhebungsprogramms spiegeln den aus zeit-
nahen politischen, sozialen, wirtschaftlichen und orga-
nisatorischen Anlorderungen resultierenden Bedarf an
betriebsspezilischen lnlormationen wider.

Die Landwirtschaftszählungen komplettieren die seit Mitte
der TOer Jahre - bislang unter der Bezeichnung ,,Agrar-
berichterstattung" - slattfindenden zweilährlichen Agrar-
slrukturerhebungen. Die Agrarstrukturerhebungen sind im
jeweiligen Zählungsjahr Grundlage bzw. integraler Be-
standteil der Landwirtschaftszählungen und lielern zwi-
schen den Landwirtschaftszählungen aktuelle lnformatio-
nen über die Anderungen der Agrarstruktur, allerdings mit
einem nicht so umfassenden Merkmalsprogramm.

Die zweijährlichen Agrarstrukturerhebungen und die in
8- bis 12jährigen Abständen stattfindenden Landwirt-
schaltszählungen werden unter dem Oberbegrifl "Struktur-
erhebungen in land- und forstwirtschattlichen Betrieben"
zusammengelaßt. Das novellierte Agrarstatistikgesetzl)
berücksichtigt die geänderte Terminologie.

Die Landwirtschaftszählung gliedert sich in die Haupterhe-
bung. in die sämtliche land- und lorstwirtschaltlichen
Betriebe (einschl. Gartenbau- und Weinbaubetrieben) ein-
bezogen werden, und in die Bereichserhebungen (Spezial-
erhebungen)

- Gartenbauerhebung,

- Weinbauerhebung,

- Binnenfischereierhebung.

Dazu ist anzumerken, daß alle in der Gartenbauerhebung
und in der Weinbauerhebung zu erfassenden Betriebe
auch in die Landwirtschaftszählung (Haupterhebung) ein-
bezogen werden. Gesonderte Erhebungen lür diese Be-
triebskreise sind aber zur Darstellung garten- bzw. wein-
bauspezifischer Verhältnisse erforderlich. Für 1999 sind
zunächst nur die Haupterhebung und die Weinbauerhe-
bung angeordnet worden, wobei lür letztere überwiegend

r) Gesetz über Agrarstalisliken (Agrarstalistikgesetz-Agrstatc) in der Fassung dor
Bekannlmachung vom 25. Juni 1998 (BGBl. I S.1635).

Daten aus der Weinbaukartei übernommen werden. Für
die Gartenbauerhebung, die zuletzt 1993/94 stattfand, be-
steht gegenwärtig noch keine Rechlsgrundlage, da noch
zu prülen ist, ob und in welchem Umfang die Gartenbauer-
hebung in eine der Agrarstrukturerhebungen (2001/2003)
integriert werden kann. Ein Rückgrifl auf Verwaltungsdaten
wie bei der Weinbauerhebung ist allerdings nicht möglich.
Rechtsgrundlage und Merkmalsprogramm lür die nächste
Binnenfischereierhebung können erst festgelegt werden,
wenn die Anforderungen der Europäischen Union (EU)
präzisiert sind.

Die Haupterhebung der Landwirtschattszählungz)
wird im oben erwähnten Betriebskreis Anlang Mai 1999
durchgelührl, acht Jahre nach der ersten umfassenden Er-
hebung im vereinigten Deutschland. Angesichts des sich
verstärkenden Strukturwandels im lrüheren Bundesgebiet
und der Anpassung an neue Gegebenheiten in den neuen
Ländern ist diese Erhebung von besonderer Bedeutung,
erwarten doch Politik, Forschung und Venivaltung mit den
lachlich umfassenden und regional tief gegliederlen Er-
gebnissen eine sichere Datenquelle lür die Untersuchung
der Ursachen dieser Strukturveränderungen.

Die Landwirtschattszählung 1999 deckt zugleich die
gemäß der EG-Verordnung3;. über die Struktur der land-
wirtschaftlichen Betriebe lür 1999/2000 vorgesehene all-
gemeine Zählung (Grunderhebung) ab. Bei der Festset-
zung der Modalitäten lür die Gemeinschaftserhebung
1999/2000 sind die Empfehlungen der FAOa) betreflend
die Weltlandwirtschaftszählungen mit berücksichtigt wor-
den. Weltweit werden in etwa zehnlährigen Abständen
Landwirtschaft szählu ngen durchgef ührt.

1 Programm der
Landwirtschaft szähl u ng 1 999

1.1 Erhebungskonzept
Die Landwirtschaftszählung 1999 besteht aus dem Grund-
und Ergänzungsprogramm der Agrarstrukturerhebung und
wird um spezilische Merkmale der Haupterhebung der
Landwirtschaftszählung selbst ergänzt (siehe Übersicht 1 ).

Einen Erhebungsbogen mit allen zu erhebenden Merk-
malen erhalten dabei nur etwa 100000 repräsentativ aus-
gewählte Betriebe, das heiBt jeder lünfte Betrieb.

Bei den anderen rund 400000 Betrieben lallen dem-
gegenüber eine Reihe von Merkmalen des Ergänzungs-
programms der Agrarstrukturerhebung weg (siehe auch
die Abschnitte 1.2.1 und 1.2.2). Für diese Betriebe gilt dann
auch ein in bezug aul das Erhebungsprogramm verküzter
Fragebogen. Und für beide Erhebungen gilt, daß bei wei-
tem nicht alle Merkmale auch lür leden Betrieb zutreffen.

2) Zu, sprachlichen Vereinlachung wird im weiteren Texl hierlür.Landwidschattszählung
1999'verwend6t,
o) Verordnung (EWG) Nr. 571/88 des Rates vom 29. Februar 1988 über die Struklur dEr
landwinschaltlichen Betriebe (Amtsbl. EG Nr. L 56. S. 1 ), zuletzt geändert durch die Vor-
ordnung (EG) Nr.2467/96 des Rates vom 17. Dezember 1996(Amtsbl. EG Nr. L«15. S.3).
r) Food and Agriculluro O.ganization of the Uniled Nations - Ernährungs- und Landwirt-
schaltsorganisalion der Vereinlen Nationen.
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Übersicht 1: Einzelerhebungen und Programme der Landwirtschaftszählung 199€

Landwrrtschallszählung

wernbauerhebung Garlenbauerhebung Brnnenft schereierhebungHauplertlebung

Mar 1999

I 999
oazu werden Angaben aus der Haupl-
erhebung und rnsbesondore Veruallungsdalen
aus def weinbaukarlei ausgewertel

Für die Durchführung dreser spezitrschen Bereichserhebungon mu8 die rechllche Grundlage
noch gescha,len werden Gartenbaubelriebe srnd zu den Merkmalen der Hauplerhebung I 999
auskunllsplftchtrg

Hauplilhebung
Agrarstruktureöebung spezilische Merkmale der La dwinschattszählung

Hauplerh€bungGrundprogf'arnm Ergänzungsprogramm

allgemein (lotal) allgemoin (lolal) repräsentativ ellgemern (lohl) repräsenlaliv

- Bod€nnutrungshaJplerhebung
u.a
. Gesamtfläche nact

HauptnuLrungs- und
Kulturarler'l

. Hauptnutrungsarlen nach
NuEungsdYeck

- ViehzäNung
Bestände an. Rindam. Schweinen. Scfiden. Plcrden. Gonügel

- Arl der Gewinn€rmittlung/
UmsaEbestouorung

- Sozialökonomische Vehallnisse
der 8€tdebe

- Arbeilskäfte nach Personen-
9ruppon- Ergentums- und Pachl-
verhälhisser)

r) NurimJahrd€r Hauplorhobung der
Larulwirtscfullszählun9 allgemein.

- Außerbeldebliche Erwe.bs-
uno unlerhaltsquelhn

- Winschaltsdünger tierischet
Herkunft

- Arbertskräfle nach dem
Ein:elpersonenkonzepl

- Vormietung von Unlgrkünfien
an Ferien. odet Kurgäste

- Hohachlolge lür Bstriobsinhaber

- Beruhbildung des Belnebs-
inhab€rs. seines Ellogalton und
des BelrEusloiters

- Sozial€ Sicherung des Belriebs-
inhabers und seiner Familien-
angehörigen

Die Auswahl der Stichprobenbetriebe, für die grundsätzlich
das Erhebungsprogramm des totalen und repräsentativen
Teils der Landwirtschaftszählung zu erfragen ist, erlolgte
aus der letzten allgemeinen (totalen) Agrarstrukturerhe-
bung 1995. Mit der vorsorglichen Einrichtung von zwei
Zugangsschichten im Schichtungskonzept wurde eine
Zuordnungsrnöglichkeit für neu entstandene Belriebe ge-
schatfen. Während einer Schicht alle Neuzugänge zuge-
wiesen werden" die erst nach der Ar.rswahl lbzw. i rn Flahmen
der Erhebung ermittelt werden (diese werden dann in das
Totalergebnis rnit einbezogen), enthält die andere Schicht
alle bereits vor der Auswahl der Stichprobenbetriebe be-
kanntgewordenen Neuzugänge, die wegen fehlender An-
gaben keiner der Schichtgruppen zugeordnet werden
konnten.

1.2 Erhebungsprogramm
Das Erhebungsprogramrn der Landwirtschaftszählung
1999 besteht aus einem repräsentativen und einem allge'
meinen (totalen) Erhebungsteil. Den allgemeinen Erhe-
bungsteil haben alle Betriebe zu beantworten, den um-
langreicheren repräsentativen Erhebungsteil nur rund 20 %

aller Betriebe.

1.2.1 Attgemeines (totales) Erhebungsprogramm in
den landwirtschaft lichen Betrieben
Die Bodennutzung wird anhand eines Frageprogramms
zur Nutzung der Gesamtflächen nach Hauptnutzungs- und
Kulturarten, zum Anbau aul dem Ackerland, zur Flächen-
stillegung und zum Zwischenfruchtanbau untersucht. Es
umlaßt alle lür die Beurteilung der Bodenbewirtschattung
wichtigen Flächenkategorien. Neu aufgenommen wurde
die ,,Art der Bewirtschaftung". Sie dient der Unterschei-
dung der landwirtschaft lichen Betriebe in,,konventionelle"
Betriebe und Betriebe des ökologischen Landbaus. Mit
Hilfe dieser Zusatzfrage können wirtschaltlich wichtige

Merkmale getrennt lür beide Betriebsgruppen ausgewertet
werden.

Die Angaben zu den Viehbeständen der Betriebe entspre-
chen denen der allgemeinen (totalen) Viehzählung. Vieh-
bestände in Kombination mit der Bodennutzung werden für
die Betriebsklassilizierung und Berechnung des Stan-
dardbetriebseinkommenss) verwendet. Zum Sachkomplex
Rechtsstellung des Betriebsinhabers werden Angaben
nach Einzelpersonen, Personengemeinschaften oder juri-
stischen Personen erhoben, dle eine Gliederung der Be-
triebe nach der Rechtsform (siehe Übersicht 2) ermög-
lichen.

Gegenüber der letzten Landwirtschattszählung 1991 hat
sich der Nachweis lür Betriebe, deren lnhaber natÜrliche
Personen sind, geändert: Betriebe, die in der Rechtsform
eines Einzelunternehmens (Alleininhaber) gelührt werden,
und solche von Personengemeinschaften/Personenge-
sellschaften (im weiteren Personengemeinschalten) wer-
den nunmehr getrennt dargestellt.

Die Arbeitskrälte der Nichtstichprobenbetriebe werden bei
der Landwirtschaftszählung 1999 erstmals nicht mehr nach
dem Einzelpersonenkonzept (Nachweis jeder im Betrieb
ständig beschäft igten Arbeitskraft) erlaßt. Statt dessen wird
die Anzahl der Arbeitskräfte nach zwei Personengruppen,
a) Familienarbeitskräfte und b) Ständig und nicht ständig
Beschältigte einschließlich Saisonarbeitskräften (ohne
Familienarbeitskrälte), nachgewiesen. Beide Personen-
gruppen sind dann in Abhängigkeit von den geleisteten
Arbeitsstunden bzw. Arbeitstagen im Jahr in vier Arbeits-
zeitgruppen einzuordnen.

Nur diese vorgenannten Erhebungsmerkmale werden bei
der Landwirtschaftszählung 1999 auch in forstwirtschaft-
lichen Betrieben erhoben.

5) Aus den vorhandenen pllanzlichen und tie.ischen Ploduktionsgtundlagen abgeleilete
wirlschallliche Betriebsgrö8e.
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Übersicht 2: Gliederung der landwirtschartlichen Betriebe nach der Rechtsform

Rechls,ormen

Anzahl der Betriebe in oeutsciland 1997 - l0 %

Einzelunlgrnehmsn
!/on

Alloinintlabern
PgrsonengemeinsclEften/
Personengesellschallen

Juristischo Personen

97% 2% 106

thupleile.bsbotriebe Neb€nerwsösbefigbo

ß% 50%

daron z. B. Gesollschalt bärgtsdichen Re.chts,
Eöengomoinschart.

darqr

,. B. Geselschalt mit b€schränktor
Hartung,
Eing€lragene Genossonsclla't.

z. B Gebietsk&persdBlt.
Sriltung dos öllsn[ilron Rodits.

Jufl slischo Personen des
prit/atsn Rechts

Juristische Personon (bs
öIenüläen RGöls

03% 0.2%

Mit dem Sachkomplex sozialökonomische Verhältnisse
der Betriebe werden Merkmale erfaßt, die in Kombination
mit den Angaben über die Arbeitskräfte der Belriebe Aus-
sagen über deren Haupt- oder Nebenerwerbscharakter
(bei Einzelunternehmen) zulassen. Diese sozialökonomi-
sche Betriebstypisierung hat sich gegenüber der Land-
wirtschaftszählung 1991 verändert. Die amtliche Statistik
nahm 1991 eine Unterscheidung der Betriebe, deren ln-
haber natürliche Personen waren, in Haupt- bzw. Neben-
enrverbsbetriebe allein nach der Höhe des betrieblichen
Einkommens vor. Nunmehr kommen der tatsächliche
Arbeitseinsatz und das Verhältnis zwischen dem betrieb-
lichen Einkommen und dem Gesamteinkommen des Be-
triebsinhabers und/oder seines Ehegatten zur Anwen-
dung. Als Haupterwerbsbetrieb wird jetzt der Betrieb
definiert, der- unabhängig vom Einkommen des Betriebs-
inhaberehepaares - über 1,5 Arbeitskrälteeinheiten {Voll-
arbeitskräfte) und mehr verfügt. Zu den Haupterwerbs-
betrieben werden aber auch die Betriebe gezählt, die mit
weniger als 1,5 Arbeitskräfteeinheiten bewirtschaftet wer-
den (0,75 bis unter 1 ,5 Arbeitskräfteeinheiten), und bei denen
der Anteil des betrieblichen Einkommens des Betriebs-
inhabers und/oder seines Ehegatten am Gesamteinkom-
men beider mindestens 500/o beträgt.

Das Frageprogramm über die Eigentums. und PachVer-
hältnisse an der landwirtschaftlich genutzten Fläche (LF)
spiegelt wider, inwieweit die landwirtschaftlich genutzte
Fläche des Betriebes als eigene oder gepachtete oder als
unentgeltlich zur Bewirtschaftung erhaltene LF bewirt-
schaftet wird und welcher Pachtpreis für die zugepachtete
LF an die Verpächter zu entiichten ist. Außerdem sind die
verpachteten und unentgeltlich zur Bewirtschaltung ab-
gegebenen landwirtschaftlich genutzten Flächen nach-
zuweisen.

Der Komplex Buchführung wurde mit dem novellierten
Agrarstatistikgesetz neu gestaltet und auf die Gewinner-
mittlung für steuerliche Zwecke abgestellt.

Die speziellen Fragen der Landwirtschaftszählung 1999
über die Weiterbewirtschaftung des Betriebes (Hofnach-
folge) und die Vermietung von Unterkünften an Ferien- oder

StaüsfE€fi6 Burxteoamt, Fachoede 3, Meü. Grund. ab 1999

Kurgäste ("Ferien auf dem Bauernhof") wurden auch bei
der Landwirtschaftszählung 1991 gestellt (siehe Übersicht
4 aul S. 183). Bei der Vermietung ist die Zahl der Betten
nach der Art der Unterkunft (Zimmer, Ferienwohnung,
Ferienhaus) anzugeben. Die Holnachfolge wird bei ln-

- habern von Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen
erfragt, die 45 Jahre und älter sind.

1 .2.2 Repräsentatives ErhebungsprogranlJm in. den
landwirtschaft lichen Betrieben
Über die Sachverhalte der allgemeinen (totalen) Erhebung
hinaus werden in den Stichprobenbetrieben weitere Er-
hebungsmerkmale erfragt. Ausgenommen ist dabei die
Erfassung der Arbeitskräfte nach Personengruppen, an
deren Stelle bei den Stichprobenbetrieben die aul Einzel-
personen bezogenen Angaben zu den Arbeitskräften
erhoben werden, die beider Landwirtschaftszählung 1999
im Unterschied zu 1991 nur noch repräsentativ nachzu-
weisen sind.

lm Frageprogramm über Arbeitskräfte werden die für die
Beurteilung der Arbeitsverhältnisse wichtigen Angaben
über den Umfang der Beschäftigung in den Arbeitsberei-
chen Betrieb (lür alle Arbeitskräfle), Haushalt des Betriebs-
inhabers (für ihn selbst und für den Ehegatten) und über
eine anderweitige Erwerbstätigkeit (nur für auf dem Betrieb
lebende und mit betrieblichen Arbeiten beschäftigte Fami-
lienarbeitskräfte) erhoben. lm Gegensalz zur Landwirt-
schaftszählung 1991 (und zu den bis einschlieBlich 1997
durchgeführten Agrarstrukturerhebungen) werden ab 1 999
in den Betrieben in der Rechtsform des Einzelunterneh-
mens nur noch die Personen nachgewiesen, die im Betrieb
beschäftigt sind. Das bis dahin mit der amtlichen Agrar-
statistik nachgezeichnete Bild über die gesamte Familie
des Alleininhabers (auf dem Belrieb lebende Familien-
angehörige) wurde aufgegeben. lm Vordergrund der
Betrachtungen stehen jetzt die mit betrieblichen Arbeiten
Beschäft igten (siehe Übersicht 3); Familienangehörige, die
nur auf dem Betrieb wohnen, ohne dort zu arbeiten, werden
nicht mehr erfaBt. Damit ist der Nachweis derArbeitskräfte
in den Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen dem
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Übersichl 3: Mit betrieblichen Arbeiten beschättigte Arbeitskrätte in der Landwirtschaft

Arberlskrälte in der Landwrdschalt
(mrl belfl eblichen Arbeilen beschälli9l)

Anzahl dei Personen in Deulschland I 997 - tmoi

Einzelunlernehmon
\on Alleininhabern

Personongemeinschallefl /
Porsonengesellschallen Junslrsche Personon

89% 5oö 6%

Stänoig
Beschäfiigie

Nichr sEndig
BeschältElo

Nicht sEndig
Beschältigle

Fanilien-
srboilskrälle

Familienlr€md6
Arbeilskälte

Sländig
BesctEfilglle

4% t% 6% 0%79* l0oa

Ehegatle W€itere
Familien-

angehöri9a

Slärdig
Be-

sctärli9b

Nicht
ständrg Be
sciä,ligle

Alloirl.
inheber

r8% 2t% 5t 5%/O%

der Rechtsformen Personengemeinschaften und iuristi-
sche Personen weitestgehend angeglichen worden. Für
den Nachweis der nicht ständig im Betrieb Beschäftigten
(Arbeitskrätte mit einem belristeten, auf weniger als drei
Monate abgeschlossenen Arbeitsverhältnis bzw. ohne
Arbeitsvertrag) wird ab 1999 als Berichtszeitraum nicht
mehr der Monat April - wie für die anderen Arbeitskräfte -,
sondern die zwöll Monate vor dem Erhebungsmonat Mai
vorgesehen. Das ist notwendig, da der bisherige, vier
Wochen umfassende, Berichtszeitraum die Hochrechnung
der jährlichen Arbeitsleistung dieser Saisonarbeitskrälte
sowie deren Anzahl nur unzureichend zuließ. Die zuneh-
mende Spezialisierung und das Größenwachstum der
Betriebe bei gleichzeitigem Rückgang derZahl der ständig
Beschäftigten läßt erwarten, daß die Bedeutung der Sai-
sonarbeitskräfte künftig weiter zunehmen wird. Die Fragen
nach den auBerbetrieblichen Erwerbs- und Unterhalts-
quellen in Betrieben in der Rechtslorm eines Einzelunter-
nehmens erstrecken sich auf das Einkommen des
Betriebsinhabers, seines Ehegatten und der im Betrieb
tätigen Familienangehörigen nach der Art oder der Her-
kunft (Einkommen aus anderer Erwerbstätigkeit, Alters-
rente, Kapitaleinkommen u.a.). lm Sachkomplex soziale
Sicherung für den vorgenannten Betriebskreis sind Fragen
zur Mitgliedschafl/Beitragszahlung in der landwirtschaft-
lichen Alterskasse und zur gesetzlichen einschließlich der
lreiwilligen Rentenversicherung vorgesehen.

Das Frageprogramm zur Berulsbildung (landwirtschaft-
liche und außerlandwirtschaftliche Ausbildung mit Ab-
schluß) erstreckt sich auf den Betriebsinhaber, seinen Ehe-
gatten, und solern eingesetzt, auch auf den Betriebsleiter
in Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen sowie auf
die Betriebsleiter in Betrieben der anderen Rechtsformen.
Erhoben werden Angaben über die Art und den Abschluß
der Berufsbildung.

Der Sachkomplex Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft
ist unter Umweltgesichtspunkten von besonderem lnter-
esse.

Die in den vorgenannten Abschnitten 1.2,1 und 1.2.2 dar-
gestellten Sachkomplexe und Frageprogramme zur Land-
wirtschaftszählung 1999 entstammen dem Grund- und
Ergänzungsprogramm der Agrarslrukturerhebung und den
speziellen Merkmalen der Landwirtschaft szählung (Ande-
rungen gegenüber dem Erhebungsprogramm der LZ 1991
werden in Übersicht 4 dargestellt). Bei der Novellierung
des Agrarstatistikgesetzes 1998 wurde - vor allem zur Ent-
lastung der Auskunftspflichligen - aul eine große Anzahl
von Merkmalen aus den Slrukturerhebungen (Agrarslruk-
turerhebung und Landwirtschaltszählung) verzichtet.

ln der A g r a r s I r u k t u r e r h e b u n g betrittt das bei Belrie-
ben der Rechtsform Einzelunternehmen: a) beim Betriebs-
inhaber und seinem Ehegatten das Merkmal "außerbetrieb-
liche Erwerbs- und Unlerhaltsquellen nach Einkommens-
klassen", b) beim Betriebsinhaber und seinen Familien-
angehörigen denTatbestand der,,Nichtbeschäftigung",c) bei
den ständig im Betrieb Beschätligten, die keine Familien-
angehörigen sind, die Merkmale ,,Arbeitszeiten im Haushalt
des Betriebsinhabers", ,,Gewährung von Kost und Woh-
nung", die ,,Art der Entlohnung" sowie die ,,Berulsausbildung".

Auf das Zusatzprogramm der Agrarstrukturerhebung
wurde ganz verzichtet. Lediglich die vertraglichen Bindun-
gen der Betriebe beim Absatz von Erzeugnissen wurden
daraus in das Merkmalsprogramm der Landwirtschafts-
zählung übernommen. Dieses Merkmal wird 1999 aber
nicht erlaßt.

Sehr stark entlastet werden die Forstbetriebe, für die das
Ergänzungsprogramm der Agrarstrukturerhebung - aus-
genommen der Nachweis der Arbeitskrälle nach Perso-
nengruppen - gänzlich weglällt.

lm speziellen Merkmalskatalog der Landwirtschafts-
zählung wurde auf den Nachweis der Merkmale,,Refe-
renzmenge nach der M ilch-Garantiemengen-Verordnung"
(wurde nur bei der LZ 1991 erhoben) und bei der Vermie-
tung von Unterkünlten an Ferien- oder Kurgäste auf die
,,Zahl der Übernachtungen" verzichtet.
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Übersicht 4: Anderungen im Erhebungsprogramm der Haupterhebung der Landwirtschaftszählung 1999
gegenüber der Landwirtschaf tszählung 1 99 1

Merkmal/Merkmalskomplex der
Landwrrtschatlszählung I 999

Anderungen 0egenüber der
Landwirlschallszählung l99l

Merkmal/Merkmalskomplex der
Landudschaltszählung l9(ß

Anderungen gegenüber
Laodwinschatlszählung I

der
r99r

a) in landwinschalllichen Belrieben

'1. Rechlslorm

2. SozialökorDmische verhälhisse

3. Buchtührung

4. Eig€nlums. und PachNerhältnisse

5. Nuuung de? Bodenllächennach
Hauplnulzungs- und Kullurarten sowie
nach Pllanzenaflon und -gruppen

6 Viohboslände an Pletden. Rrndetn,
Söalen. Schweinen. Hühnetn und
sonsligem Gellügel

7. Beschältigung des Belriebsrnhabers.
seinq Famili€nangeho.ig€n und der im
Eerieb Boschäftiglen. die keine
Familienangehörigen sind

8. Wrrlschaftsdünger tierischer Heilunlt

9. Hohchlolge

10. Zimmeryermietung

keioe

Weglall
. dorArl derTätigkeil (8eru0
. doswiflschaftszweiges
o der Eilerbslälrgkeit au8erhalb des

Botrisbes lür den Betriebsinhabe,
undoder Ehegalten (&berlsslunden)

Umstellung des g€saml€n Abschnills autArt
de, G€rvinn€rmittlung und
Umsalzbostau€rung

Allgemetne (lolale) Erhebung in land- und lorstwrrtschalllchen Betrieben

koine (1991 kein Nachweis lüt die in dsn
lelzlen zw6i Jahren vergrnbanen
Pachlenlg€lle in defl neuen Ländern)

r Zusammenlassung von sonslpen
Hauphutrungs- und Kullurarlan

. Präisierung der Nomenklalur der
Fruchtajten

. Nouhssung der Flächenslillegung

. Aul Ehmedes Nachweisesübetd€n
(*ologischen Landbau

Berichlszettpunkl vom 3. oezember des
Voriahres aulden 3. Ma des Berichlsiahres
lü, das lrühere Bundosgebiel vedogi

. Weglall des Einzglpersonennachweises lur
Famihonarbeilskräfl e und ständig
Beschärligle, die koine Familien-

'angehörigen sind (Nachweas nu, noch
repiasenlativ)

. Nachweis de, betrieblichen Bsschäftigung
,ü, Pgrson€ngrupgon nach
tubeitszoilgruppen für den Jahreszeitraum
Mal l99SbisApnl l9$)

. Weghll(hs Nachreises übe,
- Kosl und Wohnung
-Stellung im Beruf
- Art der Entlohnung lür ständig

Eeschäfligte, die keino
Familienangehörig€n sind

Nachweis nur mch ,epräsgnhliv

keins (199t kein llachryeis tu, die neuen
Länder)

wegfalldes Nachweises üDer
- Camping.stEllplätze
- ZahlderUbsrnachtum€n

I l. Retoronzmenge nach de, Milch-
Garanliomengen-Verordnung

b) in lorstwlschaltlichen Belrieben

Weglall

Fü, diesen Belriebskreis lrellen nur die unler dem 8sl. a) in den Punklen 1. 5 und 6 dügeleglen
Merkmale zu
Alle anderon Punkle enflallen im Nachweis lür dielorslwirtschalllich€n Belflebe.

1 . Berulsbildung des Beliebsinhabers,
seines Ehegatten und des Bolriebslerlors

Hepräsenlalive Erhebung in den BelrieDen der Landwrtschaft

keino
(t991 in den neuen Ländern allgemein)

4. Boschätigung des Belriebsinhab6.s,
soiner Familenangomngon und der im
Boldeb Beschärliglen, die koina Famrlien.
angshongen sind

5. Widscharlsdünoe. tisischer Hefiunt

2. Landwirtschaftliche
EneugergemeinscMten,
Ee eugeror€Enisationeß

3. Ausstatlung dos Betriebes mit landwin-
schalthchen Maschinefl

Ausselzung der Medmalo im Maj lg(B(l9gl
kein NaclMois lür di6 neu6n Lärde0

W€glall

. Einschränkungdes
EinzelpersonennachrYeises d€r
Ab€irskrärle aul di€ im Botrieb besüärtig-
ten P€rsonon

. Einschränkung des l{achwgises de,
Bosciältigung lür d€o ttaushalt des
Beriobsinhabsrs aul den Eet ieb§nhaber
solbsl und s6in€n Eheg6nen

o Weghll rhs Nachreis€s übar dio
Nichlboschärligung d€t
FamilierEöoilskäfie

. Weghll der Einlommefl sklasson

. Vo,änderung dos Zeitraumes lür den
l,lachtreis der nicht städig im Bslri6b
Boschärrigren vom Monars. (April) art den
Jahßszenraum Ma 1998 lrs April l9S

. Voränderung dos Zsitraumes ltir den
tlachr€is der Gouirlstrag€ llJr Porson€n
im Eiruglnachweis ton Janür - Mätz und
April - D€zember aul Januil - April und
Itai - 06zsmber

. Erstmaliger Nachwsis lür dß neuon Länd€t
- Mildiods.fian (Beitregsdler) in

(hr landuinsafiarllidan AIe{skasse
- B6zug von Allssr€nlo lär Ländwirlo,

Landegabor€do,
Poduhionsadgabor€nte

Aulnahme dos Nachweisgs der
LagedGpazilät für Festmisl und Jauche

Völlig entfallen sind sowohl in der Agrarstrukturerhebung
als auch in der Landwirtschaftszählung die Merkmale zur
,,Ausstattung des Betriebes mit landwirtschaftlichen Ma-
schinen". ln der Begründung zum ,,Entwurf eines Gesetzes
zur Anderung des Agrarstatistikgesetzes und anderer Ge-
setze" heißt es hierzu, daß ,,aggregierte Angaben Über den
Schlepperbestand den Statistiken des Kraftlahrtbundes-
amtes entnommen werderr können"6), allerdings lassen
sich diese Angaben nicht einzelbetrieblich zuordnen.

Statistisches Bundesamt, Fachserio 3, Moth. Grundl. ab 1999

1.2.3 Erhebungseinheiten
Das Erhebüngsprogramm der Landwirtschaftszählung
1 999 basiert auf dem der Agrarstrukturerhebung. Ab 1999
werden alle zum Grund- und ErgänzuÄgsprogramm der
Agrarstrukturerhebungen zählenden Erhebungen und Er-
hebungsmerkmale gemeinsam als,,lntegrierte Erhebung"
organisiert. Es lag daher sowohl im lnteresse der Struktur-
statistik als auch der Produktionsstatistiken, die unteren
Erfassungsgrenzen zumindest auf das Niveau der Struk-
turstatistiken (also auf Betriebe) anzuheben und die bisher
in den verschiedenen Fachstatistiken (Bodennutzungs-
haupterhebung und Viehzählung) voneinander abweichen-
den Abschneidegrenzen als unabdingbare Voraussetzung5) Bundeslags-0rucksache 13/91 l0vom 19. November 1997, S. 16.
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zu harmonisieren. Gerade das Organisationsprinzip einer
,,lntegrierten Erhebung" setzt nicht nur eine Belragung zu
einem Zeitpunkt, sondern auch einen einheitlichen Er-
hebungsbereich voraus (siehe auch Kapitel 2). Vor allem
aufgrund der angehobenen Erlassungsgrenzen bei der
landwirtschaftlich genutzten Fläche und der Waldfläche
werden viele bislang für die Strukturstatistiken auskunfts-
pllichtige kleinere Betriebe und Einheiten mit geringen
Tierbeständen und/oder landwirtschaftlich genutzten
Flächen vollständig von der Auskunftspllicht befreit. Die
nunmehr geltenden unteren Erfassungsgrenzen bei den
Viehbesländen, die deutlich über den bisherigen Ab-
schneidegrenzen derViehzählungen liegen, stellen sicher,
da8 die lnlormationsverluste hinsichtlich der tierischen
Produktion - mit Ausnahme der Bestände an Gänsen und
Enten - verlretbare Grenzen nicht überschreiten. Die zu
envartenden lnlormationsverluste bei Enten und Gänsen in
H'öhe von bis zu 150,6 des Stichtagsbestandes werden
dabei hingenommen, um das Konzept der ,lntegrierten
Erhebung" nicht in Frage zu stellen.T)

Die Erhebungseinheiten zur Agrarstrukturerhebu ng/Land-
wirtschaftszählung 1999 sind nach dem novellierten
Agrarstatistikgesetz land- und forstwirtschaftliche Be-
triebe.

Betriebe im Sinne des Gesetzes sind technisch-wirt-
schaltliche Einheiten, die einer einheitlichen Betriebs-

7) Eb€nda S. t7.

0berst rt 5: feslle$ing der unteren Erfasstmgsgrenzen lür
hnd- und rof3ffisch.ftliche Betriebe der

Landwirtscfiafts*rlurlgcn yon 1991 tlnd 19S

D Jcdcr bzw. i?& der aulgElührton Tieröoständ€ odar Spezialkuluron bsglün&ß lü sidl dio
Ar§(u,{tspiiöl als Eolriob

führung unterliegen und land-, lorst- oder fischwirtschaft-
liche Erzeugnisse hervorbringen.

Zur allgemeinen (totalen) Erhebung werden folgende
Gruppen von Betrieben herangezogen :

1. Betriebe mit einer landwirtschaltlich genutzten Fläche
von zwei Hektar und mehr oder mit Mindesttierbestän-
den oder Spezialkulturen ;

2. Betriebe mit einer Waldfläche von mindestens zehn Hek-
tar (siehe Übersicht 5).

ln den repräsentativen Erhebungsteil werden nur die Be-
triebe der Gruppe 1 einbezogen. Zusätzlich kommen alle
Betriebe mit in die Auswahlgesamtheit, deren landwirt-
schaftlich genutzte Fläche 2 ha und mehr beträgt, diese
aber mindestens zehn v.H. der Waldfläche entspricht. Sie
werden der Gruppe 1 zugeordnet.

2 Organisation der
Landwirtschaft szählung 1 999
lm Hinblick auf die in den vergangenen Jahren venrirk-
lichte Weiterentwicklung der laulenden Agrarstatistiken zu
einem in sich abgestimmten System landwirtschaftlicher
Betriebs- und Erzeugungsstatistiken ist das Konzept der
Landwirtschaftszählung 1 999 gegenüber der vorangegan-
genen Erhebun§ erheblich modiliziert worden. Mit der
lntegrierten Erhebung kommt ein neues Organisations-
konzept der zeitgleichen Erhebung aller Produktions- und
Strukturmerkrnale zur Anwe nd un g.

Die Einlührung der Agrarberichterstattung Mitte der 7@r
Jahre steltle bareits eine neue Art der Nutzung vorhande-
ner Agrarstatistiken dar.

Zel war es. keine neuen eigenständigen Strukturerhebun-
gem zurinstallieren, sondern Daten aus vorhandenen Ein-
zelerhebungen betriebsweise zusammenzulühren. Aul
dieser Grundlage konnten die nachfolgenden Landwirt-
schaftszählungen 1979 und 1991 bereits effizienter vorbe-
reitet und durchgeführt werden: Agrarberichterstattung
und Haupterhebung der Landwirtschaftszählung wurden
so aufeinander abgestimmt, daB sie sich in ihren Erhe-
bungsprogrammen, der Abgrenzung der Erhebungs-
bereiche und der Aufbereitungsprogramme weitgehend
ergänzten (Baukastenprinzip)a). Die Nutzung der einzelbe-
lrieblichen Daten aus den Produktionsstatistiken lür die
Agrarstrukturstatistik verursachte allerdings vor allem in
den Statistischen Amtern der Länder noch erhöhten Koor-
dinierungsaufwand. Dieser Aulwand ergab sich haupt-
sächlich aus der unterschiedlichen Zweckbestimmung der
agrarstatistischen Erhebungen selbst. Sie erstreckten sich
im Sinne der Strukturerhebungen nicht auf einheitlich
definierte Erhebungseinheiten und Erhebungsbereiche;
für spezifische Bereiche waren sie inhaltlich unterschied-
lich deliniert. Während die Produktionsstatistiken Viehzäh-
lung und Bodennutzung auf die Darstellung der Erzeu-
gungskapazitäten ausgerichtet waren - eingeschlossen
viele kleinere Erhebungseinheiten -, war bei den betriebs-
bezogenen Nachweisungen der Betrieb die Darstellungs-

I Siehs auch Griepenkerl, W.: Sgrarstatistikaul neuen Wegsn'in WistaS/19$. S.661 fl.

Stadstiscües Fei$8orte Meth. Grundl. ü I

Fl&r€ (brxh,illsctraltlich
g3nutdeFBnebaY.

lralftäo)
od.?Tieöoslända

oör Spozltl(ulturBn

1991 1999

It{,.trdrbdret
tcffiri.rlüfoE5r.

o&
tha 2lE

ftö.dlnü:t)
RindYtslr , I Rinder teden AIeß

Sciüoi€ 8 Schweine jeden Gewichls

Schd€ 50 Schde pd6n AlE's 20 Schale ied6n Alters

Leg$€nnen 200 L€ge- und Junghenrlen

Gä,§0. Entgn. Truthühner 2m Gänse. Enren, Truthühßor

Scilaorr- ooer uis-
l€hne und -hühner m Schhcht-, Maslhähne, .hühnor und sonstige Hehno

ü
$.d&ft,rnl)

EestocKes Foöhnd IAr Rebnäche 30tu bostockle Bebfläche

Obstanlagen odsrnidrtim
Hop,en «) A, Hoplen
Tsbet 30 ArTabak
Baumsdlul€n SAr Baumsdiulgn

Cdnüs€enbau im Froiland 30 Ar Gemüseanbau im F eihrd
Aum€n urid Zierp0Snzen
im F,Biland

10 Ar Blumen und
Zeefranzen im F eahnd

304, Blumen und
Zerpflanzen im Freiland

Gemüs6oder glumen und
Zierdanzen unler Glas
lwErI€fbszrccxe

1 ArAnDauuflerOasrcfl
Gemüseodor Blumen und

Zrcrpfiatu6n lu Eil,eösz\ ,ec*€

3ArAnbau unler Ghsvon
Gemüss oder Blumon und

äerpllanzan lür Enreösueclc

Hoil- und Gadapflanzen I ArHeil-und
Gswüzpflanz€n

$A, Heil. und Gsrütz.
pfranzen oder Genenbau-

sämeroien lär ErYerbsaYeclg

InörfirtrdcIrkIEr ltE 10 ha
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einheit. So war lür die.Viehzählung ieder Halter von zum
Beispiel nur einem Rind oder einem Zuchtschwein oder
drei anderen Schweinen Erhebungseinheit, hingegen lür
die Struklurerhebung Betriebe mit acht Rindern oder acht
Schweinen.

Mit den Angaben aus der allgemeinen Dezember-Vieh-
zählung des Vorjahres, die lür die Agrarberichterstattung
im Mai des Folgeiahres genutzt wurden, verlügten die Sta-
tistischen Amter der Länder schon sehr frühzeitig auch
über lnlormationen zu den landwirtschaftlichen Betrieben.
Die eindeutige und endgültige Abgrenzung und Kenn-
zeichnung der Betriebe konnte aber erst mit der Boden-
nutzungshaupterhebung im Mai des Folgejahres (dem
Jahr der Agrarberichterstattung) anhand der ieweiligen
pf lanzlichen und tierischen Erzeugungseinheiten erlolgen
(Feststellung der betrieblichen Einheiten). Gerade diese
Zusammenführung der zu unterschiedlichen Zeitpunkten
erhobenen Daten, besonders die sehr umfangreichen
Prüfungen aul ihre Plausibilität, bereitete und bereitet bis
heute den Statistischen Landesämtern hohen personellen
und sachlichen Aufwand.

Bildeten Bodennutzungshaupterhebung, Viehzählung und
die Arbeitskräfteerhebung bis 1997 das Grundprogramm
der Agrarstrukturstatistik, gilt das ab 1999 nur noch lÜr die
Bodennulzungshaupterhebung und die Viehzählung. Sie
werden auch weiterhin als eigenständige Statistiken in den
Jahren zwischen den Agrarstrukturerhebungen durchge-
führt. Die Arbeitskräfteerhebung wurde durch lntegiation
ihrer Erhebungsmerkmale in das Ergänzungsprogramm
der Agrarstrukturerhebung als eigenständige Erhebung
eingestellt.

Das Neue an der Organisation der Landwirtschaftszählung
1999 ist, daß die Erhebungen zum Grundprogramm
(Bodennutzung und Viehbestände) und zum Ergänzungs-
programm (einschließlich der Arbeitskrätte) der Agrar-
strukturerhebung, ergänzt um die spezilischen Merkmale
der Landwirtschaftszählung selbst, mit einem gemein-
samen Erhebungsvordruck erfolgen. Diese neue Organi-
sationsform der lntegrierten Erhebung ist also im Grund-
satz eine enge Verzahnung der Produktions- und Struktur-
statistiken bei einem einheitlichen Betriebskreis (siehe
Übersicht 6). Möglich geworden ist dieses neue Organi-
sationskonzept vor allem dadurch, daß aul EU-Ebene der
Termin für die Dezember-Viehzählung (des der Agrarstruk-
turerhebung vorausgegangenen Jahres) auf den Mai des
Jahres der Agrarslrukturerhebung verlegt werden konnte.
Als ein zusätzlicher Entlastungseflekt lÜr die Auskunfts-
ptlichtigen wurde dabei erreichl, daß die bis dato durch-
geführte Zwischenzählung für Rinder und Schale im Juni
entfallen konnte. wichtig für die EinfÜhrung der lntegrierten
Erhebung war die Regelung einer einheitlichen Begriffs-
bestimmung zum auskunftspllichtigen Betrieb. Wurden bis
1998 in die Bodennutzungshaupterhebung nicht nur Be-
triebe, sondern auch Bewirtschafter von Flächen von zu-
sammen mindestens einem Hektar, die ganzoderteilweise
land- oder forstwirtschaltlich genutzt wurden, mit einbezo-
gen, so sind es ab 1999 generell nur noch Betriebe. Bei der
Viehzählung werden ab 1999 auch Halter von Klein- und
Kleinstbeständen an Tieren aus der Auskunftspllicht ent-
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lassen, so daß auch hier künltig nur noch Betriebe über ihre
Viehbestände belragt werden. Das Konzept der lntegrier-
ten Erhebung zielt zum einen aul die Ausgewogenheit
landwirtschaftlicher Erhebungen ab und ist zum anderen
das Ergebnis von Bestrebungen nach einem Höchstmaß
an lnformation bei gleichzeitiger Entlastung der Belragten.

Seinen Praxistest hat das neue Organisationskonzept der
Agrarstrukturstatistik bereits im Rahmen der Landwirt-
schaftszählung 1991 in den neuen Ländern bestanden.
Seinerzeit wurde ausschließlich auf den Betriebsbereich
abgestellt.

lm Statistischen Bundesamt und in den Statistischen Lan-
desämtern sind die Vorarbeiten für die Landwirtschafts-.
zählung 1999 in vollem Gange. Die auskunltspflichtigen
Betriebe werden zur Landwirtschaftszählung 1999 durch
die Statistischen Amter der Länder mit den Erhebungs-
papieren versorgt. Die Adressierung erfolgt ebenlalls in
den Statistischen Landesämtern, die hierzu das Betriebs-
register Landwirtschaft nutzen. Trotzdem bleibt es für die
Gemeinden und die Zähler (Erhebungsbeauftragten) eine
wichtige Aufgabe, für die vollständige Erfassung der Be-
triebe zu sorgen. Das gilt besonders im Hinblick aul neu
entstandene Betriebe und hiervorallem in den neuen Län-
dern. Dadie agrarstatistischen Erhebungen-soweit nichts
anderes geregelt ist - nach dem Betriebskonzept durch-
geführt werden, sind für die Fälle, in denen mehrere Be-
triebsteile voneinander entlernt liegen, die Meldungen von
den Auskunftspflichtigen für den Gesamtbetrieb abzuge-
ben. Gehören mehrere Betriebe zu einem Unternehmen
und ist nichts anderes bestimmt, dann geben die Unter-
nehmen die Meldungen lür jeden ihrer inländischen
Betriebe getrennt ab. Zur regionalen Diflerenzierung der
Ergebnisse haben die überregional tätigen Unternehmen
für jedes Land gesondert zu melden.

Die Landwirtschaftszählung soll aktuelle Strukturdaten
über die Land- und Forstwirtschaft bereitstellen und damit
u.a. den vordringlichen Zahlenbedarf von Politik (Agrar-,
Sozial- und Regionalpolitik), Verwaltung und Wissenschaft
abdecken. Angesichts der tiefgreifenden Wandlungen der
Betriebs- und Produktionsstrukluren, der Besitz- und
Arbeitsverhältnisse und der sozialökonomischen Gliede-
rung der Betriebe sind die Ergebnisse der letzten Land-
wirtschaftszählung von 1991 für diese Zwecke bereits
veraltet. So gab es zum Beispiel im lrüheren Bundesgebiet
1991 rund 632100 Betriebe, die bis 1998 um 122100
Betriebe oder um last ein Fünttel zurückgingen. ln den
neuen Ländernwaren 1991 rund 21 7@ Betriebeals Nach-
folgeeinrichtungen der ehemaligen Landwirtschaftlichen
Produktionsgenossenschaften oder als Neu- und Wieder-
einrichterbetriebe vorhanden. Bls 1998 stieg ihre Anzahl
aul knapp 34000 Betriebe an. Die Zahl der in der Landwirt-
schalt mit betrieblichen Arbeiten beschäftigten Arbeits-
kräfte im früheren Bundesgebiet betrug 1991 rund 1,5 Mill.;
1997 waren es noch 1,2 Mill. Dramatischer war der Rück-
gang bei den landwirtschaftlichen Arbeitskräften in den
neuen Ländern:Waren 1991 noch 362000 Personen in der
Landwirtschaft tätig, so ging deren Anzahl bis 1997 aul
150000 zurück. Mit der Landwirtschaftszählung 1999 soll-
anknüplend an Empfehlungen der Europäischen Union
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und der Vereinten Nationen - der etwa zehniährige Turnus
dieser Erhebungen gewahrt werden.

3 Nutzung von Verwaltungsdaten
Die im Mai 1992 beschlossene Relorm der Gemeinsamen
Agrarpolitik der EU führte zu völlig neuen landwirtschaft-
lichen Fördermaßnahmen. Waren bis zu diesem Zeitpunkt

einzelne Beihilleregelungen auf die Förderung landwirt-
schaftlicher Produkte ausgerichtet, so sland bei der
Neuausrichtung der vorhandenen Marktstützungsinstru-
mente die Einlührung llächenbezogener Erzeugerbeihilfen
lür die pllanzliche und tierische Produktion im Vorder-
grund. Mit diesem grundsätzlichen Einstieg in direkte Ein-
kommensübertragungen erhöhte sich lür die Landwirte
und die Agrarverwaltung der Aufwand.

Übersicht 6. Organisalionskonzept der Landwirtschaf tszählung
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Für die Durchlührung der Fördermaßnahmen schreibt die
EG die Errichtung eines integrierten Verwaltungsverlah-
rens vor.g) Durch die Ausweitung der EU-Beihii{emaßnah-
men im Rahmen der EU-Agrarrelorm ist ein erheblicher
Verwaltungs- und Kontrollaulwand entstanden. Beim
Auskunltspllichtigen tretlen die Auskunltsanlorderungen
der nalionalen amtlichen Agrarstatistik mit den neu hinzu-
gekommenen Anlorderungen aus den EU-Regelungen
zusammen. Die Antragsteller müssen somit mehrfach zu
gleichen Sachverhalten sowohl gegenüber der Agrarver-
waltung als auch gegenüber der amtlichen Statistik die-
selben oder ähnliche Auskünlte geben. Deshalb wurden in
den Statistischen Amtern schon frühzeitig die Abweichun-
gen zwischen ,den Anforderungen, die sich aus den
agrarstatistischen Rechtsgrundlagen an die amtliche
Agrarstatistik ergeben, und den Festlegungen aus den
EG-Regelungen zum lntegrierten Verwaltungs- und Kon-
trollsystem (lnVeKoS) sorgfältig analysiert. Ausgehend von
dem Ziel, das bestehende agrarslatistische System der
Bundesrepublik Deutschland zu erhalten, gleichzeitig
tedoch in dem Bestreben, Doppelbelastungen der be-
troffenen Landwirte zu vermeiden, stellte sich als erstes
die Frage, inwieweil die rechtlichen Voraussetzungen,
lnVeKoS lür statislische Zwecke nutzbar zu machen, be-
stehen oder geschatlen werden müssen.

Die Verordnung (EWG) Nr. 3508/92 6"s g31sst0) ist als
Rechtsakt der Europäischen Gemeinschaflen in allen ihren
Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat. f n Artikel 1 Abs. 3 Unterabsatz 2 Salz2 der Verord-
nung ist bestimmt, daß die Mitgliedstaaten die im Rahmen
des integrierten Systems erhobenen Daten lür statistische
Zwecke nutzen können. Dementsprechend bildet die
Verordnung bezüglich der statistischen Verwendung der
erhobenen Daten einen rechtlichen Rahmen, der noch
der Auslüllung durch ergänzende nationale Vorschriften
bedurlte. Mit dem 3. Statistikbereinigungsgesetz vom
19. Dezember 199711) wurde das Agrarstatistikgesetz in
der Weise ergänzl, daß die Nutzung vorhandener Verwal-
tungsdaten im Agrarbereich für Zwecke der Agrarstatistik
zulässig ist. Die im Rahmen von Venvaltungsmaßnahmen
den Landwirtschaltsbehörden erteilten Angaben können
für die Bodennulzungshaupterhebung und die Viehzäh-
lung venvendet werden, soweit die Angaben mit Merk-
malen dieser Statistiken übereinstimmen und sich auf
dieselben Erhebungszeiträume beziehen. Mit der Novel-
lierung des Agrarstatistikgesetzes wurde die Übernahme
von Verwaltungsdaten lür die Viehzählung mit lestem
Erhebungszeitpunkt (Stichtagsregelung) festgeschrieben.
Agrarverwaltung und amtliche Agrarstatistik dienen unter-
schiedlichen Zielsetzungen. Wenn agrarpolitische Vorga-
ben im Zeitablaul abgeändert (2.8. modifiziert, präzisiert)
werden, muß sich die Agrarverwaltung entsprechend an-

s)Vsrerdnung(EWG) Nr.3508/92 des Ratesvom 27. November l*Zzur Einlührungeines
inlegrieilen Verwallungs- und Kontrollsyslems lür bestimmle gemeinschafilich€ 8ei-
hilleregelungen (Amtsbl. EG Nr. L fr15. S. l). - Verordnung (EWG) Nr. 3887i92 der Kom.
mrssion vom 23. Dezember 1992 mit Durchlührungsbeslimmungen zum integrierlen
Verwaltungs- und Kontrollsyslem lür bestimmle gemeinschaflliche Beihilleregelungen
(Amlsbl.EGNr.L39t.S 36).-Richllinie92/102/EWGdesRaresvom2T.Novemberl992
über die Kennzeichnung und Registrierung von Tieren (Amlsbl. EG Nr. L 355, S. 32).
ro) Siehe Fußnote 9
rr) oritles Geselz zur Anderung slatistischer Rechlsvo,schrilten (3. Slalrslikbereini.
gungsgesetz - 3. StatBerc) vom 19. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3158).
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passen. Das heißt, die Verwaltungsmaßnahmen (2.8.
Merkmalskataloge, Merkmalsinhalte, Erlassungseinhei-
len) und deren zeitliche Terminierung sind nach den Erfor-
dernissen der Agrarpolitik auszugestalten. Dies erfordert
eine erhebliche Flexibilität des Systems. Daher könnte die
Bestäligung der Vorschläge der Europäischen Kommis-
sion für die weitere Agrarpolitik der Gemeinschaft im Rah-
men der Agenda 2000, die im Kern aul eine weitere Sen-
kung der Agrarpreise und im Gegenzug aul weitere direkte
Ausgleichszahlungen an die Landwirte hinauslaufen, die
Frage der Nutzung von Verwaltungsdaten für die amtliche
Agrarstatistik neu beleben.

4 EG-Erhebung über die Struktur der
landwirtschaft lichen Betriebe
Um die Lage der Landwirtschaft in der Gemeinschaft be-
urteilen und die Entwicklung in den landwirtschaftlichen
Betrieben verlolgen zu können, schreibt die EG regel-
mäßige Strukturerhebungen durch die nationalen statisti-
schen Amtervor. ln Anbetracht derViellalt der statistischen
Dienststellen der Mitgliedstaaten, der Leistungslähigkeit
der Methoden zur Erhebung von Stichproben und der
Notwendigkeit, zuverlässige lnformationen zu vernünfl igen
Kosten zu gewinnen, wird den Mitgliedstaaten die Wahl
überlassen, inwieweit sie die Betriebe in Form einer Grund-
erhebung oder teilweise als Stichprobe mit Zufallsauswahl
erfassen. Voraussetzung ist, daß die Ergebnisse der Stich-
probenerhebungen auf den jeweiligen erlorderlichen Ag-
gregationsebenen zuverlässig sind. Gleichwohl ist es aus
Sicht der EU notwendig, zumindest alle zehn Jahre eine
Zählung (Grunderhebung) aller landwirlschaftlichen Be-
triebe durchzuführen, um die Basisdateien der Betriebe
und die sonstigen lür die Schichtung erforderlichen Anga-
ben auf den neuesten Stand zu bringen. Die nächste Grund-
erhebung als allgemeine Zählung (Vollerhebung) aller
landwirtschaltlichen Betriebe sollen die Mitgliedstaaten
zwischen dem 1. Dezember 1998 und dem 1. März2D1t2)
durchführen. Sie soll sich auf das Anbaulahr beziehen, das
der Ernte im Jahr 1999 oder 2000 entspricht. ln Deutsch-
land werden die Anforderungen der EG durch die Land-
wirtschaftszählung 1999 erlüllt. Das im Abschnitt 1.2 ge-
nannte Erhebungsprogramm fußt aul den Merkmalen des
EG-Katalogs.

Auf Antrag und mit einer geeigneten Dokumentation
konnte den Mitgliedstaaten im Rahmen der Festlegung
des Katalogs der Merkmale lür die Grunderhebung
1999/2000 gestattet werden, für bestimmte Merkmale
Stichproben mit Zufallsauswahl anzuwenden oder bereits
vorhandene lnformationen zu venvenden, die aus anderen
Quellen als statistischen Erhebungen stammen (Verwal-
tungsdaten). Letzte Regelung galt allerdings schon seit der
EG-Agrarstrukturerhebung 1 997.1 3)

Erstmals hat die EG mit dem Merkmalsprogramm für die
Grunderhebung 1999/2000 zu jedem einzelnen Erhe-

\.

tz) VO (EWG) Nr. 571/88 des Rates vom 29. Februar 1988 über die StrlJktur der landwirt-
schalllichen Belriebe(Amtsbl, EG Nr. L 56, S. 1), zuletzt geändert durch Verordnung (EG)
Nr.2467196 vom 17. Dezember 1996 (Amtsbl. EG Nr. L «15. S.3).
r3) Gemä8 der in Fu8note 3 genannten Verordnung.
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bungsmerkmal festgelegt, ob es allgemein (total) oder
repräsentatrv erhoben wird oder aus anderen Ouellen als
statistischen Erhebungen stammt. Hinzu kommt die Kenn-
zeichnung, ob Erhebungsmerkmale lür den einzelnen
Mitgliedstaat nicht vorhanden (2. B. Zitrus-/Olivenanlagen
für Deutschland), unbedeutend (2. B. Schalenobst als
Dauerkultur lür Deutschland) oder lakultativ sind (2.8.
Schlepper, Einachsschlepper, Maschinen und Einrichtun-
gen für Deutschland). Dgr Merkmalskatalog der EG kann
also umlangreicher sein als der der nationalen Erhebung.
Nach Abschluß der Landwirtschaftszählung 1999 werden
die nationalen einzelbetrieblichen Daten dem Statistischen
Amt der Europäischen Gemeinschaften (Eurostat) über-
sandt, das im Rahmen des EUROFARM-Proiektes lür die
Aufbereitung und Verbreitung der Erhebungsergebnisse in
Tabellenform sorgt.

Das Pro;ekt EUROFARM ist ein System von Datenbanken,
das die Auswertung der Gemeinschaftserhebungen über
die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe lÜr Zwecke
der einzelstaatlichen und der gemeinsamen Agrarpolitik
erlaubt. Die Datenbanken enthalten lndividualdaten, die
allerdings keine direkte ldentifizierung der Betriebe er-
möglichen. Die Datenbank ist in einem Datenverarbei-
tungszenlrum der Komrnissio,n angesiedelt, wobei Zugang
und Verutraltung einzig und allein unter der Verantwortung
von Eurostatstehen. DerZugang zu den lndividualdaten ist
auf die Personen beschränkt, die innerhalb von Eurostal
mit der Anwendung der Verordnung betraut sind. Eurostat
ist verpflichtet, die von den Mitgliedstaaten übermittelten
lndividualdaten nur lür statistische Zwecke zu verwenden;
jede Verwendung zu Verwaltungszwecken ist ausge-
schlossen.

Dr. Günter Nause
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Karl Günter Köhlcr')

Das Aufbereitungsverfahren der Produktions- und Struktur-
erhebungen in land-und forstrvirtschaftlichen Betrieben
(Agrarberichterstattu n g u nd Agrarstru ktu rerhebu ng -
AGRA)

Die Organisation der Strukturerhebungen in land-
und forstwirtschaftlichen Betrieben

Die Aufbereitung der Landwirtschaftszählungen und Agrarstrukturstatistiken wurde von
1973 bis 1997 nach dem Konzept der Agrarberichterstattung durchgeflihrt. Dieses fachliche
Konzept beruht im wesentlichen darauf, daß es auf eigenständige Erhebungen verzichtet und
sich statt dessen auf die Daten der Einzelerhebungen tiber Viehbestände, Bodennutzung und
Arbeitskräfte stützt. Durchgefiihrt wurden diese Einzelerhebungen zweijährlich abwechselnd
repräsentativ und allgemein.

Beginnend mit der Landwirtschaftszahlung 1999 werden die Merkmale tlber Viehbesttinde,
Bodennutzung und Arbeitskräfte als Agrarstrukturerhebung zeitgleich mit dem Ergänzungs-
programm (einschließlich Arbeitskräften) als,,lntegrierte Erhebung"l) durchgeführt.

Die Agrarberichterstattun g

Die Aufbereitung der zrveijährlichen Agrarberichterstattung und der in einem ca. zehnjähr-
lichen Turnus durchgefiihrten Landwirtschaftszählung erfolgte dem fachlichen Konzept ent-
sprechend in fi.inf Schritten (siehe Abbildung l, S.47). Am Anfang stand die Aufbereitung
der allgemeinen Viehzählung im Dezember des Jahres vor einer Agrarberichterstattung.
Dabei wurden die Angaben der Betriebe einer Plausibilitatskontrolle unterzogen und aus
dem fehlerfreien Bestand die Ergebnistabellen erstellt. Im zweiten Schritt wurden im April
die Bodennutzungserhebung und die Arbeitskräfteerhebung durchgefiihrt. Die erfaßten Da-
ten der Bodennutzungserhebung wurden mit den fehlerfreien Daten der Viehzählung zusam-
mengespielt und anschließend einer Plausibilität unterzogen.

Parallel dazu wurden im dritten Schritt die Angaben aus der Arbeitskräfteerhebung erfaßt
und ebenfalls plausibilisiert. Dabei wurde im Rahmen der Plausibilität filr diejenigen Be-
triebe, die aufgrund ihrer Werte dem Darstellungsbereich der Agrarberichterstattung zuzu-
ordnen waren ein Abgleich durchgeflUhrt. Wegen der Korrespondenz der Merkmale zwi-
schen den Erhebungsbogen der Bodennutzungserhebung und der Arbeiskräfteerhebung
waren die Aufbereitungsschritte zwei und drei sehr eng miteinander verzahnt. So konnten
die endgültigen Bodennutzungsergebnisse und die Ergebnisse der Agrarberichterstattung erst
nach Vorliegen des fehlerfreien Bestandes aus den drei Einzelerhebungen in zwei weiteren
Schritten erstellt werden. Zunächst wurden die Tabellen ohne Nachweisungen aus der

r) Karl G0nter Köhler, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.
l) Siehe W. Griepenkerl: ,,Agrarstatistik auf neuen Wegen", in: Wirschaft und Statistik 8/1998, S. 661 ff.
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Betriebsklassifikation (2. B. Standardbetriebseinkommen) erstellt; zum Schluß wurde die
Klassifrkation der Betriebe durchgefilhrt und die Tabellen mit und nach den Klassifikati-
onsmerkmalen erstellt.

Abltildung I
Organisation der Agrarberichterstattung

Staüstlsches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999
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Karl Aünrcr Köhler

Die Integrierte Erhcbung
Mit der Landwirtschaftszählung 1999 wird das bisherige Aufbereitungssystem der Agrarbe-
richterstattung mit seinen einzeln aufbereiteten Produktionsstatistiken Viehzählung und
Bodennutzungserhebung sowie der Zusammenftihrung dieser Statistiken mit der Arbeits-
kräfteerhebung zur Agrarberichterstattung verlassen,

Die Landwirtschaftszählung 1999 und die nachfolgenden, in zweijährlichem Turnus durch-
zufilhrenden Agrarstrukturerhebungen werden jetzt als zeitgleiche Erhebung aller betrieb-
lichen Produktions- und Strukturmerkmale durchgefllhrt. Jetzt können die Betriebe zum
gleichen Zeitpunkt mit einem gemeinsamen Vordruck nach den Erhebungsmerkmalen tlber
Viehbestände, Bodennutzung, Arbeitskräfte und weitere Strukturmerkmale der Agrarbe-
richterstattung befragt werden. Aufbereitungstechnisch ergeben sich daraus nur noch drei
Schritte. Zu Beginn werden die Betriebe mit Hilfe eines EDV-Programms plausibilisiert,
typisiert und klassifiziert. Danach werden die Tabellen ohne Nachweisungen aus der
Betriebsklassiflrkation und direkt anschließend die Tabellen mit und nach Merkmalen der
Betriebsklassifi kation erstellt.

Das Aulbereitun gsprogramm
Ausgangssituation

Obwohl sich die Agrarberichterstattung im wesentlichen bewährt hat, war eine Überarbei-
tung der datenverarbeitungstechnischen Aulbereitung dringend notwendig geworden.

In den Jahren der Agrarberichterstattung mußte der Ablauf der Erhebung stetig den aktuellen
Erfordernissen angepaßt werden. Dies bedingte eine Vielzahl von Arbeitsgangen und Ver-
bundprogrammen, die die Übersichtlichkeit und eine zügige Aufbereitung beeintachtigten.
Zum Stand der Landwirtschaftszählung l99l waren es ca.500Arbeitsgänge und etwa 160
Programme. Da auch die Zahl der fachlichen Auswertungen stark angestiegen war, mußte
nicht nur die Aufbereitung bis zum fehlerfreien Einzelmaterial, sondern auch das Tabellen-
programm vollständig überarbeitet werden.

Hinzu kommt das sich in den letzten Jahren verstärkende Bestreben der Statistischen Lan-
desämter, Daten aus dem ,,lntegrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKoS)" filr
statistische Zwecke zu übernehmen. Bei der EG-Strukturerhebung ergeben sich ab dem
Berichtsjahr 1999 ebenfatls gravierende Anderungen. Die Bundesrepublik Deutschland ver-
liert ihre Sonderstellung und liefert erstmals fiir die Landwirtschaftszählung 1999 den
vereinbarten einzelbetrieblichen Datensatz an das Statistische Amt der Europäischen
Gemeinschaften (Eurostat). Damit wird auch das EUROFARM-Projekt2) auf eine andere
organisatorische Plattform gestellt werden.

2) Dabei handelt es sich um ein System von Datenbanken zur Aulbereitung von bctrieblichen Einzeldaten der
Gemeinschaftserhebungen.
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Erarbeitung eines fl exiblcn Aufbcreitun gsvcrfah rcns
Dieses neue Konzept, die Agrarstrukturerhebungen als ,,lntegrierte Erhebung" (gemeinsame
zeitgleiche Erfassung der Merkmale iiber Bodennutzung, Viehhaltung und die Struktur des
Betriebes) durchzuftihren, ist Grundlage fttr das Aufbereitungskonzept AGRA ab dem
Berichtsjahr 1999.

Aufbereirungstechnisch sehr anspruchsvolI ist bei diesem Konzept, daß die Erhebungen in
den Statistischen Amtern nicht integriert im Sinne der Befragung des ganäeitlichen Betrie-
bes durchgefiihrt rverden. So erhalten von einem Teil der Statistischen Amter die Betriebe
nicht die Erhebungsbögen fiir Fragenkomplexe, von denen von vornherein feststeht, daß sie
nicht beannvortet \verden können (2. B. erhält ein ,,reiner" Ackerbaubetrieb keinen Viehzäh-
lungsbogen). Auch die Termingestaltung für die Bereitstellung der Ergebnisse (vorläufiges
Bodennutzungs- und Viehzählungsergebnis am 15. Juli des Berichtsjahres) und von endgül-
tigen repräsentativen und totalen Ergebnissen erfordert zusätzlich zur gemeinsamen Sicht auf
den Betrieb die getrennte Betrachtung des Viehzählungsbogens und des Bodennutzungs-
bogens und dies sogar mit von Erhebung zu Erhebung unterschiedlicher Anzahl von Merk-
malen bei unterschiedlichen Massen (Stichprobe und Nicht-Stichprobe) - (siehe die Abbil-
dung 2, S.50).

Um diese differenzierte Betrachtung eines Betriebes sicherzustellen, müssen folgende Stati-
stiken definiert und aufbereitet rverden:

Statistik-Nr Sratistik

r02

103

ll4
l l5
123

Landrvirtschafiszählung - N icht-Stichprobe

Landtr'irtschaftszähl ung - Stichprobe

Agrarstrukturerhebung - Nicht-Stichprobe

Agrarstrukturerhebung - Stichprobe

Bodennutzungserhebung- Stichprobe
Feststellung der betrieblichen Einheiten- Stichprobe

Bodennutzungserhebung- Stichprobe
Feststellung der betrieblichen Einheiten- Stichprobe

Viehzählung - Nicht-Stichprobe

Viehzählung - Stichprobe

Viehzwischenzählung- Stichprobe Rinder und Schafe inr Novenrber

t25

140

I1t
142

Die Definition dieser Statistiken im Zusammenhang mit dem Berichtsjahr ist das Grund-
gerippe fiir die Aufbereitung. Daran orientiert sich der gesamte Ablauf innerhalb der Online-
Anwendung des Aufbereitungskonzeptes AGRA.
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Das Äulbereituttgsverjahrcn der Produktions- und Strukturerhebungen

AGRA - konzeptionelle Vorstellungcn

Für die zukunftsorientierten Planungsaufgaben der Agrarpolitik, ltir die regionale Wirt-
schaftspolitik rvie auch ftir Zrvecke der Venvaltung sind die Informationen über agrarstruk-
rurelle Verhältnisse regelmäßig und in kurzenr Abstand zu aktualisieren'

Ivtit der Gervißheit, daß die alte Agrarberichterstattung 1997 nochmals durchgehihrt rverden
muß und den bereits recht klaren Vorstellungen von einer ,,lntegrierten Erhebung" vor
Augen, galt es im Jahre 1994 ein flexibles Aufbereitungskonzept zu entrvickeln.

AGRA orientiert sich an den bisherigen Agrarstatistiken, rvonach die drei Haupterhebungen
Bodennutzungshaupterhebung, Viehzählung und Arbeitskräfteerhebung zusanlmenzuftihren
und im Betriebszusammenhang auszu\\'erten sind. Außerdenr kann AGRA noch die in den

Zrvischenjahren stamfindende Feststellung der betrieblichen Einheiten und Bodennutzungs-
haupterhebung berücksichtigen. Auch ftir die ab dent Berichtsjahr 1999 gtiltige Agrarstruk-
turerhebung als zeitgleiche Erhebung und filr eine Übernatrnte von Merkntalen aus dem
InVeKoS ist das neue Konzept ausgelegt. Die Zusantntenftihrung der lvlerkmale der einzel-
nen Erhebungen und die Aufbereitung bis zum vollständigen fehlerfreien Einzelmaterial
erfolgt nach dem neuen EDV-Konzept mit Hilfe einer Dialoganrvendung in Kompetenz und
Verannt'ortung der Fachabteilung. Für eine zielgerechte und aktuelle Ausrvertung der Agrar-
berichterstanung bzrv. Agrarstrukturerhebung erfolgt die Tabellenaufbereitung getrennt in
einem feststehenden, bei jeder Erhebung aufzubereitenden Teil (Grundlast) und einem vari-
ablen Teil. Damit reduziert sich der Anderungsaufivand und liir die Grundlast des Tabel-
lenprogramms rvird die formale und inhaltliche Vergleichbarkeit gesichert.

Die Erarbeitung dieses Konzeptes erfolgte unabhängig von den bestehenden Aufbereitungs-,
Tabellierungs- und Veröffentlichungsprogrammen der Agrarberichterstattung. Das Erhe-
bungsprogramm blieb mit Rücksicht auf die Gesetzeslage und die Wirkung auf die Befrag-
ten zunächst unangetastet und rvurde erst nach der Anderung des Agrarstatistikgesetzes an-

gepaßt.

AGRA - die Idee

Die ldee, die maschinelle Aufbereitung der Agrarstatistiken neu zu gestalten, geht auf einen
Vorschlag der Abteilung ,,Nlathematisch-statistische Methoden, Datenverarbeitung" des Sta-
tistischen Bundesamtes zurück. Angestrebt ist die zielgerichtete und aktuelle Aufbereitung
aller Agrarstatistiken unter Ausnutzung der modernen Möglichkeiten der EDV.

Vorgestellt wurde das Konzept dem Arbeitskreis Informationstechnik (AKIT - dem
Beschlußgremium fi.ir die Statistische Verbundprogrammierung-) sowie dem Gremium der
Fachreferenten der Statistischen Amter der Länder, das gleichzeitig als Projektträger fun-
giert, in der Referentenbesprechung Agrarstatistik im Juni 1994. Ihr Einverständnis zur
Realisierung des Projektes gaben diese beiden Gremien im Dezember1994 (AKIT) und im
Januar 1995 (Projektträger). Somit konnte Anfang 1995 mit der fachlichen Spezifikation und
EDV+echnischen Planung begonnen werden.
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AGRA - die Realisicrung
Das Projekt erforderte eine grundtegende Überarbeitung aller fachlichen Vorgaben und eine
komplette Neuprogrammierung. Die Realisierung dieses ehrgeizigen Projektes konnte in der
Kürze der zur Verfiigung stehenden Zeit - die Programme mußten im April 1997 einsetzbar
sein - nur gemeinsam mit den Statistischen Amtern der Länder und dem Statistischen
Bundesamt reatisiert werden. Der ftir die Neuprogrammierung nonrendige Umfang an Pro-
grammierleistung konnte in die rnittelfristige Programmierplanung des Statistikverbundes
iingebracht und die notwendigen (.apazitäten von den Statistischen Amtern der Länder
bereitgestellt werden.

Der Statistikverbund ist ein Zusammenschluß alter Statistischen Amter der Länder und des

Statistischen Bundesamtes zum Zwecke der gemeinsamen Planung und einheitlichen
Durchfiihrung von Statistiken mit den Mineln der modernen elektronischen Datenverar'
beitung sowie der Erstellung der dazu notrvendigen Programme.

Das Aufbereitungskonzept AGRA wurde von den Statistischen Arntern des Bundes und der
Länder in einem Zeitraum von I t/z Jahren erstellt. Hessen und Thilringen waren ftlr die
Tabeltenerstellungs- und Druckprogramme zuständig. Das Statistische Landesamt Schles'
rvig-Holstein und das Statistische Bundesamt realisierten die Online-Anwendung. Das Stati-
srische Landesamt Sachsen-Anhalt hat die Erstellung der Programme filr die Tabellierung
der Ergebnisse filr die Landwirtschaftszählung 1999 tibernommen.

Die Qualitatssicherung, nämlich die Kontrolle der Spezifrkation und den Test der ausgelie'
fertqn Programme, wird von den Statistischen Amtem der Länder Brandenburg und Nord'
rhein-Westfalen im Rahmen der Weiterentwicklung von AGRA durchgeflthrt.

AGRA - die Anforderuqgen und ihre Erfüllung
Die Anforderungen an das Aufbereitungssystem AGRA ergeben sich durch das Agrarstati-
stikgesetz als Gesetzesauftrag auf der einen Seite und durch die Erwartungen an ein moder-
nes Aufbereitungskonzept auf der anderen Seite. Während die Vorgaben des Gesetzgebers,
nämlich die Erhebungsmerkmale, klar waren, wurde von dem Aufbereitungssystem AGRA
die termingerechte, spezietl auf die Hauptkonsumenten ausgerichtete und sachgerecht
gegliederte Ergebnisdarstellung gewtlnscht. Außerdem. soll das Verfahren tibersichtlich,
leicht steuerbar und bundeseinheitlich,sein, gepaart mit einer hohen Verfahrenssicherheit.
Bei der Ergebniserstellung soll natürlich auch die maschinelle Geheimhaltung integriert sein.
Um die Anforderungen zu erfiillen, mußten alle Erhebungsbogen neu kodiert werden, so daß

es bei der Datenerfassung und innerhalb der Online-Anwendung keine doppelten Merkmals-
felder gibt. Filr die Erstellung des fehlerfreien, gekennzeichneten und klassifizierten Ein-
zelmarerials gibt es die Online-Anwendung AGRA. Mit ihr lassen sich auch Vorwegergeb-
nisse aus noch nicht endgültigem, fehlerfreiem Material erstellen.

Für die Darstellung der Ergebnisse wurde ein klassisches Batch-Aufbereitungsverfahren ge-
wählt, dessen Programme mit dem Statistischen Problemlösungsverfahren (SPLV) erstellt
werden.
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Dazu sind die Tabellen in folgende Tabellenblöcke aufgeteilt:

l. repräsentative Tabellen vor der Betriebsklassitlkation,
2. repräsentative Tabellen nach der Betriebsklassifikation,
3. allgemeine Tabellen vor der Betriebsklassifikation,
4. allgemeine Tabellen nach der Betriebsklassifikation,
5. repräisentative Betriebsgrößenstrukturtabel len,

6. allgemeine Betriebsgrößenstrukturlabellen,
7. repräsentative Tabellen über Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft,
8. repräsentative Tabellen zur Landwirtschaftszählung 1999,

9. allgemeine Tabellen zur Landrvirtschaftszählung 1999,
10. Gemeinde- und Kreistabellen (Tabellen auf Genreinde- und Kreisebene) und

I l. BDT-Tabellen (Banque de Dönndes Tabulaires - Tabellendatenbank) für Eurostat.

Die unterden Punkten I. bis4. genannten Tabellen gehören zu den sogenannten Grundlast-
tabellen. Dies sind die Tabellen, die in jeder Erhebung erstellt rverden und daher unverändert
bleiben. Die Tabellen unter den Punkten 5. bis 7. gehören zum variablen Teil der Tabellen-
erstellung. Die Erstellung dieser Tabellen ist von Erhebung zu Erhebung unterschiedlich.
Werden die dargestellten Sachverhalte nicht mehr erfragt, können die entsprechenden
Programme entfallen. Die Tabellen zur Landrvirtschaftszählung (Punkte 8. bis 9.) werden
nur für das Berichtsjahr l999erstellt; die Genreinde- und Kreisstatistik nur in Jahren mit
einer allgemeinen Agrarstrukturerhebung. Das BDT-Tabellenprogramm bzrv. das dazu not-
wendige Einzelmaterial wird bei jeder Agrarstrukturerhebung im Rahmen des EUROFARM-
Projektes erstellt.

Zur Lösung der Geheimhaltungsproblematik sind in AGRA zrvei Verfahren installiert (s.
Abb. 4). Das erste beruht auf einem vonr Landesamt fiir Datenverarbeitung und Statistik
Nordrhein-Westfalen entrvickelten Verfahren ,,NRW", bei dem primäre und sekundäre
Geheimhaltung getrennt'durchgefiihrt rverden. Das zrveite übernimmt die Geheimhaltungs-
methode des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften (Eurostat), bei der die in
den Tabellen'dargestellten Werte mit einem Filterprogramm (FILTER) verftilscht werden.
Von dem Verfahren des Landesamtes fiir Statistik und Datenverarbeitung Nordrhein-West-
falen ist in AGRA derzeit nur die primäre Geheimhaltung realisiert.

AGRA - die Komponenten
Wie eben beschrieben, besteht das neue Aufbereitungskonzept AGRA im wesentlichen aus
den Komponenten Online-Anwendung und Tabellierung.

Die Dialoganrvendung (siehe Abbildung 3, S. 54) umfaßt:

die Plausibilitätskontrolle,
die Erstellung von wichtigen Eckzahlen zur Prüfung der Ergebnisse,

die Erstellung von Tabellen (Vorabtabellen) fiir die Bereitstellung der vorläufigen Ergeb-
nisse aus der Bodennutzungshaupterhebung und zukünftig auch aus der Viehzählung,
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die Klassifikation der Betriebe,

- die Berechnung der Vieheinheiien,

- die Bandsatzergänzung mit Größenklassengliederungen ftir die anschließende Tabet-
lierung,

die Ermittlung der Hochrechnungsfaktoren und

- die Ausgabe des endgültigen, fehlerfreien, vollständigen Einzelmaterials,

Abbildung 3
Struktur der Online-Anwendung
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Die zweite wichtige Komponente, die Tabellierung der nationalen Ergebnisse (siehe die
Abbildung 4, 5.56), besteht im wesentlichen aus zrvei Teilen, Der erste Teil umfaßt den
feststehenden, immer yiederkehrenden Teil des Tabellenprogramms. Der zweite Teil besteht
.aus dem variablen Teil des Tabellenprogramms, der sich von Erhebung zu Erhebung
verändern kann. Damit soll eneicht werden, daß sich der Programmieraufwand reduziert und
die Vergleichbarkeit zwischen den Tabellen von Erhebung zu Erhebung gewährleistet ist.
Das Grundlastprogramm kann sowohl nach dem Geheimhaltungsverfahren ,,FILTER" von
Eurostat als auch nach dem Verfahren ,,NRW" des Landesamtes für Datenverarbeitung und
Statistik Nordrhein-Westfalen tabelliert werden. Berilcksichtigt sind auch die Bereiche
,,Vorbereitung der Erhebung" mit der Stichprobenauswahl und die Sonderregelungen zum
Umsetzen der Datenbestände.

Eine weitere wichtige Komponente bei der Ergebniserstellung ist die Tabellierung der
Ergebnisse ftlr Eurostat im Rahnren des EUROFARM-Projektes.

AGRA - die Werlueuge
Im Verbund der Statistischen Amter des Bundes und der Länder bestehen unterschiedliche
Hardwareplattformen. Die meisten Statistischen Amter haben IBM-Großrechner, einige
Siemens-Rechner im Einsatz. Daraus ergibt sich, daß bundeseinheitlich nur Software einge-
setzt werden kann, die fllr alle vorhandenen Plattformen verftigbar ist.

Da aufgrund des hohen Datenaufkommens in einigen Statistischen Amtern und des großen
Umfangs der Online-Anwendung (die Plausibilität umfaßt allein ca. 500 Fehlerschlilssel)
eine Realisierung als PC-Anwendung von vornherein ausschied, haben sich die Statistischen
Amter auf eine AdabasA.{atural-Lösung auf Großrechnerbasis filr den Online-Teil von
AGRA geeinigt. Die Tabellenerstellung erfolgt ebenfalls auf dem Host mit Programmen, die
mit dem Statistischen Problemlösungsverfahren (SPLV), einer Programmiersprache der
4. Generation, erstellt wurden. Organisatorisch bleibt die Tabellenerstellung als Batch-
Lösung im Bereich der Maschinellen Aufbereitung. Die Durchführung der Tabellierung
erfolgt auf Anforderung durch den Fachbereich. Die Erstellung des fehlerfreien Einzel-
materials mit allen zugehörigen Arbeitsschrinen, von der Dateneingabe über die Plausibilität
bis zur Ausgabe des fehlerfreien Materials auf Betriebsebene, erfolgt in der Online-
Anwendung durch den Fachbereich.
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Abbildung 4
Datcnflußplan
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AGRA - die Sof§vare
Unt hier dem Fachbereich ein Produkt nrit hoher Akzeptanz anzubieten, rvurde bei der Reali-
sierung besondere Aufnrerksamkeit auf die Softrvareergonomie gelegt. Realisiert ist die
Online-Anrvendung AGRA auf Großreclrnerbasis nrit zeilenorientierten Terminals. Von da-
her sind der Softrvareergonomie bestimmte Grenzen gesetzt. Dennoch und gerade deshalb
rvurde auf die Umsetzung der Gestaltungsgrundsätze der DIN-Norm3) 6623q Teil 8 bei der
Planung besonderen Wert gelegt.

Die Gestaltungsgrundsätze lauten :

- Aufgabenangenressenheit,

- Selbstbeschreibungsftihigkeit,

- Steuerbarkeit,

- Envartungskonformität und

- Fehlerrobustheit.

Da AGRA keine Standardsoftrvare rvie z. B. lvlS-Word oder Excel ist, also kein Softrvare-
produkt mit unbekanntem Kreis von Benutzern, sondern eine Anrvendersoftware filr einen
ganz bestimmten Nutzerkreis, konnten die Gestaltungsgrundsätze auf den definierten Nutzer-
.keis zugeschninen u'erden.

Bei der Anall'se der Aufgabe und beirn Design der Datenbank rvurde besonders darauf
geachtet, daß das Softu'areprodukt den Anforderun-gen der Statisti§chen Amter der neuen
Bundesländer, mit ihren relativ rvenigen.großen Betrieben, und der süddeutschen Länder,
mit ihren vielen relativ kleinen Betrieben, ebenso gerecht rvird rvie den restlichen Amtem
und dartiber hir,raus den Erwanungen der Sachbearbeiter entspricht. Aufgrund der enormen
Komplexität der durchzuführenden Agrarstatistiken (siehe Abbildung 2) ist auf die Steuer-
barkeit besonders geachtet rvorden. So rvird die Erledigung bestimmter Arbeitsgänge und die
Grundeinstellung der Softrvare bestimnrten Nutzern zugeteilt (siehe Abbildung 5, S. 58).

So können sich die einzelnen Nutzer auf ihre Aufgabe konzentrieren, rvas die Erlernbarkeit
dieses Systems vereinfacht. Die Arbeit mit dem System rvird rvesentlich unterstützt durch die
spezielle Maskengestalrung, die von der globalen Maske ftir mehrere Fehlerschlüssel (siehe
Abbildung 6, S. 59) bis zur speziellen Fehlerschlüsselmaske mit Hilfetext (siehe Abbil-
dung 7, S. 60) reicht. Die Masken orientieren sich, rvo immer möglich, an dem Aufbau des
Fragebogens. So ist ein hohes Maß an Selbstbeschreibungsftihigkeit gewährleistet.

Zusätzlich gibt es natürlich ein Handbuch mit der Beschreibung der Online-Anwendung
inklusive der Spezifikation der Fehlerschlüssel sowie eine Dokumentation des gesamten
Verfahrens inklusive der Spezifikation jeder erstellten Tabelle.

3) DIN = Deutsches Instirut frtr Normung e.V
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Das AuJbereitungsverlahren der Produktions- und Strukturerhebungen

AGRA - das Ergebnis
Mit dem Aufbereitungssystem AGRA ist es gelungen, den Mitarbeitern in den Statistischen
Amtern ein Verfahren in die Hand zu geben, das die Fachabteilung von der EDV-Abteitung
unabhängiger macht. Sie hat jetzt die Gelegenheit, die Agrarstatistiken in eigener Verant-
wortung durchzufilhren, was nach Aussage der Statistischen Amter einen enormen Motivati-
onsschub bei den Sachbearbeitern ausgelöst hat.

Der mit dem AGRA-System erzielte Rationalisierungseffekt ist enorm (siehe die folgende
Abbildung8). Gegentiber der Landwirtschaftszählung l99l ist der Aufwand bei der Agrar-
berichterstattung 1997auf ca. 19Yoder Programme, auf ca. l0%bei den Arbeitsgängen
und auf und ca.6Yobei den an das Statistische Bundesamt zu liefernden Dateien gesenkt
worden.

Abbildung 8
Rationalisierungseffekt

ca.160 > 30

300 > 80
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AGRA - das Umfcld ,

In ACRA werden die Angaben der Betricbe einer E,rhebung zu einem fehlerfreien Datenbe-
stand aufbereitet und anschließend tabelliert.

Im statistischen Aufbereitungssystem steht AGRA jedoch nicht alleine. Darüber hinaus gibt
es noch das Betriebsregister Landwirtschaft (BRL), das den Bestand an land- und forsrwirt-
schaftlichen Betrieben verwaltet und die verschiedenen, im Statistikverbund zugelassenen
Werkzeuge fiir die Erhebungsunterstützung. Derzeit zugelassen ist HERMESa) als PC-An-
wendung und MERCURs) als Großrechneranwendung. Geplant ist, in einer weiteren Aus-
baustufe Verbindungen zum BRL und zu MERCUR herzustellen.

Abbildung 9
Aufbereitungssystem AGRA

4) HERMES = Humonisiene sratistische ErinnerungsunterstUtzung mit R0cklaufliontrolle, Mahn- und Erinne-
rungswesen sorvie Steuerung von Ordnungsrvidrigkeisverfahren.

5) MERCUR = Maschinelle Eingangskontrolle, Register, Controlling und Registerunterstützung.

Statistisches Bundesamt, Fachsorie 3, Meth. Grundl. ab 1999
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Das A ulbe re i tungsve r/ahre n der Produktions- und Struklurerhe bunge n

Voraussetzung filr eine rationelle Anpassung von AGRA an die jeweilige Erhebung ist je-
doch, daß sowohl der Gesetzgeber als auch die Fachstatistiker AGRA als geschlossenes Sy-
stem begreifen, dessen Ziel es ist, den land- und forstrvirtschaftlichen Betrieb als Ganzes zu
sehen und zu bearbeiten. AGRA ist frir die Aufnahme von neuen Merknralen, die aktuelle
politische Fragestellungen beantworten, offen. Es verträgt jedogh, rvie alle komplexen EDV-
Anrvendungen, grundsätzliche konzeptionelle Anderungen nur schlecht. Auch im Sinne von
lnvestitionsschutz - die in AGRA investierten Sach- und Personalmittel sind erheblich - ist
die Beibehaltung dieses Systems zu rvünschen. Die irn ,,schlanken Staat" noch vorhandenen
Ressourcen erlauben eine Pflege und Wartung des Systems, jedoch nicht die Verwandlung in
ein anderes. Wenn Gesetzgeber, Fachstatistiker und die EDV-Spezialisten AGRA als inte-
grales6) Aufbereitungssystem verstehen, hat AGRA eine Zukunft; dann ist AGRA nicht
Selbstzrveck, sondern gleich Agrarstatistik.

6) Integral = das Ganze ausmachend, filr sich bestehende.

Statistischos Bundesarnt, Fachs€de 3, Meth. Grundl. ab 1999- 3rt -
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Die ,,Integrierte Erhebung" in der Agrarstatistik
Integration hat die Bedeutung von ,,(Wieder-) Herstellen einer Einheit aus Differenziertem"
oder ,,Wiederherstellen eines Ganzen". Das Erfassungs- und Au(bereitungssystem der,,Inte-
grierten Erhebung" verfolgt in der Agrarstatistik demzufolge'nxei Ziele: zum einen, ver-
schiedene Einzelerhebungen mit unterschiedlichen Zielsetzungen gemeinsam durchzuftlhren,
und zum andern, das Bild einer ganzheitlichen Erhebung wiederherzustellen, das bei der
Landwirtschaftszählung in der Bundesrepublik Deutschland bis l97l bestanden hat. Konkret
handelt es sich bei der ,,lntegrierten Erhebung" um eine geschlossene Erhebung und
Aufbereitung aller filr die Erfassung und Darstellung der Produktionsgrundlagen und
Betriebsstruktur in der Landwirtschaft wichtigen Merkmale. Dazu werden die Produk-
tionsstatistiken Viehzählung und Bodennutzungshaupterhebung zeitlich in die Stuktur-
erhebungen Agrarberichterstattung bzw. Landwirtschaftszählung integriert, die Einzeler-
hebungen hinsichtlich des Erfassungsbereichs harmonisiert und zuktlnftig nach einem ein-
heitlichen Konzept durchgeliihrt. In der Praxis bedeutet dies: Viehbestände und Boden-
nutzung, Arbeitskräfte und weitere soziale sowie strukturelle Merkmale werden je nach
Maßgabe des Gesetzgebers zeitgleich erhoben. Aufgegeben wird somit das Konzept,
einzelbetriebliche Daten aus den zu unterschiedlichen Terminen stattfindenden Erhebungen
über Bodennutzung und Viehbestände zusammenzuftihren und mit den Strukturmerkmalen
der Agrarberichterstattung bzw. Landwirtschaftszählung zu verkntlpfen.

Die ,,lntegrierte Erhebung" wird erstmals zur Landwirtschaftsztihlung im Mai 1999 einge-
führt. Einher geht damit eine weitgehende Umstellung des agrarstatistischen Systems.
Insbesondere bei den verschiedenen Viehzlihlungen werden Einzelerhebungen wie die reprä-
sentative Schweinezählung im August eingespart oder die Periodizität verschiedener
Zählungen deutlich verändert: Das Konzept einer ,,lntegrierten Erhebung" macht eine
Verlegung der allgemeinen Viehzählung vom Dezember des Vorjatrres auf den Monat Mai
im Jahre der Agrarstrukturerhebung, die bisher als Agrarberichterstattung bezeichnet wurde,
und die Durchftlhrung einer repräsentativen Erhebung der Rinder, Schweine und Schafe im
November erforderlich. Mit diesem Konzept ist auch eine Verlagerung der Zwischen-
zählungstermine für Schweine vom April auf den Mai und frlr Rinder vom Juni auf den Mai
(Vorverlegung) verbunden. Zudem muß das Stichprobenkonzept ttberarbeitet werden: Das
Einzelstichprobenkonzept der, Viehzählungen mußte aufgegeben werden, und der Mehr-
zweckstichprobenplan der Agrarstrukturerhebung war zu tlberarbeiten, um den Erforder-
nissen der Viehzählungen gerecht zu werden, die bisher tlber Einzelstichproben llberaus
exakt abgebildet wurden.

Im Zentrum der ,,lntegrierten Erhebung" steht der landwirtschaftliche Betrieb. Bei den
Vorarbeiten zu ihrer Einfiihrung war es daher unumgtinglich, den fllr diese Erhebungen aus-
kunftspflichtigen Berichtskreis zu untersuchen und eindeutig abzugrenzen. Die bislang
unterschiedlichen Erfassungsgrenzen der Einzelerhebungen mußten einander ängepaßt und
vereinheitlicht werden. Diese tlberaus enge Verzahnung von Produktions- und Strukturstati-
stiken, die den Vorgaben der Rationalisierung und Harmonisierung gleichermaßen ent-

') Dr. Pctcr Gurrath, Statistisches Bundesamt, Zrveigstelle Berlin.
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spricht, läßt sich allerdings nur dann verwirklichen, wenn sich das Produktionspotential an

Flächen und Viehbeständen nahezu ausschließlich in den land- und forstwirtschaftlichen
Betrieben befindet. Das ist in Deutschland praktisch der Fall: Lediglich I oÄ der Rinder,
l,lo/oder Schweine und4,2%der Hühner rvurden 1995 in Beständen gehalten, die nach
dem derzeit gtiltigen Agrarstatistikgesetz keine Betriebseigenschaft besitzen. Erhebungs-
einheiten ohne Betriebseigenschaft bewirtschaften nach diesen Untersuchungen 0,4Yoder
Iandwirtschaftlich genutzten Fläche (LF), l,l % der Waldfläche, 0,9 oÄ des Dauergrilnlands
und 0,1 % des Ackerlands.

Mit der Neufassung des Agrarstatistikgesetzes rvar die politische Zielsetzung verbunden, die
Auskunfupflichtigen zu entlasten und rvesentliche Rationalisierungen in der Agrarstatistik
zu erzielen. Aus diesem Grund wurde untersucht, inrvieweit es möglich ist, die unteren
Erfassungsgrenzen in der Agrarstatistik anzuheben, um die Masse der hinsichtlich der Pro-
duktionsgrundlagen weniger bedeutsamen Betriebe auszuschließen. Diese Mriglichkeit wird
durch das europäische Recht eröffnet und geregelt. Nach systematischen Untersuchungen ist
man tlberein gekommen, nach der Novellierung des Agrarstatistikgesetzes die unteren Erfas-
sungsgrenzen von I Hektar (ha) auf 2 ha landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) bzw. von
I ha auf l0 ha Waldfläche anzuheben und die nattlrlichen Erzeugungseinheiten geringfilgig
zu verändern.

Welche Informationsverluste sind mit der Anhebung der unteren Erfassungsgrenzen verbun-
den? Mit den neuen Abschneidegrenzen rvilrden gegeni.lber der Viehzählung l994in
Deuschland 19l 000 Rinder und 308 000 Schweine (erveils 1,2 %) sowie 4,6 Mill. Hilhner
(4,6 %) weniger erfaßt; zudem wtlrden im Vergleich zur Bodennutzungshaupterhebung 1995

142 000 ha LF (0,8 %), 508 000 ha waldfläche (5,3 yo), 92 000 ha Dauergrilnland (1,7 %)
und 39 000 ha Ackerfläche (0,3 yo) weniger erhoben (siehe Tabellen I und 2, S. 76). Der
Gesetzgeber hält diese Informationsverluste im Hinblick auf die politische Vorgabe

,,Beschränkung der Statistik auf das absolut Nonvendige" ftir vertretbar. Die Rationalisie-
rungseffekte hierdurch sind fitr die amtliche Statistik insbesondere in den Ländem beträcht-
lich: Bei der Agrarberichterstattung 1995 rvären I77 000 Betriebe (24%), darunter 53 000
landwirtschaftliche Betriebe und 124 000 forstwirtschaftliche Betriebe, weniger zu befragen
gewesen; bei der Bodennutzungshaupterhebung 1995 hätten in Deutschland 249 000 Ein-
heiten (31%) und bei der Viehzählung l994nach Hochrechnung rund l09000Einheiten
(16%) nicht zum Kreis der Auskunftspflichtigen gehört (siehe Tabelle 3, S.77)'

Vorbehalte bestanden anfangs gegenüber der ,,lntegrierten Erhebung" vor allem bei den

Vertretern/-innen der Länder, die eine weit i,iber dem Bundesdurchschnitt liegende Anzahl
von Betrieben in die Agrarstrukturerhebung einzubeziehen haben. Diese Vorbehalte konnten
mittlenreile ausgeräumt werden. Zukünftig wird es allgemein möglich sein, Daten tiber
Bodennutzung und Viehbestände aus dem Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem
(InVeKoS) der Agrarverwaltung zu übernehmen und in die ,,lntegrierte Erhebung" ein2u-
bringen. Gleichwohl wird ihre Einfiihrung zu einer Konzentration der mit Erhebung und
Aufbereirung zusammenhängenden Arbeiten flühren. Doch mit dem neuen Datenver-
arbeitungsverfahren der Agrarstatistik mit dem Namen AGRA ist ein wertvolles Werkzeug
vorhanden, um diese Arbeitsspitzen zu entzerren. Mit der Einftlhrung von AGRA bei der
Agrarberichterstattung 1997 rvurde nicht nur das Ziel verfolgt, die Aufbereitung umfas-
sender und effizienter zu gestalten, sondern auch die Ergebnislieferung zu beschleunigen.

Statistisches Bundesaml, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999-320 -
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Tabetle l: Viehbestände vor und nach der Novetlierung des Agrarstatistikgesetzesr)
Dcutsclrlrnd

Tie rarten relativ

%

Rinder ............
Milchkühe
Schwcine
darunter:

Zuchtsauen
Trächtige Sauen ............
Mastschweine

Hühner
daruntcr:

Legehennen
Junghtlhner
Schlacht-/Masthähne'......

Sonstiges Gefl ugel ...,......:

Hauptnutzungsarten

Landwirtschaftlich genutzte Fläche..
darunter:

Dauergrtlnland
Ackerland
Rcbland
Obstanlagcn
Baumschulen

Waldfläche

Differenz

relatiY

o/o

t42270 O,Et7 344292 l7 202022

5 282 009
I I 834 534

t0l 687
6E 977
27 831

9 602 642

t5 962237
s 273 295

24 698 I t7

2 6t3 362
I 769 976

t5 9J2 826

r0l r38 990

43 163 427
l6 6E9 730
40 685 833

8 738 E62

t5 77 I 227

5 212 597

24 389 9t9

2 593 t59
I ?57 073

l5 696 614

96 522 416

40 7 t4 097
t6 t34 662
39 673 677

8 3E6 373

t9r 0r0
40 59E

308 r 98

20 203
t2 903

2362t2
4 6t6 554

3 049 330
555 068

r 0r2156
352 489

1,2

0,8

t,2

0,8
0,7
t,5
4.6

7,0
3,3
2,5

4,0

') Aus den Dalcn der Viehzählung 1994 und der Agrar.berichtcrsrattung 1995 ermitteh.
Gcsctz 0bcr Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz) in dcr Fassung der Bekanntrnachung vom 23. Scptember 1992 (BGBI. I
S. '1632) md iu der Fassung der Bc*annrmaclrurg vorn 25. Juni l99E (BGBI. I S. 1626)

Ta,belle 2: Laodwirtscbaftlich genutzte flächen yor und nach der Novellierung
rtes Agra rstatistikgesetzes*)

Deutschland

5 lE9 592
ll 795 il6

99 026
67 700
27 756

9 094 t86

92 4t7
39 4lE
2 66t
I 277

75

508 456

1,7
0,3
2,6
t,0
0,3

5,3

t) Aus dcn Dalcn det Bodcnnutzungshaupterhcbung 1995 und der Agrarbcrichtersrattung 1995 crmilctt.
Gesetz übcr Agrarstalistikel (Agrarstatistikgesetz) itr der Fassung dcr Bekarntmachung vom 23. Scptcmber 1992 (BGBI. I
S. 1632) und in der Fassung der Bekannrrnachung vorn 25. Juni l99E (BGBl. I S. t626)

Fachsorle Moth. Grundl. ab 1999

Viehbestände

absol ut

Anzahl

Hauptnutzungsarten
vor I nach
der Novellierung des

Agrarstatistikgesetzes
absolut

ha
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Die ,,lntegrierte Erhebung" in der Agraßlalistik

Ausku nftsp fl ichti ge

absolut
Yor I nach

der Novellierung des
Agra rst at i s t i kge se tzes

Anzahl

Tabelle 3: Anzahl dcr Auskunftspflichtigen vor und nach der Novetlicrung
des A graistntistiLgesctzes' )

Dcutschlnnd
Differcnz

Auskunftspfl ichtige

Bereich der Agrarberichterstatlung ..

darunter:

Landwirtschaftliche Betriebe ........
Forstwirtschaftliche Betriebe ........

Bodennutzungshaupterhebungl) .. ...

Viehzählung 2)

736 407 559 200

587 142

I 49 300

809 244

667 87 5

533 67 I

25 529

560 603

559 200

t77 207

53 471

t23 77 I

248 64 I

r 08 675

rel ativ

%

21, I

9,1
82.9

30,7

16,3

.) Aus den Datcn dcr Viehz.ählung 199{. Bodetrnutzungshaupterhebung 1995 und der Agrarberichterstattung 1995 ermittclt.

Gesctz llbcr Agrarsratisrikcn (Agnrstatistikgcsetz) in der Fassurrg der Bekanntrnachurlg vonr 23.Septernberl992(BGBI.l
S. 1632) und in der Fassung der Bckotnttnachung vorn 25. Juni 1998 (BGBI. t S. 1626)

l) h dcr Bodcnnutzungshauptcrhebung wcrden ncbcn lard- und forstwinschaftlichen Belricben Einheiten olrne Bctriebseigenschafl
(2. B. Bcwinschaftcr von Flächcn) rnitgczl.ltlt.

2) Angabcn sind hochgerechnet; hierzu wurderr die Diffcrenzert zuischen Haltcm und Betrieben mit Rindem, Schweinen und

Schafcn gcbildct und aufsurnmien.

Daher kann im Grundsatz davon ausgegangen werden, daß nach Einfiihrung der ,,lntegrier-
ten Erhebung" und den damit verbundenen üblichen Anlaufschwierigkeiten mit wesent-
lichen Rationalisierungseffekten zu rechnen sein wird.

Das Konzept der ,,lntegrierten Erhebung" bietet einige entscheidende Vorztige: Die Vielzahl
der gegenwärtig existierenden Datensätze wird eingeschränkt und eine \ryeitgehende Anglei-
chung an den EG-Datensatz \vird erreicht. Das Erhebungsgeschäft und die Ergebnisaufbe-
reitung werden erleichtert und vereinfacht, da der Betrieb als Ganzes zeitgleich erfaßt, kon-
trolliert und plausibilisiert wird. Zudem werden aktuelle Ergebnisse über Bestandsgrößen der
Viehhalrung geliefert. Die Viehhaltung ist durch jahreszeitliche Zyklen gekennzeichnet, ins-
besondere bei der Ferkel- und Schafproduktion sowie bei Weidemastrindern. Eine Stichtags-
erhebung wie die Viehzählung kann daher nur eine Abbildung der zum Zeitpunkt der Erhe-

bung gehalrenen Bestände liefern. Mit Jahresdurchschninswerten ließen sich zwar die
Bestandsstrukturen gut beschreiben, doch Stichtagserhebungen sind ftir Zwecke der
Prognose weitaus besser geeignet, da hierbei die jahreszeitlichen Schwankungen eingehen.

Praktische Erfahrungen wurden mit der ,,lntegrierten Erhebung" bereits gesammelt: In den

neuen Ländern und Berlin-Ost wurde nach bundeseinheitlichem Konzept erstmals die
Landwirtschaftsählung l99l durchgeftihrt und die vergleichsweise geringe Zahl von Betrie-
ben bei den einzelnen Erhebungsteilen Viehzählung, Bodennutzung und Arbeitskräfte ein-
schließlich weiterer Strukturmerkmale zu einem Zeitpunkt und mit einer einheitlichen Ab-
schneidegrenze, der Betriebsabgrenzung, erfaßt. Sämtliche Merkmale wurden allgemein
erfragt. Verzichtet wurde in diesem Zusammenhang in den neuen Ländem und Berlin-Ost

Statistisches Bundosamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab l9{r9-322 -
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auf die repräsentativen Zählungen der Schweine im April sowie der Rinder und Schafe im
Juni; allerdings fand eine allgemeine Viehzählung im Dezember 1990 stan. Bei der Land-
wirtschafuzählung 1999 wird es eine weitere Besonderheit geben: Die Weinbauerhebung,
die ein Bestandteil der Landwirtschaftszählung ist, wird in die Haupterhebung der land- und
forsnrirtschaftlichen Betriebe integriert, und die Merkmale der Grunderhebung der Rebflä-
chen werden aus der Weinbaukartei tibernommen.

Zusammenfassend waren für den Einsatz des Erfassungs- und Aufböreitungssystems der
,,lntegrierten Erhebung" verschiedene Vorarbeiten zu leisten: Zum einen mußten die recht-
lichen Rahmenbedingungen geschaffen werden; dazu war es erforderlich, das Agrarstatistik-
gesetz zu novellieren und auf der europäischen Ebene entsprechende Vereinbarungen hin-
sichtlich des Wegfalls von Einzelerhebungen bzw. der Veränderung von Erhebungsterminen
zu treffen. Zum anderen mußten technische Möglichkeiten der modernen Datenverarbeitung
wahrgenommen werden; so wurde das Datenverarbeitungsverfahren AGRA projektiert und
realisiert. Ftlr den Einsatz der ,,lntegrierten Erhebung" kamen verschiedene Entwicklungen
begünstigend hinzu: Der strukturelle und soziale Wandel in der Landwirtschaft setae sich in
der letäen Dekade beschleunigt fort; so nahm die Zahl der auskunftspflichtigen Betriebe im
frilheren Bundesgebiet deutlich ab, und die neuen Länder und Berlin-Ost besitzen eine
weitaus großflächig strukturiertere Landwirtschaft. Weiter wurden mittlerweile die recht-
lichen und in einzelnen Bundesländern die technischen und organisatorischen Voraussetzun-
gen ftlr die Übernahme von Daten aus dem InVeKoS der Agrarverwaltung geschaffen.
Resilmierend zielt der Einsatz der ,,lntegrierten Erhebung" darauf ab, den sich ändernden
politischen Rahmenbedingungen und finanziellen Erfordernissen Rechnung zu tragen und
die Weichen für zuktinftige Entwicklungen in der Agrarstatistik richtig zu stellen.
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Fachserie 3: Land- und Forstwirtschäft, Fischerei
2.S.: Sonderbeiträge (unregelmäßige Folge)

Bisher erschienen:
Reihe 1: Ausgewählte Zahlen für die Agrarwirt-
schaft
Die jährlich erscheinende Querschnittsveröffentlichung enthält zu-
sammenfassende Ergebnisse aus den verschiedenen Gebieten der
Landwirtschaftsstatistik. U.a. werden Strukturdaten über Betriebe
der Land- und Forstwirtschait, über Arbeitskräfte, Bodennutzung,
Erträge, Viehhaltung und tierische Ezeugnisse verötfentlicht. An-
gaben aus anderen Bereichen, z.B. über Düngemittel, Preise und
Löhne in der Landwirtschaft sowie den Nahrungsmittelverbrauch,
runden das Bild ab.

Reihe 2: Betriebs-, Arbeits- und Einkommens-
verhältnisse

2.1: Betriebe

2.1.1 : BetriebsgrößensÜuktur
Bis 1999 erschien dieser Bericht iährlich; künftig wird er zarcijähr-
/,c1, herausgegeben. Er enthält Daten über die Größenstruktur von
landwirtschaftlichen Betrieben und Forstbetrieben sowie über Ver-
änderungen in der zeitlichen Entwicklung.

ln nachstehend aufgeführten Ergebnisberichten werden Ergebnis-
se der zweijährlich stattfindenden Agrarstrukturerhebung (bis 1997
Agrarberichterstattung) veröffentlicht. ln Jahrcn mit einer Landwirt-
schaftszählung (1979, 1991 , 1999) ist die Agrarstrukturerhebung
Teil dieser Großzählung. Entsprechend werden alle im Rahmen der
Landwirtschaftszählung erhobenen Daten auch als Ergebnisse der
Landwirtschaft szählung verötfentlicht.

2.1.2: Bodennutzung der Betriebe (Struktur der Boden-
nutzung)

2.1.3: Viehhaltung der Betriebe

2.1.4: Betriebssysteme und Standardbetriebseinkom-
men

2.1.5: Sozialökonomische Verhältnisse

2.1.6: Eigentums- und Pachtverhältnisse
Bis einschließlich 1995,,Besitzverhältnisse in den landwirtschaftli-
chen Betrieben", ab 1997 unter Einbeziehung der ehemaligen Bei-
he 2.1.8 ,,Pachtflächen und Pachtentgelte".

2.1.7: Außerbetriebliche Einkommen und Arbeitsverhält-
nisse für ausgewählte Betriebsgruppen

2.1.8: Aöeitskräfte
Bis 1995 wurden Angaben über Arbeitskräfte in der Reihe 2.2 ver-
öffentlicht. Ab 1997 erfolgrt die Herausgabe entsprechender Ergeb-
nisse in der Reihe 2.1.8. Die Reihe 2.2 wird seitdem nicht mehr
fortgeführt.

2.1.9 Ausstattung mit und EinsaE, von landwirtschafüi-
chen Maschinen
ln Auswertung der Anträge auf Gasölverbilligung erschienen in
Reihe 2.3 bis einschließlich 1993 dreijährlich Nachweisungen über
technische Betriebsmittel. Für 19'95 wurden einmalig Angaben ü-
ber die Ausstattung mit und den Einsatz von landwirtschaftlichen
Maschinen im Rahmen der Agrarberichterstattung erhoben und
veröffentlicht. Diese Reihe wird nicht fortgesetzt.

2.4: Kaufwerte für landwirtschafüiche Grundstäcke
Diese Statistik wetlel jährlich die Meldungen der Finanzämter über
die Veräußerungsfälle für Flächen landwirtschaftlicher Nutzung
aus.

2.S.1: Methodische Grundlagen der Agrarberichter-
stattung (Ausgabe 1979)

Methodische Grundlagen der Agrarberichter-
stattungän / Landwirtschaftszählung (Haupter-
hebung) 1991 bis 1997

Reihe 3: Landwirtschaftliche Bodennutzung und
pflanzliche Erzeugung
ln der Jahreszusammenstellung werden die Anbaustatistiken mit'
den Emtefeststellungen über landwirtschaftliche Feldfrüchte und
Grünland, Gemüse, Obst und Weinmost ausgewiesen. Außerdem
finden sich Angaben über Baumschulgehölze, Weinbestände und -
ezeugun9.

3.1 : Landwirtschafüiche Bodennutzung

3.1.1: Gliederung der Gesamtflächen (erscheint ab 1989
als Reihe 5.1)

3.1.2: Bodennutsung der Beüiebe (Landwirtschaftlich
genutste Flächen)

ln einem jährlichen Bericht (mit Vorbericht) wird die landwirt-
schaftlich genutzte Fläche nach Kultur- und Fruchtarten aufge-
gliedert.

3.1.3: Gemüseanbauflächen
Diese Reihe berichtet 7ährlich über die Anbauflächen von Gemüse
und Erdbeeren.

3.1.4: Baumobstflächen

Aus den lünfjährtichen Obstanbauerheburrgen werden Strukturan-
gaben über Betriebe, Anbauflächen und Sorten nachgewiesen.

3.1.5: Rebflächen
Dieser jährliche Bericht enthält eine sachlich und regional geglie-
derte Bestandsaufnahme der mit Keltertrauben bestockten Bebflä-
chen mit marktorientierter Produktion.

3.1.6: Anbau von Zierpflamen
Diese Veröffentlichung berichtet in vieriährlicher Periodizität über
den Anbau von Blumen und Zerpflanzen für den Vekauf.

3.1.7: Baumschulen, Baumschu!flächen und Pflanzenbe-
stände
Die vierjährliche Veröffentlichung enthält Angaben über die Baum-
schulfläche und die Bestände an Forstpflanzen sowie Obst- und
Ziergehölzen.

3.1.8: Bodennutzung der Betriebe (Anbau von landwirt-
schafüichen Zwischenf rächten)
ln diesem zweijährlich erscheinenden Bericht werden die Anbau-
flächen landwirtschaftlicher Zwischenfrüchte nach Pflanzenarten
sowie dem Nutzungszweck nachgewiesen.

3.2: Pflanzliche Erzeugung

3.2.1: Wachsttrm und Emte - Feldfrüchte, Gemüse, Obst,
Trauben -
ln unregelmäßiger Folge erscheinen jährlich 14 Berichte mit An-
gaben über den Wachstumstand, die Erntevorschätzungen und die
endgültigen Emtefeststellungen.
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3.2.2: Weinerzeugung
Jahrlich eln Beric.ht über die erzeugte Wein- und Mostmenge in der
Untedeilung nach Ländern, Regierungsbezirken und Anbaugebie-
ten sowie nach Oualitätsstufen.

3.2.3: Weinbestände
Jährlich ein Bericht über die Bestände an Wein- und Traubenmost
nach Herkunft und Betriebsart in der Unterteilung nach Ländern
und Regierungsbezirken.

Reihe 4: Viehbestand und tierische Erzeugung
Das Jahresheft enthält Ergebnisse der Viehbestandsstatistiken, der
Statistiken über Milchezeugung und -verwendung, Schlachtungen
und Fleischezeugung, Ezeugung von Geflügel und Eiern sowie
Fleisch- und Geflügelfleischuntersuchung.

4.1: Viehbestand
Diese Berichte informieren über die Viehbestände der Betriebe:

- als Ergebnisse der allgemeinen (totalen) Viehzählungen (Rinder,
Schweine , Schafe, Pferde , Geflügel) vom Mai jeweils der ,,un-
geraden" Jahre bzw. der repräsentativen Viehzählungen (Rinder,
Schweine, Schafe) vom Mai jeweils der,,geraden" Jahre

- als Ergebnisse der repräsentativen Viehzählungen (Rinder,
Schweine) vom November jeden Jahres.

4.2: Tierische Erzeugung
Zu dieser Reihe erscheinen folgende Verötfentlichungen

4.2.1 : Schlachtungen und Fleischer:zeugung lvierteljähr-
tich)

4.2.2: Milcherzeugung und -verwendung (iährtich)

4.2.3: Erzeugung von Gef!ügel (halbjährlich)

4.3: Fleischuntersuchung gährlich)

4.4: (unbeseEt)

4.5: Hochsee- und Küstenlischerei
Die Vierteljahres- und Jahresberichte enthalten fngaben über An-
landeergebnisse in der Gliederung nach Fischarten, Fanggebieten
und Anlandeplätzen.

Reihe 5: Allgemeine Flächennutzung
5.1: Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung
(bis 1985 als Beihe 3.1 erschienen)

Dieser Bericht informiert in vierjährtichem Abstand bis zur Kreis-
ebene über die tatsächliche Nutzung der Bodenfläche. Daten-
grundlage sind die Liegenschaftskataster.

5.2: Bodenfläche nach Art der geplanten Nutzung
ln diesem Heft wird ab 1989 vierjährlich bis zur Kreisebene die ge-
plante Nutzung der Bodenfläche, wie sie in der gemeindlichen
Bauleitplanung zum Ausdruck kommt, dargestellt. Als Erhebungs-
grundlage dienen die Flächennutzungspläne der Gemeinden.

Einzelveröffentlichungen im Rahmen der Land-
wirtschaftszählung
- Landwirtschaftszählung (Haupterhebung) 1999

Außer den in der Reihe 2.1 .2 - 2.1 .8 veröffentlichten Ergebnissen
der Agrarstrukturerhebungen, die in Jahren mit einer Landwirt-
schaftszählung Bestandteil dieser Großzählung sind, werden zu-
sätzlich folgende Veröff entlichungen vorgesehen :

. Landwirtschaftliche und außerlandwirtschaftliche Berufsbil-
dung

. Vermietung von Unterkünften in landwirtschaftlichen Betrieben
o Hofnachfolge in landwirtschaftlichen Betrieben.

- Gartenbauerhebung 1994, Teil I und Teil ll
- Weinbauerhebung 1999

(Veröffentlichung der Ergebnisse ist für das zweite Halblahr 2000
vorgesehen.)

- Binnenlischereierhebung 1994

Klassifikation
Klassifikation der Wirtschaftszweige mit Erläuterungen, Ausgabe
1 993;
Systematisches Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Aus-
qabe 1995.
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Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 1 1
65189 Wiesbaden

Verötfentlichungen und Prospekte sind durch den Verlag METZ-
LER-POESCHEL; Verlagsauslieferung SFG-Servicecenter Fach-
verlag GmbH, Postfach 43 43,72774 Reutlin§en, Tel. 0 70 71 / 93
53 50, erhältlich
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